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Burg Eberstein.
S, 61,*)

sen Grundstockdes Rhöngedirgesbildet das Plateau der Hohen
Rhön, welches in einer Länge von 33 Kilometern und in einer
Höhe von ca. 860 bis 900 Metern zuerst in der Richtung
von Nord nach Süd, vom Engelsberge bei Tann bis zum
Schwabenhimmel (zwischen Wüsten-Sachsen und Bischofsheim
vor der Rhön), dann hier nach Nord-Nord-Westumbiegend bis
Abtsroda sich erstreckt und in dem massigen, westlich steil ab¬

fallenden Abtsroder Gebirge endigt, dessen höchster Punkt die große Wasser¬
kuppe (950 Meter) ist. Hieran schließt sich nach Westen ein System von
teilweise nicht viel weniger hohen Bergen, nämlich die kuppenreiche Rhön,
welche, durch die Ulster und Brand von der Hohen Rhön getrennt, durch
einen Gebirgssattelmit der großen Wasserkuppe in Verbindungsteht und
ihre Ausläufer zwischen Ulster und Haun bis in den Kreis Hünfeld
entsendet. Der höchste Punkt derselben ist die Milseburg (832,7 Meter).
Unfern der Milseburg und dem Dorfe Brand, im alten Bnchenlande, liegt
auf einer dunkel bewaldeten kesselförmigen Phonolithkuppe (645,6 Meter),
die im Volksmunde den Namen Tannenfels (Tann-Fuldisch, Tann-Földsch)
führt, das Stammhaus des jetzt noch blühenden reichsritterlichenGeschlechtes
Eberstein. Hier hausten die Ritter v. E. in Unabhängigkeit, bis sie im
Jahre 1150 von damals gewöhnlichenWiderwärtigkeiten betroffen wurden.
Kaspar Brusch berichtet darüber in seiner Schrift „De inormstariis der-
wumius prusaipuis", p. 61a, wo er von dem Abte Marquard von Fulda
handelt: „Uresna Uassslstaiir ab arüsvsssoribus psr vim oaeupats.ru
paauuiis numsratis parsolvit aa amit, avevin Ubeistaiu vi eapit".
Eine noch schlimmereKatastrophe trat 1282 ein. In diesem Jahre „an
dem Dinstage nach Sente Petirstage ime lentzerU beschlossen nämlich der
Bischof Berthold von Würzburg und der Abt Berthold II. von Fulda:

„Wir schulten mit einander daz Hus zu Ebbirstein brechen, vnd vnser
deweder, noch dechein vnser nachkumeling sal daz wider buwen, noch füllen vur-
hengen, daz es jcman wider buwe."

„Wir schulten och mit einander buwen zu Brandowe Burg vnd Stat,
vnd alliz daz Gut, daz in die Marke zu Brandowe höret, daz sulle wir mit
einander haben gemein."

Aus Jäger's Briefen über die Hohe Rhön Frankens (S. 156 ff) ist
ersichtlich,daß zu Anfang dieses Jahrhunderts noch ansehnliche Überreste
des alten Ritterschlosses vorhanden waren. Dieselben sind jedoch leider im
Laufe der letzten Jahrzehnte soweit geschwunden, daß nur noch aus den stellen-

*) Die betreffenden Citate beziehen sich auf die entsprechenden Seitenzahlen, Num¬
mern rc. meiner „Geschichte der Freiherren von Ebcrstcin".
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weise vorhandenen Fundamentenund Wallgräben der rechteckige Burgplatz
und der Umfang der ehemaligen Burg zu erkennen ist. Auch in der
Nähe des Schulhausesim Dörfchen Brand ist noch der Wallgraben der¬
jenigen Burg ztt sehen, welche die beiden geistlichen Herren, nachdem sie
1282 die Ebersteinbnrg zerstört, zu ihrem Schutze gegen die damals sehr ge¬
fürchteten Ritter vom Eberstein erbaut hatten.

Wenn auch demnach nur noch sehr wenige äußerliche Zeichen den früheren
Bestand der Burg Eberstein bekunden, so ist dennoch die Erinnerungan
jene Zeit vor 600 und mehr Jahren bei der jetzigen Generation der Nhön-
bevölkerung noch nicht erloschen:

Schreiben des Herrn Pfarrer E. Breit ung, Vorstands der Rhönklub¬
sektion Hilders, an Louis Ferdinand Freiherrn von Eber¬
stein zu Dresden, ä ck, Hilders, den 8. Aug. 1881.

Ich glaube Ew. Hochwohlgeborengewiß eine Freude mit der Nachricht
zu bereiten, daß auf der von mir mit Rhönklub-Wegweisern besetzten
Höhenstrecke Hilders-Dietges heute vor 8 Tagen die schon seit einiger
Zeit fertigen Wegweiser „Zur Ruine Eberstein" am südlichen und west¬
lichen Aufgang des ehedem von Ihrem Stammschlo ß beherrschten Berges
aufgestellt worden sind.

Telegramm aus Hilders an „Freiherrn von Eberstein, Theresien-
straße 2, Dresden", aufgegeben 24.j6. 1882 um 6 Uhr 52 Min. N.,
ausgefertigt in Dresden 24.P. um 7 Uhr 50 Min. N.

Zum scchshimdcrtstcn Gedenkjahre der Burg (Stierstem hat die

ans Schloß Allersberg festlich versammelte Bevölkerung des Ulster-

grnndcs der hvchadcligcn Familie von Eberstein ihre Verehrung durch

ein dreifaches Hoch bekundet.
Rhöuklnb.

S. 145 ff.
Die Gebrüder Hans Georg und Hans Heinrich von Eberstein

versprechen, im Fall sie etwas von ihren Lehngütern zu GeHofen
verkaufen müßten, diese Lehnstückezuerst den Gebrüdern Kurt
Betmann, Hans Christoph und Hans Wilhelm von Trebra
auf GeHofen zum Kauf anzubieten, und umgekehrt.

Wir Kurt Betmann, Hans Christoph und Hans Wilhelm von
Tr ebra, Gebrüdere, und dann Hans Georg und Hans Heinrich Gebrüdere
von Eberstein vor uns, unsere Mitbelehnte allerseits Erben und Erbnehmen
hiermit und in kraft dieses thun kund und bekennen, daß wir bei uns wohlerwogen,
und fürnehmlich weil sich Abraham Esaias Schlegel als ein Fremder in
GeHofen hat begeben wollen, dadurch allerhand Zwietracht und Ungelegenheit
hat entstehen wollen, daß auf solchen Fall, wann von einem und dem andern
Teil von dessen Lehngütern über kurz oder lang etwas oder dieselben gar ab-
alieniert werden müßten, dieselben einem tsrtio und Fremden zu überlassen
allerhand Ungelegenheit gewähren wollte, angesehen, daß unsere beiderseits Vor-



fahren über die hundert Jahr bei einander in GeHofen gewohnet, sich
wohl mit einander vertragen und das sämtliche Lxsrsitiuin furisllistioins auf
dem Felde, der Straßen und in der Gemeinde der Gehöfischen Flur
nach Ausweisung der Lehnbriefe gehabt, wie auch noch haben, und demnach nicht
gern wollten, daß heut oder morgen auf begebende und zutragende Fälle auch
das Geringste von unfern Lehngütern einem tsrtio und Fremden verkauft
werden sollte, als haben wir uns mit Zuziehung beiderseits unten benannter
Freundschaftaus wohlbedachtem Muthe dahin freundlich und fchwägerlich ver¬
glichen und dieses soinpastum ufgerichtet. Würde sich begeben, daß in künftig
wir obgenannte Gebrüdere, die von Eberstein, etwas von unfern Lchngütern
oder dieselben gar losschlagen,veräußern und verkeufen würden, so sollten die¬
selben niemand anders als oberwähnten denen von Trebra,.Gebrüdern, ihren
Erben und Erbnehmenangeboten und um das, was sie Werth sein und ein ander
dafür geben will, gelassen werden. Auf den Fall aber die von Trebra nicht
keufen wollten, so soll uns, dieselbe einem tsrtio und Uxtranso zu verkaufen,
unbenommen sein Hiergegen haben wir ofterwähnte Gebrüdere von Trebra
mehrermeldtenbeiden Brüdern von Eberstein, ihren Erben und Erbnehmen
obiges alles, wann von Lehngütern etwas oder dieselben gar verkauft werden
sollen, ingleichen kraft dieses rseipross gewilligetund verschrieben. Alles ge¬
treulich und ungefährlich, wie auch beiderseits Parteien an ihrem Recht und
Agnaten an ihrer Mitbelehnschaft unnachteilig.

Zu Urkund und fester Haltung haben wir, die von Trebra, Kurt Hans
Balthasar und Ernst Antonius von Trebra, Gevettern, und wir, die von
Eberstein, Georg Philipp von Witzleben und Hans Christoph Tunkeln
zu Reinsdorf, unsere beiderseits rsspsstivs Vettern, Schwäger und gute Freunde,
zu Zeugen erbeten, die sich neben uns mit eigen Händen unterschrieben und ge¬
siegelt, wie dann auch all inaiorsin sautslam des kurfürstlichen Oberaufsehers
Herrn Jacob von Grüntals zu Voigkstcdt w Konsens hierüber ausgewirket
worden :c. Geschehen zu Ge Hofen am Tage Michaelis XrobanZsIi Xnno 1617.

Siegel, darüber Siegel mit Siegel mit Siegel (fränk. Lilien Siegel mit

L. L. V. IX n. L. V. IX Hl. XV. V. IX u. mit xz. V. L.

Cvrbl Letman von Dons Christof Hanh Wilhelm Hans Heinrich von
Trebra. von Trebra. von trebra. Dans George von eberjlcin.

Eberllcin.
Siegel In manglung meines Siegel.

Curdt von trebra. diM°/nurich.U?n Morge Philipp Hans Ehrisloss
Ernst Hnthonins Uthleben. Dunckel der elter

von trebra. cm Zcuoc. als cm ijcugc.

S. 187, 190 u. 1116 ff.
Friedrich August an Geheime Räthe (Fpse.-ksLar. Fr. Aug. II. Bd. UXIX

Nr. 6891). Es könnten den von Eberstein die mannigfaltigsten
Lehensversehn an ihren in der Grafschaft Mansfeld gelegenen und
von dem Oberaufseher-Amte lehenrührigen Gütern ohne bnnenlla
gänzlich pardonniert, hiernächst Christian Ludwigen von Eber¬
stein und dessen Brüdern auf ihr Gut Hackenhof bis ^ dessen
Werths Konsens erteilt werden.

V. G. G. Friedrich August, König in Polen zc. Kurfürst rc. Ans
eurem ?c. Berichte ll. ll. 29. Juli b. a. erscheinen zwar mannigfaltigeLehens¬
fehler derer von Eberstein an ihren in der Grafschaft Mansfeld, Unserer



— 6 —

Hoheit, gelegenen Gütern und Lehensstücken, das Harrassische Gut, die Ober-

Heldrungischen Zinsen, der Hackenhof, die Rasseburgische Hufe und
das Trebraische Gut genannt, jedoch auch wegen der von dem Oberaufseher-

Amte zu Eisleben, als Lehenhof hierbei besonders in no. 1734 auf die letzte
Veränderung in manu ckominants verhängten Anordnung eine dergleichen Ver¬

wickelung dieser Angelegenheiten, welche ohne Anstellung einer fiskalischen Klage

so wenig zu extricieren, als dennoch in Betracht hierbei nach dem eingereichten
Lobsmats gsnsalogmo eine große Anzahl von Vasallen und Mitbelehuten,

Gehofischer und Neuhäusischer Linien des Ebersteinischen Geschlechts,

konkurrierten, diese nicht nur vielen lange Zeit fürdauern könnenden Weitläufig¬

keiten, sondern auch zumal einigen von Eberstein ihre Minorennität und löb¬
liche Abwesenheit, in Unseren eigenen Kriegsdiensten zu statten kommen möchte,

einen ungewissen Prozeß-Ausgang unterworfen sein, am Ende aber, wann dieser

auch gleich auf die Privation derer Lehensstücke ausliefe, hiervon nur allein die
Mansfeldische Sequestrations-Kassa lukrieren würde. Wann Wir dann

teils bei also bewandten Umständen denen sämtlichen von Eber st ein sothane

Lehens-Omisionos ohne einige Umsncka gänzlich pardonnicren, teils auch, als

worauf ihr vermittels Berichts-Jnserats vom 2. bujus:c. angetragen, Christian

Ludwigen von Eberstein und dessen Brüdern den :c. gebetenen Konsens

zur Verpfändung ihres Anteils an dem Gute Hackenhof bis auf ^ dessen

Werths moiusivs derer darauf haftenden Posten erteilen zu lassen, Uns aus be¬
sonderen Gnaden bewogen finden :c. Dresden, 7. August 1751.

S. 187 u. 198.
An Geheime Räthe, die innenbemeldten Lehenschaften derer von Eber¬

stein betr.
Von Gottes Gnaden Friedrich August Herzog zu Sachsen :c. Kurfürst w.

Unfern Gruß zuvor, Hoch und Wohlgeborne auch Beste Räthe, liebe Getreue.
Wir sind auf euern unterthänigsten Vortrag vom S. Mai d. I. gemeint, denen

von Eber st ein wegen der an den bei dem Marktflecken GeHofen in der Graf¬

schaft Mansfeld, Unserer Hoheit, besitzenden, seit der Mansfeldischen Sequestration

von dem Oberaufseher-Amte zu Lehen getragenen Mannlehngüter und Lehns¬

stücken als

1) dem sogenannten Harra Zischen-,

2) dem ehemaligen Trebraischen Rittergute,

3) den Ober-Heldrungischeu Zinsen,

4) dem Dom- oder Hacken Hofe und

5) der sogenannten Rasseburgischen Hufe

vorgekommenen Lehnsfehler einen allgemeinen Pardon, von welchem auch der in

Untersuchung befangen gewesene Hauptmann Karl Friedrich von Eber¬

stein nicht auszuschließen ist, sowie ehedem durch das Reskript vom 7. August

1751 geschehen, ohne daß ihnen deshalb eine Uiusuckn angesonnen würde, aus

Gnaden angedeihen zu lassen.

In Verfolg dessen sind die gedachten Lehns-Interessenten zu Beobachtung

ihrer Lehns-Obliegenheiten in der von euch unmaßgeblich vorgeschlagenen Maße

gebührend vorzuladen. Es mag auch, was die angezeigten Bedenklichkeiten wegen
der bei den abstehenden sud Nr. 1, 2 und 4 benannten Mannlehngütcrn, nämlich

dem sogenannten Harrasschen, dem ehemaligen Trebraschen Rittergute und

dem Dom- oder Hackenhofe, ferner zu verleihenden Jagdgerechtsamen,

Hals- und Obergerichte, auch Patrouat-Rechte betrifft, hierunter allent¬

halben, euerm unvorgreiflichen Antrage nach, bei dem zeitherigen Besitzstande und
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den Belebungen bewenden. Und was die sab Nr. 3 erwähntenOber-Held-
rungischen Zinsen anbelangt, deren Verleihung zwar ferner bei dem Obcr-
aufseher-Amte zu Eisleben erfolgen, jedoch dergestalt, daß darüber ein ab¬
sonderlicher Lehnbrief ausgefertiget werde. Demgemäß wollet ihr, wie
Wir gnädigst begehren, das weiter Nöthige verfügen. Daran geschiehct Unser
Wille und Meinung, und Wir verbleiben euch mit Gnaden wohlgewogen.Datum
Schloß Pillnitz, den 26. Juli 1300.

Friedrich August. Gras von Löben. Georg Samuel Crcustger.

Des k. Hauptstaatsarchivszu Dresden. Zpso.-ktesai'.
B. EXXXV. 1800 Nr. 13423. Loc. 7129.

S. 1177.

Friedrich August an Geh.Räthe (Spse.-U. Fr. Aug. II. Bd. UXIX. Nr 6833).

Daß von zweien Ebersteinischen Gebrüdern an dem Gute

Jaucha begangene Lehnsfehler ohne Ahndung zu Pardonnieren.
V. G. G. Friedrich August, König :c. Kurfürst :c. Wie Wir

nach zc. Vortrag eurer 4 rc. Berichte ä. 6. 14. u. 16. m. pr. zc. . . . Ob auch
wohl zum 4) Christian Ludwig und Joachim Friedrich Gebrüdere von
Eberstein sich seit der Zeit, da sie wegen Nchmungder Lehen und reciprocier-
lichen Mitbclchnschaftan dem in ao. 1744 neuerkauften, von Unserm Stift
Merseburg lehenrührigcn Dorfe Jaucha bis zu ihrer Rückkunft aus dem
Feldznge in Unsere Lande ao. 1745 Indult ausgewirkt, weiter nicht, wie jedoch
von ihren Brüdern Wolf Heinrich, ingleichen nach erreichter Majorennität
von Wolf Georgen, Leopold Wilhelmen und Albrecht Rudolfen von
Eberstein nachher geschehen, deshalb gemeldet: So stehen Wir dennoch, sowohl
denenselben, als welche vermuthlich nach Endigung hiebevoriger Lomxagnss nach
Sachsen nicht zurückgekommen,als denen nurbenicmten übrigen Ebersteinischen
Gebrüdern, daß sie wegen ihrer weiten Entfernung von hier die rsspsativs
Lehen und Mitbelehnschaft an dem Dorfe Jaucha, zumal sie solches an
die Gebrüder Heinßen bereits wiederumverkauft, mithin als ein actus mors
transitorius ist, durch einen w. Bevollmächtigten zu nehmen haben mögen, hiermit
in Gnaden zu :c. Datum Leipzig 13. Maji 1751.

^uxnstns Hex. G. v. Brühl.

S. 225, Nr. 12.

Außer den beiden S. 162 und 218 meiner Geschichte näher bezeichneten

Rittergütern hatte der General-Feldmarschall Ernst Albrecht von Eber¬

stein noch ein drittes Rittergut zu Reinsdorf bei Artern erworben, welches

derselbe seinem ältesten Sohne, dem anhalt. Kammerjunker und Stallmeister

Wilhelm Ernst von Eberstein, übergab. Letzterer schloß darüber mit

dem Amtshauptmann zu Sachsenburg Adolf von Blankenstein am

30. Januar 1691 folgenden Kaufkontrakt ab:
Im Namen der heiligen Dreifaltigkeitsei zu wissen, daß äato zwischen

?c. Herrn Wilhelm Ernst von Eberstein, auhältischem Kammcrjuukcrn und Stall¬
meister, an einem und Herrn Adolf von Blankensteinen, hochfürstl. sächs.
Amtshauptmannzu Sachsenburg, andernteils nachfolgender :c. Kauf abgeschlossen :c.
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worden. Nämlich es verkauft itztgemeldter Herr Stallmeister von Eber st ein
sein in Reinsdorf liegendes Rittergut an Wohnhaus, Scheunenund Ställen,
anliegendem Garten, Schäferei-Gebäudeund was darinnen med,, band- und
nagelfeste ist, fünf und 3 Viertel Hufen Ritteracker, auch eine Hufe, die fränkische
genannt, so zinsbar, welche insgesamtin großer Nahrung (?) bestehen und jed¬
weder Acker zwei und vierzig achtellige Ruthen in die Länge und vier Ruthen
in die Breite hält, dann zwei und fünfzig Acker Wiesenwachs, jeder Acker zu
zwei und dreißig Ruthen in die Länge und vier Ruthen in die Breite gerechnet,
ferner zwei Acker Weinwachs, ein Fleck vertriebenHolz an sieben und zwanzig
Acker, die Birken genannt, die halbe Schaf- und Viehetrift, einen im Dorfe liegenden
steuerfreienGarten, Erbzinsenan fünf und zwanzig Groschen Geld, Getreidicht:
zwölf Scheffel Roggen, zwölf Scheffel Gerste, und acht Scheffel Hafer Nord-
häusisches Maß, Hühner und Gänse: als neun und zwanzig Michaelis- und
sieben Fastnachtshühner, it. zwanzig Gänse, dann neun und dreißig Tage Hand -
und zehn Tage Pferde-Dienste, die Lehenwaaren, Unterjagd, Erbgerichte,
Fischerei und Schriftsässigkeit wie solches alles :c. Lehenbriefe und andere Docu¬
menta ausweisen, auch allen andern Zubehörungen, Rechte und Gerechtigkeiten,
wie sie Herr Verkäufer und dessen Vorfahren genützet und gebrauchet zc., samt
dem vorhandenen Getreide und Heu, an Wohlgedachten Herrn Amtshauptmann
von Blankenstein um und vor viertausend und fünfzig Gulden zc. Kaufsumme,
jeden zu 21 Groschen, nebst fünfzig Gulden und einen silbernen Tischbechcr,
Herrn Verkäufers Eheliebste, in guter :c, Münze folgendergestalt zu bezahlen, als
IVO Gulden nebst dem Tischbecher inclusive des Herdgeldes vor itzo baar, dann
3000 Gulden nächstkünftig Ostern instehenden Jahres und die rückständigen
1000 Gulden zur Erfüllung des völligen Kaufprotii auf Ostern, gönnet es Gott,
1093, jedoch daß diese von Ostern itztlaufenden Jahres gewöhnlichermaßen ver¬
zinset werden.

Allermaßcn nun Herr Käufer mit diesem Kauf allenthalben zufrieden und
die versprochene Angabe der 100 Gulden nebst dem silbernenTischbecher inel
Herde-Geldes an Herrn Verkäufer baar gezahlet und geliefert, auch mit dem
übrigen Kaufgeldeabgehandeltermaßen inzuhalten versprochen, als quittiert Herr
Verkäufer darüber mit Begebung der Ausflucht nicht empfangenen oder bezahlten
Kaufgeldcs rechtsbeständig, räumet Herrn Käufer die Posseß nebst dem Eigenthum
ein, lässet die Lehen auf und verspricht, landübliche Gewähr dergestalt und also,
daß Herrn Käufer angeregtesGut cum psrtinontiis, Rechte und Gerechtigkeiten
ganz schuld- und pfandfrei verkauft seien, die portinontia in ihrer Quantität und
Qualität bestehen und vor männiglichesAn- und Zusprächen gesichert, widrigen¬
falls aber Herr Verkäufer zulängliche Satissaktionund Vertretungohne erfordernde
litis Oonunoiation zu leisten verbunden sein sollte.

Und weil die Nachrichtsich hervorgethan, daß zu diesem Gute über die
allbereit verkauften zwei und fünfzig Acker Wiesenwachs noch mehr an Wiesen
dazu gehört habe, so cedieret Herr Verkäufer ihme hierinneu zustehendes Recht
Abekäufern dergestalt, daß alle übrigen Zubehörungen,so in diesem Kaufe nicht
beniemet oder in Anschlag gebracht, im Fall sothanc psrtinsntia erforschet, vindi-
cieret und retrahieret werden können, er, Käufer, eigenthümlich sich anzumaßen,
und Verkäufernhiervon keine Satisfaktion zu thun schuldig sein soll. Was aber
die dem Pfarrer und Schultheißen zustehende jährliche prasstancka besage des
ausgestellten Anschlags betrifft, solches trägt Herr Käufer jährlich nicht unbillig
ab. Es will auch Herr Verkäufer die über das Gut behörigeu ckooumsnta und
andere Nachrichtungen lickslitsr ausantworten und haben beiderseits Kontrahenten
diesen Kauf steif und unverbrüchlich nachzuleben,reciprocicrlicheAnlöbnis gethan :c.,
nicht weniger Herrn VerkäufersEheliebste ihrer auf diesem Gut rsspsotu ihres



Einbringens und was diesem anhängig sein möchte habenden weiblichenGerechtig.
keit nnd Versicherung oum ouratoro sich beständig begeben, alles treulich, sonder
Arglist und Gefährde. Zu Urkunde dessen ist dieser Kauf zu Papiere gebracht, von
denen Kontrahenten sowohl, auch von des Herrn Verkäufers ihren Vrüdern :c,
vollzogen und darüber lchnherrlicherKonsens und Konfirmation, welche Herr
Käufer auf seine eigenen Kosten Verglichenermaßen auszuwirkenhat, unterthünigst
zu suchen beschlossen worden Geschehen zu GeHofen, den 30. Janarii ^.nno 1601.
(ll. 3.) Wilhelm Ernst v. Ebcrstci» (U. 8.) Adolf v. Btanbeiillein.
Ich. 8.) Anton Albrecht v. Ebcrstein. (U. 8.) Christian Ludewig v. Cbcrstcin

und tut. noru meines unmündigen
Vettern Herrn

Ernst George v. Eberstein.
Unterm 12. Dezember1691 bittet Adolf v. Blankenstein den Herzog

Johann Georg von Sachsen nm Konsens zn vorstehendem Kaufe. In¬
folge dessen weist der Herzog den Amtsschösser von Heldrungen Johann
Kieseling an, innerhalb vier Wochen zn berichten, welche Pertinentien an
Ländereien, Schäferei, Triften, Schenk- und anderen Gerechtigkeiten, Frohnen,
Zinsen zc. zu besagtem Gute gehören, ob dasselbe sowohl an Gebäuden als
Feldern in gutem Anbau und Zustande, und wie viel es jetziger Zeit
nach ohngefähr Werth sei, gleich wie viel Söhne der jetzige Besitzer habe,
ob sie schon erwachsennnd wo sie sich aufhalten, auch ob an mehrerwähntem
Gute jemandem vie Mitbelehnschaft zustehe. Hierauf nimmt Kieseling
folgende Protokolle auf:

Aetnin den 21. Januar 1692. Nach Aussage Andreas Büchner's gehören
zum Eberstcinischen Gute zu Reinsdorf: 6 Hufen zum Rittergute, item 1 Hufe
Bauerländerei, wovon Hans Bohne 'st Viertel und David Müller 'st Viertel
erkauft hätten vor 100 fl. :c.; habe kein Holz; eine halbe Schäferei, wovon
Junker Adam von Görmar die andere Hälfte hätte, mit welcher er die Trift
in der ganzen Flur und Gehölze, wo kein Gehege, betreiben dürfe; sei keine
Schenkgerechtigkeit darbei, dürften aber vors Haus und ihre Dienstleute
brauen; gehören dazu viel Dienstleute, deren jeder des Jahrs 16 Tage
Dienste thun müßte; die Erbzinsen, welche dazu gehören, wüßte er nicht,
würden auch von dem vorigen Pachter nicht zu erlangen sein, weil der v. Eberstein
selbige allemal selbst eingehoben;das Gebäude solle inwendig alle baufällig
sein, sei nur mit Schindeln gedeckt; die Felder wären noch in ziemlicher Besse¬
rung, denn mit der Schäferei könnte derselben geholfen werden; den Werth des
ganzen Gutes könne er nicht sagen, weil dergleichen Rittergüter pflegten hoch
gehalten zu werden, möchte etlich 4000 fl. werth sein; der Eigenth inner sei
der Herr Stallmeister Wilhelm Ernst von Eberstein, habe einen ein¬
zigen männlichen Leibeslehnserben,welcher Albrecht Ernst (m. h. Ernst Alb¬
recht) heißet, dieser sei mit dem Gothaischen Herrn Rittmeister Helmbold
(Rittm. Christian Otto v. H. war mit Wilh. Ernst's v. E. jüngster Tochter
Elisabeth Lucia verheirathet) itzu mit zu Felde gegangen nach den spanischen
Niederlanden in Qualität eines Wachtmeisters,würde itzo wohl im 24. Jahre
sein; dieses Gut habe der Herr General von Ebcrstein (Wilhelm Ernst's v E.
Vater) erkauft und sei zu vermuthen, daß die übrigen Herrn Brüder ; Anton
Albrecht und Christian Ludwig (der dritte Bruder Georg Sittig war
schon 21. Januar 1637 zu Kopenhagen gestorben mit Hinterlassung eines Sohnes
Ernst Georgs), deren noch drei, mit unter der Mitbelehnschaft wären.
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^(tu IN Reinsdorf, den 23. Jan. 92. Wegen Eberstein'schemGute gibt
Herr Wilhelm Hoffmann folgende Nachricht: 45 Acker Wiesen; S Gärten;

1 Berg, worauf Buschholz stehet, so aber nichts würdig; 1 halbe Schäferei;

die Viehtrift gleich andern Nachbaren; 4 Diensthäuser, deren Besitzer jährt,

jeder 12 Tage mit der Hand fröhnen muß; 6 Tage Dienst mit 2 Pferden zu

Bretleben, dgl, 12 Schsfl. Roggen, 12 Nordhäus, Scheffel Gerste und 8 Scheffel

Habern jährt, Erbzinsen, wie auch etliche Gänse und Hühner, deren Anzahl
man eigentlich nicht wissen kann, wiewohl ihrer wenig seien. Die Gebäude an

einem Hans, einer Scheune und Stall anlaugend, sind dieselben sehr schlecht

und geringe, auch ziemlich wüste. Die Felder sind wegen bisheriger übler
Administration des Pachters ausgehungert und in einen totalen Ruin gerathen,

sodaß, wenn ein rechter Besitzer wiederum sollte ins Gut kommen, er wohl t> Jahre

Mühe hätte, solche wieder in guten Stand zu bringen. Der vorige Pächter hat,
wie das Gut in guter Besserung gewesen, jährt, 220 ff, Pachtgeld gegeben. Hier¬

über hat auch der v. Eberstein etzliche Äcker Wiesen nebst der halben Schäferei,

worvon er jährl, 10 fl, Triftgeld erhalten, ausgezogen, daß er also das Gut

damals, ungefähr vor 4 bis 6 Jahren, auf 280 bis 500 fl, jäbrl. nutzen können,

worvon er aber die Herrschaft!. Gefälle, als Römermonat und Präseuzgelder vom

Rittergut, und Steuer und Kontribution von dem ^4 steuerbaren Land, so sich

auf ein ziemliches belaufen, abstatten müssen.

Wie man vernommen, so hat der Herr Amtshauptmann von Blanken¬

stein 4000 fl. davor zu zahlen geboten, möchte aber, wann die Äcker und Ge¬
bäude wiederum in guten Stand gebracht würden, wohl ein 500 bis 100 (?> fl,

mehr Werth sein. Der jetzige Besitzer, sothaner Herr Ulilbclm Ernst v Eber-

stein, hat einen einzigen Sohn, so sich in holländischen Kriegsdiensten befindet;

ob aber ihme noch jemand sonsten die Mitbelehnschaft oft berichteten Guts mit

haben möchte, solches kann man so eigentlich nicht wissen, jedoch wird daran ge¬

zweifelt und dessen Gewißheit bei der hochfürstl. Geheimen Kanzlei in Weißen-
fels, allwo der von Eberstein die Lehen empfangen, zu erfahren sein.

^.etuiu Hcldrungcn, den 25. Januar 92. Hans Bohne von Reinsdorf,
der vorige Pachter des Eberstein'schen Guts, giebt folgende Nachricht, daß es an

Länderei habe 6 Hufen Ritter- und 1 Hufe steuerbar Land zc., an Holz habe
es nichts als ein Flecke Birken, welches nach seines Erachteus vor eine Hufe

Land lieget, eine halbe Schäferei, dabei 24 bis 25 Acker Wiese, Trift gleich

den andern, eine Schenkgerechtigkeit, von Zinsen wisse er nichts. Stall

und Scheunen wären gut, das Haus aber bei mittlerer Güte, die Äcker sind

gut an der Lage, am Anbau und Besserung die besten nicht, zu taxieren unter¬

stünde er sich nicht.

Des von Eberstein's Packitmann, der von Opselwitz (von Öbschelwitz,

der mit Wilhelm Ernst's v, E, ältester Tochter Sophia Elisabeth verheirathet

war) habe es die Zeit inne gehabt, würde aber itzund Lichtmessen seinem Herrn

Schweher wieder übergeben werden. Habe einen einzigen Sohn, sei wohl

mit dem Hauptmann von Opselwitz (v, Helmolti wieder in Holland gegangen

und etlich 20 Jahre alt. Um die Mitbelehnschaft wüßte er nichts.

Welches alles zu Nachricht anhero llckslitsr registrieret worden, ut supra,

Johann Kieseling mpr.

Diese Protokolle reichte Kieseling mittels Schreiben vom 28, Januar 1692
dem Herzog ein. Dieser reskribierte unterm 1. März 1692, daß er Wohl
befugte Ursache hätte, den erbetenen Konsens zurückzubehalten,daß er aber
doch solchen erteilen wolle, wenn der von Eberstein das Gut dem Amts-
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Hauptmann vchn Blankenstein um einen billigen Preis lassen, als auch

in die Schatulle des Herzogs allsofort 400 fl. Meißnischer Währung er¬

legen wolle,

Unterdessen war von Wilhelm Ernst v, Eberstein folgendes Gesuch

beim Herzog eingegangen-/

Durchlauchtigster Herzog! Ew, hochfürstl. Durchlaucht seind meine unter-

thänigsten Dienste in treuschuldigem Gehorsam lebenslang zuvorn. Gnädigster

Fürst und Herr! Ew Hochs, Durchl. kann in tiefster Unterthänigkeit nicht ver¬

halten, was maßen ich teils wegen Abführung schuldiger prasstanclorum meines

Ritterguts zu Reinsdorf, sowohl an Ew, Hochf. Dchl, hfl. Kammer, als

auch zu denen Steuern, teils wegen Ausstattung meiner Töchter (Sophie Eli¬

sabeth v, Obschelwitz, Ottilie Margarethe v, Bila und Elisabeth Lucie

v. Helmolt, vergl. v. E-, Gesch, S, 1104) dergestalt mich genöthigt befinde,

daß ich bei diesen itzigen geldklammen Zeiten mir auf keine andere Weise, als

mit Vcrkaufung abgedachten Guts zu Reinsdorf zu rathen noch zu helfen weiß.

Wann mich dann unterthänigst erinnere, daß solche Alienation ohne Ew, hochf.

Dchl, als meines gnädigsten Lehenherrn hochf. Konsens und Einwilligung nicht

geschehen darf oder mag, und nnn mit Dero Amtshauptmann Herrn Adolf

von Blankenstein zu Sachsenburgk ein Verkauf dieses, Guts in soweit mich

eingelassen, daß solches ihme besage der darüber aufgerichteten Punktation um und

vor 4000 fl. bis auf Ew, hochf, Dchl, gnädigsten Konsens und Ratifikation über¬

lassen, so habe solches in tiefster Devotion hiermit unterthänigst zu eröffnen niast
ermangeln sollen, wobei dann an Dieselben mein unterthänigstes Bitten, Sie ge¬

ruhen gnädiglichst (in Betracht, daß gemeldtes Gut von kleiner Wichtigkeit und

wie bekannt mit allen Stand onsrikms beschwert ist, auch Dero hochf. Interesse

durch dessen Alienation im geringsten nicht lädiert wird, ich ingleichen von solcher

Kaufsumme solche Posten abführen will, die ohnedem aus dem Lehn müssen be¬

zahlt werden), mir den hochf. Konsens und hochf Gnade zu erteilen, gleichwie
nur solches zu Vermehrung Ew. hochf. Dchl, weltbekannten Llsmenos und

Milde gereichet, als versehe mich gebotener gnädigster Deferierung und verharre

mit tiefstem, unterthänigsten Respekt Ew, hfl, Durchlaucht, meines gnädigsten
Fürsten und Herrn, unterthänigster, gehorsamster treuer Diener :c.

GeHoven, den 31. Januarii 1692- Will). Ernst n. Eherstein.

Infolge des fürstlichen Reskripts vom 1. März 1692 schrieb der Amts¬

hauptmann von Blankenstein an den Herzog:

Ew. hochf. Durchl, werden Sich annoch gnädigst zurückerinnern, wie vor

weniger Zeit um gnädigste Einwilligung in Erkaufung des Eberstein'schen

Guts zu Reinsdorf :c. angesuchet, auch mir darauf Ew. hfl. Dchl. sowohl

Selbst bei meiner gehorsamen Aufwartung an Dero Beilager, als auch durch

den Geh, Rath, den Herrn von Loß, mir solche :c, versprochen haben. Wie

nun damals vor diese hohe Gnade gehorsamsten Dank erstattet und festiglich ge¬

trauet, ich würde hinkünftig derselben also teilhaftig werden, maßen allsofort in

so großer Hoffnung nach meiner AnHeimkunft den Kauf mit dem v, Eber stein

angetreten, solchen mit Darbietung von 4050 fl Kaufgeldes geschloffen, auch

das Angeld an 50 fl, benebst 50 fl. Herdegeld und was mehreren erleget, also

muß ich nunmehr durch Zuschrift erfahren, welchergestalt aus der Geheimen
Kanzlei an den v. Eberstein eine Resolution ergangen, kraft welcher er die

ihm vormals augesonnenen 400 fl,, die er, wann ihm Freiheit verstattet würde,

sein Gut zu Reinsdorf, welches doch als ein Lehngut mit der Zeit apsrt werden

dürste, ungehindert zu verkaufen, erlegen sollte. Alldieweilen aber:c. ich durch



solche dem v, Eberstein angeforderte Post großen Schaden leide» und in Ruin
gesetzt würde, wann man darauf bestehen sollte, indem ein mehreres dem
Kaufgelderprstiozulegen müßte, L. des Angebots benebst dem Herdegelde, so
allbereit dem v. Eberstein gezahlet, verlustig ginge. 3. Verkäufer von solchem
einmal geschlossenen Verkauf nicht zurücktreten wird, indem ich 4, ihm in allen
zu übertragen vermöge unterschriebener und besiegelter Punktation Versprechung
gethan vor solchen geschlossenenKauf, 5- Schiff und Geschirr benebst dem Jnventario
angeschafft und 6, Samen zu Bestellung der Felder teuer erkauft: Als will Ew.
hfl. Durchl, nochmals :c. gebeten haben, Sie wollen doch Dero altem Diener
diese vormals mit Ihrer Hand Selbst zugesagte gnädigste Konzession, den Kauf
mit dem v, Eberstein zu schließen,nicht ändern, auch um deswillen Verkäufern
ferner nicht anhalten lassen, daß er die 400 fl, wegen erlangter Freiheit, solches
Gut zu veräußern, erlegen sollte :c. Ich verhoffe diesfalls hochfürstl. Gnade
und meiner Bitte erfreuliche Deferierung,absonderlich da solcher Kauf dahin ge¬
richtet, daß als ein alter Diener auch einmal unter Dero hfl. Regierung ein
treuer Vasall sein möge :c. Em. hfl. Dchl. :c. pflichtschuldigster

Weißenfels, den 19 Martii 169S. Adolf von Blankenstein.

Adolf's v. Blankenstein Bitte tvnrde erfüllt. Ans seinem Gesuche stehen

(wahrscheinlich von der Hand des Herzog!. Gehcimschreibers) die Worte:

„beizulegen befohlen." Die Aufstellung des eigentlichen Kanfkontrakts zog

sich aber noch bis in das Frühjahr 1694 hin. Nicht nur war vorher am

30. August 1693 der Verkäufer Wilhelm Ernst v. E. zu GeHofen be¬

graben worden, sondern es war der Käufer selbst darüber auch gestorben,

und die Unterschriften der Brüder des Verkäufers waren nicht beizubringen.

Erst am 3. März 1694 wurde Adolf's v. Blankenstein Witwe und deren

unmündige Kinder Adolf Wilhelm, Johann Christian w. mit dem

Gute beliehen.

Aus den Akten des Amtsgerichts Sangcrhausen, die im Eckartsbergaer Kreise be¬
legenen Güter zu Reinsdorf betreffend.

Im April 1775 bat der kaiserl. königl. Kammerherr und Oberst

Ernst Paul Christian v. Blankenstein den Herzog Friedrich August

zu Sachsen, Kurfürsten w., daß der über die von seinem Vater hinterlasfenen

Mannlehengüter Eberstein und Bendeleben zu Reinsdorf samt

Zubehvrungen mit seinen Brüdern auch resp seiner Mutter verabredete Kauf

und Cession konfirmiert werden, nicht minder rntions der besagten Güter

schon vor einiger Zeit bewilligten Schriflsässigkeit die zurückgebliebene Aus¬

fertigung nunmehr erfolgen möchte. Und untern 13. Mai 1775 reskribierte

K. Friedrich August, dem k. k. Kammerherrn und Obristen von

Blankenstein möge die gebetene Konfirmation des mit seinen Brüdern

und seiner Mutter über das Bendelebische und Ebersteinische Gut zu

Reinsdorf verabredeten Kaufs und Cession, sowie der Lehn halber ge¬

wöhnlicher Vigilanz-Schein erteilt werden.
Lpse. - Rssor. unter Fr. Aug. III. 1775 B. XXXI. Nr. 3026 u. 3033
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S, 227,

Am Wll'te der Oralen imd Mrstm zu Mssmi.
Der Zeheut zu Lölznderg.

Laut Lehnbriefs vvm 25 März 1629 gab des Fürsten Wilhelm zn
Nassau Urgroßvater, Ludwig Henrich, Graf nachmals Fürst zu Nassau-
Dillenburg,den Zehnten zu Löhnberg nebst Zubehör dem gräfl. nassauischen
Amtmann zu Usingen Philip von Wachenheim zu Lehn,

Daß „das Haus, Hof und Güter zu Löhnberg mit ihren adeligen Frei¬
heiten, Rechten und Gerechtigkeiten, es sei an BeHolzung, Mästung, Fischerei,
auch Klein-Wildbret zu jagen und zu schießen, wie die Schützen von Holz¬
hausen und ihre Vorfahrenund andere Burgleut des Orts solches her¬
gebracht", ein altes katzenelenbogisches Mannlehen gewesen ist, solches
zeigt der Lehnbriefv. I. 1629 in verbisi „und andere Burgleut", da
die Burglehen nichts anderes als Mannlehen gewesen sind.

Ans welche Weise dieses Mannlehen dem Lehnhcrrn eröffnet worden
oder heimgefallen sein mag, davon finde ich keine Nachricht. Daß aber Graf
nachmals Fürst Ludwig Henrich zu Nassau dasselbe den vorgenannten
Vasallen zu einem Erblehen gegen Empfang einer gewissen Geldsumme
gegeben hat, ist aus angeführtem Dokumente ersichtlich.

Daß „der Zehcnt an Früchten, Wein, Heu, Flachs und anderen, wie
Herkommen im Löhnbcrger Gebiet, ganz allein, und so fern dieselbe Zehent-
Gerechtigkcit sich erstreckt, beneben zweien Weingärtenund einem halben
Grabgarten" den besagten Schützen von Holz Hausen eigenthümlich zu-
gehörig gewesen und des Grafen nachmals Fürsten Ludwig Henrich Vater
Graf Georg zn Nassau dies alles von Johann Kuno Schützen von
Holzhausen erblich an sich ertauscht und dazu gekauft hat, solches sagt
obangezogcner Lehnbrief ebenmäßig.

Nun ist die rechtliche Vermnthung, daß Graf Georg zn Nassau nichts
anderes als zum Fideikommiß gehörig gewesene Stammgüter für obigen
Zehnten werde gegeben haben, bei welcher Bewandtnis dann der eingetauschte
Zehnt von gleicher Natur und Eigenschaftzu halten wäre.

Auch dieser für Fideikommiß zu haltende Zehnt wurde von des Grafen
Georg Sohne Ludwig Henrich für Geld und zur Tilgung von Schulden
zn einem Erblehen hingegeben,

Durch Erbschaft fiel der Löhnberger Zehnt nebst Zubehör dem Schwie¬
gersohne Philipp's v. Wachenheim, dem herzogl, württemb. Ober-Stall¬
meister Levin von Kniestädt zu. Von diesem kaufte Fürst Wil¬
helm zu Nassau am 29, September 1767 den Zehnt für 8100 Gulden,
Diese Kaufsumme lieh dem Fürsten Wilhelm der kurpfälz, Oberstlieutenant
Levin Moritz von Donop unter der Bedingung, Saß ihm der Zehnt als
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Unterpfand und Versicherung seines dargeliehenen Geldes auf 20 Jahre und
nach deren Nerfluß noch so lange überlassen würde, bis das Geld ihm oder
jedem rechtmäßigen Inhaber der Schuld- und Pfandverschreibnng darüber
ä, ä, Dillenburg,den 31. Oktober 1707 zurückgezahlt sein würde.

Von Gottes Gnaden Wilhelm, Fürst zu Nassau :c. Kund zc. sei hiermit.

Demnach Wir vcrmög eines unterm 29. 7dr. dieses laufenden Jahrs von zc.

Levin von Kniestädt, herzogl. Württemberg. Ober-Stallmeistern, den von zc.

Ludwig Henrichen, Fürsten zu Nassau zc., Unserem zc. Urgroß- Herr

Vätern zc., dessen Schwiegervätern PH ilipßen von Wachenheim, gewesenen

' gräfl. nassauischen Amtmann zu Usingen, zu Lehn gegebenen und von obgemeldtem

von Kniestädt ererbten Zehnten zu Löhnberg wieder an Uns erhandelt,
zu dessen Zahlung aber zc. Levin Moritz von Donop, jetziger Zeit

Obristlieut. von dem unter Kommando Unsers zc. Brüdern Fürst Ludwig

Henrich zu Nassau :c. stehenden kurpfälz. sogenannten Jülich - Westerwäldschen

Regiment zu Fuß, Uns die Lamm von achttausend vierhundert Floren

in grob Uckiet vorgeliehen, auch unter obigem Dato im Beisein Unsers Kam-

merrath Reichmann's in Frankfurt also an den Kniestädtischen Verwalter aus¬

zahlen lassen, und zwar mit dem Vorbehalt, daß Wir ihm Obristlieut von Donop

den ruhigen Besitz und Genuß obgemeldten Zehentens auf zwanzig Jahr, oder

nach deren Verfluß so lang lassen wollten, bis Wir :c. selbigen gegen Zahlung

obiger 8400 fl. wieder einlösen würden: Als bescheinen nicht nur zc., daß Wir

die :c. 8400 fl. zc empfangen zu Erkaufung dieses Zehenten verwendet zc.,

sondern auch, daß Wir selbigen obmehrged: Obristlieut. von Donop als ein Unter¬

pfand und Versicherung seines Uns zc. dargeliehenen Gelds auf gemeldte 20 Jahr

und so lang, bis Wir oder Unsere Erben ihm oder seinen Erben und jedem

rechtmäßigen Inhaber dieses Briefs werden wiederbezahlt haben (hier fehlen in

der Abschrift Wohl die Worte), überlassen haben, doch mit dem ausdrücklichen

Vorbehalt, daß er oder seine Erben selbigen keinem Fremden Uotsickiori oder der

Lands-Obrigkeit zu Löhnberg sollen zukommen lassen :c.

Nächstdem sollen weder er noch seine Erben befugt sein, das geringste an

diesem Zehenten, denen dazu gehörigen Bauern, Ländereien, Jagd und andere

Gerechtigkeiten, ohne Unfern :c. Vorbewußt zc. zu verändern, zu vertauschen,

weniger gar zu veräußern. Da aber jetzo das dasige Wohnhaus sowohl,

als die Scheuern ziemlich verfallen :c. und er selbige entweder gar von neuem
wieder aufbauen oder sonst in wohnbaren Stand würde setzen und bei dem Abzug

liefern lassen, so sollen ihm oder den Seinigen bei der Ablag dargegen soviel,

als er oder sie an nöthigen Baukosten zc. mit Quittungen von denen Arbcits-

leuten werden belegen können, zc. ausgezahlt werden, auch er oder dieselbigen

ehe und bevor solche Zahlung geschehen, zu der Abtretung nicht gehalten sein.

Da er, mehrgemeldter Obristlieut., sich anbei auch anheischig macht, diesen

Zehenten jedesmal auß- und innerhalb der obgemeldten Zeit vor sich, seine ehe¬
liche Leibserben :c. oder bei deren Ermanglung vor dessen beide Gebrüder

Ernst Christian und Simon Julius von Donop und dero :c. Leibs¬
erben, auch da diese deren keine nachlassen sollten, vor dessen Fräulein Schwester

Theodora Lowyse von Donop zc. gegen Zurücklassung des Kapitals und

angewendeter Meliorationskosten von Uns auf Art und Weise als obgemeldter

von Wachenheim und Kniestädt sonsten belehnet worden, auch zu empfangen:

so versprechen Wir hergegen zc., daß dieser Zehente auch sonst an niemanden zc.

gegen seinen Willen verkauft zc. werden solle, sondern es sollen sowohl er als

obbeschriebene dessen Brüder und Fräulein Schw.ster und deren eheliche Leibs¬

erben, und zwarn höher nicht, als um die Uns vorgeschossene Summ die nächsten
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zum Kauf sein und ihnen niemand außer Uns und Unfern fürstl. Leibserben

vorgezogen werden. Sollten aber er oder seine Erben mit diesem Kapital etwa

ihren anderwärtigen bessern Nutzen zu schaffen vermögen und w dessen Ablag

verlangen, so soll selbige ein halb Jahr nach geschehener Loskündigung von Uns :c.

auf die Verfallzeit bewerkstelliget werden, oder in dessen Unterbleibung er und

seine Erben an obiges ihr Versprechen, noch auch Wir ?c, an Unsers in An¬

sehung der Näherschaft des Kaufs oder Lehen nicht gehalten sein w. So ge¬
schehen Dillenburg, den 31. Oktobris 1707.

Nach Verlauf von etwa zwei Jahren starb der Oberstlieutenant v. Donop.
Und da weder seine Brüder Ernst Christian und Simon Julius
v. Donop, noch seine SchwesterTheodora Louise v. Donop wegen seiner
vielen Schulden seine Erben sein wollten, so fiel der Löhnberger Zehnt an
den Fürsten Wilhelm zurück, der denselben nuch am 21. Februar 1710
durch seinen Rath Noö Ihm wieder in Besitz nehmen ließ, nachdem er sich
bereit erklärt hatte, den etwa 3 Jahr vorher aufgenommenen Pfandschilling
an diejenigen Donop'schen Gläubiger zurückzuerstatten, welche durch richter¬
lichen Ausspruch zur Empfangnahme angewiesen werden würden.

Vier Jahre lang ließ Fürst Wilhelm seine Gerechtsame in Löhnberg
durch seinen Zehntheber, den Gerichtsschöppen Joh. Ludw. Kilo, wahr¬
nehmen, in welcher Zeit jedoch schlechter Nutzen erzielt worden und die Zinsen
nur aufgelaufen waren.

Extrakt Löhnberger Amts - Protokoll cko cknto Löhnberg, den 21. Fe¬
bruar 1710.

Erschiene der fürstl. Nassau-dillenburgische Rath Herr blas Illm, pro-

ducierte von hochfürstl. nassau-diezischer Regierung ausgewirkten Befehl, daß

ihme bei Wieder-Einziehung des allhiesigen nassau-dilleuburg. Zehenten

und alles desjenigen, was demselben anhängig, aller dazu nöthrge Vorschub

und Beistand geleistet werden sollte. Dirowegen dann ich, der Kellner, zu-

malen da auch hochgräfl. weilburgischer Seiten die nöthige Vorstellung von

ihme geschehen und dagegen nichts opponieret worden, einige hiesige Gerichts¬

schöppen als mit Namen Johann Ludwig Kilo, Johann Philipß Rücker und

Ludwig Bock ihme als Bezeugen mitgegeben. In deren Gegenwart ermeldter

fürstl. dillenburgischer Rath Ihme seine obhabende Kommission dahin eröffnet,

daß nachdeme der Obristlient. von Donop dieses Zeitliche gesegnet, seiner

vielen hinterlassenen Schulden halben aber niemand der Seinigen dessen Erbe

sein wollte, und anderes zu Diez und Weilbnrg bei hochfürstlich und hoch¬

gräflichen Regierungen allschon vorgestellter Ursachen wegen dieser ihme gegen der

Leihung einer gewissen Lumina Geldes jure airtiobrstiao überlassene.Zehente

an :c. seinen zc. Fürsten w. völlig wieder anHeim gefallen und deswegen :c.

Se Durchl. den auf diesen Zehenten vor etwa 3 Jahren aufgenommenen Pfand¬

schilling an diejenigen Donopischcn Ooäitores, welche Jhro nach abgethancm

Konkurs - und Lraslations-Prozeß durch richterlichen Ausspruch angewiesen werden

würden, hinwieder zu bezahlen parat und erbötig wären mit Vorbehalt Ihres eigenen

Vorzugsrechts wegen gewisser an besagte Donopische Verlassenschaft habende Prä¬
tensionen, — er im Namen seines w. Fürsten :c. diesen Zehenten und diejenigen

Felder und Güter, davon selbiger gegeben werden mußte ausgehen und sonsten

in allen dazu eigcnthümlich gehörigen Stücken die Possession wiederum erneuern

und ergreifen sollte, mit Bitte dessen allen Zeugen zu sein. Als nun die abge¬

dachten Gerichtsmänner dessen also zufrieden gewesen und als erbetene Zeugen
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mitgegangen, so hat ermeldter nassau-dillcnburgische Rath nicht nur mit ihnen
sich hinaus auf die zehentbaren Felder erhoben, selbige durchgangen, auf den
eigenthümlichen Wiesen, als deren im Grund bei der Nieders-Häuser
Mühlen und ans deren im Hahlgarten, wie auch ans dem Stück Feld oder
eigenthüml,Acker auf dem Fellersborn, an die gemeine Straße stoßend,
und auf dem am Mühlberg bei der Mühlen, so vor diesem ein Weinberg
gewesen ist, und denen dazu gehörigen daselbst befindlichen wilden Obstbäumen,
item in dem a lt en Wein b erg vor der Pfann durch Ausgrabungetlicher Wasen
den alten Besitz wieder genommen und erneuert, Sodann sich in das in dem
Flecken gelegene Wohnhans, neben meinem, des fürstl. nassau-diezischen
Kellers, stehend, begeben, daselbst wie auch der Scheuren und alten Stall im
Hofe durch Anslösch- und Wiederanmachung des Herdfcncrs, durch Ergreifung
der Hohle im Schornstein,durch Hanung etlicher Späne und durch Zusichnehmnng
der Schlüssel, Auf- und Wiederzuschließung, und hernach Überlieferung solcher
Schlüssel an vorermeldten Johann Ludwig Kilo, als welchen hinfüro Jhro
Durch!., sein gndgstr. Herr, zu Ihrem Zehentheber anordnen w. würden, der dann
auch damit zufrieden gewesen und ackinterim mit Hand und Mund treulich an
gelobt hat, die Posscssion ebenfalls wirklich und körperlich wieder ergriffen!

Ferner hat ermeldter w. Rath ihme, künftigen Zehenthebern, anbefohlen w.,
daß er, wann Gott w. die Mast segnen würde, jedes Jahr, so lang er dieses
Amt vor Jhro Durch!, bedienen würde w., darauf acht geben sollte, daß die diesem
Zehenten anhängige Gerechtigkeit, in spooie der doppelten Mästung vor den Zehent¬
herrn, wie auch der Gerechtigkeit des doppelten Brennholzes fleißig wahrnehmen
und in summa darauf gute Acht geben sollte, damit dieser seiner gdgstn. Herr¬
schaft zuständige Zehente und alle andere ihme anklebende Gerechtigkeit also
hinfüro konservieret:c.werden möchten, wie solcher vormals von denen Grafen
und Fürsten rsspsetive zu Nassau-Beilstein und Dillenburg, auch Hernachher
von denen von Wachenheim und ihrer Prosterität in Namen und von wegen
hochbesagter Herrschaft genutzt und besessen worden.

So alles geschehen in obbemeldter Zeugen Gegenwart, auch in derosclben
Beiwesen acl protooollum.

Am 1. Juni 1714 gab Fürst Wilhelm den Zehnten und seine Güter

zu Löhnberg seinem Ober-Stallmeister Johann Karl Friedrich von

Büring „für sich und seine Erben beiderlei Geschlechts und in Ermangelung

deren seiner einigen Schwester ältesten Sohn, so im Leben sein wird", zu

Erblehen, und zwar „in der Qualität und mit denen Conditionen (:doch

daß er die Donopische Prätension vergüte:), wie solche Lehnstücke die von

Wachen heim vom Fürsten Ludwig Henrich zu Lehn erhalten hatten.

V. G- G. Wir Wilhelm F. z. N. w. bekennen hiermit :c. Demnach nach
tödlm. Hintritt des w. Levin Moritz von Donop, gewesenen Obristlieute-
nants, der Zehenten zu Löhnberg mit seinem Zugehör Uns und Unserm fürstl.
Haus mit gewissen Konditionen, nämlich gegen die Erlegung achttausend vier¬
hundert Floren, zurückgefallen und Uns dann w. Unser Oberstallmeister w.
Joh. Karl Friederich von Büring um Belehnung Unsers Haushofs Zehenten
und Güter samt derselben Gerechtigkeit zu Löhnberg vor sich und seine Erben
beiderlei Geschlechts, und in Ermanglung deren seiner einigen Schwester
ältesten Sohn, so im Leben sein wird, w. angelangt, daß Wir ihm Johann
Karl Friederich von Büring und allen seinen Erben männ- und weibl. Geschlechts
demnach nachgesetzteStücke in der Qualität und mit denen Konditionen (doch
daß er die Donopische Prätention vergüte), wie solche die von Wochenheim
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laut Lehnbriefs vom 25. März des 1629 Jahrs von w. Ludwig Henrich

Fürsten zu Nassau ?c,, Unserm zc. Urgroßherrn-Vater w., belehnt worden, so

vor sich als seine eheliche Leibeserben, Söhne und Töchtere, und in dessen Er¬

manglung seiner einigen Schwester ältesten Sohn, so im Leben sein

wird, zu Erblehen also angesetzt haben, daß obgleich die Töchter einmal aus¬

geschlossen haben würden, daß sie gleichwohl nach demselben ihren Zutritt haben

und behalten sollen, wie eines vollständigen Erblehns Art und Eigenschaft ist,

als nämlich Unser Haus, Hof und Güter Löhnberg mit ihren adligen

Freiheiten, Reckten und Gerechtigkeiten, es sei an BeHolzungen, Mastungen,

Fischerei, auch Klein-Wildbret zu jagen und dasselbe zu schießen, wie die Schützen
von Holzhausen und ihre Vorfahren und andere Burgleute desorts

solches hergebracht, gleichfalls den Zehenten an Früchten, Wein, Heu, Flachs

und andern, wie Herkommen im Löhnberger Gebiet, ganz allein und so fern die¬

selbe Zehentgerechtigkeit sich erstrecket :c., beneben auch noch zweien Wein¬
gärten und einem halben Grabgarten und noch von unterschiedenen teils

erlauschten und teils erkauften zw eien Wiesen, eine im Hahlgarten, die andere

untig der Nieders-Häuser Mühl gelegen, in allermaßen wie die Schützen von

Holzhausen solches alles außerhalb deren benannten zweien Wiesen gehabt :c.

haben und ?c. Unser ?c. Ur Ur-Altherr-Vater Graf Georg zu Nassau-Katzeneln¬

bogen :c. dasselbe alles von weiland dem vesten Johann Kunnen-Schützen
von Holzhausen erblich an sich ertauschet und darzu erkauft hat. Da sich

aber befinden sollte, daß icht was von obgedachten Stücken jemand verschrieben
und in andere Wege veralienieret wäre, nehmen Wir hiermit :c. auf Uns, ihn,

den von Büring, und die Seinigen nach ihme gegen alle Einträge, es sei über

kurz oder lang, dabei in- und außer Recktens zu vertreten, schadlos zu halten :c.
bei Verpfändung Unserer Hab und Güter :c. Belehnen ihn darauf hiermit :c.

dergestalt :c., daß er und seine hierin begriffenen Lehnsfolger Unsere w. ge¬
treuen Mann und Lehensleute sein w., auch das Lehen, so oft und dicke es die

Rechten und Nothdurft erfordern wird, empfahen :c. und alles, was getreuem
Lehnmann :c. gebühret, getreulich leisten w. sollen und wollen, inmaßen er,

Johann Karl Friedrich von Büring, vor sich dieses alles getreulich zu
leisten einen leiblichen Eid zu Gott in seine Seele schwören und deswegen einen
Revers zustellen lassen.

Und dieweil weiland Philips Henrich von Wachenheim unfern Ur-

groß-Herr-Vatern unter andern angelanget, ihm und seinen Lehensfolgern zu be¬
willigen, daß er und sie die obbenamten Lehenstücke von Unsers Urgroß-Herrn-

Vatern jederzeit lebenden ältesten regierenden Sohn, oder, da Unsere männliche

Linie gar abgehen sollte, von Ihrer hochsel. Gnaden jederzeit lebenden ältesten

Tochter, zum Fall aber Unsere weiblichen Linien auch expirieren sollten, als¬

dann von demnächst an succedierenden und die Lehnische Hand führenden Agnaten

Unseres fürstl. Hauses Nassau-Katzenelnbogen empfahen möchten: So haben

Wir ihme, von Büring, und seine Lehnsfolger dasselbe auch über obiges gern
bewilliget w. So geschehen auf Dillenburg, den 1. Jnnij 1714.

Außerdem gestattete Fürst Wilhelm durch eine schriftlich ausgestellte

Eessiou und Uebertragung dem Herrn von Büring, den Löhnberger Zehnten

nach seinem Gefallen mit Hypotheken zu belegen oder mit fürstl. Konsense

wieder an einen andern abzutreten, und zwar zu einem höheren Kaufpreise

als das Pachtgeld und die Erträge derselben bestimmten.

Schreiben Karl's v. Eberstein an den Ober-Forstmeister bl. bi.

Ew Hochwohlgeboren wird außer Zweifel bekannt sein, wie daß Jhro

hochfürstl. Durchl., mein gnädst. Fürst und Herr, den zu Lömberg habenden
2



ritterfreien Burkzeh.enten cm meinen Hrn. Schwager, den hiesigen Ober-

Stallmeister von Büring vor einigen Jahren mit allen Gerechtigkeiten, wie

solche auch Namen haben mögen, worunter auch die Kleine-Jagd, wie die

alten und neuen Lehnbriefe darthun und viele von den alten Uuterthauen in

Lömberg eidl. beschwören und bezeugen können, verkauft. Ob nun wohl er solches
las krast der alten und neuen Lehnbriefe bisher wegen seines wenigen Dortscins

nicht sonderlich exercieret, auch itzigem Pachter eben nicht befohlen, sein Recht der

Jagd in acht zu nehmen, wie er auch selbst sagen wird, so hat er, mein Schwager,

von dem Pachter Hrn. Schwenck doch vernehmen müssen, daß den 15. Dec.

ihm auf Befehl Hrn. Amtskeller Lllamerus von dem .im Amt Mehreuberg stehen¬

den Jäger und dessen Sohn, als er von der bei der Ni eders-Häuser Mühl ge¬

legenen eigen thümlichen zu dem ritterfreien Burghof gehörenden Wiese,
die Flinte auf der Achsel hängen habend (weilen er als ein Bauer die Hack nicht

auf den Buckel nehmen mögen) in der Straße zurückgekommen, die Flinte abge¬
nommen worden. Weilen er nun nicht aus der Intention, um in die Wildbahn

zu gehen, ausgangen, sondern in der Straß geblieben, und fast eine Passion
von dem Hrn. Amtskeller gegen den Pachter Schwenck, jedoch zum Tort des

Hrn. Ober-Stallmeisters von Büring zu sein scheinet, maßen, da man ihm
nicht, wie andern Passagiers, die Flinte auf der Straß, geschweige wie des

Pfarrs Söhnen in der Wildbahn rum zu tragen vergönnen wollen, ihn erst vor
solcher schimpflichen Exekution warnen lassen und nicht gleich ohn gefragt und

gesagt so procedieren müssen, aus welchem dann oftermals viel Verdruß bei

denen Herrschaften angesponnen werden kann.

Als hat Hr. von Büring, weilen er gar unpaß, mich gebeten, Em Hoch-

wohlgeboreu nebst Versicherung seiner Ergebenheit dienstlich zu ersuchen, ihm, dem

Pachter, weil er ja ganz unschuldig, seine Flinte wieder geben zu lassen Es

hat zwar Hr. Schwenck bei Hrn. Amtskeller Llmmsrus schon seine Unschuld

vorgestellt und gebeten, ihm die Flinte wieder zu geben, so hat er aber es, ohne

den Pfandschilling zu geben, nicht thun wollen. Da nun dieses Ew. Hochwolch

geboren und nicht der Beamten Sachen sein, so habe, obwohl nicht die

Ehre, dieselbe zu kennen, solches hierdurch verrichten und vernehmen sollen,
ob die orckrs von Sie (Ihnen) so gegeben, und wie nur solches nicht ver-

muthe anbei bitten wollen, sein, des Hrn. Ober-Stallmeisters, Gesuch

stattfinden zu lassen; denn Ew. Hochwohlgeboren sowohl wie mir bekannt,
daß dieser irwckus prooscksnäi ein wenig stark und in keinen Jagdrechten statt

haben kann.

Nicht lange vor seinem am 15. Januar 1720 erfolgten Tode verkaufte
„der Ober-Stallmeister Baron von Büring" den freiadligen Löhnberger
Zehnten mit allem Zubehör für 16500 Gulden, den fl. zu 30 alb., deu alb.
zu 8 H gerechnet, und das freiadligeRittergut zur Eiche im Grund
Burbach für 15000 Gulden an den f. Nassau-usingischeuHofmeister und
Kammer-Direktor Moritz Sigmund von Ziegesar und suchte zugleich
um den erforderlichen fürstl. Konsens nach.

Auf des Fürsten Befehl wurde von seinen Rathen Dilthey, Tile-
mann, Ihm und Pfau am 29. Dec. 1719 zu Dillenburg „in Doli-
beration gezogen, ob Jhro hochfürstl. Durchlaucht Dero Ober-Stallmeister
Herrn von Büring den von ihm ausgebetenen Konsens zu ungehindert-
und selbsteigen-, beliebiger Verkaufungdes Löhnberger Zehnten und
adeligen Guts in den Eichen erteilen können ohne Präjudiz Dero hoch



fürstl. Hauses; worauf per unanimiu resolviert worden, Jhro hochfürstl,

Durchl, unterthänigst zu remonstrieren:

1) Daß alle Dero sowohl alte als neuacquirierte groß als kleine Güter in

kraft des hochfürstl, Hauses so theuer beschwornen Erbverein von keinem der

Herrn Agnaten gemindert, sondern vielmehr gemehrt durchaus aber nicht an

Fremde veralienieret werden sollen, Allermaßen solche nicht nur Liäcicommissa,

sondern das pactum selbsten ein pactum rcals et in vim legis psrpstuac gesetzt

worden, gegenwärtig auch zu Wien in der Hadamarischen Sache, ja selbsten in

der so Hochimportanten Oranischen Successions-Streitigkeit alles darauf gegründet,

von dem Gegenteil aber alle vorherigen und jetzigen Loutiavsntioues gar genau

observieret und allegieret werden, dergestalten, daß gar sehr zu besorgen, diese

Erbverein, die doch die Grundsäule des hochfürstl, Hauses Wohlstand und

deren Erhaltung sein soll, in Zukunft unter die Bank gestecket und dadurch alles

unter einander gehen möchte, woran unseres geringen Orts wir sowenig Schuld

tragen, als Jhro hochfürstl, Dchl. deren teilhaftig wissen wollten,

2) Eben dieses hat den hvchsel. Fürst Ludwig Henrich in seinem 1662

errichteten und gleichfalls beschworenen Testament, so des hochfürstl, Hauses

Nassau-Dillenburg Fundamental-Gesetz und Stütze dessen Wohlfahrt in xarticulari

ist und sich ebenfalls auf die Erbverein beziehet, bewogen, zu verordnen, wie
dessen hiebet gehender Extrakt in mehrern ausweiset

Z) Wollten aber Jhro hochfürstl, Dchl, des so sehnt als heftigsten Anliegens
Dero Hrn. Ober-Stallmeisters bollo mocko sich abhelfen, so wäre unser

unterthst, unmaßgeblicher Vorschlag, ihme offerieren zu lassen, daß er den Löhn-

berger Zehnten Jhro Selbsten oder wer denselben namens Jhro höchst.

Durchl, auf gewisse Jahre übernehmen wollte, abtreten möchte, dahingegen wollten
Sie ihme alle darauf erweislich haftenden Schulden samt denen Meliorationen,

wie recht und billig, vergüten und bezahlen lassen. Solchergestalt wäre der Hr,

von Büring seiner Schulden Sorgen frei; das adlige Gut in den Eichen

bliebe in seinen Händen, und obangeregte Lactu und llcstamsnta unverletzt.

Würden sich auch schon anständige Leute finden, welche den Zehenten also ad¬

ministrierten, daß solcher Jhro hochfürstl, Dchl, oder Dero hfl. Haus in etlichen
Jahren frank und frei heimfallen könnte.

4) Soviel aber das Gut in den Eichen betr. Weiln solches nie beim hoch¬

fürstl. Haus gewesen, wenigstens dessenthalben kein Aufsehens geben wird, können

Jhro hfl, Dchl, mit Vorbehalt Ihres nähern Kaufrechts in die gesuchte

freie Pcralicnicrung konsentieren, dann solchergestalt und da etwa, wie die ge¬
meine Rede gehet, der Hr, Graf August von Wittenstein oder ein ander unan¬

ständiger Käufer dahinterstecken sollte, könnten Sie sich allezeit dessen wiederum
abhelfen,

5) Wegen des vorhin gndgst. in soweit schon erteilten Konsens und Be¬

gebung des Löhnberger Zehenten, item wer den gesiegelten Brief darüber

ausgefertiget, bezichen wir uns auf unser hiebei gehendes Schreiben; finden aber

zugleich darinnen in den nachfolgenden Worten: „jedoch mit Unsermgndgn.

Konsens und Unserer lehnsherrl, Konfirmation zu veralienieren",
daß Jhro Hochs. Dchl, ziemlichermaßen diesfalls prospiciert worden, gleich auch

mit Vorbehalt des nähern Kaufs geschehen, dahero Sie in Ansehung der

Erbverein und uraltväterl, Testaments Dero christfürstl. Gewissen salvieret
haben,

tkxtrakt Fürst Ludwig Henriche» hochsel. Testaments. Es soll

auch der regierende Herr alles dasjenige, was an Land, Leuten und Gütern zu¬

geordnet, kraft gedachter Unserer Erbvereinigung auch nach Art und Eigen-



schaft des .Iuris xrimoZoniwras selbst, welches in diesem Fall einem b'iäsi-
oommisso gleichgehalten werden soll, in keine weg veräußern, vermachen, viel'
weniger xotontioribus, noch auch andern verpfänden, verkaufenoder sonsten
alienieren, sondern da dasselb über Zuversicht geschehen möchte, solle es jetzo als
dann und dann als jetzo kraftlos und ungültig sein, angesehen Wir jetztged.
Güter, Land und Leute samt und sonders bei dem Mannstamm der Fürsten zu
Nassau-Katzenelnbogen immer und ewig behalten und in keine Weis oder Wege,
so lang derselbe Mannstammnach dem Willen Gottes währet, an Fremde trans¬
ferieret, gebracht oder auch beschwerethaben wollen.

Da hierauf der erforderliche fürstl Konsens nicht erteilt wurde, so war
der Verkauf null und nichtig. Deshalb ließ Herr v. Büring durch den
Rath Tilemann seinem Schwager, den Ober-Jägermeister Karl von Ebenstem,
das Anerbieten machen, die beiden Güter gegen Übernahme seiner Schulden
und Zahlung von 200 fl. jährlich an ihn, so lange er noch leben würde,
und von 200 fl. jährl. an seine, Büring's, Mutter zu übernehmen. Nach¬
dem sich Karl v. Eberstein (der Großvater meines Großvaters) mit diesem
Vorschlage einverstanden erklärt hatte, starb kurz darauf sein Schwager
I. Karl Fr. v. Büring.

Sofort nahm die Frau von Donop Löhnberg in Besitz. Und als
Karl v. Eberstein den Fürsten um lehnsherrliche Hülfe deshalb anrief,
bekam er zur Antwort, der Fürst wollte den Löhnberger Zehnten selbst
wieder übernehmenund ihn wegen Melioration w. entschädigen. Da mein Ur¬
Urgroßvater hiermit nicht zufrieden war, so befahl Fürst Wilhelm seinen
Rächen, ihm darüber Bericht zu erstatten, ob es rathsam sei, die Löhn¬
berger Güter den Büringischen Erben zu überlassen, oder aber wieder zu
dem fürstlichen Hause zu ziehen.

Die Räche kamen am 9. Febr. 1720 zu Dillenburg im Hause des Rath
Reichmann, der unpäßlich war, zusammen und gaben nachstehende Er¬
klärung ab: ,

Ist in Bedenken genommen und nicht wohl thunlich gehalten worden, solchen
Zehenten gegen die dem sel. Hrn. Stallmeister schriftlich ausgestellte gndgst.
L ossion und Übertragung seinen Erben wieder zu entziehen t) weiln aus der
resolviertenÜbernehmung anstatt des Hrn. von Ziegesar nichts geworden, son¬
dern der sel. Verstorbene sich darüber gar sehr entrüstet; 2) weil die
4 Jahre, so es Jhro höchst. Dchl. gehabt, schlechter Nutzen darob erfolget und
nur die Zinsen aufgelaufen;3) weil es besser, daß es ein Diener von Jhro hfl.
Dchl. habe, der noch dazu mit andern Gütern, als in den Eichen, angesessen,
als ein Fremder, mit deme es erst zu riskieren stünde; 4) es damit auch kein
ander Ansehen gewinnet, als es mit dem von Wachenheim, von Kniestädt
und von Donop, mithin das uraltväterl. Testamentungekränkt bleibet, weiln
der Hr. von Eberstein auf solche Kondition sich verhoffentlich wird behand-
len lassen und einen Revers von sich stellen müßte; über das 5) auch mit dem¬
selben auf gewisse Jahre gehandelt werden könnte, als etwa ig oder 13, nach
deren Berfluß gegen Erlegung des Wachen hei mischen Kapitals ml 8400 fl.
es frei wieder ohne Anrechnungder Meliorationen und rückständigen Zinsen
abgetreten werden müßte (schöner Vorschlag!). Sollte es aber 6) auf ein Lehen,
wie es anfangs gewesen, wollen gndgst. konferieret werden, so müßte es als ein
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Mannlehn und anders nicht konstituiert werden, wobei der Rückfall alles ersetzen

könnte. Aus welchen allen Jhro hfl. Dchl. :c. das Beste zu erwählen geruhen
werden. Sollte es aber auf uns gdgst. ausgestellet werden, so finden den

Wachen hei mischen Fuß am aller sichersten, und stünde mit dem Hrn. von

Eber sie in darüber zu traktieren, auch zu hoffen, daß dadurch von der dem

sel. Oberstallmeister gar mild und gnädigst nachgegebenen Vorteilen ein

Gutes zu limitieren und wieder zurückzuerhalten wäre.

Nun entschloß sich der Fürst, seinem Ober-Jägermeister Karl v. Eber¬
stein den Zehnten auf Wachenheim'schen und Kniestädt'schen Fuß
zu Erblehen zu lassen; auch wurde der Lehnbrief darüber ausgefertigt und
von fürstlicherRegierung gutgeheißen. Jetzt versagte aber des Fürsten
Wilhelm Bruder Prinz Christian den Konsens. Karl v. Eberstein erbot
sich deshalb, den Zehnten nebst gnädiger Cession gegen Auszahlung von
165(10 st., welche Herr v. Ziegesar dafür hatte geben wollen, dem Fürsten
zurückzugeben. Da Fürst Wilhelm aber nicht in der Lage war, den Bürin-
gischen Erben baares Geld zu geben, so überließ er am 15. April 1720 die
Löhnberger Güter pfandweise dem Or. Johann Ulrich von Gülchen, welcher
versprochen hatte, an des Fürsten Statt sowohl 1100 fl. Douop'sches Kapital
und Zinsen zu übernehmen, als auch an den Ober-Jägermeisterv. Eb er¬
st ein 5000 fl. baares Gelde zu zahlen.

Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm Fürst zu Nassau w. bekennen hiermit
De mnach Wir unter dem 1 lunij 1714 :c. Unserm Ober-Stallmeister 2c. Jo¬

hann Karl Friederich von Büring gegen Übernehm- und Zahlung des an

die Donoppische Wittib oder Lrockitorss, weme solches durch Urtel und Recht

zuerkannt würde, schuldigen Kapitals der 8400 Gulden Unfern Löhnberger

Zehenten und daselbst habende Wiesen, wie solche die von Wachenheim und

Kniestätt vormals inne gehabt 2c., auf gewisse Weise dergestalt koncedieret und

überlassen, daß er solchen zwar nach seinem Gefallen verhypothecieren oder durch

Cession, Kauf, Tausch oder andern Kontrakt auch um ein Mehrers, als abge¬

dachte Summ der «400 fl. besaget, wiederum anderwärts begeben möge, jedoch

aber vorher Unfern gnädigen Konsens und lehnsherrl. Konfirmation erfordern,

Uns auch annebenst frei und bevor stehen solle, des nähern Rechts Uns bedienen

zu können, und dann berührter Unser Zehenten und Wiesen nach dem den
15. üanuarij dieses 2c. 1720. Jahrs erfolgten tödlichen Hintritt gedachten von

Bürings Uns als Lehenherrn in so weit wieder heimgefallen und eröffnet

worden, auch Wir das ausdrücklich reservierte Näh er recht, da mehrgemeldter

von Büring Unfern Zehenten kurz vor seinem Tode an den fürstlich nassau-

usingischen Hofmeister von Ziegesar, wiewohl ohne Unfern Konsens und darzu

nöthige Konfirmation, mithin also nichtig oder unkräftig, käuflich begeben hat,

oder vielmehr begeben wollen, zu exercieren und also das Dominium ckirsotum
cum utili wieder zu konsolidieren, darneben aber auch in Ansehung eingangs

gemeldter Unserer gnädiger Koncession denen Büring. Erben dasjenige zu
gute gehen lassen, was sie oder ihr Erblasser vor oftgedachten Zehenten und

Wiesen von einein andern und Fremden hätten haben und bekommen können,

gleichwohlen aber Wir vor jetzo Uns nicht in dem Stand befinden, erwähnten

Büring. Erben mit baaren Geldern, wie es ihre andringende Lrsckitorss

erfordern, an Hand gehen zu können —: Daß Wir dannenhero Unseren 2c. Dr.

Johann Ulrich von Gülchen, des kaiserlichen Kammergerichts zu Wetzlar
vooatsn und DroiZuratorsu, auch verschiedener Stände des Reichs Rath, dahin
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vermöget, an Unserer Statt ins Mittel zu treten und sowohl den Donoppischen
Post, als die Urastsnsion der Büringiscben Erben über sich zu nehmen
und solche zufrieden zu stellen inmaßen er sich auch hierzu Uns zu unterthänigsten
Ehren willig erkläret und besagtes Donoppisches Kapital und Interesse, so sich
dermalen acl 11000 st- erstrecket, dem oder denjenigen, welchen es in der mo¬
nierten und annoch obschwebcnden Lonours Proceß durch Urtel und Recht gebühren
wird, zu entrichten w,, darneben aber auch denen Büringischcn Erben und be¬
nannten Unserm Ober-Jägermeister :c Karl von Eberstein fünftausend Gulden
baares Geld auszuzahlenversprochen :c,, wobei Wir ihme doch w, vergönnen, mit
denen Donoppischen Prätendenten heut oder morgen sich zu vergleichen und sel¬
bige, so gut er kann, zu behandeln.

Solchemnach übergeben Wir ihme, Nr. von Gülchen, oftgedachtenUnfern zu
Löhnberg gelegenenZehenten,Wiesen, Haus, Hof und alle Zugehörige,wie solche
an w. Urgroß-Herrn-Vätern Grafen Georg von Nassau von denen Schütz
von Holzhausen gekommen und von Deroselben anfänglich dem von Wachen
Heini wieder :c, überlassen worden, also und dergestalt, daß er solchen Zehenten,
Recht und Gerechtigkeit nebst denen Wiesen und Äckern, so die vorigen Nasses-
sorss daselbst zu Löhnberg vorhin gehabt :c, von ckuto dieses inhabcn und be¬
halten, auch die dieses 1720. Jahrs fallenden Pachtgelderheben :c, möge:c., doch
also und dergestalt, daß weilen derselbe diese Stücke nur allein untiebrstiee
und bis zur völligen Abführung des Kapitals von sechzehutausendGulden in
Unserem Namen besitzet, derselbe oder die Seinigen nicht befugt sein sollen, so-
thanes ihr äus an jemand anders ohne Unfern w, Willen und Vorbewußt zu trans¬
portieren, worinnen Wir zc, jedoch ohne Roth :c. keine Diffikultät in den Weg
legen wollen.

Und gleichwie Wir nun vollige Dommiura gedachten Zehentcnund Güter
Uns sxprssse hiermit vorbehaltenund berührter l)r. von Gülchen nicht anders
als ein Pfand-Inhaber :c zu konsiderieren,also ist auch hierbei sxpresse :c.
vorbehalten worden, daß Uns zu jeder Zeit frei :c. stehen solle, die Einlösung
mehrgedachten Zehentes eum annexis wieder zu thun und die davor verschrie
benen 16000 Gulden, jedoch nach vorheriger halbjähriger Aufkündigung wieder
heimzugeben. Alldieweilen aber diese Luinm etwas stark ?c., so ist ferner :c.
abgeredet worden, daß Uns zu jeder Zeit vergönnetsein solle, dem antiebrelischen
Nosssssori vr. von Gülchen ein quurl nach dem andern und also von 4000 zn
4000 st. Frankfurter Währung w. abzutragen und alsdann auch nach Nropor-
tion der Ablag des Zehenten cum annsxis wieder zu genießen :c. Und da der
antiellrstische Inhaber des Zehenten und Güter einige meliorationss mit Unse¬
rem Vorbewußt machen würde, wollen Wir :c. solche :c. bei der Ablag wieder
vergüten lassen, der Nossessor aber solle nicht gehalten sein, bis zu seiner völligen
Abfindungaus der Nossessicmzu weichen w. Damit aber auch dieser Kontrakt
und antichretische Übergabe desto :c. unangefochtener sein möge, so haben Wir
Unfern :c. Brüdern Fürst Christian von Nassau :c. ersuchet, seine Beistim¬
mung und Konsens hierzu zu geben :c.

So geschehen Dillenburg den 15. April 1720.
sU. 8.) Wilhelm Fürlt ;u Nassau.

Und Wir Christian Fürst zu Nassau :c. bekennen :c. Demnach Unsers
:c. Brüdern Fürst Wilhelm zu Nassau Liebd. vorgesetztenKontrakt :c. Uns
vorlegen lassen mit dem >c. Ersuchen, Unfern brüderlichen Konsens :c. zu erteilen,
daß Wir sothanem Jhro Liebden Uns um so weniger entlegen können, als mehr
Wir befinden, daß dieser Kontrakt in Ansehung der vorigen vor Unser fürstl.
Haus weit vorteilhaftigerund nützlicher ist. Gereden w. demnach, alles :c., was
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Hieroben geschrieben, auch vor Uns genehm :c, zu halten rc. So geschehen

Dillenburg, den 15. April 1720. (ll. L) Christian Mrsl ?u Nassau.

Karl v. Eberstein schreibt im Mai 1720 an Or. v. Gülchen:

Aus Dero durch den überschickten Expressen Zurückgesandtem ersehe, daß

Sie auf Ihrer Meinung wegen dem Ziegesar'schen Kontrakt zu bestehen

vermeinen, da doch nicht finden kann, wie Sie selbigen vor das Fundament von

Ihrem niit meinem gnädst. Herrn getroffenen Handel lund zwar daß weil mein

gnädgst. Herr die reservierte Auslösung exercieren wollen, Sie anstatt dessen in

den nämlichen Kontrakt eintreten und eben die (lonckitiongs, wie sie Hrn. von

Ziegesar versprochen, prästieren müßten) ausgeben wollen. Ich muß Ihnen

aber hiermit kürzlich, obwohlen es nicht nöthig und mich weiter darum nicht zu
bekümmern, sondern nure pure an meinen gnädgst. Herrn und den darmit ge^

troffcnen Kontrakt zu halten hätte, melden, daß Sie gan', irrig in Dero Meinung

und mich auch, da Ihnen doch bei meinem Anwesen in Wetzlar den ganzen

Verlauf der Sach erzählet, nicht recht verstanden haben, oder einen übel gefaßten

Loupyon, so sonst gewiß kein ehrlicher Mann von dem andern, wie höchst ver-

wundernswürdig aus Dero an meinen gnädgst Herrn abgelassenen Schreiben er¬

sehen, denket, viel weniger zu schreiben pflegt, gegen mich haben müssen, doch

trotze ich jedem mit einem guten Gewissen und muß mir wahrhaftig

von Aufrichtig- und Redlichkeit oder meinen Pflichten sagen, noch weniger

darwider gethan zu haben beschuldigen. Im Gegenteil stehet es meines Er¬

achtens blutübel, einem Herrn dergleichen ungegründete Flöhe ins Ohr zu setzen,

als ob ein Verstorbener einen betrügerischen und unrichtigen ja simulierten

Kontrakt gemacht und dessen Erben den Herrn um 1000 Thaler hintergangen,

so wohl, deutsch zu nennen, von malhonetten, aber nicht ehrlichen Leuten zu
jndicieren, und ich mir gern dergleichen Meinung ausgebeten haben wollte;

denn die ganze Ullairs so ist.

Als mein sel Hr. Schwager hinter mir her mit Hrn. von Ziegesar

wegen des Lömberger Zehenten und des damals schon in Possession haben¬

den Guts Eichen, welchen ich nach hiesigem Landsrecht auch außerdem abtreiben

könnte, geschlossen, und den dem Hrn. von Ziegesar zu schaffen versprochenen

Konsens von meinem gnädgst. Herrn nicht erlangen konnte, so Hub sich der

Kontrakt von selbsten ans, wie dann in dem Schluß, Sie wohl werden gelesen

haben, stehet, daß, wo der Verkäufer solches nicht prästieren könnte, der Kauf

null und nichtig sein sollte Darauf dann mein sel. Schwager mich durch

Hrn. Rath Tilmann und meine Frau Schwiegermutter rufen und mit

mir sprechen ließ, die beiden Güter gegen Uebernehmung seiner Schulden

und des Jahrs an ihn so lang er lebte 200 fl. und an meine Fr. Schwieger¬

mutter gleich soviel zu bezahlen zu übernehmen. Wie wir dann auch eins wurden

und solches ich ihm versprochen, auch wir auf diese Weis aufs neue kontrahieret,

das Vorige ganz und gar aufgehaben und er kurz darauf ruhig ge¬
storben.

Daß also wann ich den Zehenten nicht gerne lieber meinem gnädgst.

Herrn (denn mein Herr viel zu gerecht und christlich darzu ist, als einem

ehrlichen Manu und Bedienten sein Gnaden-Versprechen wieder zurückzu¬
ziehen) um meinen schuldigen Respekt als ein Diener zu zeigen, gut¬

willig weglassen wollen, mich kein Mensch darzu gezwungen habe würde.

Da nun die Doncppin unvermuthender, unbehorsamer Weis zn Lömberg

Possession nahm, rufte ich meinen gnädgst Herrn um lehnsherrliche Hülfe billigst an;

so bekam ans Einrathen, daß er jetzo wieder dazu kömmen könnte, zur Antwort:
Sie wollten es wieder zu sich ziehen und mich wegen Melioration und andern

kontentieren. Als nun billigst meine unterthänigste Vorstellung that, gediehe es
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dahin, daß mein gnädigster Herr sich resolvierte, mir es auf Wachen heim und
Kniest ä tt'schen Fuß zum Erb lehn zu lassen, worüber auch der Lehnbrief bis
zur Ausfertigung fertig und von fürstlicher Regierung approbieret war. Als
aber Jhro Dchl. Prinz Christian mir den Konsens versagen wollen, so
hielte bei Lsrsnissimo an, mir dann die Gnade zu thun und das Geld als die
16500 fl., so der Hr von Ziegesar darvor geben wollen, nach Abzug 500 fl.
zum Hospital und nicht aus Lieb vor Sie auszahlen zu lassen, so wollte ich
Ihnen den Zehenten nebst gnädigster Cession, um mir die Last mit
leichter zu machen, zurückgeben, wie dann auch rcsolvieret wurde. Nun hat mein
gnädgst. Herr wieder mit Sie (Ihnen) kontrahieret. Wie kann dann der Ziege¬
sar'sehe Kontrakt, so ja mit diesem keine Kommunikation hat und nicht begreiflich
ist, das Fundament Ihres oder meines Kontrakts sein? denn selbigen weiter
nicht, als auf die Gelosumme gedacht worden, auch sonsten die Eichen mithätten
genommen werden müssen. Und dann wäre auch die Frage, ob die 1000 Thlr.,
wovon Sie schreiben von der Kaufsumma der Eichen oder Lömberg ge¬
nommen worden und ob mein sel. Schwager die gegen den Hrn. von
Ziegesar, welcher ihm auf die Art baarer Auszahlung zu 18000 fl. alle seine
Last abgenommen, gehabte gute Intention auch einem andern genießen zu lassen,
eben schuldig gewesen, und also Ihre Meinung ganz verwerflich und nichts ist.

Zudem bewundere mich nicht wenig, wie Sie mögen sich etwan über die
viele Milde und Gnade, so mein gnädgst. Herr meinem sel. Schwager, der
ihm gewiß viele und ehrliche Dienste, so vielleicht andere nicht thun werden, noch
fähig zu thun sein, von Kindheit an ausgerichtet, in Überlassung und 6 jähriger
Benutzung auch einer aparten Gnad en - Koncession, den Kauf höher zu
treiben, als er Pacht gebe und auswürfe, gethan, da Ihnen doch ja nichts darin
abgangen, so zu sagen mangmeren, auch Hrn. Kammer-Rath Reichmann
persuadieren wollen, als ob Ihnen geschrieben,daß er meinem Herrn wegen
Ihrer Anweisungen hintergingeoder betröge, so Sie gewiß gar nicht aus meinem
Brief werden schließen können, sondern daß ich Ihnen auf Ihre Klagen, weil
er die Anweisungenwieder ändern wollte zu meines gnädgst. Herrn Respekt,
daß nicht wüßte, wie man mit dessen hohen Hand so spielen oder dieselbe sogleich
nach Gefallen ändern könnte, geantwortet — deucht mir nicht bös zu sein.

Da Sie aber vermeinen,um 1000 fl. übersetzetzu sein, so kann ich nicht
raisonabler thun als Sie (Ihnen) zu sagen, daß Ihnen das vorgeschossene
Geld innerhalb 4 Wochen nach Zurückgebung Ihres Kontrakts nebst einer
visorstion oder gangbaren Interesse zu allem Dank wieder bezahlen und in
Ihren Kontrakt treten und meine Schuldleute selbst kontentieren will; zu
welchem Ende dann auch Jhro Durchl. bereits ein unterthänigstesMemorial
übergeben. Im Übrigen aber von Herzen bin w.

Wegen „einiger damalen vorgekommener Bedenklichkeit" erbot sich Kart

v. Eberftcin, der sich schriftlich vorbehalten hatte, „in den mit gemeldtem

v. Gillchen errichteten Kontrakt und alle angefügten OoruZitionos zu treten",

den dem Or. v. Gülchen am 15. April 1720 antiallretieo überlassenen Löhn-

berger Zehnten wieder zu übernehmen. Fürst Wilhelm gab auch am

10. Juni 1720 seine Einwilligung dazu, daß sein Ober-Jägermeister „gedachten

Zehenten zu sich nehme, wann vorher das bereits vom vootor von Gülchen

darauf geschossene Geld ihme relunäierst und sodann in den völligen Kon¬

trakt und dabei stipulierten Oonäitionos eingetreten werde":
Von Gottes Gnaden Wir, Wilhelm Fürst zu Nassau :c., Urkunden und

dekennen hiermit, daß Wir dem Besten und Edlen Unserem Ober-Jäger-
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meister Karl Vvn Eberstein Unseren Zehentcn, frciadeligc Burg nnd Ange¬
hörende Pertinentien nnd Gerechtigkeiten zu Löhnberg gegen Erlegung 16/m. fl.

also nnd dergestalt überlassen haben, daß er denselben seines besten Nutzens niesten

und gebrauchen möge; behalten Uns aber dabei bevor, denselben gegen Erlegung

gedachter Summe der I6/m. fl wieder einzulösen, auch zum vierten Teilgedachter Summe a(uf) 4000 fl. nach und nach wieder abzulegen und die
Nutzung davon nach solcher Proportion wieder einzuziehen. Und weil gedacht.
<Unser) Ober-Jägermeister mit dieser (Summe) der 1600g fl. ohne anderer
(Kre)ditoren Hilf und Zuschießen nicht .... kommen möchte, so erlauben
(Wir) ihmc, daß er dieselbe Summe, und was zu Befriedigung der darauf
haftenden Kreditoren nöthig, nach seiner besten Gelegenheit negoziieren möge,
wollen auch ihn und seinen Kreditor, der ihme darzu behülf- und förderlich sein
wird, also versichern und gemeldten Unfern Zehenten zur Versicherungunter
Unserer fürstl. Hand und Siegel samt dem Konsens, der darzn gehörig, verschaffen,
damit derselbe darunter nicht die allergeringste Gefahr haben solle.

Wir setzen auch denselben hiermit in gedachten Zehenten bei Erlegung der

vom vr. von Gülchen darauf geschossenen Gelder hiermit in den Besitz des¬

selben ein und befehlen Unserm bisherigen Pachter, dem von Eberstein alles

und jedes nach Verflust seiner Pachtjahre abzutreten und folgen zu lassen, als

ob Wir selbst ihm aufgekündigt und diesen Zehnten wieder zu Uns'genommen

hätten, welchen nunmehro Unser Ober-Jägermeister von Eberstein in Unserm

Namen bis zur Wiederablage besitzen, nutzen und behalten solle. Urkundlich

Unsers hierbei gedruckten Jnsiegels und eigenhändiger Unterschrift, so gegeben
Dillenburg :c.

Nach einer sehr schadhaften Abschrift.

Der Ober-Jägermeister v. Eberstein, der sich „anheischig gemacht, durch

Wiederbezahlung des Kaufschillings, welches den 4. Juli 1720 geschehen

sollte, erwähnten Zehnten wieder an sich zu bringen, worauf Hr. vr. v. Gülchen

sich auch erklärt, von dem Kaufe abzustehen", konnte aber zu dem von ihm

selbst angesetzten Termine die Kaufgelder nicht beschaffen. Erst am 30. Juli

1720 war es ihm möglich, dem vr. v. Gülchen die von diesem wegen

des Löhnberger Zehnten vorgeschossenen 3595 Gulden 30 Kreuzer zurück¬

zugeben -

Ich zu End Unterschriebener bekenne hiemit, daß von dem hochfürstl.

Nassau-Dillenburg. Ober-Jägermeister llit. Hrn. von Eberstein drei¬

tausend fünfhundert neunzig fünf Gulden dreißig Kreuzer, so auf und wegen des

Löhnberger Zehenten vorgeschossen gehabt, wohl und richtig empfangen, worüber

demselben hiemit bestermaßen quittiere, zugleich auch mein gehabtes Recht und

Uosssssion demselben resignieret und überlassen. Urkundl. meiner eigenen Hand¬
unterschrift und Petschaft. Geben Wetzlar, den 30. Julij 1720.

(v. 8.) Joh. Itlr. v. Gülchen Dr.

Am 2. Nov. 1720 verpachtete der Ober-Jägermeister v. Eberstein

den freien Burgzehnten zu Löhnberg nebst Zubehör von Weihnachten 1720

an ans 6 Jahre an Joh. Peter Selmling für 500 Thlr. jährlich.

Zu wissen feie hiermit, denen es zu wissen Vonnöthen, demnach zwischen dem

hochwohlgebornen Herrn, Herrn Karl v on Eb er stci n, hochfürstl. nassau-dillen-

burg. wohlbestalltem Ober-Jägermeister, Erbherrn auf GeHofen, Neu¬

haus und Paßbruch, auch Mitinhabern der beiden gräfl. mansfeldschen Ämter

Leinuugen nnd Morungen, Burgsassen zu Lömberg, Herr des freiadeligen
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Erbguts Eichen einesteils und dem Edlen Herrn Johann Peter Sclmling,
von Kronweißenburgbürtig, anderenteils ein aufrichtiger und öffentlicher Pacht¬
kontrakt verabredet und nachfolgenderweis geschlossen worden. Nämlich es ver¬
lehnt und verpachtet obgemeldter Herr Ober Jägermeister von Eberstein vor sich
und seine Erben an Herrn Selmling, auch vor sich und seine Erben, seinen von
Jhro hochfürstliche Durchl, des regierenden Fürsten zu Dillenburg :c. antiadrstios
überkommenen freien Burg-Zehenten zu Löhnberg mit allen Zehentgerecht-
und Gerechtigkeiten und dar befindlichen freien Burghaus, Hof, Scheuer und
Ställen, Wiesen, Garten und Äckern, worüber eine Designation an Herrn Pachtern
sogleich eingehändigetworden, ans sechs Jahr, die jetzt in Scheuer und Ställe
liegende, dies Jahr eingeernteten Früchte und Fütterungen an Korn, Gerste, Hafer,
Weizen, Erbsen, Linzen, Wicken, Heu und Grummet laut Specifikationvor ein
Jahr gerechnet, des Jahrs vor und um 500 (fünfhundert)Rthlr, den Thaler
zu 45 alb., den ald zu 8 H, und gehet die Pachtjahrszeit von Weihnachten
l.720 an. Dagegen erstl. verspricht Herr Pachter Selmling vor jetzo in Scheuer
und Ställen befindliche vorbcschriebeneFrüchte und Fütterung sogleich zweihundert
Rthlr. zu liefern, den Überrest der dreihundertRthlr. künftig Neujahr nebst der
mtsrssss zu 6 prooent richtig zu zahlen; 2) alle Jahr künftig voraus als auf
den I. Junij 1720 und alle Jahr auf ged. l. Junij obbemeldte Pachtsumma
der fünfhundert Rthlr zu entrichten Und da dieses wider Vermuthen nicht
geschehen sollte, hat Herr Verpächter Macht, sich an Herrn Pachtern, sowohl
wegen des Pachtgelds, als der intsrosss ü 0 prooont wo er kann zu erholen.
3) Sollte aber Hr. Pachter eine anständige Summa Gelds von 2 oder mehr
tausend st. zum Vorstand aufbringen können und zahlen, so Herr VerPachter Hrn.
Pachtern mit 5 prooent verinteressieren will, so soll das Pachtgeld jederzeit in
zwei Terminen, als die Hälfte den 1. Junij und die andere Hälfte das folgende
Neujahr ihm zu zahlen erlaubt und er nicht ehender zu erlegen gehalten sein.
4) Verspricht Herr Pachter, dafern Herr Verpächter gern noch etwas zum zweitem
Stockwerk,so er vor sich voraus behalten ausgemacht, oder sonsten etwas ver¬
bessert haben und solches sich ä 30 fl. höchstens belaufen möchte, auf seine Kosten
machen lassen und nicht ehender als im letzten Pachtjahr ohne intkrosss abzu¬
ziehen. 5) Wann auch durch eine unverhoffte Veränderung,als Kauf oder Ein¬
lösung des Zehenten mit Zubehör, Hr. Pachter aus seinem Pacht vor Auslauf
der accordierten Zeit vertriebenwerden und mit demjenigen, so es bekommt, nicht
eins werden könnte, so soll Herr Verleiher demselben zu keiner Jndemnisation
des daraus anwachsenden Schadens verbundensein; sondern ist Herr Pachter ge¬
halten, den Zehentenbesitz zu räumen und hat er weiter nichts, als nur die be¬
willigte moliomtions, und dafern die Jahrspacht schon gezahlet, von ckato der
Zahlung die intsrssso samt Kapital und an den Äckern und Gärten gethane
Saat und Kosten zu fordern. 6) Wann auch, so doch Gott verhüten wolle, durch
Ungewitter, stark Wassergüsse,Hagel oder Mißwachs, Verheerungund dergleichen
ein erheblicher oder großer Schade so sich zur Hälfte erstreckte, geschehen sollte,
so soll dann gleich andern Pachters Herrn Pachteren ein billiger Nachlaß ge¬
schehen. 7) Verspricht Herr Pachter dies ihm anvertrauteHaus durch den Stein-
decker des Jahrs ä 1 fl. in Dach und Fach zu halten, und die Äcker, Gärten und
Wiesen nicht nur in gutem Bau und Besserung zu erhalten, sondern so viel
möglich zu meliorieren,und dasjenige, so sich außer Bau befindet, nach und nach
zu reparieren und in behörigen Stand so viel möglich zu bringen suchen, die
Äcker und Gärten mit guten Obstbäumen, so ihm gegeben oder in dem Preis,
wie er sie erkauft, wieder ersetzt werden sollen, zu besetzen. Letztlich und schließ¬
lich in allem es so machen, daß Herr Verlehner ein Vergnügen an seiner Auf¬
führung haben sollte, zumalen wann er oder die Seinen einmal hinkommen
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wollten, ihm alle Gefälligkeit zu erweisen verspricht. Zu mehrerer Urknnd und
Befestigung dieses aufrichtig, wahren und öffentlichen Leihkontrakts haben solchen
beiderseits Kontrahentenin ckupio ausfertigen lassen, ein jeder ein Exemplar zu
sich genommen, mit eigener Hand unterschrieben und mit Unterdrückung ihres Pet¬
schafts bekräftiget. Alles getreulich, sonder Gefährde. So geschehen Dillenbnrg,
den I. November1720.

sll. 8.) C. Ihr. von Eberstein (D. 8) Johann Peter Sälmling.

Nachdem „berührte Bedenklichkeiten" beseitigt waren und Or. v. Gülchen

den Zehnten mit eben den Bedingungen „wie vorm Jahre bedungen und

ausgemacht worden, wieder zu übernehmen und die stipulierten Gelder, näm¬

lich 4660 fl. —, baar davor auszuzahlen zngesaget", codierte Karl v. Eber¬

stein am 29. April 1721 sein durch fürstl. Konzession vom 10. Juni 1720

erlangtes jus I.litiLtm6tioum wieder an mehrbesagten Or. v. Gülchen.

Eberstein versprach auch zugleich, Herrn v. Gülchen im Fall derselbe etwa

„einiger von dem sel. Hrn. v. Büring herrührenden Schulden halber ange¬

fochten werden sollte", schadlos zu halten.*)

Nach dem Tode des Fürsten Wilhelm beabsichtigte dessen Bruder Fürst

Christian zu Nassau, den Löhnberger Zehyten wieder einzulösen und seine

Frau Gemahlin damit zu bedenken, und ließ deshalb ein Gutachten darüber

einholen. Der Bescheid des um Rath gefragten Juristen lautete dahin:
Ob mit dem Tod des von Büring das Erblehn eröffnet worden, wie in

der Pfandverschreibungcks 15- April 1720 angeführt wird? Nachdem in be¬
sagtem Dokument das Dominium dem fürstl. Haus Nassau-Dillenburg
assericrt wird, so ist die Frage, ob man solches mit Bestand und daß die Herrn
Agnati es müssen gelten lassen, alienieren könne? In dem Dokument vom
15. April 1720 wird behauptet,daß ermeldte Lehen sei durch Absterben des
von Büring dem fürstl. Lehenherrn heimgefallen. In der kormula Don-
Zensus aber, welche Jhro hfl. Dchl. an Dero :c. Frau Gemahlin Dchl. am
4. bujus ausgefertigt, wird gemeldet, der Zehnte sei in Qualität eines Erb-
tehen an die Büringische Schwester gelangt, und wollen Jhro hfl. Dchl.
den lehnherrl. Konsens erteilen: halten es also noch für Lehen, welches dem
vorigen gerade zuwider läuft, wann das kauckum konsolidieretund das fürstl. Haus
der klsluition der Pfandschaft sture ckommii plsni berechtigt wäre.

Wann das Lehen konsolidieretwäre, wie äs 15. April 1720 offeriert
wird, ob solches von einem hohen Landes-8u<zoössors besonders als ein Dillen-
burgisches Erblehen ohne Konsens und zu Präjudiz der fürstl. Agnaten könne
gegeben werden, und zwar darüber, als mit eigenthnmlichen Erbgütern zu schalten
und zu walten.

Doeo ksspousioms st kssolutioms aller abstehenden Bedenklichkeitenund
ckubiorum kann meines Erachtens Z 14 Graf Johann des ältern Testament
genugsam dienen in vsrbis: „Im Fall unter einem oder dem andern Unserer
Söhne ein Lehn eröffnet würde, soll demselbigen Unserem Sohne freistehn, solches
vor sich zu behalten und einzuziehen, oder einen andern Lehnmann damit wieder

*) vgl. die Urk. v. 10. Juni u. 15. Juli 1720 u. 29. Apr. 1721 auf S. 127 u. 128
der 2. Folge meiner Nachträge.

S. 127 Z. 19 v. unten steht autlriarstiai für antiolrrstios,'
„ „ 12 „ „ „ ihnen für ihmc,
„ „ „ 10 ., „ „ 50. für 10.,
,, „ ,, 2 „ „ „ 15. „ 4.,
„ 128 „ 4 „ oben „ Administrator für Admodiator.
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zu begnadigen und zu bedenken," Mit ausländischen Lehen aber hat es andere
Bewandnis, will.

Da es nun der von Wachcnh ei misch ein Stamm herrührende von Knie¬
st ätt das Löhnbcrger Lehen nitro wieder zu lösen und aufgegeben, so hat der
hochsel, Fürst Wilhelm freie Hand gehabt, darüber zu disponieren. Und da
die Büringische Schwester, des seh Herrn Ober-Jägermeisters von Eber¬
stein auch sel. Eheliebste, furo Lnoasssionis an dieses Erblehn gekommen, ihre
Kinder aber nicht im stand sein, solches wieder einlösen zu können: so kann :c,
Fürst Christian als Dominus cliroolus darüber disponieren und selbiges
Dero Frau Gemahlin hfl, Dchl wohl wieder einlösen lassen und Dieselbige da>
mit bedenken. Daß eine jede fürstl nassau-katzcnelnbogen'sche Linie die ihr Heim-
fallenden Lehen entweder zu Dero Anteil Landes behalten, oder auch als ein
von Deroselben besonderes relevierendes Lehen hinwiederum sich begeben kann,
solches hat zwar aus dem allegierten Testament seine Richtigkeit. Es ist aber
hier hauptsächlich die Frage, ob dieselbe ein solches eröffnetes oder in andere
Weis an sich gebrachtes Lehen dergestalt entweder veräußern, oder mit Schulden
belasten lassen könne, daß nach deren Abgang die succedierenden fürstl.
Stammes-Agnaten solches gelten zu lassen schuldig sein? Die Drinoipia, welche
das fürstl Hans gegen die fürstl. nassau-hadamarischen Prinzessinnen an
hochpreisl. kaiserl. Reichshofrath behaupten wollen, gehen auf iwgativnm, und
kann auch meine vorstehenden Bödenklichkcitendurch des Herrn Geheimtcn-Raths
Ihme Beantwortung nicht erledigt finden, sondern halte wenigstens am sichersten
zu sein, daß der fürstl. nassau-diezischen Regierung, weil das Lehengut in
oasigen Landen gelegen ist, von dem Vorhaben in ohnverfänglichen tsrmims
Notifikation geschehe,bevor das Kapital dahin angelegt wird, um zu sehen, ob
sie etwas dargegen einzuwenden gemeint sei

Dillenburg, den 15. Martij 1726.

Von einer Apertur besagten Lehens und einem Heimfall an das fürstl.

Dillenburgische Haus konnte nicht die Rede sein; denn in dem vom Fürsten

Wilhelm am 1. Juni 1714 seinem Ober-Stallmeister v. Büring erteilten

Übertragungs-Jnstrumente stehen die Worte: „auch aus besonderen

Gnaden ihme zugleich oonoscliorst, damit nach Gefallen und Gntbefinden

zu schalten und zu walten, ihn zu verhypothecieren, oder durch Cession,

Tausch oder anderen Kontrakt zu veralienieren." Inhalts dieser Belehnung

war Hr. v. Büring berechtigt, nach Gefallen über diesen Zehnten zu ver¬

fügen, denselben also auch durch sein Testament v. 9. Januar 1719 in

Fideikommiß zu verwandeln. Wenn nun auch der Ober-Jägermeister v. Eber¬

stein, auf dessen ältesten Sohn der erwähnte Zehnt vererben sollte, wegen

der vielen übernommenen Büringischen Schulden es geschehen lassen mußte,

daß der Zehnt dem Dr. v. Gülchen pfandweise überlassen wurde, so hatte

er sich doch schriftlich vorbehalten, wieder in den mit dem Hrn. v, Gülchen

errichteten Kontrakt treten zu können (vgl. 2. Folge der Nachtr., S. 127).

Die Erben des Dr. v. Gülchen, welche den Löhnberger von allen Lasten

ganz befreiten adeligen Burghof und Zehnten bis 1738 nnticwrstieo in Ver¬

satz gehabt, wollten um diese Zeit diese Güter nicht länger in ooinmnnions

besitzen; deshalb verkauften sie dieselben an Wilhelm Henrich Karl Friso

Prinzen von Drangs Fürsten zu Nassau w. für 16000 Gulden rhn, und

100 Lpooios Dukaten wegen der angewandten Meliorationen, Es war da-
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bei ausbedungen, daß der Prinz 4 Jahr nach einander, nämlich 1738, 39,

49 und 41 jedesmal in der Frankfurter Ostennesse 4900 fl. zahlen, die

Gülchen'schen Erben aber pro rata der unabgelegten 16999 fl in dem Be¬

sitz und Genuß von allen eedierten Gütern zc, bis zu ihrer völligen Befriedi¬

gung verbleiben sollten Die Erben waren zwei Töchter des Or. Joh,

Ulrich v, Gülchen: u) Sophie Rosine v, Milchen, Venn, mit dem Or, für,

Christian Hartmann v. Milchen, und k) Susanne Dorothee v. Milchen,

verwitwete Wahlin und o) seine Enkelin Euphrosine Böttcher, Letztere

war das einzige Kind des k, pr Amtsrath Zacharias Böttcher, der mit des

vor 1738 ß Or. v, Gülchen dritter Tochter Anna Katharina v Milchen

verheirathet gewesen war.

Im Jahre 1742 hatte der Prinz aber nur erst die 199 Lpsoiss Dukaten

und 8990 fl, Kaufgeld abgezahlt, und es waren deshalb die vorgenannten

Gülchen'schen Erben noch immer in gemeinschaftlichem Besitze und Genüsse

der einen Hälfte des Burghofs-Zehnten geblieben. Zur Aufhebung der den

Interessenten sehr beschwerlich fallenden Gemeinschaft ließ der Prinz von

Oranien-Nassan die Witwe Susanna Dorothea Wahlin geb, v Gülchen

gegen Zurückzahlung des von den Gülchen'schen Erben empfangenen Geldes

am 1, Mai 1742 in seine Rechte treten. Die Wahlin erwarb den Löhn-

berger Burghof und Zehnten mit allen dazu gehörigen Befreiungen, Rechten

und Zubehörungen, „wie solches zc. an zc. weiland Uootori Johann Ulrich

von Gülchen vorhin übertrageil worden." Und damit die Käuferin essp,

Lsssionarin in allem vollkommen sicher sein möge, so versprach der Prinz

ihr alle in Rechten erforderliche Aviation und sie desfalls allenthalben zu

schützen und zu vertreten.

Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm Henrich Karl Friso, Prinz von
Orange, Fürst zu Nassau zc,, Markgraf zu der Vesr und Bilfingen, Herr und
Baron zu Breda zc, zc Erbburggrafvon Antwerpen zc,, Erb-Marschall von Holland,
Statthalter, Oapitains und Allmiralgensral des Herzogthums(luelilörn zc Ur¬
kunden und bekennen hiermit, wasmaßen Wir im Jahr 1738 von denen nach
gelassenen Erben weil, Johann Ulrich von Gülchen, des kaiserl. und Reichs-
kammer-Gerichts gewesenen llUvooati und Urcwuratoris, Christian Hartmann
von Gülchen, der Rechten 9 ootor, auch wohlbesagten Kammergerichts-Advokaten
und Prokuratoren in Ehevogts Namen seiner Ehefrauen Sophien Rosinen
geborner von Gülchen, dann Frauen Susannen Dorothcen, vcrwittibter
Wahlin geb, von Gülchen, wie auch Zacharias Böttcher, als Ouratars
logitimo seines mit Annen Katharinen,, als der dritten Tochter eingangs
erwähnten Uootoris Johann Ulrich von Gülchen, erzielten Kindes Euphrosinen
den zu Löhnberg belegenen, von aller Beschwernis ganz befreiten adeligen
Burghof und Zehenten, welchen dieselben bis dahin antiebrsticzs in Versatz
gehabt, aber nicht länger in Loinmuniono besitzen wollen, samt allem darzn
gehörigen Recht und Gerechtigkeit vor und um sechzehentansend Gulden
rhein,, wie auch hundert Lpsoies Dukaten wegen darinnen verwandter
Meliorationen dergestalten an Uns ausgelöset, daß vier Jahr nach einander,
nämlich 173S, 1739, 1740, 1741 jedesmal in der Frankfnrter Ostermeß
viertausend Gulden abgeführet und mit denen 100 Lpsaies Dukaten, wie
auch dem ersten Termin von 4000 fl. in der Ostermesse 1733 der Anfang ge-
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macht werden, jedoch oberwähntc Gülchenische Erden allezeit pro rata der unab-

gclegten 16000 fl. in dem Besitz und Genuß von allen und jeden cedierteu

Gütern, Einkünften, Renten und Gefällen bis zu ihrer völligen Befriedigung
verbleiben sollen,

Nachdemc Wir aber bishero Unserer Konvenienz zu sein nicht erachtet, ob-

bemeldte 16000 fl. gänzlich abzutragen, sondern noch zur Zeit nur die 100 Lpsoios

Dukaten und beide erstere, zusammen 8000 fl. betragende Termine abgeführet

worden, mithin vorgedachte Gülchenische Erben noch immer in der einen Hätfte

des Burghof Zehenten samt übriger Pertinentien in gemeinschaftlichem Besitz und

Genuß geblieben, und dahero die Frau Wittib Susanna Dorothea Wahlin

geborn. von Gülchen demüthigst bei Uns angesnchet, daß Wir zu Aufhebung der
denen Interessenten sehr beschwerlich fallenden Kommunion gnädigst geruhen

möchten, gegen Zurückbezahlung der von denen Gülchenische» Erben bereits em¬

pfangenen 100 Lpsoiss Dukaten und 800 fl. dieselbe in Unser Recht treten zu

lassen und ihr solchergestalten mehrgedachten Burghof Zehenten?c. wiederkäuflich zu

überlassen - Als haben Wir Uns w. entschlossen, sothanem billigen Begehren der-

gestalten zu willfahren, daß

1) Wir ermeldter verwittibter Frauen Susannen Dorothen Wahlin ge¬

dornter von Gülchen :c. mehrged. Löhnberger Burghof und Zehenten samt

allen dazu gehörigen Befreiungen :c., wie solches an das hochfürstl Haus Nassau

Dillenbnrg gekommen, von demselben besessen, auch weil, vootoin Johann Ulrich

von Gülchen vorhin übertragen worden, von nun an eigenthümlich verkaufen und

abtreten und die Frau Käuferin völlig in Unsere Gerechtsame setzen.

9) Damit auch die Frau Käuferin und rospsotivs Lsssionaria in allem

vollkommen sicher sein möge, so versprechen Wir hierdurch ihr alle in Rechten

erforderliche Eviktion und sie diesfalls allenthalben zu schützen und zu vertreten rc.

Gröningen, den 1. Maij 174S.

Bereits im Oktober 1740 faßte der damalige Fähnrich Karl v. Eber

stein den Entschluß, den Löhnberger Zehnten von den Gülchen'schen

Erben wieder einzulösen. Am 27. Oktober 1740 schrieb er an einen
Notar:

Demnach der sei. Herr Doktor Johann Ulrich von Gülchen in anno 17S1

von meinem wohlsel. Bater Karl v. Eberstein, weil, gewesenen Ober-

Jägermeister zu Dillenburg, den Zehenten zu Löhnberg antiollrotioo an

sich gebracht hat und von beiden Kontrahenten hierüber ein ordentlicher Kontrakt

errichtet worden, ich aber Borhabens bin, gedachten Zehenten wieder an mich zu

lösen, wann vorher» alle stipulierte Lonckitionos werde eingesehen haben: Als

ersuche hierum den Hrn. dlotariuni, von der Güte zu sein, um die Gebühr kraft

tragenden Amts zu den Erben wohlgedachten Hrn. Or. von Gülchen sel. oder

denen zeitigen Inhabern erwähnten Zehenten Euch zu begeben und nebst Ver¬

meidung meines Respekts in meinem Namen eine beglaubte Abschrift von besagtem

Kontrakt zu bitten, selbigen auch mir sicher zu übersenden, oder allentfalls deren

gegebene Antwort mich wissen zu lassen, auch im Fall der Roth ein Jnstrumen-

tum vsl instrumenta um die Gebühr mir darüber zu erteilen, der ich bin :c.

Zu gleicher Zeit wollte der Fähnrich den Beistand des Professor

Wiederhol dt in Anspruch nehmen. Dieser erwiderte auf Eberstein's

Schreiben v. 17. Okt. 1740:

Wegen des Löhnberger Zehenten müßte mir eine laoti spooios oder

ausführliche Information zugeschickt werden, so kann alsdann meine Meinung
mit besserem Bestand darüber eröffnen.
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Darauf wurden am 13. Nov 1740 dem Professor Wiederholdt folgende

Fragen vorgelegt:

Nachdeme nun die Verkauf und Alienierung des Büringischen Löhnberger

Zehenten die Bezahlung derer Büringischen Schulden zum Zweck und Fundament
gehabt, jedoch nach dem Tod Hrn. Ober-Jägermeisters von Eberstein sel. sich

befunden, daß zwar die Dvnepische Schuld getilget, aber sonsten von denen

weiters dabei übertragenden 4660 st., welche Hr. von Eberstein empfangen,

nichts an die Büringischen Lrockitorss gegeben worden, sondern sx post solche

von denen Büringischen Erben bezahlt werden müssen, so entstehen hieraus fol¬
gende guuost llniis:

1) Ob nicht vor allen Dingen die ganze veraccordierte Summ derer

I660V st, wovor dieser Zehente überlassen worden, an die Büringischen Oscki-

toros bezahlt werden müssen?

2) Ob, ehe dieses geschehen, ein beständiges jus autiolrrotiizurn erlangt werden
können?

3) Oder ob ein weiteres jus airtiolrrstiaum erlanget werden möge, als nach

Proportion der darauf haftenden oder bezahlten Schuldposten?

4) Ob diesem nach Herr Ober-Jägermeister von Eberstein, indeme

er keine andere, als nur ox post die Dvnepische Schuld bezahlen lassen, ein

beständiges jus autiollrötiaum gehabt oder allenfalls weiter erhalten, oder solches

transportieren können, dann der besagte Schuldpost importiert?

5) Ob der Hr Käufer und Zahler sich nicht versichern lassen sollen, daß die

noch herauszugebenden 4666 fl. wirklich vorhero an die Büringischen Osckitorss

bezahlet worden, oder noch unfehlbar bezahlt werden sollten? Weilen solches

aber nicht geschehen, diese 46u6 fl. auch nicht an die Büringischen Oroäitorss

bezahlt sind worden und hierdurch dessen Erben um die 4666 fl. verkürzet sind,

6) Ob nicht diese berechtiget seien, solche 4666 fl. samt Interessen wieder

zu fordern? und wen sie dessentwegen in Anspruch zu nehmen haben?

7> Ob dieses nicht die Ursache müsse gewesen sein, warum sich Hr. Or.

von Gülchen die Eviktion nach isio. 7 leisten lassen?

8) Oder ob Hr. Dr. von Gülchen und nunmehr dessen Erben gegen alle

Ansprache darum sicher seien, diewcilen er sich bona licks auf Jhro hochsürstl.

Durchl. Fürst Wilhelm's hochsel. Andenkens Koncession verlassen, die wenigstens

den elleatum eines Ooorsti ulisrmncli haben müsse, da derjenige, welcher nach

sothanem Dekret Unmündiger Güter kauft, nicht in Ansprach genommen werden

mag, sondern was dabei versehen auf den Vormund zurückfällt, zumalen da bei

gegenwärtigem Fall nicht präsumieret werden können, daß Hr. Ober-Jäger¬

meister von Eberstein, als Bater derer Büringischen Erben, seine Kinder

vorschlich verkürzen werde,

3) Und ob dahero gedachte Erben mit ihrem Regreß nicht zurück an die

Verlassenschaft ihres Vaters zu verweisen seien?

161 Oder ob nicht vielmehr die Gülchen'schen Hrn. Erben ihren Regreß

dahin zu nehmen hätten?

11) Endlich, was die Disposition des Hrn von Büring sel. vom

3. Inn. 1719 bei diesem allem vor Effekt haben könne, dieweilen der Ziegesar'sche

Kontrakt sowohl, als die darauf erfolgte fürstl. Resolution, welche nach der Dis¬

position erfolget sind, die mutuelle Verabredung derer in der Disposition vorkommen¬

den und unterschriebenen Personen gänzlich zu zernichten scheinet und daß Herr
v. Büring sowohl, als Hr. v. Eberstein und dessen Frau Gemahlin ox post

andere IVlsssurss genommen haben?
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12) Und ob demnach, wann anders die Aktion gegen die Gülchen'schen Hrn.
Erben fundiert wäre, man nicht besser quam Kaans« ad intsstato als aus sotha-
ner Dispositionagierte?

Hierauf erwiderte Professor Wiederholdt unter dem 27 Nov. 1740 dem

Fähnrich o Eberstein:
Meinem letzten Schreibenzusolge habe die neulich überschickten t'acti 3poeiom

durchlesen, bei welcher meinem Bedünken nach es ans die Frage ankommt,wann
Ew. Hochivohlgeboreu denen Gülichschcn Erben oder demjenigen, der den Löhn-
bergischcn Zehentenbesitzet, dasjenige Geld, welches Dero Herrn Vater christsel.
Gedächtnus darauf vorgeschossen haben, zu restituieren erbietig, ob dieselben nicht
alsdann schuldig, diesen Zehenten wieder abzutreten und 6a fructibus ultra von-
sustas usuras psraaptis Rechnung zu thnn, und ob Ihnen hierunter nicht um
soniehr zu willfahren, da die jura ininorsnnitatis bishero vor sich gehabt, und
wie ich glaube, die tsnrpora rastitutionis in integrum auch noch nicht völlig ver¬
laufen? Nachdem aber die abgedachten Gülichschen Erben dero gehabten Jura
Jhro Hoheit dem Prinzen von Oranien und Nassau-Diez wirklich abge¬
treten und also bei denen dermaligenUmständen ich Bedenken trage, meine Mei¬
nung hierunter zu eröffnen: Als werden Ew. Hochwohlgeboren mir nicht übel
nehmen, wann desfalls gegenwärtig einigen Anstand nehmen muß, der sonsten
bei allen Vorfallenheitcn gern zeigen »verde, wie mit aller Konsideration beständig
seie Ew. Hochwohlgeb. gehorsamster Diener

Wetzlar, 27. llbr. 1740. I. L. Wiederholdt.

Jetzt ließ der Fähnrich v. Eberstein diese Sache drei Jahr lang ruhen.

Darauf führte er den Proceß vom 13. Januar 1744 an bis zu seinem Tode,

jedoch ohne Erfolg. Vor Beginn des Prozesses stellten -ihm sein Schwager

und seine Schwester von Außem nachstehende Urkunde aus:
Wir Endesunterschriebene Urkunden kraft dieses vor uns, unsere Erben

und Nachkommen, daß wir unserem vielgeliebtenHerrn Bruder, dem Königlich
PreußischenLieutenant Karl von Eberstein, übergeben und übertragen
unsere habende Anforderung,Recht und Ansprache an dem freiadligen Burg
ze heuten zu Löhnberg samt Zugehör; cedieren und übertragen ihme solche
auch hiermit dergestalt erblich und ewig in bester Form Rechtens, als geschehen
kann und mag, um seines Gefallens solche beizutreiben und ferner damit als mit
seinem Eigenthnm zu verfahren,zu schalten und zu walten, ohne unsere noch der
Unserigen Ein- noch Widerrede Alles getreulich und sonder Gefährde,inmaßen
wir uns dann kraft dieser Cession alles Anspruchs, so wir hierauf haben, wie
nicht weniger aller Recht, Privilegien und Beneficien, welche diese Cession um¬
stoßen können, freiwillig ups verziehen und begeben haben wollen. Zu dessen
mehrerer Bekräftigung haben wir dieses eigenhändig unterschriebenund mit
unserem angebornen Petschaft besiegelt.So geschehen Dillenburg, den 10. Xki- 1743.

(0. 8.) A. I. v. Aussein.
sü 8.) Amalia Henriette von Aussein gck von Ebcrsleiu.

Jni Jahr'e 1743 begab sich der zum Lieutenant beförderte Karl v. Eber¬

stein wieder nach Nassau, um den Proeeß wegen Wiedereinlösung der Löhn-

berger Zehnten in Gang zu bringen. Er ersuchte zunächst Herrn Archen

holz in Weilburg, ihm dabei forderlich zu sein. Derselbe antwortete aber

unterm 25. 95r. 1743: „So bin ich auch des festen Vorsatzes, nimmermehr

etwas zu thnn, so bei Jhro Hoheiten ein ungcuädiges Mißfallen erregen,

oder jemanden es dahin zu mißdeuten Anlaß geben könnte. Höchst Die-
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selben haben denen Gülichschen Erben den Zehenten zu Löhnberg

abgekauft, mithin werden Sie Deroselben Eigenthnms- oder Pfandrecht an¬

erkannt haben, und wird hiervon zu Dillenburg die beste Nachricht zu er¬

halten sein/'

Hierauf wandte sich der Lient. v, E, an den Licentiaten Dietz zu

Wetzlar. Dieser gab am 1. Dec, 1743 zur Antwort: ..Auf Ew. Hochw.

Hochgeehrtes diene, wie ich zwar die Droeuratur in Dero vorhabenden Sache

zu übernehmen keinen Anstand habe, und daraus, wann eine Sache gut ist,

es gehe dieselbe gegen wen sie wolle, nichts mache. Die ^ckvacm-

tur aber muß wohl äopreaieren w Ich habe daher Ew. Hochw. w. des

Kais. Kammergerichts-^.civc»cmtum, Rath und Dr. Dokus vorschlagen wollen."

Professor Wiederholdt setzte die Klagschrift auf und überschickte die¬

selbe dem Karl v. E. mit folgendem Schreiben c>. ä. Wetzlar 3. Dec.

„Hochwohlgeb. w. Lieutenant! Weilen Versprechen Schuld macht, so habe

gleich nach meiner Anherokunft :c. mich an die bekannte Sache gemacht und w.

es dahin gebracht, daß hier Alles zu übersenden die Ehre habe. In dem Dss-

ponso wird alles an zutreffen sein, so nöthig und dienlich ist, um Ew. Hochw.

gerichtsame Klage zu machen und zugleich anzuweisen, auf was vor einen Grund
dieselbe in Verfolg gebahnet werden müssen, und das Koncept der zu übergeben¬

den Klageschrift wird so eingerichtet fein, daß an gutem Verfolg nicht zweifele.
Die Beklagten habe auf dem hierbeigehenden Zettelchen benannt w., eins

aber bitte mir noch aus, nämlich daß mein Name bei der Sache bei

allen und jedem, er sei auch wer er wolle, gänzlich menagiert

werde :c., als auch das Koncept der Klagschrift niemandem von hier sehen zu
lassen, weilen die Hand bekannt ist, folglich bei näherem Forschen ich entdeckt

werden könnte, und wann es Ew. Hochw. Hrn. Doktor D. geben, so muß es

erst in Dillenburg abgeschrieben werden."

Zettelchen. Donbrs. weil, des Dom 4s.llg.nn Dlrioli von Dülobsn nachge¬
lassene Erben, die verwit. Dr. K7s1i1in und Dnlioliin, wie auch die
Gnlchcnische Enkelin Dvs Rösing, zu Nordhausen, sodann den Dr. ^wirlsin
als Dsssiormriuna der Gülichischen Wittib.

Den Tag darauf, am 4. Dec., schrieb Prof. Wiederholdt dem
Lieut. v. E.:

Das am 2. bujus an mich zu erlassen Beliebte habe gestern richtig er¬
halten :c. Belieben Ew. Hochw. das Koncept von der Klageschrift, wie auch

das Desponsuni nebst denen zu jener gehörigen Beilagen, nur an Hrn Dr. Dist?

zu schicken w. Herr Dr. Dsbus wird schon im stand sein, die Sache wohl zu
führen, zumalen das Dssponscnn mit überflüssig Deutlichkeiten dem Advokaten

an die Hand giebt, was er zu beobachten hat. Ew. Hochw. können dieses Dss-

ponsuin zeigen, wem Sie wollen, inmaßen ich nicht zweifele, es wird allenthalben
Satisfaktion thnn."

Am 6. Dec. 1743 stellte das kaiserl. Reichspostamt zu Dillenburg folgen¬

den Schein aus:

„Ein Brief ü Nons. Dies: ä Weilar mit ^.otsn beschw. ist mir von Jhro

Gnaden Herrn Duron von Dborstein allhier auf hiesiges Postamt richtig

geliefert worden."

Am 22. Dec 1743 ersucht Hr. Dietz den Lieutenant v. E., „ankommende

gedruckte Bollmacht belieben Sie auch mit dem ganzen Vornamen (Johann
3
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Karl Friedrich) und darbei genannt llübring zu unterschreiben, und Dero

Petschaft beizudrücken/'
KL. Da meinem Ur-Großvater I, Karl F, v. E. vorgeschrieben wurde

,.Liib rinA" zu schreiben, so ist das auch geschehen, obwohl „ZZüring"
das Richtige ist.

Am 13. Januar 1744 berichtet 4. iL vist? zu Wetzlar dem v, E,

„Aus dem Anschluß gelieben Ew. Hochw. zu ersehen, wasmaßen anheute

Dero in dkmsra nachgesuchte (Aktion Sontra die Gülchische Hrn. Erben erkannt
worden Da nun die (Aktion expediert und denen Beklagten insinuieret werden

muß: Als gelieben Dieselbe zu dieser und anderer Kosten-Bestreitung 2o Thlr. auf

Rechnung zu übersenden."

Zettel. Unterthänigste Luxplisation und Bitte pro olsinsntissims
ässsrnanäk (Aktions aci villsnäuin rsvosari vsl vinäisari ässimas

ourn appsriinkntiis kiäsisoinmisso obnoxiks, illsogus nuIAsr aiisnatas,

sisgns sonäsinnari, unk onrn rsstitutions krustuum psrosptorum as

psrsipisnäorum, ut st roknsions llamni st llxpsnsarum. In Sachen
lobknn Larl I7risäsrislls von llbsrstsin genannt llübring

Sontra weil. Hrn. Oris. lobknn lllrislls von (lülobsn nachgelassene
Erben. 44 vlst^.

(iurn Kchunstis sub 4it. i(. usgus O. insl.
llxbib. d. 8. 4an. 1744.

vseretum. Erkannt in Lons. 13 tia lan. 1744.

Am 8. Dec. 1747 übergab I. Karl Fr. v. E. das verlangte Büringische

Original-Testament zur Beförderung an den Hofrath 4t Oist? in Wetzlar

dem k. Postamte zu Tilsit, nachdem ihm Lt. Dietz am 18. Nov. 1747 mit¬

geteilt hatte, daß die Beklagten nicht eher weiter handlen wollten, bis sie

diese Original-Disposition gesehen.

Daß äato ein versiegelter Brief, worin der Angabe nach ein Original-

Testament sein soll, an Nr. Oists nach Wetzlar p. vuclsrst. in das

hiesige Königl. Postamt abgeliefert worden, solches wird hiemit auf

Verlangen attestieret. llülsit, den 8. vssbr. iinno 1747.
Leng. ^rrvinA.

Der fernere Verlauf des Prozesses ist aus nachstehenden Schreiben des

Licentiaten vist? in Wetzlar an Joh. Karl Friedr. v. Ebersteitt in Tilsit

zu ersehen.

27. Der. 1747. Ew. Hochw. vom 3. busus mit beigehendem Original-

Testament habe heute zurecht erhalten, ermangle auch nicht, das Testament nach

den Ferien kll rseognosssnänin vorzuweisen w. In punsto (lautionis hat es,
nachdem Dero Frau Schwester ec. den Kautionsschein, worauf gleichwohl viele

Zeit gegangen, unterschrieben, und ich solchen Produciert, seine Richtigkeit :c.

Womit schließlichen :c. eine Obrist- und hernach (isneral-Stelle von Herzen

wünsche.

1Z. Juli 1748. Ich habe auch soviel Nachricht erhalten, daß die (Aktion

gegen des Hrn. Prinzen von Oranien Hoheit erkannt worden sei und näch¬

stens zu Dillenburg werde insinuiert werden.

13. Januar 1749 Zumal als nach dem Anschluß die vorhin

vermeldete ausgewirkte (Aktio all assistsnduin liti rc. gegen des Prinzen von

Oranien Hoheit wirklich reproducieret worden.

28. März 1749. Was die Intervention Jhro Hoheit des Prinzen von

Oranien anlangt, so sucht der Gegenteil den Proceß auf denselben zu schieben.
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Noch ist es unmöglichzu wissen, wie die Sach :c. ausgehen dörfte w. Das
Büringische Original-Testamentist auf hiesiger Kammergerichrs:c. Leserei noch in
gutem Verwahr. ?, 3. Meine Adresse ist: n Nr Nr. Oiste: Agsnt ä In Lbainbrs
lmpsriats n IVsklar.

8. Aug. 1749. Ob ich nun wohl stark darauf gedrungen, daß das pro-
ducierte Büringische Testament der Urtel vom 31. Naji a. p. zufolg nunmehro
sx okllsio pro rseognito gehalten und sodann mir zurückgegebenwerde, so ist
doch denen Gegenteilen noch ein tsruünus bis nach denen Hundstagsferiendarzu
angesetzet worden w. ?. L. Unterdessen ist gestern bei Hrn. von IZuttlar Ew.
Hochw. Gesundheit getrunken worden.

4. Ml. 1749 Und da der vorige erwählte diesseitige Hävooatus vor
einiger Zeit verstorben, so werde nunmehro auf einen andern bedacht sein.

39. Januar 1759 welchergestalten :c. den Lroksssorsln Iuris
Hrn. Koch zu Gießen praevia kaota instruotions zu dem neuen Advokaten ange¬
nommen w. Sollte der fürstl. oranische Anwalt Hr. vr. Zwirlein etwas
weiteres hierauf verhandlen w., so werde :c. meine msssurss darnach nehmen.

23- Mai 1759. Ew. Hochw. letzteres vom 23. slapsi ist mir wohl worden.
Ich ohnverhalte darauf gehorsamst, daß nicht des Herrn Prinzen von Oranien
Hoheit den sub lits seienden Zehenten, sondern die Gülch. Erben, benannt!.
Frau Wittib Wahlin, besitzen Mithin haben es Em. Hochw. mit :c. Hrn.
Prinzen Hoheit andersternicht zu thun, als daß er die Sach oorarn ouria ksuckali
auszumachen begehret,welches aber in diesseitigen prockuotis hinlängl. rskutieret
worden.

21. Juni 1752. Ew. Hochw. kann hierdurch w. nicht verhalten, welcherge¬
stalten vermög von Hrn. Urs. Zwirlein aä protosollum juckioials beschehenen
Anzeige die Frau Wittib Wahlin dahier den Zehenten zu Löhnberg cum
appsrtinsntüs an die Oranien-Nassauische Vormundschaft!. Regierung zu
Dillenburg bei zu End gelofenen Reluitions-Jahren vor Itfloa fl. und 100 Du-
katen-Schllsselgelder, sodann ohngefähr 300 fl. Meliorationskosten hinwiederum
verlassen, und letztere solchen eingelöset hat. Ob nun wohl dadurch die
Vormundschaft!. Regierung zu Dillenburg rations des vorher so äußerst
betriebenenpst. fori einigen Vorteil zu erhalten getrachtet haben mag, so kann
doch nicht absehen, wie solcher dadurch erhalten worden :c. So folglich der jen¬
seitige Endzweck hierunter fehlschlagen dörfte, dahero dann auch die Sache zu
einem endlichen Schluß betreiben und mir alle Mühe zu Erhaltung der Endurtel
geben werde, welche bishero dadurch einzig und allein behindertworden, weilen
der Herr Assessor von Schwarzenfels, welcher in dieser Sache vstsrsns
gewesen, vor einiger Zeit verstorben und also die neue Vistribution einigen Auf¬
enthalt gegeben.

Am 14. Sept. 1752 meldet der dam. Imp. ?raet. I. H. Lange, daß
der Hofrath Oial? den 11. Aug. 1752 nach kurz ausgestandener Krankheit
dieses Zeitliche gesegnet habe.

Jntercessionales Sr. Königl. Majestät Friedrich's des Großen

bei dem Kaiserl. und Reichskammergericht zu Wetzlar

in Sachen Köerstein eoutiu Hnkchen'sche Krven.
Ich habe Euch die in Eurem Schreiben vom 3. dieses gebcthene Intsrosssionulss
an den Cammer-Richterzu Wetzlar wegen Beschleunigung Eures dort habenden
vroossses gautz gerne aooorcliret, und dem ksnsrsl Huckitoriat bereits befohlen»,

3*
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daß selbiges Euch solche in denen verlangten tsrminis ausfertigen soll. Ich bin
Euer akksotionirter König Friedrich

Potsdam den 12. ^ug. 1756.
An den Disutsnant v. Lbsrstsin Dlsttsndsrg 'schen Dsgimsnts Drag. Außere

Aufschrift' ^ Non Dieutenant ä'Uberstsin au Regiment cle Dlsttsnborg. 'liisit.

Seine Königliche Majestät in Preußen :c. Unser Unser allergnädigster Herr, laßen
dem Disutsnant von Dbsrstsin, Dlsttsndsrg'schen Dragonsr Dsgimsnts, hicrneben
in Abschrifft zur Nachricht zufertigen, was auf seine allerunterthänigste Vorstellung,
wegen Beschleunigung seines zu Metzlar, habenden Drosssses wieder des Dootor
Luiisb Erben, betreffend den ihm vermachten, aber wiederrechtlich an derer Be-
klagten Erblaßer veralisnjrten Zehenden zu Döbnbsrg, an den Cammer-Richter
zu ^Vsklar, Fürsten von Uobsnios Hartenstein, unterm heutigem Dato vor ein
Intsrosssions-Schreiben ergehet. Lignatuin Dsrlin den 12. lUignsti 1756.

An den Disutsnant von Rbsrstsin, Rlsttsnbsrg'schen Urs.- Fruderich.
gonsr Rsgirnsnts. Ihm wird die Abschrifft des gebetcnen
Vorschreibcns an den Cammer Richter zu K^stzüar, Fürsten
von Dlobsnios Hartenstein, wegen Beschleunigung der End¬
schaft seines dortigen Rrooosscs zugefertiget.

Außere Aufschrift: Dem Königlichen Preußischen Dieutenant lllettenberg'schen
Dragoner Regiments von Oberstem, dieses zu erbrechen. 'I'ilsit.

Frieder. König in Preußen. Ew. Liebd. haben Sich auf Unsere, bey verschiedenen
Gelegenheiten, abgelaßene Intsrosssionsschreibenbishero so willfährig finden
laßen, daß Wir keinen Zweiffeln tragen, Dieselben werden auch auf jetzige Unsere
Verspräche, welche Wir für den Disut. Unsers Dlsttsnbsrg'schen Dsgimsnts
Dragoner, v. Lbsrstsin einlegen, solche rechtliche Verfügung zu machen belieben,
daß Inhalt seiner bey Uns übergebenen in Abschrift anliegenden Vorstellung vom
3ten bujus nebst Vehlage, auf welche Wir Uns der Kürtze halber lediglich be¬
ziehen, der beym Reichs Cammer-Gerichtezu IVstslar, schwebende und bereits
seit ao. 1753 zum Spruch vorliegende Droosss, wieder des Dostor V. Lüiisb
nachgelaßcneErben, betr. den dem Dt. v. Dbsrstsin aus einer Diäsioommissarisch.
Disposition des Oberstallmeister v. Dübring zukommenden, aber wicderrechtl. an
der Bekl. Erblasser verkaufften Zehenden zu Dörnberg baldmöglichst äseiäiret
und zu der gebetcnen Rechtl. Endschafftbefördert werden möge. Ew. Liebd.
ersuchen Wir hierum inständigst und versichern,daß Uns jede Gelegenheitbe¬
sonders angenehm sehn wird, Deroselben hinwiederum zu zeigen, daß Wir
Jhro zu Erweisung :c. stets bereit und geflißen sehn. Gegeben Berlin den
12ten Hug. 1756.

An den Reichs Cammer-Richter zu ^Vst?lar, Fürsten von Uobsnlobs Daräsnstsin.

Mein lieber Major v Dbsrstsin. Ich habe Euere Vorstellung vom 17. dieses,
worinn Ihr um ein Vorschreiben an das Reichs Cammer Gericht in Euerer seit
1744 vor daßelbe HangendenRechts Sache gegen die DillsnburgischeRent
Cammer Ansuchung thut, erhalten, und da Ich dem Dtat und Labinst Ninistrs
Grafen v. Dinoksnstein solches von Euch gebotener maßen sxpscliren zu laßen
untern Heuligen dato aufgetragen; so mäßet Ihr Euch nur weiter dieserhalb an
gedachten Dtats und Labinst Ninistrs allrsssiren. Ich bin Euer Wohl allsotio-
nirter König. Friedcrich.

Dotsäam, den 25. Lsptsmbsr 1765.
An den Major v. Dbsrstsin, Apsnburgschen Dragoner Regiments.

Seine Königliche Majestät in Preußen, Unser Allergnädigster Herr, laßen dem
hlajor von Dbsrstsin vom Upenburgischen Dragoner-Regiment hiermit in



Abschrifft zu seiner Nachricht bekant machen, was HöchstDieselbe auf sein Ge¬
such vom I7ten Irujus, betreffend seinen bey dem Reichs-Cammer-Gericht wieder
die »illanburgische Rent-Cammer habenden Uroooss, sowohl an den Reichs-
Cammcr-Richter Grafen von Lpausr, als an die ^ssossoras FreyHerrn von
Lrainsr und Lurninsrinann unter heutigem äato erlaßen haben, Signatur» Usrlin
den Löten Lsptöinbris 1765.

Auf Seiner Königl. Maj Allergnädigsten Lpsoial-Befehl bUneUenstein.
An den Major von Ubsrstsin vom ^ponburgischen Uragonsr Uogiinont.

Friederich König in Preußen zc. Unfern zc. Es hat der in Unseren Krieges
Diensten stehende Major von Uborstsin Unser Vorwort bey den Kayserl. und
Reichs Cammer Gerichte zu Beförderung der endl, Entscheidung eines daselbst
seit anno 1744 wieder die Fürstl. Nassau Uillondurgische Renth Cammer Hangen¬
den, den Zehenden zu Uötmnbsrg betreffenden Urooossss zc. erbethen. Da
Wir nun in seinem Gesuch nichts unbilliges finden znmahlen seinem Anführen
nach die Sache schon seit iL. Jahren zum Spruch geschloßen seyn soll, So haben
Wir d. Hrn. Grafen hierdurch ersuchen wollen auf diesen Uroosss nach deßelben
Uns belaubten Eyffer vor die Beförderung einer prompten und ohnpartheyschen
Justiz ein besonderes Augenmerk zu richten, damit er durch ein baldiges vscisiv-
Urthel zu seiner Endschaft befordert werde. Wir verbleiben :c. Usrtin den
L6. Lsptbr. 1765 d. Hrn. Grafen wohl alldotionirter Friederich.

An den Reichs Cammer Richter Grafen von Lpausr zu lVstzilar,

Friederich König in Preußen zc. Unfern :c. Ihr werdet aus abschriftl. bey-
gehenden bey Uns von dem Major von Ubsrstsin innnsäiats eingegebenen Vor¬
stellung mit mehrern ersehen, wie er sich über den Aufenthalt eines seit anno
1744 bey dem Reichs Cammer Gericht mit der Lassan Oillsnburg. Rent Cammer
habenden Uroeessss beklaget. Da Wir nun gerne sehn, wenn diese Sache bald
zur rechtl Endschaft gebracht und diesem Unfern Oklioisr dadurch geholffen würde,
so haben Wir Euch hiedurch aufgeben wollen, diese Sache bey dem R. Cammer
Gericht in Erinnerung zu bringen, damit sie baldigst durch eine Uinal Lsntent?
geendet welches um so eher zu erhalten sein wird, als dieselbe nach dem Anführen
des von Eberstein von keinem großen Umfange sein solle. Sind zc. Usrlin den
L6. Ssptdr. 1765.

An die Reichs Cammer Gerichts 1l,sssssorss Frh. v. Lrainsr u. Lurninsrinann.

Hochwohlgebohrner Freyherr, Jnsonders Hozuverehrender Herr Major!
Ew. Hochwohlgeb. Schreiben vom 7. verglichenen Monaths habe ich wohl er¬
halten. Wie ich nun hoffe, daß die Denenselben soinlnunioirte Abschriften von
denen an das Reichs-Cammer Gericht und den Z^sssssoren Frh von Lrainsr
in Dero wieder die UMsnburgsche Rent-Cammer habenden Angelegenheiten er¬
gangenen Königl. Vorschreiben bey Ew. Hochwohlgb. bereits eingelaufen seyn
werden; so werae ich auch nicht ermangeln zu veraulaßen, daß dasjenige, was
darauf einkommen wird, Denenselben jederzeit fordersamst somrnunisiret werde.
Sonst aber werden Ew. Hochwohlgb. von selbst ermessen, daß Sie jemanden zu
YVotMar halten müssen, der Ihre Sache betreibe und Ihnen von deren Erfolg
Nachricht gebe Ich habe die Ehre mit besonderer Hochachtung zu verbleiben
Ew. Hochwohlgeb. ganz ergebenster Diener

Usrlin, den 1. Novsrnbr 1765. L. 'iV. Gr. V. Uinslcsnstsin.

An den Major Freyherrn v. Cbsrstsrn zu Miss in Preußen.

Seine Königl. Majestät in Preußen zc., Unser allergnädigster Herr, laßen dem
Major von Ubsrstein hierdurch zu seiner Nachricht abschrifftlich bekandt machen,
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was der Reichs-Kammer-Gerichts-krassiäsnt zu IVswlar Graf von Lpansr
wegen Beschleunigung seines mit der Kassau-DillsnburgischenRent-Cammer
habenden kroosssss in Antwort gemeldet hat. Lunatum Lsrlin den 24ten De-
ssinbr. 1765. Auf Sr Königl. Majestät allergdsten Lpseial-Befehl

kinollonstsin. lloiiübsrp;
Durchlauchtigst. :c. Ew. Königl. Maj. haben gdst. geruhet, mir zu erkennen zu
geben, wie Allerhöchst Deroselbe die Beförderungder EndschafftlichenEndscheidung
in Sachen des Majors v. kbsrstöin entgegen die Fürstl. Kassau-Dillsnburgische
Rent-Cammer gerne seheten. Meiner gegen Ew. K. M. tragenden unthsten.
Dsvotion zufolge habe den in Sachen angeordneten Keksrenten an Beschleunigung
der Delation bereits erinnert und wünsche nichts mehrers, als daß dieser auch
bäldest in Stande setzen möge, solche in Vortrag kommen zu laßen. Zu höchsten
Königl. Hulden und Gnaden empfehle mich unterthst. und ersterbe :c. Ew.
Königl. Maj.

Wetzlar d. 8 äsosinbr. 1765. k. Lt. Kpnner.

7jm Miete der mmnlteltmrm keim Reichs-
ritlerschak des mittekheinischm Rreises.

Eichen nn freien Grunde Bürbach.
Im 17. Jahrh. war das freiadlige Rittergut Eichen im Besitze

des Obersten Johann Wolf von Seelbach gen. Qnadvassel. Derselbe hin¬
terließ

die Witwe Otto Margaretha geb. v. Loen,
einen Sohn Wilhelm Heinrich v. Seelbach, kaiserl. Hauptmann (war

der jüngste Sohn), und
fünf Töch ter: a) Maria Franziska v S., welche die Anteile ihrer

Geschwister an dem Eichengnte durch Kauf an sich brachte;
b) Helena v. S., vermählte v. Pampus;
a) Frau Oberst v. Kopp;

, ä) Frau Oberstlieut. v. Wolfs kehl und
s) Charlotte v. S., Äbtissin zu Elsaßzabern.

Am 6. Dez. 1704 verkauften des Obersten Joh. Wolf v. Seelbach
Witwe und Tochter Maria Franziska v. S., als einzige Erbin, das
Haus in den Eichen mit allen dazu gehörigen Gütern, Renten und Ge¬
fällen und ihren Anteil an der Eisenhütte und Hammer zu Heller an
den Fürsten Wilhelm zu Nassau-Dillenburg:

Zu wissen scie hiermit und in kraft dieses, daß dem Durchlauchtigsten
Fürsten und Herrn, Hrn. Wilhelm Fürsten zu Nassau ich Otto Margaretha
geborne von Loen, des weil. :c. Johann Wolf von Scellmch genannt Qnad¬
vassel nachgelassene Wittib, auch rssp. Mutter und zugleich in Ansehung
meines in ao. 1643 eingebrachten äotis und anderer illatorum, so sich insgesamt,
nachdeme ich auf meine väterl. und mütterl. ganze Erbportion dem Loenischen
Mannesstamm zu gut renuncieret,ä 11000 spso. Thlr. beläuft, auf meines Ehe¬
herrn sel. Güter habendeskündbares Prärogativ-Rechtals Drsciitiisin nnd wirk¬
liche Besitzerin,
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sodann ich Maria Franziska von Seckbach, die Tochter, als einzige
Erbin, maßen meine Frau Schwester Helena von Seelbach, — vermähltevon Pampus, sodann mein jüngster Bruder Herr Wilhelm Heinrich von
Seelbach, Hauptmann unter den Kaiserl., vorhero nach empfangener rosp. Aus¬
steuer und Abfertigungauf Dero Erbportion, sowohl andere mütterl., brüd. und
schwesterl. Anfälle renuncieren, demnächst ich auch meiner übrigen 3 Geschwister
als der Frau Obristin von Koppen, Frau Obristlieut. von Wolfskehl
und Frau Charlotte von Seelbach, jetziger Abbatissin zu Elsaßzabern,jure
srntiows und gegen Auszahlung der in diesem Briefe sab Int. H specificierten
2. und 8. Posten an mich gebracht, wie dann die deshalb bereits in Händen
habenden und von denen noch restierenden erstens zu erteilen versprochenen Vor-
ziegs-Schein und Quittungen an Se. hochfstl,'Dchl. oder jemand der Ihrigen,
so solche zu empfangen kommittieret sein wird, auszuliefernverspreche,

zufolge der den 6. Xbr. des letztverflossenen1704. Jahrs mit hocherwähnter
Ihrer hochfstl. Dchl. gevollmächtigtenzwei Räthen, Hrn. Joh. Wilhelm Zun gm ann
und Hrn. Johann Heinrich Reich mann, getroffenerPunktation das Haus in
den Eichen mit allen darzu gehörigen Gütern, Renten und Gefällen dergestalten
verkausfet, daß solche Punktation in einen rechtsförml. Kaufbrief :c. hat sollen
gebracht werden. Zu dessen Vollziehung für jetzt und linaiitsr ich Otto Mar¬
garetha Wittib von Seckbach die Mutter und Maria Franziska von Seel¬

bach die Tochter hiermit kundthun und bekennen, daß hocherwähnter Ihrerregierenden hochfstl. Durchlaucht zu Dillenburg in kraft eines :c. un¬
widerruflichen Erbkaufs zu Kauf gegeben haben und verkaufen hiermit :c. das
uns vorberührter maßen zuständige

Haus in denen Eichen samt denen darzu gehörigen Bauen und Hof¬renten, Äckern Wiesen, Gärten, Hauberg, Waldungen, Weidgerechtigkeit,
Jagden und Fischereien samt Teichen und ihr Anteil der Hütten zur
Heller, auch allen andern Renten und Gefällen, Recht und Gerechtig¬
keiten, wie ingleichen alle dahin gehörigen Güter und Gefälle, besucht
und unbesucht, in spoois aber nebst den braunen Roden und Qnaden-
Höfen zur Wilden, all :c. den 23. 8br. 1704 von dem zeitigen Pastorn
zu Willensdorf sWürgendorf?)Ehren Düngerküß spooillos übergebenen
Güter und Gefälle.

So sich auch etwa 2) ein oder ander Gut, Renten und Gefälle über kurz
oder lang finden sollten, so hierinnen zwar nicht benamet, doch aber jemalen zum
Haus Eichen gehöret hätten, selbiges soll vor höchstgemeldterSr. hfstl. Dchl.
mit dem Recht als das Haus Eichen jemalen darauf gehabt, besessen, auch :c.
besitzen mögen und vor ckato dieses auf eine rechtsverbindlicheWeise nicht erblich
und unabläßlichverkaufet :c. krast dieses Kaufs sein und verbleiben, jedoch mit
dieser Kondition,da dergleichen Posten einer etwa verpfändetoder sonsten dessen
Richtigmachung einige Kosten :c. erforderte und in tut. lZ nicht specificieret wäre,
daß alsdann des Hrn. Käufers hfstl. Dchl. solche allein aus dem Ihrigen und
für sich selbsten tragen werden.

3) Und damit Jhro hfl. Dchl., der Hr. Käufer :c. alle benöthigten 2c. Doku¬
mente haben möge, als sollen Deroselben Kommittierten sogleich ic. alle :c. in der
Frau und Fräulein VerkäuferinVerwahrung befindlichenSchriften, so das Haus
Eichen und dessen Güter und Gefälle :c koncernieren können, sub llächuranasuti
richtig ausgeliefert:c. werden.

4) Soll Haus und Hof in den Eichen :c. sogleich :c. des Hrn. Käufers hfl.
Dchl., doch mit dem Beding, daß die Frau und Fräulein Verkäuferin bis zu
ausgesehener w. Gelegenheit und der Hofmann mit seinem Viehe bis künftigen Petri-
tag darauf wohnen bleiben, eingeräumtwerden.
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Den Kaufschilling betreffend, so übernehmen Wir Fürst Wilhelm w.,
der Käufer, für alle oberwähnten :c. Güter :c, und Gerechtigkeiten: erstlich alle
nachfolgenden und in der Punktation suk K. 1 bis 14 mal. befindl, und hier in
spocis angefügten Summen namens der Verkäuferinnen, als Dobitrieinnemaus¬
zuzahlen, nämlich

1) an unfern Rath Tilemann samt 2ffz jähriger Pension 1000 fl,
2) an die Frau Obristin von Koppen 1000 fl.
3) noch selbiger 375 fl.
4) an vr. Hartmann zu Siegen 120 fl.
5) an Rückert allhier zu Dillenburg .... . . 78 fl.
0) noch so auf den extra Höfen hin und wieder pfands¬

weise stehet 300 fl.
7) an Thomas Hartmann ... 75 fl.
3) an die Frl. Charlotte von Seelbach, Äbtissin zu

Elsaßzabern 450 fl.
9) noch an die Kirche oder Armen zu Burbach 50 Radgr. ) ^

10) an die Kirche zu Neukirchen 00 Radgr I 08 s.
11) an die Kirche zu Willensdorf (Würgendorf?), so die jüngste

todesverblichenevon Seelbach dahin vermacht 18 Thlr 27 fl-
12) an Winkelberg zu Siegen 21 fl.
13) an Ising daselbsten 21 fl.
14) an Kasander Stichin Wittib 12 fl.

welche verschiedeneSumme auswerfen 3567 floren in itzigem gangbaren Edikt¬
geld. Ferner und zweitens so übernehmen der Frau und Fräulein Verkäuferin
wegen in Ansehung der auf denen zu dem Haus in Eichen gehörigen und ver-
hyvothecierten Güter nachfolgende Kreditoren zu befriedigen und sie beide diesert-
wegen schadlos zu halten, namentlich

an unsers Vogts Philips Stehle sel. Erben für die ver¬
pfändete :c. Wiese zu bezahlen 300 Thlr.

noch denselben weiters von wegen zwei Feld, so sie gleich¬
falls antiairrsties genießen 300 „

Gerhard Sauer wegen der verpfändeten und soge¬
nannten Sauerwiese 170 „

Martin Mauden wegen Verpfändung zwei Wiesen . . 150 „
Karl Schmidt wegen eines verpfändeten Felds ... 50 „
Philips Sauer wegen eines verpfändeten Felds . . 30 „
Michael Meyer wegen 2 verpfändeten Wiesen ... 324 „
Polen Hans Heinrichs Erben wegen 2 verpfändeten Wiesen 70 „

welche Summen in eine gebracht auswerfen 1545 Thlr. Solche zu ttorsn redu-
cieret, so beläufet sich diese Summ auf 2331 floren w.; und also diese und die
:c. vorerwähnteSumm derer 3557 tlorsn in eine gezogen auf die Summ von
5893 klaren.

Weiters und 3) versprechen wir nicht allein den Prozeß, den die Fr. u.
Fräulein Verkäuferinmit der Frau von Seelbach zu Zeppefeldhaben, auf
Unsere Kosten und in Unserm Namen führen zu lassen, sondern selbige, wann
Wir wider Verhoffen succumbieren sollten, aus dem Unsrigen zu befriedigen.
Wie Wir dann auch Unsers Kammerrath Reichmanns Anforderung all
440 Thlr. :c., ebenfalls Jakob und Hans Georg Reichmanns sel. Erben
Prätension, welche sich all 7781 Radgr. an Kapital ohne die Interesse beläuft,
außer den speeificiertcnSchulden zu bezahlen übernehmen wollen, jedoch daß Uns
alsdann der sogenannte
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Rod. und Ouadenhof zur Wilden

zu Unserer, als Käufern, freien Disposition gleich den übrigen käuflich über-
lassenen Gütern verbleiben :c, soll.

Nächst diesem und 4) so wollen Wir Fürst Wilhelm :c., der Käufer, an

die Verkäuferinnen, Mutter und Tochter, ferner 6000 klorsn also und dergestalt

in Ediktgeld baar auszahlen lassen, daß sofort bei Ausfertigung dieses Kaufbriefs

denselben 500 klaren und bei dem Abzug 1000 fl. vorgedachter Währung ge¬

reichet werden sollen. Was aber 5) die übrigen 4500 klaren angehet, so wollen

bis auf die von Seiten derer Verkäuferinnen zu beschehen seiende Aufkündigung,

so jedesmal Vr Jahr fürher geschehen soll, solche mit denen rechtsübl. Interessen

ä 5 pro Lsnt verpensionieren, wobei 6) ferner abgeredet worden, daß jedesmal

nur die Aufkündigung auf 1500 klaren geschehen ec. soll.

Wie dann nicht weniger 7) Wir Fürst Wilhelm noch weiter der Ver¬

käuferin und verwittibtcn Fr. Obristin von Seelbach jährlich so lang die¬

selbe im Leben bleiben wird 300 klaren, und zwar auf Neujahrstag, wovon
der Anfang den 1. Januar des 1706. Jahrs soll gemachet werden, wie auch die

psnsionss von dem Kapital in mehrerwähnter Münz, nach ihro in Gottes Händen
stehenden tödlichem Hintritt aber der Mitverkäuferin und Frl. Tochter, so lange

dieselbe unverheirathet bleiben oder sonst nicht versorget sein wird, jährl.
150 klaren dergl. Währung alimentationsweise wollen reichen lassen.

Ebenmäßig auch und 8) sollen die Verkäuferinnen die auf den letztverflossenen

Martini fällig gewesenen liquiden Renten und Gefälle :c. für sich zu erheben

befugt seien; die hinkünstigen liquiden aber nebst andern bisherigen illiquiden,

sodann die Berechnung mit denen Hofleuten oder Inhabern der Güter :c. bleiben

zu 2c. des Käufers freier Disposition.

Damit auch 9) die Frau und Fräulein Verkäuferin des Kaufschillings, Ali-

mentationsgeld und derer übriger von Uns übernommener Passiv-Schulden desto

mehr versichert sein mögen, so 2c. setzen Wir Fürst Wilhelm 2c., der Käufer,

dieses verkaufte Gut in so lang zu einer wahren Hypothek ein, bis der letztere

Heller des Kaufschillings völlig abgetragen, die übernommenen (lrellitoiss auch
befriediget sein.

Endlich und 10) geloben und versprechen Wir bei Unsern fürstl. wahren

Worten, daß Wir keinen Arrest, weder auf das Alimentationsgeld, noch auf den

restierenden Kaufschilling der 4000 Thlr. und davon jährl. fallenden Pensionen

annehmen und legen, auch wann sich über die specificierten Kreditoren noch

andere sich anmelden würden, der Frau und Fräulein Verkäuferin alle möglichste

Assistenz leisten und sie vertreten wollen, doch mit diesem ausdrücklichen Vorbe¬

halt, daß, wofern ein oder andere Kreditor mit Schrift und rechtl.

Dokumenten seine Forderung etwa justificieren würde, sie denselben kon-
tentieren sollen und wollen 2c.

So geschehen, den 24. ?sbr. 1705-

(4. S) Wilhelm Fürst zu Nassau.

(4,. L.) Dtto Margaretha von Seelbach Wittib gcborne von Loen.

(4. S.) Maria Franziska von Seelbach.

Am 23. Febr. 1715 übergab der Fürst Wilhelm das Hans Eichen

nebst Zubehör seiner Gemahlin Dorothea Johannetta, welche ihm dagegen

die Obligation von 10000 fl., die derselbe ihr schuldig war, aushändigte.

Von Gottes Gnaden Wilhelm Fürst zu Nassau 2c. Nachdem Unserer

herzgeliebten Fr. Gemahlin Ldn. Uns die Obligation von zehntausend sage
10000 fl., welche Wir Ihnen rechtmäßig schuldig geworden, extradieret, so über¬
geben und cedieren Ihro dagegen Unser von der Frau und Fräulein von
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Seelbach in den Eichen erkauftesGut mit Hütt und Hammer und alle
Recht und Gerechtigkeiten, wie Wir solches überkommen haben und in dem Stand,
als es jetzo stehet, mit Lust und Last, Befehlen derohalben,daß Unsere Rent¬
kammer die dazu gehörigen und Uns gelieferten Dokumentaund Briefschaften
hochgemeldt Unserer Herzgel. Gemahlin Ldn, also bald gegen einen Schein heraus¬
gebe, damit nach ihrem Wohlgefallenzu schalten und zu walten gleich andern
Dero eigenthümlichenGütern w. So geschehen Dillenburg, den 23. Usbruarij 1715.

(u, L.) Wilhelm Fürst zu Nassau,
Es soll Kammerrath Reichmann alle Briefschaften, so er von dem
Eichner Gut in Händen, an Unsere Frau Gemahlin Ldn. ausliefern.
Dillenburg, den 28. Usdr, 1715. Wilhelm Fürst zu Nassau.

Hierauf find vom Herrn Kammerrath Reichmann heut dato den 1, Nortis
1715 mir folgende (29) Uaguot geliefert worden, die ich auch sogleich in Jhro
hochfürstln. Durch!., unserer gnädigsten Fürstin und Frauen, Gemach gebracht
und an Selbige felbsten unterthänigstüberreichet: das Lagerbuch und allerhand
zu den Eich er-G e fäll gehörige Nachrichten; Seelbachcontra die Grafen von
Solms, Konrad Wilhelm und Johann Wolf von Seelbach contra die
von der Hees; Seelbachcontra Hartmannische Erben in Siegen; Johannes
Stambach contra Wilhelm und Johannes von Seelbach: Klagschriften
von Wahlbach, Würgendorf:c.; Konrad Wilhelm von Seelbach und die
Wittib in den Eichen; Appellations-Urteilcontra die Gemeinde Gilßbach, etliche
Zettel unser Gefäll, so meinen Bruder und mich angehen :c. ?c. w.

?. O. Vietei'ivll, dunveUist.

Der Fürstin Dorothea Johannetta scheint indessen an dem Besitze

des Eichengutes nicht viel gelegen gewesen zu sein; denn schon am 9, März

1715 cedierte sie dasselbe an den Ober-Stallmeister von Büring in Dillen¬

burg, nachdem dieser ihr die 10000 Floren auf die Obligation, welche ihr

der Fürst gegeben, teils von andern verschafft, teils selbst gezahlt, ihr auch

die Obligation unbeschwert wieder eingehändigt und sich verpflichtet hatte, dem

Fräulein v. Seelbach die ihr kontraktmäßig jährlich zukommenden 100 Thaler

und den Seelbach'schen Erben den noch rückständigen Kanfschilling zu zahlen.

Von Gottes Gnaden Dorothea Johannetta Fürstin zu Nassau w fügen
hiermit zu wissen :c., daß nachdeme der Edle und Beste hiesige Ober-Stall¬
meister Herr von Büring uns die 10000 Floren auf die von Unsers Herz¬
gel, Hrn. Gemahls Ldn, Uns gegebene Obligation teils von andern verschafft,
teils selbsten zahlet und Uns diese Obligation nunmehro frei und unbeschweret
wieder zurück gegeben, Wir dargegendas von höchstgemcldten Unsers Hrn. Ge¬
mahls Ldn, überkommene Eicher Gut samt Hammer, Hütt und allem Recht
und Gerechtigkeiten ihm cedieret und erb - und eigenthümlich überlassen haben,
dergestalten, daß er weder an Uns noch jemand anders etwas davon zahlen oder
herausgeben,als nur vermög dem Original-Kaufbrief,den Wir ihme auch hiemit
samt allen Dokumenten und Briefschaften wissentlich und wohlbedächtig überreichen
lassen, der Fräulein von Seelbach die jährl. versprochenen 100 Thlr. nebst
gebührender Interesse und zu seiner Zeit deroselbeu oder ihren Erben den noch
rückständigen Kaufschilling zahlen soll. Im übrigen aber mit obgemeldtem
Gut, Hütt und Hammer gleich andern seinen eigenthümlichen Gütern nach seinem
Wohlgefallen schalten und walten möge, worüber Wir ihme die gebührende Evik¬
tion und Währschaft leisten sollen :c, So geschehen Dillenburg, den 9, Nartij 1715,

(1., S.) Dorothea Johannetta,
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Da der Oberstallmeister Joh. Karl Fr v, Büring noch eine bedeutende

Geldsumme an die Erben des vormaligen Besitzers des Eichengutes abzutragen

schuldig war, so erborgte er zu diesem Zwecke am 18. Januar 1717 von dem

fürstl. Rathe und Amtmann Joh. Heinr. Tilemann und dem Rentmeister

Joh. Jost Ho ff mann zu Dillenburg 2000 fl., die in 2 Terminen (am

18. Jan. 1718 u. 18. Jan. 1719) nebst Zinsen zurückerstattet werden

sollten, und setzte sein Gut Eichen dagegen zum Unterpfand ein. Am

18. Jan. 1718 wurden die an diesem Tage fälligen 1120 fl. richtig abgetragen.
Ich, Johann Karl Friedrich von Büring, zurzeit bestellter Ober-

Stallmeister bei Jhro hfl. zu Nassau-Dillenburg, füge hiermit:c. zu wissen :c.:
demnach ich wegen meines erkauften adel. Gutes in dem Grund Burbach, genannt
die Eichen, an derselben vormals gewesene rechtmäßige Erben ein ziemliches
Quantum annoch abzutragen schuldig und sonsten, da diesmal aus eigenen Mitteln
nicht im stände, nirgend benöthigte Gelder erhalten können, daß mir Herr Johann
Heinrich Tilemann, fürstl. Rath und Amtmann allhier in Dillenburg, sodann
w. Hr. Joh. Jost Hoffmann, Rentmeister daselbsten, :c. geliehen :c. und baar
dargezahlet haben die Summe von zweitausend Floren s. 2000 fl. ?c., thue
des Empfangs halber quittieren :c., gelobe und verspreche, obiges Kapital nicht
nur mit landesbräuchl. Pension jahrl. :c. mit 6 pro Lsnt zu verzinsen, sondern
auch in 2 Terminen, als den ersten a ckato über ein Jahr mit 1120 Floren ?c.
mal. der Interessen :c. wieder zu erstatten. Und damit rc. meine Herrn Gläu¬
biger ihres ausgelegten Kapitals samt Pension desto gesicherter sein mögen, so
lege ihnen zu einem wahren Unterpfand :c. mein rc. Gut Eichen mit allen
:c. Nutzungen, Ein- und Zubehörungen :c. So geschehen Dillenburg den
18. Jan. 1707. (U. 3.) Johann Karl Friedrich von Büring.

Den 18. Jan. 1718 ist der erste :c. Termin mit 1120 fl richtig abgetragen.

Der Ober-Stallmeister v. Büring ließ es sich nun zwar sehr angelegen

sein, sein Gut Eichen in jeder Weise bedeutend zu verbessern; die darauf

haftenden Schulden drückten ihn aber dermaßen, daß er sich entschloß, das¬

selbe wieder zu verkaufen. Zuerst knüpfte er deshalb mit dem Fürsten

Wilhelm Unterhandlungen an und erklärte sich bereit, demselben das Gut

für 13000 Thaler abzutreten.
Wenn Jhro hochfstl. Dchl. mein gndstr. Herr das Eichen-Gut jetzigen,

wie es von mir verbessert und gebauet, um 13000 Thlr., mit allem Zubehör
gndgst. verlangen: so könnte die Zahlung des Werths mit Gelegenheit nachfolgen¬
der geschehen, als

1. an den Andrea von Mühlheim 706 Thlr. 30 all>.
2. an die' Frau von Kopp ...... 250 „ — „
3. Hrn. Obrist Groß 1000 „ — „
4. Wegen der Eichen rückständige Schuld an die

llxslZntorss zu Attendorn 2000 „ — „
5. davon einjährige Interesse 100 — ,,
6. noch an dieselben wegen Rechnung .... 394 „ 30 „
7. vom Löhnberger Hof 5600 „ — „
8. davon 5jahrige Interesse 1400 „ — „
9. dem Grüneisen 300 ,, — „

10. und mir baar 1218 „ 30 „
13000 Thlr.

Dillenburg, den 15. May 1719.



— 44 —

Wir wollen das Gut, wie es ieziger Zeit ist, an Uns erhandeln als die
nächste Ansprache zum Eicher Gut, dessen wir Uns jederzeit vorbehalten. Den
IS. Maij 1719.

Wilhelm Fürst zu Nassau. Johann Karl Friedrich von Büring.

Da der Fürst, wie es scheint aus Geldmangel, das Gut nicht kaufte

und nachdem auch ans dem hierauf beabsichtigten Verkaufe des Gutes

an den Herrn von Ziegesar nichts geworden war (s. Löhnberger Zehn¬

ten), so verkaufte Hr. v. Büring das Eichengnt an seinen Schwager, den

Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein in Dillenburg, der jedoch nur

in der Voraussetzung auf diesen Handel eingegangen war, daß er von seinen

Brüdern das dazu erforderliche Kaufgeld bekommen könnte. Da das aber

nicht zu rechter Zeit geschah, so war K. v. E. an den nur unter gewisser

Bedingung geschlossenen Kauf nicht gebunden, nahm jedoch am 6. Okt. 1719

das Gut als Gläubiger in Besitz, da er seinem Schwager Büring gewisse

Geldsummen vorgeschossen hatte.

Am 1. Dec. 1719 verpachtete auch der Ober-Jägermeister Karl

Freiherr v. Eberstein das freiadlige Rittergut Eichen an Äckern, Wiesen,

Gärten, Hofhaus, Scheune, Ställen, Böden, Mühle, vorhandener Fütterung

und 4ö Mesten Korn Wintersaat für 300 fl. jährl. praonumsrancko zu ent¬

richtendes Pachtgeld ans 6 Jahre an Philipp Sauer und Johannes

Schneider. Von der Verpachtung ausgeschlossen waren die Hofrenten,

Frohne, Jagd und Fischerei, das Wohnhaus (Herrenhaus), Kutschschoppeu,

ein Stall, der Baumgarten, das Obst an den Zwergbäumchen in dem zuge¬

mauerten Lustgarten und die Weiher, dgl. Hütte und Hammer zu Heller.

Hieraus ist ersichtlich, daß die zum Gute gehörige Länderei eben nicht

sehr viel einbrachte. Veranschlagt wurde das Eichengut um diese Zeit in

folgender Weise:

Anschlag derjenigen liegend- und fahrenden Güter, auch Waldungen, Lehn¬
güter, Höfe, Hauberge,Fischereien, Weiher, Hoch- und Nieder-Jagden, welche zu
dem freiadeligen Rittergut Eichen gehörig und anjetzo in wirklichem Gebrauch
sind, als nämlich:

1. Das reparierte oder fast neu erbaute Wohnhaus
nebst den darzu von Grund neu erbauten Scheuren,
Hofhaus, Brau- u. Backhaus, auch einem
aparten Bäugen am Einfahrtsthor vor Jäger und
Verwalter:c. estimieret

2. ein Grab garten vor dem Haus mit etwas Obst
und Nußbäumen besetzt

3. ein Grasgarten an der Einfahrt, ganz und gar
mit tragenden jungen Obst- und Nußbäumenbesetzt

4. ein Grab garten hinter dem Hofhaus und Ställen
5. ein Grasgarten über und über mit schönen,

jungen, tragenden Obstbäumen, wobei auch zu merken,
daß diese 4 Gärten in Zäunen eingefaßt sind . .

bmtus

Morgen. Ruthen Thlr.

5000

200

150
30

^425
5805
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Morgen. Ruthen. Thlr.

Transport
6. ein an dem Wohnhaus gelegener, in hoher Mauer

eingefaßter Lust- und Grabgarten, an der
Mauer mit Aprikosen, Pfirsichen und Franzobst-
bäumen, auch in dem Land Kirschen, Quitten und
Franzobstbäumen besetzt, 292 Schuh lang , . .

7. ein hinten an dem Hofhaus angebautesBienen¬
haus, ganz neu und von neuer Jnvention gleich¬
falls gemacht

8. ein Weiher in dem Hof nebst einem von außen
eingeleiteten Springbrunnen, so auch in dem
kalten Winter nicht eingefroren

9. daran ein Backhäuschen, so aber alt, , ,
10. vier gleich hinter dem Haus gelegene Fischweiher,

so alle neu gemacht und besetzt
11. eine Mahl-, Scholl- und Schlag-Mühle . . .
12. ein ziemlich schöner großer Weiher darbei . . .
13. noch ein großer, an dem Wahlbacher Fußpfad ge¬

legenen Weiher und Setzgraben
14. ein zu Wahlbach gelegener freiadeliger Hammer

und Eisenhütte, so bei selbstiger Treibung jähr¬
lich wohl 509 Thaler Überschuß gethan . . .

15. die Schäferei an Hut- und Weide-Gerechtigkeiten
zu 3 bis 499 Stück, jetzo aber bei der Verpachtung
den Hofleuten nur 292 Stck. überliefert worden
mit benanntem Vieh angeschlagen

16. Rindvieh, Hut- und Weidegerechtigkeit bei 69 Stck.,
konnten denen Pächtern aber nur 47 Stück geliefert
werden, mit benanntemVieh angeschlagen . . .

17- Gänse, Enten, Hühner und Schweine können stück¬
weis aparte nebst anderm darauf habenden
Hausrath angeschlagen werden.

Wiesen.
13. eine Wiese, die Kälberpfütz genannt, trägt zum

mindesten 19 Wagen Heu
19. die Ochsenwiese, trägt wenigstens 19 Wagen Heu
29. „ Grummetwiese „ „
21. „ Hübelwiese
22. „ Gastwiese ,, ,,
23. ,, Schliffwiese
24. Hofwiese
25. „ Mühlwiese ,, ,,
26. „ Weiherwiese „ „

Ackerfeld.
27. ein Ackerfeld am Galgenberg . . .
28. „ „ „ Koppel ....
29. „ „ in den unterstenStücken
39. „ „ das Waldstück genannt.
31. „ „ Lange Driesch genannt.

9
12
7

12
12
8

11

luÄlus

1963 1999
594 599
229 399
964 659
399 390
495 990
868 750
433 359
849 679

633
1483
1193
1951
1496

— I — ^ 23635
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32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

39.

Transport,
im Ackerfeld unter dem Langen Wald ....
,, „ das Lange Driesch genannt . . .
„ „ zwischen dem Galgenbergund Kop¬

pelsfeldern
„ „ die Wüstenei genannt

kW. Uf diese 9 Stück sind das Jahr vor
der Verpachtung 45 Westen Winter-Saatkorn ge¬
säet worden.
zwei Stück Waldung in der Eichelhort gelegen

„ dem Langenwald gelegen
Lehngüter und Höfe, so jährl. Renten ohngefähr
225 fl. baar Geld, 17 Malter Hafer und 20 Westen
Korn
freie Hohe und Nieder-Jagden und wilde Fischerei
im ganzen freien Grund von einem Distrikt von
12 Ortschaften

Noch ist bei diesem Gut konsiderabel, daß,
wer Geld hat, an Äckern, Wiesen, Haubergen und
Höfen, so versetzt sind, teils vor halben Werth ver¬
kauft, wieder einlösen kann, und zwar vor noch
einmal so viel, wie obbenanntermaßen jetzo darbei.

WaldttNg (s. auch lD 36 u. 37)
ein Wald genannt der Haubachswald . . .

„ Bergwald . . . . .
die Fisselbach

„ Wstück „ „ Eichen in der Wahlbacher
Gemark

Morgen. Ruthen. Thlr.

Houberge und Wäldcher in Burbacher und Wahl¬
bacher Gemark, zu dem Haus Burbach geh

zu dem Eicher gekauft,
eiu Haustück hinter dem Burgwald .

„ vor dem Hüttenbergswald
„ das Finkelstück genannt

„ Hasenstück
„ hinter dem Langenwald
„ Nöiren
„ beim Heuborn . .
„ an der Burg genannt
„ noch ibick
„ Nöiren
„ am Hembachswald .
„ ibiäsin.
,, an der Gambach gelegen
„ am Schelberggenannt
„ bei der Spitzen Eichen
,, am Sinberg . . .
,, auf dem Wahlbachsgraben

ig und

1470
— 1189

72
56

140

23685

456
1412 ! 2500

2372
6432

5000

15
61

103

26
45

67 —

21 —

3stz 35
llst- 27
13 47
13st- —

17^2 —

11 27
11'js 59

5 60
5 60
2 26
8'/- 5

31 12
27 40
53

6
37

39135
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Kurz vor seinem am 15. Januar 1720 erfolgten Tode ließ der Ober-
Stallmeisterv, Büring seinen Schwager K. v, Eberstein rufen und ihm die
Büring'schen Güter Eichen und Löhnberg durch den Rath Tilemann noch¬
mals zum Kauf anbieten. Als ihm Eberstein versprochenhatte, diese Güter
für sich und seine Gemahlin gegen Übernahme der Büring'schen Schulden
und Zahlung von 200 st. an Büring's Mutter käuflich zu übernehmen, ist
kurz darauf der Ober-Stallmeister ruhig eingeschlafen.

Des Ober-JägermeistersFreiherrn von Eberstein einziger Sohn Karl
kam bereits in seinem 14. Jahre in preußischeMilitair-Dienstenach Tilsit
in Ostpreußen. Im Jahre 1740 wurde er auf ein Werbe-Kommandoins
Reich geschickt, kam bei der Gelegenheit auch nach Dillenburg und zu
seiner Schwester Amalia, die sich mit dem Nassau-oran. Landdrosten
Andreas Jacob von Anßem verheirathethatte und auf dem Rittergute
Eichen wohnte. Jetzt erst erlangte der damalige Fähnrich Karl Freiherr
von Eberstein Kenntnis von dem Testamente des Ober-Stallmeisters von
Büring und ersah also daraus, daß er der einzige Erbe der Büringschen
Verlassenschaft war. Er befragte deshalb den Professor Wiederholdt in
Herborn um dessen Meinung. Dieser erklärte, es könnten Karl's v. E. Ge¬
schwister „diese Büringische Disposition weder proplsr ckskoowmsolsrmi-
tntum noch in andere Wege impuZniren, weilen ihre verstorbenen Eltern
solche agnoscieret und mockianto llg.cz ckispositions zu der BüringischenVer¬
lassenschaft gelanget, derowegen auch die hinterlassenen Ebcrsteinischen
Kinder, als deren Erben, die lllotn Lnrsnwm prästieren und es bei
demjenigen, was der mehrerwähnte Obrist-Stallmeister von Büring
sel. verordnet, bewenden lassen müßten." Als der Fähnrich nun seine An¬
sprüche gegen seine drei Schwesterngeltend machte, erwiderten diese, ihr
Vater hätte die Erbschaft uxorio nomine angetreten. Ihr Bruder ent¬
gegnete aber, der Vater hätte die Erbschaft auch im Namen des Kaisers an¬
treten können, es käme nur darauf au, was der Eigenthumsherr verordnet
hätte. Aus brüderlicher Liebe zu seinen Schwestern erklärte sich jedoch Karl
bereit von seiner Forderung abzustehen, wenn jede seiner Schwestern ihm
500 fl. für den Abstand von der Disposition ihres mütterlichen Oheims
geben wollte. Darauf gingen die Schwestern auch ein (vgl. Nachtr. v. 1879
S. 128 ff.).

Der Fähnrich Karl v E. wollte jedoch „mit niemand fernere
Kommunion haben." Er brachte deshalb die Anteile seiner Schwestern
Johannette Charlotte und Christiane Friederike v. E. an dem
Eichengute durch Kauf an sich. Die dritte Schwester Amalie von
Außem aber erklärte, sie könnte „ihren vierten Anteil nicht missen und
wäre ihr gar nicht feil." Nach verschiedenen vorausgegangenen Unterhand¬
lungen kam es endlich dahin, daß Karl v. E. seine Anteile am
11. Febr. 1741 au Herrn und Frau von Anßem verkaufte (f. Nachtr.
v. 1879 S. 135)-
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Kund und zu wissen sei hiermit, daß in Ansehung unseres nachbenannten ver¬

storbenen Onkels, des Herrn Ober-Stallmeisters vonBüring, gemachten Testa

ments zwischen Endesunterschriebenen Geschwistern, nämlich dem k, preuß. kur-
fürstl, brandenburgischen Herrn Fähndrich bei den Dragonern, Herrn Karl
von Eber st ein, einesteils und dann dessen beiden Fräulein Schwestern, Fräul.

Johannetten Charlotten und Fräulein Christiane Friederiken von

Eberstein, andernteils, und zwar soviel diese beide Fräulein betrifft mit Autori¬

tät und Bollwort deren Herrn Vormunds, des hochgebornen Grafen, Herrn Ernst
Friedrich's des heil. Röm. Reichs Grafen von Eberstein, wegen des vor¬

maligen Büriugischen adeligen Hauses der Eichen im freien Grund, nicht

weniger des Zehenten zu Löhnberg mit allen Lüsten und Lasten, Nutzen und

Beschwerungen folgender beständiger Vergleich und pactum nach genauer Über¬

legung und Verständigung wohlbedächtig verabredet und aufs rechtverbindlichste
geschlossen worden.

1) Nämlich es überlassen, cedieren und übergeben vorbenamte Fräulein

von Eberstein mit Autorität und Einwilligung ihres auch vorbenamten Herrn

Vormunds alles Recht, Anspruch und Forderung, so sie an benannten adeligen

Gute der Eichen und allen dessen Zubehörungen, ingleichen den Zehnten zu

Löhnberg und was dem anhängig, haben könnten und haben möchten oder sollten,

ohne alle Ausnahme aufs rechtbeständigste an Dero ebenmäßig vorbenamten

Herrn Bruder und thun dessentwegen ewig geltende Verzicht.

2) Dahingegen verspricht der Herr Fähndrich vor sich, seine Erben und

Erbnehmen aufs rechtskräftigste, so nur geschehen kann, wohlbedächtig, einer

jeden dieser beiden Fräulein Schwestern eintausend Thaler, jeden Thaler

zu 24 Gr. oder einen Reichsgulden 30 Xr. gerechnet, und also an Fräulein

Johannetten Charlotten eintausend Thaler und an Fräulein Christianen

Friederiken auch eintausend Thaler ohne alle Widerrede zu geben und zu

bezahlen.

3) Weilen aber dieses adelige Gut zur Eichen von denen Reich mannischen

Erben zu Wilden angesprochen worden und dessenthalben der Prozeß bei dem

Reichskammergericht zu Wetzlar annoch ventilieret wird, so verbleibt das Kapital

dieser 2000 Thaler so lange in dem Gute Eichen stehen, bis solcher Prozeß

geendiget. Und gleichwie die beiden Fräul. Schwestern sich dessenthalben die

Hypothek auf gedachtem Gut der Eichen und allen dessen Pertinentien ohne

Ausnahme ausdrücklichen bedungen und reservieret haben, also hat der Herr

Fähndrich ihnen solche Hypothek ihrer 2000 Thlr. halben expresse zugestanden

und eonstitusncko verwilliget.

4) Sobald aber dieser Prozeß mit göttlicher Hülfe zur Endschaft gediehen
ist, verspricht der Herr Fähndrich solsrmilsr sub ll^pottwoa seiner gegen¬

wärtigen und künftigen Habseligkeiten ans 4 Termine von halben zu halben

Jahren jedesmal gut) Thlr. an mehrgedachte seine beiden Frl. Schwestern

baar zu bezahlen und solchermaßen diese 2000 Thlr. an selbige abzuführen.

5) Weiters verspricht der Herr Fäh ndrich, die einer jeden seiner Fräul.

Schwestern zu geben verglichenen tausend Thaler a ckato dieses Vergleichs an bis

zur völligen Abtilgung mit 4 x L. zu veriuteressieren und dessenthalben ihnen

annehmliche Versicherung zu stellen, auch mit wirklicher Bezahlung der 40 Thlr.

Interessen an eine jede auf künftige den Anfang zu machen und

bis zur Abführung des Kapitals ordentlich zu kontinuieren.
6) Haben beide Teile rsspeetivs cum auwritats ouratoris sich dahin ver¬

standen, daß die Frl. Frl. Schwestern mit keinen Schulden, so etwan auf

dem Gut Eichen und dem Zehenten zu Löhnberg sein möchten, das Aller¬

geringste zu thun haben sollen oder von ihnen einige Eviktion gefordert werden
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könne Dahingegen der Herr Fähndrich allenthalben freie Hand, Recht und
Macht haben sollen, mit dem Gut der Eichen und dem Zehent zu Löhnberg
und allem, was zu beiden gehöret, nach eigenem Belieben als mit seinem wahren
Eigenthumzu schalten und zu walten, solches zu verkaufen, zu vertestieren oder
sonst zu veräußern, sonder daß die Fräulein Schwestern dazu was zu sagen
haben, alleinig der 3) Vvrbehaltenen Hypothek ohnbeschadet,

7) Weilen die Billigkeit ist, daß, wann da Gott vor sei, die Reich-
m annischen Erben den Proceß wegen der Eichen gewinnen und dadurch
solch Gut verloren gehen sollte, solchen Falls auch der Herr Fähndrichzu Be¬
zahlung der 2000 Thlr. an die beiden Frln, Schwestern nicht gehalten sein kann:
Als haben beide antoritato ourntorio sich dazu ausdrucklichen ancrkläret, wollen
auch, wann wegen der Hachenburgischen Schuld der 4000 Thlr, was mit
Gewalt oder ckskaoto gegen die Eichen unternommen oder die Bezahlung von
den Eichen erkannt werden sollte, solches pro rata sowohl als die vor der Frau
Großmutter Verpflegung verglichenen jährl, 50 Thlr, mit tragen, ingleichen zu
dem Dietrich'schen Proceß ihren Anteil mit zugeben,

8) Wegen derer diesen 2 Fräulein gebührenden Kuxe am Baudenberge
ist verglichen, daß der Hr. Fäh ndrich die Zubuße davon ohne der Frl. Frl.
Schwestern Zuthun vor sich entrichten, dahingegen, wann solche künftig über kurz
oder lang zur Ausbeute kommen sollten, solche in 3 Teile geteilet werden und
er davon ein Drittel zu genießen haben soll.

9) Renuncieren beide transigierendeTeile rospsotive ouratorio autoritato
allen und jeden Rechtsbehelfen,Rechtswohlthatenund Ausflüchten sw. Alles
treulich sonder Gefährde,

1) Das Gut wird 9000 fl, estimieret, davon meine beiden Schwestern
in Sachsen mir ihre ganze Prätension übertragen vor 1000 Thlr. So habe
von diesen 9000 fl. 3 Teile, welches zusammen macht 6750 fl., den Teil nck
2250 fl gerechnet Da nun aber meine Frau Schwestermir noch erstl. den
Abstand von der Disposition ack 500 fl. vergüten muß, so bekomme und
habe am Gut 7250 fl. Bleibt also der Frau Schwester auf dem Gut 1750 fl. —
7250 -fl 1750 ----- 9000 fl. — Als nun meine Frau Schwester mir diese
Lumina von 7250 fl. auf gewisse Termine zahlen will, so will ihr mit allem
Recht und Gerechtigkeit abtreten. Sollte ihr aber dieses zu schwer fallen, oder
davor nicht anständig sein, so will ich ihre 1750 fl., weil ich mit nieman¬
dem ferner Kommunion haben will, sogleich herausgeben,da sie dennoch
250 fl. mehr bekommt, als die andern.

2) Ist aber die Frau Schwester gesinnt, das Gut an sich zu bringen, so
zahlet sie mir sogleich 1000 fl. Den Überrest, als 6250 fl-, verinteressiere mir
die Frau Schwesterä 5 pdto. und gebe mir genügsame Hypothek und Ver¬
sicherung.

3) So zahlet alsdann die Frau Schwester alle darauf haftendenSchulden,
sie mögen sein, wie sie wollen, und übernehmedas Gut mit Lust und Last,
außer die Hachenburgische und Reichmännische Sache, wovor sämtliche
Geschwisterpro gnota stehen müssen.

4) Die Rechnung von 1740, wozu noch diese Zinse vom Peterstag gerechnet
wird, muß erstl. gestellt und abgethan werden.

5) Sollen die 2 Kuxen vom Baudenberg nach geschehenem Vergleich denen
Kindern bleiben, die übrigen 3^/2 aber der Frau Schwester eigen sein.

Kart von Ed erstem.
all 1) Das Gut kann nicht höher als 8000 fl mit Übernehmung derer

Hauptschulden estimieren, noch annehmen;dahero dem Hrn, Bruder, da meine
Schwestern ihme ihre Teile übertragen, vor dessen gänzlichen Abstand mit allem

4
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nicht mehr als 6375 fl. geben kann und an dieser Summ 1000 fl, baar be

zahlen. An dieser Summ kann ich nicht mehr verinteressieren, als 23 75 fl.
Von denen 3600 fl,, so von denen Schwestern herrühren, davon kann bis der

Reichmännische Proceß zu Ende ist, keine Interessen bezahlen. Schießet
aber in der Rechnung derer Revenüen etwas übrig, so kann es geteilet werden.

Mein 4tes Teil kann ich nicht missen und ist mir gar nicht nicht feil, solches zu
verkaufen, kann nicht obligieret werden.

21 Ist oben beantwortet und kann ich die Interessen, welche das Gut noch

lange nicht auswirft, und die große Beschwerde und auswärtigen Interessen und

danebenst noch jährl. 106 fl, die Proceß zu führen, nicht in meinem Sack suchen,
auch kann ich vor 3 Jahr keinen Termin abzuführen versprechen.

3) Die gegenwärtig nöthigen Baukosten und und 400 fl, Advokaten- und Pro¬

kurators-Gebühr sind nicht mit begriffen, die muß von denen laufenden Reuten

und Rechn. bezahlt werden,

4) Die Rechnung wird fertig gemacht werden. Der Überschuß dieser und

voriger Rechn. wird noch lange nicht hinlänglich sein, obige Posten blo. 3 zu

bezahlen. Sollte der Accord zu Kräften kommen und man Interessen bezahlen

soll, so wäre ja unbillig, daß die Renten, die in 1741 fallen, verrechnet werden
sollten.

Dieses wäre die schließliche Resolution, worüber ohne mich zu ruinieren,

nicht gehen kann, sondern abwarten muß, was daraus erfolgen wird. Indessen

will ich inskünftige doch keine Rechnung mehr führen, und kann jemand bestellet

werden, der des Hrn. Bruders und derer Schwestern Sachen beobachtet.

An Fremde zu verkaufen, gehet gegenwärtig noch gar nicht an, und wird sich

auch kein Mensch, hoch oder niedrig, in solche verworrene Güter melieren, da

ohnedem kein Profit bei zu machen ist, wann ihnen die Umstände werden erkläret

werden. Ist es so anständig, so kann der Kaufbrief gemacht werden. Es müßte

aber dabei versprochen werden, Cessionsschein derer Schwestern zu schaffen,

Amatia von Aussein,

Hochwohlgeborner Freiherr w,! Dero zu erlassen Beliebtes habe Sonntags

Abend wohl erhalten und Dero Wohlsein daraus mit Vergnügen ersehen, son¬

derlich, daß das Aderlässen wohl von statten gegangen, welches Ew. Hochwohlgeb.
gut und nützlich ist, teils weilen Sie blutreich, teils auch weilen Sie schon daran

gewohnet sind :c. Anlangend, daß Jhro Durchlaucht wegen des Baudenbergs

mit Ihnen disputieret und eine widrige Idee von mir haben, so hat dieses nichts

zu sagen, wann Dieselben gndgst, erwägen wollen, daß die Dilleuburg, Herren

Rechnungsabhörer dem Schichtmeister Kriedelbach in der letzten Rechnung oxelu-

sivs des Hrn. von Fleischbein Receß einen Receß von 337 Thlr, zuge¬
schrieben hatten, ich aber bei der vergangene Woche abgehaltenen Rechnung erwiesen

und dargethan, auch die Rechnung wirklich mit dem Schichtmeister dahin geschlossen

habe, daß der ganze Receß bis auf 1 Thlr, bezahlt ist und hinweggefallen, die

löbliche Gewerkschaft über dieses noch 85 Thlr, zu fordern hat, anders zu ge¬

schweige«, so würden Sie leicht erkennen, daß ich jederzeit der Gewerkschaft Bestes
gesuchet :c.,

Wegen Dero Kontrakt mit der Frau Schwester hatte mir flattiert, daß

bei meiner Ustonr alles vollkommen geschlossen und bei vergnügter Abrede finden

würde, indeme das letztere Projekt und von Ew. Hochwohlgeb. selbsten beliebter

Vorschlag abseiten Dero Herrn Schwager und Frau Schwester zum kavsur
Dero Frau und Fräulein Schwester angenommen worden, daß nämlich Deroselben

100>> Thlr. zum Voraus und das übrige in vier gleiche Teil gemacht werden

sollte. Und da die Frau Schwester den Schulden Staat, so sich auf 8200 fl,

ganz indisputierlich belaufet, wie auf beigehendem Zettelchen zu ersehen, wohl
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erwogen, anbei die geringen Revenuen des Gutes bekannt sind, so hat man Jhro
nicht beibringen können, zumalen bei diesen gefährlichen Zeiten, dasselbe höher
als 8000 fl, nach Abzug derer Schulden anzusetzen, dennoch habe sie darzu dis¬
ponieret, daß sie in Ansehung Ew> Hochwohlgeb- solches nach Dero gnota auf
0v00 fl, gerechnet, welchem nach Ihnen 3375 fl, mit denen 1000 Thlr, zum
Voraus zukommen. Wann aber denenselben 4000 fl bezahlt werden sollten, so
bliebe ja denen armen Fräulein Schwestern einer jeden kaum tausend und etlich
hundert Gulden übrig; welches Sie ja nicht verlangen werden in Erwägung, daß
Gott Ihnen auf der andern Seiten gewißlich mehr Segen zukommen und allen
andern Sachen einen erwünschten Ausgang verleihen wird. Auf den von Ihnen
gethanen letztern Vorschlag habe ich einen Kontrakt entworfen, welchen der Herr
Schwager Ihnen geben wird, selbigen zu examinieren. Da sie dann nach
Belieben etwas zusetzen können, doch werden die Hauptpunktebleiben müssen.
Wann die Hauptkontcntaso gefällig, wie ich hoffe, so kann selbiger m äupio ver¬
fertiget, von Ihnen unterschrieben und der Frau Schwester zu ebenmäßiger
Unterschrift per Lxprssssn hieher geschickt werden, alsdann durch diesen Uxprssssn
auch die restierenden 500 fl. sogleich zurückkommenkönnen. Bis dahin kann
Hr, von Außem dorten bleiben. Meines wenigen Erachtens wegen sollten
Ew Hochwohlgeb, keine weitere Diffikultätenmachen, dann es gewißlich Dero
Hr. Schwager und Frau Schwester schwer fallen wird, wann sie 3 pro Loirto
davon zu genießen haben sollten, wo nicht gar in größeren Schaden zu kommen.
Die letztere Rechnung kann nicht ehender fertig werden, bis vr. Ludolf
und I)r Schulzen Wittib ihre Rechnungeneingeschickt haben, wessentwegen
schon an sie geschriebenworden, und dürfen Sie sicherlichglauben, daß noch ein
ansehnlicher Rückstand verbleiben wird, dahero Sie bei dem Punkt die Rechnung
betreffend in dem Kontrakt nichts verlieren, sondern gewinnen.

Sehen Sie nur zu, wie Sie die Sache wegen Löhnberg bei Hrn. von
der Lühe wohl inooinmimeren und sehen etwas nicht an. Wann Sie auf
Wetzlar kommen, so sehen Sie doch die Frau von Donep zu sprechen und
hören, wieviel von Hrn. vr, von Gülchen an sie bezahlt worden seie. Hat er
sie nicht gänzlich bezahlt, sondern einen Nachlaß erhalten, solches kommt Ihnen zu
gut nebst denen 4600 fl, und Interessen davon. Übrigens erwarte zu vernehmen,
was es vor ein Dekret gegen die Dietrichin gegeben, und empfehle mich Dero-
selben, der ich mit ergebenster Hochachtung allstets bin Ew, Hochwohlgeboren

Eichen, 23. Inn, 1741 gehorsamster Diener
v. Ii,. LikuuillK,

Hochwohlgeb, w Herr Bruder! Anbei geht 1 Exemplar des Kaufbriefes
unterschrieben zurück, worinnen alles seine Richtigkeit hat außer Punkt 6, davon
mündlich nicht allein, sondern in der ersteren Apunktuation genug gesprochen
worden, und weilen ich mir es gleich gelten ließe, die Rechnung zu thun, oder
die Bau- und Proceßkosten zu übernehmen,so wollten Sie lieber die Rechnung
gethan haben, dabei mir ausdrücklich vorbehalten, die Bau- und Proceßkosten
daraus zu bezahlen, wiewohl ich davor halte, daß die Proceßkosten noch größer
sein werden, als der Rest, der überschießen wird, und ohnedem die Baukosten
beinahe auf meinen Rücken kommen werden. Ob ich mir nun diesen Posten ex-
presse vorbehalten, so habe doch dessentwegenkein Bedenken getragen, den Kauf¬
brief zu unterschreiben, nicht zweiflende, daß sich das Übrige doch schicken werde.
Wegen Löhnberg werden, wann Sie es wohl überlegen, mir nicht ungleich
geben können, und wann Sie glücklich reüsieren und mir die versprochenen 1000 fl,
davon zukommen lassen werden, so könnten wir desto leichter darauf renuncieren.
Wann aber dieselben solche vor 1000 fl, oder 1000 Thlr. cedieren wollten und
ein anderer sich Vorteil damit machen und solches Ihnen und anderen wieder

4»
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zu Hals kommen sollte, solches wäre mir freilich nicht recht. Was aber indessen
Dero Schwester in Sachsen, wann die Schulden einmal bezahlt sein sollten,
oder auch wohl nach denen Verträgen Ootis 0ooo aus den Lehen zukommen
sollte, werden der Herr Bruder Jhro ja nicht absprechen noch vorenthalten wollen.
Wormit wir nochmalen eine glückliche Reise von Herzen anWünschen. Meine
Kinder, wenn sie von dem Hrn. Oheim hören, fragen sie, ob er nicht bald wieder
kommt und fangen rechtschaffen an zu weinen. Ich verharre in Eg. und bin
mit aller Hochachtung Ew. Hochwohlgeb. M. H. S. ergebener Diener

Eichen, 12. Febr. 1741. von Vussem.

Das Büringische Driginat-Testament nahm der Fähnrich Karl v. E.,

nachdem er dasselbe nach vielen Debatten von der Frau von Außem

herausbekommen hatte, mit sich nach Tilsit. Vor seiner Abreise aus Dillen¬

burg aber stellte er noch wegen des von seinem Vater verkauften Löhn-

berger Zehnten gegen die Gülchen'schen Erben uotioiwm revoeutoriam

bei dem kaiserl. Reichskammergerichte zu Wetzlar an.

Die Frau von Außem wurde geraume Zeit hindurch in dem Besitze

des Eichengutes beunruhigt. Im Jahre 1745 geschah dies durch einen

Enkel des oben erwähnten Obersten v. Seelbach Namens Johann

Rudolf Fünfrock von Aachen in der Grafschaft Bitsch. Dieser Fünfrock

hatte nicht gewußt, daß der Oberst Johann Wolf v. Seelbach und

Frau O. Margaretha geb. v. Lo en die Eltern von Zwei Söhnen und fünf

oder sechs Töchtern waren. Er glaubte vielmehr, der i. I. 17(10 st Engel¬

bert v. S. sei der einzige Sohn und dessen Schwester Margaretha Louisa

v. S., als seine Mutter, die einzige Tochter des Obersten v. S. ge¬

wesen, und behauptete deshalb, seine Mutter sei nach dem ohne Leibes¬

erben erfolgten Absterben Engelbert's die natürliche nächste Erbin des Eichen¬

gutes nebst Zubehör, und Frau Oberst v. S. sei daher nicht berechtigt

gewesen, das Gut ohne Vorwissen seiner Mutter zu verkaufen. Er ersuchte

daher den Ritterhauptmann, Räthe und Ausschuß der ohnmittel--

baren freien Reichsritterschaft mittelrheinischen Kreises, in Rechten

auszusprechen, daß der von seiner Großmutter beschehene anmaßliche Ver¬

kauf der Eichen für nichtig zu erklären und der Herr v. Außem ihm

solches abzutreten schuldig sei:

An hochlöbl. mittelrheinisch. Reichsrittersch aftl. Direktorium unter-
thänige Lupplioa pro cksosrnsncka Litationc all vicksnckum vinckioari
bong, avita. in Sachen Johann Rudolf Fünfrock von Aachen aus der
Grafschaft Bitsch contra den Herrn von Außem.

Reichsfrei hochwohlgeborne Herrn Herrn, Ritterhauptmann, Räthe
und Ausschuß der oh nmittelbaren freien Reich ritterschaft mittelrheinischcn
Kreises diesseits Rheins in der Wetterau und zugehörigen Orten ?c. Gnädige
Herren!

Ew. Hochfreiherrl. Lxeoll und Gnd. Gnd. gebe ich in unterthänigem Re- .
spekt klagend zu vernehmen, wasmaßen mein Großvater sel., weil. Hr. Johann
Wolfgang von Selbach der Jüngere, genannt Quadvassel, herzogt, lotha¬
ringischer gewesener Obrist eines Regiments zu Pferd, das frei ad el. Haus
und Gut Eichen samt allen seinen Appertinentien, sie bestehen in Höfen, Gütern,
Gebäuden, Rechten und Gerechtigkeiten, samt der Eisenhütten von seinen Hrn.



Voreltern ererbet und bis an seinen tödlichen Hintritt solches auf dessen hinter-
lassenen einzigen Sohn Engelbert von Seelbach vermög derer vorhandenen
Laotoruin l'ainilias devolvieret. Ob nun wohlen ermeldter Hr. Engelbert
von Seelbach in ao. 1700 ohne einige Leibes - Posterität Todes verblichen und
dannenhero das Haus Eichen auf seine Mutter Margaretham Louisam
geb. von Seelbach, (des Engelbert S.) leibl. Schwester, und Hrn. Johann
Wolfgang's von Seelbach aus rechtmäßiger Ehe erzeugten Tochter, mithin
als des ersteren natürliche nächste Erbin ab intsstato verfallen: so ist ihr doch
wegen ihrer weiten Entfernung ihres Bruders sel. Tod bis an ihr Ende ver¬
borgen blieben und hat sie mithin die ihr von ihme zugefallene Erbschaft nicht
antreten können, inzwischen aber sich gefüget, daß ihre Mutter, ermeldten Hrn.
Johann Wolfgangs hinterlassene Frau Wittib, das ihr angefallene Gut
Eichen eigenthätig, quo anno und an wen ist mir unbekannt, verkaufet, von
welcher Zeit solches dann aus einer Hand in die andere, und endlich an den
jetzigen anmaßl. Besitzer, den bekannten Hrn. von Außem, gekommen.

Wann aber meine Mutter sel. die ohnstreitige Erbin ab intsstato ihres ohne
Posterität verstorbenen Bruders ist, verfolglich das Gut Eichen an sie fürs
suossssionis gefallen, und ihrer Mutter nicht zugekommen, solches ohne ihr Vor¬
wissen zu veralienieren, überhaupt auch ihr so wenig als mir zur Last liegen
kann, daß sie sich nicht ehender um die Erbschaft ihres Bruders sel. gemeldet,
gestalten bereits erwähntermaßen sie dessen Todesfall bis au ihr Ende ignorieret,
ich selbsten ihn auch ehender nicht, als vor ohngefähr einem halben Jahr in
Erfahrung gebracht, und bekannten und ausgemachten Rechtens ist, quoll igno-
ranti nulla eurrat Lraesoriptio: Diesem nach ich das inssia inatrs insa mithin
nullitsr veräußerte Gut a quoaunqus Lossssors zu vindicieren, und den Hrn.
Beklagten als jetzigen Ostsntorsm in Betracht sowohl er als das Gut quasst.
der hochlöbl. mittelrhein. freien Reichsritterschaft iwinslliats unter¬
worfen, vor diesem hochansehnlichen Gericht in rechtl. Anspruch zu nehmen aller¬
dings befugte und gegründete Ursache habe: Als gelanget an Ew. hochfreiherrl.
LxosII. und Gnd. Gnd. mein rechtl. unterthäniges Bitten, Sie geruhen mir
Wider außen rubricierten Hrn. Beklagten Litationsna all villsnlluin vinllioari
bona avita gnädig förderlichst zu erkennen und mitzuteilen, hiernach aber in
Rechten llnatitsr auszusprechen, daß der von meiner Großmutter, weil. Hrn.
Joh. Wolfgang von Seelbach hinterlassenen Frau Wittib, ohne Vorwissen
und Konsens meiner Mutter sel. Geschehene anmaßl. Verkauf des Gut und Hauses
Eichen vor null und nichtig zu erklären, und der Hr. Bekl. mir solches samt
allen Appertinentien, krustibus psrssptis st psroipisnllis, auch verursachten Un-
und Gerichtskosten abzutreten schuldig seie. vssupsr st si quill naslius :c. Ew.
hochfreiherrl. llxssll. und Gnd. Gnd. unterthänigster gehorsamster

Johann Rudolph Fünssrock
von Aachen in der Grafschaft Bitsch.

Am 26. Mai 1745 wurde dem Beklagten aufgegeben, innerhalb 4 Wochen
durch einen all lletn konstituierten Anwalt seine etwa habende Gegennoth-
durft anbringen zu lassen.

Im Jahre 1747 forderte die Kirche in Burbach von dem Hause
E ichen rückständige Armenrenten, welche vor Zeiten Gottfried und Phi¬
lipp v. Seelbach den Hansarmen im Kirchspiel Burbach vermacht hatten.

Lxtimetu« pvotoeolli der Kirche in Bürbach.
1) Weiland der Wohledl., Gestrenge und Beste Gottfried von Seelbach

genannt Quadvassel in den Eichen den Hausarmen im Kirchspel Burbach ver-
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macht fünfzig Röder Gr. Konrad Wilhelm von Seelliach gnt Quadvassel. 2) Weiland
der Wohledl., Gestrenge und Beste Philipp von Seelbach gnt. Quadvassel,
Hofmeister zu Dillenburg, hat den Hausarmen im Kirchspel Burbach in tssta-
msnto vermacht, mündlich sich auf seines Vettern Gottfried von Seelbach
sel. Testament bezogen, und denen Armen im Kirchspel Burbach gleichmäßig
50 Gr. vermacht. Kourad Wilhelm von Serlbnch, gnt. Quadvassel.

Laut der bei letzterem Gründischen Visitationstage ergangenen hohen Ver¬
ordnung wird dem adligen Haus Eichen zu Zahlung derer restierenden
Armenrenten und rssp. Kapitals samt davon verfallenen Interessen tsrminus von
6 Wochen angesetzt mit dem Anhang, daß nach Ablauf dieser Frist mit der Exe-
kution ohnaufhaltlich vorgeschritten werden solle. Burbach, den 8. Febr. 1747.

Gemeinschaftl. Amt. Günther Ncufch

Näheres hierüber ist aus nachstehenden Briefen der Frau von Außem
an ihren Bruder, den Dragoner-Lieutenant Karl von Eberstein in
Tilsit ersichtlich.

Herzallerliebster Bruder! Mit recht betrübtem Gemüthe muß er¬
fahren, wie ich bis hieher von Euch als auch von meinen lieben Schwestern
werthe Gegenantwort auf mein letzteres Schreiben in Vergeß gekommen bin;
ich habe zwar durch andere erfahren, wie Euch Gott bei Urs sn in dem hitzigen
Treffen erhalten habe, wovor Gott herzlich gedanket und ihn angestehet, daß er
ferner bei Euch sein möchte :c. und mir die Freude zu gönnen, Euch baldigst zu
sehen w., bitte also nochmals, erfreuet mich bald mit einer Antwort, und wenn
es Euch beliebet, mir die schon oft gebotene Rechnung nach Euerem Gutachten w.
mit zu senden. So will ich Euch zeigen, wie das Meinige thun werde, nach
Eueren Belieben und nach Möglichkeit abzuführen, wie billig sein wird w. Ich
sende hier inzwischen vierzig Stück Dukaten auf Abschlag der Interesse, schreibet
mir, wohin hinfüro Euch die Gelder übermachen soll. Die Dukaten gelten hier
4 st. 18 Xr. das Stück :c Mein Mann empf. sich, und meine Kinder küssen
Euch unterthänig die Hände. Meine Charlotte hat vor 6 Wochen zum zweiten
Male die Blattern gehabt :c. Ich bin vor 10 Tagen erst von Wetzlar mit
ihr hier angekommen, allwo ich den Winter über den Reichmann'schen Proceß
sollicitieret in der Hoffnung, ein Urteil zu erhalten, aber Geld verzehrt, und leider
doch kein Urteil Ich will von Verdrießlichkeiten schweigen :c., auch versicheren,
wie eher aufhören werde zu leben als zu sein meines herzallerliebsten Bruders
treue Schwester und Dienerin

Eichen, 13. Kpril 1746. ^mulia von Aussein.
Mein Mann gehet morgen nach Wetzlar vor mich.

Herzallerliebster Bruder! Dero mir Werthes vom 12. Juni aus
Tilsit habe, obzwar spat, doch endlich wohl erhalten; nun wäre zwar längsten
zu beantworten meine Schuldigkeit gewesen, bin aber durch ein und anderes
Schicksal verhindert worden, indeme mir vorgenommen, nach Sachsen zu reisen,
meine lieben Anverwandten kennen zu lernen, wie meinen Schwestern allbereit
schon geschrieben. Gedachte, von da Euch zu schreiben :c., stunde in Gedanken,
ob nicht auch das Vergnügen ereignen könnte, Euch allda anzutreffen :c. In¬
dessen hat mich herzlich erfreuet, wie aus Euern Zeilen gelesen, daß Ihr Euch
noch wohl befindet :c Es ist bei mir alle Tage was Neues w. Vors erste
habe dieses Jahr eine von Grund auf Eisenhütte bauen müssen, welche gänzlich
auf einen Haufen gefallen ?c. Ich habe 12 Wochen in Wetzlar dieses Jahr
wegen des Reich manns Proceß sollicitieret in der Hoffnung, ein gut Urteil
zu erhalten, auf daß mich an einem Ort sicher stellete, weilen der Reich mann
so sehr prahlete, als hätte er aufs neue den Proceß wieder gewonnen; ehe es



mich Versahe, bekomme zwei Litationss von Friedberg, wie Ihr aus einer
beigefügten Beilage sehen werdet, daß es der Nonsiour Mnsrock als ein Enkel
von der letztren Frau von Seelbachin das Gut prätendieret. Nun soll und
muß ich antworten :c. Weilen ich ohne Euch solches nicht kann, erwarte also
Euer Gutachten hierüber. Daß ich alle Proceß alleine ausführen sollen, ist mir
ohnmöglich. Mit dem Kammerrath Reichmann kann ich wegen des bewußten
Lagerbuchs nichts ausmachen, indeme er nach lange geführtem Proceß sich los
geschworen Nun weiß gar nicht, wie es anzufangen habe. Wenn Ihr heraus
kommet, wie in Dillenburggehöret, so lebe der Hoffnung, daß Ihr in das Mittel
tretet, eher als ich was bei ihm auszumachen. Es wäre uns angenehm, wenn
Ihr kommet, da indessen vor ein Stücklein Geld so viel als möglich sorgen will,
Euch zu befriedigen :c. Die Dukaten gelten 4 fl. 12 ulk., die llouisd'or 7 fl,
25 alb. zc. Habe ich aber noch was in Sachsen, so soll es ohne Aufschub Euch
übertragen werden auf Abschlag ic.

Es ist vor einigen Monat mein Schwager aus Italien hier angekommen,
ist aber nun böser gegen uns als zuvor gesinnet. Wenn Gott ferner mit uns
ist, so hoffe mit Mühlheim es zu verbessern, alsdann könnte, wie billig, meinem
lieben Bruder besser befriedigen. Habet Geduld, wie Gott mit uns allen. Ihr
habet zwar das Euere auch nöthig, doch seid Ihr allein und könnt Euch eher
als ich helfen, weilen meine Haushaltung weitläufig ist. Ich habe, wie Ihr
wohl wissen werdet, schon vor fast einem Jahr vor 3000 fl, Kaution zu Wetzlar
gut gesprochen mit Hand und Pitschaft bei der Kammer in dem Gülchen'schen
Prozeß, welche Kaution Hr. Doktor Dietz auf Anfordern des Urteils gemäß,
welches darin erkannt worden, übergeben :c. Was, nun die Gülchen'schen
Erben weiters fordern, weiß ich nicht, doch werde hiervon w. Nachricht geben,
denn über 14 Tage wieder einiges Sollicitieren ausüben will in Wetzlar, es
kostet mich nur gar zu viel, daß es nicht auszustehen ist; dennoch sehe ich in der
Reichmanns Sache gern ein Ende rc. Meines lieben Bruders treue:c, Schwester.

Eichen, 22. Okt. 1746, v. Aussein.

Herzallerliebster Bruder! Ich bin tausendmalbeschämt, daß so lange nicht
geantwortetauf Euer mir sehr angenehmes Schreiben, welches ich den t 0. ckannari
des vorigen Monats wohl in den Eichen empfangen. Die Ursache war dieses,
daß erst mit Hrn. Doktor Dietz sprechen wollte, wie es wegen des Proceß, die
Gülchen'schen Erben betreffend, stünde. So habe ich ihn gestern gesprochen
und ihm den Punkt aus Eueren Werthen vorgelesen So gab er mir zur Ant¬
wort, erstlich hätte er keinen Brief von Euch bekommen, auch uicht gewußt, wo
er Euch hätte schreiben sollen, dennoch hätte er an den Hrn Bergrath Hilgard
nach Harzgerode geschriebenmit einem Einschlag an Euch, aber bis dsto keiue
Antwort erhalten, ob es gleich fast ein Jahr wäre, und stünde auf nichts weiters
an, als daß die Gülchen'schen Erben darauf bestünden, das Original des
Testaments zu sehen, auch wollten sie sich nicht weiters einlassen, bis das
ihnen gezeiget worden, bat mich also, dieses Euch zu berichten, ehe könnte nichts
weiters darin gethan werden, Ob es Euch nun gefällig, an ihn selbsten oder
an mich zu schicken, überlasse euch zc. Ich liege wieder hier vor Anker wegen
Trcibung des Proceß in Hoffnung, ein Ende zu erleben Bis dato weiß fast
nicht, was aufweisen kann, was hier ausgerichthabe, als mit Hoffnung und
Angst das Ende erwünschet.

Ich habe den Hrn Ludwig schon vor Christtag von Heidelberg kommen
lassen und ihm alle mögliche Nachricht des Fünsrocks betreffend abgeredet und
alles Mögliche vorgekehret. Wie weit es nun zu Friedburg stattfindet, weiß
Gott, doch habe bis dato keine Gegenantwort, wie lange es dauert, von ihm
erhalten, --



Gestern bekäme Briefe von meinem Mann, worinne er mir Kopie, wie hier¬
bei folget, von dem Bekannten, und Kopie aus dem Kirchenbuch zuschickte. Wie
Ihr ersehen könnet, daß sie mir wieder neue Schererei machen und sich gar mit
Exekution zu drohen unterstehen, ohne daß sie meine Gegenantwortzuvor ge¬
fordert hätten. Es ist ein, als wenn sie noch alle aus dem Reich kämen, mich
quälten, und die Eichen ein Asyl aller Leute werden müßte w.

Denket an mich wegen des von Euch mir versprochenenEichischen Lager¬
buchs, daß das bekomme. Es ist von mir nicht möglich, vom Reichmann
oder Wiederholdt heraus zu bringen w. Ich habe an die 2 Schwestern
ein Vollmacht 2 Mal gesandt zu unterschreiben, aber nichts erhalten, ob sie schon
mit Schmerzen zurückerwarte,indeme noch einige Briefe zu Dillenburg auf
dem Schloß sein sollen, die die Eichen angehen. Solche wollen sie mir ohne
Vollmacht oder Kaufbrief nicht geben, und den Eichen-Kaufbrief mag ihnen nicht
weisen, sonsten nur noch da wohnhaften Feinden eine Gelegenheit wegen Atten¬
dorn gebe, denn ich mich darin Ursach habe, vorzusehen. Es können euch
3 Geschwistern obige verwahrte Briefe nichts helfen, so zweifle nicht, daß ihr
mir sie zuschicken werdet. Wenn etwa einiges Licht der strittigen Affaire daraus
nehmen könnte, wenn das noch erlebete, so wollte, wenn es Gott gefiel, noch
gerne leben Gott zu Ehren und den Meinen zum Dienst. Ich beklage ebenfalls
herzlich Euer Schicksal, das Ihr ausgestanden :c., und erfülle Gott an Euch den
Wunsch, welchen Ihr an mich zum Neuen Jahrswunsch, wovor im Namen unser
aller Dank sage, geschrieben.

Mein Hr. Schwager, der Oberstlieutenant,ist jetzt in der Kusssm-Hllairö
nach Disteldorf, um zu sehen, ob Sie das Ihre beim Kurfürsten in das Reine
bringen könnten w. So viel kann sagen, daß er von Gott so regieret worden,
daß er nun ein guter Freund von uns ist.

Hr. Breuning ist, wie schon mehr berichtet, seit einigen Jahren zu Dillen¬
burg bei der Fürstin als Hof-Verwalter in Diensten :c. Meines w. Bruders
treue Schwester rc.

Wetzlar, 10. Febr. 1747. ^.muliu v. Vussem.
Herzallerliebster Bruder! Euer vom 1. 8br. datiertes Schreibenaus

Tilsit habe gestern den 13- dieses erst erhalten, welches Schreiben das zweite
in diesem Jahr ist:c., daß man freilich denken sollte, wir wären an der Welt
Ende oder gar gestorben, obschon keines von Kranksein dem andern berichtet.
Indessen ist mir erfreulich, wenn Euch Gott vor gedachten Beschwerden bis äato
bewahret und mit Vergnügen die Zeit gelebet, wie mir Euer Bediente, der
junge Knauf, berichtet, daß es Euch so wohl ginge und so viel Erfreuliches
erzählet, unter andern, daß Ihr so viel Bedienten in lüvrss, 6 Pferde hieltet,
ja so viel des Lobens zu Wege gebracht, daß oft mir eine Stunde bei Euch zu
sein wünschete w.

Lieber Bruder, meine Feder ist nicht im stände, Euch alles an Tag zu
malen, was mich belästiget. Wenn ich meine, ein Übel ist überstanden, so sein
S oder 3 andere Schicksal da. Erstlich ist bekannt, wie der Hauptproceß von
den Reichmännern noch auf dem Gute haftet. Ob wir vor einigen Jahren
allerseits der Hoffnung lebten :c. das Gut zu erhalten, welches Gott noch ver¬
leihen wollte, so haben wir nichts da weniger mit Schriftwechseln verschonet
bleiben können, noch vielweniger ein Endurteil erzwingen können. Obschon :c.
fast ein halbes Jahr zu Wetzlar gelegen in der Hoffnung, das Gut sicher zu
stellen, so habe anstatt dessen eine Gegenschrift empfangen rc.

Was den Lömberg-Proceß betrifft, so habe Euch 3 mal den Verlauf
der Sach geschrieben, wie vor 3000 fl. Kaution zu Wetzlar gestellet :c., im
2. Schreiben Habe bericht, wie tc. Euch aber anbefohlen worden, das Original-



Testament .an die Kammer einzuliefern, ehender soll keine Handlung vorgenom¬
men werden w. Ich habe zur Michaeli-Messe an Schwester Charlotte auf
Leipzig J00 fl. gesandt vor Euch zu übermachen :c, ?c.

Eichen, 19. 9 kr. 1-747. ^muliu von Vussem.
Herzallerliebster Bruder! Des lieben Bruders mir werthestes Schreiben

vom 39. Juli datiert habe erst vor einigen Tagen durch Hrn. Rath Dietz Ver¬
anstaltung erhalten. Ich bedaure, daraus zu ersehen, daß die Gesundheit meines
liebsten Bruders nicht die beste seie, und wünsche derohalben herzlich, daß die
Pyrmonter Wasserkur demselben wohl angeschlagenmag haben und w desto eher
Gelegenheit zu haben, den lieben Bruder allhier zu sehen und das hiesige Werk
in Ordnung helfen zu bringen. Obwohl ich mich nun genugsam kümmere und
plage, so dürfte doch die angetragene Handbietung des werthgeschätztenBruders
bei dieser Sache sehr nützlich sein w., als würde bei Einsicht der Sach gleich in
die Augen fallen, was vor Last, Müh und Arbeit mir selbst ausgeleget, was vor
Unkosten zur gänzlichen Renovation der Hütten, Hammer, Mühle und Hof-
gebäus angewandt, und besonders was vor Proceßgelder in der Reich¬
männischen Sache hergeschossenhabe :c. Ich nehme teil an des Bruders
Ludwig Ernst Avancement zum Lieutenantw.

Eichen, 16. Lspt. 1748. ^.inuliu von Aussein.
L. L. Jetzt ist meines Mannes Hr. Bruder wieder hier, welcher so lange in

Italien in kaiserl. Diensten als Major gestanden w.
Herzlich geliebtcster Bruder! :c. Warum aber der liebe Bruder an¬

sänget in seinem Schreibenmit diesen Worten: „Wir sind erträglich gesund, wie¬
wohl meine alte Hütte gar baufällig :c. Wie merke ich, daß die 50 Jahre
nicht weit sein rc. Der Höchste :c. erfreue Euch mit solchem gerechten Urteil
in Wetzlar, als mich Gott, obwohlen unter tausend klagenden Thränen,
Angst und Sorgen mich noch hat erleben lassen, die Schmach ist über¬
wunden, Gott wird helfen, daß übrige Gott geklagte 11 Processe zu überwinden,
welche vor Dillenburg, Hachenburg hängen :c. Der sel. Bre unin g ist in Holland
bei seinem Sohn gestorben den 8. Januar 1765 rc.

Eichen, 30. März 1766.
^niuliu von Aussein, geborene v. Ldenstein.

?. 8. Ihr werdet doch wissen das traurige Schicksal unsers Mannheimer
Bruders, daß der nun im 3. Jahr zu Weinheim in ein Kloster gethan worden
unter dem Ruf, er wäre verrückt, so nicht ist. Mein Sohn hat ihn zu sprechen
verlanget, aber er ist nicht zugelassen worden. Jetzt schreibt sie uns und adressirt
sich besonders an Sohn, daß ihr der ihren gegen ihre Schwiegermutterbei
uns geführten Proceß betreibenhelfe, denn ihr Mann und Schwiegermuttervom
Zeppenfelder Gut bei uns jährl. Revennüen 1000 fl. Witthum verschrieben, welche
sie haben will, weil ihr Mann als das anzusehen (vgl. v. E., Gesch. S. 1193).

S. 211.

Historische Knchrichten über die Ämter
Leinungen und Störungen.

Schreiben Sr. Erlaucht des Grafen Botho zu Stolberg an den Heraus¬

geber dieser Nachträge ä. ck. Jlsenburg, den 3. Januar 1881.
Hoch- u. Wohlgeborner Freiherr:c.! Ew. Hoch- und Wohlgeborenhaben

die große Güte gehabt mir die Fortsetzung des rc. Werkes über das :c. Geschlecht
von Eberstein mit der 3. Folge der Nachträge zu übersenden w. Diese neue



Folge enthält nicht allein eine Menge interessanter Beilagen, sondern im Haupttext
das für mich noch wichtigereMaterial für die Lokalgeschichte von Morungen
u. Zugehör, weil es sich mit meinen Forschungen berührt. Dies gibt mir die
zc. Veranlassung, einige andere Beiträge, die ich teils in den Stolbergischen,
als anderen Archiven gesammelt zc. in der Anlage Ihnen mitzuteilen zc. In
der Hoffnung, daß Euer Hoch- u, Wohlgeb. dies freundlich aufnehmen wollen,
füge ich nur noch bei, daß ich überhaupt für die Lokalgeschichte der Thüringischen
Umgegend, soweit sie Stolbergische Verhältnisse betrifft, ziemlich umfangreiche
Studien und Sammlungen gemacht habe zc.

1) Ulrich Graf von Hohnstein zu Kelbra verkauft an Landgraf Bal¬
thasar von Thüringen seinen vierten Teil an Schloß Morungen und mehrere
Lehnschaften. Oat. Morungen 1333 lDresdener Archiv).

2) Graf Volrad und Gebhard von Mansfeld geloben einen Burgfrieden
des Schlosses Morungen an Graf Bothe zu Stolberg. Der Burgfrieden
soll Mansfeld schirmen. 1439 (Stolberg. Archiv).

3) Bote Graf zu Stalberg und Günther Graf zu Mansfeld teilen
die Burg zu Morungen mit Menren, Dinsten, als das die Basels und Zed-
dels aus weisen, die Gerichte und Bergwerg. Ungeteilt bleibt der Acker. Folgen
Bestimmungen wegen der Hütte zu Lynungen. 1452 (Magdeburg. Archiv).

4) Graf Heinrich zu Stolberg vermacht in seinem Testament seiner
Tochter kii. bl. seinen Teil an Moringhen. 1461 (Wernigeroder Archiv).

5) Kaiser Friedrich III. weist Graf Heinrich zu Stolberg und Günther
zc. Grafen zu Mansfeld wegen des Lehns des Schlosses Moringen mit Zu¬
gehör an Sachsen und erläßt sie ihrer Pflichten. 1467 (Dresdener Archiv).

6) Kursürst Ernst zu Sachsen schreibt an Gebhard zc. Grafen zu
Mansfeld und schlägt das Suchen um Erlaß der vermöge kaiserlicher Anwei¬
sung von ihnen bei Kursachsen zu nehmenden Belehnnng über die Bergwerke und
das halbe Schloß Morigen ab. 1477 (Dresden. Arch ).

7) Inserat zu einem Befehl (sächs. Seite! an wegen zu erlassen¬
der Ausfertigungen in Betreff des den Grafen von Stolberg und Mans¬
feld gemeinschaftlich gehörigen Schloß Morungen und der den Grafen von
Mansfeld allein zuständigen Werke La. 1481 (Dresd. Arch.).

Die Grafen von Mansfeld scheinen darauf deshalb vor dem Kaiser verhandelt
zu haben.

8) Schloß Morungen wird von Stolbergischer Seite an Hans
Weissenberg (amtsweise) überantwortet. 1492 (Stolberg. Arch).

9) Heinrich der Ältere und Söhne Grafen zu Stalberg einigen sich
mit den jungen Grafen von Mansfeld über den Verkauf ihres Anteils an Mo¬
rungen für 4600 fl. vorbehaltlich der Vereinigung über die Grenze und einige
Zahlungsbedingungen. 1495 (Magdeb. Arch.).

10) Heinrich der Ältere und Söhne Grafen zu Stalberg verkaufen an
Günther zc. Grafen zu Mansfeld ihren halben Teil an Moringen, woran
Mansfeld der Vorkauf zustehe für 4000 fl., ihren halben Teil an der Burg
mit dem Dorfe darunter, mit dem Flecke Lynungen und den Dörfern Rota,
Hörle, Horlehagen mit allen wüsten Dorfstätten, mit allen Forsten und Zu¬
gehör, behalten sich nur eine Stellestat zur hohen Jagd von Questenberg aus
vor. 1496 (Magdeb. Arch.).

Bemerkungen zu den urkundlichen Beiträgen.
ack 1) Dies scheint den übrigen Nachrichten über den Besitz von Morungen

zu widersprechen, gleichwohl erscheint es urkundlich beglaubigt, stimmt auch mit
den Nachrichten über die Grafen von Hohnstein-Kelbra, welche um diese
Zeit anfingen, ihre ganzen Besitzungen am Harz zu veräußern. Auch ist dabei



nicht zu übersehen, daß das, was uns bekannt ist, doch immer nur ein fragmen¬
tarisches Wissen ist und so manche Nachricht noch im Verborgenen schlummert
und manche andere verloren sein mag.

ack Z) Hier ist die erste bekannte Nachricht von Stolbergischen Rechten
an Mornngen; es ist mir mit Rücksicht auf den abgeschlossenen Burgfriedenauch
wahrscheinlich, daß die Grafen zu Stolberg erst kurz vorher in den Besitz
von Mornngen gekommen waren, denn solche Verträge wurden gewöhnlichbald
nach Entstehung eines gemeinschaftlichenBesitzes abgeschlossen, wie auch wohl
nöthig war. Ich vermuthe, daß der Kaufpreis wie der Verkaufspreis etwa
4000 fl. betrug.

ack 3) Die Urkunde ist mir leider nicht vollständig bekannt,
ack 5) Diese Urkunde erscheint als Ergänzung derjenigen von 1466 des

Kaisers (vgl. meine Nachtr., 3- Folge. S. S).
all 7 n. 8) Diese beiden Urkunden zeigen, daß die Grafen zu Stolberg

auch noch nach 1430 in vollem Besitz ihres Anteils an Mornngen waren, und
beweisen dies auch die Stolbergischen Renten Rechnungen aus der ersten Hälfte
der Neunziger Jahre, worin es immer noch als Eigenthum betrachtet wird. Ich
glaube demnach, daß der Stolbergische Anteil von 1439 bis 1496 keine we¬
sentliche Veränderung erfahren hat, und dürfte die Teilung von 1452 (bir. 3)
nur eine lokale Teilung der Burg und hinsichts der Dienste und dergleichen ge¬
wesen sein, wundern muß es uns, daß der Acker nicht ebenfallsgeteilt wurde,
denn er mußte doch jedenfalls getrennt bewirthschaftet werden.

ack 9 u. 10) Diese beiden Urkunden bestätigen aufs Deutlichste, daß bis 1496
der ganze Stolbergische Anteil noch in den Händen der Grafen war, es muß
überhaupt nach meinem Dafürhalten angenommen werden, daß das Haus Stol¬
berg während seines Besitzes ganz in demselben Verhältnis wie Mansfeld
stand, wie ja auch alle gemeinschaftlicheLehnsurkunden beide Häuser gleichmäßig
berühren, wie sie gemeinschaftliche Verordnungen erließen w. Dergleichen Gemein¬
schaften der Besitzungen sind zu jener Zeit auch gar nichts Ungewöhnliches. Um
beim Haus Stolberg stehen zu bleiben, so übernahm dasselbe das Amt Kelbra
nur mit Schwarzburg zusammen, das Amt Heringen ebenfalls mit Schwarz¬
burg, und im Anfang noch mit drei anderen Herren w. Auch Harzigerode
und Günthersberg im Harz waren zeitweis im Gemeinschaftsbesitz von
Schwarzburg und Stolberg.

Schon vorher, am 6. Jan. 1879, schrieb mir Gras Botho:
„Als ich vor etwa 14 Jahren anfing, daran (nämlich an der Geschichte

seines hochgräfl. Hauses) zu schreiben,hatte ich noch keine Ahnung, welcher
Reichthum an Material sich noch mit der Zeit ergeben würde und obgleich
ich meinem Plane treu geblieben bin, nur die mittlere Geschichte mit Ausschluß
der ältesten und der späteren, d. h. also etwa von 1210 bis 1510 in Arbeit
zu nehmen, so bin ich noch nicht einmal mit dem Hauptwerk der Familien¬
geschichte ganz zu Ende gekommen, während ich nicht ohne eine Geschichte der
Besitzungen,und was damit zusammenhängt,abkommen kann :c. Um jedoch
wenigstens meinen guten Willen zu beweisen, beehre ich mich hierbei, einen
Stammbaum unseres Hauses zu übersenden, wie ihn meine Studien er¬
geben haben, der aber eigentlich doch nicht ganz abgeschlossenist, da in den
älteren Zeiten der Name Heinrich so häufig vorkommt, so daß es sehr schwer ist,
sie genau zu trennen w.; ich erwarte aber mit Ungeduld noch Nachrichten von Pro¬
fessor Laaken in Würzburg, da sehr viele Glieder meines Hauses Domherren
in Würzburg gewesen und sich daraus manches genauer wird feststellen lassen.
Ich bitte daher die Zahlen nur als vorläufig zu betrachten."



Diesen Stammbaum lasse ich, da die Grafen zu Stolberg so oft in meinem
Familienbuche erwähnt werden, hierunter folgen.

Dub. I. Vockstedter Linie.
Heinrich I., Graf zu Stalbcrg 1210—1239, geht in den Kreuzzuq 1227.
Dessen Kinder: 1 Heinrich 2., s. Dsb. II.
2. Ehrijlian, Domherr zu Halbestadt, 1242—127k z. Würzburq, 125k—1272 z. Mainz.
3. Sophia, Gem. II. Gr. v. Hohn st ein 1243.
4. Friedrich I., Gr. z. Stoib. 1233. 1242—1278, Gr. z. Bockstedt 1272. 1282, Gem.

Adelheid ist 1272).
Söhne: 1) Heinrich 4., Gr. z. Stoib. 1268. 1272. selbständig 1281 — 1323, Gr. v. Bock

stedt 1290, Herr z. Brcitenbuch 1308. 1317, d. Ältere 1308 - 1323, Gem. Jutta
v Kolditz (Wolkenburg, 1296 st 1306).
Söhne: (1) Heinrich8., 1296. 1306.1317. Gem. Mechtild Gr. v. Valkenstcin 1316.
l2) Friedrich 5. 1306, Abt z. Sittichenbach 1323 1330.
(3> ü. Sohn, 1306.

2) Kdwiq, Gr z. Stoib. 1289 bis 1323, st vor 1337.
Kinder: <1) Friedrich 6., Gr. z. Stoib. 1329. 1337, Erbe Heinrich'S Gr. v. Beich
lingen 1337.
(2) Hermann 1339, 1346 getötet auf d. Erichsburg.
(3) H. Tochter, Gern Hcinr. Gr. v. Beichlingen.
(4) Kitgaro, 1336 Kanonissin z. Quedlinburg, 1340 Kapellans, 1348—1353 Äbtissin das.,

st 19. Dcc. 1353.
3) Friedrich 3., Domherr z. Kammin 1297—1326, Ilrsss.rrrs.rius 1322, Propst 1326.

lud. II. HauMinic.
Heinrich 2., Gr. z. Stoib. 1242-1272, Gem. Agnes (v. Heldrungcn) 1267.
Dessen Kinder: 1. Kugard, Gem. Heinrich d. Ält. H. z. Frankenstein 1283, Witwe1295-1312.
2. Friedrich 2., Domh. z Würzb. 1290-1315, Archidiakonus 1302-1315.
3 Margaretha, Gem. dl. Gr. v. Rcinstein 1289
4. Heinrich 3., Gr. z Stoib 1280 bis ca. 1300, Gem. dl Gr. v. Hohnstein.

Söhne: 1) Dietrich, 1303.
2) Heinrich 6., Domh. z. Würzb 1290-1320, d. Alt. 1310, Domh. z. Mersch. 1313—1327.
3) Heinrich 7., Domh. z. Merseb. 1320, Dompropst z Magdeb. 1324—1334, Bischof

z. Merseb. 1341 - 1357, Domh. z. Würzb. 1319. 1335.
4) Eilger, Dominikaner Bruder 1316.
5) Friedrich 4., weltlich 1303-1316.
6) Heinrich 5., Gr. u. H. z Stoib. 1302 bis 1329, st vor 1333, Gem. I., Jutta, 1303;

II , Jutta, Witwe 1347.
Kinder: >1) Heinrich 9., s. Tab. III.
(2) Heinrich 10., Domh. z Würzb. 1293—1312, Propst z. Mosbach 1331. 1333.
(3) Agnes, 1303, Gem. 1307 Friedr. H. z. Salza, Witwe 1327, Frau v. Tull-

stedt 1344.
(4) Ada, 1303.
(5) Sophia, 1303, Äbtissin zu Egeln 1326.
Ik) Heinrich I!., s Dsb. IV.
(7) Botho, 1334 39. 1341, Domh. z. Magdeb. 1340, Propst zu Dorla.
(8l Friedrich 7., 1339. 1341. 1346, Domh.'z. Würzb. 1340. 44.
(9> Jemengardis, 1303.

(10) Jutta, 1303.
(11)Utto 1., 1329, reg. 1333. 34. 37, st vor 1338.

Söhne: s-j Heinrich 14., nim. 1341, d. Jüngste (Otto's Sohn) 1347-1367.
b) Heinrich 15., nim. 1341, Domh. z. Merseb. 'u. Würzb. 1370. 1378.

?ud. III. Erste Seitenlinie.
Heinrich 9., 1303. 1316. 1323 1325. 1329, d. Alt. 1329, st vor 1334, Gem. Agnes Gr.

v. Mansseld, Witwe 1334.
Dessen Kinder: 1. Heinrich 12., 1334. 1341, nim. d. Jünq. 1347. 1361. 64. 65, d.

Mittlere 1362. 67.
Kinder: 1) Heinrich 17., Domh. z. Halberst. und Magdeb. 1393; Propst z. Merseb.

resign. 1394.
2) Sophia, Gem. I. Günther Gr. v. Kevernburg 1376, Wwe. 1376—88; II. Jo¬

hann Gr. v. Schwarzburg 1333—1396.
3) II. Tochter, Gem. Friedrich Hrz. Hakeborn 1370.



2, Dtlo 2 , 1334, 41,, mm, 1344. 1348,
3, Heinrich 13,, 1334, Domh, z. Mcrseb, 1360—63, Propst z. Sulza 1365-79, Bisch, z,

Merseb, 1382-1394,
4, Friedrich 8,, st 1384, Domh. z, Würzburg,
5, Hda, Verl, 1335 m, Busso H, z, Schraplau.

lad. IV. Hauptlinie.
Heinrich 11,, Gr, u H z, Stoib, 1334, reg, 1337, 38, 39, 1340, 41, 44, d, Alt, 1347,

1351—1367, Gem. 17, Gr, v. Hohnstcin,
Dessen Kinder: I, Sopoia, Nonne z Helfta, Kclnerin 1403, Äbtissin 1409—1459.
2, Heinrich !6,, Gr, u, H. z. Stoib, 1370, 76, 77, allein Herr 1380—1403, Gem. Elisa¬

beth Edle v Qucrfurt 1391,
Kinder: 1) Heinrich 16,, nim, 1391, studiert z, Erfurt 1392, reg, 1403—1416, st 1416,
2) Aidrecht, 1400,
3) Anna, st 1430, Gem. Ernst Gr, z, Hohn stein (st 1427),
4s Elisabeth, Äbtissin zu Morbach 1440 1448,
5s Botho d. Altere, nim, 1391, reg, 1403—1455, erbt Wernigerode 1429, erwirbt Hohn¬

stein, Heringen u, Kelbra u. Frohndorf, Gem. Anna Gr, v, Schwarzburg (verm.
1432, Witwe 1455-1482).
Kinder: (1) Elisabeth, Verl, 1442, verm, 1444 m, Wilh, d. Jung, Herz. z.

Braunschw., Witwe 1503, st ca. 1522,
(2) Heinrich 19, d. Altere, geb. ca, 1433, Gr. z, Stolb, u, Wernig, 1354 bis 1511,

verm I. 1454 m, Mechtild Gr, v Mansfeld ('s 1468), II, m, Elisab, Gr,
v. Württemb,, Witwe v, Joh. Gr, v, Nassau-Saarbrücken (1474, st 1505).
Kinder: a) Kaspar, geb, 1464, st 1468,
b> Heinrich 20. d, Jüng., geb. 1467, Verl, 1487 m. Jugeburg Herz, v, Mcck-

lenb , regiert mit 1489—1506, Statthalter in Friesland 1506—8, st 1580
in Köln,

es Anna, geb, 1458, Venn, 1477 m.Jakob Gr V.RupPin, Witwe 1496—1526,
cks Katharina, geb 1463, Nonne in Rorbach, Äbtissin z, Drübeck 1502—1534.
s) Brigitta, geb, 1468, verm 1483 m, Bruno 10, H, z, Querfurt, Wtw, 1495,
I) Botho d Glückselige, geb, 1467, regiert mit 1489 bis 1511, alleiniger Herr

1511—1538, st 1538, Gem. Anna Gr. v, Kvnigstein (verm, 1499,
st 1533),

Heutige Grafen zu Stolberg.

Wunsche 'Imchnchti'n über das Rerg- nnit
Hüttenwerk zu Lein- und MunnuM.

Nach dem WestphälischenFrieden verlieh Graf Christian Friedrich
zu Mansfeld das Morunger Bergwerk suk dato 18, Sept. 1659 an
Gerlach v. Kersenbruch, Johann Christoph Brosemann und Veit
Meyer, Und gleich nach dem Erscheinen des Patents ä, ä, Dresden
20. Apr. 1671, welches Kurfürst Johann Georg II, hatte ergehen lassen
und wodurch das ganze Mansfeldische und Eislebische Bergwerk, wie solches
in den den Grafen zu Mansfeld erteilten Lehenbriefen und, der alten Berg¬
grenze enthalten, ins Freie gefallen war, wurde am 12, Mai 1671 dem
Johann Christoph Brosemann die Mornngischen und Leinungischen
Berg-Revier ans allerlei Metall, Erz und Mineralien verliehen. Dies
hatte den General-FeldmarschallErnst Albrecht von Eberstein veran¬
laßt, mit dem gräfl, Rath Brosemann in Unterhandlung zu treten, sich



die demselben ans dieser Beleihung zustehenden Rechte abtreten zu lassen

und sub dato 22, Nov. 1672 bei dem Bergamte zu muthen (vgl, S, 1686

meiner Gesch. und S, 87 und 95 der Nachtr., 3. Folge)

Über diesen gräfl mansfeld, Rath Johann Christoph Brosemann

findet sich in der Zeitschrift des Vereins für Hennebergische Geschichte ic. zu

Schmalkalden (1 Supplementheft S, 78) folgende Nachricht,

I I, 1555 wurde wegen allerhand auf dem Rathhause zu Schmalkalden

verübten Excesse w, von E, wohl Edl, Rath dahin geschlossen, daß, wer auf dem

Rathhaus sich würde zanken, schlagen und andern Frevel begehen würde, um
10 fl, gestraft oder 10 Wochen in das Gefängnis sollte gesetzt werden, Diese

Ordnung läse man der Bürgerschaft d, 14. Sept, dieses Jahres nicht nur öffent¬

lich vor, sondern auch der damalige Stadtschreiber David Steuerlein ließ

diesen von ihm verfertigten Reim über die Thür der Rathsstuben mit großen

schwarzen Buchstaben anschreiben:

u wissen sei hiermit jedermann, wer im Rathhaus fängt Hader an,
rcvel übt oder Hand anlegt icht, derselbe die hohe Freiheit bricht,

Und ist um zchcn Gulden Geld verfallen, wie die Ordnung meldt,
Oder muß zehen Wochen in den Thurm verbüßen, ist bitten verloren.

Ob nun wohl diese Reime ao, 1700 bei der vorgenommenen Reparatur

ausgestrichen worden, so hat doch über solcher Freiheit der E, E, Rath vor

Zeiten fest gehalten. Denn ao. 1606 wurde M. Georg Reps um 10 fl, ge¬

straft, weil er Bastian Dörmer in der großen Rathstube mit einem Glas

blutrünstig geschlagen. Eben diese Geldstrafe mußte ao 1668 Hans Moz, ein

Raths H., erlegen, der Hans Hasen eine Maulschelle in der Rathsstube ge¬

geben, Ja mit dem Studio so Joh. Christoph BvoseMllNU, dessen Vater

Moritz Brosemann damals Bergmeister in Schmalkalden war, hatte

der Rath wegen dieser Ordnung weitläuftige und verdrießliche Händel; denn als

jener ao, 1654 einem Musikanten beim Tanz eine Maulschelle gegeben und er

die angeforderte 10 fl, zu geben diffikultierete, wurde er arrestieret Allein er drung

mit Gewalt zum Thor hinaus, injurierte schriftlich den Stadt-Schultheißen

Hermann von Jossa und den Bürgermeister Valtin Zielfelder,

citierte sie vor die Universität Leipzig und schickte diese Citation durch den

Notarium Georg Ernst Meyen und denen 2 Zeugen Valtin Vogt und

Thomas Merkeln aufs Rathhaus in Abwesenheit des Stadt-Schultheißen und

des Bürgermeisters, Aber zum Recompens ihrer gehabten Mühewaltung er¬

hielten die Überbringer dieses, daß dem Notario das Prokurieren auf dem

Rathhaus verboten und er zu Erlegung ig fl, angehalten, die zwei Zeugen aber

jeder um 5 fl. gestraft worden. Weil nun dieses der H. Land gras Wilh. VI.

erfahren, thät er Befehl, des gedachten Brosemann, wenn er würde in die

Stadt kommen, sich zu bemächtigen, wie er denn auch d, 24, Dec. darauf bei

200 Thlr, Straf zum Arrest gezwungen worden. Darauf wurde ihm ao, I6SS

d, 10, Jan im fürstl, Amt die Kontenta eines Befehls vorgelesen, daß er 1) die

10 fl. Straf erlegen, 2) wegen des vorigen Jahres verlassenen Arrests 50 fl,

aeben, 3) wegen der gegen den Stadtschultheiß und Bürgermeister gebrauchten

Injurien Abbitte thun, 4) einen Revers über sich geben und 5> weil er

v, Wolfens Tochter wider die Konsanguinität ohne erhaltene Dispensation ge-

heirathet, 50 fl, zahlen sollte. Alleine er wollte sich zu keinem verstehen, und

mußte er aufs neue Arrest halten. Jedoch er ersähe eine Gelegenheit und wischte

d. 22, Febr. heimlich davon. Weil er aber indessen meinete, es sei niemand mehr,

der von diesen Sachen wüßte, und nach 15 Jahren ac>, 1670 in Schmal¬

kalden wieder ankam, so wurde er in seiner Schwester Haus arrestieret,



mit 6 Musquetirern bewacht und genöthiget, 100 fl der fürst, Herrschaft, 10 fl,

dem Rath und 10 fl, Unkosten zu erlegen.

Das war eine theure Maulschelle und traf das Sprüchwort hier ein:
Lang geborgt ist nicht geschenkt.

In der goldenen Aue.
Nuleben.

I. Zu dem im Departement des Ober-Landesgerichts zu Naumburg,

und zwar im Sangerhänser Kreise belegenen, vormals von Stock-

hausen'schen, hernach von Biela'schen, alsdann Fleck'schen, darauf

Schneidewind'schen, dann Stockmann'schen und jetzt von Eberstein'schen

konsolidierten Nittcrgutc zu Aul eben (eingetr. im Grnndbuche über Ritter¬

güter im Gerichtsbez, Heringen, B, I, Bl, 144) gehören folgende Planstücke-.

Ar. 295, die Jakobi-, Busch- und Martinswicsc,

35 M, 31 lüll21,7504 H., dazu 'stz 1859

— „ 112 „ 0,1539 „ Ab zrgsgr. am Westende d. Buschwiese

35 M, 146 OK 21,9090 (eigtl. 21,9093) Hektar.

dir. 247b, unterm Heriuger Wege (Morgenscitr)

64 M, 99 sstU 16,4809 H.; 1363 ein Damm von

— „ 24 „ 0,0341 „ am Wege zugelegt

64 M. 123 16,5150 Hektar,

Ar. 259, unter der Soolc,

59 M, 19 lük-- 15,0920 (eigtl, 15,0903) Hektar.

Ar. 366, die Löche und hinterm Eichcnbiel,

96 M, 77 UN 2461,994 Ar,, hierzu 1359

1 „ 127 „ ^ 43,547 „ W eg n, u, an d, Petersholze

93 M, 24 lIN --- 25,0550 (eigtl. 25,0554) Hektar,

Ar. 724b, der Heidelberg und das Welchen

130 M, 113 (IN ^ 33,3520 H,, dabei ein Weg von
— ,. 102 ., 0,1447 „

130 M, 11 HiN ^ 33,2073 Hektar ohne den 1869 nur für das

v, Ebersteiu'sche und Schlichteweg'sche Gut angelegte, von dem

Sondershäuser Wege bis vor den Schlichteweg'schen Plan Ar, 725

führenden, und nicht für Weidevieh bestimmten Weg.

Am 9. März 1860 wurden gekauft 2 Acker Land und Wiese vor dem
Oberriethe in Heringer Flur und bei der Separation an das Rittergutsplan¬

stück Ar. 205 gelegt mit

Ar. 1383, d, K, u, Heringen im Brandlandc (eingetragen im Auleber Flur-

grundbucke, Band III, Bl, 427. Art, 239 unter Ar. 40).

2 M, 93 ÜN ^ 64 Ar. 26 ÜM (r, 64, 30), dazu

— „ 4 „ „ 56 „ eingezogener Weg
2 M. 97 diB ^ 64 Ar. 82 UM,
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Die Rittcrgutsptanstücke sind daher:

Kr. 205 der Karte 35 M, 140 UM 21,9090 Hektar,

247b „ „ 64 „ 123 „ 16,5150 „ ,

259 „ 59 „ 19 „ -- 15,0920 ,

366 „ „ 93 „ 24 „ -- 25,0550 „ ,

724d „ „ 130 „ 113 „ -- 33,3520 „ incl. 102 (IM Weg.
433 M. 65 >IM, 111.9230 H.

4383 „ 2 .. 97 „ -- 0,6482 „
Sa. 440 M, 162 UM-- 112,5712 Hektar,

II, Zu dem unter Kr, 107 zu Aul eben belegenen Jlfelder Klostergute

(eingetr. im Grundb, über Häuser von Auleben B, III, Bl, 157 u, im

Auleber Flurgruudbuche B. III. Bl, 427, Artikel 239 unter Kr. 25 u, 90

bis mit 96) gehören außer Wohnhaus, Hof, Scheune, Ställen und Garten

folgende Planstücke

Kr. 200 b, im Langen Riethe,
14 M 161 UM-- 3,3050 (eigtl. 3,3030) H.

Kr. 247a, unterm Heringer Wege (Abendfeite),
22 M. 13 (IM-- 5,6355 H., dazu 1363 ein Damm v.

„ 22 „ 0,0312 „
22 M. 35 UM -- 5,6670 (eig, 5,6667) Hektar.

Kr. 724 a, die Struth.
61 M. 97 UM-- 15,7130 (eig. 15,7121) Hektar,

Die Wandeläcker.

Kr. 200 a, im Langen Riethe.
13 M. 127 UM -- 4,7750 (eig. 4,7759) Hektar.

Kr. 357, Eisberg und Soolberg.
116 M. 137 UM-- 29,8120 (eig. 29,8114) H., darin
— . „ 19,3 „ -- 0,0230 H. Graben, bleiben

116 M. 117,2 UM -- 29,7340 Hektar,

Für die aus Flur Berga zum Umtausch gestellten Planstücke
wurde dem Jlfelder Hofe zugeteilt:

Kr. 200 o, im Langen Riethe.
2 M. 30 mM -- 0,5530 (eig. 0,5531) Hektar.

Im Juli 1867 wurde bei der Separation angenommen ein Weg nach der
Kalkhütte.

Kr. 357a 76 mm --0,1030 Hektar.

Für das geschlossene Jlfelder Gut und die Wandeläcker sind demnach ge-

geben die Ptansiücke

Kr. 200a bc 35 M. 138 UM-- 9,1330 H, i. L. Riethe,

247a 22 „ 35 „ 5,6670 „ unter d. Heringer Wege,

357 116 „ 137 „ ^ 29,3120 „ Eisberg u. Soolberg,

357a — „ 76 „ 0,1080 „ z Kalkh. gek.

724a 61 „ 97 „ -- 15,7130 die Strut h
Sa, 236 M. 123 ÜM 60,4330 Hektar



Pläne unter dem Heringer Wege.

Nr. 247 b 64 M, 99 HHk f ohne die 1863 zur Abwehr des Wassers dazu247 a 22 „ 13 „ s gelegten 46 IHK.

36 M, 112 12k^ 22,1170 (eig, 22,1164) Hektar,

Heidelberg und Struth,
Nr. 724b 130 M, 113 HHk^- 33,3S20 H,

724» 61 „ 97 ^ 13,7130 H.

192 M, 30 IHK -- 49,0650 Hektar,

Eisberg, Soolberg u, Kalkhüttcnweg,
Nr. 357 116 M. 137 IHK -- 29,8120 H.

357» — ,, 76 ,, ---- 0,1080 H,
117 M, 33 IHK --- 29,92 Hektar,

Im Langen Rieth?,
Nr. 200b 14 M, 161 LUK-^ 3,8050 H.

200» 18 ,. 127 „ ^ 4,7750 „
200a 2 „ 30 ,, 0,5530 ..

35 M, 138 IHK 9,1330 Hektar,

Größe beider Güter sxczl. Särchenländerei,
L., Rittergut mal. Pl, 1383 440 M, 162 IHK - 112,5712 H,
k, Jlfelder Hof mal, Wandeläck, 236 ,, 123 ., ^ 60,4330 „

Suiriiu» 67? M. 105 UN ^ 173,0042 H,

Davon kommen 46 HHk ^ 0,0653 H. a, d, Damm an 247» u, b,

4 „ ^ 0,0056 ,, „ „ Weg in 1333
76 „ ^0,1030 „ „ „ 357»

19,8 ,, 0,0280 „ „ d. Graben in 357.
8». 145,8 IHK-- 0,2069 H.

auf die Länderei daher 676 M. 139,2 IHK --- 172,79 Hektar, wie auch in
dem im Juni 1880 erschienenen Handbuche des Grundbesitzes der
Provinz Sachsen S. 394 richtig angegeben worden ist,

III, Die im Auleber Flurgrundbuche B. III, Bl, 427, Art, 239 unter
Nr. 42 bis mit 72 eingetragenen 33 Morgen 59 s^k 8,5093 Hektar
Särchenland in Hammner Flur bestehen aus den Plaustücken Nr. 555,
573», 565»2 566, 573b2 573dl, 565b und 565»1,

IV, Die im Auleber Flurgrundbuche B III. Bl. 427. Art, 239 unter
Nr, 73 bis mit 89 eingetragenen 38 Morgen 46 H)k — 9 ,7681 Hektar
Särch en lan d in Heringer Flur bestehen aus den Planstücken Nr, 1636lVbis
1646IV, 1648IV, 16501V—16531V und 16551V.

V, Die auf einem Acker Lande am Soolberge befindliche Kalkhütte
mit dem dazu führenden Wege und den Anpflanzungen ist eingetragen im
Auleber Flurgrundbuche B. III. Bl. 427. Art. 239 unter Nr, 41,

Alle diese eben aufgeführten zusammen 749 Morgen 30 s^k an Land
und Wiese haltende Grundstücke: das früher v, Stockhausen'sche, später
v. Biela'sche konsolidierte Rittergut zu Auleben, der Jlfelder Hof eben¬
daselbst, die Särchenländerei in Hammaer und Heringer Flur und

5



die Kalkhütte in Auleber Flur gingen nach dem am 2. April 1874 zu
Kassel erfolgten Tode der Amalie Freifrau von Eberstein geb. Stock¬
mann auf den Herausgeberdieser Nachträge und dessen Söhne Alfred,
Adolf, Botho und Eberhard über. Nur bis l, April 1884 ist der
jetzt Eberstein'sche Grundbesitz zu Auleben, Hamma und Heringen ver¬
pachtet, Der am 1. Dec. 1871 mit der Firma Schütte und Comp, abge¬
schlossene Pachtvertragwurde am 6, Sept, v. I. auf die Dauer von ferneren
12 ans einander folgenden Jahren, vom 1, April 1884 bis 1, April 1896,
verlängert:

Zur ersten Ausfertigung sind 565,«° Mark Stempel verwendet, Ltsiirbaoll,

Verhandelt Hloßla am Karz am sechsten September eintausend

achthundert und zwei und achtzig.

Vor dem unterzeichneten zu Roßla wohnhaften Notar im Bezirke des
KöniglichenOberlandesgerichts zu Naumburg Julius Albert Steinbach
und den mitunterschriebenenvolljährigen und dem Notar persönlich bekannten
Jnstrumentszeugen, nämlich: 1. Buchbinder Karl Höfer, 2, Schneider
Gustav Meyer — beide von Roßla — denen und dem Notar, wie sie ver¬
sichern, keines der Verhältnisse entgegensteht,welche nach den ihnen bekannt
gemachtenParagraphen fünf bis neun des Gesetzes vom elften Juli acht¬
zehnhundert fünf und vierzig von der Teilnahme an dieser Verhandlung
ausschließen, erschienen bekannt, großjährig und verfügungsfähig:

A. Herr Ingenieur-Hauptmann außer Diensten Louis Ferdinand
Freiherr von Cberltein von Dresden für sich und als Vertreter
seiner vier Söhne: Herrn Referendar Alfred von Ebersteiu zu
Berlin mit diesem selbst, seines Herrn Sohnes Lieutenant Botho
von Eberstein zu Aurich, und zugleich als gesetzlicher Vertreter
seiner beiden Söhne Adolf und Eberhard von Eberstein von
Dresden,

ö, die Herren Fabrikbesitzer August Hönning von Frankenhausen
und Rudolf Schuhe von Nordhausen, als Vertreter der Firma
Schütte und Compagnievon Aumühle.

Dieselben erklärten zu notariellem Protokoll nachstehenden Pachtvertrag:
Zwischen dem k, preußischen Ingenieur-Hauptmann außer Diensten Louis

Ferdinand Freiherrn von Eberstein zu Dresden für sich und seine vier Söhne:
Referendar Alfred von Eberstein zu Berlin, LieutenantBotho von Eberstein
zu Aurich und Adolf und Eberhard von Eberstein zu Dresden, und zwar
bezüglich der beiden ersteren als Bevollmächtigten und der beiden letzteren als
gesetzlichen Vertreter, als Verpächter und

der Firma Schlitte und Compagnie, vertreten durch Herrn August
Hornung zu Frankenhausen und Herrn Rudolf Schulze zu Nordhausen.

Paragraph Eins.
Gegenstand.

Der Hauptmann außer Diensten Louis Ferdinand Freiherr von Cberslein
zu Dresden verpachtet für sich und seine vier Söhne: Referendar Alfred von



Eberstein zu Berlin, Lieutenant Botho von Eberstein zu Aurich und Adolf
und Eberhard von Eberstem zu Dresden, und zwar bezüglich der beiden
ersteren als Bevollmächtigter und der beiden letzteren als gesetzlicher Vertreter,
an die Firma Schlüte und Compagnie, vertreten durch Herrn August Hornung
zu Frankeuhausen und Herrn Rudolf Schufte zu Nordhausen,

das ihm und seinen genanntenSöhnen gemeinschaftlichgehörige Ritter¬
gut zu Aulebcn und sonstige Grundstücke der eben Genannten zu Aulebcn,
Hamma und Heringen, bestehend aus den Ritterguts-, Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden, der Schäferei und den Gärten, der Kalkhütte
mit den Kalksteinbrüchen, circa siebenhundert neun und vierzig
Morgen Areal an Ackerland, Wiesen, Hutungen,Plantagen, Wegen und Gräben,
Feldinventarium und sonstigen Jnventariengegenständen, wie solches die Ver¬
zeichnisse ergeben, welche bei der im Jahre eintausend achthundert und zwei und
siebzig erfolgten Übergabegefertigt worden sind, mit Ausnahme Dessen, was
Verpächter sich von diesen Pachtobjektenin diesem Pachtvertrage zur eigenen
Dispositionund Nutzung ausdrücklich vorbehalten haben, alles zur landwirt¬
schaftlichen Benutzung auf zwölf aufeinanderfolgende Jahre, vom ersten April
eintausend achthundert vier und achtzig ab bis zum ersten April ein¬
tausend achthundert sechs und neunzig (vom I.April 1884bis 1. April 18S6).

Der angegebene Morgengehalt— im Allgemeinen ohne Rücksicht auf Düng¬
ung und Bestellung — gründet sich auf die Separationsvermessungund wird
daher eine weitere Gewähr nicht geleistet. Bei Erledigung des Pachtes hat Herr
Pächter das Gut mit allen Gebäuden, Äckern, Wiesen, Plantagen, dem Kalkofen,
die Steinbrücheund alle sonstigen Pertinenzien und Jnventarien-Gegenständein
denselben Qualitäten und rospoctive Quantitäten zurück an die Verpächter
oder ihre Nachfolger zu geben, wie er solche beim Antritt des Pachtes empfangen
hat. Es müssen daher soviel Morgen Land in gleicher Lage und Güte, wie bei
der Übernahme wenigstens so gut gedüngt und bestellt wieder zurückgegeben
werden, wie er solche beim Antritt übernommen. Ein Morgen Land voller
Düngung verlangt hiernach neun bis zehn zweispännige Fuhren guten Stalldünger,
wobei das Fuder zu dreißig Centnern gerechnet ist; bei Hordenschlag aber wird
ein Morgen mit zweitausend Stück Schafvieh in einer Nacht gedüngt. Und die
Plantagen sind in dem Zustande zurückzugeben, wie er vorhandensein muß,
nachdem dieselben den Bestimmungen des Paragraphen vier dieses Vertrags gemäß
behandelt worden sind.

Paragraph Zwei.
Reservate.

Von der Verpachtung ausgeschlossenund vorbehalten sind:
a) Die sämtlichen Gebäulichkeiten, der Hof und Garten des sogenannten

Jlfelder Hofes zu Auleben;
d) al le unterirdischen Produkte, die Zugänge dazu und Lagerstätten

dafür und des Abraums; fernerStein- und Braunkohlen, Torf:c.
auf den verpachteten Grundstücken, wenn sich dergleichen vorfinden, jetzt
entdeckt sind oder künftig entdeckt werden, zu gewinnen und abbringen
zu lassen. Für das dadurch verloren gehende Terrain wird Pächter
nach Verhältnis der Pachtgelder und der Bodengüte, wie auch der Dauer
der Benutzung entschädigt. Der Herr Pächter ist aber auch berechtigt,
Mergel, Thon, Lehm, Steine und Kies, soweit er dies für die Pacht¬
grundstückezu benutzen hat, unentgeltlichzu graben und zu entnehmen
auf die Dauer seiner Pachtzeit. Nach gemachtem Gebrauche hat er je¬
doch die etwa dabei gemachten Gruben wieder zuzuwerfen, mit guter
Erde bedecken und ebenen zu lassen.

5*
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o) das Patronatrecht und der südliche obere Kirchenstuhl, wogegen dem
Herrn Pächter die Benutzung der übrigen Kirchenstühle bleibt;

ä') das Reckt, Dismembrationen zu bewilligen oder zu verweigern hin¬
sichtlich der Grundstücke, die in dieser Beziehung von dem verpachteten
Rittergute abhängen, aber anderen gehören;

s) das Vorkaufs- und Näherrecht an den zu ci vermerkten Grund¬
stücken ;

k) alle ständischen, alle Ehren- und alle rein persönlichen auf die
Pachtgüter bezüglichen Rechte;

g) das Recht, Tauben zu halten auf dem sonst Ludwig Schneidewind'schen
Gute nach dem Umfang desselben.

Paragraph Drei.Jnventavinm.
Die Jnventarienstücke, die dem Verpächter gehören, aber dem Pächter im

Jahre achtzehnhundert zwei und siebzig nicht käuflich mit überlassenwurden,
bleiben nach wie vor Eigenthum der Verpächter, und Pächter erhält solche nur
zur Benutzung; sie werden hiermit als eisern erklärt, und der Pächter hat sie
bei seinem Abgange in guter Qualität und unentgeltlich zurückzugeben.Ebenso
ist Pächter gehalten — wenn es von den Verpächternverlangt wird — das
Wirthschaftsinventarium an Schiff und Geschirr bei Endigung der Pacht
den Verpächtern oder statt dessen dem angehenden Pächter gegen Empfang des
Werthes, der durch Übereinkommen eventuell durch Taxe Sachverständiger ermittelt
wird, eigenthümlich zurückzulassen.

Während der Dauer der Pachtzeit hat Pächter auf dem Pachtgute
hinreichendes Jnventarium im gutem Stande zu halten und im letzten
Pachtjahre bis zur Übergabe mit Ausnahme des Mastviehes, der Kälber, Ferkel
bis zum Alter von acht Wochen und des Schaf-Märzviehes nichts davon zu
veräußern. Namentlichmuß Pächter während der Pachtzeit stets einen Vieh¬
stand von mindestensder Stückzahl an Pferden, Rind- und Schafviehhalten,
wie er 1372 beim Abschluß des Vertrages gehalten wurde. Der Gutsherrschaft
steht es frei, sich jederzeit durch Nachzählen von der Richtigkeit zu überzeugen.
Wird indessen weniger Schaf- oder Rindvieh gehalten, so kann der Ausfall der
einen Sorte durch die Mehrhaltung der andern nach ökonomischen Grundsätzen
ausgeglichen werden, ebenso können neben den Pferden auch Zugochsen gehalten
werden.

Stroh, Heu, Futter und Dünger-Vorräthe werden unentgeltlich übergeben
und sind am Ende der Pachtzeit wenigstens in derselben Menge und Güte un¬
entgeltlich vom Pächter wieder zurückzugewähren.

Äcker und Wiesen mit deren Dämmen und Gräben hier und dort sind vom
Pächter bei seinem Abgange vom Gute durch ihn gehörig gedüngt in guter Qua¬
lität und rospootivs so mit Früchten bestellt unentgeltlich zurückzugewähren, wie
sie beim Antritt des Pachtes achtzehnhundert zwei und siebzig übernommen worden,
und findet hinsichtlich der Weniger-Düngung und Bestellung eine Ausgleichung
durch Geld nach den Preisen zur Zeit der Rückgewähr statt gegen das, was er
achtzehnhundert zwei und siebzig bei der Übernahme empfangen hat.

Gebäude.
Die Gebäude hat der angehende- Pächter während der Dauer der Pachtzeit

in gutem Zustande zu erhalten und nach Ende der Pachtung so zurückzuliefern,
ohne daß er dafür eine Entschädigung oder Kostenersatz, auch nicht durch Ab¬
rechnung, erhalten kann und darf. Die Gebäude sind von ihm unter eben der
geschehenenVerpflichtungnur ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß zu ge¬
brauchen, namentlich dürfen Stuben, Zimmer und Kammern nicht zu Viehställen
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oder Fruchtböden und Futterlagern benutzt werden. Während der Dauer seiner
Pachtzeit hat der Pächter solche in Dach und Fach, in Thüren, Schloß und
Riegeln, in Fenstern, Fußböden, Ofen, Essen, Brunnen, Röhren und Wasserleitungen
auf seine Kosten zu erhalten.

Neue Gebäude darf der Pächter ohne Zustimmung der Verpächternicht
errichten; geschieht es dennoch, so können die Verpächter deren Entfernung zu
jeder Zeit verlangen, und der Pächter kann niemals, auch nicht bei seinem Ab¬
gange, eine Entschädigung dafür beanspruchen.

Überhaupt hat der Pächter die Güter in gutem Wirthschaftsbetriebe und
namentlich das erforderliche Spann-, Zug- und Dungvieh zu halten.

Paragraph Vier,
Vcwirthschaftimg im Allgemeinen.

Der Pächter hat hinsichtlichder Felder eine freie Bewirthschaftung derselben,
jedoch muß sie nach rationell landwirthschaftlichen Grundsätzen geschehen,Äcker
und Wiesen sind in gutem Kulturzustande zu erhalten, Pächter hat sie wenigstens
von vier zu vier Jahren ordentlich und tüchtig zu düngen, die Pflugarten ge¬
hörig tief und gut zu geben und Cichorien nicht zu bauen und in den letzten
drei Pachtjahren über zwölf Morgen jährlich mit Ölfrüchten nicht zu bestellen.

Beim Anbau von Zuckerrüben zur Abgabe an eine Zuckerfabrik ist Pächter
verpflichtet, einen entsprechenden Procentsatz der aus den Zuckerrüben resultieren¬
den Rückstände in die Wirthschaftals Viehfutter zu verwenden, und zwar bei
dem gegenwärtig gebräuchlichenDiffusions-Verfahren vierzig Procent auch darüber
und einen Nachweisdarüber auf Verlangen der Verpächter jederzeit zu liefern.
Die Wiesen sind von Buschwerk und Maulwurfshügeln rein zu halten, die inneren
Gräben so oft es nöthig ist zu heben. Die äußeren und von der Separations¬
behörde angeordneten Gräben sind vom Pächter, soweit sie Gutsgrundstücke be¬
rühren, so oft auf seine Kosten zu heben, als solches von der diesfalls bestellten
Behörde verlangt wird: oder, wenn solche gemeinschaftlichgehoben werden, hat
Pächter nach den diesfallsigen Bestimmungenzu dem Anteil des Gutes beizu¬
tragen, Wird der Graben von einem Nachbar begrenzt und ist gemeinschaftlich,
so liegt ihm nur die Hebung der Hälfte ob. Die Folgen der Versäumnis treffen
den Pächter, Demselbengebührt dagegen das Eigenthum des auf seiner Seite
von ihm Ausgeworfenen. Sind Gräben in seinen Grundstücken auf beiden Seiten
Fanggräben, so hat der Pächter auf beiden Seiten den Auswurf zu entfernen.
Sind es nur einseitige Fanggräben, so ist der Auswurf auf die entgegengesetzte
Seite zur Abwehr des Wassers als Damm zu legen, die Fangseitebleibt frei.
Sind die Gräben zweiseitige Wassergräben, so ist der Auswurf auf beiden Ufer¬
seiten als Dämme zu legen.

Der Damm am Lande vor dem Heringer Thore längs der Chaussee ist,
soweit er zum Schutze des verpachteten Ackers nöthig, möglichst durch Thonerde
oder sonstige feste Erde so hoch und breit zu halten, daß das von der Chaussee
andringende Wasser den Damm nicht durchbricht oder übersteigt und auf das
unterliegende Land tritt.

Die Privatwege der Pachtgrundstücke hat Pächter auf seine Kosten in Ordnung
zu erhalten und ebenso hat derselbe von den Pachtgrundstücken Beitrag zur Er¬
haltung der Kommunal-und sonstigen öffentlichenWege, soweit es verlaugt wird,
beizutragen,

Soolberg und Mergellöcher, soweit sie zur Pachtung gehören, sind oft Kalk¬
felsen, die gewöhnlich nur mit einer Schicht Erde und darüber befindlichemRasen
gedeckt sind, Teils zur Erhaltung der darauf stehenden Obstbäume,andererseits
zur Konservierung der Hütung ist daher dem Pächter untersagt, außer dem Mergel
noch Erde und Rasen davon zu entfernen. Außer dem Ersatz des Schadens
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trifft ihn für jede Fuhre dieser entfernten Gegenstände eine an die Verpächter zu
zahlende Konventionalstrafe von dreißig Mark, Derselbe hat auch darauf zu
sehen, daß eine Entnahme von andern Personen nicht stattfindet.

Von dem gewonnenen Stroh und Dünger und dem Wiesenheu, Grumt und
Futter darf der Pächter seiner allgemeinen Wirtschaft — sei es in welcher Form
es wolle — nichts entziehen oder verbrennen, vielmehr muß es in das Pachtgut
verwendet und die Schafhord nur auf die Gutsäcker gelegt werden. In Kontra-
ventionsfällen hat der Pächter außer der Wiederbeschaffungder entzogenen Gegen¬
stände, oder wenn solches zu spät ist, außer dem Schadenersätze noch für jede
zweispännige Fuhre Stroh oder Dünger einhundertund fünfzig Mark, für jede
dergleichen Fuhre getrocknetesGras (Heu und Grummet) dreihundert Mark Kon¬
ventionalstrafe an die Verpächter zu zahlen.

Ohne Genehmigungder Verpächter darf Pächter weder Wiesen in Acker,
noch Äcker in Wiesen verwandeln mit Ausnahme der Martini-, Busch-, Jakobi-
und Langenrieths-Wiesen, vorausgesetzt eine dauernde Entwässerung.

Plantage.
Die Obstplantagen sind vom Pächter in gutem Stande zu erhalten, nament¬

lich sind die jungen Bäume am Soolberge durch Dornumwindungvon unten bis
gegen zwei Fuß hoch gegen Beschädigung von Hasen, Kaninchen und Schafen all¬
jährlich zu wahren. Alle diese Obstbäumesind rechtzeitig von ihm zu raupen,
Raupen und Maikäfer sind sofort, wie sie sich zeigen, zu entfernen. Die nicht
veredelten Obstbäume sind von ihm zweckmäßigzu veredeln. An die Stelle der
absterbendenund abgestorbenen Bäume hat derselbe andere Obstbäumeanzu¬
pflanzen und gleichfalls wie oben zu behandeln. Soweit das Pacht-Terrain des
Soolbergs und der Mergellöcher es gestattet, hat der Pächter fünfzig Stück Obst¬
bäume jährlich außerdem anzupflanzen, diese zu veredeln und die Anpflanzung
vollständig zu unterhalten. Die Bäume werden nach Zählung und Stückzahl
übergeben,

Paragraph Fünf,
Der Pächter hat die etwa vorkommenden, dem Verpächter zur Last fallenden

Baulichkeiten diesem sofort bei eigener Vertretung des weiteren Schadens schrift¬
lich anzuzeigen. Dem Pächter liegt auch ob, die Dunstzüge in den Viehställen
zur Verhütung des Nachteils an den Gebäudenoffen zu halten. Bei Ausfahrung
des Mistes aus den Schafställen ist darauf zu sehen, daß die darunter befindliche
Erde nicht mit ausgefahrenwird; mit einem Worte, daß die obere Grenze des
Füllmundes der Ställe und der Boden der letzteren in gleichem Niveau mit dem
oberen Rande des inneren Füllmundes erhalten werde. Wird dementgegen Erde
ausgefahren, so ist sofort andere Erde in dem eben angegebenen Umfange in den
betreffenden Stall wieder einzufahren und der Boden bis zum oberen Rande des
Füllmundes überall auszugleichen. Für durch Kontraventionentstandenen Scha¬
den hat der Pächter den Verpächtern Ersatz zu geben,

Paragraph Sechs.
Das jährliche Pachtgeld wird mit dreizehntausend fünfhundertMark, und

zwar, in vier gleiche Posten geteilt, vierteljährlich xostnuinsrancko,vom ersten
April 1884 (Eintausend achthundertund vier und achtzig) ab gerechnet, am
1. Juli, 1. Oktober, 1. Januar und 1. April jeden Pachtjahres gezahlt.
Bleiben Rückstände, so sind davon ohne Rücksicht, ob sie von den Verpächtern
gestundet oder nicht gestundet sind, von dem Pächter vom Verfalltage an Ver¬
zugszinsen zu fünf Procent, auf das Jahr gerechnet, zu entrichten. Diese letztere
Bestimmung hat keinen Einfluß auf das Recht der Klage wegen des Rückstandes,
Ist der Verzug in der Zahlung länger als ein viertel Jahr, so sind Verpächter
befugt (nicht verpflichtet),die Pachtung zu kündigen Im Fall der Kündigung
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erfolgt die Rückgabe aus der Pachtung nach den gesetzlichenBestimmungen.
Pächter hat den Verpächternden durch anderweite Verpachtung oder sonst ent¬
stehenden Schaden zu vergüten.

Die Abführung der Pachtgelder erfolgt nach den Bestimmungen der Ver¬
pächter an die Personen und Orte, wohin der Pächter diesfalls angewiesen wer¬
den wird, bis auf Weiteres an den Mitverpächter Hauptmann außer Diensten
Freiherrn von Eberstein in Dresden.

Paragraph Sieben.
Außer dem Pachtgelds hat der Pächter den Verpächtern noch Folgendeszu

leisten:
a) Der Pächter hat, sowie dies die Verpächter verlangen, alljährlich zwölf

zweispännige Kutschfuhren im verdeckten Kutschwagen unentgeltlich zu thun. Tour
und Retour werden für eine Fuhre gerechnet. Die jedesmalige Leistung geschieht
an dem Tage und zu der Stunde, wo Verpächter sie verlangen. Keine Kutsch¬
fuhre darf über 24 Stunden ausgedehntwerden. Beliebt es den Verpächtern,
dazu ihre eigene Kutsche statt der des Pächters zu verwenden, so steht ihnen das
frei. In diesem Falle hat aber Pächter die Verpflichtung, die Räderachsen
und Beugeisen der Kutsche schmieren und nach vollendeter Fuhre den Wagen rei¬
nigen zu lassen. Das Chausseegeld zahlen Verpächter, die Kost des Kutschers, die
Fütterung unterwegs und das Stallgeld leistet Pächter.

K) So lange einer der Verpächter in Auleben wohnt, hat der Pächter all¬
jährlich dessen Holz- und Kohlenfuhren unentgeltlich zu leisten.

e) Ebenso reservieren dieselben sich einen halben Morgen gutes Kartoffelland
in den Löchen, den Pächter zu Pflügen und den Ertrag einzufahren hat.

Paragraph Acht.
Alle ordentlichen und außerordentlichen gegenwärtig darauf ruhenden und

künftig darauf gelegt werdenden Abgaben und Lasten der Pachtgrundstücke,
sowie der von den Verpächtern in Au leben reservierten Grundstücke (namentlich
des Gartens und der reservierten Gebäude des Ilfeld er Hofes) hat der Pächter
außer dem Pachtgelde zu übernehmen und zu bezahlen, ohne Rücksicht, ob sie für
den Staat, die Provinz, den Kreis, namentlich für die Kommune, Kirche,
Pfarre, Schule oder sonst jemand sind. Dasselbegilt in demselben Umfange
von aller Einquartierung und Spannleistungen, sei es im Frieden oder
im Kriege, von allen sonstigen Kriegsprästationen, ohne Rücksicht, ob sie die
Substanz oder die Nutzung des Gutes angehen, ferner von allen Brand¬
schatzungen, Naturallieferungen und Kriegsschäden, auch von der Er¬
legung der Gelder, die zur Abwendung obiger Lasten oder sonstiger Kriegsbeschä¬
digung der Nutzungen des Gutes verwendet werden. Hierbei ist es gleichgültig,
ob die Abgabe auf den Namen des Gutes oder dessen Eigenthümer,der Verpächter,
ausgeschrieben werden.

Die Kreiskosten werden gewöhnlich auf den Namen der Verpächter und
nicht bloß nach dem Besitze des Gutes, sondern auch nach ihrem übrigen Ver¬
mögen, sofern es Mobiliar ist und sie im Kreise wohnen, ausgeschrieben. Letzteres
ist daher, wenn Verpächter im Kreise wohnen, davon zu sondern.

Die persönlichen Abgaben, die auf ihren Namen ausgeschriebenwerden,
haben Verpächter zu tragen; ihnen fällt auch die Einkommensteuer, soweit
solche auf ihren eigenen Namen ausgeschrieben ist, allein zur Last.

Die Brandkassengelder für die Gebäude, verpachtete und reservierte,
zahlen Verpächter. Werden dieselbenauf den Wunsch derselben vom Pächter
entrichtet, so ist Letzterer berechtigt, den Betrag von dem nächsten Pachtgelde ab¬
zuziehen.

'fli

U

Jus

W -



Ebenso haben Verpächter die Separationskosten allein zu tragen.
Sollte etwas im Wege der Separation, obwohl der Receß von den Interessenten
größtenteils genehmigt ist und es vorzüglich auf dessen Bestätigung beruht, ab¬
geändert werden, so hat Pächter sich dies gefallen zu lassen, ohne Entschädigung
dafür verlangen zu können.

Alle Leiswngen und Gaben, die dem Hrn, Pächter nach diesem Vertrage
aufgelegt sind, hat derselbe aus eigenen Mitteln, ohne Ersatz dafür, also auch
mit Wegfall des Kompensations-Rechts, als Teil des Pachtzinses zu leisten und
zu geben Hiervon machen nur diejenigen eine Ausnahme, für welche eine
Vergütung kontraktlich festgesetzt ist. Aus Anlaß des Kriegs findet eine Kündig¬
ung nicht statt.

Paragraph Neun.
Was Verpächter während der Pachtdauer in Betreff der Pachtgüter und

ihrer sonstigen Reservate in Auleben insbesondere auch bei der Gemcinheitsteilung
und den Kommunal-Verhandlungen und Beschlüssen, dem Pächter beauftragen
werden, hat derselbe unentgeltlich pünktlich zu besorgen. Kommen Reisen hierbei
vor, so muß er auch diese, jedoch nicht über zwei Meilen Entfernung, bestreiten,

Paragraph Zehn,
Alle Rechte des Pachtgutes hat der Pächter während seiner Pachtzeit zu

wahren und auch darauf zu sehen, daß die einzelnen Grundstücke in ihren Grenzen
und Vermarkungen erhalten werden, und hat Verletzungsfälle sofort den Ver
Pächtern anzuzeigen.

Paragraph Elf.
Ohne der Verpächter ausdrückliche schriftliche Einwilligung ist es dem Pächter

nicht gestattet, das Pachtgut zu cedieren oder die Pachtgegenstände — mit Aus¬
nahme des jährlichen Obstes und der Kalkhütte mit den Steinbrüchen — wäh¬
rend seiner Pachtzeit ganz oder teilweise zu vcrafterpachten. Die Verwilligungen
geschehen indeß auf Gefahr des Pächters, und die Verpächter übernehmen dies¬
falls keine Gewähr für die Erfüllung des Afterpachtes, Erfolgen daher Schäden
oder Verluste, so treffen sie den Hauptpächter bei etwaigem Unvermögen des After-
Pächters,

Paragraph Zwölf.
Ueberhaupt aber trifft alles Unglück, sei der Anlaß welcher er wolle, den

Pächter allein ohne Mitübertragung und Ersatz. Dieser hat daher keinen An¬
spruch, von den Verpächtern diesfalls Erlaß am Pachtgelds oder Tragung des
Schadens, sei dies ganz oder teilweise, zu fordern. Es steht dem Pächter kein
Anspruch auf General- oder Specialremiß zu, und fallen namentlich sämtliche im
Allgem. Landrecht Titel einundzwanzig Teil Eins Paragraph zweihundert und
neun und neunzig bis mit Einschluß des Paragraphen dreihundert und sieben,
ferner des Paragraphen vierhundert und achtundsiebzig bis mit Einschluß des
Paragraphen fünfhundert und sechs und neunzig aufgeführten Remißansprüche
für den Pächter weg.

Pächter ist verpflichtet, sein sämtliches Jnventarium und Getreidevorräthc
gegen Feuersgefahr zu versichern, auch die betreffenden Policen den Verpächtern
auf Verlangen vorzulegen,

Paragraph Dreizehn,
Ebensowenig und zu keiner Zeit hat der Pächter das Recht, sei der Grund

welcher er wolle, von den Verpächtern Verbesserungskosten iMsIiorationsn) zu
fordern.

Paragraph Bierzehn.
Glaubt der Pächter mit Hinblick auf obigen Vertrag noch zulässige Forde¬

rungen an die Verpächter zu haben, so hat er solche bei Verlust der Ansprüche
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auf Ersatz bis zum Ende eines jeden Pachtjahres, in dem sie entsprungen sind,
dem Verpächter schriftlich zu liquidieren und zu belegen. Ein Kompensationsrecht
steht ihm dieserhalb so wenig wie aus irgend einem anderen Grunde zu.

Paragraph Fünfzehn.
Die während der Pachtzeit vorkommenden neuen Bauten oder Veränderungen

der alten Bauten sollen von Zeit zu Zeit, wie solches den Verpächtern angemessen
erscheint, dem gegenwärtigen Pachtkontrakte nachgetragen und von beiden Teilen
eigenhändig unterschrieben werden, ohne daß es der gerichtlichen oder notariellen
Vollziehung oder Anerkennung bedarf. Diese Nachträge werden auf diese Weise
integrierende Teile des Hauptvertrags.

Paragraph Sechzehn.
Bei Endigung der Pachtzeit im letzten Jahre der Pachtung sind Verpächter

berechtigt, ohne Rücksicht auf die Übergabe oder Übernahme Bestellungen nach
ihrem eigenen Plane anzuordnen und einen Säemann dazu anzunehmen. Diese
Bestellung und die Aussaat finden auf Kosten des Pächters statt. Der Pächter
aber ist befugt, zu verlangen, daß die Bestellung und Aussaat mit seinem eigenen
Geschirr und Spannvieh geschehe und zur Aussaat die von ihm selbst gewonnenen
Früchte verwendet werden. Die Früchte müssen jedoch bester Qualität sein. Ver¬
langen die Verpächter eine größere oder andere kostbare Bestellung, was zu thun
ihnen frei steht, so treffen denselben die Kosten des Mehraufwandes.

Paragraph Siebzehn.
Der Pächter hat zur Sicherheit für Bezahlung der Pachtgelder und der

etwaigen Zinsen davon, ingleichen für die Erfüllung aller sonstigen vertrags¬
mäßigen Verbindlichkeiten und für die dereinstige Rückgewähr des Pachtgutes mit
den Jnventarien den Verpächtern eine baare Kaution, die dem einjährigen baaren
Pachtgelde gleichkommt, vor Antritt des Pachtes zu bestellen. Nach treu erfülltem
Vertrage wird solche am Ende der Pachtzeit zurückgezahlt, inzwischen aber erhält
er solche mit vier pro Cent jährlich von den Verpächtern verzinst. Diese können
daher auch über die Kaution während der Pachtzeit frei verfügen und solche zu ihrem
Vorteile ohne Einwilligung des Pächters und ohne weiteren Ersatz dafür frei benutzen.

Wird den Verpächtern, was ihnen im Allgemeinen lieber ist, statt dieser eine
andere Kaution in liegenden Gütern oder an erster Stelle hypothekarisch ausge¬
liehenen Aktiven angeboten, so hängt die Annahme von denselben ab. Im Falle
der Annahme aber fällt die oben erwähnte Verzinsung weg, wogegen dem Pächter
die Nutzung der Kaution während der Pachtzeit frei bleibt. Für die dauernde
Sicherheit der Kaution haftet der Pächter.

Paragraph Achtzehn.
Der Pächter entsagt dem Einwand der Verletzung über die Hälfte, worunter

derselbe ein solches Mißverhältnis des Pachtzinses und der sonst von ihm über¬
nommenen Pachtobliegenheiten zu den gegenwärtigen und künftigen Nutzungen
versteht, daß die ersteren, nämlich das Pachtgeld und die sonstigen Pachtobliegen¬
heiten, den doppelten Werth der von ihm zu beziehenden oder bezogenen Pacht¬
nutzung erreicht oder übersteigt und wodurch vielleicht die Vermuthung eines den
Pachtvertrag auflösenden Jrrthums begründet wird. Pächter begiebt sich dieses
Einwandes und will sich dessen gegen die Verpächter und deren Nachfolger im
Eigenthume des Gutes niemals bedienen und versichert, daß er wohl wisse, daß
er bei Entsagung dieses Einwandes nie wieder darauf Bezug nehmen könne.

Paragraph Neunzehn.
Sollten Neubauten nöthig werden, so muß Pächter die erforderlichen Fuhren

thun und erhält Verpächter als Vergütung für die zweispännige Fuhre für den
Tag drei Mark.



Paragraph Zwanzig.

Sterben Pächter während der Pachtzeit, so sind deren Erben zur Aufhebung
des Kontrakts ohne Einwilligung der Verpächter nicht berechtigt; eben so wenig
sind es die Erben der Verpächter.

Paragraph Einundzwanzig.

Die Kosten des Pachtkontrakts mit Einschluß des Stempels hat der Pächter

allein und ohne Beitrag der Verpächter zu tragen. Die Kosten der Übernahme

und Rückgabe trägt Pächter zur Hälfte. Pächter hat überhaupt die ganze Pachtung

auf seine Kosten, soweit solche den Verpächtern zur Last fallen würden, von

diesen zu übernehmen, und sich diesfalls mit ihnen auszugleichen.
Paragraph Zweiundzwanzig.

Beide Teile genehmigen den obigen Vertrag in allen seinen Punkten und

Klauseln und haben ihn eigenhändig unterschrieben.
Bemerkung.

Wo in diesem Vertrage von den Verpächtern im Allgemeinen die Rede ist,

so ist im Zweifel stets deren Vertreter, zur Zeit der königlich preußische Ingenieur-

Hauptmann außer Diensten L- Ferdinand Freiherr von Eberstein zu Dresden,

gemeint, so daß außer der Zahlung des Pachtgeldes namentlich auch alle An¬

zeigen, soweit sie das Pachtgut im Allgemeinen betreffen, an diesen zu richten sind.
Paragraph Dreiundzwanzig.

Sollten Pächter ihre Firma ändern, so erklären sich die Herrn Verpächter

hiermit einverstanden, daß der Pachtvertrag auch auf die abgeänderte Firma übergeht.
Paragraph Vierundzwanzig.

Die abgesehen vom Pachtgelde Seitens der Pächter übernommenen Lasten

und Abgaben werden von den Komparenten auf pro Jahr Sechshundert
Mark hoch angegeben.

Es wird beantragt, diesen Vertrag zweimal, einmal für Pächter und

das andere Mal für Verpächter zu Händen des Herrn Hauptmann von

Eberstein auszufertigen. Diese Verhandlung ist den Erschienenen in

Gegenwart des Notars und der beiden Zeugen laut vorgelesen, von ihnen

genehmigt und Louis Ferdinand Freiherr von Ebrrstein,

Alfred August von Ebcrllein,

August Hornung,

Rudolph Schulze

unterschrieben. Es wird hierdurch bescheinigt, daß vorstehende Verhandlung

sowie sie niedergeschrieben, stattgefunden hat, daß sie in Gegenwart des

Notars und der zugezogenen beiden Jnstrumentszeugen den Erschienenen laut

vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie vorsteht eigenhändig! unterzeichnet

worden ist. Karl Hocfer, Gustav Meyer, cknlius Ulbert Steiubnvü, Notar.

Vorstehende in das Notariatsregister des Jahres eintausend achthundert und

zweiundachtzig unter Nummer siebenundachtzig eingetragene Verhandlung

wird hiermit für

den Herrn Ingenieur-Hauptmann außer Diensten Louis Ferdi¬

nand Freiherrn von Eberstein zu Dresden,

den Herrn Referendar Alfred von Eberstein zu Berlin,

den Herrn Lieutenant Botho von Eberstein zu Aurich und

die Herren Adolf und Eberhard von Eberstein zu Dresden,



zu Händen des elfteren mit dem Bemerken ausgefertigt, daß die erste Aus¬
fertigung den Herren Fabrikbesitzern August Hornung zu Franken¬
hausen und Rudolph Schulze zu Nordhanseu, als Vertreter der
Firma Schlitte und Compagnie von Aumühle erteilt worden ist.
Roßla am Harz, den sechsten September eintausend achthundert und zwei¬
undachtzig. (ü, L.) llulins ^.lboi't Stoillliueli,

Königlich Preußischer Notar zu Roßla am Harz.

Mit dem Rittergute ist verbunden das Patronat über Kirche,
Pfarre und 1 Schule. Die Verwaltung desselben hatte bereits am
3V. Nov. 1872 auf Ansuchen der Frau Amalie Freifrau von Eberstein
auf ihre Lebenszeit des regierenden Grafen Alfred zu Stolberg-Stol-
berg Erlaucht übernommen. Auch ich habe Se. Erlaucht gebeten, die Patro-
natsverwaltung unter den bisherigen Bedingungenauch während meiner
Lebenszeit auszuüben.

Stolberg, den 28. Mai 1881. Nr. 630.

Für die gefällige Zuschrift vom 18. d. Mts. nebst den beigefügten Ab¬

schriften Ew. Hochwohlgeboren verbindlichst dankend, bemerken wir ganz ergebenst,

daß wir auch fernerhin gern bereit sind, die Verwaltung des Patronats über

die Aulebcncr geistlichen Stellen für Ew. Hochwohlgeboren, als dem legi¬

timierten Vertreter sämtlicher Mitbesitzer des ehemals von Biela'schen

Patronats-Ritterguts fortzuführen, wie wir denn auch die Übertragung
derselben auf uns als einen werthvollen Beweis des Vertrauens Ew. Hochwohl¬

geboren glauben ansehen zu können.

Gräslich Stolberg'sches (iou^toi-iuiu.

Krhr. v. Wintzingerode.
An den Königlich Preußischen Hauptmann a. D.

Herrn Freiherrn L. Ferdinand von Eberstein
Hoch- und Wohlgeboren

M
Orosasii.

Um für das Rittergut eine zweite Ausfahrt zu gewinnen, kaufte ich am
19. Sept. v. I. von den Erben der Frau Pastor Louise Klauer geb. Hasse
das zu Aul eben in der (nur auf der Dorfseite bebauten und daher freie
Aussicht in die Goldene Aue gewährenden) Biela'schen Straße unter Nr. 42
belegene neu erbaute zweistöckige Wohnhaus mit Hofraum, Wirt¬
schaftsgebäuden und Hausgarten, welcher letztere die Verbindung des
Eberstein'schen Rittergutes mit der Biela'schen Straße herstellt, für
7200 Mark.

Heringen, den 27. September 1832. Auf Grund der am 19. Sep¬
tem ber 1332 erklärten Auflassung des Amtsvorstehers Karl Klauer von

Aul eben für sich und in Vollmacht seiner Geschwister ist das Eigenthum an

dem untenbezeichneten Grundstück für Sie in der ersten Abtheilung des Haus¬

grundbuchs von Auleben Band I. Nol. 385 am heutigen Tage eingetragen worden.

Auf dem Grundstücke haften folgende Lasten. Abth. II. b) 7 Sgr. 6 Pf. für

zwei heilige Kühe jährlich Michael fälliger Erbzins an die Kirche zu Auleben.

Abth. III. 2) Eine Bürgschaft für den Auszügler Helbig zu Oberseyda und für

den Mühlenbesitzer August Fischer zu Zedau wegen eines Kapitals von je

500 Thlrn. nebst 5°jv Zinsen und Kosten aus der Urkunde vom 29. Februar 1364.
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Bezeichnung des Grundstücks nach der Gebäudcsteucrrollc Na. 54: Haus¬
besitzung 42 in der Biel'schen Gasse zu Auleben, bestehend aus a) Wohn¬
haus mit Hofraum und Hausgarten von IS Ar 50 f^M., Kartenbl. 3.
Parzelle mit 120 M. jährl. Nutzungswerth; b) Scheune: o) Kuhstall
und Schweinestall.

.Kömgl. Amtsgericht.
vr. Gardrike.

An den Ingenieur-Hauptmann a. D. Louis Ferdinand Freiherr von
Eberstcin, Hochwohlgeboren

kl. 19. dso. 2. Dresden-Neustadt, Theresienstr. Na. 2.
Nachstehendes Ausschlutzurteil:

Im Namen des Königs! Auf den Antrag des Rentiers Karl Klauer
zu Auleben erkennet das Königliche Amtsgericht zu Heringen durch den
Königl. Amtsrichter vu. Gardeike, da der Antragsteller den Verlust der nach¬
stehend bezeichnetenUrkunde und die Berechtigung zum Aufgebotsantrage glaub¬
haft gemacht hat, daß das Aufgebot nach H. §. 82S, 846 und 137 der Eivil-
Prozeß-Ordnung zulässig ist; da das Aufgebot durch Anheftung an die Gerichts¬
tafel, sowie durch Einrückung in den Anzeiger zum Regierungs - Amsblatt vom
2- September 1882 und die Nordhäuser Zeitung am 23. August 1332 bekannt
gemacht ist, da weder in dem Aufgebotstermine vom 16. December 1832 noch seit
dem Rechte Dritter auf die Forderung resp. die Urkunde angemeldet sind, und
da der Antragsteller Erlaß des Ausschlußurteils beantragt hat, für Recht: Daß
I) die zufolge Verfügung vom 29. Februar 1864 im Hausgrundbuche von Au¬
leben Band 1. Uol. 335 in der dritten Abteilung unter Na. 2 für den Aus¬
zügler Helbig zu Oberseyda und für den MühlenbesitzerAugust Fischer zu Zedau
eingetragene Bürgschaftshypothek von je 500 Thlrn. nebst 5°/« Zinsen und
Kosten aus der Urkunde vom 29. Februar 1364 zu löschen und alle Personen,
welche auf diese Post ein Recht als Gläubiger, Pfandnehmer oder Cessionare oder
sonst beanspruchen, mit ihren Ansprüchen auszuschließen. Il) Das über vorstehende
Post gebildete und angeblich verloren gegangene Hypotheken-Dokument
wird für kraftlos erklärt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller.

gez. vi'. Gardeike, Amtsrichter,
wird hiermit urkundlich ausgefertigt.

Heringen, am 20. December 1332.
Grimm, Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts,

Ausfertigung für die Erben der verwitweten Pastorin
Louise Klauer geb. Hasse von Auleben zu H. des
Rentiers Herrn Karl Klauer zu

1. 5j82 Na. 2- Auleben.

Die Gebrüder Philipp und Mangold von Eberstein.
S. 531, Nr. 418.

Nach dem am 12. Dez. 1476 erfolgten Tode des Kurfürsten Friedrich
von der Pfalz trat der Herzog Philipp die Regierung der psälzischeu Lande
an. Auch er wurde in manche Kriegshändel verwebt. Der Erzherzog Sig¬
mund drohte in seinem Streite wegen der oberen Grafschaft Hohenberg die
Beste Mägdeberg zu überfallen. Zu dem Heere, welches Graf Eberhard von
Württemberg zur Abwehr dieses Angriffs sammelte, stießen auch (1480) die
pfälzischen Reisigen. Durch Markgraf Bernhard von Baden wurde die Fehde



geschlichtet. Als i, I. 1486 Diepvld v. Geroldseck gegen den Willen des

Kurfürsten, von welchem er die Burg Ortenberg zu Lehen hatte, ein Diener
des Erzherzogs Sigmund von Österreich wurde und dieses Verhältnis trotz der

Vorstellungen Philipps nicht löste, schickte dieser (31. Juli 1486) einen Teil seiner

Truppen nach Gerolds eck, dasselbe zu belagern, Am 29. August erschien der

Kurfürst selbst mit den Bischöfen von Worms und Speyer, 25 Grafen und Herren

und 1306 Reisigen, allein der Pfalz Ritterschaft und keines Fürsten Zuzug,

4000 gewappneten Fußgängern, 250 Schweizern, 800 Wagen und 1600 Wagen¬

knechten, 3 Hauptbüchsen, 24 Schlangen, 25 Sturmbüchsen, 30 Vogler und 200

Hakenbüchsen vor der Beste.

Sechs Wochen lang wehrte sich der Hauptmann Sebastian von Andlanck mit

22 Edelleuten und 91 Bauern wacker. Herzog Philipp aber „fing an zu

schießen mit allen Werken, daß Berg und Thal erschallte. In acht Tagen zer¬

schoß er das Schloß Geroldseck, daß sich jedermann verwundert. Dann man

vermeint, Geroldseck wäre in Jahr und Tag nicht zu erobern."

Unter den Grafen, welche „um Egidii llniuz i486 mit Pfalzgraf Philipsen

im Feld für hohen Geroldseck gewesen", befanden sich die Grafen Kraft und

Albrecht v. Hohenlohe, die Gr. Otto und Philips v. Solms, Gr. Ludw.

v. Isenburg, die Gr. Bernhard v. Eberstcin ssn. und fem., die Gr, Philips

v. Hanau sen. und jun.

Und unter den 32 Edlen des älteren Grafen Philipp v. Hanau, welche

die ser Belagerung beiwohnten, befanden sich Diez v. Neid eck, Wienrat Mar¬
steller, Dietrich v. Plettenberg, Werner v. Waldenstein, Joh. v Sick¬

ingen, Jtel v. Stanbitz, Wernher v. Weihers, Hans. v. Ebersberg,

Bastian v. Lauter, Philipp v. Eberstein.Herzog, Elsasser Chronik (1592), 2. Buch 130 u, 5. Buch 123; Würdingcr, baher.
KriegsgeschichteII. 34 u. 35,

Kurze Zeit darauf eroberte der Kurfürst auch die Burgen Reichshofen
und Hochfelden, worauf sich Diepold v. Geroldseck, den der Erzherzog
auf Geheiß des Kaisers nicht unterstützen durfte, sich mit seinem Lehnsherrn ver¬
söhnte.

S. 529.

Die Brandenburger waren ohne Unterlaß darauf bedacht, das markgräf¬

liche Gebiet auf Kosten der Bischöfe von Würzburg und Bamberg in

Franken auszudehnen. Diesen Zweck in Beziehung auf Bamberg zu erreichen,
bot sich für Markgraf Friedrich die beste Gelegenheit in den MißHelligkeiten, die

zwischen Bischof Heinrich III. Groß von Trockau (1437 zum Bischof von Bam¬
berg erwählt, 30. März 1501) und dessen Lehensmann Paul v. Streit¬

berg bestanden. Das von letzterem angebotene Öffnungsrecht in Streit¬

berg, welches ihm einen festen Punkt zum Schutze des seit 1405 angemaßten
Geleites von Ebermannstadt bis Baiersdorf bot, nahm der Markgraf 1436 freudig

an. Als Bischof Heinrich sich dieser Verletzung der Lehnspflicht widersetzte,

veranlaßte Markgraf Friedrich den Albert Stiebar den Jüngern zu

Buttenheim, Aisch und Wachenroth (verm. 1473 mit Veronika geb Truchseß

v, Wetzhausen) und dessen Sohn Leopold (geb. 1476, f in kaiserl, Kriegs¬

diensten) zu einer Fehde gegen Bamberg. Stiebar verbrannte mit seinen Ge¬
nossen Sigmund v. Thüngen zu Burgsinn und Bucholt (verm. mit Susanna

geb. v. Redwitz, ft 1522) und Philipp Trüchsen w. (geb. 1464, verm. mit Kunig

geb. v. Thüngen, ß 1517) das bischöfliche Schloß Schelleuberg bei Schwa¬

bach, wogegen ihnen die Bamberger Bnttenheim und den Flecken Dreuschen

dorf (1492) abnahmen (Würdinger, Kriegsgesch. II. 117),



Gedicht auf die Fehde zwischen Fürstbischof Heinrich III. von Bam¬

berg und Albert Stiebar d. I. und dessen Sohne Leopold 1492.
Es begab sich auch zur Zeit unverschenlich Fehd und Streit, wie das auch zu jetzigen

Stunden in alten Briefen wird gefunden, zwischen Bamberg, dem hohen Stift, und steht
dazu in alter Schrift: als weiland Herr Bischof Heinrich, des Geschlechts ein Groß,
hochloblich regiert dieser Zeit fürwahr Vierzeh e uhundert neunzig zwei Jahr, hätten
bced Alb recht der Jünger, dann sein Sohn Leonwold Stieber Zuspruch, das da
thät treffen an, davon wollten sie nicht ablan, ein See oder Weiher Gcstad, welche
damals gelegen hat in der Watten (eine Stelle in einem Weiher w., die man durchWaden
kann) am Röttenbach, zugleich ob demHusberg hinnach, die BischofLudwig hoch¬
würdig (Markgraf zu Meißen, 1366 z. Bischof erw., 1381 Erzbischos zu Magdeburg, st 1383)
vor Jahren geliehen gnädiglich Herr Konraden Stieber Rittern (der Altere von
Buttenhcim und Aisch, bamb. Hofmeister, 1358—1339); hernach ein ander Ort, was fern,
dannen ward in der Mark benennt. Boriqs kam aus der Sticber Händ. Hieraus
erfolgt Fehd und Zwietracht, Leonwold warb erklärt in die Acht. Solches ihme sehr
hart verdroß, Bamberg nahm ein Buttenhcim das Schloß, ließ führen nach Forch¬
heim hinein voraus Hausgcräth, Treid und Wein, und bald darauf stecktcns zu
Hand Dreuschendorf den Flecken (ganz nahe bei Buttenhcim) in Brand, so den
Stiebern ganz und fast gar dazumal unterworfen war. Gar schöne Eichen ohne Ziel,
der wurden gefället gar viel, aus der Slieber Holz, wie verlaut, zu Bamberg zur
Seesbrück verbaut. Die Sticber haben bald hierauf mit ihren Helfershelfern
und Häuf, Sigmunden von Thüngen Rittern (st 1522), Philipp von Selb
und Marx Dienern, Philipp Truchscß (st 1517) und andern mehr, genommen ein
ganz ungefähr das Schloß, so genannt Scheltenberg, gelegen von der Schwabach
über zwerg voraus, und was sie bekommen, alles mit ihnen genommen. Als damalen
die Stieber gehabt, damit fürnehmlich ist begabt von Kaiser Friedcrichen mild
Konrad Stieb er Geschlecht und Schild, der seine Dienste im Ungcrnkrieg bewiesen hat
ganz ritterlich, mit dem Hochgericht nnd Pranger, so ihme verkauft der edl Herr
Gottfried genannt von Schlüsselberg «Gottfried IH., st 5. Juni 1308), und wollt
darzu das vorige Werk nicht werden zu Ruhe gebracht, ein Teil dem andern sehr nach-
tracht, ließe bcederseits etliche fangen, die Sticber ein lassen hangen gegen Forchheim
an ein Weichsclbaum. Der Pranger aber zu Butten heim ward zerworfen und nic-
dergefällt, die Gefangenen geschleppt ums Geld. Dieses währet so lang und viel, bis es
kam zu einem andern Ziel. Daß beede Teil gänzlich geschlicht, worden drei Bertrag ufge-
richt. Der erste durch Markgraf Sigmund (st 26. Febr. 1495 im 27. Jahre), den
andern zu schließen begundt Pfalzgraf Philipp Kurfürst am Rhein, der dritt ward
aufgericht allein von etlichen aus der Ritterschaft, und wurden die, so in VerHaft, entlediget
von beederseits Händ und hat so diese Fehd ein End.

Archiv für Oberfranken III. 2. Heft. S. 65 ff.

Albert und Leopold Stieber sind in ihrer Fehde gegen Bamberg dem

Anschein nach auch durch die Markgrafen unterstützt worden, denn am 9. März
1492 quittiert der markgräfl. Rath Mangold von Cbersicin den Gebrüdern

Friedrich und Sigismund, Markgrafen von Brandenburg, 22 fl. für ein

braunes Pferd, das ihm „in ihrer Gnaden Dienst verdorben ist."
Urk. im k. Archive zu Bamberg.

S. 529 und 531.

Hans Thomas von Absberg, dessen zwischen Günzenhausen und Spalt

gelegenes Stammhaus schon in alter Zeit ein „vermert" (verrufenes) Haus war,

begann 1520 mit den Grafen von Otlingen Händel. Zum Vorwand dienten

ihm einige alte Ansprüche seiner Familie. Ähnliche Anforderungen an diese Grafen

machte damals auch Christoph Marschalk von Pappenheim. Des Mar¬

schalks Sache machte nun Absberg auch zu seiner eigenen, um diese Forderungen

mit Gewalt durchsetzen zu können. Unter seinen Helfern finden sich die aus

Mangold'g v. Ebcrstcin Fehde gegen Nürnberg bereits bekannten Kunz von

Rosenberg, Philipp Geyer, Marsilius Voit, Christoph von Issika,

Jorg Walch, Gocker genannt u. a. Absberg's Knechte Veit Scharpf, das

Veitlein genannt, Jorg Rechbcrger, auch Flöhlein genannt, und Ender¬

lein Hammerschmid waren tollkühne Leute nnd spielten in diesen Fehden oft

die Hauptrolle. Der Graf Joachim von Otlingen, auf den es Hans Tho-



mas zunächst abgesehen hatte, befand sich 1520 auf dem Bundestage zu Augs¬

burg. Nachdem Kunz von Rosenberg den Abzug des Grafen vom Bundes¬

tage durch seinen Knappen hatte auskundschaften und dem Hans Thomas davon

Nachricht geben lassen, zog dieser sofort mit SV Pferden von Absberg in die

Nähe der freien Reichsstadt Donauwörth. Als nun der Graf (24. Juni) heran¬

kam, wurde er von Hans Thomas umringt und von Philipp Geyer, Jorg
Rechberger und Bartholme Frank auf den Tod verwundet, so daß derselbe nach

etlichen Tagen in Donauwörth seinen Wunden erlag. Den Söhnen des ermor¬

deten Grafen wurde vom Schwäbischen Bunde Hülfe gewährt. Auf kaiserlichen

Befehl nahm Jorg Truchseß mehrere Absbergische und Rosenbergische Schlösser

in Besitz. Deshalb wurde Hans Thomas ein unversöhnlicher Feind des ganzen
Bundes; und da von den Bundesständen besonders Nürnberg gegen ihn den

Grafen Beistand leistete, so trachtete Hans Thomas den Nürnberger Bürgern

und Handelsleuten am meisten nach. In Böhmen fand er immer bereitwillige

Helfer und Unterschleif, wenn er sich vor seinen Feinden zurückziehen mußte.

In Württemberg überfiel Hans Thomas den Verweser des kaiserlichen

Schatzmeister-Amtes Johann Lucas und einige Bundes-Angehörige, als sie

vom Reichstage zu Worms nach Augsburg zurückkehren wollten. Kundschafter

bei dieser That war abermals ein Knabe des Kunz von Rosenberg. In
einem Ritte ging es nun mit diesen Gefangenen auf großen Umwegen in die

Gegend von Kobnrg und von hier auf den s. g. Fürst, einen Wald. Von hier

wurden die Gefangenen nach Hohenstein zu Valentin vom Lichtenstein,
eine Stunde von Koburg geführt. Dort lagen sie 26 Wochen. Um diese Zeit

(23. Sept. 1521) wurden auch die beiden Schneider Pürkel und Heinz

(Henn) durch Kunz v. Rosenbcrg's Knechte gefangen, die auch „also reiten mußten,
daß sie Koburg und viele Schlösser gesehen" (vgl. v. E., Fehde 2. Aufl. S. 57).

Die Verhandlungen über Thomas von Absberg und seine Fehden gegen

den Schwäbischen Bund (1519 bis 1530) sind i. I. 1873 von dem k. bayer.

Archivrath Joseph Baader herausgegeben worden (in der 114. Publikation des

liter. Vereins in Stuttgart). Darin findet sich (S. 27 u. 28) „Johann Lucas

Anzaig, die Gefengnus betreffend" Lucas sagte u. a auch aus:
„Sy sehen über den Rein, Negger, Tauber, Main und noch ein Waßer, das

nit zu erfragen gewest, gefürth worden, und nit ferr bey Koburg fürkomen.

Lamperter habe nidergeworffen Hanns Thoman von Abtsberg mit zweyen

puben, Marsilius Voyt und Veitlein, sambt drehen des Contzen von

Rosenberg kriecht (vgl. v. E., Fehde 57. Zeile 15 v. unten).

Item den Pürckl Hab niedergeworffen dieselben des Cuntz von Rosen¬

bergs knecht, Cuntzlein und Jorglein. Haben angehabt schwartz rockh mit

aschenfarbn ermln. Es habe ime Hanns Tho man selbst gesagt, er Hab sich des

Pürckls niderlag nit annemen wollen, wiewol man den inn seinem namen wollen

antzaigen. Es seh zu Bamberg die sage davon gewest, und es Hab der von

Haideckh auß geHais bischof Jorgen mit Hannsen Thoman gehanndlt, wo-

rumb er sich solchs untersten zu handln, nachdem er sicherhait im stifft habe.

Darauf Hab sich Hanns Thoman der gefanngen nit annemen wollen, also das

es an Manngolt von Cberstain komm sey."

Um den Johann Lucas und seine Mitgefangenen zu. befreien, wurde auf Be¬

treiben des den von Absberg sehr holden Markgrafen Casimir von Branden¬

burg im Winter 1521 zu 1522 zu Ansbach eine Versammlung kaiserlicher

Räthe und Bundesgesandten abgehalten. Auch die geächteten Hans Thomas

von Absberg und Mangold von Ebcrflcin und ihre Helfer und Diener erhielten

freies Geleite zu dieser Zusammenkunft. Den Mangold v. Elierstcin begleiteten

Christoph und Reinhard von Nissika (Mika?), Wilhelm Fuchs und



Klas (s. v. E., Fehde 2. Aufl. S. 73). Zu Ansbach wurde verhandelt, daß
Hans Thomas seine Forderungen fahren lasse und die Gefangenen freigebe. Dafür
soll ihm von den Grafen von Ottingen eine Summe Geldes bezahlt werden, und
soll der Bund die abgenommenen Rosenbergischen und Absbergischen Schlösser
zurückstellen."Für die Freigebungder Gefangenenforderte Absberg 10000 fl.
Lösegeld und die Zurückstellung der Schlösser und fügte hinzu- „ich werde wohl
14 bis 13000 fl. von ihnen bekommen, wenn der Bund nicht eingeht auf meine
Forderungen." Zu dem von Mangold v. Eberstein auf dem Brandenstein gefangen
gehaltenen Ruprecht Zürcher sagte Kunz v. Rosenberg: „du solts da nit
sitzen, wann Ich dich het, Ich wollt dich recht setzen vnd dir ein ader nach der
anndern außreißen,die 2000 gülden (welche Zürcher dem Mangold zahlen sollte)
will Ich selbs geben, die gefangen müssen vnns ytz aufs weinnachten
15000 gülden geben."

Trotz der vielen Metzeleien und Grausamkeiten konnte sich der Bund nicht
entschließen,mit Hans Thomas ein Abkommen zu treffen. Deshalb lichtete
sich von Tag zu Tag die Zahl der Helfer des Absberg, so daß er vom Jahre
1528 an nur auf die Hülfe Christoph Marschalks, des Hans von Embs
sowie einiger versprengterEdelleute und Knechte angewiesen war. Zu diesen
schlugen sich auch Veit, Klas Peck, Jorg Rechberger, Wilhelm Heuß und
ein verjagter Edelmann aus Bayern, Namens Haimeram Nußberger. Veit
und sein Anhang wurden immer kecker. Endlich aber hatte ihre Stunde geschlagen.
Am 13. Juni 1523 wurden Veit Scharpf, HaymeramNußberger, Eucha¬
rius Schilt und Klas Peck von Nürnberger Reitern und Altdorfer Bürgern in
dem Dorfe Bergen hinter Heideck gefangen. Weil dieselben auf pfälzischem
Gebiete niedergeworfen worden waren, so hatte sie der Richter zu Heideck den
Nürnbergern abgenommenund ins Gefängnis nach Heideck geführt. Veit,
Nußberger und Peck waren schwer verwundet, so daß ihr Verhör vorläufig
unterbleibenmußte. Mit Veit dauerte es fast 2 Monate, bis die Frage mit
ihm vorgenommen werden konnte.

Am 10. Aug. 1523 wurde Veit von den Verordnetendes Bundes gefragt,
w er die Knechte seien, welche bei der Niederlage (24. Juni 1520) des Grafen
Joachim beteiligt gewesen. Veit nannte „Philips Geher, Jorg Walch,
Gocker genannt, ein knecht, Cuntzlein genannt, so uß Hessen gewest, ein edel-
mann, der Ketzsch gnant uß Düring, Cristoff von Assicka, ein knecht,
Gilg genannt, so zu Bamberg am Hof gewest und noch in der würtzburgischen
art sitzen soll, Barthelmes Frannck, so bey dem von Wirttennberggewest,
Baltlein Prothaß, so erstochen worden durch BarthelmesFranncken, und dann
Hanns Thomas knecht. So Hab er sonnst frembd knecht gehabt, der er
warlich keinen kenndt Hab. Es Hab auch denselben riet nyemannds geworben
dann Hanns Thoman und Cuntz von Rosenberg."

Auf die Frage „wann sy ainen gefanngen und ine verPflicht, sich zu stellen,
durch wen sy die maningbrief demselben zugeschickt und wer sy geschrieben," ant¬
wortete Veit:

„wiß nichts davon; er Hab keinen genant, das ime wissend sey, es Hab dann
Manngolt vom Cberstain einen brief gein Nürm b erg geschickt; davon wiß er nit."

Nach diesem Verhöre wurde Veit nebst Schilt und Peck nach Löningen an
der Donau abgeführt und hier wiederholt peinlich verhört. Veit wurde weiter
befragt: „als er antzaig, das sye mit Cuntzen von Rosennberg vil eingelassen
sehen, soll er lauter antzaigen, an welchen ortten und bey wem, und wie dieselben
haissen." Veit erwidert:

„bey Hanns Jorgen von Thüngen zum Zeitloß, zum Branndcnstain
geHort Manngoit vom Cberstain (ist erschossenWorden ss. v. E. Fehde 30j),



zu Mer, zu Synn, zum Reussennberg, Hanns Jorgen von Thüngen zugehörig,
zum Altmanßhof" (Gastwirthschaft in Donauwörth).

„Uff fürhalten, wie offt er zum Brnnndenstnin gewest, sagt, er und seine ge¬
sellen seyen scidhrrc der vchdc osst zum Branndcnjkaingewest, offt bey acht tagen
da gelegen."

Nach Beendigungder Verhöre wurden Veit, Schilt und Peck wieder nach
Heideck zurückgeführt und daselbst am Jg. Dec. 152L mit dem Schwertehinge¬
richtet.

Nach diesen Ereignissen wurde Hans Thomas fast von allen seinen bis¬
herigen Anhängern verlassen. Nur Hans Jorg von Aschhausen und
Christoph Marsch all waren ihm treu geblieben. Aschhausen nahm einen
Viehhändler, der nach Schweinfurt reisen wollte, im Herbste 1528 gefangen und
brachte denselbennach Eckwcisbach, das nach Mangotd's von Ebcrfiein 1522
erfolgtem Tode auf dessen Bruder Philipp gekommen war.

„Als im herbst 1523 marckt zu Schweinfurtgewest, uff welchen marckt ein
viehtreyber von Winpffen, genant der Köberlein, sampt andern kauffleuten ge¬
zogen, ist er zu nechst bey Schweinfurtdurch etlich rayssig nidergeworffen, weg
gefürt und ein Zeitlang heimlich in gefengknus enthalten worden.

Über etlich Wochen wurdt durch ein mitelperson angezeigt, wie solche that
Jorg von Aschhausen in eigner Person gethan, und das er durch seinen
puben, den er vor der that gen Schweinfurtin das wirtshauß geschickt, uffe den
Korberer kuudschafftgemacht, wan er Hab uffsein wollen. Als nun der Kor-
berer etlich Wochen gelegen, ein merckliche grosse summa schatzgelts geben sollen,
Hab ime got in der fengknus davon geholffen, das er mit etlichen ketten an den
paynen ledig worden, davon komen und kein schatzung gegeben. Und wirt durch
dieselb Person angezeigt, er sey zu Ctwcihpich in der Puchen, so Philips vom
Cberstrins ist, gelegen und da ußkomen. Kober sagt, er sey zu Eckwrihpach
in einem paurnhauß und nit im floß gelegen. Der vom Eberstedt Habs
gewist, sey ein scr reicher edelmann"

I. Baader a. a. O. S. 28, 437, 445, 478, 504 und Ausgabe v. 1880 S. 113.

Eberhard von Elmstein,
des Hochstifts Würzburg Hauptmann und Rath,

und die

Gebrüder Erasmus und Wilhelm von Elmstein.
S. 302, Nr. 207 und 552.

Der Bischof Johann von Würzburg starb am 9. Januar 1440. Sieben
Tage zuvor wurde der 3. Sohn Friedrichs des Streitbaren, des Kurfürsten
Friedrich II. und Herzogs Wilhelm von Sachsen Bruder, der Herzog Sigmund,
welcher als sehr geistesschwach, zur Regierung untauglich, für den geistlichen
Stand und eine Domherrenpfründebestimmt war, zum Stiftspfleger unter
der Bedingung gewählt, daß er das Bisthum erst nach der Konfirmationdes¬
jenigen Papstes antreten sollte, welchen nach Johanns Tode das Domkapitel
und die meisten deutschen Fürsten als den rechtmäßigen Papst anerkennen würden.
Diese Bedingung hatte Sigmund beschworen. Albrecht Achilles bewirkte
jedoch auf dem Konzile zu Basel eine Entbindung vom geleisteten Eide und von
dem neu erwählten Papste die Konfirmationder bischöflichenWahl und die Er¬
laubnis zur Weihe. Da das Kapitel jedoch zuvörderst die Beilegung der Strei-
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tigkeiten zwischen den Päpsten Eugen zu Rom und Felix zu Basel abwarten
wollte, zog es Sigmund vor, sich heimlich aus Würzburg zu entfernen und
sich in Ansbach durch die Bischöfe Anton v, Rotenhan von Bamberg, Albert
v, Rechberg von Eichstädt und Peter v, Schaumbergvon Augsburg weihen
zu lassen. Vor seiner geheim gehaltenen Reise übergab er dem Hauptmann
auf dem Frauenberge, Eberhard von Ebcrstcin, die Schlüssel des Schlosses
Frauenberg. Diese Schlüssel händigte Eberhard gutwillig den sechs Rüthen
ein, welche ihrer Pflicht gemäß das Schloß zu bewahren hatten (Lorenz Fries,
Ausg. V. 1843, I. 732 u. 33).

Darüber nun, daß Sigmund, der Zusage untreu, auf den Rath des
Markgrafen Albrecht, die Zustimmungzu seiner Ernennung bei dem vom Baseler
Konzil anerkannten Gegenpapste Felix nachgesucht und sich in Ansbach hatte
weihen lassen, erhob das Domkapitel bei den Fürsten von Sachsen über diesen
Wortbruch Beschwerde, und diese verwendeten sich bei dem MarkgrafenAlbrecht,
daß er ihren Bruder von feindlichenSchritten gegen seine Wähler abhalten möchte.
Der Brandenburger weigerte sich dessen, und es kam in Franken zwischen säch¬
sischen und brandenburgischen Interessen zu einem Streite, welcher der Würz¬
burger Fehde besonderes Interesse verleiht.

Mit vielen Reisigen erschien der neue Bischof vor den Thoren Würzburgs,
welche ihm die Bürger öffneten, und forderte nach seinem Einzüge am 23. Okt.
die Domherren, welche sich auf den Frauenberg zurückgezogen hatten, auf,
ihm die Städte und Burgen des Stifts zu öffnen, was diese aber dem Wort¬
brüchigen verweigerten. Als Sigmund nun, um seine Forderung mit Gewalt
durchzusetzen,sich mit den von Thüngen verband, erließen Kurfürst Frie¬
drich und Herzog Wilhelm von Sachsen in Vereinigung mit dem Dom¬
kapitel am 6. Nov. an alle Bewohnerdes Stifts ein Aufgebot, sich am 14. Nov.
zu Fuß, zu Roß und mit Wagen im Hasgai zu versammeln. Graf Georg
von Henneberg, Wilhelm von Schaumbergund einige andere Adelige entschuldigten
sich, nicht kommen zu können, da auch der Bischof an sie ein Aufgebot hatte
ergehen lassen. Am 18. Nov. überschickte Sigmund, dem sich die Markgrafen
Albrecht und Johann von Brandenburg, die Grafen Wilhelm von Wertheim
und Ottingen, die Herren von Haideck und Schwarzenberg mit 200 Ade¬
ligen, unter welchen sich auch die Gebrüder Erasmus und Wilhelm von Eber-
stein befanden (s. Nachtr. 1. Heft S. 10 I^r. 18), anschlössen, auf den Frauen¬
berg und an die Herzöge von Sachsen den Fehdebrief und nahm das Städtchen
Arnstein in Besitz.

Dem Domkapitel zogen die Herzöge Friedrich und Wilhelm von Sachsen,
sowie Landgraf Ludwig von Hessen über Koburg zur Unterstützung herbei und
belagerten die Schlösser Ebenhausen und Werneck. Am 24. Nov. stießen
zwischen Bergtheim und Opferbaum 400 Markgräfliche und Thüngische auf 300
sächsische Reiter, schlugen sie, erbeuteten 60 Pferde und machten 30 Gefangene.
Hermann v. Buchenau und Karl v. Schaumberg fielen im Gefechte. Die
Sachsen zogen nun vor Arnstein. Das Städtchen ergab sich bald, die Ver¬
teidiger der Burg aber, Bartholomäus v. Hutten und die Thüngen leisteten
so hartnäckigen Widerstand,daß die Herzöge, über die geringen Erfolge unmuthig,
die Belagerung aufhoben und nach Sachsen zurückkehrten.

Die Verbündeten Sigmunds nahmen (30. Nov.) Grafenrheinfeld ein
und Markgraf Albrecht gedachte sich der Würzburgischen Stadt Ochsenfurt
mittels eines Überfalles (4. Dec.) zu bemächtigen. Schon hatten 50 der Seinigen
die Mauern überstiegen und waren bereit, dem nachrückendenHeere die Thore
zu öffnen, als die in der Zwischenzeit zu den Waffen gecilten Bürger die Ein¬
gedrungenen angriffen, ihnen ihre Fähnlein abnahmenund sie übermannten. Der
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Markgraf wurde aus der Stadt von den Mauern und Thürmen herab mit Ge¬
schützfeuer empfangen und mußte sich, nachdem auch sein Hauptmann Erkinger
v, Seins heim gefallen war, mit großem Verluste zurückziehen.

In Würzburg traten die beiden Parteien zu Unterhandlungenzusammen,
doch währte der kleine Krieg fort (vgl. Würdinger, KriegsgeschichteI. 2ö1 ff.).
Am 14. Aug. 1442 ernannte Kaiser Friedrich, den beide Parteien während
seiner Anwesenheit zu Würzburg (7. Juni 1442) um einen Rechtsspruch ersucht
hatten, den Domdechauten von Bamberg,Gottfried Schenk von Limpurg,
zum Stiftspfleger, und der Übergang des päpstlichen Stuhles von Felix auf
Eugen hatte die Entsetzungdes Bischofs Sigmund zur Folge. An seine
Stelle wurde l19. Nov.) der bisherige Stiftspfleger Gottfried erwählt. Mit
Kraft trat der neue Bischof dem Raubunwesen, welches sich, gestützt auf den
Reichstagsbeschluß (1442), „man könne jeden befehden, wenn man ihm nur drei
Tage zuvor abgesagt habe", in der unruhevollen Zeit unglaublich verwehrt hatte,
entgegen. Um aber den Adel gegen die Fortschritteder Städte zu schützen,
verband sich Gottfried (14. Nov. 1443) mit dem MarkgrafenAlbrecht und
dem Erzbischof Diether von Mainz. Bald darauf trat in der Politik des
Bischofs eine Änderung ein, und er verband sich, um dem Übermuthe seiner
Ritterschaft und dem MarkgrafenAlb recht, welcher ihn in Ausübung der
geistlichenRechtspflege hindern wollte, besser entgegen treten zu können, mit dem
Städtebunde. Eine Folge dieses Schrittes war, daß ein großer Teil des
Stiftsadels auf die Seite des Markgrafen übertrat und dieser selbst jede
Gelegenheit ergriff, das Bisthum zu schädigen Der Vermittlung des Bischofs
von Bamberg und des Grafen Georg von Henneberg gelang es, diesen
Fehden zuerst durch einen Waffenstillstand (1. Febr. 1450), dann durch einen
Frieden zu Bamberg (9. März) ein Ende zu machen. Einen Monat später
(29 April) kam zwischen Gottfried und demjenigenTeile seiner Ritterschaft,
welcher gegen die Städte gekämpft hatte, ein Vertrag zu stände, gemäß welchem
zwischen Ritterschaft und Bischof keine Fehde bestehen, sondern beide sich zur
Verteidigungmit Reisigen und Äufgebot bei neuem Angriffe unterstützen sollten.

S. 555 u. 556.
Das ganze Bisthum wurde behufs der Verteidigung in Vierteile ge¬

schieden, deren jedem ein Hauptmann vorstand, der zur Unterstützung seiner
ständigen Reisigen auch die Hülfe des Adels, der Bauern und Bürger bean¬
spruchen konnte. Für den Fall, daß ein Hauptmann den Feind außerhalb des
Stifts aufzusuchen hätte, sollten die Befehlshaberder übrigen Vierteile zu Hülfe
kommen. Um für den Fall eines Krieges über Geldmittelverfügen zu können,
wurde die Klauensteuer erhoben.

Die neue Einteilung sollte bald ihre Tüchtigkeit erproben, als es galt, den
Erasmus van Edelstein wegen des großen Schadens, den er des Stifts Klöstern
und Unterthanenzufügte, zu strafen. Als Asmus v. Edelstein am 14. Juli 1450
durch etliche Fußknechte den Edelleuten und Bauern zu Maßbach das Vieh
hatte wegtreiben lassen, so sammelten sich schnell aus zwei Vierteilen 5000 Mann,
zu denen die Stadt Würzburg aus seinen 1010 Wehrpflichtigen zuerst 374, dann
noch 202 Mann stellte, und zogen zur Belagerung von Schloß Marktsteinach,
wo der feindliche Ritter hauste. Die Beste wurde nach längerem Widerstande
im Okt. 1450 erstürmt (vgl. v. E-, Gesch. 556 u. Fehde 97).

Mit diesem Schlosse Marktsteinach war am 26. Aug. 1443 Eberhard von
Edelstein als der älteste für sich und seine damals noch lebenden Brüder
Mangold, Karl und Gerlach beliehen worden, in dessen alleinigen Besitz die
Brüder Karl und Gerlach gelangt waren. Deshalb gab die Eroberung des
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Schlosses zu Streitigkeiten zwischen dem Bischöfe Gottfried und dem Ritter
Gcrlach o, Ebenstem, seinen Söhnen Erasmus und Wilhelm und Karl's er Eber-
stein hinterlassenen Söhnen Hein) und Lorenz Anlaß, welche jedoch durch Ver-
mittelung des Bischofs Anton von Bamberg und des Ritters Wilhelm v. Rech¬
berg am 23, Dec. 1450 beigelegt wurden (s. v, E-, Gesch. 98).

Nach dem Tode Gottfrieds (1. Apr. 1455) wurde dessen Gegner Johann
von Grum'bach auf den Bischofssitzerhoben. Seine Regierung wurde vielfach
durch kriegerische Ereignisse beunruhigt. 1456 u. 1457 galt es, einen alten
Bundesgenossen, Erasmus v. Ebenstem,im Kampfe gegen das Erzstift Mainz
zu unterstützen. Schon im Juli 1456 hatte Asmus v. Ebcrstcin das Erzstift
Mainz mit Brand und Raub hart bedrängt. Da Erzbischof Dietrich von
Mainz argwöhnte, es geschehe dies auf Veranlassung Bischofs Johann von
Würzburg, so erließ letzterer, um diesen Argwohn zu widerlegen,an den Pfalz¬
grafen Friedrich, an die Bischöfe von Speier und Worms, an das Domkapitel
und die Räthe zu Mainz, die Stadt Frankfurt und die Grafen von Hanau,
Eisenberg und Katzenelnbogen ein Ausschreiben, ci. cl. Würzburg 19. März 1457,
worin es heißt:

Nun hat uns aber der Herr Erzbischof infolge der von Asmus von Eberstein
gegen ihn erhobenen Fehde aufgefordert, diesen seinen Feind :c. nicht zu unter¬
stützen, sondern ihm selbst rc. thätige Hülfe zu leisten u. Wir erwiderten da¬
rauf, daß Asmus uns und unserem Stifte zwar nicht lehnbar und dienstpflichtig
verwandt sei, jedoch wir nicht entstehen wollten, diesen Einfällen möglichst zu
wehren. Auch schickten wir dem Erzbischofe 9 reisige Reiter und etliche Fuß¬
knechte, welche durch die Knechte des erwähnten Erasmus versprengt, sich in ein
uns gehöriges Dorf geflüchtet, wieder zurück rc.

Über diesen Streithandel wurden von beiden Seiten viele Schriften gewechselt,
weil der gemeine Mann der Meinung war, Ebenstem'» Fehde sei das Werk des
Bischofs Johann gewesen, den der Erzbischof in seinem Briefe Suffrag an
(welches Wort man gewöhnlich spöttischer Weise mit Fladenweiher übersetzte)
genannt, wogegen ihm Johann wiederum den Titel Erzbischof nicht gegeben
habe, so entstand das Sprichwort: Der Erzbischof habe Bischof Johann von
Würzburg nach Mainz gerufen, um die Fladen zu weihen; dieser habe dieselben
nicht nur geweiht, sondern auch gebacken, aber so hart verbrannt, daß der Ge¬
stank sich dem Main und Rhein entlang verbreitethätte (s. v. E., Gesch. 556.
Nr. 443).

Asmus und Meter von Werstem zu Marktsteinach.
S, 100 und 601.

Kaum war die Fehde Bischofs Johann mit M. Albrecht beigelegt, so
begann ein neuer Zwist mit dem Bischöfe Georg v. Schaumberg zu Bam¬
berg, welcher bis zu Johann's Tode andauerte. Die Veranlassungdazu war
folgende. Christoph Fuchs von Bimbach hatte die Schaftrift in der Flur des
Dorfes Niedernhaide als würzburgisches Lehen inne, die ihm jedoch Bischof
Georg 1462 verbieten, und als Fuchs sich an dieses Verbot nicht kehrte, die
dort weidenden Schafe nach Bamberg treiben ließ. Fuchs bestand auf seinem
Rechte und forderte Schadenersatz,ohne sich auf gütlichen Austrag durch bam¬
bergische Räthe einzulassen, indem er den Schaftrieb vom Stifte Würzburg zu
Lehen habe. Die von dem Beschädigten geführte Beschwerde fand kein Gehör,
und der Ritter erklärte an Bamberg die Fehde und begann dieselbe am 27. Dec. 1463
mit Niederwerfungdes bambergischen Edelmanns Hans von Drosendorf,
den er nach Burleswagen betagte. Georg forderte hierauf den Bischof Johann



auf, vermöge ihres alten Bündnisses den Christoph Fuchs als Feind zu be¬
handeln und gegen denselben Reiter streifen zu lassen. Da aber der erwähnte
Schaftrieb würzburgisches Lehen war, auch Fuchs und seine Vettern Schloß,
Stadt und Amt Walburg vom Stifte Würzburg pfandweise innehattenund mit
B- Johann in gutem Einvernehmen stand, so kam letzterer dem Ansinnen B. Georgs
nicht nach, ersah vielmehr darin eine Gelegenheit, seinen Güldenzollund das Ge¬
leit weiter auszudehnen. Beide Bischöfe legten nun ihren Streithandel dem
Grafen Georg von Hennebergzur Entscheidung vor. Inzwischen bemächtigten
sich Christoph Fuchs und dessen Schwager Peter von Eberstein (dessen Bruder
Asmus mit Fele Fuchs verheirathet war (vgl. auch v. E., Gesch. 560 ff.j)
desjenigen Teiles von dem Dorfe, Amte und Gerichte Marktsteinach, welchen
des Bischofs Georg Vettern Eberhard und Heinrich v. Schaumberg, bam¬
bergische Räthe, inne hatten.*) Nicht lange nachher kam ein deutscher Ritter und
Freund des Christoph Fuchs, Bastian Kotner, nach Stettfeld und nahm
daselbst einen in das bambergische Amt Stufenberggehörigen Unterthanen gefangen
und schätzte ihn. Da dieser aber das Recht angerufen, die Einwohner von Stett¬
feld ihn aber nicht geschützt hatten, so fiel der Amtmann zu Stufenberg und des
Bischofs Georg Schwestersohn Lamprecht von Rinhofen mit 1000 Mann
zu Roß und Fuß am 24. Dec. in Stettfeld ein, verwüstete und plünderte
dasselbe, verwundeteviele Einwohner, erstach sogar einen und fügte auf diese
Weise dem Dorfe einen Schaden von 2500 fl. zu. Zufällig hatten damals einige
Bamberger Bürger für 2000 fl. Wein im Stifte Würzburg gekauft und denselben,
in 13 Schiffe verladen, bereits bis nach Haßfurt gebracht, als sich dort das
Gerücht verbreitete, daß die Bamberger Stettfeld verbrannt hätten. Die Haß¬
furt er nahmen nun mit des Würzburger Bischofs Einwilligungdiesen Wein in
Beschlag, und der Bischof Johann erklärte, er würde den Wein nicht zurückgeben,
wenn nicht die Bamberger sein Geleit zu Wasser und zu Lande nach Gebühr
achten und handhabenwollten.

Nicht allein über das Geleit, sondern auch über verschiedeneCent-, Zoll-
und Gerichtsverhältnisse waren die Bischöfe Johann und Georg in Streitigkeiten
gerathen. Im Frühjahre 1464 versuchte der Kardinalbischof Peter von Augs¬
burg beide Gegner zu einem Vergleiche zu vermögen. Nebenbei wurde in Be¬
treff der Fehde mit Fuchs ein Waffenstillstand bis auf 3 Tage nach Ostern
ausgemacht. Die Unterhandlungenscheiterten indessen an einer Forderung des
Fuchs, welcher 1700 fl. für seine erlittenen Schäden begehrte; und erst die
Drohung des letztern, mit 1200 Reitern den erwähnten Amtmann zum Stufen¬
berg schwer zu züchtigen, bewog den Bischof Georg, am Sonntage nach Ostern
in die vorgelegten Einigungspunkteeinzuwilligen. Als es zur Ausführung des
Vertrages kommen sollte, erklärte der Bischof von Bamberg, zu diesen Be¬
dingungengezwungen worden zu sein und verlangte die Vergleichsurkunde zurück.
Die Feindseligkeiten brachen von neuem los. Erlittener Beschädigungen und
Geldverschreibungen wegen machten Lamprecht v. Rinhofen, Konz Ochs und
Moritz, Wilhelm Pankraz, Konz und Hans v. Streitberg Forderungen an den
Bischof Johann von Würzburg geltend, und als sie sich mit dem Bischöfe
nicht einigen konnten, erklärten sie demselben am 26. Sept. 1464 den Krieg.
Noch am nämlichen Tage rückten sie mit 284 Reisigen und einem zahlreichen
Fußvolke vor das Städtchen Schlüsselfeld, welches damals Peter v. Thun-
feld pfandweise inne hatte. Von hier aber zurückgeschlagen,verbrannten sie
auf ihrem Rückmärschedas Dorf Herleshof und noch zwei kleine dem Kloster

*) Das Schloß zu Marktsteinach gehörte den v. Eberstein ganz allein, und später
brachte Asmus u. E. von Veit v. Schaumberg auch die Schaumbcrgsche Hälfte des Dorfes
und Gerichtes Marktsteinach durch Kauf an sich (s. v. E., Gesch. 565 dir. 459).



Ebrach gehörige Orte. Durch die Mammen von der Nähe des Feindes benach¬
richtigt, eilte der Hauptmann der würzburgischen Streisrotte, Georg Schenk zu
Limpurg, mit 7 Adligen und 450 Reisigen herbei, überfiel am 27. Sept. die
im Dorfe Sambach plünderndenBamberger, schlug sie in die Flucht und nahm
150 Berittene/ darunter 40 Adlige, gefangen, welche alle auf den Frauenstein
betagt wurden.

Lorenz Fries, Ausg. v. 1848, S. 843. N. Haas, Geschichte des Slavcnlandes
an der Aifch und dem Ebrach-Flüßchen (Bamberg 1819) II. 131 ff. und Wür¬
dinger, datier. KriegsgeschichteII. 99.

Nach des Bischofs Johann am 11. April 1466 erfolgten Tode kam ein
Waffenstillstand (21. Apr. bis 26. Okt.) zu stände.

Kaum war der mit Würzburg bestandene Streit (1463^66) geendet, als
Bamberg schon wieder in Gefahr stand, mit den Herzogen von Sachsen in
feindliche Berührung zu kommen. Es hatten nämlich die bambergischen Vasallen
Konz von Ausseß, Konz von Streitberg und Lamprecht von Seckendorf
in ihrer Fehde mit Heinrich von Lichtenstein bei einem Überfalle des Schlosses
Hohenstein das koburgischeGebiet verletzt, und Herzog Wilhelm verlangte
von dem Bischöfe als Lehensherrn der Beschädiger,Genngthuung. Als diese
nicht schnell genug erfolgte, fiel der Herzog in das Bambergische ein und ver¬
heerte die Gegend um Staffelstein und Lichtenfels (1467). Bischof Rudolf
von Würzburg vermittelte zuletzt einen Frieden, gemäß welchem die Beschädiger
dem Heinrich v. Lichtenstein allen Schaden ersetzen und dem Herzog Wil¬
helm für den Friedensbruch 4000 fl. zahlen mußten, während der Bischof von
Bamberg 5400 fl. an Asmus von Ebcrstcinzu erlegen hatte.

Würdinger, Kriegsgesch. II. 106, Bamberger Chronik msxt., Höne I. 418.

Lorenz von Eberstein.
S. 627.

Lorenz von Eberstein. Mitglied des Schwanen-Ordens. Sämmtliche
Register haben die Notiz: „Der auch seinen Jahrtag zu der Gesellschaft gestift."
Als der Stifter des Schwanen-Ordens, Kurfürst Friedrich II. (f 10. Febr. 1471,
begraben zu Kloster Heilsbronn) von seinen Schwanenrittern zur Ruhestätte ge¬
leitet wurde, ging Lorenz von Eberstein vor dem Spieße her und sein Onkel
Asmus v. E. trug das Schwert.

Brandenburgischer Rath, Amtmann zu Hoheneck, 1449 und 50 mit Mark¬
graf Albrecht gegen Nürnberg (s. Nachtr. 2. Folge 94k.), 1460 bis 62 mit
ihm gegen Bayern, 1473 und 74 mit ihm auf dem burgundischenZuge (s. v. E.,
Gesch. 632 u. Nachtr. 2. Folge III.). Als i. I. 1462 der Würzburger Fürst¬
bischof (der sich selbst bei seinen Truppen befand) unterstützt von den Böhmen, zur
Pfingstzeit den Sigmund v. Schwarzenberg bedrohte, war Lorenz v. Eberstein
einer der Hauptleute, denen die Abwehr gegen diesen Angriff anvertraut war,
wie er denn auch später als Hauptmann von Uffenheim vorkommt (39. Jahres¬
bericht des histor. Vereins für MittelfrankenS. 103). Die damalige Lage Al¬
brechts war jener nicht unähnlich, aus welcher König Friedrich 11. sich öfter
glücklich zu entringen wußte. Die unglücklichen Treffen in Schwabenbei Secken¬
heim und Giengen, steigerten die Erbitterung Albrechts aufs Höchste, zumal
als (am 23. Juli) Prichsenstadt von den Feinden genommen wurde. Um
diese Gegend koncentrierten sich nun die Kriegsbewegungen, bis infolge des Waffen¬
stillstandes nach einem vergeblichen Sturme ans Uffenheim der Bischof mit
seinem Heere sich zurückzog. Lorenz v. E. starb am 1. Dec. 1480. Nach seinem



Tode folgte seine Witwe Margaretha in der Amtsstelle zu Hoheneck,
welche ihr vom Kurfürsten auf so lange verliehen wurde, als sie ihren Witwen¬
stuhl nicht verrücken würde. Sie hielt sich zur Verwesung des Amtes „einen ehr¬
baren, redlichen Knecht." Dergleichen weibliche Amtsmänner kamen zu¬
weilen im Ansbach'schen vor und erklären sich aus der lehensrechtlichen Grundlage
des damaligen Staatsamtes. Im Chor der Stiftskirche zu Ansbach befindet sich
ein Todenschild und ein Steinbild zum Andenken des Ritters. Beide tragen, ab¬
gesehen von einzelnen unbedeutenden Abweichungen, die Inschrift: „lluno äomini
NLLLL vnd im b>XXX jar am freitag nach Sanct Audreastag starb der edel
vnd vest Lorenz von Ebcrstein dem got gnedig vnd barmherzig seh."

Vambergcr Krcisarchiv. Layritz. Fragmente zur altern Gesch der Amtsleute des
Fürstenlhums Bayreuth 6. Würdinger, Kriegsgesch. H. 30. Heyberger,
Bamb, Landeshoheit über Fürth.

Kämpfe Ludwig des Reichen von Baycrn-Landshut und seiner Verbündeten
mit Markgraf Albrecht Achilles und dem Reiche 1460—1462, nach Würdinger,
bayer. Kriegsgeschichte II. 1—70.

Die Machtcntfaltung des Markgrafen Albrecht von Brandenburg*) in Franken,
welche derselbe nicht nur durch seine Wasfenthaten und sein Ansehen bei dem Kaiser,
sondern auch durch die behauptete Zuständigkeit des kaiserlichen Landgerichtes Burggraf¬
thums Nürnberg als eines Reichsgerichtes bethätigtc, mußte die Eifersucht der beiden Fürsten
aus dem bayerischen Hause Ludwig des Reichen von Landshut und des Kurfürsten
Friedrich von der Pfalz nothwcndig erwecken, übergriffe, welche sich der Markgraf
als Vorstand des kaiserl. Landgerichts zu Nürnberg in Ludwig's Landen gegenüber den
diesem zustehenden Gerechtsamen hatte zu Schulden kommen lasten, veranlasste den Herzog
Ludwig am 24. Febr. 1408 zu einem Bündnisse mit dem Kurfürsten.

Der unausbleibliche Konflikt entspann sich 1459, nachdem am 19 Okt. 1458 Ludwig
sich der freien Reichsstadt Donauwörth bemächtigt hatte, wobei außer den Pfalzgrafen,
den Bischöfen von Augsburg, Würzburg, Eichstädt und Regcnsburg und dem Grafen Ulrich
von Württemberg auch der Markgraf Albrccht, vielleicht schon wegen seiner bekannten
Abneigung gegen die freien Städte, wohl auch um den Herzog Ludwig in den Differenzen
wegen des Landgerichtes günstiger zu stimmen, selbst noch Beihülfe leistete („einen Gesellen-
dicnst that").

Vorberathungen der Fürsten, welche sich in zwei Parteien geteilt hatten, deren eine,
die kaiserliche (Dicthcr von Mainz, H. Ludw. von Veldenz, Markgr. Albrccht, Gr. Ulrich
v. W. ?c.) zu Aschaffcnburg; die andere (Pfalzgr. Friedrich, die Herzoge von Bayern,
die Bischöse von Spcicr und Worms, die Grafen "von Hcnneberg und Katzenelnbogen) zu
Heidelberg im December tagten, betrafen die beiderseitige Stellung auf dem Fürsten¬
tage zu Bamberg, auf welchem wegen der Tcrritorialstreitigkeitcn Ludwigs mit dem
Markgrafen und des Landgerichtes verhandelt werden sollte. Der Bamberger'Fürstentag
hatte aber nicht den gewünschten Erfolg.

Der Reichstag zu Eßlingen erklärte die Wegnahme Donauwörths als einen
Rcichsfriedcnsbruch, den Thätcr aber für einen Reichsfeind, gegen welchen eine Reichsarmee
von 20000 Mann aufzubringen sei, um Donauwörth wieder zu erobern. Auf diese Kunde
von diesem Ereignisse schloß Kurfürst Friedrich mit dem Könige Georg von Böhmen
einen Vertrag ab. in welchem die beiden Fürsten sich gegenseitig zu unterstützen versprachen.
Die Werbungen für Herzog Ludwig wurden auch auf böhmischem Boden'mit gutem Er¬
folge betrieben. Sein Heer erreichte mit Einschluß der Böhmen eine Stärke von 10 bis
12000 Mann. Am 4. Jüni 1459 sprach der Kaiser zu Wien die Acht über Herzog Ludwig,
nachdem er am 2. Juni dem Herzoge Wilhelm von Sachsen und dem Markgrafen
Albrccht die Hauptmannschaft über das Reichsheer übertragen hatte. Am 1. Juli be-
rathschlagtcn zu Mergentheim die Kriegsoberstcn von Mainz, Veldenz, Branden¬
burg und Würtembcrg über einen Kricgsplan, der verhindern sollte, daß dcrKurfürst
von der Pfalz dem Herzoge Truppen sende. Am 16. Juli übergab H. Ludwig Donau¬
wörth und entließ seine Kricgsleute. Am 14. Scpt wurde das Endurtcil zu Nürnberg
erlassen H. Ludwig verlor Donauwörth, Pfalzgras Friedrich seine Prozesse wider
Kurmainz, Würtembcrg und Veldenz. Von dem Nürnberger Landgerichte, das sich Mark¬
graf Albrecht von dem Kaiser aufs neue hatte bestätigen lassen, war im Schiedssprüche

") Geb. 1414 zu Tangermünde, des Kurfürsten Friedrich I. c!r Zohn, folgte seinem Bater im unter-
gebirg'scbeu Fürsteuthum 1-140, erhielt 1457 durch Verzicht und 1464 durch den Tod seines Bruders Johann
das obergebirg'sctie Fürsteuthum, 1470 durch den Regierungsrücktritt seines Bruders, des Kurfürsten Fried«
rich II., die Mark Brandenburg und die Kurfürstenwürde und starb am 11. März 1486 zu Frankfurt a. M.,
18. Juni in Heilbronn beigesetzt.



nichts enthalten. H, Ludwig mußte es zugeben, daß Donauwörth am 29, Scpt, an den
Reichsvogt Heinrich von Pappenheim übergeben wurde; Kurfürst Friedrich aber zerriß
den Spruchbrief und erklärte, daß nichts ihn vermögen werde, „diesem Spruch, der
Herzog Ludwig und das bayerische Haus entehre", nachzukommen. Eine ge¬
waltige Coalition bildete sich, um den Kurfürsten zur Erfüllung des Spruchs zu zwingen.
Schon am 6, Dez, verkündeten die Verbündeten ihren Entschluß, dem „blinden Spruche"
mit den Waffen Geltung zu verschaffen Nur Ludwig von Hessen, die Städte Speier,
Straßburg, Wimpfen und Hcilbronn konnten die Pfalz unmittelbar unterstützen,
Friedrichs übrige Verbündete, Herzog Albrecht von Österreich, König Georg Podicbrad,
sowie die später hinzutretenden Bischöse von Bamberg und Würzburg aber weniger dem
Pfalzgrafen helfen, als vielmehr in Verbindung mit Herzog Ludwig von Landshut die
Macht der Brandenburger und Sachsen im diesseitigen Bayern beschäftigen, um sie von
unmittelbarer Teilnahme am Kriege gegen die Pfalz abzuhalten. Es bildeten sich so zwei
Kriegsschauplätze, der eine am Rhein, der andere in Bayern und Franken,

Kriegsschauplatz in der Pfalz,

Am 24, Febr. 1460 erließen Herzog Ludwig von Veldenz, Ende des Monats Graf
Emich von Leiningen, am 17, März Graf Ulrich von Württemberg, darauf der
Erzbischof von Mainz Diether von Isenburg ihre Absagebriefe an die Pfalz, Hatte
Kurfürst Friedrich beabsichtigt, den Feldzug persönlich von seinen Besitzungen in der Ober-
Pfalz aus gegen Markgraf Albrecht zu beginnen, so wurde er nun in den pfälzischen Landen
festgehalten. Der Krieg war um so grausamer, als er zum Teil mit fremden Söldner¬

volke geführt wurde. Als gegen Ende des Monats Juni der Kurfürst, welcher zu der
Zeit das Leiningische Klein-Bockenheim belagerte, die Kunde erhielt, daß die Truppen von
Mainz, Veldenz und Leiningen mit 8000 Mann, zu welchen noch 400 württcmb,
Reiter stoßen würden, von Pfeddersheim aus zum Entsatz heranrückten, ließ er einen Teil
des Fußvolkes vor Bockenheim zurück und rückte mit dem Landgrafen Ludwig von
Hessen dem Feinde entgegen, schlug denselben und jagte ihn bis Pfeddersheim zurück.
Hierauf schloß der Erzbischof von Mainz mit dem Kurfürsten einen Bundesvertrag (am
4, Aug); der Bischof von Speier war schon vorher (19, Apr.) auf die Seite der Pfalz
getreten. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem markgräslichen Lager zu Roth zog
Graf Ulrich von Württemberg vor die mit der Pfalz im Bündnis stehende Stadt
Heilbronn (30, Juni), Fürchtend, der Kurfürst würde sich mit seiner ganzen Macht
gegen Württemberg wenden, schloß Graf Ulrich am 8, Aug, mit der Pfalz einen Waffen¬
stillstand auf ein Jahr.

Die angeführten Verträge erlaubten nun dem Kurfürsten, seine ganze Streitmacht
gegen Veldenz und die Grafen von Leiningen zu verwenden. Mit einem raschen
Schlage den Krieg mit diesen zu endigen, lag im Interesse des Kurfürsten, und zu diesem
Zwecke versammelte er zu Heidelberg ein Heer von 10000 Mann, Nachdem am 30, Juni
der Friede zu Baden zu stände gekommen war, hatte Friedrich in diesem Feldzuge
über alle seine Feinde am Rhein gesiegt.

Kriegsschauplatz in Bayern und Franken,

Am 30, März 1460, dem Tage, an welchem H, Ludwig sein Heer in Landshut musterte,
erließ er an Markgraf Albrecht den Absagebrief, die Kriegserklärung an Württem¬
berg war bereits am 16, März erfolgt. Von dem Gebiete des Bischofs von Eichstädt aus
sollte der Markgraf angegriffen werden, deshalb wurde am 11, April mit der Belagerung
von Eichstädt begonnen, und durch einen am 14, mit Bischof Johann geschlossenen Ver¬
trag sollten dem Herzoge alle Städte und Burgen im Bisthume offen stehen. Am 16,
betrat nun das bayerische Heer das Gebiet des Markgrafen und rückte, nachdem es mehrere
Schlöffer genommen hatte, vor das Städtchen Roth, Dieses ergab sich am 29,, worauf
er daselbst auf längere Zeit ein verschanztes Lager bezog,

Nachdem Herzog Ludwig mit dem Kimme von Böhmen Nn 10, Mai einen Defensiv-
ver trag abgeschloffen, kam ein weiterer Bertrag mit den Bischöfen von Bamberg und
Würz bürg zu stände, welcher dem Herzoge einen Zuzug von 400 Reisigen für alle Fälle
sicherte. Am 13, und 22, Mai kamen die Feindesbriefe der beiden Bischöfe im Lager des
Markgrafen, zugleich ihre Reisigen in dem Herzogs Ludwig bei Roth an,

Mitte Mai verließ das Heer des Markgrafen, bei dem nun auch Herzog Wilhelm
von Sachsen und Graf Ulrich von Württemberg angekommen waren, seine Stellung
bei Ansbach und schlug auf Kanoncnschußweite von dem bayerischen entfernt an der
Rednitz ein Lager auf. Während nun bei Roth es täglich zu Gefechten kam, bot
Bischof Johann von Würzburg in seinem Lande auf, fand aber bei der Stiftsritterschaft
wenig Unterstützung, Am 29, Nov. 1460 verließ der Bischof Würzburg, vereinigte zu
Forchheim seine Truppen mit den bambergischen und stieß dann mit 5000 Mann zu Fuß
und 1500 Reisigen zu Herzog Ludwig, welcher nun über 30000 Mann zur Verfügung
hatte und seinem Gegner um mehr als 10000 Mann überlegen war.



Im Lager zu Roth hatten unter Teilnahme des Bischofs Peter 0on Augsburg bereits
anfangs Juni Friedensverhandlungen begonnen; sie kamen aber erst am 24. Juni durch
die Drohung des Herzogs Wilhelm von Sachsen, das markgräflichc Lager mit seinen
Truppen zu verlassen, zum Abschlüsse. „Befreiung der daher Unterthanen vom kaiser¬
lichen Landgerichte, Nichtigkeitserklärung des blinden Spruchs, die Herausgabe der von
Bayern eroberten Besitzungen Roth, Stauf, Landeck und Schönberg" sollten die Punkte
sein, über welche die Bischöfe von Bamberg und Wiirzburg, der Herzog Wilhelm
von Sachsen und König Georg von Böhmen in Rüriwerg zu entscheiden hätten. Am
25. zogen die Sachsen und wahrscheinlich auch die Württemberg er aus dem mark¬
gräflichen Lager ab.

Wie gering der Wille des Markgrafen war, die ihm durch den Rothcr Vertrag auf¬
erlegten Verbindlichkeiten zu erfüllen, beweist, daß er bereits am 4. Aug. mit Herzog
Ludwig von Veldenz und dem Grafen Ulrich von Württemberg eine neue Verbindung
zur Aufrechterhaltung des blinden Spruches einging. Auch Herzog Ludwig erkannte, daß
die Nürnberger Entscheidung nicht znm Frieden führen würde, nnd schloß am 8. Okt. 1460
mit dem Könige von Böhmen einen Vertrag, welcher ihm dessen Unterstützung sicherte.
Bedeutsamer noch als diese Kriegshülfe waren für die Stellung des Herzogs gegenüber
dem Kaiser die Erklärungen: „Der Kaiser sei sorglos in Ausrcchtcrhaltung der Ehre und
Würde des heiligen römischen Reichs, und Herzog Ludwig habe sich verbindlich gemacht,
bei den andern Ständen dahin zu wirken, daß dem Reiche durch Erwählung Georg
Podiebrads, der ja deutscher Reichssürst sei, zum römischen Könige ein kraftvoll
Haupt gegeben werde." Die Idee fand im Reiche Anklang, am 16. Nov. trat der Kursürst
von der Pfalz, am 3. Dcc. der Erzbischof von Mainz diesem Bestreben bei. Markgraf
Albrccht setzte den Kaiser von diesen Schritten in Kenntnis und fügte noch die Warnung
bei, daß der Böhmcnkönia, Herzog Albrccht von Österreich, Herzog Ludwig von
Bayern und der Bischof von Würz bürg noch vor Pfingsten den Kaiser im Lande unter
der Enns angreisen wollten. Herzog Ludwig schickte in das Lager des Herzogs Albrecht
von Österreich, der mit seinem Bruder, den Kaiser kriegte, 2000 Mann Hülsstruppen. Der
Feldzug gegen Kaiser Friedrich begann Ende Juni 1461 mit der Belagerung von Jps.
Der in Wien bedrohte Kaiser forderte am 16. Juli die Markgrafen Alb recht von Branden¬
burg, Karl von Baden und den Grafen Ulrich von Württemberg auf, den Herzog
von' Bayern anzugreifen und ihn so an dem Zuge nach Österreich' zu hindern. Am
18. Juli erfolgte die Erklärung des Reichskrieges gegen Herzog Ludwig. Als Gründe
wurden angegeben: Unterstützung Herzog Albrechts von Österreich, der vorjährige Krieg
gegen den Bischof von Eichstädt und den Markgrafen Albrccht. Der Kriegserklärung
folgte die Aufstellung eines Reichshecrcs unter den Befehlen der Markgrafen von Branden¬
burg und Baden und des Grafen Ulrich von Württemberg. Das Reichsheer sollte
am 24. Aug. versammelt sein. Der Markgraf Albrecht, der den Kaiser zu diesem Ent¬
schlüsse bewogen hatte, berief für den 25. Juli seine Unterthanen nach Neustadt an der
Aisch, der Herzog von Sachsen nach Hof, Plauen und Schaumburg nach Fcuchtwaugen.
Er glaubte über 20000 Mann verfügen zu können.

Aber auch in Bayern bot man alle Kräfte zum Kriege auf. Am 18. Aug. über¬
schritten bei Cham 8000 Böhmen die bayerische Grenze. Die vereinigten würzburgischcn
und bambergischen Truppen richteten ihren Marsch auf Altdorf, wo Herzog Ludwig
am 27. Aug angekommen war H Ludwigs Heer zählte 1660 Reiter, 25000 Fußknechte
und 2500 Wagen. Nun erklärte >4. Sept.) auch die Pfalz, wie bereits Würzburg und
Bamberg am 31. Aug. und Böhmen am 1 Sept. gethan hatten, dem Markgrasen den
Krieg. Da der Bischof von Würzburg sich an den Herzog von Bayern angeschlossen
hatte, so widerrief der Kaiser das demselben verliehene „Landgericht des Herzogthums zu
Franken!"

Der König von Böhmen belegte mit Heeresmacht Wunsiedel, der Pfalz gras
und Bamberg die Neustadt, Hoheneck und Dachsbach, und Würzburg Ufsen-
heim und herrschten in Markgraf Albrecht's Fürstenthumc nach ihrem Gefallen. Am
4. Sept. 1461 nämlich zog Herzog Ludwig mit dem Heere vor Nuestadt an der Aisch,
welches sich nach 15tägiger Gegenwehr ergab. Bald darauf wurde auch Langenzenn ge¬
nommen. Von Westen her drang, dem Wunsche H. Ludwigs entsprechend, der Kurfürst
von der Pfalz mit 700 Reitern bei Ochsenfurt in das Gebiet des Markgrafen ein.
Die eroberten Orte übergab er den Würzburgern, um sie zu besetzen. Am 22. Sept. er¬
schien er vor Uffcnheim, welches sich ohne Schwertstreich ergab. Bei Neustadt ver¬
einigten sich die Pfälzer mit dem herzoglichen Heere und zogen mit diesem, das nun
16000 Mann, 2000 reisige Pferde und 1500 Wagen zählte, vor das Schloß Hoheneck,
welches sich, da in den erbetenen drei Tagen keine Entsatztruppen erschienen, dem Herzoge
ergab. Sieben Städte und 15 Schlösser fielen schnell in die Hände der Verbündeten. Nach
dem von Lorenz von Ebcrstcin dem Markgrafen erstatteten Berichte war Herzog
Ludwig am 17. Sept. den Zcnngrund hinauf, dann über Bcrgel und Bernheim herabge-
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zogen. Am 24. werden als Eroberungen der Bayern, die immer in kleinen Streifparteien
herumzogen, die Burgen Jllesheim, Hoheneck, die Orte Jckelsheim, Bergel und Otten¬
hofen genannt.

Der Markgraf Albrecht lag während dieser gegen ihn gerichteten Unternehmungen,
da der Graf von Württemberg an dem bestimmten Tage (7. Sept.) mit seinem Heere
nicht in Heidcnheim eingetroffen war, in einem verschanzten Lager zwischen Reichels¬
dorf und Katzwang. In dieser Zeit erfolgte die Wicdercroberung des im vergangenen
Jahre verloren gegangenen Städtchens Roth. Die württembergffchen Truppen waren,
als sie endlich ankamen, über alle Maßen undiscipliniert. Während nun der Herzog und
seine Verbündeten mit dem Plane umgingen, der Herrschaft derHohenzollcrnim
fränkischen Gebiete ein Ende zu machen, verweigerten die in Nördlingcn ver¬
sammelten Sendboten von 49 Städten dem Kaiser die erbetene Hülfe. Erst nach vielen
Verhandlungen entschlossen sich die Reichsstädte gegen den Herzog von Bayern aufzutreten.

Im östlichen Theile des markgräfl. Gebietes unternahm das oberpfälzische Aufgebot
von Stadt Kemnath aus einen Einfall in das Vogtland, verbrannte über IVO Dörfer
und kehrte mit reicher Bellte ins Lager zurück. Das Eintreten übler Witterung und
Roth an Lebensmitteln machte aber eine Trennung des großen Heeres nothwendig. Des¬
halb verließ der Bischof von Würzburg am 26. Sept. mit seinen Truppen das Heer
des Herzogs und legte sich nach Schwarzach, Ochscnfurt, Teitelbach und Sulz-
feld in Kantonicrnngcn. Von seiner Ritterschaft erhielt er nach Erteilung eines Frei
heitsbriefes (17. Okt.) die Zusage kräftiger Unterstützung in diesem Kriege.

Der König von Böhmen hatte mit des Kaisers Einwilligung es endlich unter¬
nommen, zu Prag die Streitigkeiten zu schlichten, während er seine eigenen mit dem Hause
Brandenburg dem Kaiser zur Entscheidung übertrug. Um dem übernommenen Schieds-
richtcramte nachkommen zu können, forderte König Georg am 17. Okt. den Herzog Lud¬
wig auf das böhmische Hülfsheer in seine Heimath zu entlassen und das Land des Mark¬
grafen bis zu der am l. Nov. in Prag erfolgenden Entscheidung zu räumen. Der Herzog,
welcher sich nach der Trennung der Truppen südlich gewendet hatte und mit 10999 Mann
am 4. Okt. 1461 um Roßstall, später bei Tann lag, kam dem Wunsche des Königs
nach, begleitete die böhmischen Truvpen und versah die eroberten Orte mit Besatzungen.
Der Markgraf scheint dem abziehenden Heere gefolgt zu sein, denn Hcidenhcim wurde
von dem Grafen Ulrich von Württemberg belagert^ Im November lag Herzog Ludwig's
Volk wieder um Ries, am 9. rückten die Besatzungen von Heidcck und Hiltpoltstcin gegen
die markgräflichen Besitzungen um Günzenhausen und Absberg .und verbrannten dort
12 Dörfer.

Am 7. Dec. kam zwischen dem Kaiser und dem Markgrafen Albrecht einerseits
und dem Herzoge Ludwig andererseits zu Prag durch Bevollmächtigte ein Waffenstillstand
zum Abschlüsse, in welchem bestimmt wurde, daß am 21. Dec. der Krieg beigelegt sein
und die Waffenruhe bis zum 26. April dauern soll und in der Zwischenzeit auf einem
zu Znaim am 6. Febr. 1462 abzuhaltenden Reichstage die Streitpunkte entschieden werden
sollten. In diesem Waffenstillstände, mit dem keine Partei zufrieden war, lag aber schon
wieder der Keim zum nächsten Kampfe.

In dem Lager des Bischofs Johann von Würzburg stellte sich der würzburgische Adel
zahlreich ein. Den Oberbefehl über das bischöfliche Heer übernahm Michael von
Schwarzenberg der Altere. Die Bischöflichen eroberten und plünderten mehrere Ort¬
schaften, der Vogt von Kitzinger: dagegen alle in der Nähe seines Amtes gelegenen Würz¬
burgischen Besitzungen. Als Bischof Johann Prichscnstadt belagerte, traf Markgraf
Albrecht, nachdem die Bayern abgezogen waren, am 3. Nov. in Kitzingen ein. Der
Bischof zog sich nach Volkach und am 12. Nov. nach Haßfurt; der Markgraf dagegen
vor Uffenheim und Sulzfeld und darauf wieder nach Kitzingen. Am 25. Nov.
öffneten ihm die Bürger von Neustadt die Stadtthorc, die bayer. Besatzung wurde ge¬
fangen genommen, Uffenheim ergab sich ihm hierauf ebenfalls. Bischof Johann lag
bei Ochfenfurt. Bis zum 21. Dec. dauerte dieser Verheerungskrieg fort. Wie im Würz¬
burgischen der Markgraf selbst, so errangen im Bambergischen und gegen die von den
Bayern noch besetzten Orte seine Hauptleutc so gute Erfolge, daß am Tage des Waffen
stillstandes (21. Dec.) nur noch Roth in den Händen des Herzogs Ludwig blieb.

Krieg in der Pfalz (1461).

Am 21. Aug. 1461 setzte der Papst den Bischof von Mainz Diethe r von Usen-
burg ab und ernannte den Grafen Adolf von Nassau zu dessen Nachfolger. Die
kaiserl. Partei erhielt an dem Erzbischof Adolf einen neuen Anhänger, Kurfürst Friedrich
aber einen neuen Feind. Am 2. Okt. wurde die Einsetzung Aüols's in das Erzstift voll¬
bracht. Der abgesetzte Bischof begab sich in die stärkste Beste des Bisthums nach Star-
kenburg. Um das verlorene Bisthum wieder zu gewinnen, ging Diether am 19. Nov.
mit dem Kurfürsten Friedrich einen Vertrag ein, in welchem er diesem die Städte und



Schlösser Starkcnberg, Bcnsheim, Heppenheim und Modenbach, auch das Ge¬
leitc in der Bergstr aße für erwachsende Kriegslasten verpfändete; dafür sollte Friedrich
ihn im Besitze der 9 Städte, welche ihm treu geblieben waren, schützen. Von großem
Nutzen für Dicther war der Beitritt der Stadt Mainz. Das 16000 Mann starke Pfälzische
Heer sammelte sich bei Mainz. Am 4. Dec, begann der Krieg mit Eroberung des Mainz
gegenüberliegenden Kastel Der von dem Markgrafen Älbrecht mit 12000 Mann
württemb., badischer und seiner eigenen Truppen am 21, Dec, bei Wiershcim gemachte
Einfall in die Pfalz bewirkte jedoch eine Trennung des Pfalz, Heeres bei Mainz, da sich
der Kurfürst iu sein bedrohtes Land zurückziehen mußte.

Unmittelbar nach diesem Unternehmen kamen, ohne die Ergebnisse des für den
6, Febr, 1462 nach Znaim festgesetzten Rcchtstagcs abzuwarten, die Fürsten und Städte
zu einem Reichstage in Ulm zusammen und erklärten am 10 Jan. den Herzog Ludwig
für einen Reichsscind,

Krieg des Reichs gegen Herzog Ludwig von Landshnt (1462).

Im Namen des Kaisers erließen die Reichshauptleute und 32 Reichsstädte an Herzog
Ludwig eine Kriegserklärung. Den Krieg begann Markgraf Albrecht am 13. Januar 1462
mit einem Einfalle in Bayern. Als Herzog Ludwig sich über dieses Vorgehen während
des Waffenstillstandes bei Albrccht beschwerte, bekam er am 24. Januar von diesem zur

Antwort; Den Frieden zu Prag habe er nicht als einen nichtigen ansehen können; was
er in der Zwischenzeit gcthan habe, sei gemäß eines kaiserlichen Befehls geschehn,

Albrccht nahm am ü. Febr. Bocksbcrg und begab sich am folgenden Tage zu den

Kriegsbcrathnugen nach Ulm, Von da zurückgekehrt, nahm er am 2, März Monheim,
am 4. März Gaisberg. Hiernach kehrte der Markgraf nach Donauwörth zurück, um sich
dann mit dem Grafen Ulrich von Württemberg zu vereinigen, welcher am 1. März Schloß
und Stadt Heiden heim eingenommen hatte! Am 11, erschien das ganze 10000 Mann
starke Reichshccr vor Gundelfingen (die Stadt Augsburg allein hatte im Lager vor
G. über 800 Mann), dessen Besatzung sieben Stürme abschlug, Markgraf Albrccht er¬
fuhr, daß Herzog Ludwig von Ingolstadt her im Anmarsch sei', Ulrich von Württem¬
berg mußte zur Abwehr eines Pfälzischen Angriffs in sein Land zurückkehren. Als nun
das Gerücht verbreitet wurde, daß 10000 Böhmen im Anzüge seien, so ließ Albrccht
„aufdrummctcn", zog am 30, März ab und entließ am 5, April den größten Teil seiner
Söldner,

Nach Auflösung des Heeres eilte der Markgraf nach Augsburg, von wo aus er Ein¬
fälle in Bayern unternahm und dort Burgen lind Dörfer verheerte. Als er von dem
Grafen von Öttingcn zur Hülfe für das von den Bayern bedrohte Ries aufgefordert wurde,
eilte er am 21, April der bedrohten Gegend zu Hülse, Nachdem anfangs Mai durch nach
Ulm gesandte Abgeordnete beschlossen worden, die Entscheidung der Streitigkeiten einem
nach Nürnberg zu berufenden Reichstage anhcimzustellcn, ruhten die Feindseligkeiten
zwischen dem Herzoge und dem Markgrafen während der Dauer der Unterhandlungen.

Die Kunde von dem Erfolge, welchen der Kurfürst Friedrich über seine Feinde bei
Seckenheim am 30. Juni errungen hatte, und der verzögerte Gang der Friedensunter¬
handlungen bestimmten den Herzog Ludwig, eine Entscheidung zwischen ihm und dem
Markgrafen mit dem Schwerte herbeizuführen. Er unternahm daher mit 6000 Mann
einen Zug gegen die jüngsten württembergischen Eroberungen, Stadt Heidenhcim und
Beste Helpenstein eroberte er am 7, Juli uno ging dann wieder in das Lager von Lauingen
zurück, M, Albrecht hatte sich anfangs Juni in seine fränkischen Lande begeben, wo ihn
am 3, Juli die Nachricht von der Seckenheimer Niederlage traf. Er versprach, am 5, nach
Schwäbisch-Gmünd zu kommen, man möge mit dem Zuziehen eilen. Schwerfällig, in den
Reihen der Wagenburg eingeklemmt, zog das markgräflichc Heer am 19 Juli 1462 auf
der Straße nach Giengen, Da erscholl plötzlich die Kunde, Herzog Ludwig sei bereits
in der vergangenen Nacht mit 9400 Mann zu Fuß und 1600 Reitern eine Meile unter¬
halb Giengen angekommen. Mit dem Feldrufc „Heilige Maria" drang zunächst der
bayerische Rennhaufcn gegen das Spitzentreffen des Markgrafen, welches das Schlagen der
Wagenburg schützen solltey vor. Ringsum drangen nun die Bayern gegen die Lücken der
Wagenburg. Unter dem Fcldgeschrei „Römisch Reich" warf sich der Markgraf selbst
dem bayerischen reisigen Zuge mit dem Banner entgegen. Doch aller Muth des deutschen
Achilles war umsonst. Erst zuletzt, als die Seinen teils tot, teils gefangen waren, ver¬
ließ er „selb fünft" die Walstatt, um sich über Alpcck zu den in Ulm tagenden Kriegs-
räthen und dem Zuzuge der Städte zu begeben. Noch am Abend des Sieges rückte Herzog
Ludwig vor die Stadt Giengen, wohin sich ein großer Teil des Reichshecres geflüchtet
hatte, mußte jedoch unverrichtetcr Sache sich zum Abzüge entschließen und kam mit dem
bayerischen Heere am 26. Juli vor Augsburg an, welches während seiner Abwesenheit
wiederholte Einfälle in Bayern gemacht hatte. Täglich zweimal wurde die Stadt von dem
Fußvolke berannt, Ludwig ging mit einem Teile seiner Truppen am 30, Juli in die
Gegend von Donauwörth, um den Verwüstungen Ulbrichts, der mit den in Ulm vorge-



fundenen Truppen auf beiden Donau-Ufern bis Neuburg vorgedrungen war, Einhalt
zuthun. Am 22, Aug 1462 wurde durch mehrere Reichsständc inNürnberg ein Waffen¬
stillstand vorgeschlagen, welcher bis zum 29, Sept, 1463 dauern und die Grundlage eines
bis dahin abzuschließenden Friedens werden sollte. Die Friedensunterhandlungen kamen
zu Prag in der Zeit vom 29, Juni bis 22, Aug, 1463 zum Abschlüsse, Die Gefangenen
und gemachten Eroberungen mußte der Herzog ausliesern, Donauwörth blieb eine
Reichsstadt, dafür sollte aber das kaiserl, Landgericht zu Nürnberg keine Geltung für
bayerische Untcrthanen haben. Die Herrschaft der Hohcnzollern blieb nach wie vor
in Franken erhalten,

Krieg in der Pfalz (14K2).

Kurfürst Friedrich, welcher wegen seiner Weigerung, die ihm vom Bischof Diether
verpfändete Bergstraße herauszugeben, im Febr, 1462 in den Bann gethan worden war,

drang am 4, März bis Pforzheim und darauf bis in die Nähe von Stuttgart vor,
was den Grafen Ulrich vcrautaßtc, aus dem Lager von Gundelfingen wegzuziehen und
erstürmte am 24, März das Bcldcnzische Gauböckc lheim. Um sich gegen seine Feinde
in Rücken und Flanke während eines beabsichtigten Zuges in den Rhcingau zu schützen,
schickte der Kurfürst kleine Teile seines Heeres nach Bretten und Billighcim und stieß
mit dem Reste seiner Truppen zu dem Bischof Diether, und am 29, und 30. März 1462
rückten die vereinigten Truppen gegen den Rheingau. Am 30 Mai erhielt der Kurfürst
die Botschaft, daß seine Feinde iii dem Winkel, welchen der Neckar mit dem Main bildet,
angekommen seien. Er brach sogleich aus, wendete sich gegen den Schwetzingerwald
und zerstörte die vom Feinde überschrittenen Brücken, um ihm so den Rückweg zu ver¬
sperren, Beim Frohnholzc, wo die Straße von Seckenheim in den Wald führt, lagerte
das pfälzische Heer, während man in der Ferne das markgräflichc Volk herumstreifen' sah.
Sofort ordnete der Kurfürst das Pfälzerheer, welches nun gegen den sich bei Seckingen
schaarenden Gegner vorrückte. Zwischen 12 und 1 Uhr begann der Kampf, Graf Hans
von Eberstcin und Wilhelm von Rapp ollstein warfen sich mit ihren Reitern in
die Flanken und den Rücken der so von allen Seiten Angegriffenen und brachten die
Feinde zur Flucht, Da der Kurfürst alle Rückzugsstraßen besetzt hatte, so entkamen nur
wenige ihren Verfolgern,

Erst im Oktober wurde zwischen den Bischöfen Adolf und Diether und am 24, Nov.
zwischen Adolf und dem Kurfürsten der Friede geschlossen. Aus dem Banne kam der
Kurfürst erst am 13. März 1464.

Krieg in Franken (1462).

Trotz der Unterhandlungen, welche 1462 zwischen dem Bischöfe von Würzburg und
dem M, Albrccht zu Nürnberg stattfanden, dauerten doch die Einfälle markgräflicher Vasallen
in das Bisthum fort. Der Überfall des Klosters Birtlingen bewog den Bischof am

10. Juni 1462 dem Markgrafen den Absagebrief zu überschicken, Herzog Ludwig schickte
dem Bischöfe eine Anzahl Böhmen zu Hülfe, die am 5, Juni in Schlüsselseld, am
7, in Geroldshofen eintrafen. Der Bischof erwartete sie in Volkach, wohin am 10, auch
Graf Wilhelm von Henneberg seine Reisigen führte. Die markgräflichen Hauptleutc
Sigmund von Schwarzenberg, Hans von Absbcrg, Heinz von Luchau und
Foren? oon Ebcrjlein mit 350 Reisigen beobachteten des Bischofs Bewegungen, *) Mit dem
Angriffe auf die Besitzungen Siegismund's von Schwarzenberg begannen am 14, Juni 1462
die Feindseligkeiten, Das Dorf Dornheim wurde vergeblich bcrannt, dafür fiel Markt¬
breit, am 11, Juli Markt-Scheinseld, am 13, Juli Geiselwind in des Bischofs
Hände und am 23,Juli kapitulierte Pri chsenstadt, nachdem es vom bischöflichen Heere
10 Tage lang belagert worden war, Uffenheim aber bestürmte der Bischof am 5. Aug,
vergeblich. Da nun am 15, die Friedensunterhandlungen in Nürnberg beginnen sollten,
so entließ der Bischof zu Marktbreit, wohin er sich von Uffenheim begeben hatte, sein
Landvolk in die Heimath und begleitete mit den Reisigen die Böhmen bis zur Landes¬
grenze.

1463 Toimerstlkfi nach Imetai'a (24, März) quittiert Loren? von Eber-

stein dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg die Vergütung aller Schäden,

„So er In disen kriegsleufften an Pferden vnd Harnasch empfangen hat."
Urkunde im k, Archive zu Bamberg,

Auch erhielten am 8. Juni 1464 Konrad v. Luchau und Loren? v, Eber-

stein von dem Markgrafen Albrecht das Schloß Sachsen nebst Zubehör, den

Zehnten zu Ober- und Nieder-Sachsen und eine Mühle zu Sachsen zu Mann-

») Deren Bericht an M, Albrecht 6, 6, Schwarzemburg an dem h, Psingsttage (s, Juni) I4SZ. Oria. IM
X. L, — Vgl. v, Stockheim, Herz, Aldi. IV, v, Bayern S. 210,
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lehen (v. Gesch. 629). Vielleicht geschah dies ebenfalls in Anerkennung der

guten Dienste, welche beide dem Markgrafen im bayerischen Kriege geleistet hatten.

S. 629 und 632.

Der durch anhaltendes Körperleiden tief gebeugte Kurfürst Friedrich II.

trat im April 1470 die Mark Brandenburg an seinen Bruder Alb recht

ab (20. Dec. 1470 vom Kaiser bestätigt). Dieser zog schweren Herzens im

Okt. 1471 aus seinem Frankenlande zum ersten Male als Kurfürst nach den

Marken (kam 3. Nov. in Köln an der Sprew an), um dort die Huldigung

einzunehmen und mit Hülfe der ihn begleitenden Ritter den Herzog von

Pommern zu bekämpfen. Auch abwesend war er besorgt, seine Macht in

Franken zu stärken. Durch Herrn Sigmund von Schwarzenberg,

Heinrich von Luchau und Lorenz von Ebcrstcin ließ er die Befestigungen

zu Ansbach, Neustadt an der Atsch, Wunsiedel und an andern

Orten verstärken. Bereits sechs Tage nach seiner Ankunft in Köln schrieb

er an seine Räthe in Ansbach: „Item daß man die Leut darzu halte, daß

sie allenthalben an den Glossen und Städten bauen, dann die Weil

man Fried hat, soll man zu der Festigkeit bauen. Und lasset den Amt¬

leuten an allen Enden, da es noth ist, schreiben, daß sie bei den Unfern

ernstlich daran sein, damit es gescheh w. Item daß der Bau zu Onolds-

bach im Slos für sich geh, wie Wir verlassen haben, und daß die Burger

daselbst auch nicht feiern, an der Stadt zu bauen." (vgl. Bnrkhardt, das

fünft Märkisch Buch des Kurfürsten Albrecht Achilles S. 3).

Schreiben des Kurfürsten Albrecht an die Räthe im Haus zu Onoldsbach

<1. ä. Köln an der Sprew am Donnerstag nach dem h. Jahrstag

(2. Januar) 1472.

Lieben Getreuen! Ewr. Schreiben Uns itzund gethan, haben Wir vernommen.

Jorgen von Rosenberg's halben haben Wir vorgesetzt, auch mannigfältiglich

ausgeschrieben, in Unserm Abwesen kein Rauber, auch niemands, der offen Fehd

Hab, in Unfern Glossen und Städten zu halten, sunder Rauberei uff des ernst¬

lichst zu wehren und ihm dorm niemands zulieb lassen sein. Dabei lassen Wir

es üoch bleiben und befehlen, das noch zu thund ernstlich. Wir haben es auch

nit abgestellt und wollten Uns schämen, solchs abzustellen. Uns gefällt auch der

Handel mit dem Kreuzer und Tuchscherer. Und Hütt ihr noch ernstlicher dorm

gehandelt, gefiel Uns noch baß. Ihr sollt nit glauben, daß Wir niemands kein

Änderung befehlen, Unsers Abschieds zu handeln, Wir schreiben euch dann eigent¬

lich, wie ihr das ändern sollt. Dann wollt ihr euch an die Wort kehren, es

käm alle Tag einer und spräch, Wir hätten ihm viel zugesagt.

Wohl haben Wir Herrn Sigmund en von Schwarzenberg, Heinrichen

von Luchau und Lorcnzen von Eberstein befohlen, der Bäue halben ernstlich

mit euch zu reden, damit die allenthalben in Unfern Städten Furgang gewinnen,

auch Herr Sigmund zur Neuenstadt Fleiß zu haben, daß es geschehe, wie

ihr es gehandelt habt :c.

Herrn Hansen von Seckendorf's halben wollten Wir wohl, daß er sich

nit unterstund, aus dem Halsgericht ein Landgericht zu machen. Dann

Wir besorgen, daß es weder Herrn oder Städte gern haben. So ist vor nit Ge¬

wohnheit gewest der Ritter und Knecht im Land zu Franken, daß sie nach



der Freyß griffen haben Das ist Recht gewest, wenn ein Kläger einen schäd¬
lichen Mann in ein Gericht hat geführt, so hat man ihn Rechts gestatt tc.

Von Herrn Reinhard Truchseß wegen thut Fleiß, daß er ledig werde.
Behalt Fried, wehret Rauberei, verhut das Wildbret und mehret
Uns die Nahrung, so thut ihr im all recht ?c.

Der Juden halben schicken Wir euch hiemit zween Brief, wie Uns der
Legat der Juden halben und sust geschrieben hat, und nimmt Uns fremd Unser
Freiheit an den Legaten, dann Uns kein Papst oder Kaiser vor in Unser
Freiheit nie getragen hat, und haben Sorg, er mocht von etlichen vertrost werden,
es wär nit wider Uns, nachdem yderman dm Juden Feind ist. Wir wollen
von den Unfern nit haben, daß sie wider Unser Judischheit vor der geist¬
lichen Oberhand ichts handeln sollen, sunder vor Unfern Anwalten, Die
werden es wohl machen nach altem Herkommen, daß es den Unfern Christen
und Juden gegeneinander gleich ist, Auch so haben Wir einen Spruch zwischen
den Würzburgischen Baurn und den Juden gethan, den beede Teil zu
halten mit Treuen gelobt haben, den hällt man billig und dunkt Uns des Legaten
Spruch, alsfern Wir denselben Unfern Spruch im Kopf behalten haben, und
können nit verstehn, von wem der Pfeil kommt. Aber wie dem allem, so schreibt
nach dem Dechant zu Bamberg, damit Uns Unser heiliger Vater der Papst
bleiben laß der Judischheit halben bei altem Herkommen,als dann Unser
Herr der Kaiser thut. Will er Uns nichts geben, so nehme Uns nichts. Wir
dienen nicht darum beeden Haupten so gar mit großem Fleiß, Kost, Muhe
und Arbeit, daß man Uns nehmen soll: bedarf man Furderung gein Rom von
dem Kaiser von der Juden wegen, daß man die nehme, und nichts dester-
minder Unser Schrift dem Dechant eilends laß zuschicken,damit eins nit uff
das ander verziehe. Darum so habt ihr Statthalter, geistlich und weltlich,
auch ihr Rüth im Haus der Sach Fleiß und handelt die Ding Uns zum Besten
nach eurem Gutbedunken und Gestalt der Sach. Dann Uns liegt nit ein kleins
daran, dann Uns mochte hinnen und do außen mit Fällen und Zinsen bei drei
oder Hilm Gulden des Jahrs von den Juden gefallen, das ist nit gut zu ver¬
suchen. Auch schicken Wir euch hiemit ein Verzeichnus, was hinnen nothdorftig
wär zu erwerben zu Rom. Und thut in allen Sachen das Beste, als Uns nit
zweifelt, mit Gnaden zu beschulden.

Burkhardt a. a. O. 22 ff.

Im April 1472 sandte Kurfürst Albrecht seinen Rüthen zu Ansbach

und seinem Hauptmann ans dem Gebirg Heinrich von Anfseß ein Ver¬

zeichnis derjenigen Personen, welche sich am 10. Juni bei ihm in der Mark

einfinden sollten, wenn er keinen Gegenbefehl geben würde. Von den

Reisigen unter dem Gebirg sollte außer Sebastian v. Seckendorf

und Heinz v. Luchau auch Loren? u. Eberjlcin nach der Mark kommen.
Lieben Getreuen! Nachdem der Frieden zwischen Uns und Unserm Widerteil

uff Johanns Baptiste (24- Juni) schierst ausgehen wurd, sollt sich das ichts be¬
geben, wollten Wir der Unfern do außen auch gern bei Uns haben und schicken
euch derselbenhiemit ein Zettel mit ernstem Fleiß begehrende,ihr wollet ver¬
fugen und doran sein, damit dieselben alle, in der Zetteln bestimmet, 14 Tag
vor Johanns Baptiste hinnen bei Uns sein, wo Wir anders in der Zeit
nicht widerbieten, und daß sie ye nit außen bleiben, des wollen Wir Uns
gänzlich zu euch und ihne verlassen und gnädiglich erkennen. Auch so wollet die
Brief dem Landkomethur zu Ellingen und Sebastian von Seckendorfs furder^
lich zuschicken lassen.
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Dies Hernachbenannte füllen herein von Franken ob und unter dem Ge¬
birge geschickt werden.

Unter dem Gebirge.
Sebastian von Sellendorff, dem ich insunderheitgeschrieben; Heinz von

Luchau; Lorenz von Clierstein; Konz Holzinger; Stolzenroder; Heinrich
Elrichshäuser; Pauch Utz — wolgerußt— Klinglein, ob er sich des
setzen wurd, ihn darzu zu halten, dann man sein zu der Speisung nothdorftig,
sein wird; Seitz Schroter und den Morn, Kastners Sohn zu Roth, zur
Speisung; den Zeltmacher Mertein Sneider zu Onoldsbach, und war der
alt Weiß zu Eschembach gesund worden, daß man ihn auch herein schick zu der
Wagenburg. Item etlich Unser Zelt, die besten herein zu schicken, und daß die
alle 14 Tag vor Joh. Baptiste hinnen sein.

Uff dem Gebirge.
Konz von Watzdorf, Rauschner, Schirntinger's Vetter, der ein

Hauptmann zu Neheim ist gewesen, den jungen Tannberger, der zu BeHeim
ist gewest und die Nickel RatterbachWagenburggefurt hat, Herdegen,Klein-
friedel, Haueisen, item beede Eulnsmid,den zu Kulmbach und den zu Bam¬
berg, Unser Freund von Bamberg leihet Uns den gern.

Z» der Wagenburg.
Konzen Topel, item den Wir haben bestellt zu Plassenburg gein Hohen¬

berg, der mit der Wagenburgkann, als Herr Heinrich wohl weiß. Es ist
der, den man vor das Burggut genommen hat. Wir wissen nit, ob es ein
Kneußlein oder ein ander ist.

Und daß die abgeschrieben alle, die Reisigen wohlgeru st, auch die hundert¬
tausend Pfeil, darum Herr Heinrichen vormals geschrieben ist, 14 Tag vor
Johanns Baptiste hinnen sein.

Burkhardt a. a. O. 83.

In dem erwähnten fünften märkischenBuche des Kurfürsten Albrecht
Achilles finden sich noch folgende Lorenzen v. Ebenstem betreffende Nachrichten
(s. Burkhardt a. a. O. 123 ff. u. 247):

Antwort den Rüthen uff Johann Speten Anbringen, 6. ä. Neuen-Anger-
münde Sonntag Trinitatis (24. Mai) 1472.

Lieben Getreuen! Als ihr Uns bei Johann Speten emboten habt von des
Baus wegen, den vollbringt mit den Kemnaten, wie es verlassen ist, und laßt
das Gewölb unterWegen. Unser Schatz ist so groß mit, Wir wollen ihn ohn
das mit Gotts Hüls wohl behalten :c.

Des Klingleins halben, den heißt kommen, wie Unser nächster Brief .an¬
zeigt. Des Zeltmacher halben sagt man, der sei mit einer Hurn hinweg ge¬
laufen, dem empfehlen Wir demselben Wesen. Der Elrichshäuser ist allwegen
übel gerüst. Wenn er aber andern dienen soll, so ist er wohl gerust, doch mugen
Wir sein mit Gotts Hüls uff dasmal wohl entbehren. Wurden Wir aber mit
bleien Fußen gehen, so er Unser bedörft, wär es ein Wiedergelten. Dem Hol¬
zinger wollen Wir antworten, so Wir einstcn Heimkummen.Und wär ihm ehr¬
licher gewest, Uns zu. dienen, dann den Morder hinweg zu schieben, der bei ihm
betreten was. Doch bedurft ihr der dreier halben kein Rede haben bis zu
Unser Zukunft. Aber den Klinglein Barbier und die Wundärzt, die
heißt furderlich knmmen.

Von des Ebrrstein's wegen ist Uns nicht gemeint, dem Herzog Wilhelm
ichts Unbilligs zu thunde, oder zu thund lassen gestatten. Und laßt dem An¬
kläger Recht gehn; er bedenk sich vielleicht einsten und thut ihm Ausrichtigung,
als fern es Recht wirdet. Als er anzeigt die Freiheit der Ritterschaft zu



Franken, ist Uns verborgen, daß Wir Unser Amtleut, vor Unserm Hof¬
gericht zu rechtfertigen, nicht laden füllen. Wohl ist das Gewohnheit, daß Wir
keinen zu Diener uffnehmen, er muß Uns mit Treuen an Eides Statt globen,
daß Wir sein vor Unserm Hofgericht einem jeden Rechts zu pflegen
mächtig sind.

Ist das der Ritterschaft zu Franken Freiheit, daß sie nicht halten
füllen, das sie mit Treuen globen? so haben Wir sein vor nie geHort. Es sind
auch gar viel Landgericht, Unsers und andere, die die Fürsten zu Franken
haben, do ein jeder, der darinnen sitzt, sein Leib und Gut verantworten muß.
Darum haben Wir von der Freiheit nicht geHort und glauben, daß Wir's
und ander Franken gar ungern haben wollten.

Das ist der Franken und Swaben Freiheit, Sand Jergen Fähnlein
den Vorzug, Streit und Sturm zu haben, und daß ein jeder sein Ehre mit
seiner Haut verantworten möge, und für ein Jnziet mit sein eins Hand zu
swören, dieweil er mit Recht Übels nit überwunden ist. Aber den Leuten das
ihr vorzuhalten und keins Rechten zu Pflegen, hättet ihr Freiheit nit innen.
Dann ein jeder Rittermäßiger oder heher freier Swab oder Frank soll
sich nimmer verwurken, daß er suß hinter sich trete, Ehre und Recht zu bieten,
das Gut mit Vecht, die Ehre mit Vecht oder der Hand, wie ihm das liebt, das
soll ihm mit Recht, wo er vor nit überwundenist, niemands können wehren.
Das sein der Franken Freiheit :c. - Daß man Herrn Sigmunden Unsers
Briefs ein Abschrift geben soll, haben Wir do außen nit befohlen. Wir haben
ihm den aber hinnen lassen Horn, und hat ihm so wohl gefallen, daß er ihn
nicht hat nehmen oder fuhren wollen. Also haben Wir den Endresen von
Seckendorfs geben, euch zufurn. Aber also ist es geschehn, als Uns Lorenz
bericht, er hat ihm des hinnen ein Abschrift wollen geben darum, daß er
nicht anders saget, dann der Brief inhielt, hat er sein nit gewollt, sei ihm einge¬
fallen, daß gut sei, daß er euch schreib, daß ihr ihm des ein Abschrift zu geben
erbietet, uff daß man höre, was Unser Meinung sei. Wir wissen nichts, daß im
Brief steh, daß er gern thun Hab, den Wein wieder zu geben, was ihm zum Tod
gemeint. Er sagt, der Arm hätt dir Heinzen von Kindsberg darum ver¬
sprochen, darum nähmst du sich sein an, dann er wär newr Unser Unterthan.
Do befohlen Wir ihm, daß er dem Arm das Sein wieder gebe, und hieß ihn
globen und swören, daß er niemands darum schenken sollt. Das ander, wo er
selber den Berlichinger nicht berechten wollt, so sollt er befehlen, daß er den
Unfern Knechten, die ihn vor in Unser Hand gefangen hätten, folgen ließ, daß
sie den führten in Unser Fanknus. Daß aber Unserm Oheim dem Pfalz -
grasen solle Rechts gestatten oder dem Seldnecker, haben Wir ihm nicht
geheißen.

:c. Wir werden auch nicht allwegen in der Mark sein. Werden Wir ge-
richt, als Wir getrauen nach Unserm Willen, anders geschicht es ob Gott will
nicht. Wir wollen Unser Ding in dem Jahr, als Wir hinnen sind,
ausrichten mit Gotts Hüls, daß Unser Kinder sanft sitzen, und ob
Gott will, Wir auch bis in Unser Gruben.

:c. Ruckenriegel jagt an den Orten zu Zeiten, wie es verlassen ist. Griff
er weiter, so gestattet es nicht. So er aber etwas fleug, ist billig, daß er der
Jungen Herrschaft mitteil. Darum ist nicht noth, sust jagen zu lassen. Ob
auch ymand Fruntschaft wollt suchen, in der Brunst oder sunst in Unser Wild-
fure zu jagen, des gestatt keinem Menschen, es sind Sohn oder Tochter,
Schwäger, Schweher, Vetter, Gevattern, Mann, Dienere, inner
oder außer Lands, niemand ausgenommen. Wir sorgen mehr um das
Wildbret, denn um all Unser Gut. Und sunderlichso hegt um Onolz-
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bach und Kadolzburg die Huhner und Hasen, uff daß, so Wir mit Gotts
Hülff einsten heim kummen, daß Wir in Unserm Alter auch Lust haben und mit
Gotts Hüls Unser Leben mit Kurzweil fristen :c.

Schreiben des Kurfürsten Albrecht an seine Räthe in Ansbach ä. 6. Köln
an der Sprew an S, Thomastag ^.postoli (21, Dec.) 1472,

Lieben Getreuen! Euer Schreiben, Uns itzund gethan, dorm ir euch ent¬
schuldiget, thüt nicht noth, ihr habt nach eurm Bedünkendas Best gehandelt :c,
Herrn Jorgen von Absberg wollen Wir das Geld heur nicht geben,
Lorenzen van Ebcrstcin haben Wir vergönnet, den Heyden abzulösen. So
wollen Wir den Heyden wohl gönnen, daß er die Burger von Nürnberg
ablöst. Damit hat er ein halben Teil, wie vor, und der Eber stein den andern.
Der ist Uns lieber, do dann die Bürger von Nürnberg, Wie Uns
auch Eberstein und Heyden geschriebenund Wir ihn geantwort haben, findet
ihr in diesen inliegenden Abschriften.

Nach seiner Heimkehr in das Frankenlandergriff der Markgraf Albrecht
die Waffen gegen Soltau vonWirsberg, welcher aus seinem Schlosse
die Umgegend geplündert hatte. Derselbe wurde 1474 gefangen und auf
die Plassenburggebracht (Scherber II, 514),

Im Spätherbst des Jahres 1474 zog Lorenz v. Ebenstem mit Albrecht
Achilles, der 1474 zum kaiserlichen Feldmarschall wider Herzog Karl den
Kühnen von Burgund ernannt worden, vor Neuß.

V, E„ Gesch, 573 ff, u, 632; Nachtr. 2, Folge III,

Karl von Eberstein aus Flurstedt.
S. 648, auch Nachtr. v, 1879 S III.

Markgraf Friedrich's IV. von Brandenburg Besuch zu Nürnberg im
Jahr 1496 (aus einer gleichzeitigen Handschrift gezogen).

Schon lange hatte die Reichsstadt Nürnberg mit Markgraf Friedrich IV. von
Brandenburg heftige Streitigkeitenwegen des Landgerichts. Ein neuer für beide
Länder verderblicherer Krieg, als der war, den Nürnberg vor 47 Jahren mit
Markgraf Albrecht hatte, schien unvermeidlich, als sich endlich i. I, 1494
Herzog Albrecht von Sachsen ins Mittel schlug und durch seinen Abgeord¬
neten, Ritter Dietrich von Harras nach zweijähriger Unterhandlungeinen
Vergleich zu stände brachte, der die drohende Fehde glücklich endigte. Die jährlich
an Fastnacht gewöhnlichen Lustbarkeiten zogen stets eine Menge Fremde in diese
Stadt; weit und breit bekannt, waren sie vielleicht eben das, was in späteren Zeiten
der Karneval zu Venedig, Sophia, Friedrich's Gemahlin, eine königl, Prin¬
zessin von Polen, war noch nie in Nürnberg gewesen: sie, eins der vorzüglichsten
Werkzeuge, durch welche Ritter Harras' Vergleich zu stände gekommen war,
— Sophie hegte den Wunsch, einmal diese Stadt zu besuchen und zugleich mit
den Lustbarkeiten auch die großen Heiligthümerzu betrachten, die Nürnberg zum
Aufbewahren vom H, Röm. Reiche anvertraut worden waren, Willkommen war
dem Rath die Nachricht von diesem Wunsche. Paulus Volkmar und
Niklas Groland wurden daher mit den dringendsten Einladungenan Friedrich
nach Ansbach abgesendet. Mit froher Botschaft der freundlichen Zusage von
ihm und Sophien und seinen Söhnen Kasimir und Georg kehrten sie bald
wieder zurück und eilten dann auf Neustadt an der Atsch, um Friedrich's
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Mutter, Albrecht's Witwe, Anna und ihren Sohn Joachim, Elsen, vermählte
Gräfin von Württemberg, und Annen, ihre beiden Töchter, zu gleicher gern
gesehener Heimsuchung zu bitten.

Sonntag am 14. Februar um Mittag langte Friedrich mit seiner Ge¬
mahlin und seinen Söhnen zu Nürnberg an; wenige Stunden nachher seine
Mutter und Geschwister in Begleitung einer Gräfin von Henneberg. Ihnen
folgte eine große Anzahl Grafen und Ritter. Ein ritterlicher Fackeltanz auf dem
großen Saale des Rathhanses versammelte Abends alle vornehmen Gäste mit
ihrem Gefolge. Am folgenden Tage besah Friedrich mit seiner Familie und
seinem Hofe die berühmtenHeiligthümerdes Reichs. In der Kirche des neuen
Spitals, wo sie aufbewahrt werden, war die Priesterschaft versammelt. Verschie¬
dene Mitglieder des Raths genossen die Ehre, zu des MarkgrafenFriedrich
des Mittags gegebenen Tafel gezogen zu werden. Nachdem Fürstin Anna auch
bei einer Abendtafel ihre Wirte bewirtet hatte, wurde der Abend abermals auf
dem Rathhanse in fröhlichem Fackeltanze hingebracht.

Kaum brach der zur höchsten Ergötzlichkeitbestimmte Dienstag, es war der
16. Febr., an, so wurde der Markt zum heutigen Turniere zugerichtet. Der
Mittag war vorüber, da erschien Friedrich mit neun seiner Ritter in voller
Rüstung auf der Bahn, auf deren andern Seite Dietrich von Harras mit
9 Edlen von Nürnberg im Harnisch. Mit Anbruch der Nacht ward das ritter¬
liche Turnier geendigt. In feierlichem Zuge eilten sämtlicheRitter auf den
großen Saal des Rathhauses und mit fröhlichen Tänzen wurde auch dieser Abend
hingebracht. Am Donnerstag schieden die Fremdlinge alle und kehrten nach ihrer
Heimath fröhlich und zufrieden zurück.

Item sind mit Frawen Anne Marggraff Albrecht's löblicher gedechtniß gemahel
Eingeriten die hernach geschrieben:

Marggraf Joachim auf der Marck; Erkhing von saynßheim, Ritter, Hoff¬
meister; Veyt von Lentersheym, Ritter; Friedrichvon Rawhneck, Thumher; Jörg
von Ehrnheym (wohl Ehenheim?); Hanß Trnchseß; kharl von Heßbergk; liharl
von Eberfiain; khilian von senshain; Jheronimus von Rinhofer; Hans von
seckendorff; Hans Renwart; Jacob Morder von yphsam.

Journal von und für Franken, B. I. S. 636.

Philipp v. Elmstein aus Gehofen, 1529.
S. 673.

Auf dem 1526 zu Speier gehaltenenReichstage war ein einstimmiger Be¬
schluß in Sachen der Religion zu stände gekommen. Kaiser Karl V., seit
Jahren von Deutschlandabwesend, hatte zwar durch seinen einzigen Bruder
und Statthalter im Reiche, den ErzherzogFerdinand (geb. 1503, König von
Böhmen und Ungarn seit 1527, röm. König 1531, Kaiser 1553, 's 1564) das
entschiedeneVerlangen gestellt, daß die Stände des Reiches von dem alten Her¬
kommen in Kirchenlehre und Gebräuchenin keiner Weise abwichen. Namentlich
begehrte er die strenge Durchführung des Wormser Edikts, welches Luther und
seine Anhänger mit der Acht belegte und seine Lehre verbot. Aber die evan¬
gelischen Fürsten und Stände ließen sich auf einen derartigen Beschluß nicht ein.
Zudem war das Verhältnis des Kaisers zu dem Papste durch die von letzterem
dem Gegner Karl's, König Franz I. von Frankreich,gewährteUnterstützung er¬
heblich geändert worden und es schien dem Kaiser nicht mehr gerathen, sein Ver¬
hältnis zu den der Reformation geneigten Fürsten Deutschlandsnoch zu ver-



schlimmer». Unter diesen Umständenhielt man es auf beiden Seiten für das
Zweckmäßigste, die definitive Entscheidung über die Glaubensangelegenheiten zu
verschieben. Demgemäß wurde in dem am 27, August 1526 publicierten Reichs¬
tagsabschiede mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, eine Gesandtschaft an den Kaiser
zn senden und denselben zu bitten, baldmöglichst in eigener Person nach Deutsch¬
land zu kommen und dafür Sorge zu tragen, daß binnen höchstens anderthalb
Jahren zur Beilegung der Glaubensstreitigkeiten ein freies allgemeines Konzil
oder mindestens eine Nationalversammlungin deutschen Landen gehalten werde.

Die Stellung des Kaisers zu dem Papste war mittlerweile wieder eine
bessere gewordenund eben damit nahm die von 1526 bis 1523 durch den
Kaiser in Deutschland beobachtete größere Zurückhaltung in den religiösen Fragen
ein Ende. Karl V. war der Sache der Reformation zu keiner Zeit zugethan
gewesen. Durch die von Clemens VII. in Italien beobachtete feindliche Politik
hatte er gezwungen werden können, seine Waffen gegen den Papst zu wenden.
Ja, die deutschen Landsknechtehatten unter Georg von Frundsbergam 6, Mai 1527
Rom erstürmt und den Papst in der Engelsburg eingeschlossen,*! Aber wenn
dies auch den Kaiser von entschiedenenMaßregeln gegen die Anhänger Luthers
in Deutschland abhielt, so änderte es doch an seiner religiösen Gesinnung nichts.
Als die politischen Verhältnisse darin dem Kaiser den Wunsch nahe legten, mit
dem Papste Frieden zu schließen, damit er seinen übrigen Feinden in Italien,
besonders dem Könige Franz von Frankreich, um so energischer zu begegnen ver¬
möge und auch endlich von dem Papste als Kaiser gekrönt werde, da war es
gewiß die geringste Schwierigkeit bei den Verhandlungen, den Kaiser zum Ver¬
sprechen energischerer Maßnahmen gegen die ReformationLuthers zu bestimmen.
Im Laufe des Jahres 1523 schloffen sich nun Kaiser und Papst wieder enger
aneinander an und errichteten einen förmlichen Friedensvertrag nach dem Schlüsse
des Speircr Reichstags am 29, Juni 1529 zu Barcelona. Der Kaiser war
darum schon längere Zeit vor dem Reichstage zu Speier entschlossen, das voll¬
ständig durchzuführen,wozu der Friede von Barcelona ihn bald nach demselben
förmlich verpflichtete,mit seinem Bruder Ferdinand alle mögliche Mühe anzu¬
wenden, um die Gemüther der Irrenden zur wahren christlichen Religion zurück¬
zuführen.

Schon i. I. 1525 hielten sowohl Kaiser Karl als sein Bruder eine Wahl
Ferdinands zum römischen Könige für erwünscht Da aber Karl, wie er am
29. Nov. 1526 seinem Bruder schrieb, es für unerläßlich erachtete, daß vor der
Wahl eines römischen Königs er selbst zum Kaiser gekrönt sei, weil nicht
gleichzeitig zwei r ömische Könige sein könnten, so unterblieben weitere förm¬
liche Verhandlungen, so lange das Zerwürfnis von Kaiser und Papst eine baldige
Krönung Karl 's nicht erwarten ließ.

Kaiser Karl V,, welcher seit dem Wormser Reichstage von Deutschland ab¬
wesend war, hatte in dieser Zeit die Regierung des Reiches nur durch nach
Deutschland gesendete Mandate ic, führen können. Die unmittelbare Führung der
Reichsregierung war dem Reichsregimente oder Reichsrathe anvertraut,
dessen Znsammensetzung und Kompetenz in der am 26, Mai 1521 zu Worms
aufgezeichnetenRegimentsordnunggenau bestimmt war, Seit 1527 hatte das¬
selbe seinen Sitz in Speier. Das Regiment erklärte es für nothwendig, daß in
Bälde ein Reichstag gehalten werde, um über eine Reihe wichtiger Reichsan-

*) In der von de? Königs Franz Obersten Latrecht belagerten Stadt Alessandria
bei Mailand befand sich Maximilian v.Ebcrstein, „ein freudiger Landskncchts-Haupt-
mann und Kaiser Karln Obersten einer" mit 869 Knechten, Eberstein machte einen
Aussall, ließ den Feinden die Schanzkörbe zerhauen, ihre Schildwachcn gefangen nehmen
und niedermachen sv, E,, Gesch. 272 dir, 159),
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gelegenheiten zu berathen. Da die Berufung eines Reichstags aber nicht in der

Befugnis des Regimentes lag, so erstattete es Bericht an den Kaiser mit dem
Ersuchen, baldmöglichst einen anderen Reichstag anzusetzen- Der Kaiser ging auf

diesen Antrag ein und bestimmte sofort die Fürsten, welche auf dem auszu¬

schreibenden Reichstage seine Stelle als Kommissaren vertreten sollen, da er selbst

die Rückkehr nach Deutschland noch nicht ermöglichen zu können erklärte Die

kaiserl. Vollmacht für diese Kommissäre ist vom I. Aug- 1523 aus Valadolid

datiert und bezeichnet als Berathungsgegenstände für den Reichstag u- a. den

Widerstand gegen die Türken, die „Jrrsale unseres heiligen christlichen Glaubens

und den Unterhalt des Regiments und Kammergerichts." Als Vertreter des

Kaisers beim Reichstage wird in jener Vollmacht auch sein Bruder König Ferdi¬

nand bestimmt, als Eröffnungstag des Reichstages der 3. Febr. 1529 und als

Ort desselben Speier festgesetzt.

Trotz der in dem Ausschreiben enthaltenen ernsten Ermahnung zu recht

zeitigem Erscheinen fehlte doch viel dazu, daß der Reichstag an dem be¬
stimmten Tage hätte eröffnet werden können. Erst 22 Tage nach dem bestimmten

Termine kam es zur Eröffnung des Reichstages- Der erste von allen in Spei er

einziehenden Fürsten war König Ferdinand Es war demselben sehr darum zu

thun, daß die Fürsten möglichst vollzählig und frühzeitig in eigener Person in

Speier erschienen- Er wendete sich deshalb von Jnsbruck aus, wo er am

6- Januar 1529 angekommen war, teils schriftlich, teils durch besondere Abge¬

sandte an eine Reihe von Fürsten und wies darauf hin, daß er, obwohl seine

Anwesenheit in seinen Landen jetzt dringend geboten wäre, sich dennoch unter

Hintansetzung der Bedürfnisse seiner Erblande in seine oberösterreichischen Länder

begeben habe, um an dem bestimmten Termine zur Eröffnung des Reichstags

in Speier zu erscheinen- Mit Berufung darauf richtete er dann an jene Fürsten

das dringende Begehren, doch ebenfalls zu rechter Zeit und in Person den Reichs¬

tag zu besuchen.
Solche Zuschriften des Königs ergingen, alle aus Jnsbruck vom 13. Jauuar

datiert, an den Bischof von Würzburg und an die Pfalzgrafen Otto Heinrich
und Philipp von Neuburg, sowie an Pfalzgraf Ernst, Bischof von Passau-
Vom gleichen Tage ist die Instruktion an FerdinandsRath Graf Hoher zu
Mansfeld, welcher im Auftrage des Königs mit demselben Anbringenzu
dem Kurfürsten von Sachsen kommen sollte/ Derselbe entledigte sich
dieses Auftrages jedoch nicht persönlich, sondern durch Philipp bvn Eben¬
stem aus Gestosen, welcher erst am 19. Febr., zwei Tage vor dem be¬
stimmten Eröffnungstermine, in Weimar eintraf-

Vgl- Geschichte des Reichstages zu Spcicr i- I- 1529 von I- Ney in den Mitteilungen
des histor- Vereins der Pfalz VIII- 44-

Joh- Joach. Müller, gewesener Archivar in Weimar, hat zuerst die Ge¬

schichte der großen Reichsversammlung, welcher die protestantische Kirche ihren

Namen verdankt, in seiner 1705 zu Jena erschienenen Historie von der evan¬

gelischen Stände Protestation und Appellation ausführlich dargestellt- Auf

Seite 443 ff- ist die Instruktion für den Grafen von Mansfeld und Antwort

des Kurfürsten von Sachsen abgedruckt:

Seite 451- „Auf diese des kaiserl- obersten Statthalters Instruktion (welcher

zwar der Graf von Mansfeld nicht selbst Folge geleistet, sondern durch Pstilipstcn

von Eberstein verrichten lassen) erbot sich nun der Kurfürst zur persönlichen Er¬
scheinung, wie solches aus folgender Resolution erhellt

Auf des Edelen :c Hoher Graven w. zu Mansfeld w- Geschickten,Philipsten von Eberstein,Antragen und Werben, auch ÜberantwortungKönig-
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licher Würde zu Hungarn und Behemen Oscksim und Instruktion hat der
Durchl :c, Johannß, Herzog zu Sachsen :c., Kurfürst zc,, nach freundlicher
Danksagung :c, diese Antwort gegeben: Seine Kurfürst!, Gnaden hätten aus der
Instruktion, deren ckatum hält am 13, lau, in diesem 1529, Jahr, vernummen,
daß Königliche Würde bei seiner Kurfürst!,Gnaden freundlich thäten ansinnen
und bitten. Sein Knrfstl Gnad,, als ein christl. Kurfürst ?c,, wollten :c, den
angesetzten Reichstageigner Person und sonderlich auf den Tag, wie das Aus¬
schreiben vermag, besuchen zc. Und wiewohl des Grafen Geschickter erst auf
heute Freitag nach Invooavit, welches ist der 19, Tag des Monats Uebruarii,
König!, W, Instruktion Seiner Kurfürst!, Gnaden zugestellt und des Grafen Ver¬
hinderung angezeigt ist:c., wollen sich Sein Kurfürst!, Gnaden in der nächsten
folgenden Woche UomiinZoero erheben, Willens, den angesatztenReichstag :c, eigner
Person zu besuchen :c. Geben zu Weimar, am Freitag wie oben vermeldet ilimo
vonaini zc, 29."

Anns Georg und Anns Heinrich Gebrüder von
Eberstein M Gestosen.

S, 674, 675 u. 690.
Der am 30, März 1600 zu GeHofen begrabene Heinrich v, Eberstein

verhcirathete sich am 8, Dec. 1594 mit Elisabeth, des Christoph v.
Stamm er Tochter, Inhalts der zwischen beiden Eheleuten unterm dato
Sonntags nach dem Advent 1594 geschlossenen Ehestiftnng hatte Heinrich
seiner Frau gegen ihr Einbringen ein Gegenvermächtnis und 200 fl, zu einer
Behausung auf sein Lehngut GeHofen verschrieben,wozu am 19. März 1600
der Ober-Aufseher Ludwig Wurmb den Amts-Konsens erteilte:

Heinrich's von Eberstein Hansfrauen Leibgedinge-Konsens.
Des Durchlauchtigsten zc, Ober-Aufseher Joh, Ludwig Wurmb zu Wolkrams¬

hausen Urkunde und bekenne, daß mir der Edle und Ehrenveste Heinrich von
Cbcrstcin zu GeHofen zu erkennen gegeben, welchergestalt er seiner Haus¬
frauen Elisabethen, weiland des auch Edlen, Gestrengenund Ehrenvesten
ChristophStammer's seligen nachgelassener Tochter, gegen ihren Einbringen so
hoch sich dasselbe erstrecken möchte, ein Gegenvermächtnis nach gemeinen und land¬
üblichen Rechten beneben zweihundert Gulden zu einer Behausung auf sein Lehen¬
gut GeHofen inhalts derer zwischen ihnen beiderseits unterm dato Sonntags
nach dem tldvsnt im eintausend fünfhundert vier und neunzigesten
Jahren aufgerichteten Ehestiftnnge versichert und verschrieben,mit fleißiger
Bitte, daß ich als itziger Zeit kurf. Oberanfseher (der Grafschaft Mansfeld) hier¬
über meinen Amts-Konsens,Ratifikationund Verwillignng geben wollte.

Wann ich dann solch des von Eberstein's rechtmäßiges Suchen angesehen,
als habe ich gedachter seiner Hausfrauen Elisabethen geborne Stammerin
solch Leibgeding an und uf bemeldten seinen zu GeHofen in der Grafschaft
Mansfeld gelegenen Lehengütern bekannt und verschrieben, Bekenne und ver¬
schreibe im Namen und anstatt höchstgedachtsmeines gnädigen Herrn ihr dasselbe
amtshalber hiermit und in Kraft dieses Briefes dergestalt und also: Begebe sich's,
daß nach dem Willen.des.Allmächtigengedachter Heiirrich von Eberstein vor
seiner Hausfrauen Elisabethen mit Tode abgehen würde, also dann und
nicht eher, sollen die jährlichen Zinse davon, so ihr vermöge obberührterEhestif-
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tung und derer darinnen angedeutete Fälle leibgedingsweise verordnet
(doch höher nicht, als sich ihr Einbringen erstrecket) aus mehrgemeldtes des
von Eberstein Lehengütern, desgleichen auch eine Behausung vor
200 fl-, oder aber statt derselben jährlichen 10 fl, auf ihr Lebelang, jedoch nach
ihrem Wohlgefallen, gegeben und eingeräumet werden. Und soll sich mehrgedacht
Frau Elisabeth in solchem Leibgedinge also halten und gebrauchen, wie Leib-
gedings Altherkommen und Gewohnheit ist, von einem und männiglichen daran
unverhindert, doch höchstgedachtem meinem gnädigsten Herrn an Regalien, Terri-
torio, Oberlehnschaft und andern hohen fürstlichen Rechten und Gewohnheiten,
auch den Wohlgebornen und Edlen Herrn Grafen zu Mansfeld, Edlen Herrn zu
Heldrungen, meinen gnädigen Herren, an Lehen, Ritterdiensten, desgleichen einem
und sonsten männiglichem, so ältere Verpfändung und Gerechtigkeit mit meinem
oder meiner Vorfahren Konsens, Gunst oder Hülfe, auch sonsten daran erlangt
haben, an ihren Rechten und Priorität unnachteilig, treulich und sonder Gefährde.
Zu Urkund habe ich dies mit meinem angebornen jetzo gebrauchenden Amtssiegel
wissentlich befestiget und mich darneben mit eigenen Händen unterschrieben. Ge¬
schehen und geben Mittwochs nach Palmarum den 19. Nartü Ho. 1600.

Aus dem Konsensbuche des k. Amtsgerichts zu Sangerhausen (Fol. 142) aus¬
gezogen und mir gütigst mitgeteilt durch Herrn Oberlehrer Clemens Menzel in
Sangcrhausen, welchem ich auch die Nachrichten über Wilhelm Ernst's v. E.
Gut in Reinsdorf verdanke.

Heinrich's v. E. ältester Bruder Hans v. Eberstein auf GeHofen hatte
zur Gemahlin Katharina v. Stammer (s. v. E., Gesch. 690). Man hielt
bisher diese Katharina für die Tochter Heinrich's v. Stammer auf
Ballenstedt und der Anna v. Hoym. Durch den Herrn Geheimen
Archivrath G. Adelbert v. Mülverstedt zu Magdeburg ist mir jedoch
gütigst mitgeteilt worden, daß die Ehefrauen der Gebrüder Hans und
Heinrich v. Eberstein Schwestern, und zwar Töchter Christoph's v. Stammer
auf Helfta waren. In einem Briefe des Hrn. Geh. Raths an mich heißt es:

„Dagegen finde ich mit größter Bestimmtheit aufgezeichnet die Notiz rc.
Christoph v. St. auf Helfta und Anna (Eltern) von bi. bi. v. St., Gem.
Hansens v. Eberstein auf GeHofen 1568, als damals mit ihr schon vermählt,
fund vonj bi. bi. v. St., Gem. Dietrich's v. Wolfframsdorff, Hauptmanns
zu Leimbach :c. Ob obiger Christoph v. St. derselbe ist w., dessen Witwe sich
nachher mit Werner v. Lützelburg verehlichte, kann ich augenblicklich nicht ent¬
scheiden. In der Beckmann'schen Stammtafel der v. Stammer steht :c. Heinrich
v. St. mit seiner Gemahlin Anna v. Hoym, der zu derselben Zeit, wie obiger
Christoph lebte, auch stimmt der Name der Ehefrauen beider überein und end¬
lich war Heinrich in mansfeldischen Diensten (Hauptmann zu Schraplau und
Seeburg), was auch sehr gut mit der Eberstein'schen Vermählung paßt :c. Je
weniger ich Anlaß habe, die Richtigkeit meiner Aufzeichnung zu bezweifeln, desto
eher möchte ich geneigt sein, an ein Versehn bei Beckmann bezüglich des Tauf¬
namens des ersten Heinrich zu glauben. Ein Vetter Heinrich's des Altern war
der Oberst Christoph v. St., mit Elisabeth v. Bortfeld verehelicht. Da
stimmt also nicht der Taufname der Frau. Auch hatte nach Beckmann Heinrich
d. Ältere einen Bruder Christoph, von dem nicht angemerkt ist, ob er sich ver-
ehlicht hat. Fest steht durch Lehnbücher

dl. lll. v. Stammcr auf Hoym.

Cchrylopy Arnd üi lll., j vor 1572.
auf Hoym 1572. 1572. Heinrich. Arno.



Es wird also wohl mit dem Christoph seine Richtigkeit haben "
Eine andere Notiz des Hrn. Geh. Raths v. M. kantet: Ernst (m. h.

Heinrich) v. Eberstein auf GeHofen 1600, Gem. Elisabeth v. Stamm er
a. d H Westorf und Hans v. Eberstein, Gem. Katharina v Stammer
auf Westorf ihre Schwester (1604).

S. 691 u. 692.

Dieses 1588 st Hans v. Eberstein älteste Tochter Anna Maria v. E.
verheirathete sich 1591 mit Kurt v. Prelis zu Artern (v. E., Gesch 691),
dem Vormunde ihres jüngeren Bruders Hans Christoph v. E. In dem
Konsensbuche des k. Amtsgerichts zu Sangerhausen (Fol. 162) findet sich
über die beiden letzteren.

Des Durchlauchtigen rc. Ich Ludwig Wurmb zu Wolkramshausenhiermit
Urkunde und bekenne, daß mir Christoph von Cbrrstrin (Hans Christoph) zu
GeHofen zu erkennen gegeben, welchergestalt er Kurten von Prelis vor hundert
Gulden Kapital und zwanzig Gulden 3 H restierende Zins und verursachte Un¬
kosten, so er ihme wegen seiner Mutter anererbtenGerads zu Abwendung der
wider ihnen, den von Eberstein, den 16. llujus angesetzte Hülfe zwei Acker Landes
im Sommerfeldemit Gersten bestellet, und dann zwei Acker im Winterfelde mit
Roggen bestellet, und zwene Acker in der Brache an einem Stücke zu gebrauchen
eingethan hätte, wie ihre Verpflichtungsab dato den 15. bujus mit mehrem
ausweiset,mit angehender Bitte, daß ich ihme meines Amts Konsens hierzu geben
und mitteilen wollte. — Folgt der gewöhnliche Konsens Geschehenzu Eisleben,
den 21. Hprilis Ho. 1602.

S. 695 u. 697.

Haus Christoph's v. Eberstein älterer Bruder Philipp Christoph
v. E. verheirathete sich am 29. April 1593 mit Elisabeth Kath. geb. von
Hihacker, starb fünf Jahre darauf am 3. Aug. 1598 und hinterließ außer
der Witwe 2 Söhne: Hans Georg und Hans Heinrich v. E. Die Witwe
Elisabeth v. E. und ihre beiden Söhne kommen in einer Original-Urkunde
v. 5. April 1615 vor, welche sich jetzt in den Händen des oben erwähnten
Herrn El. Menzel befindet.

Elisabeth von Eberstein erborgt unterm 5. April 1615 von Hans
Christoph von Trebra 97 fl. und bittet um Konsens bei dem Oberaufseher-
Amte. Unterschriften:eliscbet von cberstein gcborne von Hihacker, Hans Hein-
rich von Cberstein für sich und seinen Bruder Hans Georgen von Cberstein.

Der General-FelbmarschallErnst Albrecht
non Elmstein.

Zwei Kinder des General-Feldmarschalls E. A. v. Eberstein hatten
zwei Kinder des Kaspar Rudolf von Gcrsdorf auf Baruth und der Mar¬
garetha Gräfin von Rantzau geheirathet, nämlich der Oberstlieut.
Sigismund v. G. war verehelicht mit Hedwig Lucia v. C. und Wilhelm
Ernst v. C. mit Dorothea Elisabeth v. G. Die genannten Gersdorf'schen



Kinder hatten bei ihrer Verheirathung eine Anweisung von 9000 Thlrn.

auf die mütterl. Güter erhalten. Die Gräfin v. Rantzau hatte aber dem

v. Gersdorf als Heirathsgut zugebracht 10999 Thlr., welche auf das Gut

Südergard eingetragen waren, dann hatte dieselbe noch 19999 Thlr. von

ihrer Mutter und 4999 Thlr. von ihrer Schwester in Mecklenburg bekommen.

Die bei dem Verkaufe von Südergard herausgegebenen 19999 Thlr. und

die 14999 Thlr., welche Margaretha v. G. später erhalten (zusammen also

24999 Thlr.), wurden zum Ankauf des Gutes Rostrup bei Aarhuus ver¬

wandt Als Gersdorf starb, fanden sich 8999 Thlr. auf Rostrup einge¬

tragene Schulden, und die betreffenden Gläubiger forderten. ihre Bezahlung

von diesem Gute. Da nun aber R o str up mit den 24999 Thlrn. Ra ntz au'schem

Gelde acquiriert worden war, so ersuchte der Feldmarschall E. A. v. Eber¬

stein „aus väterlicher Kuratel" die Landrichter Wilhelm Lange zu

Kopenhagen und Lorenz Below zu Nebel bei Horsens, denjenigen

Gersdorf'schen Kreditoren, die sich etwa bei ihnen angeben würden, keine

Immission zu verstatten; zugleich beauftragte er den Administrator des Hofes

zu Rostrup, Peter Nielß, allen Kreditoren, die sich etwa bei dem Hofe

angeben würden, zu sagen, daß er (E. A. v. E.), bevor nicht die Gersdorf'¬

schen Kinder 1. Ehe ihrer mütterlichen Güter halber befriedigt worden,

niemandem etwas aus dem Hofe geständig sei.

Schreiben des Grafen Christian zu Rantzau an den Landrichter w.

W. Lange zu Kopenhagen ä. ck. Hammershaus-Schloß 7 Okt. l661.
Meinen freundlichen Gruß mit freundl. Danksagung für erwiesene Güte, welches zu

erwidern ich allezeit mich bereitwillig will befinden lassen.

Lieber Magister Wilhelm Langtus, besonders guter Freund! Nach Ableben
des Wohledelgebornen,Gestrengen, Besten und WohlmanuhaftenHrn. Kasper
Rudolf von Gersdorf zu Baruth :c. des Hrn. Usnärul-Feldmarschallen
von Ebersteins Tochter, als erwähnte Kasper Rudolf von Gersdorf Sohnes
Nachgelassene und erwähnte Kaspar Rudolfs von Oersdorfs Tochter,
welche wohlerwähnte des Hrn. (Zsnclral-Feldmarschallen Hrn. Sohns
Frau, zu denen Gütern Restrup 9000 Rthlr. zum Brautschatz soll Anweisung
gethan haben und sich befinden soll, daß erwähnte Kaspar Rudolf von Gersdorf
bei 3000 Rthlr wegschuldige Schuld daselbsten nachgelassen und die Kreditoren
ihre Zahlung von selbige Güter Rostrup suchen, worüber wohlerwähutedes Hrn.
Kenllrnl-Fcldmarschallen Kinder fast wenig von selbige Güter vor ihre 9000
Rthlr. sollten bekommen können. Und weiln vorerwähnte Güter vor Kasper
Rudolf von Gersdorfs abgegangene Frauen Geld soll sein gekauft, vermeint
der Hr. Llkuckiml-Krldmarschall, daß denen Kreditoren mit keinem Fug oder Recht
zu solchen Gütern können treten, ehezuvor seine Kinder für ihrer Mütterne
bezahlet sein. Weiln nun mehrerwähnter Hr. Keiuliml-Icldmnrschall,als meinen
hochgeehrten Freund und Bruder, mich durch sein Schreiben von Glückstadt
hat gebeten, daß ich für ihne an Euch ein Jntercessionalschreiben wolle
abfertigen lassen, daß seine Kinder bei ihr Recht wider erwähnte Kaspar
Rudolf von Gersdorfs Kreditoren möchten gehandhoben und vertreten werden:
Als ist an Euch, als mein sonders guter Freund, mein freundliche Bitte, wie ich
auch nicht daran zweifle, daß Ihr hierinnen nach Landesrecht, erwähnt des Hrn.
Kenckrnl-Feldmarschallen Ebcrstcins Kinder zu Recht verhelfen wollet, welches
ich mit aller Wohlgewogenheit zu bedienen willig und bereit will erfunden werden.



Und will Euch hiermit Gott, dem Allmächtigen, befohlen haben, Hammershans-
Schloß, den 7. Ootobr, llnno 1661,

Des Hrn, Landrichtersdienstgeflissener Christian G, p Unnhaw.
Dem Wohlehrwürdigen und hochgelahrtenHrn Wilhelm

Lang ins, Magister, Kanzleirath und LandrichterVorder-
Jütland und Professor zu Kopenhagen-Universität,
meinem sonders guten Freund,

Schreiben des General-Feldmarschalls E. A, v. Eberstein an den Land¬
richter Lorenz Below zu Nebel ä. ck, Glückstadt2, Dec, 1661 (gleichen
Inhalts an Magister Lange),

Wohlgeborner,sonders hochgeehrter Herr Landrichter! Nächst freundlicher
Begrüßung und Vermeidungmeiner fleißigen Dienste kann ich demselben hiemit
nicht verhalten, wie nicht allein vor eine Zeit zu Kasper Rudolf von
Gersdorf zu Baruth Sohn, dem sel, Obristenl. Siegismund von Gers¬
dorfen, meine Tochter verheirathetworden, worauf dann nach Gottes gnädigem
Willen der sel, Obristerl, bald verstorbenund meine Tochter iu betrübten
Witwenstande hinterlassen, sondern daß auch mein Sohn, Hr, Wilhelm
Ernst von Eberstein, sich nachgehends mit wohlgedachtes Hrn, Gersdorfen I.
Tochter ehelich eingelassen, also daß meine beid e gedachte Kinder 9000 Rthlr,
von ihren mütterlichen Gütern zu fordern haben. Wann dann nun mehrge¬
dachter Kaspar Rudolf von Gersdorf mit seiner sel. Frauen, als meiner
Kinder Fr, Schwiegermutter, zuerst zehntausendRthlr, und nämlich da¬
rinnen das Gut Südergard, nachgehends noch zehntausend Rthlr, von ihrer
Fr, Mutter bekommen, dann noch viertausend von Dero Schwester in Mecklen¬
burg geerbet, und von solchen Mitteln, worunter insonderheit die Gelder, so von
dem verkauften und dem Gersdorfen von seiner Liebsten zugebrachtenGut
Südergard mit sein, das Gut Rostrup bei Aarhusen gekauft und also den
Kindern ihr mütterlichesErb aus solchem Gut gebührt, ich aber vernehme, daß
sich einige gedachtes Kaspar Rudolf von Gersdorfen Kreditoren angeben und
daraus ihre Zahlung zu suchen vermeinen: So habe aus väterlicher Kuratel
nicht umhin gekönnt, meinen hochgeehrten Herrn, als Landrichtern des Orts, dienst¬
fleißig zu ersuchen, wann ein oder ander von gedachten Kreditoren sich bei Ihm
angeben würde, demselbenin solchem Gute kein Immission, oder wie sie die¬
selben nennen Zeitmanner, zuzulassen, sondern da ein oder ander darauf Fug
zu sprechen haben vermeint, bin ich erbietig, demselben daruff zu Ding zu ant¬
worten, Weil ich aber des Orts unbekannt,auch uff eines jeden KreditorenBe¬
gehren keinen Bevollmächtigten dahin senden kann, so bitte, da die Kreditoren
weiter Anforderung thun, es nurt dahin zu veranlassen, daß sie uff einen gewissen
Tag sämtlich eitiert und wer der Nächste dazu erkannt werden möge. Der tsr-
minus müsse aber soweit hinaus gesetzet werden, daß ich denselben zuerst erfahre,
die Dokumenterbei der Hand bringen und einen von hinnen damit abfertigen
könne, wozu dann zum wenigsten eine gedoppelte Frist erfordert wird. Und wie
nun solches dem Rechte gemäß, also versehe mich zu meinem hochgeehrten Hrn,
Landrichternfreundlicher Willfahrung, bin auch dieselbe mit geflissenen Diensten
zu ersetzen bereitwillig. Sollte aber diese Sache zuerst vor dem Hardsdinge ge¬
hören, wie ich als ein Fremder eben nicht weiß, so bitte ich dem Hardsvogt des
gebührenden Orts sonder Beschwer zu befehlen, daß er uff weiter Anforderung
der Kreditoren die begehrte Konvokation veranlassen, auch den tsrminsu so weit
aussetzen müge, daß ich gegen die Zeit einen Gevollmächtigten hinein schicken
könne. Und weil ich mit meinem hochgeehrten Herrn keine Kundschaft habe, so
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haben Jhro hochgräfl. llxo., der Herr Ober-Statthalter, mich eingeschlossenes Jnter-
cessionalschreibenerteilet, der Hoffnung, es werde solches so viel mehr Frucht
schaffen, wie ich dann schließlich bitte Zeigern dieses, als dem Vogt uff dem
Hof Rostrup, mit wenig Zeilen eine Antwort werden zulassen, und da künftig
mir etwas uotificiert werden müsse, solches uurt demselben zuzusenden,deme ich
den Befehl geben, mir dasselbe bei der Post anhero zuzuschicken.Mit göttl, Em¬
pfehlung verbleibe :c.

Glückstadt, den S. Dez. 1661.
P. S. Ich habe auch schon vor einer geraumen Zeit dem Vogt des Hofes

ein Befehl zugeschicket, daß er, da eine oder der andere Kreditior sich beim
Gute angeben würde, mit zu Dinge vorbringen müge, daß ich keinem vor
Zahlung der darinnen haftenden mütterlichen Gelder etwas daraus geständig,
sondern erbietig sei, demselben darauf zu antworten.

Dem Wohledelgebornen, Gestrengen und Besten Hrn. Lorenz
Below zu Nebel, Landrichterüber Norder-Jütland und
Befehlingshabernüber Gudun Kloster, meinen sonders guten
Freund Freund.

Schreiben des Feldmarschalls Ernst Albrecht von Eberstein an Peter
Nielß, Administrator des Gersdorf'schen Hofes zu Rostrup, 6. ä. Glück¬
stadt 2. Dec. 1661.

Lieber Peter Niets?! Fast vor ein Vierteljahr habe ich an Euch geschrieben,
daß wann sich ein oder andere Kreditor von Hrn. Kaspar Rudolf Gersdorf da¬
selbst beim Hofe (zu Rostrup bei Aarhuus) angeben würde, Ihr uurt zu Dinge
dagegen einbringen sollet, wie ich keinem Kreditor etwas aus solchem Gute ge¬
ständig, bevor daß Hrn. Gersdorfen Kinder erster Ehe ihrer mütter¬
lichen Güter halber, als womit das Gut bezahlet, und sie also die erste
Schuldner sind, befriedigt, wär auch erbietig, dieselbe, da sie nicht zufrieden sein
wollten, zu Ding zu antworten, wann ein tormmus dergestalt dazu angesetzt
würde, daß ich meinen Bevollmächtigten dazu zeitig überschicken könnte, und da
sonsten etwas vorgehen sollte, wollte ich davon feierlichst protestiert und der Kinder
Bestes zum allerziemlichsten vorbehalten haben. Will auch solches nachmalen
wiederholenund Euch befehlen, dasselbe wohl in acht zu nehmen, dann Jhrs
sonst schwer zu verantwortenhabet. Wornach Ihr Euch zu richten.

Glückstadt, 2. Dec 1661.
P. S. Weil ich aus dem Brief an den Hrn. Obristlieut. Blume er¬

sehen, daß Ihr mein voriges Schreibennicht erhalten, so habe ich dasselbe nach¬
malen wiederholenwollen und könnet Ihr solches uurt zu Ding einlegen. Ich
habe sonst kein ander Erdbuch als was die Bauern geben, so Ihr dann schon
habet und ich also nicht überschicken darf. Wann es etwas vom Hofefeld ge¬
fordert wird, könnet Ihr angeben, was man darauf säen kann, darnach sie das
Hartkorn rechnen können. Ich habe bei der Post vom heutigen ckato auch an
Euch geschrieben und zugleich an die beede Hrn. Landrichter daselbst an zwei
Schreiben überschicket, welche Ihr werdet erhalten und meinem Schreiben nach
ihnen selbst überantworten, auch Antwort darauf erfodert und erhalten haben,
welche ich gewärtig und Ihr mir bei der Post fodersamst zuschicken wollt. An
selbige Landrichters habe ich auch dieserwegen geschrieben,und wenn Euch sonsten
von ihnen etwas zugeschicket wird, so sollet Jhr's mir allezeit schicken, und das
Schreibennurt dem Postmeister David zu Aarhusen zustellen, auch allda fleißig
fragen lassen, ob da Briefe an mich sein, damit unsere Briefe gewiß gehn.
Schicket mir Rechnung ein, was Ihr vom Gute gehoben und wieder aus¬
gegeben.
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S, 224, Nr, 8 und S. 1078,

Schreiben des k, pr. Regierungs-Raths von Ditfnrth an Louis

Ferdinand v, Eberstein zu Dresden 6. 6. Berlin, den 25.

Januar 1882,

Ew. Hochw. erlaube ich mir in der Anlage 3 von dem General-Feld-

Marschall Ernst Albrccht von Ebenstem ausgestellte bzw. auf ihn bezügliche

Scripta zur w, Kenntnisnahme w, zu übersenden. Der Adressat der Ordre

vom 31, Juli 1660 ist der königl, dänische Rittmeister Hans Albrecht von Dit¬

fnrth, derselbe, an welchen zusammen mit seinem Bruder Fraiy Dietrich das

zweite Originalschreiben des Fcldmarschalls vom 10, Aug, (1671?) gerichtet

ist. Da ich selbst nicht Eigenthümer der mir beim Ordnen alter Familien¬

papiere bekannt gewordenen Schriftstücke bin, so darf ich um w. Rücksendung

nach gemachtem Gebrauche w, ersuchen.

Ordre des General - Feldmarschalls Ernst Albrccht von Cberstein an den

Rittmeister Hans Albrecht von Ditfnrth ä. ä Rendsburg,

den 31. Juli 1660, den Abzug der kaiserl. und brandenburgischen

Truppen aus den dänischen Landen betreffend.

NL. Am 27. Mai 1660 war zu Kopenhagen zwischen Däne¬

mark und Schweden der Frieden abgeschlossen worden.

Dieweilln itzo an dehme, daß Ihr Königl. Maytt. Allerhöchst vnd hohe

Ullürten, die noch anwehsende Keyserl, vnd Brandenburgische Mouppen,

vffbrechen vnd herauß marolliren werden, Alß wirkt dem Hrn. Rittmeister

hiemitt diese orllrs ertheilet, daß Er, wan der Hr, Ksimral dommissarius Key
von Alefeld dehren würckl, Vssbruch vnd Außmarollss halber anfüegnng thun

wirkt, mitt seiner alß vbrigen beeden seines Hrn. Obristen Lompagiris

nebst 2 Lorapagnis von meinem Regiment, So daselbst bey der bagagis

stehen pleiben werden, selbige Quartier der Vnserigen, So wohlen auch die Ein¬

gesehene vnd Einwohners in selbigen cksstriat für aller Gewalkt, Insoleillien,

Raub vnd Plünderung, bestermaßen schützen, Jedoch zu keiner lalousis vnd

Mißverstand Vhrsache geben, besondern mitt Behuetsahmbkeit vnd in gute bey

Ihr Churfl. Drl, zu Brandenburg bestaltem Ranera! Wach t Meister

Knasten, der die Hvanguaräs, vnd bey Dero Römisch. Keyserl. Maytt.

bestalltem Obristen Hrn. Graffen von der Rathen, der den Nachzug
oomraaiutirt, vnd dehren vbringen ooiNirmaÄirsuäen otüoiors rsraöäyrung

deßen, So ettwa vorgehen mögte, suchen, wie Jmgleichen deßwegen, da Einige

Pferde, Viche oder dergleichen mittgenommen vnd angetroffen werden sollen,

selbiges nicht mitt gewalt nehmen laßen, besondern nure in arrast nehmen vnd
die rsstllmr- vnd Erlaßung solcher entwandten Pferde vnd Vieheß gleichfalß bey

denselben gebührend und in güte suchen, vnd zu keiner Verlust Vhrsach vnd anlaß

geben, besondern solche vnsere Quartiere vnd die in dem vsstriat wohnende Vnter-

thanen allso vffs Beste vnd bey dem Ihrigen Lcmsorviren vnd schützen helffen.
Wornach Er sich zu richten. Lignatuiu Rendßb)urgk den IltenJulij Ho, 1660 w.

Ernst Albrccht von Ebcrftein.

Dem Herrn RittMeister Oitllturtllsii.

Schreiben Ernst Albrccht's v. Ebcrstcin an die Gebrüder Hans Albrecht

v. Ditfnrth (dän. Rittmeister) und Franz Dietrich v. Dit¬

fnrth ä. ck. Neuhaus, den 10. Aug. (1671?), Einziehung des Halber-

städt'schen Zehenten durch die v. Ditfnrth betreffend.
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Hoch Edell gebohrne. Gestreng vnd Manhaffte, Jnsonderß viel geehrte Herren
Schwägre!

Deroselben Lud äato Wegeleben den 12. llunis an mich abgelaßenes
Schreiben habe Ich zu rechte erhalten, vnd den Inhalt darauß, wie dieselben
den von meinem Schwager ^ntlla» Adolphen von Ditsurthen Sehl, mir vmb
EinTausend Einhundert Sechst vnd Dreystick ReichsThaler verpfändeten vnd
wiederkaufflichen Eingeräumeten Halberstadtischen Zchendten nach mehrem
Inhalt von sich gestelten Briest vndt Siegelst ohne entgelt wieder an sich zue
nehmen gesonnen vnd mir solches dadurch notiüoirsn wollen, ablesende Ersehen.

Ob nun wohl an deme, daß gedachter mein Schwager Sehl vff mein
Begehren sich besten mit Belehnten lionssns zue verschaffen verobligirst, darbey
aber wohl irotirl, daß solches anst vntterschiedenen Vhrsachen nicht nötig seh,
Bevorab, weiln Er Ihr Chnrfl. Durchl. gnädigsten (lonssns vnd Uatilloation
über diesen WiederKauffs Lontrast derogestalt austgewirket, dost Ihre Churfürst-
liche Durchl. gnädigste Uatillaation auff ein- vndt ander Begebenden fall, da
Seine, so wohl mit, als nicht mit unterschriebene ilgrmtsn oder LehnsErben,
oder wer die auch sein, Etwast diesen Lontraot zu wieder, vnd also mir, meinen
Erben oder getreuen Briefs Inhaber zum Nachtheil oder schaden, vornehmen
sollen, solches alleß auffheben, auch also güldig, alst ob Sie ihre einwilligung
in diesen Lontrset eigenhändig mit ertheilet, Ich und die Meinigen Bey solcher
Hypotbso geschützet, vertreten und nicht ehe davon abstehen nach durch einigen
darauß gesetzet werden soll, Biß so lange daß Lapital, Interesse vnd Kosten
zuer gnüge Bezahlet seh, Darauff ich auch in eine gerühige possession mehr an¬
geregten Trefelndorffis chen vnd Billingstedischen Zehendtenst gesetzet
worden bin, auch im geringsten nicht schüldigk, so schlechterdings, es seh dann
der Psandschillingk baar vorhanden vnd zu meinen sichern henden mir zugestellet
worden, anst solcher erlangter geruhigen possession setzen zu lasten, Sondern
werde vielmehr von höchst ermelt Ihr Churf. Durchl. Schutzes mich allenfalß zu
gebrauchen haben. Wolte Ich denenselben negst empfehlung Göttlicher Absicht
In antwort vermelden mit verbleibung Meiner hochgeehrten Herren Schwäger
dienstwilliger Ernst Albrrcht von

Datnva Nühauß, 10. Tlugnsti. Ebcrstcin.
ll. Nessisnrs Nessienr llsan Ulbert kl ?rant? Oiäsrie

lrsrs äs Ditkort, Lsignsurs ä iVegsieben, nass trss
bonores Usaulrsrs prssentsinent lä ou iis ssront.

Ausforderung der kurbrandenburg an den „General-Jeldmarschall
von Eberstcin" ä. ä. Halberstadt 5. Sept. 1671, Verhör wegen des Halber-
städt'schen Zehents betreffend.

Hochedler :c.! Ab dem kopeilichen Einschluß erstehet Derselbe mit mehrem,
welcher (hier fehlt wohl ein Wort) bei uns Albrecht von Ditfurth vor sich
und im Namen seiner Gebrüder und Vettern wegen des ihm verpfändeten und
an den von Wülsten zu Haus Neindorf verpachteten Zehenten einge¬
kommen und zu verordnen gebeten hat. Als wir nun der Sache ein Verhör er¬
kannt und den Mittwochen vor Lirnon lluäae, wird sein der 25. Ootbr. nächst-
hin, pro terinino anberahmet haben: So eitleren wir den Hrn. Llenei'irl-Fcld-
Marschall hiermit, angesetzten Tags des Morgens üm 8 Uhr in hiesiger Kanzlei
mittels Seines gevollmächtigten Anwalts ohnausbleiblich gefaßt zu erscheinen, und
sodann nach gepflogener Verhör und Befinden in der Sache gehörigen Bescheids
gewärtig zu sein. Jnmittels ist die gesuchte llnbibition psrionio pstsntiuin an
den von Wülsten abgelassen worden, und wir :c. Halberstadt, den 5. 7bris 1671.



Edler zc.! Welchergestalt bei uns Alb recht von Ditfurth vor sich nnd
im Namen fr. rsspoetive Brüder und Vettern von Ditfurth wider den Herrn
Osueral-Feldminschall :c. von Eberlleiu wegen des Euch verpachteten Zehen¬
ten eiugekommen und zu verordnen gebeten hat, Solches geben wir Euch ab
dem kopail, Einschluß mit mehrem zu vernehmen und inbibisrsn darauf namens
Sr. kurs. Durchl,, uusers g. H., Euch hiermit, von denen wegen des ge¬
pachteten Zchcuten gnasstionis schuldigenPachtgeldern bis zu unser
fernern Verordnung ged, H. Feldmarschallvon Eberhein nicht das Geringste
auszuzahlen, sondern solches an Euch zu behalten. Dessen :c. Halberstadt den
3t>. tUrgnsti 167 l.

Au den van Wulfsen zu Haus Neindorf.

Dieselbe Aufforderung an Gerhard Widelah, Kurator der Witwe Dora-

thcr v. Ditfurth geb. v. Schierste dt.
Die kurfürstl.brandenburgischen :c. eainvaunieirender Gebrüder und

Vettern von Ditfurth eingereichte oxesptionss lsgitimationis Gerhard
Widelach w., als Onratori Frauen Dorotheen Witwen von Ditfurth
geborn. von Schierste dt kopeilich beigefügt und eitiren denselben darauf kraft
dieses, den Mittwoch vor Limon llaclao, wird sein der 25. Oetokr. uächstkünftig,
in hiesiger Kanzlei des Morgens um 8 Uhren unausbleiblichgefaßt zu erscheinen
nnd sodann denen oppmnrlen llilatoriis gebührend abzuhelfen, auch darauf nach
Befindender Sache behöriqer Verordnung gewärtig zu sein. Wornach rc. Halber¬
stadt, den 6. Lsptombr. 1671.

Auszug aus dem Schreiben des Reichsfreiherrn Grote au Louis Ferdinand

v. Ebersteiu (damals in Nordhausen) 6. ä. Schonen, den 20.Dec. 1869.

In Bezug ans Hedwig Mein von Edcrslcin (hatte sich nach den: Tode des

Oberstlieut. v. Gersdorf mit Thomas von Grote verheirathet) erlaube ich

mir in der Anlage ein Kuriosum mitzutheilen, welches ich in einem Halber¬

städter Kirchenbuche fand.
Ito. 1687. biU. blU. lW. IW. dllZ. diH. 12. blast war ante lsstum

Usntseostss hat die Wohlgebohrne Frau relietn von Groten ein Türkisch Mägd¬
lein von ohngefehr 4 Jahren und etwas darüber, so Ihr von ihrem H. Sohn,
der vor Ollen mitgewesen und nach der Eroberung solches nebst dessen Mutter
gefangen bekommen, gleichsam zum Eigeuthumbgcschenket morden, tauffcn lassen
in hiesiger Ober-Oollsgiat-Stiftskirchen U. bl. V. von mir p. t. Last. Da dann
der Taufst Heins folgendermaßenverrichtet worden: «) Ist das Kind vor den
Hohen Altar nebst .... Pathen gefüret und gesungen worden: Komm Heiliger
Geist :c. Darauf Hab Ich einen Lormon gehalten vom Adel und Würde eines
Christen, so aus dem mit Gott aufgerichteten Taufbunde herstammet. Nach En-
diguug dessen wurde das Kind vom Christlichen Glauben gefragct und mußte
selbst antworten, so es auch mit meiner großen Vergnügung und Verwunderung
der umstehenden viel 1000 Personen gethan; f?) habe ich über ihm aus der
Kirchen-Morula ein Tanffgebeth gesprochen, welches die Pathen mit Auflegung
der Hände durch ein H. Vater Unser geschlossen; /) wurde gesungen: O Vater
aller Gütigkeit, Ich falle Dir zu Füßen. Inzwischen wurde das Kind durch
Ihr Pathen in die Mitte nach dein TauffStein geleitet, allwo es ordentlich durch
die Glaubensfrag gefraget und die Antwordt darauf hersagen mußte, welches
alles Volk gehöret; H darauff es getauffet worden und mit gesprochen Wer aber
ihn nebst dem Gesang: Sey Lob und Ehr mit cliraittirst worden. Mit Bitte an
die Pathen, daß Es ferner im Christl. Glauben möchte erzogen werden. Pathen
waren: Hr. von Eberstein Domherr allhier, Hr. Hoffer von Uhrfahren Ose.
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0. V,, Hr, von Werther (ui. h> Werder), Lponmis Ihr von Groten, Hr.

(Isnor. Luporintsull Dixnsr, ouius od vulötuämom ucivsrsuirl Hr. Frege Diucz.

D. Unrtini, Fräulein von Groten, Fräulein von Schacht, Frau von Münch¬

hausen. Des Kindes Nahm ist Duoiu Ldristiana.

Aus dem Kirchenbuche der Liebfrauen-Kirche zu Halberstadt v. 1661—1715, Prediger
war llaut Titelblatt) N dolttrsäns Dsrnxslins.

llmro 1689. Lumma 23 Persohnen fast alle heimlich beygesetzet außer

die ... . und Fr. Dohmdrchandin von Grooten (Groeten?), welche aber mense
Inn. beygesetzet worden.

Hedwig Lucia von Grote geb. v. Eberstcin, hatte einen Sohn: Johann Ernst
Grote aus Bramstedt (kurbrnndenb. Obcrstlicut , 1765 Hess. Berghauptmaun, 1 1725) und
eine Tochter Nllornn Duois. (nach Vater und Mutter so genannt, verm. I) mit
Licut. v. Werder, II) mit Obristlient. v. Bredow). In v. E., Geschi S. 1169 (6. Sept. 1676)
n. S. 1111 <14. Juni l632) ist Nllorna Dnois. für Donatus. Dnois, zu setzen.

In dem Pfarrkirchenbuche zu L. Ulrich in Sangerhausen finden sich folgende

die Eberstein'sche Familie betreffende Nachrichten: 1) Jungfrau Dorothea Eleo-
nore, Herrn Ernst Albrecht von Ebcrstein, kgl. dänemark. General-Feldmar¬

schalls, Tochter, Pathe bei Barbara, des Johann Loourii, Pfarrsubstituten zu

Lt. Ulrich, Tochter (31. Aug. 1664); 2) Dorothea Clisobeth geb. von Gcrsdors,

Wilhelm Ernst's von Eberstcin Gemahlin, Pathe bei Margaretha, Johann

Ssourii. Mittwochspredigers, Tochter (25. März 1666); 3) Ernst Albrecht

von Eberstedt, General-Feldmarschall, Pathe (17. Sept. 1673) bei Jo¬

hann Ernst, des bl. Johann Lsourius, Diacon bei Lt. lilriei, Sohn (wurde
vertreten durch seinen Sohn den dornet Christian Kldwig v. Ebcrstein). — Und

im Kirchenbuche z. St. Inoobi zu Sangerhausen ist eingetragen: 13. Januar 1680

Anton Albrecht v. Eberstcin, Erbherr auf GeHofen und des Hochstifts zu

Halberstadt Domherr und Burgvogt, Pathe bei Elisabeth, Tochter des
Disoonus Loourii zu Lt. laoobi.

Die oben zuerst aufgeführte Dorothea Eleonore von Ebcrstein starb

auf Neuhaus am 8. Febr. 1670 und wurde am 2. Nov. dess. I. in das

Eberstein'sche Erbbegräbnis zu GeHofen bei volkreicher Versammlung ade¬

ligem Gebranch nach beigesetzt. Die Leichenrede hielt der Pfarrer und vocmri

Sigmund Zeidler aus Groß-Leinungen, die Abdankung aber der oft

genannte N. .loknnn Zsenrins ans Sangerhansen.

Jesus!

Aböonckenöe Aufforderung,
Vor Antritt des HochAdel. Leich-Droesssss,

gehalten von

U. .lolinmik 8eeniio, 8.

Prediger zu L. Ulrich in Sangereausen.
Iii. Mt.

Ein HochEdlrr Zweig >wn dem ältesten Stambaume dieser Lande ist durch den Tod ab¬
gerissen! Ein frischer Träger des Hochherrlichcn Hauses ist zerbrochen! Ein hochpreißliches
Mitglied der sehr wehrten Dsanilis ist dahin! Dessen Abgang daß Ew. HochAdt. Yerrl.
und Tug. nicht minder als mir Unwürdigen zu Hertzcn steige, bero starcke Versamlung und
Hohe Zufriedenheit, meinen (zwar eingefügten) Trauer- und Trost-Worten ein kurtzes Ge¬
hör zu gönnen, mich zum thcurstcn versichert.

Dann wann ein HausBatcr mit gantz mühsamer Sorgfalt einen fruchtbaren Baum
erzielet , und ietzt vor Augen siehet, daß durch die Giftigkeit der Natur Er mit Früchten
besetzt ist, so weidet Er zwar daran die begierigen Augen, dicweil Er bep ausbleibenden
Unfall zu seiner Zeit der befriedlichen Fruchtnießung versichert ist: Wann aber durch einige
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Verunglückung, durch Sturmwind, Hagel, Platzregenund dergleichen Zufälle die Früchte
Schaden leiden, so kranckets Ihn über alle Massen , und weil er nicht gerne etwas faules
oder untüchtiges mag sehen abfallen, so vergrössertsden Unmuth bei Ihm desto mehr,
wann das, was gut ist und schon der Vollkommenheit sich nähert, umbkömpt;Ja, das noch
mehr ist, der Baum an und vor sich selbsten, diewcil Er das Mutter-Recht vertritt, wird
eussersten Flcisses seiner Früchte wahrnehmen, und da es ja hart halten svlte, im Noth-
fall, was untüchtig ist, lassen fahren, damit Er des Wohlgerahteneuunturbirter Besitzer
bleiben möge, Gleichmässig Bewandnüs hat es auch mit denen, welche der grosse GOTT
in den vorsorglichen Eltern-Stand gesetzt, und ihre Hertzcn mit wahrer Empfindlichkeit ein
brünstiger Liebes-reguuganfüllend beseeliget hat: Mit waS Freuden blickt da ein treuge
sinntcr Mann und Gemahl seinen blühenden und Frucht-tragenden Ehbaum lseine in
Seegen schwebendeliebe Ehefrau und Gemahlin) au? Mit was für Sorgfalt hält solcher
Baum seine Früchte? Mit was für Beängstigung aber wird behder Gemüth augefochten,
wenn nur eine einstige derselben frühzeitig abgerissen wird? Ach da ist Schmertz über allen
Schmertz! Und wird nicht nur das Gute und Ausbündige, sondern offtmahls das Wurm-
stichtige auch, wiewohl aus ungleichen Ursachen, mit durchdringlichen Seufftzcrn und er
messenden Thränenflüssenbeklagt, weil der Tittel der GOttcs-Gabc aus Davids Psalter-
Buch von allen seiten her dein Gedächtnüs der Eltern unveränderlicheingedrücket ist.

Was soll man nun, allerseits Hochwehrte,anders von der Edelsten Fracht des Haiti-
herrt, Stuunubauins urteilen, zu derer" beylegung Ew, Hcrrt, und Kunst sich so Frcundwillig
anhero in gegenwertigen TrancrSaal erhoben? Dann wer weiß nicht, daß die wohlsec-
lige Jungser von zarter Kindheit an eine Hochgcpriesene Dorothea und Gabe des Höchsten
ist gewesen? Wem ist verborgen,daß Ihre Glaubens-Andachts-und keusche Liebes-Früchte
sich so häuffig und mit Verwunderung an Ihr erzeiget haben? Daß warlich den abgang
dieses anreihenden Tugendspiegels ich ungescheuct vor den größten Verlust bei ergangenen
Trauerfalle ussbiiuire, D der tstcurrn und lucrthgelchähtcnFrucht! In welcher alle nur
erdcnckliche Annchmligkeiten, die Reitze der ausblühendenund muntern Jahre, die Amnuth
des freundlichenund unsatschc» Gesichts, der Geruch so vieler hochfürtrefflichenTugenden, die
Farbe der schamhafften und doch lieblichen Wangen, der Gcscinnack des eyfrigcn und säst
raren Gehorsams,die Prüfst der Gottesfurchtund vielen Gebcts-Thräncn, ja noch viel mehr
Eigenschaften sich gleichsam verwunderlichzusammen verschworen hatten, daß, wann ich
meine Sinne aurisur zusammen fasse, und solche rückWerts aufs der JecUgstcn Jungfer
sxsrnplarische Todes-bereitung führe, ich bey mir anstehe, ob dazumahl Ihre Sehnsucht
mit uns länger zu leben oder der Umstehenden Verlangen mit Ihr seclig zu sterben em¬
pfindlicher und grösser gewesen setz, Dannenhcro wanns müglich were, deroselben fast un¬
sträflicheund höchstrühmlich geführten Wandel zeitlichcrweise zu verewigen, so woltc ohn
allen Heuchclschein ich behaupten,daß die wohfretige Jungfer ein rechter Schauplatz Mensch¬
licher Vergötterung eine Krone der Gottsceligkeit, eine Freude der Eltern, ein Ruhm der
Anverwandten,eine Scule des Haußwesens, "ein Trost der Nothlcidenden, eine Zuflucht der
Armen, ein Labsahl der Kranckcn, und schließlicheneine Zierde des gantzen HochAdcl Ge¬
schlechts gewesen setz; In Summa: Wie recht Edle Gcmühtcr das alles verwerfflich achten,
was vergänglich ist, also hat auch Sie jederzeit sich bemühet, durch Prüfung dieses irrdischen
SchattenWescnsdem edlen Gcbliite ein noch Edler Gcmühtcmit Würckligkeit bcyzufügcn.
Aber was ist's, daß ich Unvermögender mich mehr erkühne als ich thun tan? Wie komm
ich doch darauf, daß aus dem mir bekantcn Schatten ich das Bild selbsten vorzustellen
suche, und warumb schäme ich mich nicht, den lichten SonncnCörpcr mit schwartzcr Kohlen
gantz ungereimt abzumahlen, und hierdurch aller Kümmernüs, so darumb wissen, mehr
als unbedächtiglich zu verstärcken?Ach, es ist ja ohne dem leider jetzt hier schwärst genug!
Das Hertz der beydcu HochbekinnmcrtcnElter» wiederhvhlet sein Angst-Pressen, damit es den
ausgemergeltenAugen ja an Wasser nicht fehlen soll! Das betrübte Geschwisterlich stellt
gleichsam das traurig sehn aufs die wette! Die mitleidigenAnnerwandten, Bluts- und Muchs-
Freunde, crneurcn den Wehmuth, welchen Sie ehrmahls, so ane als ab-wcsend hiervon em¬
pfunden haben! Kürtzlich: Das gantze Hauß ist in Trauren versenckt, daß man füglich
von dessen Einwohnern vor ietzo sagen könte:

Wie sich Feld- und Wälder schwärstcn,
Wann die Nacht die Strahlen bricht,

Also gehn die schwärstcn Schmertzen
Durch Ihr trübes Ängcsicht:

Tag wird Ihnen jetzt zur Nacht
Und die Nacht zur Quaal gemacht!

Hierbey erinnere ich mich zwar des Gesetzes der Lhdier, Krasft dessen den Eltern, so
ein Kind eingcbüsset,binnen Jahres frist niemand hat tröstlich zureden dürsten: Alleine
das Himlische Gesetz- und Lehr-Buch gicbt durch den Mund eines Weisen uns weit andere
mauste, in dem es solch Jahr in einen Tag verwandelt, und also uns diescsmahl aller
Verantwortung befrehet, dafernc wir Kraft haben solten, das erneurte Betrübuüs aufs
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einmahl in lauter Erfröhlichung zu verwandeln. Was aber uns mangelt, das wird GOtt
ersetzen, dessen süssen Besänsftigungcn Vvrlängst im Hcrtzen räum ist verstattet worden.
Dann so der jenigc, der aus Türckischer Dienstbarkeit rnndsioniret wird, Key vielen ein
Frolocken stifftet, wie solte dann diese herrliche Befreyung, so der ächtzenden Seele aus dem
Kercker des Leibes wicderfähret, ein Bckümmernüs anrichten? Wer das recht wohl xon-
cisriret, wird gcrnest sein Votmrn dem jenigen beyfügcn, welches aussagt: Der Tag des
Todes seh besser als der Tag der Geburt: Und ob gleich der Himmel aufs unsre recht
thörichte und lüsterne Art so gar nicht verliebt ist, das; seine Sehnsucht mehr durch den
anmuhtigen Schein der Purpur Wangen als durch den Prcißwiirdigen Glantz des grauen
Alterthums tönte gcstillct werden, So hat doch der Höchste GOtt sein sonderbares Intsr-
ssss dabcy, und dünkt mich auch unser seits, Er habe dieses herrlichen Zicrraths vor seinem
Throne nicht länger entrechten wollen, das; wie ein Gärtner, der das Seine in Acht nimt,
ein Anrss Blümlein nimmermehr von Unkraut und Disteln wird unterdrücken lassen, also
habe auch Er diese HochAdcl, TugrndBlume von dem Unkraut der Gottlosen und stachlichten
Disteln der verführerischen Welt recht zeitig entfernet, und Sie aus diesem unruhigen
Thränenthal in seine mit lauter Freude bekrönte Ewigkeit durch ein Schlaffahnliches und
recht sceligcs Anfflösc-Stiindlcin gantz gnädiglich auffgenommen, Hat nun der Tag Ihres
Absterbens gleich die stcllung der HimmclsZeichcn, nach gemeinen Calendcr-Urteil, unter
die Unglücksceligen und Vcrwvrffnen geleistet: So hat doch der Todt vor sich sechsten an
diesem Tage Sie mit dem höchsten Glück und der vollkommensten Wohlfarth besceligct,
weil keiner zu zeitlich, viel aber zu langsam, d, i, gar nicht im Himmel kommen.

Aber, halt innc! schreit mich die Donnerstimme an aus des grossen DUsoloAsn L, Uo-
UnnrUs Gesichten, überschüttet uns alle mit vergänglichen Tröste und sagt: Sic ist cine
Jungfrau und folget dein Kimme nach, wa es hingehet, psr nspsrn. aci prospsrn, xsr an-
Anstn acl nnAnstn, psr ernosin all luasin, durch Trübsahl zum Labsahl, durch Schmertzen
zum Hcrtzen, durch Leiden zur Freude, wie alle andre Christen!

Und so wird auch die anwesende Hmwuchrte Versammlung der Wohlseeligen Jungfer
nicht unwilliglich, wo Sie ietzt hingeht, folgen, und geruhen,'dem Leibe die beschliessendc
Ehrenpflicht zu erweisen, dessen Seele vorlängst schon von den Engeln unaussprechlich ge¬
ehret worden ist.

An statt der Hoch Leidtragenden Eltern und Herlitraurigen Bluts-Verwandtcn aber ist
meiner Wenigkeit anbefohlen, die erkttntliche Danckbezeuqung cndschließlich abzustatten:
Allermassen Sie lämptlich mit sehr hohen OonbsrUsrnsnb erkennen, daß Meine Höchst- Hoch-
und Viclgechrlc Herren nebst dem Hoch Adel und sonst löbl Frauenzimmer, aus der ferne
und nähe sich anhero erheben, und mit Hindansetzung dero resp Hochwichtigen Angelegen¬
heiten und andrer Bcrusfs-geschäffte die ansehnliche und liebe Gegenwart Ihrer Persohnen
diesem Begängnüs nicht mißgönnen wollen; Wie auch Ihr Hertzens Wundsch dahin zielet,
daß der Huldreiche GOTT dcroselbcn Hochasstärniorliche ?n,rniliöir vor schweren Trauer¬
fällen in genaden bewahren möchte: Also werden Sie ingesamt den durch heutige Be¬
gleitung diesem Hochherrl, Hanse erzeigten tstavor viel lieber im Wcrcke und mit schuldiger
gegen Berdienung, als meinen sehr mangelhafften Worten zu erwiedern suchen, und eher
in Unvergnüglichkeit hier sterben, als solche Vergeltung durch Undank zurückc halten,

„Herr Magister Leone mit seinem Weibe, Sohne, 3 Töchtern
und 2en Mägden" starben im Juni l683 zu Sangerhausen an der Pest
(s. Nachtr, 3, Folge, S, 58),

Der Domherr Anton Albrecht von Eberjlein, nwe
Witwe, seine Söhne Albrecht Ludolf, Wolf Friedrich
und Gtto Warimilmn und seine Wchter Hedwig Eulalia

und Louise Eleonore.
S, 1114, S, 1115 1,, 3., 4, u. S, 1116 5. u 7,

Der Domherr Anton All,recht v, Eberstein starb am 31, Januar 1703
zu GeHosen und hinterließ die Witwe Julinne (f 28, Febr, 1720 zu GeHofen),
des Ludolf v, Rössing auf Rössing, Berssel (nicht Verscholl) ?c, und der Anna
Eulalia geb, von Stöckem lnicht Stöchau) Tochter;



drei Söhne: 1) Albrecht Ludolf (gtft. 4, Aug, 1673 zu GeHofen,
f 19. Juni 1716 ebendaselbst,1699 u. 1701 Kornet, 1703 fürstl Hessen¬
kassel. Hauptm., 1708 f. hess.-kassel. Brigade-Major u. zuletzt Amtshaupt¬
mann zu Ernsleben); 2) Wolf Friedrich (gtft. 3. Sept. 1676 zu GeHofen,
-s 24. Aug. 1736 ebend., 1699, 1700 u. 1701 Lieutenant, 1703 u. 1704
k. pr. Hauptm., 1708 Major u. 1727 Oberstlieut. im nassau-dillenburg. Reg.);
3) Otto Maximilian (geb. 8. Aug. 1681 zu Groß-Leinungen, f 6. Febr. 1740
zu GeHofen, k. pr. Oberstwachtm. u. wirkt. Kammerjunker) und

zwei Töchter: 1) Hedwig Eulalia (gtft. 4. Okt. 1674 zu GeHofen,
f 11. April 1721, verm. 24. März 1703 mit Ernst Albrecht von GeHofen
auf Jchstedt); 2) Louise Eleonore (geb. 7. Aug. 1678 zu GeHofen, f 7. Okt.
1750 ebend.).

Die beiden älteren Brüder heiratheten zwei Schwestern, Töchter des
24. Juni 1680 f kurbrandenb. Raths- und Kriegs-KommissarsJohann
Friedrich von Peine, Namens Dorothea Lueia v. Peine (f 26. Dec. 1716 zu
GeHofen), verm. mit Albrecht Ludolf v. E., und Maria Amalia (nicht
M. Eulalia) v. Peine (f 7. Sept. 1726 zu GeHofen), verm. mit Wolf
Friedrich v. E. Ihre Brüder waren der Oberstlieut. Kurt Christoph
v. Peine und Alexander Albrecht v. Peine. Die Eheleute Albrecht
Ludolf v. E. und Dorothea Lueia v. E. geb. v. Peine machten am
18. Nov. 1707 ihr Testament.

1701 Januar 2. Der Domherr Anton Albrecht v. Eberftein ver¬
pachtet die zu seinem Rittergute zu GeHofen gehörige Mahl- und Ölmühle
an Mstr. Hans Elias Claßen auf 7 Jahre, von Walpurgis 1701 bis dahin
1708 für jährlich 140 Thaler, welche der Pächter allemal an des Verpächters
Bruder, den Ober-Berghauptmann v. Eberstein, zu zahlen hat.

1700 Febr. 20. Dat. Halberstadt. Marie Amelie geb. v. Peine,
Ehegattin des Lieutenants Wolf Friedrich v. Eberstein, verkauft wieder¬
käuflich an den gewesenen fürstl. anhalt. Amtmann Andreas Schirm er,
Erbherrn zu Minsleben, 5 Hufen Land freie Ritteräcker und 7 Morgen
Wiesewachsw. um und vor dem Dorfe Billstedt gelegen, für 3400 Thlr.

1701 März 17. Dat. GeHofen. Ernst Georg v. Eberstein, auf Ge¬
Hofen Erbherr, verkauft und cediert der Frau Marie Amalien v. Eber¬
stein geb. v. Peine mit Konsens ihres Ehemannes Wolf Friedrich v. Eber¬
stein, k. pr. u. kurbrandenb. Lieutenants, diejenigen 3 Hufen Land und
13Hz Acker Wiese, welche VerkäufersverstorbenerVater (des Domherrn
A. A. v. E. Bruder Georg Sittig v. E.) bei Verkaufungseines an dem
Amte Leinungen gehabten Anteils von dem DomherrnAnton Albrecht
v. Eberstein für 1751 Mfl. wiederkäuflich auf 6 Jahre angenommen,mit
Wissen und Willen des eben genannten Domherrn, da diese 3 Hufen und
13 hs Acker Wiesen in dessen Rittergut, den Hackenhof zu GeHofen, gehören.
Unterschriften: Ernst George von Eberstein, Maria Amalie von Eber¬
stein geborne von Peine, Wolff Friedrich von Eberstein als ehelicher
Vormund meiner Frau, Anton Albrecht von Eberstein, Juliane von



Eberstein geborne von Rössing und Christian Ludewig von Eberstein
(des DomherrnBruder).

1797 März 21. Dat. GeHofen. Albrecht Ludolf, Wolf Fried¬
rich und Otto Maximilian Gebrüder von Eberstein verkaufen an Frau
Dorothee Lncie v. Eberstein geb. v. Peine folgende zu ihrem Gehofener
Rittergute, dem Hackenhofe, gehörige Stücke, als 25 Acker Holz, 16 Acker
Land, verschiedene Dienste und Erbzinsen für 700 Thaler. Es unterschrieben:
Juliane Witwe von Eberftein geb. von Rössing, Wolff Friedrich
von Eberstein, Albrecht Ludolph ck'bibörstsin, Otto Maximilian
ä'biberstein und Ernst George als Mitbelehnter.

1797 Mai 26. Dat. GeHofen. Die Witwe Juliane v. Eberstein geb.
v. Rössing und ihre Söhne Albrecht Ludolf, Wolf Friedrich und
Otto Maximilian v. Eberstein verkaufen wiederkäuflichstz Acker, der zu
ihrem Hackischen Rittergute zu GeHofen gehört, an Frau Dorothea Lucia
v. Eberstein geborne v. Peine für 12 Thlr.

1798 März 14. Dat. GeHofen. Es verkauft des Domherrn Anton
Albrecht v. Eberftein Witwe Juliane geb. v. Rössing mit Wissen ihrer
Söhne Albrecht Ludolf v. E., fürstl. Hessen-kasfelischem Brigade-Major
bei der Kavallerie,Wolf Friedrich v. E., k. preuß. Oberstwachtmeisterzu
Fuß für sich und in Vollmacht seines Bruders Otto Maximilian v. E.,
k. pr. Kammerjunker und Kapitän über eine Kompagnie Dragoner, an den
gräfl. mansfeld. Hofrath Friedrich Stiegleder 3 Acker hinter dem Galgen¬
berge, zum Hackischen Rittergute zu GeHofen gehörig, für 71 Thaler wieder-
käuslich auf 3 Jahre. Der Hofrath Stiegleder cedierte hierauf feine
Rechte an den gu. 3 Äckern an Frau Dorothea Lucia, des fürstl. hessen-
kassel. Brigade-Majors Albrecht Ludolf v. Eberstein Gemahlin geb.
v. Peine.

1729 April 18. Dat. GeHofen. Nach dem Tode der Juliane
v. Eberstein geb. v. Rössing, Witwe des Domherrn Anton Albrecht
v. Eberstein, errichteten deren damals noch lebende Kinder: Wolf Fried¬
rich v. E., k. preuß. Oberstlieut., Otto Maximilian v. E., k. pr. Oberst¬
wachtmeister u. Kammerjunker an einem, dann Frau Hedwig Eulalia
v. GeHofen und Louise Eleonore v. Eberstein am andern Teile einen
Erbreceß. NU. Der älteste Bruder Albrecht Ludolf war bereits 1716
gestorben. Unterschriften:Wolff Friedrich von Eberstein, Hedwig
Eulalia Witwe von GeHosen geb. v. Eberstein und Louise Eleonore
von Eberstein.

S. 1116. Nr. 2.

Karl Friedrich von Werstein (Otw Maximilian s 2rSohn),
getft. 19. März 1716 zu GeHofen, ß 9. März 1785 am Schlagfluß als kur-
sächs. Oberstlieut. a. D. Am 14. Sept. 1749 bittet Karl Friedrich ck'Lber-
stein den Geh. Cabinets - Minister und General en dllek von Baudißin



in Dresden um Urlaub bis ult. März 1741 nach GeHofen, da Privat¬
angelegenheiten seine Gegenwart dort erfordern. Er war mehrere Jahre
lang General-Adjutant, machte die Kampagne in Ungarn mit und
bat am 22. April 1743 nicht nur um Verleihung des dapitain-Charakters,
sondern auch darum, daß ihm das allergnädigst verwilligte Feld-Traktament
ä 18 Thlr. 8 Gr. monatlich von der General-Feldkriegskasseohne Abzug
verabfolgt werden möge:

Hochwohlgeb. Herr?c. General-Major! Ew. Hochw. halten mir zu Gnaden,
daß mich unterfange, Denenselben in geziemendem Respekt vorstellig zu machen,
wasmaßen, ehe ich die Ehre gehabt, meinem :c. Herrn General-Major als Adju¬
tant zugegeben zu werden, ich bei dem Herrn General-Major von Brand in
eben dieser Funktion in die 4 Jahre schon gestanden, mir aber während dieser
Zeit viele von denen andern General-Adjutanten, so in der ^noionnstö
hinter mir gewesen, vorgezogen worden. Ob nun wohl sothaner höchsten Dispo¬
sition ich mich in tiefster Submission unterwerfe, so ergehet dennoch bei meinem
bereits zunehmenden Alter und zu Maintenierung der erworbenen Himionnots
an Ew. Hochwohlgeboren meine unterthänigste Bitte, Dieselben geruhen, nach
Dero gegen mich hegender Gnade höhern Orts es dahin zu erwirken zu helfen,
daß von Königl. Majestät mir der Uapitain-Charakter gleichfalls in aller höchsten
Gnaden beigelegt werde, und zwar mit Beibehaltung meiner itzigen Funktion.
Sothane hohe Gnade und Protektion werde lebenslang mit devotestem Respekt zu
venerieren nicht ermangeln, als Ew. Hochwohlgeboren, meines hochgebietenden
Herrn General-Majors unterthänig gehorsamer Diener

Torgau, 22 Apr. 1743. Karl Friedrich ü'Ldorstoin.
Hochwohlgeb. w. Herr General-Major! Ew. Hochw. geruhen Sich unter¬

thänig vortragen zu lassen, welchergestalt, nachdem durch ergangene hohe orclro
Jhro Königl. Majest. denen sämtlichen Adjutanten derer Herrn General-Majors,
und also auch mir das gewöhnliche Feld-Traktament (jedoch ohne Konsequenz)
in allerhöchsten Gnaden wieder beizulegen geruhet haben, eine hochlöbl. General-
Feldkriegskassamir wegen sothaner allergnädigsten Augmentation eine sogenannte
Abrechnung zu formieren und von dem ersten Monat zu clsoourtioren willens ist.
Gleichwohl aber, da ich bereits in die vier Jahr bei dem Herrn General-Major
von Brand als Adjutant gestanden, auch der Kampagne in Ungarn mit beige¬
wohnet, ich dergleichenUooourt schon erlitten, auch ohnedies in verwichenem1741.
Jahre durch den Gehcimden Kriegs - Kanzellist Altner, welcher nach vorher auf
7 Monat vor mich mittels erhaltener Quittung gehobenen Traktaments-Geldern
mit selbigen fort und außer Landes gegangen, in großen Verlust gesetzt worden
bin: Als ergehet an Ew. Hochw. meine unterthänigste Bitte, Dieselben geruhen
gnädig, durch Deroselben höhern Ortes erstatteten Vortrag es dahin zu vermittlen,
daß von ermeldter General-Feldkriegskassa das allergnädigst mir verwilligte Feld-
Traktament ä 18 Thlr. 8 Gr. monatlich ohne Abzug verabfolget werden möge,
maßen ich außerdem, da der Hvaiuzs-Monat von vorigem bereits äoeourtisrot, den
Abzug doppelt leiden würde. Als welche hohe Gnade mit unterthänigem Dank
erkennen und zeitlebens mit devotestem Respekt beharren werde Ew. Hochw.,
meines hochgebietendenHerrn General-Majors, unterthänig gehorsamer Diener.

Torgau, 22. Apr. 1743. Kart Friedrich «UkLborstein.
Am 2. Januar 1746 bat Karl Friedr. v. E. den General-Feldmarschall

Johann Adolf Herzog zu Sachsen um die Kompagnie, welche durch
den in der Bataille bei Kesselsdorf gefallenen Major von Sacken
vakant geworden war:

8*
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Durchlauchtigster Herzog -c., höchstgebietender Herr General-Feldmarschall!
Ew. hochfürstl. Durchlaucht geruhen, Sich untertänigst vortragen zu lassen, daß
in verwichener Bataille bei Kesselsdorf der bei dem löbl. Prinz-Sondershäus.
Dragoner-Regimentgestandene Major von Sacken mit Tode abgangen. Wenn
nun Ew. Hochs. (Dchl.) gnädigst resolvierten,dieses Uvuimsmsnt im Regimente
zu lassen, so ergehet mein allerunterthänigstesSuchen an Ew. hochfürstl.Durchl.
Höchstdieselben wollen mir die durch den Major von Sacken vakant gewordene
Kompagnie gnädigst angedeihen lassen. Diese hochfürstl.Gnade werde lebenslang
mit größester Devotion erkennen und beharre als Ew. hochfürstl. Durchlaucht,
meines gnädigsten Fürsten und hochgebietendenHerrn General Feldmarschalls

Laut. Hnartisr. ?arts1sckork, unterthänigstgehorsamer Knecht
d. 2. Januar 1746. Kart Friedrich ü'Lbsistein.

Dem Durchl. Fürsten :c. Johann Adolfen Herzogen zu Sachsen w.,
Jhro Königl. Maj. in Polen und Kurfürstl. Durchl. zu
Sachsen w. General - Feldmarschalln, auch Obristen über
ein Regiment zu Fuß, des Poln. Weißen Adler-Ordens
Ritter :c.

Das Sammlungswerr
des Majors Karl Friedrich von Lberstein in Thüringen.

Ein Beitrag zur Geschichte des Heeresersatzes im 7 jährigen Kriege.

Von O. v. Schimpfs,
Königl. Sachs. Generalmajor z. D.

(Archiv für die sächsische Geschichte. Neue Folge IV.
S. 44-98.)

Im königlichen Hauptstaatsarchiv zu Dresden werden in ziemlich zahlreichen Konvo¬
luten die Berichte aufbewahrt, welche von den verschiedenen Kriegstheatern des 7 jährigen
Krieges durch besondere Berichterstatter teils nach Warschau an den allmächtigen Premier¬
minister Grafen Brühl, oder, wie er sich in Polen gern bezeichnen hörte, Grafen Ocieszino-
Brühl, teils aber auch an den Kurprinzen Friedrich Christian nach München (Nymphen¬
burg) gesendet wurden.

Während die meisten dieser Korrespondenzen sich über das Gebiet der Politik und
Strategie erstrecken, beziehen sich dagegen andere auf den nicht minder wichtigen Hecreser-
satz, bei welchem infolge der besonderen Verhältnisse des Landes im 7 jährigen Kriege, wo
fortwährend der größte Teil Sachsens vom Feinde besetzt war, ein ganz eigenthümliches
Verfahren beobachtet werden mußte. Nachdem bekanntlich die beim Ausbruche „des Krieges
etwa 18000 Mann starke sächsische Armee am Lilienstein gefangen und zum Übertritt in
preußische Dienste gezwungen worden war, hatten sich anfangs massenhaft, dann, als, um
der Desertion Einhalt zu thun, alle ehemals sächsischen Regimenter aufgelöst und deren
Mannschaft unter die übrigen verteilt wurden, truppweise und einzeln die sächsischen
Soldaten dem fremden, ihnen gewaltsam aufgedrungenen Dienste wieder entzogen. Sie
wurden von sächsischen Ofsicieren in den von der kaiserlichen und der Reichsarmcc besetzten
Gebieten in Empfang genommen und nach Ungarn gesendet, wo man dieseibcn in taktische
Körper verteilte und, da Österreich aus politisch-militärischen Gründen ihre Verwendung
bei der kaiserlichen Armee ablehnte, durch Vermittlung der Dauphine, August III. Tochter,
an das im westlichen Deutschland gegen Preußens Verbündete, Engländer, Hannoveraner,
Braunschweiger, Hessen u. f. w. kriegführende Frankreich, als besonderes Hülfskorps unter
dem zweiten Sohn des Königs von Polen, dem Prinzen Zavcr, in Sold gegeben.

Die Ergänzung dieses Hülfskorps, dessen Stärke sich im Durchschnitt auf 10000 Mann
bclicf, erfolgte nach wie vor wesentlich durch sächsische Landeskinder, welche sich dem Preußischen
Dienste durch die Flucht entzogen und, um den Begriff der Desertion grundsätzlich auszu¬
schließen und den nachteiligen Folgen derselben für den Fall einer möglichen abermaligen
Gefangennahme vorzubeugen, sächsischerfeits mit dem Namen Revertenten bezeichnet
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wurden. Da die Preußen sich übrigens nicht blas mit der Einstellung der beim
Lilienstein gefangenen Mannschaft begnügten, sondern auch sofort nach der Besitzergreifung
Sachsens starke Rekrutcnaushebungcn anordneten, und mit diesem Geschäfte während der
ganzen Okkupation fortfuhren, unter den jungen, mit Gewalt in das Heer eingereihten
Männern aber eine ganz entschiedene Abneigung gegen den preußischen Dienst herrschte,
so waren die Revertcntcn während der ganzen Dauer des Krieges eine unversiegbare
Quelle des Ersatzes, und die Ausbeutung derselben für die vorliegenden militärischen
Zwecke wurde in ein formliches Epstein gebracht, welches man mit dem officicllcn Namen
„Sammlungswerk" bezeichnete und der Leitung eines sehr gewandten und erfahrenen
höheren Officiers, des Generalmajors von Zeuzsch,*) unterstellte. Dieser hatte in den
dem Kriegsschauplatze zunächst gelegenen Gegenden Stabsofficiere aufgestellt, welche inner¬
halb bestimmter Bezirke das Sammlungswcrk mit Hülfe der ihnen zugeteilten Officiere
und Unterofficiere betrieben, die ihnen zulaufenden Revertenten bekleideten und mit Waffen
und Ausrüstungsstücken versahen, und endlich, sobald eine gewisse Anzahl beisammen war, sie
unter geeigneter Führung zur Armee des Prinzen Xaver absendeten Die Zahl sämt¬
licher beim Sammlungswerkc beschäftigter sächsischer Officiere belicf sich auf einige achtzig.

Je näher am Feinde das Sammlungswerk betrieben werden konnte, um so mehr Aus¬
sicht auf Erfolg hatte natürlich dasselbe, denn einerseits wurde dadurch die „Gefahr für die
Leute vermindert, andererseits war es von Wichtigkeit, daß sie gleich beim Ubertritte von
einem sächsischen Officier übernommen wurden, indem sie sonst häufig sich nach ihrer
Heimath begaben oder zum Eintritt bei der ersten besten Truppe, der sie gerade in die
Hände liefen, sich bereden liehen. Freilich wuchs mit der Nähe am Feinde aber auch die
Gefahr für das Sammcldcpot selbst, überfallen und aufgehoben zu werden, und es bedurfte
großer, mit Kühnheit verbundener Vorsicht und Schlauheit, um sich immer zu rechter Zeit
den umherschwärmenden Streifparteien der Preußen zu entziehen, ohne doch das Interesse
des für die Armee so wichtigen Dienstes aus übergroßer Sorge für die eigene Sicherheit
zu vernachlässigen.

Einer der wichtigsten Schauplätze für die Thätigkeit des Sammelwerks war Thüringen,
wo die Preußen der kaiserlichen und der Reichsarmee gegenüber im ganzen Laufe des
Krieges nie bleibend Fuß zu fassen vermochten und dessen geographische Lage das Ent¬
kommen der Revertenten sowohl, als die Möglichkeit, ihnen die Hand zu bieten, begünstigte.

Hier in Thüringen war der mit den Geschäften des Sammelwerkes beauftragte kom¬
mandierende Stabsofficier der königliche Major der Kavallerie Karl Friedrich von Eberstein
auf Gehofcn in der kursächsischen Grafschaft Mannsfcld, also selbst Grundbesitzer und Mit¬
glied der Kreisstände, Er entstammte einem alten angesehenen Geschlecht; drei seiner
Brüder dienten damals mit ihm gleichzeitig im sächsischen Heere, und einer, welcher den
Rang eines Hauptmanns bekleidete, war ihm mit noch mehreren anderen Officiercn zur
Unterstützung beigegeben.

Der Major von Eberstein erstattete über die in seinem Bezirke stattfindenden, auf das
Sammelwerk bezughabendcn Ereignisse mittelst Stassetten in Zwischenräumen von etwa
acht zu acht Tagen an den Kurprinzen Friedrich Christian ausführliche Berichte, welche
laufend numeriert sind und deren Klarheit und gesundes Urteil uns einen Blick nicht nur
in den Betrieb seiner eigenen dienstlichen Geschäfte, sondern auch in die damalige militärische
und wirthschaftlichc Lage Thüringens in jener traurigen Epoche erschließen.

Der Verfasser glaubt, indem er den Inhalt dieser Berichte, welche den Zeitabschnitt
vom 26, Januar 1760 bis zum Ende des Krieges — leider freilich mit einigen Lücken —
umfassen, auszugsweise in möglichstem Zusammenhange mitteilt, einen bescheidenen Beitrag
zur Geschichte seines engeren Vaterlandes Sachsen im 7jährigen Kriege zu liefern, erlaubt
sich jedoch, bevor er hiezu übergeht, den Versuch, dem Leser in gedrängter Kürze ein Bild
von den bei den sächsischen Truppen obwaltenden Verhältnissen zu Anfang des Jahres 1760
zu entwerfen.

Die, wie bereits erwähnt, nach der Gefangennahme im Oktober 1756 allmählich in
Ungarn wieder ncugebildete Armee war, nachdem sie durch die den 1, April 1758 abge¬
schlossene Konvention in französischen Sold übernommen worden war, zunächst im Juli
nach dem Elsaß und von da nach Westphalcn zum Korps des General-Lieutenants Grafen
von Chevert geschickt worden, wo der Prinz Xaver bei Unna am 4, September sich bei
derselben eingefunden hatte.

Nur vier sächsische Kavallerieregimenter — Karabiniersgarde, und die Chcvleg,-Regi¬
menter Prinz Karl (jetzt 1, Husarcnrcgiment Nr, 18), Prinz Albrecht und Brühl —, welche
sich beim Ausbruche des Krieges noch in Polen befanden, entgingen dadurch dem Schick¬
sale ihrer schwergeprüften Waffenbrüder am Lilicnstein, Unter Anführung des General¬
majors Grafen Nostitz stießen diese Regimenter zur kaiserlichen Armee, wo sie, dem Korps
des Generals Nadasdp beigegeben, am 18, Juni 1757 in entscheidender Weise zum Siege

") Zeuzjch wurde nach dem Kriege 1764 als Generallieutenant Vicepräsident des Geheimen Kriegsraths-
kollegiums und starb auf diesem Posten 1771.
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bei Kollin beitrugen, und auch in der Folge auf einem anderen Kriegsthcater Beschäftigung
fanden, als das Revertentcnkorps des Prinzen Xaver.

Letzteres hatte von feiner Gönnerin, der die Sache ihrer Landsleute am Versailler
Hofe stets mit dem wärmsten patriotischen Interesse vertretenden Dauphine Marie Josefe,
24 leichte Geschütze erhalten, entbehrte aber dagegen aller Kavallerie. Man hatte für die
abteilungsweije von den Sammelplätzen eintreffenden Revcrteuten der Infanterie dieselben
Rahmen gebildet, welche im Lager von Struppen vor der Kapitulation bestanden hatten,
so daß Jeder bei seiner Ankunft wieder dem nämlichen Truppenkörper zugeteilt werden
konnte, dem er ursprünglich angehört hatte und sich mithin sogleich wieder in einiger¬
maßen gewohnten Verhältnissen befand. Nur bei drei der 12 Fcldrcgimcnter — dem
Grenadierregiment Kurprinzessin*! und den Jnfanteriercgimentern Prinz Friedrich August
und Prinz Xaver — war die Zahl der Revertenten so groß, daß diese Regimenter zu zwei
Bataillonen formiert werden konnten; die 7 übrigen bestanden nur in einem Bataillon.
Von dem Regiment Leib-Grenadier-Garde, der sogenannten großen oder rothen Garde,
welche nicht mit dem Regiment Garde zu Fuß verwechselt werden darf, wurde ein Bataillon
zu 3 Kompagnien aufgestellt; die Artillerie bestand aus 2 Kompagnien.

Was die Revertenten der Kavallerie betraf, so war man bezüglich derselben in größerer
Verlegenheit. So erwünscht für das sächsische Hülfstorps im französischen Solde die Er¬
richtung einer Rcitertruppc gewesen wäre, da man in Rücksicht auf die Unterstützung durch
diese Waffe völlig an die Großmuth Frankreichs verwiesen war, fehlten hierzu doch die
nöthigen Geldmittel, deren Gewährung feiten des Versailler Kabinets anfangs beharrlich
verweigert wurde. Die Revertenten des mit in preußische Gefangenschaft gerathenen
Chevauxleger-Regiments Rutowski wurden zwar zur Ergänzung der drei bei den Öster¬
reichern fechtenden leichten Kavallerieregimenter zweckmäßig verwendet; die der Garde du
Korps und der Kürassier-Regimenter hätten jedoch nach den damals herrschenden Ansichten,
die Einreihung bei der leichten Kavallerie als eine Verletzung ihres soldatischen, noch etwas
in mittelalterlichen Vorurteilen befangenen Korps d'esprit betrachtet. Man mußte sie daher
als „unberittene Kürassiere" provisorisch in einen besonderen Körper von 4 Kompagnien
formieren, welcher von Kavallerieofficiercn befehligt, aber als Grenadierbataillon verwendet
wurde.

Außer dem Bataillon der großen Grenadiere von drei Kompagnien und dem Grcnadier-
bataillon der unberittenen Kürassiere von 4 Kompagnien gab es noch ein drittes, welches
durch Zusammenstellung der 3 Grcnadierkompagnien der Regimenter Kurvrinzessin, Friedrich
August und Xaver gebildet wurde. Die bloß aus einem Bataillone bestehenden übrigen
Jnstmterieregimenter hatten bis zum Frühjahr 1760 keine Grcnadierkompagnien. Mit
diesen 3 Grcnadierbataillonen bestand demnach das sächsische Hülfskorps im französischen
Solde aus 13 Bataillonen und 24 Geschützen, welche letztere von zwei Artilleriekompagnien
bedient wurden.

An Ofsicieren war beim Korps kein Mangel. Zwar hatten die in der Kapitulation
vom 16. Oktober 1756 inbegriffencn Generäle rhr Ehrenwort geben müssen, während des
Krieges nicht gegen Preußen zu dienen und sich ruhig im Lande zu verhalten, von den
in Guben, Lüoben, Wittenberg und Eislebcn internierten Stabs- und Oberofficicren aber,
welche Preußen ohne alle Subsistenzmittel ließ, hatten sich trotz ihrer scharfen Überwachung
die meisten zur Armee begeben und die Zahl derselben war hier so groß, daß viele Offi-
ciere mit einer niederen Dienststellung sürlieb nehmen mußten, als ihnen ihrem Range
nach gebührte. Man sah daher Obersten an der Spitze von Bataillonen, Oberstlieutenants
und Majore als Kompagniekommandanten.

Die Führung des Hülfskorps hatte, wie schon erwähnt, der 1730 geborene Prinz Xaver
übernommen, und es gehörte für den Sohn eines Königs von Polen und Kurfürsten von
Sachsen in der That große Selbstverleugnung dazu, sich an der Spitze einer schwachen,
nur aus Infanterie bestehenden Hccrcsabteilung unter die Befehle französischer Marschälle
und Generäle zu stellen, welche ihre Posten im günstigsten Falle der Geltung ihres Namens
in den Reihen des französischen Adels, im minder günstigen der Empfehlung einer gemeinen
Buhlerin zu danken hatten. Mit jenem unerträglichen Hochmuth, mit dem noch bis in

*) Dieses Regiment hatte bei der Gefangennahme am Lilienstein eigentlich nur ein Grenadierbataillon
gebildet, und sich nach derselben beharrlich geweigert, dem Könige von Preußen den Eid der Treue zu schwören.
Die Grenadiere wurden daher unter die ganze preußische Infanterie verteilt, fanden sich aber schon 1757
wieder so zahlreich beim Revertentenkorps in Ungarn ein, daß aus ihnen unter Hinzuziehung angeworbener
Mannschaft, ein Regiment von 2 Bataillonen gebildet werden konnte. Die Kurprinzessin nahm an dieser
Truppe, welche ihren Namen führte, fortwährend lebhaften Anteil, und der Kommandeur derselben, Oberst
von Flemming, mußte sie, unter Beilegung monatlicher Stärkerapporte, von allen Ereignissen beim Regiment,
sowie über den Verlauf der kriegerischen Vorgänge beim mobilen Korps, ausführlich in Kenntnis erhalten.
Ihren Beruf als Regimentschef faßte übrigens die kluge und energische Dame keineswegs als bloße Form¬
sache auf, sondern behielt sich in allen persönlichen Angelegenheiten ihre Zustimmung vor, ehe der bezügliche
Vortrag an den Prinzen Xaver als kommandierenden General gelangen durfte, ja sie sprach in einzelnen Fällen,
wo im Drange der kriegerischen Begebenheiten von diesem Geschäftsgange abgewichen wurde, gegen Flemming
sehr entschieden ihre Mißbilligung aus.
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die jüngste Vergangenheit der Franzose auf den Deutschen herabzublicken gewohnt war,
begegnete das französische Heer den Heimathlosen Sachsen, deren Blut sie mit ihrem Gelde
viel'zu theucr zu bezahlen wähnten, und ihre höfische, in Ausschweifungen aller Art ver¬
weichlichte Aristokratie glaubte sich in vollem Rechte, den Bruder ihrer Dauphine, dem ja
bekanntlich die Etiqnette des Versailler Hofes als dem Sohne eines bloßen Wahlkönias
den Platz an der Galatafel Ludwigs des XV. verweigerte und an die Marschallstasel
verwies, als ihres Gleichen zu behandeln.

Es können die Fehler, welche Prinz Xaver beging, der ja alle Eigenschaften eines braven
ritterlichen Soldaten, aber nicht die eines Feldherrn besaß, hier nicht abgeleugnet werden;
wenn ihm aber Sachsen nicht schon für seine spatere S jährige segensreiche Verwaltung
während der Minderjährigkeit des Königs Friedrich August des Gerechten tief verschuldet
wäre, so würde ihm die Beharrlichkeit, mit der er auf seinem Posten, der ihm in keinem
denkbaren Falle Lorbeeren einbringen konnte, dafür aber seinem nicht geringen Stolze
fast täglich Opfer auferlegte, ausharrte und dadurch und durch die Vermittelung seiner
edlen Schwester der Dauphine, die Lage des sächsischen Hülsstorps noch immer möglichst er¬
träglich gestaltete, auch allein ein Recht auf die Dankbarkeit Sachsens sichern.

Bei alledem war es zu beklagen, daß Prinz Xaver, trotz des Zaubers, den sonst die
persönliche Tapferkeit eines höheren Führers auf die große Masse im Heere auszuüben
pflegt, doch bei dem gemeinen Manne keine Sympathien zu gewinnen verstand Das Un¬
deutsche seines ganzen Wesens — der mündliche und schriftliche Verkehr mit seiner Um¬
gebung geschah blos in französischer Sprache —, eine gewisse cynische Menschcnverachtung,
die zuweUcn an Friedrich II. erinnerte, eine schroffe Kälte gegen alle, die nicht zu seinen
keineswegs immer besonders achtungswcrthen Vertrauten gehörten, entfremdete ihm die
Herzen der Mehrzahl der Officiere und der gesamten Mannschaft. Er vermochte die
Leute, die mit Gefahr ihres Lebens den ihnen aufgedrungenen fremden Dienst verlassen
hatten, um zu den Fahnen ihres angestammten Landesherrn in jener alten deutschen
Manncntreue zurückzukehren, die sich damals in dem Herzen des gemeinen Soldaten noch
so rührend kundgab, nicht zu überzeugen, daß sie im Dienste Frankreichs für ihren Kriegs¬
herrn und ihr Vaterland kämpften. Rur mit innerem Widerstreben folgten sie der Führung
eines Prinzen ihres Königshauses auf einem Kriegsschauplätze, wo ihnen zur Seite ein
übcrmüthiger, zügelloser Verbündeter, ihnen gegenüber aber unter dem Befehle des Herzogs
von Braunschweig neben den englischen Truppen wohldisciplinicrtc, tapfere deutsche Lands-
leutc standen, während aus der fernen Heimath, in der ein großer Teil der Mannschaft
Weib und Kinder zurückgelassen hatte, nur die Kunde von deren Hülflosen Lage, von feind¬
lichen Erpressungen und herzerschütternder Roth zu ihnen gelangte.

Man muß sich diese Verhältnisse vergegenwärtigen, um zu begreifen, daß das Korps
des Prinzen Xaver, objchon es fast ausschließlich aus Rcvcrtenten und freiwillig in den
Dienst getretenen sächsischen Landeskindern bestand, trotz dieser fast idealen Zusammensetzung,
keineswegs ein Musterbild der Disciplin darbot. Es wurde hier der alte Erfahrungssatz
bestätigt , daß Menschen in der Masse nie schwieriger zu leiten und leichter zu Ausschrei¬
tungen geneigt sind, als wenn sie durch besondere Leistungen Ansprüche auf besondere
Rücksichten erworben zu haben glauben. Die Leute hielten sich für berechtigt, die Fahnen,
zu denen sie aus eigenem Antriebe und mit Verachtung jeder Gefahr zurückgekehrt waren,
auch unter Ilmständen wieder verlassen zu können, wcnsi das Verlangen nach der geliebten
Heimath in der Fremde gar zu stark wurde, oder wenn sie Grund zu irgend welcher Un¬
zufriedenheit zu haben vermeinten. Die Desertion nahm in einem kaum glaublichen Um¬
fange überhand; die Leute, wenn sie heute ihren Heimathsort erreicht hatten, sielen oft
morgen schon wieder den Preußen in die Hände, wurden mit schweren, grausamen Strafen
belegt, desertierten abermals und fanden bei den Österreichern oder Reichstruppcn Aufnahme,
oder meldeten sich wieder bei einem sächsischen Sammlungsdepot, von dem sie in der Regel
Verzeihung zugesichert erhielten und mit dem nächsten Transport zur Armee geschickt
wurden, um hier vielleicht nach einiger Zeit denselben Kreislauf wieder von neuem zu be¬
ginnen. Mit Strafen war dagegen beim Korps wenig auszurichten; nur wenn, wie selten
geschah, ein Mann direkt zum Feinde überlief, wurde die Todesstrafe in Anwendung ge¬
bracht; sonst aber kam es vor, daß Leute fünf- oder sechsmal in's Land gingen und eben
so oft freiwillig wieder zurückkehrten.

Auch die Kriegführung der Sachsen mit ihren Bundesgenossen, den Franzosen, war
bisher nicht vom Glück begleitet gewesen, wenn ihre beiden ersten gemeinsamen Gefechte
bei Lutternberg am 1l). Oktober 1758 und bei Bergen am 13. April 1759 auch einen
günstigen Verlauf genommen hatten. Aber die schwere Niederlage, die sie am 1. August 1759
bei Minden erlitten, machte die errungenen Vorteile wieder völlig zu nichte und wirkte um
so niederschlagender auf die Sachsen, welche hier mit großer Tapferkeit gekämpft hatten,
als diese Schlacht die mangelhafte Heerführung, die Zwietracht und den kleinlichen Neid,
die unter den höchsten Befehlshabern herrschten, und die Fäulnis in der französischen
Armee selbst, deren glänzende Elite-Reiterei sich von den englischen und hannöver'jchen
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Bataillonen mit dem Seitengewehr attaquteren und in die Flucht schlagen ließ, so klar
offenbarte, daß sie keinem Auge im ganzen Heere mehr verborgen bleiben konnten.

Bessere Erfolge hatten im Jahre 175S die kaiserliche und Reichsarmee in Sachsen er¬
rungen, wo nach 27tägiger Belagerung Dresden von dem preußischen General von Schmeltau
übergeben und selbst Torgau und Wittenberg vorübergehend wieder von den Reichstruppen
besetzt worden waren. Konnten auch die beiden letzteren Plätze bei der schlaffen, energie¬
losen Kriegführung, die bei den kaiserlichen Generälen einmal zur Regel geworden war, nicht
auf die Dauer behauptet werden, so hatte doch Fricdrich's Macht durch die Niederlage bei
Kunnersdors und die, Waffcnstreckung Fink's bei Maxen so schwere Schläge erlitten, daß
sich der König zunächst auf die absoluteste Defensive beschränkt sah. Er benutzte den Winter
zur Ergänzung seines stark gelichteten Heeres, wozu ihm das unglückliche Sachsen nicht nur
Rekruten liefern, sondern auch die erschöpften Kassen füllen mußte. Wir werden aus den
Berichten Eberstcin's in der Folge einen Teil der Mittel kennen lernen, welcher man sich
bediente, um die Hilfsquellen des Landes flüssig zu machen, indem man die Schraube der
Erpressung unter der Form von Requisitionen, Brandschatzungen, Konfiskationen des öffent¬
lichen und Privatcigenthums, Niederschlagung der Staatswaldungen, Münzverschlechterung
u, s, w, in Bewegung setzte.

Aber nicht bloß auf die von den Preußen unmittelbar behaupteten Landesteile erstreckte
sich dieses gewaltsame, den Wohlstand aller Bolksklassen auf lange Zeiten hinaus vernichtende
Verfahren; durch die Streifzüge ihrer leichten Truppen, der Husaren und sogenannten
Freibataillone, welche letztere, teilweise nur nothdürftig in äußere militärische Formen zu¬
sammengefügt, von den regulären Truppen des eigenen Heeres keineswegs etwa als
Kameraden angesehen und behandelt wurden, breiteten die Preußen den Bereich ihrer
Machtfphäre weit über die Grenzen des okkupierten Gebietes aus. Für die von solchen
Expeditionen heimgesuchten Orte war natürlich das Verfahren in seinen Folgen noch viel
verderblicher, als da, wo es, wenn auch rücksichtslos und grausam, doch immer noch nach
einem gewissen System zur Vollstreckung kam. Die Führer solcher Streifpartcien, meist
Officiere, welche nie der Ehre teilhaftig geworden wären, in einem regulären Korps zu
dienen, brandschatzten mit roher Willkür, ließen sich die eigenen Taschen füllen und verübten,
wenn sie in der Schnelligkeit, zu der sie meist durch die Furcht vor einer feindlichen Da-
zwischenkunft genöthigt wurden, nicht zu ihrem Ziele gelangen konnten, die gröbsten Ge-
waltthätigkeiten, unter denen das Fortführen junger Männer als Rekruten und angesehener
Leute als Geißeln, sowie Mißhandlungen aller Art noch zu den gelinderen, Mord und
Brandstiftung aber nicht zu den Seltenheiten gehörten.

Diesem gegenüber verhielten sich die Generäle des Reichsheeres, welches zu Anfang
des Jahres 176ti mit seinem Gros in Franken stand, während die Avantgarde oder — wie
damals der technische Ausdruck war — die Grcnzpostirungen desselben das Voigtland und den
Neustädter Kreis besetzt hatten, mit einer Indolenz, welche geradezu ans Strafbare grenzt,
wenn wir die unlauteren Beweggründe des unthätigcn Verhaltens einzelner derselben, wie
wir sie in dem Folgenden werden nachgewiesen sehen, in Berücksichtigung ziehen. Man
kann dabei nicht außer Erwägung lassen, daß die Ocsterreicher in ihren Kroaten und
Husaren vortreffliche leichte Truppen besaßen, welche, gut geführt, mindestens denselben,
wahrscheinlich aber, wenigstens was die Kavallerie betraf, einen höheren Werth gehabt
hätten, als die preußischen.

Die Unternehmungen derselben wurden aber durch die hinter dem Vorhange der leichten
Truppen, dem sogenannten Kordon, in träger Ruhe in ihren Winterquartieren liegenden
regulären Korps in keiner Weise unterstützt und die Generäle derselben glaubten die lange
Zeit der Unthätigkeit zwischen den meist° kurzen Sommerfeldzügen, zu ihrer und ihrer
Truppen Erholung unbedingt und ausschließlich benutzen zu müssen. Die Beweglichkeit
und Unternehmungslust der Husaren und Kroaten innerhalb des weitläufigen, zwischen
beiden Armeen gelegenen Landstrichs, zu dem das durch seine Fruchtbarkeit und seine
wohlhabenden Städte die Habgier besonders reizende kursächsische Thüringen und die
Stifter Naumburg und Zeitz gehörten, konnte daher zum Schutze desselben nicht nur
nichts beitragen, sondern vermehrte nur noch die Plagen der ohnehin so schwer gepeinigten
Bewohner, Denn abgesehen davon, daß die kaiserlichen Freikorps, wie alle leichten Truppen
jener Zeit, an Raublust den preußischen nichts nachgaben, und daher auch im befreundeten
Lande, unter der Form von Requisitionen zu ihrem nothwcudigen Unterhalte, schamlose
Erpressungen verübten, gaben sie dem Feinde durch ihre Überfälle, welche von den Be¬
troffenen zur Entschuldigung ihrer Vernachlässigung des Sicherheitsdienstes regelmäßig
dem Verrathe der Einwohner zur Schuld gelegt wurden, auch noch zu höchst empfindlichen
Repressalien Anlaß, so daß die unbesetzten, zwischen den Vorposten der feindlich gegenüber¬
stehenden Heere gelegenen Gegenden sich mit Recht als die unglücklichsten von allen be¬
trachteten und mit doppelten Ruthen gestraft wurden.

In diese Zeit und auf diesen thüringischen Schauplatz werden wir durch die Berichte
Cberstein's versetzt, von denen der erste aus Saalfeld, wie bereits erwähnt, vom 26. Januar
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1760 datiert ist. Das Sammlungswcrk stand hier im Augenblick nach unter dem Befehl
des Obersten von Carlsburg, eines bewährten Stabsofficiers, welcher sich gleich von Haus
aus um die Sammlung und Wiedervereinigung der nach der Lilienstciner Kapitulation
eintreffenden Revcrtentcn große Verdienste erworben hatte. Zur Zeit befanden sich unter
seinem Befehle in Saatfeld 362 Mann, dabei 89 unberittcne Kavalleristen, die von der
Armee als augenblicklich nicht verwendbar, wieder zurückgeschickt worden waren Carlsburg
hatte für diese Leute in Suhl, dessen Fabriken monatlich 100 Stück ä. ö Thaler lieferten,
Gewehre fertigen lassen, so daß sie nothdürftig bewaffnet worden waren. Die Anschaffung
der Bekleidung und Ausrüstung machte bezüglich des Kostenpunktes große Schwierigkeiten,
denn die thüringischen Steuerkassen, welche sächsischcrseits mit Anweisung versehen worden
waren, ihre Bestände den mit dem Sammlungswerke beauftragten Officicren gegen Quittung
auszuzahlen, waren teils wegen zu großer Nähe der feindlichen Vorposten unerreichbar,
oder sie suchten sich der Ablieferung der Gelder unter allerhand Vorwänden zu entziehen.
Das letztere geschah aus Furcht vor den Preußen, denn diese legten bei ihren überraschenden
Besuchen zuerst die Hand auf die öffentlichen Kassen und ließen sich mit der Entschul¬
digung, daß die Steucrbeträge an die rechtmäßige Behörde eingeliefert seien, nicht abweisen,
sondern machten die Steuerbcamtcn persönlich für Ersatz derselben verantwortlich. Da in
solchen Kompetcnzfällcn der rücksichtslosere Teil seinen Forderungen mehr Nachdruck zu
geben weiß, als der zaghaftere, wenn auch gesetzliche, so stießen die mit dergleichen Ein¬
kassierungen beauftragten sächsischen Kommandos aus große Schwierigkeiten, heut das als
rechtmäßige Forderung zu erlangen, was morgen einem schwachen Preußischen Husarentrupp
auf die erste Drohung bereitwillig gewährt ward, und es waren noch die bestgesinnten
Beamten, welche, gegen Aushändigung ihrer Kassen, sich von ihren Landsleuten wenigstens
eine schriftliche Bescheinigung ausstellen ließen, daß ihnen die Gelder nur mit Anwendung
von Gewalt abgenöthigt worden seien.

Auch feiten der kleinen thüringischen Staaten fand das Sammlungswerk wenig För¬
derung, und besonders das Herzogthum Weimar gab sehr sparsame Beweise freundnachbar¬
licher Gesinnungen, Eberstein berichtet im ersten Schreiben von einer eigcnthümlichen
Oaxtatio dsnsvolsntias, welche man der herzoglichen Regierung gegenüber, wie es scheint,
nicht ohne Erfolg in Anwendung brachte. Während man bisher die am Sammelortc ein¬
treffenden weimar'schen Deserteure ohne Anstand angenommen und zur mobilen Armee
gesendet hatte, lieferte man „einen kleinen wenig brauchbaren Kerl," der sich von diesem
Beispiel hatte zur Desertion verleiten lassen, gegen die vertragsmäßigen Kartell- und
Atzungsgebühren, an Weimar aus, worüber die Herzogin-Regcntin große Zufriedenheit
bezeigte.

Ein Böhme, Johann Georg Schill, der bis vor kurzem beim kaiserlichen Fcldmarschall-
Lientenant Baron Luczinsky als Volontair gedient hatte, und von diesem gut empfohlen
wurde, hatte sich erboten, bis zum 1, März 100 deutsche Dragoncrpferde den Sachsen zu
liefern, wenn er bei denselben den Rang und das Gehalt eines Kapitäns erhalten könne.
Dieser junge, wie es scheint, bemittelte Mann war einer zener damals zahlreich auftauchenden
Unternehmer — Gründer würde sie die Gegenwart nennen —, welche, einzelne aus Leiden¬
schaft für den Beruf eines Parteigängers, die weitaus meisten aber aus Spekulation, sich
mit der Errichtung von Freikorps beschäftigten, Ebcrstein erfaßt Schill's Anerbieten mit
Wärme und empfiehlt dasselbe mit dem Hinweise, daß die Desertion sächsischer Landeskindcr
von der preußischen Kavallerie einen ganz anderen Umfang annehmen werde, als bisher
der Fall gewesen, wenn man dieselben wieder beritten machen könne; denn die Aussicht zu
Fuß dienen zu müssen, halte viele von der Rückkehr zu den vaterländischen Fahnen zurück.
Aber auch von der Verwendung einer kleinen Rciterabteilung beim Sammelwerke ver¬
spricht sich Eberstein viel, da durch eine solche die Selbstständigkeit des Dctachcment größer,
und dasselbe zum Schutze der sächsischen Landcsteile besser befähigt werde, welcher jetzt von
dem mehr oder minder°gutcn Willen der kaiserlichen und Reichsgcnerälc abhänge, die sich
in dieser Richtung sehr lässig zeigten, so daß die thüring'schcn Lande den dreisten Unter¬
nehmungen von wenigen Hundert Husaren und Freiwilligen zur Beute anheimfallen,

Schill, dessen Anerbieten anfangs beim Prinzen Xaver wenig Anklang fand, wieder¬
holte dasselbe einige Monate später, indem er sich anheischig machte, im Falle seiner An¬
stellung, sogleich mit einer 40 Mann starken vollständig berittenen und ausgerüsteten Ab¬
teilung beim Heere einzutreffen. Er wurde noch im Jahre 1760 mit Licutcnantsrang an¬
gestellt, und avancierte später zum Rittmeister, Die Truppe, welche er organisierte, führte
den Namen der Freihusarcn und verrichtete mit den französischen Volontaires d'Haynault
und de Flandre den Vorposten- und Avantgardendienst beim Xavcr'schen Korps, Nach
dem Hubertusburger Frieden war eine der ersten Maßregeln des Administrators, die
Mannschaft und die Pferde des Freikorps unter das Regiment Sacken-Chevauxlegers zu
verteilen, Schill selbst erhielt eine Kompagnie beim Chevauxleger-Regiment Renard, scheint
jedoch an dem einträglichen Werbegeschäft in Kriegszeitcn ein solches Vergnügen gesunden
zu haben, daß er dasselbe auch im Frieden nicht ruhen lassen konnte, denn es wurde nach einiger
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Zeit gegen ihn die Anklage erhoben, „sich gegen die eingeschärften Landes- und Militär-
gcsetze in fremde Wcrbcgeschäfte eingelassen zu haben." Er kam der bezüglichen Unter¬
suchung durch ein Abschiedsgesuch zuvor, welches vom Kurfürsten, nach einigem Zögern,
unter dem 4. Mai 1772 bewilligt wurde, worauf Schill in preußische Dienste trat und bis
zum Oberstlieutcnant avancierte. Später erkaufte er ein Gut in Wilmsdorf, zwischen Dresden
und Dippoldiswalde, und lebte hier bis zu Anfang der 8V Jahre, stets von Schulden be¬
drängt und in Prozesse verwickelt. Im Jahre 1773 war er, wahrscheinlich unmittelbar vor
seinem Eintritt in den preußischen Dienst, in den polnischen Adclstand aufgenommen
worden. Von vier seiner Söhne, welche sämtlich der preußischen Armee angehörten, war
der bekannte deutsche Patriot Ferdinand von Schill, geboren 1772 zu Gotthof bei Pless
in Oberschlesien, der jüngste. Obgleich eine weit edlere Natur, als der Vater, erinnert der
Sohn doch, durch den gewaltigen Drang zum Kühnen und Abenteuerlichen, an seine Ab¬
kunft von dem Freischaarcnführer im 7 jährigen Kriege.

Minder günstige Erfolge in der Anwerbung eines Freikorps hatte ein Hauptmann von
Geusau, welcher, nachdem er über die Vorbereitungen viel Zeit verloren hatte, endlich im
Frühjahr 1760 mit zwei Mann in hellgrauen Röcken mit grünen Kragen und Westen, als
dem Gesamtergebnis seines Geschäfts, zum mobilen Korps abging.

Die Klagen und Beschwerden über den Mangel an Unternehmungsgeist der Reichs¬
generäle, und ihr geringes Interesse für die Leiden der sächsischen Provinzen, ziehen sich
als rother Faden durch fast sämtliche Berichte Eberstein's hindurch. Selbst wenn seine
Vorwürfe nicht in ihrem ganzenUmfange gerechtfertigt wären, und kühne Rathschläge demjenigen,
der die Verantwortung für den Ausgang nicht zli tragen hat, vom unparteiischen Urteil
nicht nach ihrem vollen Werthe angerechnet werden dürfen, so ersieht man doch im Ver¬
laufe der hier geschilderten Begebenheiten zur Genüge, daß im großen und ganzen Ängst¬
lichkeit, Eigennutz, kleinliche Rivalitäten, Judolenz, zaghafte Scheu vor Verantwortlichkeit,
Mangel an Disciplin unter den höheren Anführern auch auf diesem Schauplatze des Krieges
auf feiten der kaiserlichen und Rcichstruppen, dagegen Energie, Beweglichkeit, Kühnheit,
Straffheit in Erteilung und Ausführung des Befehls auf feiten des preußischen Heeres zu
suchen sind.

Den ernsten und dringenden Vorstellungen des Obersten Carlsburg an den Feldmar¬
schall-Lieutenant Baron Luczinsky in Schleiz und Prinzen Stollberg in Lobcnstein, sowie
an den Feldmarschall Grafen Scrbelloni in Bamberg, der für den in Wien abwesenden
Pfalzgrafen von Zwcibrücken den Oberbefehl über die Rcichsarmee übernommen hatte, war
es endlich gelungen, wenigstens den Befehl zur Unternehmung einiger Streifzüge gegen
Zeitz, Erfurt und Weimar zu erwirken. Mit diesen Expeditionen wurde der k k. Lieute¬
nant Otto beauftragt, ein geschickter Partisan, welcher, aus Wcißenfcls gebürtig und vor¬
her Revierjägcr auf dem Gute des Generals von Rochow, das Geschäft der Errichtung eines
Freikorps mit Glück betrieben und anfangs mit kaiserlicher Genehmigung 60 Berittene zu¬
sammengebracht hatte, welche sich nach und nach bis auf 300 vermehrten, und an die sich
freiwillige Husaren und Kroaten anschlössen. Otto avancierte noch innerhalb der Zeit, die
unsere Erzählung umfaßt, zum Major und stand lange in Unterhandlungen mit dem
sächsischen Hofe in Warschau, indem er sich bereit erklärte, noch während des Krieges oder
nach Beendigung desselben in die Dienste seines Vaterlandes zu treten, wenn man ihm mit
seinem im kaiserlichen Heere erworbenen Range und Gehalt übernehmen wolle Man
zeigte stch hierzu in Warschau geneigt; der Äbschluß des Vertrags kam jedoch nicht zur
Ausführung, und Otto blieb in kaiserlichen Diensten. In dem bayrischen Erbfolgckriege
17-8 erhielt derselbe, nachdem er inzwischen nicht weiter, als bis zum Obcrstlicutenant
ausgerückt war, den Auftrag, von Böhmen aus die Grenzen des Erzgebirges und Voigt¬
landes zu beunruhigen, ein Geschäft, zu dem ihn seine im 7 jährigen Kriege erworbene
Kenntnis dieser Gegenden sehr befähigt erscheinen ließ; bei der kurzen Dauer der Feind¬
seligkeiten hafte indessen die Otto'sche Diversion wenig Erfolg.

Dem Berichte Eberstein's vom 6 Februar ist eine ganze Beilage von Hiobsposten aus
dem sächsischen Thüringen angeschlossen. Naumburg soll den Preußen 100000 Thalcr
zahlen; der alte Kaufmann Schweizer und sein Schwiegersohn vr. Drechsler nebst zwei
Rathsherrcn sind als Geißeln fortgeschleppt worden. Nach Eckartsbcrge sind 70 Husaren
und 30 Mann von einem Freibataillon als Exekution gekommen; der Bezirk muß, bis das
ausgeschriebene Fouragequantum geliefert ist, täglich 100 Thaler zahlen. Die Stadt Zeitz,
in der 7 preußische Kürassiere aufgehoben worden waren, muß für jeden Mann 100 Thaler
Strafe erlegen. In Langensalza verlangen 33 Mann Preußen 50000 Thaler Kontribution,
1500 Thaler Exekutionsgebühren und 9 Thalcr von jeder Hufe für Fourage, „dabei
prügeln sie die Bürger wie die Hunde." Hcrrengoßastadt bei Langensalza ist rein ausge¬
plündert. Die Bestellung der Felder ist wegen Mangels an Vieh und Aussaat in vielen
Orten unausführbar; das männliche Gesinde flüchtet sich aus Furcht, als Soldaten mitge¬
nommen zu werden. Aber auch angesehene Personen fliehen, um sich diesem Schicksal zu
entziehen; erst kürzlich waren mehrere junge Studenten, darunter drei Edclleute, in Leipzig,
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wohin sie sich begeben hatten, um ihre Wechsel zu erheben, gewaltsam in'? Militär cingc
stellt worden.

Der Ritterschaft ist eine extraordinaire Kontribution von 300 Thaler pro Ritterpferd
auferlegt; die ordinäre beträgt die Hälfte des jährlichen Einkommens,*)

Unter dem Drucke dieser Ereignisse kam der Kammcrjunker von Bose auf Frankleben
bei Wcißensels zum Obersten von Carlsburg, um mit diesem sich zum General Grafen
Serbclloni nach Bamberg zu begeben und dessen Hülfe namens der bedrängten Provinz
anzuflehen, was umsoweniger Schwierigkeiten zu unterliegen schien, als die Peiniger des
Landes nur von Leipzig ausgehende Husarenkommandos und das Freibataillon Salomon
waren, von welchem nur etwa 300 Mann in Merseburg lagen.**)

Saalfcld, das dem Prinzen Stollberg und dem Fcldmarschall-Lieutenant Luczinskh
jetzt zu sehr bedroht erschien, mußte gegerÜMitte Februar von dem Sammeldepot, welches
440 Mann zählte, geräumt und dieses nach Neustadt a. d Orla verlegt werden. Auf dem
kurzen Marsche verlor das Dctachemcnt 16 Mann durch Desertion; es war unter den Leuten
ruchbar geworden, daß nächstens wieder eine Sendung zur Armee abgehen solle.

Anfangs März hatte Edelstein dem Fcldmarschall-Lieutenant Luczinskh in Schleiz
den vom Obersten Carlsburg entworfenen Plan zu einem offensiven Unternehmen vorge¬
legt, zu dem 200 Kroaten und 2 Kanonen erbeten wurden. Luczinskh erklärte sich nach
Prüfung des Vorschlages hierzu erbötig, und der Prinz Stollbcrg, sonst keineswegs ein
Freund kühner Wagnisse, erteilte als der dem Dienstrange nach ältere General seine Zu¬
stimmung. Wahrscheinlich wurde letzterer von Bamberg aus beeinflußt, wo dem Fcldmar¬
schall Serbclloni, auf Grund der vor kurzem mit Carlsburg und Bose gepflogenen münd¬
lichen Unterhandlungen, die „reelle Dankbarkeit" der Stifter und des thüringischen Kreises
für Gewährung eines besseren Schutzes in Aussicht gestellt worden war. Major Eberstein
bemerkt hierzu: „Wahrscheinlich hat das Wort rösUsrusut diesen Entschluß des Herrn
Generals zuwege gebracht, und es ist betrübt genug, daß die im Lande so nöthige Hülfe
bloß von dem Interesse derer Generals dependiert."

Die von Carlsburg disponierte Unternehmung war mit größter Verschwiegenheit vor¬
bereitet worden und richtete sich gegen das von den Preußen unter dem Generalmajor
von Bandcmer mit 2 Eskadrons des Leibkarabinier-Rcgiments und einiger Infanterie be¬
setzte Zeitz. Der Ort sollte unter dem Schutze der Nacht umstellt und die Stadtmauer
an dem Garten des in Zeitz lebenden sächsischen Generals von Rex, in dessen Hause der
General von Bandemer sein Quartier hatte, mit Leitern erstiegen werden. Der Lieutenant
Fleck hatte cS übernommen, von einem mit der Örtlichkeit genau bekannten Untcrofficier
geführt, den General in seinem Bett zu überfallen und mit der Pistole in der Hand zu
zwingen, sich mit dem Regimentc ohne Widerstand zu ergeben. Leider war bei der sonst
trefflich geplanten Unternehmung zu sicher auf das gleichzeitige Eintreffen von Abteilungen
gerechnet worden, welche ihren koncentrischen Anmarsch aus verschiedenen Richtungen bei
Nacht und unter ungünstigen Witterungsverhältnissen zu bewerkstelligen hatten.

Der 17. März war zur Ausführung der Expedition festgesetzt worden. Die beim
Sammlungswerke in Neustadt a. d. O. vereinigten Sachsen, verstärkt durch 200 Kroaten
und 2 leichte Kanonen, brachen am 16. früh 3 Uhr von da auf und marschierten auf durch
Regengüsse aufgeweichten Wegen nach Crossen zwischen Gera und Zeitz. Von hier erging
von Carlsburg an den in die Nähe herangezogenen Oberstlieutcnant von Gräven, Komman¬
deur des Baronah'schen Husarenrcgiments, die Ordre, den 17. früh 4 Uhr bei Zeitz einzu¬
treffen und die 3 nach Norden und Osten gerichteten Stadtthore zu besetzen, während Otto,
welcher mit seinem Jägerkorps von Saalfeld nach Eisenberg vorgerückt war, hier den Be¬
fehl erhielt, zu derselben Zeit an der Aubrücke und dem hohen Stege bei Zeitz zu stehen.
Von Crossen brach Oberst Carlsburg Nachts 11 Uhr in der Erwartung auf, den nur
3 Stunden langen Weg bis zu seiner Stellung vor Zeitz, einschließlich eines Haltes, in
4 zurücklegen und so noch eine Stunde vor der zum Beginn des Angriffs festgesetzten Stunde
eintreffen zu können. Aber die Ermüdung der Leute, und besonders der schwierige Trans¬
port der Geschütze auf den kothigen Wegen verzögerte diesen Marsch so, oaß das Detache-
ment erst um 5 Uhr vor der Stadt anlangte, und der Angriff fast um 2 Stunden verspätet

*) In einem Aktenstück ves Königl. Hanptstaatsarchivs zu Dresden: „Ik-eois ckes (Ariels äs 1a Laxe von-
ti's I'armcks imxeraie heißt es: „I^es i?rnssiens avaient exi^ck Husgu'au mois cke mars ckans 1a Dimrinxe 877000
ckous en ar^ent oomxtant xenr ies oentrikutiens arrickrckes cle 1759 et xonr osiies cke 1760. Iis avaient exi^s
xius cke 412000 koisssaux ck'avoine, 170000 cke Leibis et 1151000 bottes cke xaiiie."

55) Dies Wird in dem ?rckxis ckes (Ariels mil folgenden Worten bestätigt: l'Imrinxe 200 Kemmes cke
oavalerie et environ 200 iieussarcks rava^eaient tonte oette xrevinoe. Iis n'etaient seutenns gue par 300



wurde. Die auf die Dunkelheit berechnete Eskalade mußte infolge dieser Verspätigung,
und da der Anmarsch von einer preußischen Husarenpatrouille bemerkt worden war, auf¬
gegeben werden, und der Angriff Carlsburg's richtete sich nun einfach auf das zunächst-
gelegcne Stephansthor.

'Man fand dasselbe nur schwach besetzt, denn die Karabinicrs hatten schon Befehl er¬
halten, um l/-6Uhr nach Teuchern abzumarschieren und standen bereits auf dem Markte
formiert; der General von Bandemer, und leider auch der Major von Katte mit 30000 Thalern
Kontributionsgeldern, waren schon vorausgegangen. Die Thorwache wurde leicht über¬
wältigt und zog sich feuernd nach dem Markt auf die dort aufgestellten Karabiniers zurück.
Diese versuchten, durch das Wasserthor zu entweichen, fanden dieses aber schon von einer
sächsischen Abteilung besetzt und flohen nun im Galopp durch das Kalkthor, dessen sich
Oberstlieutenant von Gräven, der erhaltenen Instruktion entgegen, nicht versichert, sondern
seine Reiterei, in 6 Trupps verteilt, in einigem Abstände von der Stadt auf der Höhe
über Bose's Vorwerk aufgestellt hatte, wodurch den Preußen Gelegenheit gegeben wurde,
sich jenseits des Thores zu formieren und mit Zügen in Marsch zu setzen. Aber schon
folgte ihnen die Infanterie auf dem Fuße und beschoß die abziehenden Karabiniers nicht
blos mit Kleingewchrfcucr, sondern auch aus einem beim Schiehhause aufgestellten Geschütz.
Während die Preußen sich nun den Berg hinauf, neben Bose's Vorwerk vorbei, mit großer
Beschleunigung zurückzogen, wurden sie von der Kavallerie Grävcn's, bei welcher sich neben
den Baronay'schcn Husaren auch eine Kompagnie pfälzische Dragoner befanden, in der
Flanke attaquiert und den Abhang nach der Elster hinabgeworfen, wobei der größte Teil
derselben gefangen wurde, während von denjenigen, welche sich über den Fluß zu retten
suchten, mehrere ertranken. Eine preußische Eskadron, welche außerhalb der Stadt auf dem
Dorfe gelegen hatte, eilte zur Unterstützung herbei, wurde jedoch von dem Otto'schen Korps
in Empfang genommen und mit einem Verlust von einem Rittmeister, einem Kornet und
einigen 50 Gemeinen an Gefangenen, aus dem Felde geschlagen.

Im ganzen verloren die Preußen bei dem Ueberfall von Zeitz 244 Mann an Ge¬
fangenen, unter welchen sich viele Osficierc — die beiden Obersten von Treskow und von
Arnstädt, 5 Rittmeister, 2 Lieutenants, 5 Kornets und 1 Auditeur befanden; es konnten
jedoch von diesen Gefangenen der Lieutenant von Arnstädt und 36 Mann wegen zu schwerer
Verwundung nicht mit forttransporticrt werden. Unter einigen 60 Todten, die der Feind auf
der Wahlstatt zurückließ, befand sich der Major von Jtzenblitz und der Lieutenant Grau.
Standarten wurden den Preußen 3 Stück abgenommen, doch ging eine derselben noch
während des Gefechtes auf unerklärte Weise wieder verloren. Eine Pauke fiel in die Hände der
pfälzischen Dragoner, deren Führer, Hauptmann von Uphöfen, sich sehr auszeichnete; auch
die sächsischen Lieutenants Fleck und Zschackwitz werden im Bericht lobend erwähnt.

Auf die Nachricht, daß der General Salomon von Naumburg her mit Infanterie im
Anmärsche sei, wurde, nachdem man schon um 2 Uhr die Gefangenen und 240 Beutcpferde
abgeführt hatte, trotz der allgemeinen, nach so bedeutenden Anstrengungen und Aufregungen
eingetretenen Erschöpfung, der Rückzug nach Gera wieder angetreten. Der diesseitige
Verlust war verhältnismäßig sehr gering; 10 Mann wurden vermißt, 4 Mann, einschließ¬
lich 1 Sachse, waren verwundet.

Den 19. hielten die Sachsen m Gera Rasttag, den 2V. trafen sie wieder in Neustadt
ein. Auch Oberstlieutcnant von Gräven führte sein Husarenregimcnt wieder nach Tanna
und Mühltroff, Otto seine Jäger nach Saatfeld zurück. Das in Zeitz zurückgebliebene
Husarendetachcment muhte schon den 19. den Ort räumen, ohne die verwundeten Gefangenen
mitnehmen zu können. Dies erfolgte vielmehr Tags darauf durch das Kommando eines
preußischen Frcibataillons, welches an Repressalien es nicht fehlen ließ, und sogleich von
der Kammer 1000 Thaler und vom Rathe ebensoviel verlangte, auch mehrere Geißeln
wegschleppte.

Die Expedition gegen Zeitz war eine kecke, gut durchgeführte Waffenthat, welche dem
Obersten von Carlsburg zum höchsten Lobe gereicht. Wenn bei der allgemeinen Misere
der österreichischen Kriegführung die Folgen dieses schönen Unternehmens sich für das Land
nicht so günstig gestalteten, wie man zu hoffen berechtigt war, so wird dadurch das Ver¬
dienst Carlsburg's nicht beeinträchtigt, der sich später bei der Armee des Prinzen Xaver
noch bei mehreren Gelegenheiten vorteilhaft auszeichnete. Er befehligte an der Stelle des
im Juni 1760 zu Münden verstorbenen Obersten Kavanagh das Infanterieregiment des
Prinzen Xaver, wurde 1767 Generalmajor und Kommandeur des Leib-Grenadier-Garde-
Regiments, und erhielt 1775 ein eignes Regiment Carlsburg starb 1786 im 74. Lebens¬
jahre; 1768, bei der Stiftung des St. Heinrichordens durch den damaligen Administrator
Prinz Xaver, hatte er sich unter der Zahl der ersten Ritter befunden, welche am 11. Sep¬
tember in Pillnitz die neue Dekoration aus den Händen des Stifters empfingen.

Den Zweck, die Preußen einzuschüchtern und sich bei denselben in Respekt zu setzen,
hatte das beherzte Unternehmen Carlsburg's allerdings nicht erreicht: für Zeitz waren die
Folgen sogar sehr nachteilig. Die Stadt wurde durch den General von Schenkendorf mit
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3 Bataillonen und 6 Geschützen auf's neue besetzt und mit einer Buße von 800V!) Thalern
belegt, für deren Zahlung mehrere Geißeln haften mußten, unter welchen sich auch der
70 jahrige Bürgermeister befand, der auf dem Transport der rücksichtslosen Behandlung
erlag.

Welcher kleinliche und engherzige Geist die kaiserlichen Generäle beherrschte, beweist
auf's neue eine zu jener Zeit von "dem Prinzen Stollberg von Lobcnstein aus an die
Generäle Luczinsky in Schlciz und Kleefeld in Plauen erlassene Ordre, auf die Lamen¬
tationen Thüringens nicht weiter Rücksicht zu nehmen. Es waren keineswegs strategische
Beweggründe, welche diese unheilvolle, reiche Gegenden dem Ruin preisgebende Weisung
veranlassten-, Eberstcin legt die Schuld, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dem Fcldmarschall
Grafen Serbclloui zur Last, welcher sein Hauptquartier von Bamberg nicht weiter verlegen
wolle, weil er von der Stadt Nürnberg, für deren Deckung, die Summe von 30000 Gulden
beziehe, deren Zahlung wegfallen würde, sobald die Furcht vor einer feindlichen Invasion,
bei größerem Abstände der Stadt, schwinden sollte. Man ist zunächst geneigt, diesen harten
Vorwarf, welchen Eberstein hier dem österreichischen Feldherrn, einem Manne von so hohem
Range und vornehmer Abkunft macht, für eine im Nnmuth ausgesprochene, unbegründete
Verdächtigung zu nehmen; wir werden jedoch sehr bald die unzweideutigsten Nachweise ge¬
liefert erhalten, wie zugänglich nicht blos Serbelloni, sondern auch dessen Umgebung der
Bestechlichkeit waren.

Der Bericht Eberstcin's vom 10. April aus Neustadt a. d. O meldet dem Kurprinzen
einen sehr beklagenswertsten Vorfall, welcher uns einen tiefen Blick in die inneren Zu¬
stände der Armee, in die Stimmung und Anschauungsweise der Mannschaft, und auf den
beschränkten politischen Standpunkt der niederen Volksklassen jener Zeit gestattet, und daher
auch von kulturgeschichtlichem Interesse ist.

Bevor wir auf den Inhalt des Eberstein'schen Berichts näher eingehen, sei uns der
Versuch erlaubt, die sociale Lage eines besitzlosen, aber körperlich kräftigen jungen Mannes
in jener kriegerischen Periode einer Beleuchtung zu unterziehen. Sie war in der That
fast aller Orten, besonders aber in dem von jeder Plage des Krieges am schwersten heim¬
gesuchten Sachsen, eine höchst unglückliche. Wenn, wie es im Laufe der Begebenheiten,
die wir sogleich schildern werden, geschieht, arme, durch irrige Anschauungen vom Wege der
Pflicht verführte, aber ihrem Fürsten, ihrem hartgeprüftcn Vaterlande in treuer Liebe er¬
gebene sächsische Soldaten ihr Schicksal„mit dem des gehetzten Wildes vergleichen, so liegt
leider in diesem traurigen Bilde keine Übertreibung. Durch preußische Werber vom Pfluge
hinweg geholt j oft den Armen von Weib und Kindern entrissen und unter Mißhandlungen
in den Soldatenrock gesteckt, zwang man den Unglücklichen, dem Feinde seines rechtmäßigen
Königs den Eid der Treue zu schwören und für eine fremde Sache gegen seine eigenen
LandÄeute, seine Brüder zu kämpfen. Entzog er sich dieser empörenden Knechtschaft durch
die Flucht, so setzte er sich nicht blos, im Falle der Wiedergefangennahme, den grausamsten
Strafen, ja selbst der Todesstrafe aus, nein, auch sein Heimathsort, seine Familie wurde für
ihn verantwortlich gemacht, sein oder seiner Eltern ärmliches Eigenthum konfisciert und
die Gemeinde, der er angehörte, mit scharfer Exekution gepeinigt. Was Wunder, wenn
unter solchen Umständen die an den Lasten des Krieges ohnehin so schwer tragenden Ge¬
meinden mit ihren Bedrückern wetteiferten, den Entlaufenen, der am heimischen Herde Schutz
suchte, wieder einzufangcn und auf ihn Jagd zu machen, wenn er in der Umgegend seiner
Heimath in den Wäldern umherirrte Er war dann froh, wenn er bei der ersten besten
Truppe, gleichviel ob der kaiserlichen oder der Reichsarmce, den Hannoveranern oder
Braunschweigcrn ungehörig, eine Zuflucht fand; die beiden letzteren, obgleich sie in Hessen
und Westfalen gegen die Franzosen und mithin auch gegen das sächsische Hülfskorps Krieg führten,
betrachtete er nicht als Feinde seines Vaterlandes, welchem ja von ihnen keine Ünbill
widerfuhr. So verwirrten sich die durch keine Belehrung irgend einer Art berichtigten
Begriffe des gemeinen Mannes vollständig; Feind war ihm nur der Preuße, der sein
Vaterland bedrückte, gegen den sein König in den Waffen stand, unsympathisch der Fran¬
zose aus nationalem Instinkt, und weil sein schlichter Sinn die politischen Kombinationen,
welche die Interessen Sachsens an Frankreich knüpften, nicht zu durchblicken vermochte.
Aus solchen Anschauungen erklärt sich die entschiedene Abneigung der aus dem preußischen
Dienst, oft nach inzwischen wiederholtem Fahncnwechsel, endlich beim Sammlungswcrke ein¬
treffenden Flüchtlinge, zu dem in französischem Solde stehenden Korps auf den von dem
bedrängten Vaterlande entfernten Kriegsschauplatz gebracht zu werden, wo sie an der
Seite der Franzosen gegen deutsche Volker fechten sollten, für welche sie, trotz der Feind¬
schaft der Kabinette, im Herzen doch wärmere Gefühle hegten, als für die hochmüthig auf
sie herabblickenden Bundesgenossen. Hierzu kam noch die unter ihnen sehr verbreitete
Meinung, welche in der klcinmüthigen, immer nur auf die Abwehr berechneten Strategie
der kaiserlichen Feldherren eine gewisse Stütze fand, daß sie an Frankreich verkauft würden,
um dessen Grenzen gegen feinduche Angriffe zu decken, während ihre Heimath einem un¬
erbittlichen Gegner schonungslos preisgegeben werde. Berücksichtigt man endlich noch, daß



die beim Sammlungswerk angestellten Officiere den Revertentcn bei ihrer Ankunft, wohl
nicht gerade selten/auf die von diesen gestellten Bedingungen, nicht zur Armee im fran¬
zösischen Solde gesendet zu werden, im Eifer der Verhandlungen einen ausweichenden oder
doppelsinnigen Bescheid, wenn nicht geradezu ein zustimmendes Versprechen erteilten, dessen
sich später, wenn der Mann aufs neue den Fahneneid geschworen hatte, niemand mehr zu
erinnern wußte, so befindet man sich in der Lage, die Beweggründe zu beurteilen, welche
zu dem sonst unerklärlichen, in Eberstein's Berichte geschilderten meuterischen Exccsse Ver¬
anlassung gaben,

Oberst von Carlsburg hatte am 16 April mit einem Teile der beim Sammlungsdepot
in Neustadt befindlichen Mannschaft den Marsch zur Armee im Würzburg'schen angetreten
und war bis Saatfeld gelangt, wohin ihm Major von Ebcrstein, des Rechnungsabschlusses
wegen, das Geleit gegeben hatte. Am folgenden Morgen sollte von da der Marsch fortge¬
setzt werden; das Detachement stand auf dem Markt rangiert, und der Hauptmann von
Salza kommandierte den Antritt, als der Grenadier Böttger von der Leib-Grcnadier-Garde
das Gewehr erhob und „Halt" rief. Mit lauter Stimme redete er dann die Leute an:
„Vivat der König in Polen! Wer em rechtschaffener Kerl und Sachse ist, bleibt hier! Wir
marschieren nicht zu den Franzosen, Im Lande wollen wir dienen, aber mit den Fran¬
zosen nicht!"

Alles Zureden der Officiere blieb vergeblich: die Reihen wurden gebrochen; ein Teil
der Leute lief zum Thore hinaus und rangierte sich unter Böttger's Führung, ein anderer
blieb zwar auf dem Markte, weigerte sich "aber von der Stelle zu gehen, Den Bedrohungen
der Officiere mit der Waffe setzten sie das Gleiche entgegen, ohne sich an einem derselben
zu vergreifen. Die aus der Stadt gegangene Abteilung sendete eine Deputation an den
Oberst von Carlsburg mit der Erklärung: „daß sie keinesfalls außer Landes bei den
Franzosen Dienste thun würden; dahingegen möge man sie mit der kaiserlichen oder Reichs¬
armee agieren lassen; sie würden dann jederzeit für das Vaterland als brave Leute fechten,
wenn sie auch keine Löhnung erhalten und sogar vor Leipzig gehen sollten," Dem Obersten
hielten sie vor, „ob sie wohl jemals seiner Ordre außerdem ungehorsam gewesen, und ob
sie nicht bei der Zeitzer Affaire das Ihrige als redliche Leute gethan hätten?"

Man sendete sofort Staffelten an den Fcldmarschall-Lieutenant Luczinsky in Schleiz
und den Obersten von Seckendorfs in Pößneck mit der Anzeige von dem Vorfall und der
Bitte um Gewährung von Unterstützung gegen die Meuterer, Nach langem Zureden ließ sich
endlich der in Saalfeld zurückgebliebene Rest von 50—60 Mann willig finden, dem Obersten
von Carlsburg nach Gräfenthal, dem nächsten Marschguartier, zu folgen, wo Rasttag ge¬
halten werden sollte, in der Hoffnung, daß die anderen, welche sich in ein Gehölz bei Saal¬
feld, die Katze benannt, zurückgezogen hatten, mittlerweile Vernunft annehmen und sich der
Marschkolonne wieder anschließen würden, wenn man ihnen in diesem Fall Straflosigkeit
zusichern werde.

Die Verlegenheit der sächsischen Führer war groß. Die Kavallerie hatte sich zwar an
der Meuterei nicht mit beteiligt; freilich hatte diese aber auch nicht mit zur Armee ab¬
marschieren, sondern zur Deckung des Sammlungswerkes zurückbleiben sollen. Die üble
Stimmung der Leute war nicht verborgen geblieben; man hatte jedoch bisher immer ge¬
hofft, daß das Excmpel einer harten Strafe auf die „im preußischen Dienste ausgearteten"
Leute einen günstigen Eindruck machen werde, und deshalb kurz vorher einen Deserteur
der Leibgarde, welcher siebenmal aus dem sächsischen Dienste entlaufen war, kriegsgericht¬
lich verurteilen und henken lassen; Ebcrstein bemerkt jedoch, daß während der Exekution
sich Stimmen unter der Mannschaft erhoben hätten, „es werde sich niemand daran kehren,
denn alle könnten sie doch nicht gehangen werden,"

Die Hoffnung, daß die Meuterer dem mit dem Obersten von Carlsburg nach Gräfen¬
thal abmarschierten Detachement nachfolgen würden, schlug fehl; sie hatten sich vielmehr aus
dem Gehölz bei Saalseld über die Saale nach Uhlfeld bei Rudolstadt gezogen. Von hier
aus sendeten sie durch einen Unterofficier, welchen Carlsburg zur Anknüpfung von Ver¬
handlungen und Verkündigung eines Pardons an die Aufständischen abgeschickt hatte, ein
Schreiben an den Major von Eberstein folgenden Inhalts:

„Sie hätten sich gegenseitig das feierliche Versprechen gegeben, nicht auseinander zu
gehen, sondern vielmehr jeden als Deserteur zu betrachten und sofort zu erschießen, der sich
von ihnen wegwende. Dagegen beschwerten sie sich, daß ihnen das von den Officieren ge¬
gebene Versprechen, nicht zur französischen Armee geführt zu werden, nicht gehalten worden
sei. In Sachsen wollten sie ihre Pflicht als rechtschaffene Soldaten nach wie vor erfüllen
und ihr Vaterland gegen den Feind mannhaft verteidigen, nur aber nicht dahin geführt sein,
wo sie sich ohne Nutzen für dasselbe todtschießcn lassen sollten, Sie baten den Major von
Eberstein, selbst zu ihnen zu kommen und ihnen das desfalls gegebene Versprechen zu
wiederholen, aber nicht, wie sie mit Bitterkeit hinzufügten, auf Kavaliersparole, sondern
im Namen des Königs; auch versicherten sie, daß es Rädelsführer unter ihnen nicht gebe,
da sie einer wie der andere dächten,"
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Eberstcin befand sich diesen ungesetzlichen Forderungen gegenüber in einer sehr unangenehmen
Lage. Schon trieben sich in der Harzgegend große Schaaren sächsischer Rcvertenten umher,
welche, aus Abneigung gegen den Dienst bei den Franzosen, nichts von dem Sammlungs¬
werke wissen wollten und entweder eine Art Räuberleben fortsetzten, oder sich für den
braunschwcigischen Dienst gewinnen ließen. Der Herzog von Braunschweig hatte aus
solchen Leuten bereits ein vollständiges Bataillon formieren lassen, dem später noch ein
zweites, auch zur Hälfte aus sächsischen Landeskindcrn bestehendes Bataillon hinzugefügt
wurde, und es ist schon wiederholt erwähnt worden, daß die Revertenten das Heer des
Herzogs Ferdinand Nie recht eigentlich als ein feindliches betrachten wollten, obgleich es
gerade dem Hauptteil des sächsischen gegenüberstand.

Nach mehrtägigem Hin - und Herverhandeln, während welches Carlsburg mit seinem
Dctachement den Marsch zur Armee fortgesetzt hatte, sah sich endlich der Major von Ebcr-
stein genöthigt, den renitenten Leuten, „weil außerdem zu befürchten war, daß sie sämt¬
lich zum Feinde übergehen oder im Lande herumstreifen und die größten Desordrcs ver¬
üben möchten," das schriftliche Versprechen zu geben, daß sie im Lande verbleiben sollten,
worauf den 20. April, auf ausdrücklichen Wunsch der Meuterer, der Hauptmann von Edel¬
stein nach Orlamündc geschickt wurde, welcher sie daselbst in Empfang nahm und einquar¬
tierte. Am folgenden Tage traf er mit 103 Mann in militärischer Ordnung vor seines
Bruders Quartier in Neustadt a d. O. ein. Zwanzig Mann hatten sich gleich von Haus
aus von den übrigen abgetrennt und waren beim Salomon'schen Freibataillon eingetreten.
Der Grenadier Böttger, ein gelernter Jäger aus Kranau bei Zeitz, scheint, von seiner
Körpergröße unterstützt, — der 26jährige Mann maß 80 Zoll — einen bedeutenden Ein¬
fluß auf seine Kameraden ausgeübt zu haben, wenn diese auch behaupteten, nicht sie
seien von ihm beredet, sondern er vielmehr mit Gewalt zu ihrer Anführung genöthigt
worden.

Eberstein zog in der Folge von der Autorität, welche Böttger auf die übrigen aus¬
übte, Gewinn, indem er denselben zum Unterofficier ernannte und für sein Interesse zu
gewinnen verstand; denn trotz des erteilten Versprechens hatte Eberstein noch keineswegs
die Hoffnung aufgegeben, die° Leute durch „einzelnes pcrsuadieren" zu teilen und sie im
Guten dahin zu bringen, in ihre Abscnduug zur Armee einzuwilligen. In der That war
so, wie die Sachen jetzt lagen, durch die den Leuten gemachten Zugeständnisse dem ganzen Samm¬
lungswerke ein bedeutender Nachteil zugefügt worden. Man war nicht bloß in der größten
Verlegenheit, was man mit dem Dctachement im Lande eigentlich beginnen und wie man
dasselbe auf die Dauer erhalten solle, das Beispiel der glücklich durchgeführten Weigerung,
zu dem unbeliebten Korps im französischen Solde abzugehen, mußte natürlich auch aus alle
in der Folge noch zu erwartenden Überläufer einen bösen Einfluß üben. Wirklich kamen
auch schon wenige Wochen nach der Meuterei 5 Deserteure von der preußischen Besatzung
von Wittenberg an, welche sich als eine Art von Deputation der bei derselben befindlichen
sächsischen Landeskinder einführten, die nach ihrer Angabe jener 1000 Mann starken
Truppe ausmachten, um namens derselben die Zusage zu erteilen, daß sie aus der Festung
ausbrechen und vereint zu Eberstein sich durchschlagen würden, wenn man ihnen bestimmt
versprechen werde, „daß sie nicht zu den Franzosen abgeschickt werden sollten, sondern Er¬
laubnis erhielten, im Lande zu dienen." Ähnliche Ancrbietungen machte unter derselben
Bedingung ein gewisser Dämme, welcher als Grenadier von der Leib-Grenadier-Garde schon
1745 bei Kesselsdorf in preußische Gefangenschaft gerathen war. Dieser, ein durchtriebenes
Subjekt, kam auch wirklich im Juni mit 40 Mann des verschiedensten Alters bei Eberstein
an, welcher inzwischen sein Quartier nach Tautenburg verlegt hatte; nur etwa der vierte
Teil des Zuwachses war im Pirnaer Lager gefangen worden. Der älteste Mann war ein
Sergeant von Kospoth, welcher, jetzt bereits 43 Jahre alt, 1734 von einem Kavallerieregi¬
ments verabschiedet worden war. Die Zahl der sich bei Eberstein anmeldenden Leute wuchs
fast täglich; Dämme brachte von einem Ausfliege auf einmal wieder 17 Mann zurück,
welche 10 gefangene Preußen mit ablieferten. Das Wittenberger Geschäft schob sich, da
Eberstein sich dieserhalb in eine breitspurige Korrespondenz mit dem Prinzen Xaver und
dem Kommandanten der Reichsarmcc, Herzog von Zweibrücken, einließ, so lange hinaus,
bis die Preußen von der Sache Wind bekamen und die Besatzung plötzlich wechselten.

In Tautenburg hatte Eberstein die bei Saalfeld widersetzlich gewesenen Leute, 158 an
der Zahl, durch einen Amtsaktuar auf's neue verpflichten lassen; er hatte bei dieser Feier¬
lichkeit selbst eine sehr ernste Ansprache gehalten, deren vollen Inhalt er in seinem Berichte
mitteilt. Die Rede war den Umständen gut angepaßt und nicht ohne einen gewissen
Schwung, wenn auch deren allzugroße Länge der erwarteten Wirkung wohl einigen Ein¬
trag gcthan haben mag.

Das „Persuadieren" scheint mittlerweile mit Erfolg betrieben worden zu sein, denn seit
Carlsbnrg's Abmarsch sind wiederholte Transporte von Leuten, einer im Juni von
49 Mann, zum französischen Korps abgegangen.

Inzwischen ist anfangs Juli Naumburg von der Reichsarmee geräumt worden, und
Eberstein hat sein Quartier nach Zeitz verlegen müssen. Die laut des Bestandsrapportes



vorhandenen 183 Mann werden hier in 2 Kompagnien geteilt, von welchen die eine dem
Hauptmann von Edelstein, die andere dem Hauptmann aus dem Winckcl erteilt wird; bei
erstercr befinden sich sämtliche bei der Saalfeldcr Meuterei mit beteiligt gewesene Mann¬
schaften, welche man auf diese Weise von den übrigen trennte. In operativer Beziehung
war das Detachemcnt bisher dem Korps des kaiserlichen Obersten von Spruncck*) zugeteilt,
der sich jedoch, ungeachtet er mit den Sachsen über 1S00 Mann verfügte, von dem preußischen
Parteigänger, General Solomon, so imponieren ließ, daß er diesem vcrstnttete, mit etwa
400 Mann der schlechtesten Leute scinesFreibataillons und den 180 Husaren eines berüchtigten
Rittmeisters Kowats überall nach Herzenslust zu schalten und zu walten. Auch als später
das Detachement Spruneck's an den uns' von der Zeitzer Affaire her bekannten Obersten
von Gräven, den Kommandanten des Baronay'schcn Husarcnregiments überging, zeigte
dieser keinen größeren Unternehmungsgeist; er ließ den General Solomon, welcher Merse¬
burg zum Mittelpunkt seiner Strcifereien gemacht hatte, ganz unbehelligt und zog sich
am 26, Juli ohne jede zwingende Veranlassung, mit völliger Prcisgcbung Thüringens
und der Stifter Naumburg und Zeitz nach Gera zurück, wohin ihm Eberstein folgen
mußte, der es nur mit Mühe durchzusetzen vermochte, daß zum Schutze des schon so schwer
heimgesuchten Zeitz ein Detachemcnt in "Dragsdorf zurückgelassen wurde, welches am Tage
seine Patrouillen bis Zeitz vorgehen ließ.

Was dreistes Wagen in diesem Parteigängerkriege für Chancen bot, zeigt im Kleinen
der schlaue Dämme, welchem man 12 sächsische Infanteristen anvertraut hatte, mit denen
er einen Posten von 10 preußischen Husaren überfiel und 4 Mann und 8 Pferde zurück¬
brachte, Man übertrug ihm auch die Korrespondenz mit den im Harz sich herumtreibenden
Revertcnten, welche, gegen 200 Mann stark, den Allierten bei Nordhausen ein förmliches
Treffen geliefert hatten. Die Unterhandlungen führten zu keinem Ziele, da die Leute mit
großer Zähigkeit auf der Bedingung bestanden, in keinem Falle, weder einzeln noch im
Ganzen, zum Dienst im französischen Korps gezwungen zu werden, Sie boten später, bei
dem Vorrücken des Herzogs von Württemberg nach Thüringen, diesem ihre Dienste an,
und es scheint der größte Teil derselben bei dessen Korps Verwendung gefunden zu haben,

Gräven war mittlerweile ohne alle Roth bis Zwickau zurückgewichen, hier aber hatte
Ebcrstein es doch durchgesetzt, daß wieder nach Naumburg vorgerückt wurde, während das
Otto'sche Korps Zeitz besetzte. Der Rittmeister Kowats hatte die Zeit dazu benutzt, bei
Sangerhausen und Langensalza die ärgsten Erpressungen zu verüben.

Charakteristisch ist die Anfrage Eberstein's, ob er im Falle der Gefahr „oder auch
wenn solche wirklich an den Feind abgeliefert werden sollen" königliche Kassen gewaltsam
an sich nehmen dürfe; „denn wenn solche dem Feinde oder den Kaiserlichen (!) zu Teil
würden, sei eine Restitution nicht zu erhoffen; in Güte aber würden von den Einnehmern
dergleichen Gelder niemals extradiret," Solche zarte Bedenklichkeitcn, solche ängstliche Scheu
der rohesten Gewalt einerseits, pflichtvergessenen Beamten andererseits gegenüber, ist eine
köstliche Illustration der jämmerlichen Schwäche, in welche, Dank der Brühl'schen Politik,
der öffentliche Dienst in Sachsen gerathen war.

Den 17. August traf der Feldmarschall-Licutenant Luczinsky mit 4300 Mann bei
Naumburg ein, sodaß hier nun mit Gräven über 5800 Man vereinigt standen. Es
war die Zeit, wo nach dem verunglückten Angriffe Friedrich's II, auf Dresden wieder
einiges Leben in die matten und schwerfälligen Operationen Daun's und der Reichs-
armce kam, Luczinsky, welcher auf Halle zu marschieren die Absicht hatte, erhielt
von dem Befehlshaber der ReichSarmee, Prinzen von Zwcibrücken, die Weisung, sich
erst gegen Borna und Würzen zu wenden, und brach den 19, mit den bei Naumburg ver¬
einigten Truppen auf; die Sachsen versahen den Vorpostcndienst, und erwarben sich bei
den folgenden Operationen die volle Zufriedenheit ihrer Führer, so daß Gräven laut er¬
klärte, die 2, Kompagnien Sachsen seien ihm lieber, als eben so viele Bataillone Reichs¬
truppen, In Würzen wurde den 21, August der mehrerwähnte Rittmeister Kowats über¬
fallen und ihm ein Verlust von 40 Mann und 70 Pferden zugefügt, während der dies¬
seitige nur 2 Tode betrug. Nun ging der Marsch über Eilenburg und Bitterfeld nach
Halle, welcher Stadt von Luczinsky eine Kontribution von 140000 Thaler auferlegt ward.
Eberstein ist mit einiger Mannschaft in Naumburg zurückgeblieben; das Verfahren gegen
Halle erscheint ihm, den preußischen Brandschatzungen in sächsischen Orten gegenüber, sehr
gemäßigt, auch ist das Lob, welches er Luczinsky's strenger Mannszucht zollt, welcher zu¬
folge kein Mann in den preußischen Landen einen Bissen Brot umsonst fordern dürfe, nicht
frei von Ironie, indem er hinzufügt: „Folglich ist solche noch besser beschaffen, als in
unserem eigenen Lande,"

Seit dem 7, September war nun auch der Herzog von Württemberg, dessen Korps im
Mai aus dem französischen Solde entlassen und vom Kaiser übernommen worden war,
bei Querfurt angelangt. Dieser war noch sehr um die Kompleticrung seiner Truppen be¬
müht, und in Bezug auf die Mittel zu diesem Zwecke nicht sehr wählerisch, indem er sogar

*) Eberstein schreibt diesen Oberst beständig „Sprung,"
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Armatur und Lederwerk den Deserteuren abkaufen ließ. Der von Eberstein mit der Über¬
nahme der bei den Württembergern eintreffenden Revertenten beauftragte Lieutenant von
Tettenborn fand daher beim Herzog keine fehr freundliche Aufnahme, sondern wurde kurz
bedeutet, sich aus dem Bereiche des Korps zu entfernein Eberstein machte sich nun selbst
auf den Weg zum Herzog, der inzwischen sein Hauptquartier nach Merseburg verlegt hatte.
Er fand hier einen sehr willfährigen Vermittler in der Person des kaiserlichen Gesandten
am herzoglich-württembergischcn Hofe, Baron Rüdt von Callenberg, welcher dem Major
von Eberstein mit dem Vorschlage entgegen kam, das ganze sächsische, jetzt im wesentlichen
bei Luczinsky befindliche Detachement in kaiserlichen Sold zu übernehmen und dem Korps
des Herzogs von Württemberg zuzuteilen. Auch Kavallerie will der bereitwillige Gesandte
aus sächsischen Revertenten organisieren, und wenn dazu 1000 Pferde erforderlich wären;
es solle durchaus nichts ausmachen, falls das sachsische Korps auf 8 bis 10000 Mann an¬
wachse, es werde für deren Verpflegung gesorgt werden. Freilich, fügte der vorsichtige
Diplomat hinzu, werde der kaiserliche Hof hierzu nichts beitragen, er selbst habe aber aus
der Grafschaft Hohenstein und dem Hessischen ansehnliche Kassen zusammengebracht, und
auch die Kontribution von Halle und dem Brandenburgischen sei er autorisiert, zur Ver¬
stärkung des Württembcrgischen Korps nach eigenem Gutdünken, zu verwenden. Bezüglich
des Lieutenants von Tettenborn übernahm es Rüdt, dessen Verbleiben bei den herzoglichen
Truppen zu vermitteln.

Die Vorschläge des kaiserlichen Gesandten mußten um so plausibler erscheinen, als sie
zugleich einen Weg boten, um den alten Stein des Anstoßes, die widerwillige Absenkung
der Leute zu der Armee bei den Franzosen, zu umgehen. Hatten sich doch noch von dem
letzten Transporte, dessen Stärke leider nicht angegeben ist, 19 Mann auf dem Marsche
mit Waffen und Ausrüstung entfernt.

Es geschah vielleicht infolge der zwischen Eberstein und Rüdt getroffenen Verabredungen,
daß am 15. September die beiden sächsischen Kompagnien vom Luczinsky'schen Korps nach
Naumburg zurückgezogen wurden, da sie noch nicht genügend zur Kampagne ausgerüstet
seien; ein wenig glaubwürdiger Grund, da sie ja bereits schon längere Zeit im Felde
standen, und gerade jetzt recht nothwendig zu gebrauchen waren.

Denn in "der zweiten Hälfte Septembers schienen die Generäle der kaiserlichen und
Reichsarmee sich wirklich einmal zu vereinigter, frischerer Thätigkeit aufzuraffen; man
glaubte die günstigen Chancen, welche die Abwesenheit des in Schlesien von Daun be¬
schäftigten Königs Friedrich vom sächsischen Kriegsschauplatze, und die Annäherung der
russischen Armee unter Fcrmor zu gemeinsamen energischen Operationen gegen das nur von
dem schwachen Hülsen'schen Korps gedeckte Betlin benutzen zu müssen.

Das Kriegsglück zeigte sich den kaiserlichen Waffen günstig; am 27. September kapitu¬
lierte Torgau," dessen Besatzung von 2500 Mann mit 60 Officieren das Gewehr streckte.
Während der Herzog von Zweibrücken mit der Reichsarmee, der Herzog von Württemberg
und Luczinsky sich nun bei Wittenberg vereinigten, reichten sich der'Feldzeugmcister Lasey,
der von Schlesien zurückkehrte, am 7. Oktober vor Berlin mit dem russischen Korps des
Generals von Tottleben die Hand. Beide verdrängten gemeinschaftlich am 8. den General
Hülsen aus seinem Lager am Halle'schen Thore und besetzten am folgenden Tage die
Preußische Hauptstadt. Leipzig war schon am 3. Oktober von den Preußen geräumt worden;
am 14. fiel das vom General Salomon verteidigte Wittenberg.

Aber die Annäherung des Königs Friedrich nöthigte die Österreicher und Russen,
Berlin am 12. schon wieder zu räumen; Lasey ging auf Torgau, die Rcichsarmee, nachdem
sie die Festungswerke von Wittenberg zerstört hatte, auf Leipzig zurück. Schon hatte sich
bei dieser der Geist kleinlicher Zwietracht unter den höheren Führern wieder bemerkbar ge¬
macht, indem zuerst Luczinsky, welcher bei Bitterfeld an die Befehle des Herzogs gewiesen
worden war, dadurch gekränkt die Armee verließ und sich, Kränklichkeit vorschützend, nach
Ungarn, seiner Heimath, begab. Gleich darauf am 12. Oktober vor Wittenberg, erklärte
der Herzog von Württemberg dem Pfalzgrafen von Zweibrückcn, daß er sich von dessen
Heere trennen und den Rückzug antreten werde. Wirklich führte er aus der Gegend von
Leipzig seinen Vorsatz aus und' zog mit seinem 10000 Mann starken Korps über Erfurt
und Schleusingen in seine Lande zurück Zur Begründung dieses ausfallenden Verfahrens
beklagte sich der Herzog, daß ihm feiten Daun's und des Pfalzgrafen zu wenig Beachtung
zu teil geworden und er nicht willens sei, die Stelle eines Husarcnpostens zu übernehmen.
Auch dieses Zwischenspiel wirft einen traurigen Schatten auf die Beziehungen, die auf
österreichischer Seite unter den höheren Führern obwalteten, und dem großen königlichen
Feldherrn, der ihnen gegenüberstand, den Sieg oft unter Umständen in die Hand spielten,
wo das launenhafte Kriegsglück seinem Günstling doch einmal den Rücken zu kehren schien.

Das seit dem 3. Oktober von der Reichsarmee besetzte Leipzig, der wichtigste Central-
punkt des preußischen Erpressungssystems, konnte nun nicht mehr gehalten werden, und
wurde den 31. Mai dem Feinde wieder überlassen. Die von Daun getrennte Reichsarmee
wendete sich gegen Chemnitz, während der kaiserliche Feldmarschall am 3. November die
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Niederlage bei Torgau erlitt, und sein Heer sich wieder auf Dresden zurückzog. Der
größte Teil Sachsens war also, nachdem es einige Tage von dem erdrückenden Joche be¬
freit gewesen, auf's neue unter dasselbe zurückgekehrt, und schwer lastete die Hand des
Feindes wieder auf dem, inzwischen auch von feinen Freunden keineswegs mit zarter Rück¬
sicht behandelten Lande.

Wie Seifenblasen waren nun die Entwürfe zerronnen, welche Eberstein in Merseburg
mit dem Baron Rüdt geplant hatte. Seine beiden Kompagnien schlössen sich, ohne weiter
irgend eine taktische Aufgabe zu erfüllen, den rückgängigen Bewegungen der Reichsarmee
an; ihre Disciplin mochte dabei gerade nicht gewinnen,^) und das „Persuadieren" bei den¬
selben keinen großen Erfolg mehr versprechen, wenn auch Eberstein von neu einge¬
troffenen Revertcnten am 26. Oktober wieder 144 Mann zur Absenkung an das mobile
Korps bereit hielt. Sein gegen die Saalfelder Meuterer beobachtetes Verfahren hatte
höheren Ortes keine Billigung gefunden und wurde ihm als Akt der Schwäche aufgelegt;
der Nutzen, welchen die bisher bei den Reichstruppen gelassenen Kompagnien geleistet
hatten, stand allerdings mit dem für ihren Unterhalt erforderlichen Aufwand in keinem
Verhältnis, und diese Kosten sielen der in den ärmlichsten Verhältnissen befindlichen säch¬
sischen Kriegskassc zur Last, während die renitenten Leute, wenn man sie hätte zum Korps
heranziehen können, dort auf französische Rechnung verpflegt worden wären. Der Prinz
Xaver sprach daher seinen Unmuth in rückhaltloser Weise aus, und es geschah wohl mit zu
wenig Berücksichtigung der höchstschwierigen und peinlichen Lage Eberstein's, daß ihm der
Prinz erklären ließ, "wenn er nicht bald dafür sorgen werde, daß die beiden Kompagnien
zum Korps kämen, so würden weder er noch seine Brüder jemals in Sachsen Kortüne
machen. Der unglückliche Mann stand also zwischen seinem feierlich, im Namen des Königs
erteilten Versprechen einerseits, und der Ungnade seines hohen Vorgesetzten andererseits in
einem wenig beneidenswerthen Konflikt, in dem es für ihn als Ehrenmann freilich keine
Wahl gab.

Auch die Sicherheit seiner Person und der dem Sammlungswerk beigegebenen Officiere
und Mannschaften wurde in Naumburg nun ernstlich gefährdet, und es begann wieder das
eine Zeit lang unterbrochen gewesene, unstäte Hin- und Hermarschieren. Zunächst wich
Eberstein nach der Gegend von Erfurt aus; „hätte ich IVO Mann Infanterie und 26 Reiter
zum Rekoanoscieren bei mir," schreibt er, „so wäre ich in Naumburg geblieben." Sein
nächster Bericht vom 26. November ist von Langensalza, wo am 2. December ein Teil des
aus Sachsen bestehenden Stainville'schen Korps der französischen Armee einrückte, — 2 Ba¬
taillons des Regiments Prinz Xaver, 1 Bataillon Brühl und 1 Bataillon Rochow. Der
General Stainville und der sächsische Generalmajor von Brüggen nahmen selbst ihr Quar¬
tier in der Stadt, und Eberstein verlegt das seinige, um Platz zu machen, nach dem be¬
nachbarten Dorfe Uffhofen. Aber schon am 8. zog sich das Stainville'sche Korps von
Langensalza wieder auf Eisenach zurück, und das Sammlungswerk, bei welchem sich damals
11 Officiere und 58 Mann befanden, wich nach Kühndorf bei Meiningcn aus. Die
Preußen richteten sich auf dem von neuem gewonnenen Boden wieder ganz auf dem alten
Fuße ein; eine ihrer Patrouillen hatte am 5. December nachts, fast innerhalb der fran¬
zösischen Vorpostcnlinie, den Kreisamtmann vr. Laun in Tennstädt als Geißel fortgeführt;
dem starkbesetzten Naumburg legten sie zum Willkomm eine Kontribution von 206066 Thaler
auf und ließen es noch beiläufig eine tägliche Exekutionsgebühr von 566 Thaler zahlen.

Die Reichsarmee, die wir bei Chemnitz verlassen haben, hatte unterdessen ihren Rück¬
zug nach Hof fortgesetzt, wo sie am 23. November anlangte. Der Feldzug dieses Jahres
war beendigt, und man fand sich am Schlüsse desselben ziemlich wieder in derselben Lage,
ja in denselben Stellungen, wie am Anfange der Kampagne. Das Hauptquartier der
Reichsarmee war wieder in Bamberg; die Wintcrpostierung unter dem Feldmarschall-
Lieutenant Prinzen Stollberg in Lobenstein deckte mit ihrem Cordon, dessen rechter Flügel

sich bei Eibenstock an die böhmische Grenze lehnte, einen Teil des westlichen Erzgebirges,
oas Voigtland und den Neustädter Kreis. Die sächsischen Kompagnien standen unter s>em
Befehl des Generalwachtmeisters von Kleefeld in Oelsnitz.

Beim Korps des Prinzen Xaver wurde der Winter von 1766 zu 61 zur Formierung
eines schweren Reiterregiments zu 4 Kompagnien Garde du Korps und 4 Kompagnien
Kürassieren benutzt, welches dem früheren Kommandeur des Chevauxlcgers - Regiments
Rutowski, Obersten von Schlieben, anvertraut wurde, der später als Generalmajor an der
Spitze derselben in dem für das Regiment ebenso ehrenvollen, als unglücklichen Treffen
bei Lutternberg am 23. Juli 1762 den Heldentod starb. Von den vielen Ursachen zum
Mißvergnügen bei dem in französischem Solde stehenden Korps fiel nunmehr wenigstens
eine, und zwar nicht die geringste hinweg, indem fortan die Rcvertenten der Kavallerie
nicht mehr zu Fuß zu dienen brauchten.

") ES hatte mittlerweile bei der Kompagnie des Hauptmanns aus dem Winckcl welche nur Leute enthielt,
die an den Widersetzlichkeiten in Saalfeld keinen Anteil genommen hatten, in Gera eine Meuterei stattge¬
funden, über welche Details nicht bekannt geworden sind.



In den ersten Monaten des Jahres 1761 dehnte sich der Schauplatz des Krieges
zwischen den Franzosen und den unter dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig kämpfen¬
den Alliierten auch mit über Thüringen aus. Die Franzosen und Sachsen unter dem
General Stainville begannen hier die Feindseligkeiten mit einem kecken Überfalle der preußi¬
schen Vorposten bei Kindelbrück und Ebeleben, wo am 25. und 26. Januar fast das ganze
Freibataillon Wunsch samt seinem Kommandeur, dem. Major von Bremer, im Ganzen
11 Officicre und 622 Mann, gefangen wurden. Dieses Unternehmen wurde fast ausschließ¬
lich mit sächsischen Truppen ausgeführt, und der über die Erwartungen glückliche Erfolg
desselben verbreitete in ganz Thüringen große Freude. Um so niederschlagender wirkte bald
daraus die Nachricht von dem, besonders für die Sachsen unter dem Gencrallicutenant
Grasen Solms, welcher in Abwesenheit des Prinzen Xaver das Kommando führte, höchst
nachteiligen Treffen bei Langensalza am 15. Februar. Eberstein und sein Sammlungs¬
werk wurden mit in den Rückzug der Landsleute verwickelt und mußten mit denselben von
Kühndorf nach dem Würzburg'schen retirieren, wo die Officicre Ebcrstein's, in verschiedene
Orte verteilt, mit dem Sammeln der Versprengten und der aus der Gefangenschaft Ent¬
kommenen , lange in Thätigkeit erhalten wurden. Erst den 23. März ist wieder ein Bericht
von Suhl datiert, und es folgen bis zum Juni noch mehrere aus dem Hennebergischcn,
welche bis auf einen, wenig Neues und Interessantes bieten. Diesem einen aber ist in
der Abschrift das an den Major von Eberstein gerichtete Schreiben des bisher in französischen
Diensten bei einem dem Prinzen Xaver zugeteilten Freikorps gestandenen Hauptmanns
Thürricgel beigelegt, in welchem dieser von Erfurt aus mitteilt, daß er und der Oberst
von Gschrap ohne Abschied in preußische Dienste übergetreten seien, wo letzterer als General¬
major, er, Thürricgel, als Oberstlieutenant Aufnahme gefunden hätten*). Als Beweggründe
dieser schmählichen Fahnenflucht werden die Chikanen des Versailler Hofes, welcher „ihre
Treuheit und Talente nicht habe rekompensieren wollen," angeführt. Der König Friedrich
hat die Kapitulation mit den Überläufern den S. April in Meißen unterschrieben; Gschray
wird Chef eines von ihm zu errichtenden Freikorps von 600 Chcvauxlcgcrs und 1000 Mann
Infanterie; Thürricgel unter ihm Kommandant desselben. Ton und Inhalt des Schreibens
kennzeichnen den Verfasser als einen jener verworfenen Soldkncchte, ein Mittelding zwischen
Soldat und Räuberhauptmann, wie im 7 jährigen Kriege deren bei den leichten Truppen,
den Freikorps, auf beiden Seiten noch vereinzelt vorkommen. Der Brief des säubern
Herrn schließt mit der Bitte, der Adressat möge seiner Konduite keine schlechte Auslegung
geben. Das verdiente Schicksal ließ übrigens, wie wir gleich hören werden, den neuen
Oberst nicht lange auf sich warten.

Sonst sind Eberstein's Berichte mit den alten Klagen gefüllt, unter denen die Geld-
noth nach wie vor eine Hauptrolle spielt. Er hat 1000 Thlr. von Frege in Leipzig und
ebensoviel von einem Freunde leihen müssen, um nur das Löhnungsbedürfnis zu decken.
Auch die Hiobsposten nehmen kein Ende; das Städtchen Kindelbrück ist von 3 preußischen
Marodeurs angesteckt und bis auf 12 Häuser niedergebrannt worden.

Infolge des allgemeinen Vorrückens der Rhcinarmee im Juni 1761 schließt sich Eber¬
stein, nachdem er 4 Officicre des Sammlungswerkcs im Henneberg'schen zurückgelassen, an
das Otto'sche Freikorps in Kahla an und geht mit diesem über Jena den 30. nach Eisen¬
berg. Das Hauptquartier der Rcichsarmce befindet sich seit dem 13. in Reichenbach, ein
Korps derselben unter dem Feldmarschall-Lieutenant von Nauendorff in Ronneburg. Eber¬
stein spekuliert bei dieser Vorwärtsbewegung stark auf die in der Kreisstcuereinnahme in
Langensalza enthaltenen Tranksteuergelder; seine Geldverlegenheit ist groß, aber dennoch
macht er Komplimente, von Otto 115 Thaler Flcischsteucrgcldcr anzunehmen, welche dieser
auf einem seiner Strcifzüge auf der Post in Querfurt mit Beschlag belegt hatte, weil sie
an die preußische Oberkriegskasse in Leipzig adressiert waren. Ebcrstein's Bedenklichkeiten
stützen sich darauf, daß es Kammergclder seien und erst als Otto erklärt, daß er die Summe
dann an Serbelloni einsenden werde, welcher solche delikate Unterschiede nicht zu machen
pflege, wagt er schüchtern zuzugreifen.

Im Niückcn und vor der Front sieht es übrigens sehr unsicher aus; zwei Officicre
Ebcrstein's, der Lieutenant Axthelm und der Stückjunker Kupilio sind am 20. Juli auf
dem Wege zur Xaver'schen Armee zwischen Hirschfeld und Rothenburg von dem Freytag'schen
Freikorps gefangen genommen worden, während Gschrap's neugeworbene Heldenschaar als
erstes Debüt das Eberstcin'sche Gut Gehofcn im Mannsfeldschen heimsucht und, unter
Verübung arger Excesse, den Verwalter und sämtliche Knechte von da als Rekruten mit¬
nimmt.

*) Gschra» und Thürriegel meldeten sich nach ihrem Übertritte in Preußische Dienste auch Persönlich beim
Herzoge von Braunschweig. Wessen siäi dieser von den beiden Ehrenmännern versah, davon zeugt eine an
den König Friedrich unter dem 28. April gerichtete Bitte, „äs Isar assiAnsr ponr plaos Ä'assemdläs uns vills
gui ns tut point äan8 Is voimnaZs äs I'arinäs alli6s, vu gus 31 js Isur psrinsts ainoi yn'ä Isur8 snrolsura
äs pareourir Is3 Hun>rtisr8 äs I'airnäs, js 168 msttraio äan3 1s ss>3äs äonnsr aux I'ranyg.io toutso Iso notion3
po83ibl68 äs I'ätat on I'arrnäs L.IU6 3s trouve st äs touo Iss rnouvsrnsnto yu'slls pourrait kairs." Schöning,
der siebenjährige Krieg, III. S. 39.
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Bon Naumburg, wohin das Sammlungswerk sich gegen Ende Juli vorwagt, muß es,
da die Stadt wieder von den Reichstruppcn geräumt wird, bereits nach wenigen Tagen
nach Tantenburg zurückverlegt werden. Das Verhältnis zu dem Oberkommando der Rcichs-
armee, welches vom Psalzgrafen von Zweibrückcn inzwischen wieder auf Serbelloni über¬
gegangen ist, hat sich nicht besser gestaltet, als es früher gewesen; der Feldmarschall will
sächsische Ofsicicrc nicht bei den Vorposten dulden und hat angeordnet, daß die Revcrtenten
erst in sein Hauptquartier gebracht werden, von wo er dieselben, wie Eberstcin behauptet,
nach dem Hauptwerbcplatz der kaiserlichen und Rcichsarmce zu Kitzingcn befördern läßt,
wo sie durch hohe Handgelder — 20, 30, ja 40 Gulden — angelockt würden. Ferner hat
Serbelloni die Auslieferung der unter den Gefangenen befindlichen Sachsen streng unter¬
sagt; mit den Staatskassen, welche auf seinen Befehl überall mit Beschlag belegt werden,
schaltet er völlig willkürlich. Auch mit Otto herrscht nicht mehr das alte gute Vernehmen;
Eberstein beschuldigt denselben, daß er den Excessen seines Korps gegenüber zu viel nach¬
sehe, wie denn er und seine Officiere zu wenig vom Militärdienst verständen, um die
nöthige Zucht und Ordnung zu erhalten.

Dagegen enthält ein Äcricht aus Tantenburg vom 4, September die erfreuliche Nach¬
richt, daß in vergangener Woche, den 24, August, der General Gschray*) vom General
Stainville in Nordhausen aufgehoben worden sei, 'wobei man gleichzeitig 450 Pferde erbeutet
habe. Der würdige Oberst Thürricgel gehörte nicht mit zu der Zahl der Gefangenen, da
er wegen dringenden Verdachtes unerlaubter Korrespondenz von seinem Chef schon vorher
arretiert und geschlossen nach Magdeburg eingeliefert worden war.

Die Sammlung der Ebcrstein'schen Berichte enthält leider nach diesem Schreiben vom
4, September eine Lücke, indem das nächste aus Naumburg erst vom 30, Deccmber 1761
datiert ist. Die Verhältnisse haben sich inzwischen wenig geändert. Erst den 29, Januar 1762
machen die Generäle Luczinsky und Kleefeld eine Vorwärtsbewegung bis Teuchern, von
welcher sie aber schon am folgenden Tage wieder zurückkehren, angeblich weil der Floß-
grabcn zwischen Lützen und Pegau verhindere, den Feind mit Nachdruck anzugreifen. Die
Veranlassung zu dieser nur mattherzig und von Haus aus ohne Zuversicht aus das Gelingen
ausgeführten Operation hatten die Stände des Stiftes Merseburg gegeben, von welchen
ein Konvent ausgeschrieben worden war, um über die Ausführung einer Abschlagzahlung
von 20000 Thlr' an Preußen zu bcrathen, welche am 3. Februar geleistet werden sollte.
Bei der ungenügenden Unterstützung, welche der beabsichtigten Weigerung selten der Reichs¬
generäle gewährt wurde, werden sich die Stände wahrscheinlich'in das Unvermeidliche
gefügt, und das Geld in den bodenlosen Seckel der preußischen Ober-Kriegskasse gezahlt
haben.

Bot so die Anwesenheit der Reichsarmee dem Lande, den feindlichen Forderungen
gegenüber, nur einen höchst zweifelhaften Schutz, so ließ sie es dafür an Ansprüchen für
den eigenen Unterhalt nicht fehlen. Eine jener Persönlichkeiten, welche auch noch in spä¬
teren Zeiten als Administrativbeamte den Heeren zu folgen pflegten und sich auf Kosten
derselben, ebenso wie des von ihnen ausgesogenen Landes zu bereichern wußten, ein kaiser¬
licher Kriegskommissar Koschin v, Freydenfeld, hatte für das bei Saalfeld stehende Korps
in der Gegend von Naumburg starke Fouragelieferungcn ausgeschrieben. War schon das
Futter nur mit Mühe zu beschaffen, so drücltc die Stellung der Transportmittel die von
allem Zugvieh entblösten Gemeinden fast noch empfindlicher. Die Bauern zogen unter
solchen Umständen vor, ihre Häuser zu verlassen, „wie denn überhaupt der Aufwand für
die freundschaftlichen Truppen — wenn man die preußischen Brandschatzungen und Kontri¬
butionen ausnimmt — stärker und ihr Betragen ärger ist, als das feindliche." Vergeblich
suchte der Kreiskommissar von Berlepsch, ein sehr thätiger Beamter, die Erlaubnis zu er¬
wirken, die Fourage in Saalfeld erkaufen zu dürfen, um den kostspieligen Transport zu
ersparen; dem Rath von Naumburg wurde ein Officier und 30 Mann Exekution auferlegt,
um die rücksichtslose, unbillige Forderung durchzusetzen. Unter solchen Umständen konnte
eine gedruckte Ordonnanz des Feldmarschall-Lieutenants Luczinsky vom 3, Februar, welche
die Ansprüche der Truppen und die Leistungen der Gemeinden regulieren sollte, trotz ihrer
wohlgemeinten Absicht, mit großem Vertrauen im Lande nicht begrüßt werden.

Die Preußen hatten mittlerweile von der Unlust der Merseburger Stände zum Zahlen
Kunde erhalten, und benutzten daher die Scheu Luczinsky's und Kleefcld's vor dem Lützcncr
Floßgrabcn, indem sie selbst am 5, Februar mit einer Streifpartei in Merseburg erschienen,
die königlichen Kassen wegnahmen, und den Kammerrath Just als Unterpfand für größere
Willfährigkeit bei Erlegung der Zahlungen mit fortführten.

Nun glaubten die kaiserlichen und Reichstruppen doch endlich auch einmal einen Bor¬
stoß wagen zu müssen. Am 9, Februar wurden der General Veczay von Naumburg, der

*) Man behauptet (vergl. Schöning, IH. S. 39), daß damals, als nach dem gewaltigen Aufsehen, welches
die Werbungen Gschray's in einem großen Teile Deutschlands erregt hatten, das prahlerisch verkündete Unter¬
nehmen so bald mit der Gefangennahme des Chefs ein klägliches Ende erreichte, das Sprichwort „viel Geschrei
und wenig Wolle" entstanden sei.



Gencral Lobkowitz von der östlichen Seite des Floßgrabcns her, gegen Pegau vorgeschoben;
bei der Reiterei des letzteren befanden sich die drei sächsischen Regimenter Karabinicrsgarde
und Prinz Karl und Prinz Albrecht Chcvanxlegers, welchen der glückliche Ausgang des
Angriffs bei Audigast und Groitzsch hauptsächlich mit zu verdanken war. Die Preußen
wurden mit Verlust von 300 Gefangenen, welche zu ihren besten Truppen gehörten, ge¬
worfen; in den Abendstunden mußten sie auch die Stadt Pegau räumen, und nur die
Nacht setzte der Verfolgung eine Grenze.

Dieses Gefecht zeigte wieder einmal recht deutlich, daß es nur des guten Willens und
einigen Zusammenwirkens auf kaiserlicher Seite bedürfe, um den Übcrmuth des Feindes
in Schranken zu,, halten und den seinen Unbilden preisgegebenen Gegenden Schutz zu ge¬
währen. Diese Uberzeugung, verbunden mit der Erwägung, daß bei der Indolenz öes
Oberkommandos der gute Wille nicht durch Bitten und Vorstellungen, sondern blas durch
in Aussicht gestellte reelle Vorteile zu gewinnen sei, veranlaßte zu dieser Zeit den Land¬
kammerrath von Posern, im Interesse'der thüringischen Stände mit Ebcrstcin als Land¬
stand der Grafschaft Mmmsfeld, und mit dem Hauptmann aus dem Winckel als Landstand
des Fürstenthums Querfurth in Bcrathungcn über die Frage zusammenzutreten, ob dem
Feldmarschall Serbelloni „zu Remittierung derer in hiesiger Gegend ausgeschriebenen
Fouragelieferungcn nach Saalfeld und zu dessen mehre rem Fleiß (!) in Beschütznng
des abgedachten Kreises, Fürstenthums und Grafschaft zu bewegen, ein Wintcrquarticr-
Douceur von 10000 Thalern zu offerieren sei," für welche Maßregel sie mit Gewißheit
auf die Zustimmung ihrer Mitstänoe rechnen zu können glaubten. Mit noch größerer
Sicherheit konnte man auf die Annahme feiten des kaiserlichen Feldmarschalls zählen,
welcher, sobald er nur von der Absicht der drei Herren Kunde erhalten hatte, es an Zeichen
seiner Bereitwilligkeit nicht fehlen ließ, so daß Eberstein seiner ersten Mitteilung über
die delikate Angelegenheit an den Kurprinzen noch glückstrahlend die Nachricht beifügen
kann! „der Herr Feldmarschall läßt infolge dessen schon ein Bataillon nach dem andern
vorrücken;" selbst der Prinz Stollberg mußte sich in Bewegung setzen und sein Haupt¬
quartier von Arnstadt nach Weimar verlegen.

Aber auch der Feldmarschall-Lieutenant Luczinsky durfte von den Ständen nicht un¬
berücksichtigt gelassen werden, und man erfährt bei dieser Gelegenheit, daß die bereits er¬
wähnte Ordonnanz zur Regelung der Militärleistungen von dem Gencral schon in Hinblick
auf eine reelle Erkenntlichkeit feiten der Stände erlassen worden ist. Bei ihm wird letztere
in die Form von Tafclgeldern gebracht. Bei der schriftlichen Feststellung der gegenseitigen
Bedingungen halten es nicht etwa die kaiserlichen Generäle für nothwendig, um Diskretion
zu bitten, sondern im Gegenteil, „wegen ihres Risqui" nur die kontrahierenden Stände.
Die „freie Ritterschaft" glaubt übrigens diese Gelegenheit benutzen zu müssen, in dem
Vertrage, in dem sie natürlich auch den auf sie fallenden Anteil der Lieferungen mit inbe¬
griffen wissen will, doch auf ihr altes, von ihren allergnädigsten Herren, wie vom Feinde
stets berücksichtigtes Privilegium, der Freiheit von Fonragelicfcrungen, Bezug zu nehmen.

Mittlerweile wurden die von dem kaiserlichen Kommissar Koschin von Freydenfeld an¬
geordneten Zwangsmaßregeln zur Eintreibung der Requisitionen noch nicht eingestellt, ver-
muthlich weil auch er und seine Helfershelfer auf reelle Erkenntlichkeit Anspruch erhoben.
Noch unter dem 26. Februar berichtet Eberstein, daß bis an die Grenzen des preußischen
Kordons, welcher Lützen und Merseburg noch mit einschloß, kaiserliche Husarenkommandos
die Dorfschulzen arretieren, welche jedoch, auf seine Verwendung bei Serbelloni, wieder in
Freiheit gesetzt worden seien.

In demselben Bericht geschieht einer schon oben gedachten Persönlichkeit wieder Er¬
wähnung, nämlich jenes Grenadiers Dämme, von dessen Schlauheit das Sammlungswerk
mannigfachen Nutzen gezogen hatte. Während der kriegerischen Operationen, an welchen
im vorigen Jahre die beiden sächsischen Kompagnien Teil nahmen, war Dämme, der die¬
selben wahrscheinlich nicht nach seinem Geschmacke fand, aus der Gegend von Düben deser¬
tiert. Er hatte sich darauf in Gesellschaft mit anderen Fahnflüchtigen und Revertenten
lange Zeit im Lande umhergetrieben und die Straßen unsicher gemacht, bis er endlich im
Mannsfcldischcn nebst 16 seiner Genossen dem preußischen Major von Roth*) in die
Hände siel, der Dämme in's Festungsgefängnis nach Magdeburg einlieferte. Von hier be¬
reits wieder nach 14 Tagen entlaufen', wendete er sich brieflich an Eberstein, seinen alten
Gönner, mit der Bitte um Pardon. Dieser wurde ihm zugesichert, auf dem Wege nach
Naumburg hatte der schlaue Fuchs das Unglück, den Otto'schen Jägern in die Hände zu
fallen, welche ihn an Luczinsky ablieferten, der ihm 50 Stockprügel verabreichen ließ, zum
großen Bedauern von Eberstein, der seinen früheren Vertrauensmann eifrig reklamierte,
um mit dessen Zusendung auf's neue das mobile Korps zu beglücken.

Dieser ergriss gegen die umherstreisenden Marodeurs sehr energische Maßregeln. Einen der berüchtigtsten
derselben, einen gewissen Baur aus Magdeburg, ließ er in Eisleben nebst 1? seiner Genossen., die aus säch¬
sischen Überläusern bestanden, „weil sie ihn aus eine niederträchtige Art verwundet halten," ohne Gnade
niederhauen. Vergl. Seyfart. Geschichte des seit l7b6 in Deutschland gesührten Krieges. Bd. IV. Abt. 2. S. 364.
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Über die Verhandlungen mit Serbelloni wegen des Winterquartier-Douceurs beobachten
jetzt mehrere Berichte Eberstein's Stillschweigen; jedenfalls handelte es sich mittlerweile
darum, unter der Hand für das Unternehmen das Interesse der beteiligten Stände zu
erwecken und sich der Zustimmung derselben zu versichern.

Um so beweglicher lauten in dieser Zwischenzeit die Schilderungen unseres Berichter¬
statters von den Plagen und Quälereien, mit denen von beiden kriegführenden Teilen das
unglückliche Land heimgesucht wird, und welche jetzt wirklich ihren Kulminationspunkt zu
erreichen scheinen.

In der Stadt Querfurt, welche eine Zeit lang mit preußischen Besuchen verschont
geblieben war, erschien Anfang März plötzlich ein Requisitionskommando von 4t) Pferden,
welches im Namen der Obcrkriegskasse in Leipzig nachstehende Forderungen stellte:

an extraordinärer Kriegskontribution 18749 Thaler
an für das Jahr 1762 ausgeschriebener Kontribution. I9S59 „
an Fouragegeldern . . 39999 „

nächstdem an Naturallieferungen 209 Wispel Hafer, 689 Centner Heu und 72 Schütten
Stroh. Die Geldleistung wurde in guten sächsischen oder brandenburgischen Achtgroschen¬
stücken verlangt, während die Münzjuden in Leipzig ihre in der abscheulichsten Weise deval-
vierte Währung unter ofsiciellem Schutze verbreiteten, und von den Husaren in den thü¬
ringischen Städten die kupfernen Braupfannen wegführen ließen, um dieselben zur Legie¬
rung der entwertheten Münze zu verwenden. Da eine Befriedigung der Forderung zu¬
nächst unmöglich war, nahmen die Preußen drei angesehne Beamte aus Querfurt und
3 Rittergutsbesitzer mit nach Leipzig.

Während aber so von feindlicher Seite Verfahren wurde, hielt sich nun auch das kaiser¬
liche Kommissariat für berechtigt, seine Fourageforderungen in Thüringen, Querfurt und
Mannsfeld mit Nachdruck zur Geltung zu bringen und ließ es an Exckutionskommandos,
an Verhaftungen von Beamten und Gemeindeschulzen und anderen brutalen Zwangsmitteln
nicht fehlen. Auch die Franzosen hatten einen Teil Thüringens besetzt und schalteten hier

in nicht minder rücksichtsloser Weise, so daß es Gegenden gab, welche von 3 Seiten gleich¬
zeitig heimgesucht und verheert wurden. Wer niemals in seinem Leben Zeuge gewesen ist,
welche traurige, den Wohlstand scheinbar auf lange Zeit hinaus vernichtende Wirkungen
selbst ein rasch vorüberbrausender, noch dazu mit verhältnismäßiger Schonung geführter
Krieg notwendigerweise für die von demselben betroffenen Gegenden im Gefolge hat, dem
muß es geradezu unbegreiflich erscheinen, wie nach siebenjähriger Dauer solcher Drang¬
sale, solcher systematisch betriebener Erpressung und Ausbeutung, selbst eine mit fruchtbarem
Boden gesegnete Provinz sich nach einer Reihe friedlicher Jahre doch wieder von den durch
eine solche Kriegführung geschlagenen Wunden soweit erholen konnte, wie es, von einer
sparsamen, wohlwollenden Regierung unterstützt, unzweifelhaft hier in Thüringen der Fall
war, wenn auch die damals gemachten Schulden selbst noch bis auf unsere Tage herab eine
Erinnerung an jene unglückliche Zeit hinterlassen haben.

Der Bericht vom 26. März ist ganz dem Geschäft mit Serbelloni gewidmet, welches
durch die persönliche Vermittelung des Landkammerraths von Posern, der sich im Auftrag
der Stände zum Feldmarschall nach Saalfeld begab, zum Abschlüsse gebracht worden ist.
Die Registraturen über die zwischen Berlepsch und dem ersten Adjutanten Serbelloni's,
Obersten Baron von Drechsel, geführten Verhandlungen sind Eberstein's Schreiben abschrift¬
lich beigelegt. Der Feldmarschall hatte dem ersten Anerbieten der Stände von 10990 Thaler
die Forderung von 16999 Thalcr entgegengestellt, und letztere gingen mit größter Bereit¬
willigkeit auf dieselbe ein; die beiden Adjutanten, Drechsel und Rittmeister'von Sonntag,
mußten natürlich einen verhältnismäßigen Anteil an dem Gewinne haben. Die zu er¬
legende Summe sollte als „für Kreis- und Bezirksbedürfnisse'' nöthige Ausgabe durch
Auflagen herbeigezogen werden; S999 Thaler wurden, durch Vermittelung eines Haupt¬
manns von Herda, von der Herzogin-Regentin von Sachsen-Weimar leihweise auf 3 Jahre
gegen 4prozentige Verzinsung vorgestreckt.

Von den Städten war, der „höchst nöthigen Verschwiegenheit wegen", niemand von
dem ganzen Geschäft in Kenntnis gesetzt worden; die der Herzogin-Regentin ausgestellte
Obligation ist daher bloß vom Grafen Heinrich von Bünau auf Osmannsstädt als Direktor
des thüringischen Kreises, zwölf thüringischen Ständen, und aus dem Winckel für das
Querfurt'sche und Eberstein für das Mannsfeld'sche unterzeichnet. Letztere beide lassen sich
vorsichtigerweise revcrsieren, daß, „wenn ihre Landschaften, das Fürstenthum Querfurt und
die Grafschaft Mannsfeld, die preußischen Postulata ganz oder teilweise bezahlen müßten,
man keinen Beitrag von selbigen Forderungen wölke; auch sollte auf diesen Fall die
Unterschrift unter der Obligation null und nichtig und ungültig sein, auch dencnselben nicht
zum Nachteile gereichen."

Der zu den Verhandlungen hinzugezogene stiftische Deputierte, Hofrath Holderitter zu
Naumburg, erklärte sich dagegen für inkompetent, den Vertrag namens der Stifter Naum¬
burg und Zeitz mit zu vollziehen, dabei vertröstend, daß dieselben, wenn ihnen allerhöchsten
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Ortes in der Folge die Wiedcrbezahlung des erborgten Kapitals anbefohlen werde, sie ge-
Witz sich Alles gefallen und sich der Resolution des Landesherrn ohne Widerrede unter¬
werfen würden.

Nun ging am 11. März der Landkammerrath von Posern mit einer Abschlagszahlung
von 4000 Thalern, nämlich 2500 Thaler für Serbelloni, 1000 Thaler für Drechsel und
500 Thaler für Sonntag, in das Hauptquartier des Feldmarschalls nach Saalfcld ab; die
Stände ließen sich Sr. Exccllenz zu Gnaden empfehlen und machten große Komplimente,
während man andererseits sich ihnen gegenüber noch auf's hohe Pferd zu scheu die Stirn
hatte. Denn als Posern gegen Drechsel, der mit Empfangnahme des Geldes und Erledi¬
gung der Geschäfte beauftragt war, vermuthlich auf Eberstcin's Veranlassung, noch beiläufig
der Revertenten Erwähnung that und den Wunsch zu erkennen gab, daß dieselben künftig
unmittelbar den sächsischen Officiercn überlassen werden mochten s statt erst an das Haupt¬
quartier der Reichsarmee eingeliefert zu werden, weigerte sich Drechsel, diese Bitte an den
Fcldmarschall zu übermitteln, und bestand auf deren Zurückziehung, „weil Se. Excellenz
diesfalls schon gewaltig aufgebracht seien, und er nicht wage, die betreffende Frage bei ihm
in Anregung zu bringen." Man solle, vertröstete der diplomatische Oberst, nur noch einige
Wochen Geduld haben, da würde sich die Sache schon von selbst geben.

Dagegen zeigte sich Drechsel in einem anderen Punkte bis an die äußerste Grenze der
Bescheidenheit willfährig. Posern hatte nämlich einen ganz detaillierten Plan zur Deckung
des zu schützenden Landstriches ausgearbeitet, in welchem über die Verteilung der Streit¬
kräfte mit Rücksicht auf die verschiedenen Waffengattungen und mit Bezeichnung der
einzelnen Truppenkörper disponiert war, wodurch er sich einen Eingriff in den Geschäfts¬
bereich des Generalstabs erlaubte, der nur in dem gerechten Mißtrauen, das man trotz der
Bestechung des Hauptquartiers noch in die Erfüllung der dagegen übernommenen Verpflich¬
tungen setzte, eine Erklärung finden kann. Sei es nun aber, daß man den Entwurf
Poscrn's nur zum Schein billigte, um denselben dann ohne weitere Berücksichtigung all aols,
zu legen, oder daß der hohe Stab des durch sein indolentes Phlegma berüchtigten Ser¬
belloni wirklich ganz damit einverstanden war, daß ihm ein Laie einen Test seiner be¬
schwerlichsten Geschäfte abnahm, der Landkammerrath reiste mit der frohen Überzeugung
wieder nach der Heimath zurück, daß seine taktischen Direktiven zum Schutze der Provinz
in ihrem ganzen Umfange zur Ausführung gelangen würden.

Leider bewies schon die nächste Zukunft, daß das von den Ständen gebrachte Opfer
seinen Zweck vollständig verfehlte. Bereits am 15. März erging vom kömgl. preußischen
General-Kriegs-Direktorium, welches durch seine Spione von den Unterhandlungen mit
Serbelloni gewiß längst in Kenntnis gesetzt worden war, an das Fürstenthum Querfurt
eine drohende Warnung, welche für verborgene Deserteure nicht nur doppelte Rekruten-
stellung, sondern auch außerdem „willkürliche Strafe" ankündigte. Dem Fcldmarschall
Serbelloni aber wurde sehr bald nach dem abgeschlossenen Vertrage jede Möglichkeit, den¬
selben zu erfüllen, abgeschnitten, indem er den 14. April von Saalfeld nach Dresden ab¬
gehen mußte, um daselbst an Stelle des nach Schlesien abgereisten Feldmarschalls Daun
den Oberbefehl über die in Sachsen befindlichen kaiserlichen und Reichsvölker zu übernehmen.
Serbelloni's Nachfolger in Thüringen, Gcneral-Feldzeugmeister Gras Maquire, brach gleich
nach dem Antritt seines Kommandos nach dem Erzgebirge aus und Luczinsky, der noch
bei Zeitz stehen geblieben war, zog sich den 15. Mai auch auf Zwickau zurück.

Es ist nicht ersichtlich, ob Serbelloni außer der schon bezogenen Abschlagzahlung von
4000 Thalern noch weitere Summen für seinen Schutz erhalten hat oder nicht; wir wollen
zu seiner Ehre und im Interesse der Stände das Letztere glauben, deren Kräfte sicher von
den wieder siegreich bei ihnen einziehenden Preußen zur Genüge in Anspruch genommen
würden, wie das Beispiel Naumburg's belegt, welches, wie Eberstein noch berichtet, wieder
100000 Thaler Kontribution auftreiben mutzte.

Am 22. Mai erfuhr Eberstein, daß ein preußisches Detachement von 50-60 Husaren
wieder in Naumburg eingerückt sei, und er hielt nun den Zeitpunkt für gekommen, den
Weitermarsch nach Heldrungcn anzutreten. Aber schon war der günstige Augenblick ver¬
säumt; denn als sich Abends 9 Uhr das aus 5 Unteroffieieren und 31 Mann (einschließ¬
lich 4 Unbewaffneter) auf dem Markte zu sammeln begann, zeigten die Allarmschüsse der
nach Naumburg zu ausgesetzten Posten die Ankunft des Feindes an. Die bereits unter
den Waffen stehenden 18 Mann wurden beim Rathhause am Markte aufgestellt und leisteten
hier einen beherzten Widerstand, durch den der zweimalige Angriff der Husaren abge¬
wiesen wurde. Als diese aber absaßen und einen dritten Angriff vorbereiteten, befahl
Eberstein seinem schwachen Häuflein, welches sich im 1'-ständigen Gefecht verschossen hatte,
den Rückzug anzutreten. Auf diesem gerieth der brave Hauptmann aus dem Winckel in

») Über Serbelloni's phlegmatische Trägheit waren damals zahlloseiAneldoten im Umlauf. Eine der ver-
breitetslcn behauptet, bah er, einst des Nachts im Bett mit der Meldung geweckt, der Feind mache eben eine
bedentliche Bewegung, sich mit den Worten: „serbelloni macht auch eine Bewegung!" aus die andere Seite
gewendet und sortgeschlasen habe.



Gefangenschaft:*) ILM Tchaler Sammlungsgelder und das Privateigenthum Ebcrstein's
fielen in Eckartsberge dem Feinde in die Hände. Die Husaren waren von einem Major
von Treba befehligt; sie sollen nach Ebcrstein's Angabe 6 Todte gehabt haben; des Ver¬
lustes seines Dctachements thut derselbe nicht Erwähnung.

Abermals begann nun nach dieser Niederlage eine Zeit des unstätcn llmherziehcns
von Ort zu Ort; das sächsische Dctachcment richtete zunächst seinen Marsch über Weißensee
nach Kammerforst bei Mühlhausen, dann versuchte Eberstcin die Gegend von Neustadt
a. d. Orla, wo wir demselben zuerst begegnet sind, wiederzugewinnen, gelangte jedoch bloß
bis Witterode bei Erfurt, da das ganze Thüringen und westliche Voigtland' von der reti-
rierenden Reichsarmee geräumt war.

Das letzte Schreiben (dir. 106) Ebcrstein's aus Witterode ist vom Lg. Juli. Eben
sind die ersten Versprengten von dem für die Sachsen so unglücklichen und verlustvollen Treffen
am 23. Juli bei Lutternberg (Landwehrhagen) bei ihm angelangt. Sonst enthalten die
letzten Berichte, welche in der Hauptsache nur Wiederholungen der alten bekannten Klagen,
besonders über die Reichsarmee bringen, nichts, was noch unser Interesse erregen könnte.
Das Sammlungswerk hat seine Thätigkeit noch bis zum Ende des Krieges fortgesetzt, und
Eberstein scheint auf dem thüring'schcn Schauplätze bis zuletzt verwendet worden zu sein;
weitere Berichte an den Kurprinzen sind entweder nicht erstattet worden oder verloren ge¬
gangen.

Für diejenigen unserer Leser, welche an Eberstein einiges persönliche Interesse ge¬
wonnen haben, sind wir durch das im Jahre 1865 erschienene Prachtwerk „Geschichte der
Freiherren von Eberstein, vonLouis Ferdinand Freiherrn von Eberstcin, kömgl. preußischem Jn-
genieurhauptmann a D.," dessen Verfasser, Besitzer von Gehofcn und Aulebcn, jedenfalls ein
direkter Abkömmling unseres Karl Friedrichs ist,**) in den Stand gesetzt, weiter hinzuzu¬
fügen, daß letzterer noch während des Krieges zum Oberstlieutcnant avancierte, wahrschein¬
lich kurz nach demselben den Abschied nahm und sich nach GeHofen zurückzog. In einem
seiner Berichte an den Kurprinzen hatte Eberstcin die Hoffnung ausgesprochen, nach dem
Frieden die Stelle eines Forstmeisters zu erhalten, da er bei der Feindschaft, die ihm sein
langes Wirken im Interesse des Hceresersatzcs von den verschiedensten Seiten eingetragen,
in der Armee sich keine einigermaßen vorteilhafte Laufbahn mehr versprechen könne. Aber
auch diese Hoffnung scheint nicht in Erfüllung gegangen zu sein; dagegen war sein Ende
so, wie es ein Freund des Waidwerks sich nur wünschen kann: er starb inmitten des grünen
Waldes, am 9. März 1785 im Hcygcndorfer Forste, urplötzlich vom Schlage gerührt.

Im Dec. 1764 war er Oberstlieutenant unter dem Prinz Eugenischen

Kavallerie-Regiment und hatte Pretzsch bei Wittenberg zur Garnison.

Mittels Schreibens ä. ä. GeHofen, den 12. März 1785 zeigte „Josephe

Adolphine Eleonore Witwe von Eberstcin geb. Frcih. v. Wcrthern" dem Hof¬

rath v. Eberstein zu Dresden, meinem Großvater, den Tod ihres
Mannes an:

„Ew. Hochwohlgeboren kann ich mit äußerster Wehmuth unangezeigt nicht
lassen, wie es der göttlichen Vorsehung nach ihrem unerforschlichen Rathschlusse

gefallen hat, mich auf die empfindlichste Art heimzusuchen und mir meinen im

Leben herzinnigstgeliebtesten Ehegemahl, den weiland Hochwohlgeb. Herrn, Herrn

Karl Friedrich von Eberstein, kurfürstl. sächs. Obrist-Lieutenant. wie auch

Erb-, Lehn- und Gerichts-Herr auf GeHofen am 9ten bch. Mittags gegen

11 Uhr im 6Ssten Jahre seines Alters durch einen unvermutheten starken Schlag¬
fluß von der Seite zu entnehmen und mich in den betrübten Witben- und mein

einziges Kind in vaterlosen Waisen-Stand zu setzen."

Schreiben der „Auguste Friederike Josephe von Eberstcin, des verstorbenen

und in konsion gestandenen kursürstl. Dbristlicutenants von Cberstein hinter-

lasscncr Tochter" an den Kurfürsten Friedrich August ä. ä. Frohndorf,

den 20. Sept. 1793.

Durchl. Kurfürst ?c.! Ich bin nach erlangter Volljährigkeit :c. eines Ge¬

schlechtsvormunds benöthigt. Da ich nun Vertrauen auf meinen ehemaligen vom

*) Winckel wurde nach Leipzig gebracht und nach einigen Wochen auf Revers nach seinem Gute Obhausen
bei Querfurt entlassen. **) Ich gehöre zur Neuhäuser Linie.
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Ober-Aufseheramte zu Eisleben, als meinem damaligen koro clomimlü, bestellten

Vormund, den Bürgermeister und Advokat Johann Gottfried Vogel zu Artern,
gesetzet habe, dieser auch auf mein Bitten sich bereit finden lassen, diese Kuratel

zu übernehmen :c., so ergehet an Ew. Kurfürst. Dchl. mein :c. Suchen, Höchst-

dieselben wollen mir den Bürgermeister und Advokat Johann Gottfried Vogel

zu Artern zu allen meinen Angelegenheiten zu meinem Geschlechts-Vormunde zu
bestätigen und demselben hierüber gewöhnliche Urkunde des fördersamsten aus¬

fertigen zu lassen, gnadigst geruhen.

S. 1117, Nr. 5).

August Maximilian von Eberstein (geb s. Sept. 1721
zu GeHofen, st 4. März 1781 zu Langensalza), verlobte sich im April 1746

als kursächs. Premier-Lieutenant des fürstl. Weißenfels. Inf.-Regts. (Prinz

Clemens) mit Louisa Dorothea Fried er ika (geb. 27. Dec. 1723 zu

Kammerforst), des Ernst Christian von Eschwege, Erb- und Gerichts¬

herrn auf Kammerforst, Aue, Reichensachsen, Ober- und Nieder-Hohn, und

der Hed wig Eleonore geb. vonBodnngen jüngster Tochter, und suchte

zugleich bei seinen vorgesetzten Behörden um den Heiraths-Konsens nach.

Lalutoin, Ursoss atgas Oklloia. Nachdem auf Verlangen Hrn.
Naxlmiliniins von Eberstein, zur Zeit Ursirnsr-Insutonant unter Sr. hochfürstl.
Durchl. des Herzogs von Weißenfels, General-Feldmarschalls, Regiment ein Testi¬
monium wegen Verehlichung der ?c. jüngsten Frl. von Esch wegen ausstellen
sollen: als habe sab üllo pastorali attestieren wollen, daß die Hochwohlgeb.
Fräulein von christl. Eltern erzeuget und geboren worden. Der Herr Vater
ist gewesen ?c. Herr Crnst Christian von Cschwcgc, Erb- und Gerichtsherr auf
Kammerforst, Aue, Reichensachsen, Ober- und Nieder-Hohn, wie auch Kirchen-
Patronus allhier. Die Frau Mutter aber ist gewesen w. Frau Hedwigen
Eleonoren geb. von Bodungen. Diese hochw. Fräulein ist den 27. Dec.
llnno 1723 morgens gegen 3 Uhren an das Licht der Welt geboren und den

29. sjnsäsm zur heil. Taufe getragen worden. Nachdem aber durch Ableben
derer :c. Eltern solche in einen Waisenstand gesetzet worden, so hat Sie sich
jederzeit aller christl. und wohlanständigen Tugenden beflissen, zu dem Ende
auch der hochw. Hr. Ursraisr-Uiout. Herr ll.ugu.stus Naxiruilianus von
Eberstein beliebenig gefunden, sich mit der :c. Fräul. Dorothea Louisa
Friederika von Eschwegen :c. mit Konsens :c. derer beiden :c. Gebrüder
von Eschwegen in ein Ehegelöbnis einzulassen:c. :c. Geschehen Kammerforst,
den lg. April 1746. (U. S.) Georg Christoph Schwarzkops

Last, (lauaiusrkorst.

Wir Endesunterschriebene :c. bekennen, daß der w. kurfürstl. sächs. Uromisr-
lüoutsinmt des fürstl. Sachsen-Weißenfelsischen :c. Infanterie-Regiments Hr.
August Maximilian von Eberstein sich mit unserer jüngsten Schwester
Louisen Dorotheen Frideriken von Eschwege ehelich versprochen.
Weil demnach unsere Eltern sowohl, als :c. unserer Schwester Vormund verstorben,
so konsentieren wir in diese Eheverbindung als nächste Anverwandte an Vor¬
munds Statt in bester Form Rechtens. Was aber unserer Schwester Mitgift
aus dem Lehen betrifft, so bekommt sie zweitausend Reichsthaler, was sie aber
sonst wegen Mütterlichem noch zu hoffen hat, können wir nicht expreß determi¬
nieren, weilen solches noch in Prozeß mit denen Hrn. von Bodungen stehet
und also auf einen guten Bescheid zu hoffen ist. Was sie aber noch an unsern

'
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Gütern wegen Jnventarien oder sonsten zu prätendieren hat, solches stehet annoch
auf einem Vergleich, können also aus vorerwähnten Ursachen ihr sämtliches Ver¬
mögen nicht festsetzen w. So geschehen Reichensachsen und Aue, den 24, April 1746.

(ll. 8.) Adolf Wilhelm von Eschwcge.
(U. 8.) Johann Friedrich von Eschwcge.

An Sr. des :c. General-Feldmarschalls hochfürstl. Durchl. Unterthänigst gehor¬
samster Vortrag!

Es suchet der bei Ew. Hochs. Dchl. löbl. Regiment stehende Premier-Lieut.
August Maximilian von Eberstein :c. an, daß ihm die :c. Erlaubnis, sich
mit Fräulein Louise Dorotheen Friederiken von Eschwegen aus Kammer¬
forst bei Langensalza gebürtig verehelichen zu dürfen, erteilet werden möchte.
Wann dann der Lieut. von Eberstein durch angeschlossene S Attestata :c. von
seiner Verlobten beiden Brüdern und dem Priester in Kammerforst sowohl die
Ledigkeit, als auch erstem ihre Einwilligung und daß sie einander nicht verwandt
beigebracht und 2000 Thlr. baaren Geldes mitbekommt: Als habe Ew. hfl. Dchl.
solches :c. vortragen und Deroselben:c. Resolution wegen Erteilung des Licenz-
Scheines :c. erwarten sollen. 3ig. Leipzig am 12. Mai 1746-

Hans Julius von Kötzschau,
Da der General-Feldmarschall kurz darauf starb, so konnte der nachgesuchte

Konsens auch nicht von ihm erteilt werden. Deshalb wiederholte H. I. v.
Kötzschau sein Gesuch unterm 7. Juni 1746 bei des Herrn General Baron
Diemar Excellenz.

Lig. Stabs-Quartier Imngonsalm 7. Juni 1746.

Hochgeb. Reichsgraf:c., General sn Lllst und Gouverneur! Was der bei
Jhro Hoheit des Königl. Prinz Llsmsntis Regimente stehende Herr Obrister
V. XoL2selmu in Ansehung der vorhabenden Verheirathung des Lrsin.-Iüsut.
August Maximilian v. Eberstein mit der verwaiseten Fräulein Louisen
Friederiken Dorotheen v. Eschwege, aus dem Hause Kammerforst bei
Langensalza gebürtig, vorgestellet und wegen des darzu erforderl. Lizenz-Scheines
angesucht hat, wollen Ew. Excellenz aus dem hierbeigeschlossenen Original-Vortrage
und dessen Beilagen in mehrern zu ersehen geruhen, so ich zu Deroselben Ent¬
schließung hiermit anHeim zu geben nicht ermangele, der ich mit allem behörigsten
Respekt beharre Ew. Excellenz ganz gehorsamer Diener Diemar.

Eon. Qu. Naumburg, 8. Juni 1746.
An Sr. des Herrn Ksnsrsls sn Lllsk u. Douv. Graf kutoveok^ bixasll.

An des Hrn. Generals v. Diemar llxosll. Dresden, den 12. Juni 1746.
Ew. Excellenz übersende hiebei den nach Deroselben Vortrag v. 8. dieses von

dem Hrn. Obristen v. Kötzschau angesuchten Licenz-Schein zur Verehelichung des
beim Königl. Prinz-Llsinsntischen Infanterie-Regiment stehenden Lrsinior-Iüouts-
nants von Eberstein mit dem Fräul. llouiss l?ri6srika. Dorothea
von Eschwege und beharre:c. kutvrvski.

dW. Rutowski dankt zugleich für die gütige Gratulation zu dem erhaltenen Kom¬
mando sn Ollst.

August Maximilian's v. Eberstein einziger Sohn, Christian Wil¬

helm Karl Maximilian v. E. (geb. 24. April 1757, st 12, Dec. 1786),

kursächs. Lieutenant im Prinz-Clementischen Reg., verheirathete sich am

23. Januar 1785 mit Augusta Ernestine Friederika, des Johann

Martin Keilberg, Stadtraths zu Sangerhausen, jüngster Tochter:



vom, Lsxagss. wurde zum 2. und 3. Male proklamiert und 23. Januar
173S zu Lt. VIriob kopuliert Herr Christian Wilhelm Karl Maximilian
von Eberstein, Erb-, Lehn-und Gerichtsherr auf GeHofen, wie auch hochbest.
Lieutenant bei dem kurfürstl. sächs, hochlöbl. Prinz Clemens'schen Regiment zu
Fuß, des weil, hochwohlgeboruen Herrn, Herrn August Maximilian von Eber¬
stein, Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn auf GeHofen und hochbest. Kapitäns
bei abgedachten Prinz Clemens'schen Regiment zu Fuß, nachgelaßner einziger
Herr Sohn, mit vsmoisslls vsmois. Augusta Ernestina Friederika Keil-
bergin, L. I. Herrn Johann Martin Keilberg, eines hochedel. Raths all-
hier ansehnliches ältestes Mitglied, eheleibliche jüngste vsmois. Tochter (Kirchen¬
buch zu Lt. laooki zu Sangerhausen).

S. 1117, Nr. 6).

Gtto Christoph von Werstein (geb. 23 AM 1722 zu
GeHofen, f 28. Febr. 1799 zu Bucha) „sguss Uunstelckiaus" besuchte (von

dem Grafen zu Stolberg-Roßla empfohlen) die Klosterschule Il¬

feld bis 1740, ging dann in kursächs. Kriegsdienste, wo er's bis zum Haupt¬

mann brachte.

S. 1117, Nr. 7).

Friedrich Wilhelm von Werstein (geb. 17. Aug 1723
zu GeHofen), diente zuerst bei dem kursächs. Schlichting'schen Dragoner-Reg.

6 Monat als Fähnrich, nahm am 6. Nov. 1741 seinen Abschied, trat zwei

Jahr darauf wieder in kursächs. Kriegsdienste und stand nun 84 Monat

lang als Fähnrich bei dem Graf Friesen'schen Jnfanterie-Reg., bis er als

Premier-Lieutenant am 5. März 1750 den Abschied nahm.

S. 1117, Nr. 9.

Christian Ludwig von Werstein (geb. 6 Januar 1727
zu GeHofen, ff 23. April 1770 zu Stein-Ölze), verm. (vor 1761) mit einem

Fräulein v. Löwe a. d. H. Stein-Ölze (vgl, S. 1125, vorletzte und letzte Zeile),

zuletzt Hauptmann in kursächs. Kriegsdiensten, war auf Wartegeld gesetzt,

wünschte wieder in Aktivität gesetzt zu werden und schrieb deshalb am 4. Mai

1764 bei seiner Anwesenheit in Dresden (er wohnte zu Stein-Ölze) an den

Administrator der Kursachen, Prinzen Xuvoriusi

Durchlauchtigster Königl, Prinz :c.! Ew. Königl. Hoheit habe bereits vor

einigen Tagen mich selbst Ihnen zu Füßen gelegt und die brennende Begierde,

die ich habe, in Aktivität gesetzt zu werden, devotest eröffnet. Nun hätte ich

zwar w. gewünschet, noch länger mich in Dresden aufhalten zu können, um Ew.
K. H. in gnädigstem Andenken zu bleiben und mich tagtäglich HöchstDenselben zu

präsentieren; allein da mich Familien-Umstände nöthigen, mich wiederum zurück

in die Ober-Lausitz zu begeben, so sehe mich verpflichtet, Ew. K. H. w. zu

hinterbringen, daß von Jugend auf dem hiesigen Königlichen auch Kurhause mich

dem Militärdienst gewidmet und in Ungar., Schlesischen und Böhmischen

Kampagnen mich mit befunden habe. Und ob ich zwar bei Striegau und

Kesselsdorf auch blessieret worden, so haben jedennoch diese Blessuren mich
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nicht zum Herrendienst untüchtig gemacht. Nach dem hergestellten Frieden i, I.
1746 habe ich, bloß um meinem w. Vaterlande zum Militärdienste mich ge¬
schickter zu machen, holländische Dienste genommen und bin darinnen bis zum
Lapitain avancieret, bis ich auf allerhöchsten Befehl gedachte Dienste quittieren
müssen, allhier 1754 das Lapitain-Patent hernach bekommen und in ein Warte¬
geld von 9 Thlr, 4 Gr. gesetzet worden bin. Während des Kriegs habe ich mich
verschiedentlich gemeldet und ?c. angesuchet, zum sächs. Lorps cks I'Xrmss gehen
zu dürfen, worauf mir aber die Antwort geworden, daß daselbst alles besetzet
wäre, und ich dafür in kommissarischen Angelegenheiten der Ober-Lausitz ge¬
brauchet worden bin. Mein allergnädigster Herr! ich befinde mich wirklich noch
in den besten Jahren, noch zu dienen, und Ew. K. H. flehe ich dahero w. an,
HöchstDieselben geruhen, mich noch zu jung seienden Lsnsionairs-Lapitain in die
Aktivität zu setzen und bei der Grinse zu placieren. E. K. H. w. w.

Christian Ludewig von Cberstcin, (lapitain ü la Luits,
kss. Kann sich bei ereignender Vakanz einer Civilversorgung melden.

Abschied vor den Capitain von Eberstein. Nachdem bei Ihrer K.
Hoheit :c. Xavsrio rc. der bei der kurfürstl. sächs. Xrinss seit ao. 1755 stehende
Lapitain Christian Ludewig v. Ebcrstein um seine Dienstentlassung w. gebeten ?c.,
als erteilen Jhro K. Hoheit in aufhabenderVormundschaft Ihrer kurfürstl.
Durchl. des :c. Friedrich August Herzogs zu Sachsen :c. und Kurfürsten :c.
ermeldtem (lapitain v. Eberstein den gebetenen Abschied :c., bezeugen auch :c.,
daß derselbe sich während seiner Kriegsdienste bei allen Begebenheiten dergestalt be¬
tragen :c., wie es einem getreuen, ehrliebenden und tapferen Officier zukommt w.
Geben zu Dresden, den 11. August ao. 1764.

Xuverius. Gr. Fleming. C. W. Just.

S. 1118, Xr. 10).

Franz Heinrich von Eberstein (geb. ig. März 1729 zu
GeHofen, 21. Febr. 1805), trat 1744 in kursächs. Militärdienste, nahm
11. Aug. 1764 als Major den Abschied, ging 1780 nach Holland und
wurde dort Oberst. Er verheirathete sich I) vor 1758 mit Marianne, des
1758 f Juweliers Michael Schröder zu Erfurt und der Franziska Theresia
geb. Holchim Tochter (lebte noch 1760); II) vor 1769 mit Sophia Henrietta
Friederika geb. von Kospoth.
Kinder: a) 1r Ehe: (1) Otto Karl Franz, bayreuth. Kammerherr, k. pr.

Lieut. a. D.
(2) Leopoldina Juliana Franziska Theresia, geb. 23. Mai 1760 zu Ge¬

Hofen.
— d) 2r Ehe: (3) eine tot geb. Tochter, 7. Juli 1767 zu GeHofen be¬

erdigt.
(4) ein tot geb. Sohn, 7. Juni 1768 zu GeHofen begraben.
(5) Chrisüana Sophia Ottilia, geb. 5. Juni 1769 zu GeHofen, s 16. März 1770

ebendaselbst.
(6) Sophia Friederika Wilhelmina, geb. 25. Aug. 1770 zu GeHofen, lebte

schon 1802 mit ihrer jüngsten Schwester zu Hälbau bei Sorau, wo sie
sich am 2. Mai 1810 mit dem evangel. Pastor Karl Friedrich Petzold
zu Reibnitz und Berthelsdorfbei Hirschberg verheirathete.
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(7) Charlotta Henriette,, geb. 15. Okt. 1771 zu GeHofen,7 13. Januar 1772
ebendaselbst.

(8) Amalie Friederike, lebte 1802 zu Halbau.
Der Vater von Franz Heinrich's v. E. erster Frau starb im Frühjahr

1758 zu Erfurt. In einem Briese des damaligen Kapitäns Franz Heinr.
v. E. 6. ck. Artern 12. Juli 1758 (ohne Adresse, weshalb Adressat mir nicht
bekannt) heißt es:

„Hochgeb. Reichsgraf :c.! Als Ew. LxesIIones ich im Jahre 1753 meine
:c. Aufwartungin Dresden zu machen die Gnade hatte, so haben HochDieselben
Dero unschätzbaren?atrooiniimich zu versichern geruht und ich nehme mir daher
die Freiheit, an Ew. :c. llxo. bei einem für mich importanten Falle mich :c. zu
verwenden. Ich habe nämlich des Juweliers Michael Schröders Tochter zu
Erfurt geheirathet. Dieser mein Schwiegervater ist vor etlichen Monaten
verstorben.Meiner Frauen Geschwister und Miterben machen mir viel Schwierig¬
keiten und trainieren die Erbverteilung nach ihrem Gefallen. Da die Herrn
Erfurter überhaupt den Hang zur Preußischen Seite haben, so ist auch die dasige
Gerechtigkeit mir als einem kursächs. Vasallen nicht allzu geneigt, und aus dem
Vorurteile, daß die Einbildungskraft derer Maler ihr verbundeneAugen an¬
schildert, will sie die verzögernden Schritte meiner Gegner nicht bemerken. Ich
muß mich nach Gutdünken herumführen lassen. Nur ist dabei das Übelste, daß
ich am Ende gar in das größte Unglück und um das Meinige gebracht zu werden
besorgen muß. So wie es bei einem Handelsmann zu sein pfleget, bestehet
meines SchwiegervatersNachlaß und Vermögen, folglich auch meiner Frauen
Erbportion, in denen außenstehendenSchulden. Meine Gegner suchen die sichersten
und gewissesten davon während des Prozesses beizutreiben, am Ende aber mir die
inexigiblen zu meinem Anteil zuzuschlagen. Ich habe zwar darin konsentieret,
daß meinen Schwägern Uianoo und Schröder,, lunior die Handlung mit allen
Umständen gegen einen gar ansehnlichenRabatt abgetreten und überlassen worden,
jedoch mit dieser ausdrücklichen Bedingung, daß ich wegen des meiner Frauen
und Kinde zukommendenAnteils, so sich ohngefährauf 5000 Rthlr. oder darüber
belaufen möchte, schlechterdings an das von Ew. ,c. Uxo. zur Schröderischen
Handlung zu bezahlende Uonto assignieret würde. Man hat mir dieses zwar
damals accordieret, doch jetzt suchet mau mir neue Schwierigkeiten deshalb zu
machen, und ich bin demnach geuöthiget, zu Ew. :c. llxa. meine :c. Zuflucht zu
nehmen und HochDieselbenzc. zu bitten, von dem an die SchröderischeHandlung
rückständigen Uonto an niemanden w. ehender etwas auszahlen zu lassen, als
bis meine Miterben die daran accordierte Assignationauf meiner Frauen und
Kinder Erbportion mir wirklich erteilet haben und ich Ew. :c. llxe. ich solche
präsentieren kann :c. Ew. ec. blxe. unterthänigster Diener

Artern, II. Juli 1753. Kranz Heinrich von Cberiieiu, (lapitain.

1764. Aug. 11. „Abschied vvr den Major von Eberstein."
Nachdem bei Ihrer Königl. Hoheit :c. Xavsrto :c., Herzogen zu Sachsen

,c., Franz Heinrich von Ebcrjtcin um seine Entlassung aus hiesigen kurfürstl.
sächs. Kriegsdiensten w. Ansuchung gcthan, und dann derselbe während letzteren
Krieges als wirklicher Lapitain von der Infanterie gestanden, auch bei allen
vorgefallenen Kriegsoperationenund Expeditionensein Osvoir dergestalt tapfer,
getreu und redlich erwiesen, daß seine vorgesetzten Generals und Stabsofficiers
mit ihm jederzeit wohl zufrieden gewesen: als haben höchstgedachte Jhro Königl.
Hoheit in Vormundschaft ,c. ermeldetem Lapitain von Eberstein in Betracht dieser
seiner treuen Dienste den Majors-Charakter ,c kraft dieses in Gnaden kon-



serieret, ihm aber auch die :c. gebetene Dimission hierdurch erteilet und des¬
selben Person jedermänniglich nach Standes-Erfordern bestens empfehlen Ivollen :c>
So geschehen zc, zu Dresden, am II, llugnsti ao. 1764,

Xuvei'ins. Gr. Fleming, C, W, Just.

Durch seine Eingabe v. 11. Der. 1773 erwirkte der Major Franz Hein-
rich v, E. von des Königs von Preußen Majestät das in v, E,, Gesch, S. 161
abgedruckte Vorschreiben an die kursächs. Geheimen Räthe zu Dresden, die
Forderungender Eberstein'schenFamilie an das Kurhaus Sachsen betr.

Unterm 5. Dec. 1777 n. 17. Januar 1778 suchte Franz Heinrich's v. E.
2. Gemahlin Sophia Hcnrirtta Fricderika v. Eberstein geb. von Kospoth bei
knrfürstl, Landes-Regierung darum nach, daß ihr 1ss.ii Etisrlss äss Lcwckss
qua Lurator Lsxus gsnsrslis bestätigt werden möchte, und bemerkte dabei,
daß diesfalls ein Bedenken nicht vorwalten dürfte, da ihr Ehemann der
Kriegsdienste ohne Pension entlassen worden.

Im Jahre 1780 trat der kursächs. Major Franz Heinrich v. E. in
holländische Dienste, verließ diese aber wieder in der Qualität als Oberst
um deswillen, weil er sich in die einige Zeit darauf ausgebrochenenUnruhen
nicht mischen wollte.

Am 8. Juni 1799 schrieb der Dberst Franz Heinrich v. E. an Kurfürst
Friedrich August, daß auch ihm an dem von seinem Ältervater, dem kursächs
Gcncral-FeldmarfchallErnst Albrecht v, Eberstein, herrührenden Besoldungs¬
rückstande von 30465 Thlr. 3 Gr. 2 Hz Pf. ein ansehnlicher Teil zustände und
bat, ihm auf diese Feldmarfchalls-Bcfoldung und auch selbst auf die übrigen von
der Eberstein'schen Familie an die mansfeldifche Sequestrationgemachten For¬
derungen gegen Entsagung aller Ansprüche auf jede Forderung ein Aversional-
Quantum von 1000 Thlr. auszahlen zu lassen, oder ihm eine jährliche Pension
huldreichst zu verwilligen (Nachtr. 1. Heft. S. 28. l^r. 82),

Am 20. Sept. 1802 bescheinigen die zu Halbau bei Sorau lebenden
Töchter Franz H einrich's v. E,, Sophia FriedcrikaWilhclmina und Amalie
Friederike v. E,, daß ihnen 12 Thlr. Pension auf die Monate Juli, Aug.
u. Sept, 1802 ü 4 Thlr, aus dem kursächs. General-Kriegszahlamte richtig aus¬
gezahlt worden sind.

Am 15. Mai 1810 stellte der 78 jährige Pastor zu Halbau Christian
Gottfried Frosch nachstehenden Trauschein aus:

Daß :c. die hochw. Fräulein Sophie Friederike Wilhelmine v on Eberstein,
weil. Herrn Franz Heinrich's von Eberstein, gew. Majors :c. in kursächs.
Diensten, nachgelassene:c. älteste Fräulein Tochter, welche bis daher allhier in
Halbau wohnhaft gewesen und sich nun mit Sr. HochwohlEhrwürdenHerrn
Karl Friedrich Petzold, bestverdientem Pastor der evangel. Gemeinde zu
Reibnitz und Berthelsdorf bei Hirschberg, in ein :c. Eheverbündniseingelassen,
und daß solches Verbündnis auch :c. durch priesterliche Kopulation in der Kirche
zu Halbau ic, den 2. Mai 1310 ic. vollzogen worden: solches hat ic. hierdurch
attestiert :c. unter meiner — des dermaligen78 jährigen Pastoris — eigenhän¬
diger Hand beglaubiget werden sollen. Halbau, den 15. Mai 1810.

<P. S.) Christian Gottfried Frosch, Pastor Hierselbst.
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S. 1118, Nr, 12).

Ernst Ludwig von Elmstein (geb. 1731, s 31. Der. 1797
zu Paris als Holland. Oberst und Gesandter in Paris). Er war zuerst in
kursächs. Kriegsdiensten, zuletzt Adjutant des Generallieutenant
von Arnstedt, bat um seinen Abschied, um in holländische Dienste treten
zu können. Der General-FeldmarschallGraf erstattete deshalb
„an Jhro Königl. Maj, allerunterthänigsten Vortrag:"

Es hat der ehemalige Adjutant des General-Lieutenantsvon Arnstedt,
der Lochtum Ernst Kidwig von Ebcrstein, welcher bei letztriger klokorm ins
Wartegeld gekommen, sonst aber seit ein paar Jahren her sich mit meiner Er¬
laubnis bei der holländischen XriuSe aufgehalten, nunmehro Gelegenheit ge¬
funden, daselbst in Dienst zu gelangen und demnach bei mir um seinen Abschied
sowohl, als daß ihm darinnen der Majors-Charakter beigeleget werden möge,
schriftlich angesuchet. Ew. Königl. Maj. hinterbringe ich demnach solches w. und
werde ich die Allerhöchst gefällige Resolution, ob gedachtem Luchtum der Abschied
mit dem gebetenen Nujors-Charakter zu Beförderung seines Glücks angedeihen
solle, mit allerdevotestem Respekt gewärtigen. Schloß Pillnitz, den 16. Juli 1749.

28. Juli 1749. An den General-Feldmarschall Grasen Rulo^vslrz-, daß auf dessen
zwei Vorträge dem Adjutanten vom Gcnerallieut. von der Kavallerie v. Arnstedt
und Oapitaiu von Eberstein sowohl, als dem Fähndrich Graf Rutowskyschcn
leichten Dragoner-Regiments Friedrich Rudolf Brand von Lindau die gesuchte
Oimissionss erteilet, elfterem auch der Charakter als lllajor ?c. beigelegt werde.

Abschied vor den Major von Eberstein Nachdem in Jhro Königl.
Maj. in Polen und kurfürstl. Durchl. in Sachsen Kriegsdiensten :c. Ernst Kid-
wig van Eberstein 2V Monat als Fähndrich und 8 Monat als Lous-Iüsutsrmnl
bei Unseres Königl Prinzen Xuvsrü Ldn. Regiment Infanterie, nachgehends aber
53 Monat als Adjutant bei dem General-Lieutenantvon Arnstedt, anfänglich
mit Rromisr-Lisutonunts- und zuletzt mit Lochtums-Charakter, zusammen also
in die sechs und achtzig Monat lang gestanden, währender solcher Zeit auch sein
vsvoir bei allen Vorfallenheitentreu und redlich erwiesen, daß seine Vorgesetzten
mit ihm jederzeit wohl zufrieden sein können: Als sind Jhro Königl. Mäj. ihn
kraft dieses zum Major zu deklarierenin Gnaden bewogen worden w. :c. w.
So geschehen :c. zu Dresden, den 28. Juli 1749.

k. I. G. Müller. G. v. Brühl.

S. 1115, Nr. 4, 3, 1.

Karl Friedrich von Eberstein (geb. i? Januar 1734
zu Schernebel bei Weißenfels, ß 28. Juni 1803 zu Karlsbad). — Wollte man
an die Gräber der Toten klopfen und fragen, ob sie nochmals die Arbeit
des Lebens, eines Geschäftes, dessen Ertrag nicht die Kosten deckt, abzu¬
haspeln wünschten, — sie würden wohl alle mit den Köpfen schütteln, ganz
gewiß aber unser Hauptmann Karl Friedrich v. Eberstein, der
vorn (S. 6) schon einmal genannt worden ist.

24 Jahre lang stand er in kursächs. Kriegsdiensten,in welchen er viele
Wunden vor dem Feinde erhalten und wurde am 6. Juli 1779 als Lochtum
bei dem Regiment Herzog Kurland Lbsvuuxlogers verabschiedet, weil er selbst
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mit 4 Mann und 14 Pferden den kaiserl. Husaren bei Löbau in die Hände
gefallen, am 30. Juli 1773 in Gefangenschaft gerathen war und man ihn
beschuldigt hatte, diesen Schaden nur dadurch verursacht zu haben, daß er eine
ihm gegebene Orckrs überschritten hätte.

Am 1. Nov. 1760 gab die Schwester Karl Friedrichs von Eberstein, damals Lieute¬
nants bei des Herzogs von Kurland Dragoner-Regiment, eine Officicr - Montirung nebst
Schabracke und anderem Zubehör in Budisin auf die Post zur Weiterbeförderung nach
Lützen. Diese Montirungsstücke gingen aber aus der Post zwischen Budisin und
Dresden verloren. Eberstein verlangte als Ersatz dafür 27 Dukaten und 5 Kaisergroschen

und ersuchte am 20. Juli 1761 (als er sich im Postiernngs-Quartier Hartmannsdors bei
Frauenstein befand) die Postbehörde, dieses Geld an seine damals noch unverheirathete
Schwester Christiane Amalie von Ebcrstein nach Götewitz zu senden. Das
geschah aber nicht, und weil Ebcrstein sich längere Zeit auf seinem Gute in Thüringen
aufgehalten, so hatte er keine Gelegenheit gehabt, mit dem Ober-Postmeister dieserwegen
zu verhandeln. Trotzdem er darauf letztern mittels Schreibens ck. ck. Ober-Garnsdorf bei
Mitweida, den 0. Mai 1762 an dessen Versprechen, ihm das Geld für die verloren ge¬
gangenen Sachen bei erster Gelegenheit auszahlen zu lassen, erinnerte, so wurden ihm,
dem Licut. unter des Herz. Karl Ob.svs.nxlsAörs-Reg., auf allergnädigsten Befehl v.
3. März 1763 erst am 7. April es. ai. zu Budisin 60 Thlr. dafür eingehändigt.

Karl Friedrich's v. E. Schwester, Christiane Amalie v. Cberstcin zu Götewitz, schrieb
am 3. Juni 1761 an den Postmeister zu ... .

Wohledler rc. Herr Posthalter! Ich kann wohl sagen, daß es mich sehr wundert, daß.
das Paket an meinen Bruder, so in Budisin auf die Post gegeben, noch che es
Dresden erlanget, verloren gangen ist. Was nun aber den Werth anlanget, so weiß
ich ihn nicht gewiß zu bestimmen, aber die Stücke, so darinnen sind, bestehen in einer
rothen hlsolrabbalrs, stark mit Gold bordiert, und einer dergleichen Weste, und
einer grünen Montnr mit rothen Aufschlä gen und mit G old gestickten Schleifen.
Mein Bruder, welcher sich bei dem Regiment Herzog von Kurland Hoheiten be¬
findet, hat mir die Besorgung zwar aufgetragen, weil sein Dienst ihm jetzt nicht erlaubt,
sich darnach zu erkundigen; weil aber jetzt die 4 sächsischen Regimenter, soviel mir
wissend, in der Ober-Lausitz stehen, so dürfte wohl das Beste sein, daß das Leipziger
Postamt sich nach dem Werth bei ihm selbst schriftlich befragte, denn der Verlust ist so

roß, daß es wohl einer genauen Untersuchung bedarf. Es ist weiter kein Eberstein
abei, als mein Bruder. Ich wollte es ihm gern selbst schreiben, wenn nur wüßte, wo

den Brief zuschicken sollte, daß er richtig fortkäme, übrigens bitte nur so gütig zu sein
und ferner in dieser Sache etwas Sorge zu tragen. Ich verlasse mich auf Ihnen (Sie)
und werde davon jederzeit mit Erkenntlichkeit sein Dero Dienerin Ä'Dbsrstsin.

Götewitz, 3. Juni 1761.

?. 8. Der Frau Liebste und Jungfer Töchtern bitte mein Compliment zu machen.

Am 14. Sept. 1772 erschienen an der Gerichtsstelle zu Zörbitz der Lieute¬
nant Karl Friedrich v. Eberstein und dessen Schwester Frln. Christiana
Amalia v. Eberstein auin. Lurat. eonst. Hauptmann Hans Gottlob v.
Nellschütz, wo der Lieut. v. E. vorbrachte, daß, weil ihm seine Schwester
ihren Anteil an der in Gehofischer und RitteburgerFlur gelegenenLänderei und
Wiesen heute abgetreten hätte, so wollte er derselben jährlich so lange er lebte
40 Thlr. zu Martini jeden Jahres überschicken, und sollte die Bezahlung dieser
40 Thlr. zu Martini 1773 ihren Anfang nehmen.*)

*) Durch Quittung <1. ä. Hubertusburg, den 2. Juli 1799 bescheinigt Christ. Am.
vcrw. Preuß geb. Freiin v. Eberstein, daß sie von ihrem Bruder Baron Karl Fried¬
rich v. Eberstein abschläglich auf die ihr rückständigen Zinsen folgende Posten erhalten
habe, als 40 Thlr. 12 Gr. den 4. April 1799 und 50 Thlr. den 16. Mai 1799. Ferner be¬
kennt die verw. Frau v. Preuß, daß sie von dem Domherrn und Orckinarins der Ju¬
risten-Fakultät zu Leipzig, Erb-, Lehn- und Gcrichtsherrn auf Stötteritz und Zörbitz
v. Gottfried Bauer zu Leipzig 150 Thlr. für Rechnung ihres Bruders, des kursächs. Haupt¬
manns Karl Friedrich Baron v. Ebcrsteius, Erb-, Lehn- und Gcrichtsherrn auf Gchofen,
in Abschlag der ihr von letzterm im Rückstände verbliebenen Tcrmingelder und Zinsen
erhalten habe unter Rückhändigung der Assignation ihres Bruders ä. ä. GeHofen 1. Au¬
gust 1800.



Am März 1801 schreibt die verwitwete HauptmannChristiane Amalie
Preuß geb. v, Eberstein (damals in Nermsdorf) an das kursächs, Ober-Hofgericht
zu Leipzig: „Diese Zahlung nun hat w, mein Bruder (der verabschiedetekur¬
sächs. Hauptmann Karl Friedrichv. E., dermalen in GeHofen) niemals ordent¬
lich, seit einiger Zeit aber gar nicht geleistet, so daß ich bei demselben900 Thlr.
(mit den Zinsen) zu fordern habe :c. Ich sehe mich daher genöthigt :c., mich
an diejenigen Leibrenten zu halten, welche derselbe alle Oster- und Michaelis¬
messen vom Herrn Ordinarius und Domherrn u. Heinrich Gottfried Bauer
wegen des demselben verkauften Gutes Zörbitz zu empfangen hat, und bitte
daher, dem Domherrn und Ordinario O. Bauer wegen der meinem Bruder zu¬
kommenden Leibrentenein gewöhnliches Zahlungsverbot zu erteilen.

Infolge dieses Gesuchs der Witwe v. Preuß geb. v. E. wurde vom Ober-
Hofgerichte zu Leipzig dem >v. H. G- Bauer auferlegt, daß derselbe von den
dem kursächs. Hauptmann Karl Friedrich Frhrn. v. E. aus dem mit diesem über
das Rittergut Zörbitz abgeschlossenen Kaufe schuldigen Leibrenten,wovon in¬
stehende Ostermesse wiederum 500 Thlr. fällig würden, bis auf weitere Ver¬
ordnung weder an benannten Hauptmann v. E., noch sonst an jemand etwas
auszahlen sollte.

v. Heinrich Gottfried Bauer zu Leipzig erwiderte hierauf am 8. April 1301
dem Oberhofrichter, und den Beisitzern des kursächs. Oberhofgerichts zu Leipzig,
er habe sich zwar in die Ansprüche der Frau v. Preuß an seinen Gläubiger
Hauptmann v. Eberstein nicht zu mischen, sehe sich aber doch genöthigt, vorstellig
zu machen, daß er unterm 8. Dec. 1800 vom Kreisamte Tenstedt veranlaßt
worden, 78 Thlr. 18 Gr. 6 H u. 16 Groschen, welche der Herr v. Eberstein
daselbst an Untersuchnngskostenverwirkt, an dessen Statt zur Verfallzeit seiner
Leibrenten einzuschicken.

Am 16. Juni 1796 war Christianen Amalien verw. v. Preuß geb.
v. E. der Advokat Christian Romanus Kühn zum Ourators soxus in gonsre
verordnet worden.

Durch Verleitung seines ihm gehässigen Vetters Otto Christoph
v. Eberstein (dessen Vater Otto Maximilian der Bruder von Karl
Friedrich's v. E. Großvater Wolf Friedrich v. E. war) war Karl
Friedrich v. E.- von einem gewissen Meyer, der seine Glaser-Profession
aufgegeben und sich dem Trünke ergeben hatte, und von dem Gerichtsdiener
Freytag zu GeHofen auf mehrfache Art gemißhandelt und gereizt worden.
Dies hatte ihn, „in der einfältigen Meinung, sich dadurch Ruhe zu ver¬
schaffen", verleitet, in Drohungen auszubrechen und, als Freytag einen
seiner Jäger geschlagen, hinter dessen Ehefrau, obgleich nur seitwärts, zu
schießen. Darüber war er, Karl Friedrich v. E., der nie die Absicht gehabt,
jemanden zu verletzen oder wohl gar zu töten, in Untersuchung gekommen
nnd durch die eingeholte Sentenz zu einer vierjährigenZuchthausstrafeverurteilt:

Schreiben des Hauptmann Karl Friedrich v. Eberstein an den Kurfürsten
FriedrichAugust d. ä. Zörbitz, den 10. Aug. 1795-

Durchlauchtigster Kurfürst w.! Ew. Kurfürstl. Durchlaucht geruhen, der
äußersten Wehmutheines vor Roth, Jammer und Elend ohne Maße fast kraftlos
darniederliegenden alten abgelebten Mannes einen einzigen Augenblickgnädigst zu
widmen.

Der Hauptmann Otto Christoph von Eberstein, ein Mitbesitzer des Dom¬
hofes zu GeHofen und naher Verwandter von mir, hat mich nicht nur, ohne daß
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ich ihm dazu die mindeste Veranlassung gegeben, von jeher auf das Äußerste ver¬
folget, sondern auch, wie die von dem Amte Artern ergangenen Kommissions-
Akten bezeugen, mich auf mannigfaltige Art ins Unglück und Verderben zu stürzen
sich angelegen sein lassen. Nicht genug, daß er mich mit meiner leiblichen
Schwester, der verehelichten Hauptmann von Preuß, durch schriftlicheVerleum¬
dungen zu entzweien suchte, so gelang es ihm auch, einige weder Ehre noch
Schande kennende Menschen zu verleiten, mich auf die unzulässigsteArt zu beein¬
trächtigen und zu insultieren.

Diese zu Ausführung seines gegen mich unternommenenschändlichenPlans
ausersehenenPersonen waren ein seine Profession verlassenerGlaser, der sich
Meyer nennt, und ein Gerichtsdiener Namens Freytag, welche beide in Hin¬
sicht der glaubwürdigen Zeugnisse suk u. U allerdings fähig waren, des be¬
regten Hauptmanns Otto Christoph von Eberstein verabscheuungswürdige Ab¬
sichten gegen mich in Erfüllung zu bringen.

Diese Art Menschen, und zwar der eine, namentlich Meyer, mußte in meiner
Abwesenheit mir einen, weder Menschen noch Vieh schadhaften Hund mit Lebens¬
gefahr meiner Haushälterin totschießen, und der andere, als Freytag, mußte meinen
Enken, Pomnitz genannt, mißhandeln, ihn aus meinem Bezirke, wo ihm keine
Gerichtsbarkeit zustund, holen und arretieren; dessen Eheweib hingegen unterstund
sich, ganz ohne ihr gegebene Ursache mich rc. zu lästern und zu schimpfen. Ferner
wurde meinen damalen habenden Jägern allenthalbenaufgepaßt, sogar der eine
davon auf öffentlicher Straße angefallen, gesteinigt und beschädigt. Und abge¬
sehen ich mich über dies Verfahren beschwerete, so bewirkte ein solches doch keine
Ruhe, vielmehr verstärkte bemeldterHauptmann Otto Christoph von Eberstein
Meyern nebst Freytagen in ihrem Betragen inmaßen er verbot, daß sich niemand
zur Vernehmung bei der Kommission zu Artern stellen sollte, und veranlaßte
dadurch, daß neue Mißhandlungen und Kränkungen gegen mich unternommen
wurden, in Betracht Meyer mich mit geladenen Pistolen verfolgte, mich mit einer
auf mich gehaltenen Flinte wohl zwei Stunden im Felde herum jagte, mich von
freien Stücken attaquierte und aufforderte, mit ihm zu kämpfen, endlich einen
meiner Jäger auf öffentlicher Straße rücklings, heimlich, ohne Veranlassungmit
einem Möhrenkarste dermaßen auf den Kopf schlug, daß er halbtot zur Erde
sank und fast verzweifelte.

Diese Menschen versetzten mich in die traurigste Lage, und die mir als
Menschen anklebenden Schwachheiten und Gebrechen verleiteten mich, daß ich in
der einfältigenMeinung, Ruhe zu bekommen, in Drohungen ausbrach, welche
hauptsächlich darinnen bestunden, daß ich mich zu äußern gewagt, daß wenn
Meyer Pulver riechen könnte, er herauskommen möchte, ingleichen, daß ich ihm
nachstellen lassen wollte, endlich daß ich, als Freytag einen meiner Jäger ge¬
schlagen, hinter dessen Ehefrau, obgleich nur seitwärts, geschossen,hierdurch
aber mich als einen gefährlichen Menschen gezeiget dergestalt, daß ich darüber
in Untersuchung gekommen und nun durch die eingeholte Sentenz zu einer vier¬
jährigen Zuchthausstrafe verurteilet worden bin.

Unglücklicher Zeitpunkt! bei welchem ich durch schändliche Gefährde eines
meiner nächsten Verwandten, des Hauptmanns Otto Christoph von Eberstein, in
dieses Elend verfallen mußte; und ob ich schon zu den auf meiner Seite began¬
genen Vergehungen gereizet worden, ich auch, wie Gott allein bewußt:c., nie¬
malen gesonnen gewesen, jemanden zu verletzen oder zu töten, so erkenne ich doch
nun deutlich, daß leider meine Handlungen unerlaubt gewesen und daher
strafbar sind.

Aber ach, gnädigster Landesvater! soll ich die wenigen Tage, die ich ver¬
möge meines hohen Alters und damit verknüpften Schwäche etwan noch zu leben
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habe, so jämmerlich enden und meinen Tod in einem fürchterlichen Zuchthause
finden? Gewiß ist es, daß ich ihn bei so baufälliger Hütte meines abgelebten
Leibes vor Erschreckenund Entsetzen darinnen finden würde, wenn ich solches
auch nur einen einzigen Augenblick betreten sollte.

Bejammerns-,beweinenswürdigster Zustand für mich alten abgelebten Mann,
der fast vier Jahre unstät und flüchtig sein und das Seine verlassen müssen,
auch nach dem Atteste sud L schon über ein halbes Jahr den eingeschränktesten
und härtesten Arrest ertragen und noch erleidet, und hierdurch nicht nur den
größten Verlust an seiner Ehre und Gesundheit, sondern auch an seinem Ver¬
mögen erlitten hat.*)

Durchlauchtigster Kurfürst ec.! sollten alle diese :c angeführten Umstände
nicht fähig sein, Gnade und Erbarmenzu erregen? Ach! ich :c. bitte mich meine
wenigen Tage des Lebens nicht auf eine so erbärmliche Art beschließen zu lassen :c. :c.
und flehe w. um die höchste Gnade, Ew. Kurfürstl. Durchl. wollen die mir zu¬
erkannte, sowohl mich als meine alte angeseheneFamilie beschimpfende Zuchthaus¬
strafe in eine leidliche gnädigst zu bestimmendeGeldbuße w. zu verwandeln, oder
daferne mein Vergehen für so groß geachtet würde, daß diesem meinem :c. Gesuche
gnädigst zu deferieren bedenklichfallen sollte, solche doch wenigstens zu verkürzen
und mir sodann die, auch andern meines Standes widerfahrende höchste Gnade,
daß ich die mir zuerkannte Strafe auf der Festung Königsteinverbüßen dürfe,
angedeihen zu lassen ec. gnädigst geruhen. Bußfertige Sünder nimmt Gott zu
Gnaden an ?c. Dieser Grund und w. daß doch niemand von mir beschä¬
diget, ich aber zu denen ausgestoßenen Drohungen durch niedrige
weit unter meinem Stande stehende Menschen gereizet worden,
versichert auch mir gnädigste Erhörung meines :c. Flehens w. Ew. Kurfürstl.
Durchlaucht unterthänigsttreugehorsamster

Zörbitz, 10. Aug. 1795. Karl Friedrich Bar. von Elirrstein.
Dem Durchlauchtigsten Fürsten :c. Friedrich August Herzogen zu Sachsen :c. und

Kurfürsten:c.

Auf Befehl des Kurfürsten erforderte nun sein Geheimes (lvirsiliuin
(Friedrich Ludwig Wurmb, Otto Ferdinand Graf von Löben, George
Wilhelm Graf von Hopfgarten und Christoph Gottlob von Burgsdorf)
über die Bewandtnis der gegen Karl Friedrich v. Eberstein bei dem Amte
Artern geführten Untersuchung von der Landes-Regiernng Bericht
und überreichte, nachdem letzterer eingegangen war, dem Kurfürsten „unter-
thänigsten Vortrag" ä. <1. 24. Okt. 1795. Darin sagen die GeheimenRäthe:

Es bestehen nämlich diejenigen Vergehungen, dcrenthalbendem von Eberstein
obige Strafe zuerkannt worden ist, hauptsächlich in den teils von dem Gerichts¬
diener der Ebersteinischen Hackenhofs-Gerichte zu GeHofen Freytag, teils vom
Glaser Meyer daselbst gegen ihn denuncierten Drohungen und auf Selbst¬
hülfe und Selbstracheabgezielt habenden Thathandlungen.

Über oben bemeldtes Gesuch des K. F. v. E. äußerte die Landes-Regierung
ihr Gutachten dahin: wie zwar in Rücksicht, daß durch die vom Supplikanten zu
Schulden gebrachten Vergehungen rc., wenn auch gleich dessen Vorgeben,daß er
dabei die Absicht, jemanden zu töten, nicht gehabt habe, nicht unwahrschein-

Noch vor Eingang des ersten Urtels hat K. F. v. E. von GeHofen sich entfernt
gehabt und sich meistenteils außerhalb Landes aufgehalten, jedoch ist er, nachdem dessen
Na.ucka.ts.rius mit dem Suchen um ein sicheres Geleit abgewiesen worden und von seinem
Aufenthalte auf dem ihm gehörigen Gute Zörbitz unter dem Amte Weißenfels Anzeige
geschehen, am 25. Januar 1795 zum Arrest gebracht worden.

10*



lich sei, dennoch die öffentliche Ruhe und Sicherheit gar sehr gestört worden,
dessen Suchen um Verwandlungder zuerkannten Zuchthausstrafe in eine Geldbuße
nicht statt zugeben, hingegen seiner :c. Bitte, ihn nicht im Zuchthause, sondern
auf der Festung Königstein detinieren zu lassen, in Rücksicht seines 62 Jahr an¬
steigendenAlters, seiner Geburt und Militär-Charge und weil er allerdingsdurch
das Benehmen der übrigen in dieser Untersuchung befangenen Personen, welchen
insgesamt ebenfalls Strafen zuerkannt worden, verschiedentlich gereizt
worden sei, wohl zu deferieren, die Dauer seines Arrestes aber nach seinem Be¬
tragen während desselben und der hiernach zu beurteilenden Wahrscheinlichkeit,
daß er sich nach seiner Dimission ruhig und gebührendbetragen werde, zu be¬
stimmen sein möchte.

So ist auch nicht zu leugnen, daß derselbe durch die zwischen ihm und dem
Hauptmann Otto Christoph von Eberstein, dem auch w. seiner Ungebürnisse
halber 30 Thlr, Strafe zuerkannt worden sind, obgewalteten MißHelligkeiten und
Erbitterung, und die von des letztern Leuten und Unterthanen ihm widerfahrenen
Beleidigungen sehr aufgebrachtund nach seiner Gemüthslage und mangelhaften
Einsicht zur Selbsthülfe gereizet worden.

B. S. Creuziger referiert unterm 14. Nov. 1795 dem Kurfürsten(Bl. 36
der unten angef. Akten): „Däfern Jhro Kurfl. Dchl. den in dem gegenwärtigen Vor¬
trage (ä. ck. 23. Okt., praos 5. Nov. 1795) geschehenenw. Antrag, den von
Eberstein statt der ihm zuerkannten Zuchthausstrafeauf der Festung Königstein
detinieren zu lassen, zu genehmigen geruhen sollten: so ist :c. zu gedenken, daß
in ähnlicher Maße so. 1774 der Kammerherrund Oberforstmeister von Kötteritz
und s.o. 1736 der Kammerherr und Oberforstmeistervon Nostitz statt der
ihnen zuerkannten rssp. zweijähr. Gefängnis- und dreijähr. Zuchthausstrafeauf
die Festung Königstein gebracht worden."

Am 20. Nov. 1795 verfügte K. Friedrich August v. Sachsen, daß Karl
Friedrich von Eberstein auf die Festung Königstein zu dort zu verbüßendem
Strafarrest, dessen Dauer er künftig zu bestimmen sich vorbehielt,gebracht werde.
Und am 27. Mai 1796 entschied der Kurfürst, daß Ebersteinnach sechsmonat¬
licher guter Führung wieder entlassen werden und vor weiteren Vergehungen ge¬
warnt werden sollte.

Der Umstand, daß der damals schon ziemlich bejahrte und kranke Haupt¬

mann Karl Friedrich von Eberstein sich dadurch vor boshaften Menschen,

welche ihn zu verschiedenen Malen auf das empfindlichste gereizt hatten,

Ruhe zu verschaffen suchte, daß er gegen dieselben Drohungen ausstieß,

welche nach den damals bestehenden Gesetzen mit unverhältnismäßig harter

Strafe belegt waren, hatte außerdem noch eine sehr empfindliche Kränkung

für ihn zur Folge. Der Herzog von Meiningen hatte ihm nämlich nach seiner

Verheirathung mit einer Tochter des Schloßhauptmanns von L öbel zu

Meiningen vor nicht ganz drei Jahren (1793) den Charakter als Herzog!.

Sachsen - Meiningischer Geheimer - Rath erteilt. Sobald es nun in

Meiningen bekannt wurde, daß er strafbarer Vergehungen wegen in eine

förmliche Untersuchung gerathen sei, so hielt sich der Herzog dazu berechtigt,

dieses Ehrenprädikat wieder zurückzunehmen, und beauftragte deshalb seine

Geheimen Räthe, von K. F. v. Eberstein das diesfallsige Dekret abfordern

und ihm zukommen zu lassen. Da sich Eberstein schon auf der Festung

Königstein befand, so entledigten sich die meiningischen Geheimen Räthe ihres

Auftrages dadurch, daß sie an die kursächs. Geheimen Räthe ein Schreiben
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ä, ck. 17, Nov. 1795 deshalb richteten. Als der unglückliche Eberstein von
dem Verlangen des Herzogs in Kenntnis gesetzt wurde, erklärte er sich zur
Herausgabe des Dekrets bereit; da er dasselbe aber auf seinem Gute liegen
habe, so werde er es sofort nach seiner Entlassung aus dem Arreste nach
Meiningen ausantworten.

Wegen seines im Amtsbezirke Weißenfels gelegenen amtsässigen Gutes
Zörbitz wurde der Hauptmann Karl Friedrich von Eberstein im Ja¬
nuar 1799 von den dortigen Amtsassen zum Deputierten des Landtages
ernannt und dieserhalb mit Vollmacht versehen. Als sich Eberstein nun
nach Dresden begeben hatte, um an den Sitzungen des Landtages teil zu
nehmen, ließ ihn der Erbmarschall Graf Löser nicht zu, da Eberstein
früher in Untersuchung befangen gewesen und er die ihm zuerkannte Strafe ans
der Festung Königstein auch abgebüßt hätte. Deshalb richtete Eberstein, der
hieraus nach Erfurt gereist war, an den Grafen Löser folgendes Schreiben:

Hochgeborner Herr Graf, höchstgeehrtester Herr Geheimder Rath und Erb¬
marschall! Es hat Ew. Excellenz gefallen, ohne Dieselben veranlasset zu haben,
am 6. Januar a. o., als ich nebst den übrigen Herrn Ständen bei Hofe war,
mich auf das äußerste zu beleidigen und meiner Ehre und Geburt einen Schand¬
fleck dadurch suchen anzuhängen, daß Sie mir durch den Herrn von Raschau
sagen ließen, ich könnte zum Landtage nicht admittieret werden. Da ich mir
keiner schlechten Handlung bewußt war, welche mich von der Gesellschaft der
Herrn Landstände trennen und mich als bevollmächtigter Deputierter aus dem
Landtage zu erscheinen, ausschließen könnte: so schrieb ich an Dieselben und er¬
suchte Ew. Excellenz, mir eine Stunde zu bestimmen, wo ich die Ehre haben
könnte, mich mit Denenselben hierüber zu vernehmen. Allein dieselben würdigten
mich keiner Antwort, sondern mußte vielmehr von dem Herrn von Raschau
erfahren, daß ich weder eine schriftliche noch mündliche Antwort erhalten würden
Dieses war also eine neue Beleidigung für mich; denn Ew. Excellenzseind
schuldig und verbunden, jeden Kavalier zu sprechen, der Sie sprechen will, oder
man muß ihm beweisen können, daß er Infamien begangen, welche ihn un¬
würdig darzu machen.

Meine Wunden und Blessuren, so ich vor dem Feind erhalten, zeigen zur
Genüge, daß ich nicht ein so schlechter Mann sein kann, wofür ich von Sie
sJhnen) gehalten zu werden scheine. Da nun meine Geburt und Stand der¬
gleichen Beleidigungzu ertragen verbieten— und Sie selbst als Kavalier würden
mich verabscheuen, wenn ich diese Beleidigungauf mir sitzen ließe —: so erkläre
ich hierdurch,daß ich von Ew. Excellenz für diese mir zugefügte Beleidigung
eine meiner Ehre, Geburt und Stande angemessene Satisfaktion und Genug¬
tuung verlange. Ich hoffe nicht, daß Sie mein AnVerlangen, damit ich mich
nicht in eine unangenehme Notwendigkeit versetzt sehe, abschlagen werden. Ich
erbitte mir Dero Entschließungund Antwort binnen hier und 4 Wochen nach
Erfurt aus, welche ich bis dahin da abwarten werde. Der ich mit vorzüg¬
lichster Hochachtung bin Ew. Excellenz gehorsamer Diener.

Erfurt, SN. Jan. 1799. Karl Friedrich Bar. v. Eberstcin.

Die Folge dieses Schreibens war, daß es Graf Löser sofort zur Kennt¬
nisnahme an das Geheime Konsilium in Dresden gelangen ließ, und um
Schutz gegen etwaige Beleidigungen und Gewaltthaten Ebersteins
nachsuchte. Bereits am 14. Febr. 1799 wurde der Landesregierung aufge-
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geben, wegen Versicherung und Erlangung der Person des von Eber¬

stein durch Requisition der Erfurter Behörde schleunige Veranstaltung zu

treffen, und dann das Erforderliche zu verfügen, daß Eberstein nach ge¬

schehener gesetzmäßiger Untersuchung bestraft, auch der Erbmarschall vor

allen Thathandlungen von Seiten Eberstein's sicher gestellt werde:
Unterthänigster Vortrag. In der hier abschriftlich anliegendenvon

den bei gegenwärtigem Landtage anwesenden Vorsitzenden Kreisständen der Ritter¬
schaft, ingleichen den Direktoren und rssp. Kondirektoren des weiten Ausschusses
und der allgemeinen Ritterschaft, sowohl von den Deputiertender sieben Kreis¬
städte viritim unterschriebenenSchrift äs äato 11. busus ms. ist Jhro Kurfürstl.
Durchl. :c. angezeigt worden, daß unter den Ständen der Ritterschaft sich bei
jetztigem Landtage Karl Friedrich von Eberstein als Deputierter der Weißen¬
felsischen Amtsassen gemeldet, der Erbmarschall Graf Löser aber denselben, weil
ihm w. Zuchthausstrafe zuerkannt, solche auch von ihm in der Folge durch
Festungsarrestverbüßt worden, in Gemäßheit des K 38 der Land- und Aus-
schußtags-Ordnung äs ao. 1723 zu admittieren Bedenken getragen, woraus der
von Eberstein w. zwar bald darauf wiederum abgereiset,nunmehro aber das
ebenfalls angeschlosseneSchreiben an den Erbmarschall erlassen und von ihm
unter dem Vorwand, als ob seine Ehre durch die ihm versagte Admission zum
Landtage verletzt worden sei, in dem Ton einer Ausforderungdieserhalb Genug¬
tuung verlangt habe.

Wie nun die beim Landtage anwesenden Stände von Ritterschaft und Städten
nach der in dieser Schrift enthaltenen Versicherung das von dem Erbmarschall
in der Sache beobachtete Verfahren mit der Landtagsordnung übereinstimmend
und w. ganz angemessen gefunden, auch daher Jhro Kurfstl. Durchl. :c. gebeten
worden, solche Anordnung treffen zu lassen, daß der Erbmarschall vor den weiteren
Beleidigungen des von Eberstein auf immer :c. sicher gestellt werde: also hat
das Geheime (lonsiliuin, da die Absicht des von Eberstein, sich gegen
den Erbmarschall wegen der von diesem vermeintlicherlittenen Beleidigung
durch unerlaubte Selbsthülfe Genugthuung zu verschaffen, aus dessen Schreiben
nicht zu verkennen ist, und den letztern gegen fernere Zunöthigung des von
Eberstein auf wirksame Art sicher zu stellen, die Nothdurft erfordert, sofort an
die Landesregierung das hier abschriftlich anliegendeReskript zu erlassen für
nöthig befunden, jedoch zugleich Jhro Kurf. Dchl. von diesem Vorgange :c. An¬
zeige zu thun sich pflichtschuldigst verbunden erachtet. Datum Dresden, den
14. Febr. 1799.

Friedrich Ludewig Wurmb. George Wilhelm Gras von Hopsgarten.

Christoph Gottlob von Burgsdorss.

Eopiu ksseripto an die Landesregierung ä. ä. Dresden am 14. Febr. 1799.

Uns ist im Namen der bei gegenwärtigem Landtage versammelten getreuen
Stände von Ritterschaft und Städten Inhalts der kopeilichen Anfüge angezeigt
worden, wasmaßen Karl Friedrich von Eberstein wegen der von Unserem
wirklichen Geheimen Rath und Erbmarschall Grafen Löser ihm, weil er in
Untersuchung befangen gewesen :c., versagten Zulassung zu den Landtagssitzungen
mittels des originulitsr anliegenden Schreibens ä. ä. Erfurt, den 26. Januar 1799
von besagtem Grafen Löser Genugthuung zu verlangen, sich beigehen zu lassen.

Nachdem nun in denen durch sothanes Schreiben beschehenen Äußerungen

des von Eberstein eine mit Drohung verbundene Provokation des Grafen

Löser nicht zu verkennen ist, und überhaupt das Beginnen des von Eberstein,

da der Erbmarschall ihm die Weisung, daß er zu den Landtags - Sessionen

nicht zugelassen werden könne, Amts halber erteilen lassen, um so mehr Ahn-
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dung verdient: so begehren Wir an euch :c., ihr wollet wegen Versicherung und
Erlangung der Person des von Eberstein durch Requisition der Behörde dessen
angegebenen gegenwärtigen Aufenthalts, oder, wenn er letztern inmittelst ver¬
ändert haben sollte, auf andere gesetzmäßige Art schleunige Veranstaltungtreffen,
sodann aber, daß das von selbigem zu Schulden' gebrachte Benehmen gesetzmäßig
untersuchtund geahndet und zugleich der Erbmarschall vor allen :c. That-
handlungen desselben :c. sicher gestellt werde, das Erforderliche verfügen :c,

Wurmb.

Nachdem nun Karl Friedrich v. Eberstein aus GeHofen auf höchsten

Befehl am 5, März 1799 durch ein Husaren-Kommando zu Erfurt arretiert

und hiervon das Kreisamt in Tenstedt benachrichtigt worden war, ließ sich

der Kreisbeamte von dem zu Tenstedt kommandierenden Major von Klüchtzner

2 Unterofficiere zur Verfügung stellen und den v, Eberstein in Begleitung

der letztern durch einen Kreisamts - Aktuar abholen. Der Kreisbeamte hatte

mit Hrn. v. Klüchtzner verabredet, den Hauptmann v. Eberstein gleich

einem adeligen Wechsel-Arrestanten in sichern, aber leidlichen Gewahrsam

zu bringen. Als der Arrestant am 6. März nachmittags 2 Uhr unter der

angeordneten Bedeckung richtig in Tenstedt eingetroffen war, wurde derselbe

in dem Gasthofe zum Adler untergebracht, woselbst er ebenfalls auf Requi¬

sition mehrgedachten Kreisamts täglich durch einen Unterofficier und 3 Ge¬

meine bewacht wurde. Diesen Vorfall meldete unterm 8. März 1799 der

Oberstlieut. Rudolf Christian Friedr. v. Glafey zu Laugensalza dem

Generallieut. v. Lindt. Nach einiger Zeit wurde Eberstein zwar wieder

auf freien Fuß gesetzt, ihm aber zuvor das Versprechen abgenommen, sich

auf Verlangen wieder zu stellen. Zugleich wurde die Untersuchung gegen

ihn bei dem Schöppenstuhle zu Leipzig wegen eines an den Erbmarschall

Grafen v. Löser abgelassenen bedrohlichen ans Satisfaktion gerichteten Briefs

eingeleitet.

Die kurfürstl. Schöppen zu Leipzig sprachen für Recht, daß Karl

Friedr. v. Eberstein zwei Jahre lang mit Gefängnis zu bestrafen, und

das erste halbe Jahr hindurch mit Wasser und Brod zu unterhalten,

bei seiner Entlassung aber zu der eidlichen Zusage, daß er alle :c. Drohungen

:c. gegen den Erbmarschall Karl August Grafen Löser w. sich ent¬

halten wolle, anzuhalten ist und endlich alle in dieser Untersuchungssache

aufgelaufenen Unkosten von ihm einzubringen sind (eingek. 3. Juli, exp.

17.'Aug., abg. 20. Aug. 1799).

Am 17. Sept. 1799 wurde Befehl gegeben, den K. F. v. Eberstein

wieder zur Haft zu bringen. Derselbe brachte zu seiner Rechtfertigung vor,

„er habe die Absicht gehabt, ein Eingeständnis der Beleidigung und eine Bitte

um Verzeihung zu erlangen, wäre aber keineswegs gemeint gewesen, den

Erbmarschall zu einem Zweikampfe herauszufordern." Übrigens würde es

ihm nie in den Sinn gekommen sein, auf dem letzten Landtage erscheinen zu

wollen, wenn ihn nicht die Landstände des Weißenfelsischen Amtsbezirks,

und besonders sein langjähriger Freund, der Kammerjunker v. Raschau,

dazu aufgefordert gehabt hätten.
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Auf Eberstein's eingelegte Appellation wurde die zweijährige in eine

einjährige Gefängnisstrafe verwandelst und nach des Grafen Löser Tod er¬

kannten die Doktoren des Hofgerichts zu Wittenberg nnterm 8. Januar

1802, daß der 67 Jahr alte Karl Friedrich von Eberstein mit der Ge¬

fängnisstrafe zu verschonen, ihm jedoch, daß er sich in dem erwähnten

Briefe solcher zweideutigen Ausdrücke bedient, welche allerdings nach den

Umständen als eine Provokation hätten ausgelegt werden können, und ihm

die hierunter begangene große Unvorsichtigkeit alles Ernstes zu verweisen,

derselbe auch zur Erstattung der Unkosten anzuhalten sei,

Durch die vielen ausgestandenen Widerwärtigkeiten war Karl Fried¬

richs v. E. Gesundheit vollständig ruiniert. Er machte deshalb sein Testament,

in welchem er seine unmündige Pflegetochter Charlotte Amalie Ertz-

bach zur Universalerbin seines Nachlasses eingesetzt hatte, legte dasselbe bei

seinen Gerichten zu Ge Hofen nieder und begab sich zum Kurgebrauch nach

Karlsbad, Seine Frau konnte ihn nicht begleiten, denn auch seine Ehe

war getrennt worden. Im Hause „Zur Goldenen Kugel" (Ist eonse.337)

zu Karlsbad wurde er am 28. Juni 1803 von seinen Leiden erlöst. Sein

Testament lautet:

Da meine Jahre sich häufen und ich dem Tode immer näher komme, so will

ich bei gesunden Tagen, da ich noch meinen ganzen Verstand besitze, hierdurch meinen

letzten Willen entwerfen und festsetzen. Ich habe vor einigenJahren meineS chw ester,

die verwitwete Hauptmann Preuß in einem Testamente, welches ich von meinen

Gerichten in Zörbitz aufnehmen ließ, zu meiner Universalerbin eingesetzt. Nachdem aber

meine Schwester einen ungerechten Prozeß wider mich erhoben, so sehe ich mich ge-

nöthiget, dieses erste Testament, worinnen ich meiner Schwester alle das Meinige

vermacht, hierdurch aufzuheben, zu anullieren und nichtig zu erklären, und er¬

nenne statt meiner Schwester meine Pflegetochter Charlotten Amalien Ertz-

bach zu meiner einzigen Universalerbin hiermit. Mein sämtliches Vermögen,

bestehe es, worin es wolle, an Feldern, Wiesen, Holze, Kapitalien, Mobilien,

Meliorationskosten, worunter die sämtlichen Gebäude auf dem Teichdamme

begriffen, so von mir alle aufgebauet worden, welche durch geschworene Gewerke

beaugenscheinigt und taxiert werden können, das sämtliche Jnventarium. Meine

Lehnsvettern können weder an Feldern, Wiesen, das Steinthalsgehölze, die vier

Acker Holz auf der Lehde, auf den Gothanger nicht eher Ansprüche machen, als

bis sie das Wiederkaufs -Urstiura davor an meine Pflegetochter bezahlet;

desgleichen können sie auch nicht eher an der Schaferei den einen Acker, so zu
meiner Hälfte der Schäferei gehöret, und am Ende des Dorfes neben dem einen

Acker, so zu der einen Hälfte der Schäferei gehöret nach Nausitz zu, wie auch
die Wiesen, so zur Hälfte meiner Schäferei gehören, bekommen, als bis sie auch davor

das Wiederkaufs-Urstiuiu bezahlet. Und so lange die Bezahlung von diesen allen

nicht erfolget, bleibet meine Pflegetochter Charlotte Amalie Ertzbach

im Besitz von diesen allen. Die ganze Summe derjenigen Grundstücke, so ich

wiederkäuflich besitze, werden eilftausend vierhundert Thaler be¬

tragen. Dazu kommt noch sechstausend Thaler Meliorationskosten und ein¬

tausend Thaler vors Jnventarium. Dieses alles wird eine Summe von acht-

zehntausend vier hundert Thaler betragen. So lange sie dieses nicht er¬

hält, hat sie sich des Possesses nicht zu begeben. So viel Leute bei meinem

Tode in meinen Diensten sein, soll meine Pflegetochter jedem auf ein ganzes
Jahr, von dem Tage an, da ich gestorben, das Lohn geben. Dieses alles, was



— 153 —

ich hier niedergeschrieben, ist mein ernster Wille, über welches ich unverbrüchlich

gehalten wissen will, GeHofen, den 15. December 1801.

(R, 8.) Karl Friedrich von Eb erstem.HL, Die Abschrift wurde beglaubigt am 3, Okt, 1803 „von dem freiherrl. Ebcrsteinschen
Teichdammguts-Gerichte zu GeHofen durch Gottlob Israel Ranckc,"

Des Hauptstaatsarchivs zu Dresden Vergehungen wider das Duell-Mandat
1795—1801, Vol. II, u, III,, Uoo. 1405 u. 2456, desgleichen 1799 —1802, Loa,
30398, — Vgl, auch III, Abthlg. dsusaloZios. such Rubr. Lbsrstsiu, Rae, 11245,

S. 1117, Nr. 6) (3) b.

Schreiben des k. preuß. Generals Robert Baron von Cberstein an Louis Ferdinand

Frhrn. v. Cberstein zu Dresden, ä, ä, Potsdam, den 24, Januar 1882.

Mein lieber Vetter Ferdinand! Ihnen, als Genealogen der Familie,

fühle ich mich verpflichtet, infolge meines letzten Schreibens hierdurch anzuzeigen,

daß ich heute vom Königlichen Herolds-Amte folgende Benachrichtigung

in optima torrna erhalten habe: „Des Kaisers und Königs Majestät haben

auf das diesfällige, von Eurer Hochwohlgeboren in der Jmmediat-Vorstellung vom

IS. Juni v. I. vorgetragene Gesuch Allerhöchst Sich mit Rücksicht darauf, daß

Sie seit mehr als 44 Jahren den Freiherrntitel unbestritten führen, bewogen ge¬

funden, in Gnaden Ihr und folglich auch Ihrer ehelichen Nachkommen Recht auf das

Freih erren -Prädikat anzuerkennen und demgemäß dessen Führung zu gestatten."

Sie herzlich grüßend, erwarte ich baldmöglichst gütige Benachrichtigung von
Ihrem Ergehen :c. In verwandtschaftlicher Anhänglichkeit

Ihr treu ergebener Vetter Robert B, v. Cberstein,
Datiert ist das Schreiben des Herolds-Amts an mich v, 14. Januar o,, die Ka-

binetsordre aber, die Alfred gelesen, vom 14, vsobr. v, I, In der Schreibweise
meines Namens lnämlich Baron statt Freiherr) denke ich nichts zu ändern, sondern mich
so fortzuschrciben, wie ich es fast 64 Jahr gethan und wie seither mich meine Könige
in ihren Kabinctsordres auch stets genannt haben.

Das war der vorletzte Brief, welchen General Robert an mich schrieb,

denn im Laufe des Nachmittags des 14. Sept. v. I. erhielt ich aus Potsdam

die telegraphische Nachricht: „Heute früh entschlief unser geliebter Vater", und

in den Zeitungen war zu lesen:

Heute Morgen gegen sieben Uhr endete ein sanfter Tod das reich gesegnete

Leben unseres hochverehrten, innig geliebten Vaters, Schwieger-, Groß- und Ur¬

großvaters, des Königl. General-Majors z. D.

Robert Baron von Cberstein.

Nach längerem Leiden folgte er im eben begonnenen 32. Lebensjahre unserer

vor fünf Monaten ihm vorangegangenen Mutter in die selige Ewigkeit.

Diese Anzeige widmen, statt jeder besonderen Meldung, allen Verwandten,
Freunden und Bekannten die tief betrübten Kinder:

Hedwig Rocdenbcck, geb. v, Eberstein.

11 r. RudolfNoedmbcck, Geh, Ober-Regierungsrath u. Kurator derUniversitätHalle.

Marie von Cberstein,

Max Baron von Cberstein, Oberst und Kommandeur des 4. Thüringischen Infan¬

terie-Regiments Nr. 72.

Pantine Baronin von Cberstein, geb. Schulz,

Alfred Baron von Cberstein, Oberstlieutenant im 3. Garde-Regiment z. F,
Anna Baronin von Cberstein, geb. von Uebel.

Dttitie Baronin von Lüdinghausen gen. Wotss, geb. von Eber stein,
17 Enkel und 4 Urenkel.

Potsdam, Halle, Torgau, Berlin, 14, September 1882.



— 154 —

Ernst Friedrich, Keichsgraf von Eberstein.
S, 1169.

Ernst Friedrich Graf von Eberstein (geb. 1. Nov. 1679 auf
Neuhaus bei Harzgerode, f 20. April 1752 zu Groß-Leimmgeu), kursächs.
Minister, Kammerherr und Gesandter au den kurrhein. Höfen, hatte i. I.
1709 dem letzten Fürsten von Anhalt-Harzgerode parentiert und bei
dieser Gelegenheit dem bei dem Leichenbegängnis mit anwesenden Fürsten
Wilhelm zn Nassau-Dillenburg zugesagt, wann ihn Gott einst ab¬
fordern sollte, auch ihm die Leichenrede zu halten. Als nun der Fürst
Wilhelm im Oktober (?) 1724 zu Dillenburg gestorben war, schrieb nicht
nur die verwitwete Fürstin, sondern auch sein Bruder, Fürst
Christian, an den Grafen v. E. und erinnerten denselben an sein damals
gegebenes Versprechen. Letzterer war sofort bereit, den letzten Wunsch des
verstorbenen Fürsten zu erfüllen und kam um Urlaub auf 8 Tage bei dem
Grafen Flemming und dem Minister v. Seebach ein. An letztern
schrieb er:

Hochwohlgeb. :c. Herr Geheimer Rath und Uatron! Cur llxasllsim belieben
nicht ungütig zu nehmen, daß zu Dero allezeit zu meiner völligen gehorsamsten
Verbundenheitgewesenen Latruoiiüo mich abermalen wende. Es hat der jüngst
verstorbene regierende Fürst zu Nassau-Dillenburg, von welchem ich
über 3S Jahre ganz besondere Güte genossen, sich aufm Totbette erinnert, daß
ihm ac>. 1709, da ich dem letzten Fürsten von Anhalt-Harz gerode (bei
welchem er und seine Gemahlin fast erzogen) parentieret, auf sein Verlangen zu-
gesaget hatte, wann ihn Gott einst abfordern sollte, ihme ebenmäßig die Leichen¬
rede zu halten, weshalbennicht allein dessen Frau Witwe, welche eine Herzogin
von Llosn, sondern auch sein Herr Bruder und guoaössor, der jetzige regie¬
rende Fürst, selbst an mich geschrieben, und unter Vorstellen, daß dergleichen
bei einem regierenden Reichsfürstenmir keine Bedenklichkeit geben würde, also
inständig darum ersucht, daß es, zumalen mein Ministerium sich ohnedem außer
dem Mainzischen Hofe nicht erstrecket, in Betracht der alten Freundschafts¬
und Dankverbundenheit,auch pressanten Verlangens nicht abschlagenkönnen,
sondern in soweit acceptieret,dafern vom Hofe die allergndgste. Erlaubnis be¬
kommen könnte, mich von hier deshalben absentieren zu dürfen. Habe auch so¬
gleich an des Herrn Graf von Flemmings Cxosllsim solches berichtet, der mir
schreibt, daß es auch an das hohe Geheime Lonsilinin melden solle. Weshalben
Cur llxasllsim, als Vorsitzendem dirigierenden Minister, gehorsamstersuchen
sollen, des hochpreislichenGeheimden-Raths Lollsgü hochgeneigte Usrnüssion, daß
auf 3 Tage nach dahin begeben dürfte, durch Dero hohen Vortrag und Vor¬
spruch gleichfalls zu erwirken. Ich würde solches in keine Wege verlangen, da¬
fern jetzo, da ohnedemder Kurfürst noch in Franken und die Ninistri auf
dem Lande, das Mindeste auf llapis wäre, woran dergl. kurzes Abwesen die
allermindeste Hindernis beursachen könnte. Und wann allenfalls was vorfiele, so
kann doch allezeit in 24 Stunden wieder hier sein, wessentwegen ich alle erforder¬
liche Veranstaltungenmachen werde. Diese hohe kaverir werde gegen allerseits mit
tiefstem gehorsamstenDank erkennen. Cur LxczsIIsim aber ist bekannt, daß ohne¬
dem in besonderer Veneration bis ins Grab bin Cur UxasIIoim ganz gehorsamster
ergebenster Diener Ebnstein.

Mainz, 21. Nov. 1724.
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Im Geh ein? en donsilio zu Dresden war man aber der Meinung,
„daß es besser sein würde, wenn Graf Eberstein, da er in pnkliquöin

Oknrnetsrs stehn, die Sache cksolinirts."

Nicht nur die fürstlichen Herrschaften zu Dillenburg waren dein

Grafen Ernst v, Eberstein sehr zugethan, sondern auch die in Oranien-

stein. Dort lebte mit ihren Prinzessinnen die verwitwete Fürstin

Amalia, welche nach des Fürsten Tode Vormündern? und Regentin

geworden war. Mit Rath und That hatte Graf Eberstein derselben in ihren

Angelegenheiten oft beigestanden. Gewöhnlich verlebte er das Osterfest in

Oranienstein und befand sich gerade daselbst, als im April 1726 die Fürstin

starb. Was er aus christlicher Liebe und auf Bitten der Prinzessinnen für

diese that und wie er deshalb in abscheulicher Weise angefeindet und ver¬

leumdet wurde, zeigen nachstehende Schriften:

Schreibe» der fürstl. oranien-nassauischen zur vormundschnftlichcn Landesregie¬
rung verordneten Oberaintmann, Direktor und Riityc daselbst an die
knrsiichsischen Geheimen Riithc zu Dresden, <l. <1. Diez, den 13. Febr. 1727.

Hoch- und Wohlgeb, ?c, Herren! Unseren hochgeehrten Herrn mögen Wir ?c.
ohn verhalten, wasmaßen, als der verwitibten altern Fürstin zu Nassau-Diez
Frau Amalien Hoheit k, m, im Monat April des ?c, 1726, Jahrs auf dem
Schlosse Oranienstein das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt,und der Herr
Gras von Eberjlein als königl, poln, sonsten zu Main) subsistierender Minister
sich, wie mehrmalen, eben allda befunden, derselbe an dem Tage vorerwähnten
hohen Todesfalls allsofort ein ?c. Memorial an Jhro Kaiserl. Majestät
namens der sämtl, nachgelassenen Dchlst. Prinzessinnenzu Nassau-Diezabgeschickt
und ohne daß wenig von des Herrn Landgrafen zu Hessen-Kassel ?c, in
hohem Vormundschaft!.Namen des Prinzen zu Oranien und Nassau Hoheit,
als sonsten von jemand der allermindeste Anlaß darzu gegeben worden, um eine
Manutenenz-Kommission auf Kurmainz und Anhalt-Dessau, obwohlen ver¬
geblich, nicht nur nachgesucht, sondern auch unter Begünstigung der älteren
Prinzessinzu Nassau, Frauen Henrietten ?c,, der im Sterbhause befindlichen
äoLurllkQtorum und Briefschaften, welche vorhöchsterwähnte abgelebte Fürstin bei
der Gelegenheit, da dieselbe Vormünderin und Regentin gewesen, zu Händen
bekominen, und unter welchen einige rare zum fürstl. Hans und Archiv gehörige
Stücke gewesen, sich angemaßet, an deren Abschriften Tag und Nacht arbeiten
und dieselben in großer Menge nacher Mainz transportieren, ja es dabei noch
nicht bewenden lassen, sondern höchstbesagtePrinzessin dahin vermocht, daß
vieles auf dem Schloß Oranienstein fürhanden gewesene und zum Inventaria
gehörige Silbergeschirr,sodann einige zu Frankfurt am Main in Versatz gestandene
güldne und silberne Gefäße und andere Lrstiosa durch ihn an Juden und
Christen, teils wirklich verkauft, teils aber noch ferner zu feilem Kaufe ausgeboten
werden wollen.

Alldieweilen aber Unsere hochgeehrten Herrn :c. von selbsten :c. ermessen
werden, daß derlei anmaßliches ?c. Verfahren des Herrn Grasen von Eberjlein,
als eines fremden und dem hochfürstl. Hause mit gar keinen Pflichten verwandten
Minist?'??c,, des ?c, Landgrasen zu Hessen-Kassel :c. Dchl, anders nicht, als
sehr mißfällig fürkommen muß, zumalen da wider höchstdieselbe mehrerwähnter
ältere Prinzessin Dchl, und wider IsZss und xaota des hochfürstl. Hauses
Nassau-Katzenelnbogen, kraft deren die PrinzessinnenVerzicht-Töchtere und
von aller Erbschaft, wo dieselbe auch herrühret, so lange der Mannesstamm
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Prozeß bereits ausgebrochene Lonsilm an die Hand gegeben werden: So haben
Wir keinen Umgang nehmen können, Unsere :c. Herrn :c. zu ersuchen, Sie wollen
sich gefallen lassen, :c. daß :c. Herrn Grafen von Ebcrstcin w,, in solche fremde
zc. Händel sich fernerweit zu melieren :c., untersagt werde ?c.

Diez, den 13. Febr. 1727.

An Herrn Grafen von Mantcufel von des Herrn Geheimen Raths von See-Vach Uxeelleim.
Ew. Exc. werden aus der Beilage sab 71 zu ersehen belieben, was von

Seiten der NassauischenRegierung zu Diez wider den Hrn. Grafen von Eber¬
stein angebrachtworden. Nachdem nun sothanes Unternehmen um so weniger
gebilligt werden kann, als einesteils dadurch bei des Hrn. Landgrafen zu
Hessen-Kassel F. Dchl., welche man der hanauischen und anderer Angelegen¬
heiten halber ehender zu menagieren hat, als etwas, so ihm mißfällig sein könne,
ohne Roth zu verhängen, gar leicht einiger Unwille erwecket werden kann; hier-
nächst auch der Herr Graf von Eber st ein nach Diez zu reisen und sich in
dergleichen Verrichtungen zu immiscierenvon hier aus keine Permissionerhalten,
ob ihm gleich ao. 1725, um seines zu Dillenburg verstorbenen Bruders
Verlassenschafts-Angelegenheiten zu regulieren,auf einige Zeit Urlaub verstattet,
sonst aber sich in andere Dinge an denen nassauischen Höfen nicht zu mengen,
ihm zu verstehen gegeben worden, indem man ihm, dem ao. 1724 verstorbenen
nassau-dillenburg. Fürsten zu parentieren, ob er gleich darum ange¬
sucht, nicht zugelassen: So ist das sab U angefügte Uspt. an mehrbesagten
Grafen von Eberstein ergangen, welches Ew. Exc. ich zu dem Ende kommu-
niciere, damit Sie, wann etwa derselbe sich an I. K. M. :c. wenden sollte, hier¬
von informiert sein möchten :c. Im Übrigen werden Ew. Exc. Selbst ermessen,
was für eine bedenkliche*) Lonäuits ofterwähnter Hr. Graf v. Eberstein führe
und daher zu I. Kön. Maj. Allergndgsten. Resolution gestellt wird, was Sie dessen
aus dem Geh. Uonsitio ehemals allerunterthänigst angerathenen
Rapell halber etwa anzuwendenallergnädigst geruhen wollen. Ich verbleibe
jederzeit :c. Dresden, am 21. Febr. 1727.

L. A. v. Seckoch.

An Kammerherrn Grafen von Eversten», Dasjenige, was er zu Diez vorgenommen,
betreffend.

Friedrich Augusii :c. König, Kurfürst :c. Was von Seiten der
nassauischen vormundschaftlichen Regierung über euch :c. für Beschwerde geführet
worden, solches erscheint aus der Beifuge :c. Nachdem Wir nun dergl. von euch
beschehenes Unternehmen anders nicht als mißfällig vermerken können: so begehren
Wir :c., ihr wollet, was es um die Sache überall für Bewandnis habe und wie
ihr das wider euch Vorgebrachte zu verantwortengetrauet, binnen 8 Tagen von
der Zeit an, da gegenwärtiger Unser Befehl euch zugekommen, zu rechnen, :c. be¬
richten, inzwischen aber ferneren Raths und That in dieser Sache euch gänzlich
enthalten zc. Dresden, den 21. Febr. 1727.

*) Im Koncept zuerst „schlechte" geschrieben, ausgestrichen und „bedenkliche"
dafür gesetzt. Man sieht daraus, wie wenig zugcthan der Minister v. Seebach dem
Grafen v. Eberstein war. Seebach's Wunsch, den Grafen von seinem Posten zu
entfernen, wurde vom König auch dieses Mal nicht erfüllt (vgl. meine Nachträge v. 1878,
S. 35, dir. 106 u. 107). — Kaiser Karl VI. hatte den"Grafen Ernst Friedrich
V. Eberstein so lieb gewonnen, daß er ihm „die ohnvermuthete Gnade erwiesen, und
den 4. Januar 1718 ihn in den Grafenstand erhoben." — „Neid ist ein schlimmes
Ding; dies Lob bleibt ihm indessen: er pflegt dem Neider Herz und Augen abzu¬
fressen."
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Bericht des Krafen v. Eberstei» <1. «I. Mainz, den 3. März 1727.
Allerdurchlauchtigster :c, König :c.! Ew. Königl. Maj, :c. Ussoript von

llato Dresden den 21. ?sdr. 1727 habe mit heutiger Post :c, erhalten, kann
aber allerunterthänigst nicht bergen, daß die von der DiezischenRegierung gegen
mich mit so unerrötheterFeder angebrachten und wider alle kündbare Wahrheit
streitende Aufbürdungen, mich um so viel mehreres surprsuiren, als dadurch
nichts anders gesucht wird, dann die verwaiseten Prinzessinnen zuOranien-
stein wider das Recht der Natur ganz außer allen uninteressierten und impar-
tialen Rath und Stand der Verteidigung zu setzen, damit Sie ohne Trost und
Rettung erliegen müssen.

Die falschen iuoulpationss bestehen darinnen, daß
1) ich nach Absterben Dero höchstsel Frau Mutter ein Nsruorial an Jhro Kaiserl.

Maj. namens derer sämtl. Durchl. Prinzessinnen zu Nassau-Diez abgeschickt, ohne
daß wenig von des Herrn Landgrafen zu Hessen-Kassel Durchl., als sonsteu von je¬
mand den allergeringsten Anlaß dazu gegeben worden.

Davon die wahren und den Gewissen der Diezischen Regierungs-Berwandten
gleich aller Welt gnugsam bekannten Umstände diese sind, daß Sie selbst dadurch,
daß Sie, als gleichsam die hochseligste Fürstin noch nicht kalt gewesen, Notarien
und Zeugen auf alle zu dem von Dero hochfürstl. GroßFranMutter erkauften und
ücZkiczoiuiuissarisvermachten fürstl. Hause Oranienstein (dessenthalben der Prozeß
nicht etwa ietzo erst, wie die Regierung aoutra uotoritatsin anzuführen sich nicht
entblödet, sondern m kallor seither 1717 beim Reichs-Kammergericht zu Wetzlar
anhängig und von dannen der hochsel. Fürstin in ^llinimstration wegen ihrer
Kinder die Prozeß zuerkannt und befestiget gewesen) gehörige Meierhöfe die Posseß
exclusive derer Dchl. Prinzessinnen, und privative zu nehmen abgefertiget, welche
sich sogar vor dem Schloß und damals gleich geschlossenen Sterbhause lallwo hin
ich, um das Osterfest allda zu passieren, gekommen gewesen) eingefunden,diese
Dchl. Prinzessinnen, welche ohnedem wegen solides schmerzhaftenTodesfalls ganz
außer sich gewesen, vollends mit äußersterAffliktion aommutiret, mithin bei so
eiligem Zugriff in Befahrnis mehrerer noch viel desolabler Folgerungengebracht
und sie zu Suchung Kaiserl. Protektion genothzwänget.

Jedoch habe ich keinen Scheu, daß als Selbige mir vorgestellet, was ihnen
diese allschon angehende Kontinuation der bei Lebzeiten der hochsel. Fürstin fast
ohn Unterlaß erfahreneu Bedrängnissen, darüber solche bis au ihr End geseufzet,
in Zukunft drohete, und mich um Rath gefraget, was dabei zu thun, um sich
nicht aus allem Recht stoßen zu lassen. Ich zumal bei diesem mitleidenswürdigen
Trauerfall, den kein ehrlicher Mann und Christ ohne Kompassion ansehen können,
ihnen geantwortet, daß bei dergleichen Umständen meinem wenigen Verstandnach
nichts anders zu thun sei, als sich in Kaiserl. Maj. als allerhöchstenReichsrichters
und Ober-Vormundesverwaiseter Prinzessinnen, Gcrechtarmen zu werfen und von
Deroselben Schutz und umnutormim bei ihren Rechten und Gerechtigkeiten zu
suchen. Es haben aber allerseits fürstl. Kinder das Memorial, wovon die Diezische
Regierung gedenkt, an Kaiserl. Maj. unter sämtlicher ihrer individuellen eigenhän¬
digen Unterschrift abgelassen,und zeiget desselbigen Besag selbst genüglich,mit
was Uirauinspsotion, da man des Herrn LandgrafenDurchl., noch dessen Vor¬
mundschaft!. Regierung nicht mit dem geringsten Buchstab erwähnet, der Stylus
geführet worden, also daß wann das Usgiiusu tutslaro die gnädigste Prinzessinneu
bei ihren Rechten und Gerechtigkeiten zu lassen gemeinet, selbes sich um so minder
darüber zu beschweren und einen Stein des Anstoßes daraus zu machen Ursach
hat, als Kaiserl. Maj. die Leistung reichsrichterl. Schutzes und obervormundschaftl.
Handhabungzumal in Sachen, so der Judicial-Entscheidung noch unterworfen sind,
Jhro davon nicht streiten lassen werden oder fürstl. Waisen, daß sie solche bei
dergleichen Liraumstantisn implorierenvon ihr verüblet werden darf.



So ist auch solches gar nicht vergeblich gewesen, wie man vorgiebt, sintemalen
nach allerunterthänigstem Vorwog an Kaiserl- Maj. den Prinzessinnen der aller-
gnädigste kaiserl. Special-Schutz durch ein Reichsraths-Dekretvom SO, Mai 1726
folgenden Inhalts:

„wofern implorantische Prinzessinnen gehörig anzeigen werden, von wem und in
was Sachen dicselbigc einiger Drangsalen sich befahren, so ergehet darauf weitere
Resolution, da inmittclst sie versichert sein können, daß Kaiserl, Maj, ihren gegen
allen unbilligen Gewalt Dero kräftigen Schutz angedeihen zu lassen, nicht entstehen
werden",

nicht allein versichert, sondern auch weiterer Entschluß (der dafern ichtwas nc>-
rums tsnus gedacht worden wäre, zweifelsohn auch sogleich gefasset worden sein
würde) verheißen worden, wann sie die Beschwernissen ordentlich anbringen
würden. Woraus sich dann ergiebt:

daß nicht im Namen der sämtl, nachgelassenen Prinzessinnen um dergleichen Nanu-
tsusu^-Kommission nachgesuchct habe,

sondern daß solches von ihnen selbst, wie sie nicht leugnen, sondern allezeit frei-

müthig gestehen werden, nach Nothdringlichkeit des von der Diezischen Regierung

ihnen angethanenen Verfahrens geschehen, und das allerunterthänigste Memorial

abgeschickt worden.
Nachdeme nun diese genommeneNssurs von allen Unparteiischen approbieret

worden, haben die sonst von allem znverläßlichen Rath und Beistand destituierte
Prinzessinnen durch Dero Frauen Tanten, der verwitwetenHerzogin von Ra-
zivil und der Prinzeß Henrietten zu Dessau Dchl, Dchl. bei Ew, Kön, Maj,
ersteren StaatsMinister und Feldmarschalln, dem Herrn Grafen vonFlemming,
ansuchen lassen, mich zu vermögen,damit ihnen ich noch ferners mit Rath und
That an Hand gehen und assistieren möchte, dessen Cxosllsnzi unter dem ckato
Warschau, den 4, Mai 1726 mir geschrieben:

„Muckums 1s, ?riuessss Usuristcks cks Nassau ru'a^auck ssrid, gus vous avssassists cks vos Ooussils 1a taruills cks Nassau ckaus ls ckssarckrs oü slls
s'sst trouvs xar la naoick cks 1a Isar rusrs st m'azmut su rusruö tswzzs
pris cks vous gortsr ä ooutiuusrvos soius xorrr ostts maisou, cks vous r>rrs
Mr, cks 1'assistsr guauck rusius vous us ssrs? sur lös Usux cks vos Oou-
ssils autaut gus vous xourszi."

Welches ich so mehreres als einen Befehl angenommen, als ich vor Ew. Kön,

Maj, aller gerechtestem und generösestem Gemüth mir keiner Displicenz vermuthen
können, diesen Raths entblößeten Fürstinnen der Gerechtigkeit und Erfordernis

ihrer Angelegenheiten noch weiters ohne alle Absicht und Vorteil, als von welchen

beiden ich nichts gewärtigen kann, noch mag, beiräthig zu sein,

Ist auch ganz natürlich, daß ich mir einige Sachen, die zu ihrer Prä¬
tension gehören, keineswegs aber Raritäten oder aroaua extrahieren lassen

müssen, die ich, weil Ew, Kön, Maj, allerhöchste Geschäfte nicht gestatten, auch

sonst meines Thuns nicht ist, unverrückt zu Oranienstein zu sein, allerdings zu

desto vernünftigerer und untadelhaftigerer Beachtung mit mir zu nehmen gehabt.

Gleichwie aber die sämtl. Dchl. Prinzessinnen nimmer eingestehen werden,

daß deren hochsel. Frau Mutter (welche man doch billig als eine Tode endlich
ruhen lassen sollte)

die in dem Sterbhaus befindliche Dokumenten und Briefschaften bei der Gelegenheit,
da dieselbe Bormünderin und Regentin gewesen, zu Händen bekommen, worunter
rare und zum fiirstl, Haus und Archiv gehörige Stücke gewesen,

noch der ältesten Prinzessin Henrietten Dchl, auf sich kommen lassen, daß selbige

etwas autoritativs ohne Vorwissen und Genehmhaltung ihrer sämtl, fürstl, Ge¬

schwister darunter zu Nachteil des Hauses begünstiget: Also ist

2) wohl pitoyabel, daß man Ew. Kön, Maj, beglaubigen zu wollen nicht
scheuet

daß ich mich deren angemaßet, an deren Abschriften Tag und Nacht arbeiten, und
dieselben in großer Menge nacher Mainz transportieren lassen.
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Wir wohlen, um Ew. Kön Maj. alles zu bekennen, ich bei dieser Gelegen¬
heit verschiedentlich?Doknmenta, so die von dem Kurhaus Brandenburg, und
zwar von Markgraf Albrecht Friederichen herstammende sämtl, Descendenz an den
Jülich -, Berg - und ClevischenLanden machende Prätension angehet, ohnvermerkt,
und zwar eine ganze Nacht durch mit abschreiben lassen, wovon man zu Diez,
wie ich sehe, Nachricht bekommen, aber soupyon haben muß, ohu eigentlich zu
wissen, was es anbetroffen.

3) Ist denen Dchl, Prinzessinnen, nachdem dieselben zu verschiedenen Malen
auf das allerbeweglichstebei des Herrn Landgrafen von Hessen-Kassel Dchl. um
Kontinuation der Wittums-Gelder, die man mit dem Sterbenstag extinguieret
gehabt, zu Bezahlung derer DomestiquenKostgelder und Besoldungen und dieser
eines teiligen Abschaffung ohne Effekt angehalten, und darauf, daß man daran
keinen Teil nähme, zurückgeschrieben worden bei absoluter Entstehung aller sonstigen
baaren Mittel nichts übrig gelassen verblieben, als daß selbige das Silber, so sie
nicht eben nöthig gehabt, mit allgemeinsamen Rath ihrer sämtlichen (G.) verkaufen
und davon einigen privilegierten und sonst treibenden Kreditoren abschlägliche
Zahlung thun müssen, welches ich bei diesen Umständen gar nicht Widerrathen
können. Jedoch ist alles anfänglichvon allerseits und nachdem? von der Dchl.
zweiten Prinzeß Marie in aller Namen, ohne daß ich einmal gegenwärtig ge¬
wesen, weggegeben worden. Desgleichen haben

4) mehr höchsterwähnte Dchl. Prinzessinnen mit des Herrn Landgrafen
hochfstl. Dchl wegen Verkaufungeiniger zu Frankfurt am Main in Versatz ge¬
standene Gülden und Silbern Gefäße und andern Pretiosen korrespondieret, da
dann von Sr. DÄl. Selbst genehm gehalten und von denen fürstl. Geschwistern
vor gut befunden und Vollmacht erteilet worden, daß die ältere Prinzessin sich
deshalben nach Frankfurt begeben möchten, welche gleich allen übrigen mich um
meinen Beistand ersuchet. Und als ich mich exkusieret, mir ein anderwärtiges
Schreiben von des Herrn Grafen von Flemming Excell. an Jhro Dchl. die
Prinzessin Henriette von Dessau originalitsr vorgewiesen:

ck'sä rsyu In Isltrs gas V. ru's kail 1'lrouusur äs uüsorirs äu 5 ckn cur.
sl s.vs,u1 gas äs 1's.voir rsyu, flavs-is äsiä xrsvsuu Iss orärss äs V. ^.. suäouuaul ä sonusalrö äs uouvsau ä. Nr. ls Ooiuls ä'Dbsrslsiu äs von-
liuusr s assislsr Nssäaiuss lss Nriussssss äs dianssan aussi iu's.-1-il äch'ä
rsuouäu, quill ls Lsrrs.it.

äs suis visu aiss ä'svoir oosasion äs ruoulrsr s-ussi su äs oi xslitss
ellosss ä, V. ^.. L. 1's.llaolrsiusulst ls rssxsot avso lssqusls flai 1'lrouusurä'strs zc.

Worauf mich nicht entbrechen können, als zumalen besage des äati meiner
allerunterthänigstenRelation sub Mo. 71S ich ohnedem in Frankfurt gewesen,
ihr dabei mit Rath und That anzudienen (vgl. Nachtr. v. 1378, S. 35 M. 110).

Gleichwohlen weisen höchsterwähnter Prinzessin Schreiben und Relationes

an des Herrn Landgrafen hfl. Dchl., itsiu die dabei mitgeschickte Berechnung,

was diese vor Pfand verkauft und wie das Geld zu allgemeinem Vorteil der

Erbparticipanten und Entlastung der Verlassenschaft angewendet worden, daß sie

alles selbst und ich darunter nichts vor mich gethan, noch zu verantworten habe.
Äußert sich dannenhero aber einst die löbl. Intention der Diezischen Re¬

gierung, welche sie veranlasset, mich wider besser Wissen zu beschuldigen,
daß ich es dabei nicht bewenden lassen, sondern höchstbesagte (ältere) Prinzessin
(welche gottlob kein Kind ist und sich bei dem Seile führen lasset) dahin vermocht,
daß vieles auf dem Schloß Oranienstein sürhanden gewesenes und zum Iuvsu.1s.rio
gehöriges Silbergeschirr, sodann einige zu Frankfurt am Main im Versatz gestan¬
dene guldne und silberne Gefäße und andere Pretiosa durch ihn an Juden und
Christen teils wirklich verkauft,

und weiters zu verleumden
daß deren noch ferner durch mich zu feilem Kaufe ausgeboten werden wollen,



woraus Ew. Kön. Maj, vo n Selbst allergnädigst ermäßigen werden,
daß dies alles

kein allmählichesVerfahren,
sondern mein denen opponierten und verlassenen Prinzessinnen ohne Präjudiz
Ew. Kön. Maj. :c. Geschäften und allertreuestem Dienst geleisteter honetter Bei¬
stand zuvorderst mit der Christlich- und natürlichen Pflicht, die einem jeden
seiner Nächsten in bedürfenden Fällen rechtszugelassentlich beizubringen verbindet,
ganz konform ist, mit stillem Mund zu übergehen, daß deren und Ihrer Dchl.
Frauen Tanten beweglichste Lonjurationss, sie in ihrem ängstlichen Zustand nicht
zu verlassen, zusamt der Vorschrift des Herrn Grafen von Flemming Lxo.,
am allermeisten aber die Gerechtigkeit der Sachen selbst mich völliglich justi-
ficieren und zu anreichender Entschuldigung zu statten kommen. Einfolglich, wann
alles Sr. hfl. Dchl., dem Herrn Landgrafen zu Kassel, nach der wahren Be¬
schaffenheit ohnpassioniert vorgestellet wäre, Deroselben es keineswegs mißfällig
fürkommen könnte.

Übrigens bezeugen meine vielen schrift- und mündlichen vota zusamt deren
auf meinen treulichen Anrath an den hfl. Vormund öfters wiederholten Schreiben,
darinnen um gütliche Ausmachung aller Ansprüche aufs beweglichste angesuchet
und sich zu aller billigen läoilits offerieret, sie aber keiner runden Antwort be¬
würdiget worden, ja die That selbst, daß ich vor Zerschlagung dieser, durchaus
nicht zu Anstellung einiges Prozesses rathen und stimmen mögen, sonnen klärlich,
daß keinesweges

5) höchsterwähnter altern Prinzessin Dchl. von mir allerhand ungleiche und Wider
die I-sZss und Naota des hfl. Hauses Nassau-Katzenelnbogen geraden Wegs an¬
laufende Oonsilia an die Hand gegeben worden.

Gleichwie Kaiserl. Maj. und denen hohen Reichsgerichten bekannt und bei
selben zu erfahren ist, daß neuerlich noch nichts zu einem wirklichen Prozeß
bereits ausgebrochen, wohl aber, daß die Prinzessinnen wider die Diezische Re¬
gierung litk ackduo psncksntö landkundig unternommene turkationss sich zu ver¬
antworten und Schützung bei deren vorlängstigen Inhibition zu suchen genoth¬
dringt worden.

Ich kann mich vielmehr mit gutem Gewissen getrösten, daß wann Ew.
Königl. Maj., deren großes und Gerechtigkeit liebendes Gemüth bei männiglich
in Veneratiou ist, ja des Hrn. Landgrafen Dchl. selbst meine rechtschaffenen und
friedfertigen Lonsilis. (dann ich mich Gott sei Dank mit aller Zuversicht flattieren
darf, der Welt ganz anders, als ein brouillon bekannt zu sein), so ich denen
gnädigsten Prinzessinnen allezeit und allenthalben gegeben (denn ein ehrlicher
Mann muß auch ohne Pflicht ehrlich sein und ehrlich richten) also grund voll-
kommentlich bekannt wären, als sie von diesen nicht werden abgeleugnet werden,
selbige solches w. approbieren und der Herr Landgraf, dessen Durchl. vielleicht
von der Sache nichts oder doch nur durch gleichmäßige Partiale Vorstellungen,
als dieses Diezisische Schreiben ist, wissen, solche genehmigen, ja der Gebühr nach
höchstens loben und der Regierung, wann sie dazu eorrssponckiren wollte, sich
nicht zu beklagen haben würden.

An ihm selbst werden die fürstl. Schwestern nicht nachgeben, daß sie
(noch unglückseliger, als römische Sklaven) nichts Eigenthümliches acquirieren noch
Privatgüter und Gefälle (dann mit Land und Leuten hat es seine geweisete
Wege) durch speciale IsZata et ckispositionss ererben nnd besitzen können, sondern

Verzichte Töchter und von aller Erbschaft, wo dieselbe auch herrühret, so lange der
Mannstamm blühet, wirklich ausgeschlossen sind,

welchen wohl höchst schmerzlich fallen wird, daß oftbenannte Regierung durch
dergleichen erkünstelte insinuations ihnen vollends das einzige Mittel, welches die
Natur auch denen Tieren durch den Verteidigungs-Jnstinkt mitgeteilet, abschneiden



und durch Hemmung ehrl. Leute gewissenhafter Assistenz sie aus dem statu äs-
ksnsiouis in den Stand der Ohnmacht stürzen will, sich wider deren Verfahren
weiters schützen zu können. Mir ist an der ganzen Sache selbst über die einem
jeden obliegende natürliche und christliche Schuldigkeit weiters und persönlich nichts
gelegen, dahero ich durch den heut von Oranienstein an mich geschicktenExpressen
mich durch Vorwendung unverschieblicher Königl. Geschäfte inmittelst entschuldigen
werde, daß ich zu denen mir kommunicierten Sachen dermalen noch nichts sagen
könne.

Einige zum fürstl. Archiv gehörige Dokuments habe nie gesehen, noch an
mich gezogen, noch weniger Urstiosa bei mir.

Allermaßen nun Ew. Kön. Maj. aus dieser allenthalben begründeten aller-
gehorsamsten Relation allermildest meine durchgängige Unschuld wahrnehmen,
hingegen erkennen werden, daß man mich an Ehr und Leumund anzugreifen und
zu verunglimpfen sich bemühet: Als will allergnädigste Erlaubnis (warum hie-
dnrch allerdehmüthigst bitte) gewärtigen, ob besagte Diezische Regierung zu Rettung
meiner Ehr und deren Vindikation bei dem Kaiserl. Rhofrath verklagen dürfe,
zuvörderst aber allergnädigstem Befehl, wie mich bei dieser wahren Bewandnis
der Sache weiters zu verhalten.

Cur Königl. Maj. allerunterthänigster treu Pflicht gehorsamster
Mainz, den 3- Nart. 1727. C. F. Gr. von Ebcrstcin.

Graf Eberstcin schreibt an den Minister v. Secbach:
Hochw. :c. Herr Geheimder Rath! Ew. Exe., denen ich gottlob sieder langen

Jahren als ein ehrlicher Mann und nicht als ein Lrouillou bekannt zu sein die
Ehre habe, werden leicht erachten, wie nahe mir die boshaften Aufbürdungen der
Diezischen Regierung treten müssen, deren Arroganz daraus, daß sie so cavalis-
rsrusut und ganz äu pari an ein solch llugustss Königl. und Kurfürstl. IZtats
Oollsgiuiu schreiben, daß sie sich als von einem so blutkleinen und noch nicht
80jährigen Fürstenthum billig anders bescheiden sollen, so deutlich hervor blicket,
als die Unwahrheit ihrer Beschuldigungen aus meinem allerunterthänigsten Bericht
klärlich zu erfinden, sonst aber ihre Absicht allenthalben handgreiflich ist.

Ich bin denen verlassenen Prinzessinnen ewiglich aus Gehorsam gegen des
Herrn Feldmarschalls lZxcellenz Befehl beiräthig gewesen, ohne alle Absicht und
Vorteil, deren ich bekanntlich keines von ihnen gewärtigen kann und bloß aus
Trieb christl. Gewissens in Konsideration, daß sie keinen einzigen Menschen haben,
der es aufrichtig mit ihnen meinet und darauf sie sich verlassen können.

Daher leicht abzunehmen, daß ich mit willigem Gehorsam mich ihrer ent-
schlagcn kann, gleichwohl getraue mir fast noch nicht einige Untersagung namens
Königl. Maj. vorzuschützen, bis anderweitigen Befehl dazu habe, um deswillen
alles mit einer IZstakstts nach Frankfurt sende, damit es morgen gleich mit
fortkomme.

Ich bitte Ew. Excellenz wollen dabei als ein wahrer Patron und hoher
Freund von mir handeln und gegen alle swistrs Impression protsgirsn, welches
ich mit ewigem Dank erkennen werde. Euer Excellenz ganz ergebenster, gehor¬
samster treuer Diener. E. ?. Gr. von Eberstein.

Mainz, 3. Nart. 1727.
Es ist auch noch das erst Mal, daß sie sich oranien-nassauische Regierung zu betiteln

unterfangen.
^ 8. L. Slr. cks 8esbacb.

Uonsisur! äs visns äs rscsvoir uns lettre äu Oovats ä'Lbsrsteiu
pur laguslls il in'inforins äss plaintss gus la ksgsucs äs viss: a ports contrs
lui au (ionseil prive, st äs guslls moniere il s'sst justills sn provoguont sur
raoi. Il est vrai g!us j'ai aprouvö lss kons Offices st Oonssils

11
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gu'il s soaplo^S äsns sstts slksirs, st gus sur Is prisrs äs 1s
UrinLksss Usnristts äs Ossssn js lui si äit, gn'il lsrsit kisn

äs Iss oontinnsr, rnsis js lui si äit sussi, gas lorsgu'il soullsitsit l'snnss

psssss äsns Is tsmps gus j'stsis s Urssäs, ä'svoir Is psrinission äs rstour-
nsr oks2 Lös Urinosssss, js lui si rsponän gus j'sspsrsis gu'il sn svsit sn

Lour st su Lonssil privs, ns äoutsnt point gu'on ns lui sosoräst ostts psr-
Mission, ^ussi sn ui<js eviit moi ineins su tlour, st Pui su pour is-

pouss MS estts periuission pouvuit disu lui ßtrs usvouäss.

Usr l'oräinsirs ä'sujonrä'bui je lui scris, gn'il sursit äu sn intorinsr

slors Is (lonssil privs, comms js lui svsis äit, st oomms je vois psr Is

Lapis äu klssorit äu II. tsvr., czu'il n's pss tsit, st sntln js lui äis czu'il

äoit uniczuömknt ss räglsr sur Iss orärss gu'il rsosvrs äsns ostts sllsirs äu
Lonssil privs..

II tsut äirs ioi s V. III. czus äsns tout es czus nous scrivons sux IUI-

nistrss sux (lours strsngsrss, II s'sntsnä tonjonrs sn tsnt gas osls n'sst pss
oontrsirs sux intsrSts äu Kol. ä'si oru äsvoir inkormsr V. U. äs toutss

Lks oirsonstsnoss. äs suis trss psrlsitsinsnt Nonsisur Ks Votrs llxLöllsnas

ls plus liumkls ste. lläsmininA.
Vsrsovis Is 15. blsrs 1727-

An Grafen von Eberstetn, die Wider ihn angebrachten Beschwerden betreffend.
Friedrich August König zc. Kurfürst:c. Uns ist zwar gebührend

vorgetragen worden, was ihr wegen der von der nassauischen Regierung über

euch in ein und andern geführten Beschwerde zur Entschuldigung vorgebracht.

Allermaßen ihr aber besser gethan, wenn ihr, ohne in die Sache, und zumal

soweit einzugehen, vorerst an Uns zu Unserm Geh. Lonsilio Bericht erstattet und
ob solches erlaubet wäre, unterthänigst angefraget hättet. Dergleichen Verrich¬

tungen, auch andere uns nachteilige Folgerungen zu geschweige», bei der euch

anbefohlenen Funktion zu übernehmen sich nicht füglich schicken will. Als habet

ihr in diese Sache euch weiter nicht zu melieren, und euch gänzlich daraus zu

halten, auch die an euch genommenen Dokuments und andere Sachen, woferne

ihr annoch einige in Händen habet, sofort an denjenigen Ort, woher ihr solche

erhalten, wieder abzugeben, gleichwie auch von dem Vorhaben einer wider die

Diezische Regierung anzustellenden Klage ganzlich zu abstrahieren ist. Im übrigen

sind die Abschriften von denen Jülichschen Dokumenten, wovon ihr Erwähnung

gethan, nächstens anher zu schicken. Zu dem :c. Und :c. geben zu Dresden, am
27. Nsrt. 1727.

An Oberwachtmeister von Ponickau.

Was von Seiten der Nassau-Diezischen Vormundschaftl. Regierung über

unseren am kurmainzischen Hofe sich aufhaltenden Kammerherrn Grafen von

Eber stein für Beschwerde geführet, solches erscheinet aus der Beifuge mit

mehrerem. Nachdem nun sonder Zweifel von dieser Sache an des Hrn. Land¬

grafen zu Hessen-Kassel, als Vormunden des jungen Prinzen zu Oranien und

Nassau Bericht erstattet worden sein wird, Wir aber besagtem Grafen von Eber¬

stein, da er dergleichen ohne Unfern Befehl unternommen, daß er sich in diese

Sache im geringsten nicht weiter melieren, anbefohlen haben: So begehren Wir

hiemit gndgst., ihr wollet, woferne von sothaner Sache zu Kassel was bekannt
oder dahin berichtet wäre, dasjenige, was Wir solchergestalt verfüget haben, ge¬

hörigen Orts anzeigen. An dem :c. Und ?c. Geben zu Dresden, am 27 lUsrt. 1727.

^ 8. U. I« 6. äs Ulsmwinx.

lUonsisur! ä'si vu psr ls lsttrs, <zus V. L. rn's lsit I'llonnsur äs in'scrirs

än 15. ä. o. es gus !Ur. ls L. ä'lldsrstsin s sllsgus, pour ss justilisr äss
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plaintss portsss sontrs lui per la kögsnss äs Diez:. L'sst äans la mSins
vus, gu'il a snvoys aussi uns äöäustion kort ainpls st suivant la sopis isi-
joints sn plusisurs snäroits kort ... onstillsuss au Oonssil privs; inais aprss
nvoir sxaminö Is sontsnu, on n'sn a pourtsnt pu tirsr ä'autrs sonslusion si
non gu'il a passe Iss bornss äs Is psrinission, gus V. L. lui avait äonns,
st gu'il aurait äu kairs sa kslation au Lonssil privö äs son ässssin äans
I'akkairs sn gusstion st attsnärs Is rösolution, gu'on lui äonnsrsit Is ässsus
avant ä'^ aller plus loin, tlsls staut on s juge nsssssairs äs lui snvo^sr
l'orärs si-joint, pour gu'il rsinstts Iss papisrs st sutrss skksts (sur Is priss
ässgusls voulsnt sn partisulisr Iss grisks äs ls susäits kisgsnos äs Ois?) s
I'snäroit, oü il Iss s rs^u st gu'il ässists äu prosss, gu'il avait ässssin
ä'sntsnärs sontrs Is wsins Rsgsnss su (lonssil auligus äs Visnns sur Is
sujst susrnsntionns. Outrs ssls on s sru nssssssirs äs äonnsr un Orärs ö
Nr. äs Oonikau pour gu'il puisse inkorrnsr L. ll.. Os Oanägravs soinins
tutsur äu Orinss äs Kassau I)iö2 äu sontsnu äs Is äits rssolution. äs ns
äouts pas gu'sn sssi Iss ssntiinsnts äs V. ns rsponäsnt s ssux äu Lon-
ssil privs j'ai I'Iionnsur ä'strs inviolaklsinent Nonsisur Os V. ll. sts.

ü Orssäs ss 27. Nars 1727. Lssdssli.
Schreiben des Grafen Eberstein an den König.

Allerdurchlauchtigster :c. König und Herr! Ew. Königl. Maj. aller-
gnädigstes kiessript v. 27. Nsrtii 1727 habe erst den 12. dieses in Oranien-
stein, woselbst.hin ich solchen Tages wie sonst fast allezeit, um die Ostern allda
zu halten, gangen gewesen, in geziemendem, aller dehmüthigstem Respekt über¬
kommen. Gestalten nun mir nichts als Gehorsamobliegt, so habe mich gegen
die dasige Prinzessinnenvon allen, so die Differentien mit der Kasselischen Vor¬
mundschaft und ihrer Frau Mutter Verlassenschaft angehet, lediglich excusiert; auf
ihr inständigesVerlangen aber wegen dessen, so ihre Privatsachenunter sich als
Geschwister anbetrifft und mit obigem keine Konnexionhat, :c. anzufragenver¬
sprochen, ob ihnen darinnen mit wohlmeinendem Rath andienen dörfe.

Übrigens werden Ew. Königl. Maj. ermäßigen, wie betrüblich und schmerz¬
haft einem ehrlichen Mann sein müsse, bei seinem allergnädigsten König und
Herrn durch dergleichen kundbare Bosheiten und Verleumdungen verunglimpftzu
werden. Jedoch opfere Ew. Königl. Maj. :c. Befehl ich mein gerechtes rsssntsinsnt
gegen die Diezische Regierung mit äußerster Gelassenheit und Submission auf.

Übersende anbei sub nurnsris 1. 2. 3. 5 einige die Jülichische Sache
betreffende Kopien, das übrige seind ein und andere rechtlicheBedenken, so die
sel. verstorbeneFürstin von Friesland und deren Ansprüchean Brandenburg
hierinnenfallsallein angehen, und würde ich erstere längstens allergehorsamst ein¬
gesendet haben, daferne mich nicht in der Hoffnung betrogen gefunden, aus solchen
etwas, so zum Behuf Ew. Königl. Maj. allerhöchstem Interesse sein mochte :c.
in Kenntnis zu bekommen. Cur Königl. Maj. allerunterthänigsterw.

Mainz, 3. April 1727. E. I. Gr. von Stierstem.
^ 8. ü. Ar. äs 8sebacb.

Nonsisur! Rai rspu Is Isttrs gus Votrs bixssllsnos in's ksit I'donnsur
äs rn'serirs äu 27. äu passs, psr IsgusIIs j'ai vu ss gus Is donssil privs s
jugs s propos ä'oräonnsr sux ä'Lbsrstsin su sujst äss plsintss gus Is
ksgsnss äs Iiis? s ports sontrs lui. Nss ssntiinsnts sont sn ssls sonkorrnss
ü ssux äu Oonssil privö, sussi ai-js äsjü ösrit s Nons. Is dornte ä'Lbsrstsin
soinins js ksis toujours, gu'il äsvsit unigusinsnt ss regier sslon Iss orärss
gu'il rssevrsit äs Orssäs. äs suis psrksitsrnsnt Nonsisur Os Votrs Lx-
sellsnss Is plus buindls sts. Vlsinining.

Varsovis Is 9. avril 1727.
11»



Der fürstl. Nassau-diez. Regierung über den Kammerherrn Grafen von Edelstein
geführte Beschwerde betr., 1727, 'im k, Hauptstaatsarchiv zu Dresden. I^oo. 8305. blr. 17.

Karl Freiherr von Eberstein,
Stifter der noch buchenden AMenburger Wrccnche

(S. 1181),
war der 6. Sohn Christian Ludwig's v. Eberstein auf Neuhaus w.,
fiirstl. anhalt.-bernb. Ober-Berghauptmannsund Oberaufsehers des Fürsten¬
thums Harzgerode, und der Eleonore Sophie geb. Herrin von Werthern
a. d. H. Beichlingen. Er wurde am 25. Nov. 1687 nachmittags 1 Uhr auf
dem Schlosse Neuhaus geboren und am 30. es. m. durch den Pfarrer zu
Rötha getauft. Sein Vater war damals herzogl. brannschw.-lnneb.Rittmeister
a. D. Seine Pathen waren Georg Graf zu Stolberg, Joachim Werner
Spiegel von Pickelsheim, Domherr zu Halberstadt, Alexander Ludwig
von Kalb, furstl. anhalt. Stallmeisterzu Zerbst, Lieut. v. Werder (verm.
mit Thoma Lucia, des Domdechanten zu Havelberg Thomas v. Grote und
der Hedwig Lucie geb. v. Eberstein Tochter), Ernst Friedemann v. Wer¬
thern, knrsächs. Lieut., Christian Ludwig's v. Eberstein Schwiegermutter
Agnes Magdalene v. Werthern geb. v. Häseler, Fr. Geh.-Räthin v. Selm¬
nitz, Fr. Witwe v. Rössing, Frln. Hedwig Eulalia, des Domherrn
Anton Albrecht v. Eber stein älteste Tochter.

Unter den Pathen seines am 7. Aug. 1697 auf Neuhaus geborenen
Bruders Aug. Christian Wilh. befanden sich außer der Fürstin Augusta
Sophia von Anhalt geb. Fürstin von Nassau-Dillenburg auch „Se.
Durchl. Prinz Wilhelm Fürst zu Nassau-Dillenbnrg" (vgl. v. E.,
Gesch. 1138), der seine Jugend bei seinen Verwandten ans dem Harze ver¬
lebte. Er war oft auf Schloß Neu Haus gewesen und hatte mit Christian
Ludwig's v. Eberstein Familie viel verkehrt. Hier hatte, wie unzweifelhaft
anzunehmen, Fürst Wilhelm zu Nassau-Dillenburg den kleinen damals
noch sehr jungen Karl v. Eberstein kennen gelernt und denselben so lieb
gewonnen, daß er ihn zu Anfang des 18. Jahrhunderts nach Dillenburg
kommen ließ und zunächst zu seinem Kammerjnnker machte. In Dillenburg
verheirathete sich Karl v. E. im Anfange des Mai 1713 mit Maximiliane,
der einzigen Schwester des fürstl. nassau-dillenb.Ober-Stallmeisters Johann
Karl Friedrich von Büring. Das junge Ehepaar unternahm nach voll¬
zogener priesterl. Kopulation eine Reise nach dem Harze, um ihre Eltern auf
Nenhaus zu besuchen. Dort wurde am 27. Mai 1713 folgender Ehevertrag
errichtet:

Zu wissen sei hiermit :c. Demnach 2c. zwischen w. Hrn. Karl von Eber¬
stein, hfl. Dillenburg. w. Kammerjunker, und :c. Frauen Maximilianä ge-
borne von Büringen neulichst ein Ehebündnis geschlossen und durch priesterl.
Kopulation adel. vollzogen worden, so ist von beiden Teilen, und zwar mit
Konsens Dero :c. Eltern, absonderlichdes Hochwohlgebornen Herren Hrn.
Christian Ludwigs von Eberstein, auf GeHofen :c. Erbherrn, wie auch
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Inhaber derer gräfl, mansfeld, Ämter Lein- nnd Morungen, K> P. u. Kurfl.
Sachs,, wie auch hfl, Anhalt. :c. Ober-Aufsehers,Obrist-Wacht- u, Ober-Forst¬
meisters :c., folgende Ehestiftung :c. beschlossen worden. Nämlich es verspricht

1) Die Hochwohlgeb.Fr. Kammerjunkerin von Eberstein geb. von Büringen
mit Konsens :c. ihres all lluuo actum in sxsvie verordnetenw, Vormundes,
Hrn. Amtsrath Jakob Fischers ihrem :c, Ehegemahl, dem ?c. Kammerjunker von
Eberstein, 1000 Thlr. w. ckotis loco zu inserieren, welche 1000 Thlr. sie ihm
auch, sobald diese Ehestiftungvollzogen, durch ihre Fr Mutter, der :c, Frau
Judithen verwittibtenvon Büringen gebornen Liboth, ?c. gegen Quittung aus¬
zahlen will. Hingegen verspricht

2) abgedachterHr. Ober-Aufsehervon Eberstein im Namen seines :c. Sohnes,
des Hrn. Kammerjunkersvon Eberstein, seiner :c. Fr. Schwiegertochter (wann
vorerwähnte 1000 Thlr, Ehegelder in seine Lehngütergegen seine Quittung ge¬
wendet) 1000 Thlr, zum Gegenvermächtnis zu geben dergestalt, daß wann 3) der
Hr. Kammerjunker ohne Leibeserben vor seiner Frau Gemahlin versterben sollte :c,,
dieselbe sothane inserierte 1000 Thlr. Ehegelder und die 1000 Thlr, Gegen¬
vermächtnisaus Sr. llxc. des Hrn. Ober-AussehersLehngütern zu GeHofen
und Neuhaus mit 200 Thlrn., so lange sie den Witwenstuhlnicht verändert
und die Gelder im Lehne stehen bleiben, alljährlich von den Lehnserben ver¬
interessieret werden sollen; dafern sie aber wiederumsich verheirathenwürde, so
bleiben zwar die 1000 Thlr. Gegenvermächtnis in dem Lehen stehn, so lange sie
lebet, jedoch sollen solche der Frau von Eberstein alljährl, mit 5 pro (lsnt richtig
verinteressieretwerden, nach ihrem Tode aber fallen solche 1000 Thlr. wieder
zurück ins Lehn, und bekommen ihre Erben davon nichts. Die 1000 Thlr. aber,
welche sie ckotis looo inserieret, sollen ihr auf diesen Fall von denen Lehnserben,
wenn sie es verlanget, nach einer jährigen vorher geschehenen Loskündigung
baar ausgezahlet werden; es bleibet aber auch denen Lehnserben frei, dieses Kapital
der inserierten 1000 Thlr. der Fr. Witwen aufzukündigen. Indessen aber so¬
lange dieses Kapital unaufgekündiget und bezahlet stehen bleibet, setzet Se, llxo,
der Hr. Ober-Aufseher von Eberstein w. obbesagte Rittergüter zu GeHofen w.
seiner w. Frau Schwiegertochter sowohl wegen der 1000 Thlr. Ehegelder, als
auch der 1000 Thlr. Gegenvermächtnis zu einem wahren Unterpfands:c, ein w,,
wie denn auch auf obigen Fall :c. der Fr. Kammerjunkerinals Wittib aus
ihres Eheherrn Gütern alljährl. zu einem Hausgelde 30 Thlr,, so lange sie Wittib
ist, gezahlet werden sollen.

Dafern aber 4) die Fr. KJunkerin von Eberstein vor ihrem Hrn. Gemahl
ohne Leibeserben versterben würde :c., so sollen die äotis looo gegebenen 1000 Thlr.
ihm einig und alleine verbleiben samt allen Möbeln nach Sachsenrecht :c. Wenn
aber S) der Allerhöchste ihnen :c. Ehesegen bescheren sollte, so soll sodann der
Fr, KJunkerin freistehn, dafern Dero Hr. Gemahl vor ihr versterben würde, ent¬
weder die 1000 Thlr., so sie ckotis loco inserieret, nebst allen ihren Paraphernal-
Gütern, auch Geradestücken und Mußteil zu nehmen, oder nach knrsächs. Rechten
zu succedieren:c.

Gleichergestalt ist 6) verabredet, daferne die KJunkerin von Eberstein vor
ihrem Hrn. Gemahl mit Hinterlassung einiger Kinder versterben sollte, daß so¬
dann derselbe die ihm ckotis looo inserierten 1000 Thlr. vor sich alleine behalten,
die Kinder aber ihr übriges Vermögen nach denen sächsischen Konstitutionen
haben sollen:c. So geschehen Neuhaus, den 27. Mai 1713.

(ll. S.) Karl von Ebcrstein. (ll. 8.) Maximiliane von Cb erstem,

(U. 3.) Christian Ludwig von Ebcrstein. geborne von Büring.

(U. 8.) Jakob Fischer cur. noin. der hochwohlgebornen Frau
Fr. Maximiliane van Cberstein geborne von Düringen.



Am 11. Dec. 1714 bescheinigte Christian Ludwig v. Eberstein auf
Neuhaus, daß seine Schwiegertochter Maximilianageb. v. Büring die
ihrem Eheherrn Ootis looo in seine Lehngüter einzubringen versprochenen
1000 Thaler ihm, Christian Ludwigen v. E., richtig gezahlt, und daß er
solche zu Wiederbezahlung der 2000 Thlr., welche er von seinem Schwager,
dem kursächs. Geh. Etats- und Kabinets-Rath Grafen Georg v. Wer¬
thern, erborgt und den Erben seines verstorbenen Bruders Anton
Albrecht auf deren Rittermühle zu GeHofen geliehen, angewendet
habe (s. Nachtr. 2. Folge, S. 127).

Am 9. laouar 1719 machte zu Dillenburgder fürstl. nassaü-dillenbur-
gische Ober-Stallmeister Johann Karl Friedrich von Büring sein
Testament (vgl. Nachtr. 2. Folge, S. 129 f.) und setzte darin zu Universal¬
erben über seine sämtliche Verlassenschaft und Habseligkeiten ein seinen
Schwager, den fstl. nassau-dillenb. Ober-Jägermeister Karl von Eberstein
und dessen Gemahlin, nämlich des Testators einzige Schwester Maximi¬
liane von Büring, w spsoio aber seines Schwagers K. v. Eberstein
ältesten Sohn, wann ihn Gott damit begnadigen würde, und die darauf
folgenden, und solches umdamehr, weil sein Schwager ihm mit Konsens dessen
damals schon verstorbenenVaters zugesagt, wann ihn Gott mit einem Sohne
beschenken sollte, durch solchen, und zwar allezeit den Ersten, seinen sonst mit ihm
untergehenden Geschlechtsnamen von Bürin g fortzuführenund fortzupflanzen.

Es versprachen auch Karl v. Eberstein und dessen Gemahlin, von ihren
eigenthümlichenGütern so viel hierzu anzuwenden, daß der Zehnte zu
Löhnberg und das Gut in den Eichen folgends bezahlt und freigemacht,
beide zusammen behalten oder konserviert und nichts davon veräußert werde;
ingleichen sollen sie verpflichtet sein, seiner, des Testators, Mutter die
Wohnung und den Genuß des Hofes (nämlich in den Eichen) wie bisher
so lange sie lebt und unverheirathet bleibt, ruhig genießen zu lassen. Weil
die Frau von Büring aber altershalbendie Direktion des ganzen Hofes und
vielen Gesindes nicht mehr wie sonst führen könnte, so sollten ihr zu ihrer
Aufwartung ein Kammermädchen, der Jäger, ein Knecht, eine Viehmagd,
zwei Pferde, etliche Kühe und Ziegen gehalten, gelassen und verpflegt werden;
wie dann zu ihrer eigenen und derselben Unterhaltung ihr Schwager und
Schwester v. Eberstein jährl. 10 Malter Korn, 5 Malter Gerste, 24 Malter
Hafer, 4 Mesten Erbsen, h« Weizen, 2 Westen Linsen, 3 Westen Hirsen,
4 Mesten Lein, 24 Pfd. Flachs, 2 Ohm Wein zu ihrem Trank, auch nach
ihrem Belieben ein mehreres, ingl. benöthigtes Stroh und Brennholz zu
geben, auch die Schliefwiese, die Schuhmacherswiese, im Taufwinkel unter
der Schliefwiesegelegen, den neuen Garten und den Baumgarten, in welchen
man durch die Thür des neuen geht, zu ihrer Nutzung und Disposition ein¬
zuräumen versprochen; auch hatte die Frau v. Büring die Jagd und Fischerei
zu ihrer Verpflegung zu genießen.

Noch vermachte der Oberstallmeister von Büring den Armen zu Dillen¬
burg 100 Thlr. und der Reformierten Kirche zu Usingen 200 Thlr., womit



er seinen letzten Willen im Beisein.seiner Mutter, seines Schwagers und
seiner Schwester schließt, welche alle drei — sonderlich letztere, im Fall, da
ihr Mann vor ihrer Mutter versterben und sie sich wieder verheirathen
sollte — ihm, dem Testator, mit einem Handschlag, denselben unverbrüchlich
zu halten, versprochen.

Dieser letzte Wille ist unterschrieben1) von dem Testator von Büring;
2) von dessen Mutter; 3) von dessen Schwester (als Erbin); 4) von dessen
Schwager K. v. Eberstein (als Erben); 5) von dem Rath Miemann, als
Zeuge, und 6) von dem Hofprediger Arndorf als Zeugen.

Zu Ende dieses letzten Willens ist noch beigefügt: Nachdem Hr. Ober-
Stallmeister von Büring mich als Mtarium ersuchet, diesen seinen letzten
Willen nebst den obigen Zeugen zu unterschreiben, so habe solches nebst
Beifügung des Notarü Jnsiegels unterschreibenwollen.

Dillenburg,den 11. Januar 1719.
Lliristiamis klseker Not. Laos. ?nb>1. Inratns

atgno all llocz spooialitor rogatns.
Am 5. Oktober 1719 ist der Ober-Jägermeistervon Eberstein mit

dem Notar Fischer in die Eichen gekommen und hat den folgenden Tag
diesem und zwei Zeugen in Gegenwart seiner Schwiegermutter zu erkennen
gegeben, welchergestalt sein Schwager von Büring an den Fürsten zu
Dillenburg und darauf an jemanden zu Wetzlar das Gut Eichen zu ver¬
kaufen gesonnen gewesen. Da aber aus diesem Verkaufe dem Anschein nach
schwerlich etwas werden würde, so hätte er mit seinem Schwager von
Büring einen Kauf auf 12000 Thlr. auf Zureden guter Freunde getroffen
in der Hoffnung und Anzeigung, daß er in seinem Vaterlande ein gewisses
ihm von seinen Geschwistern konsentiertesKapital auf sein daselbstiges Ver¬
mögen bekommen würde. Weil er aber das erhoffte Geld nicht hätte be¬
kommen können, mithin außer Stand gesetzt worden, den ans solche Bedingung
geschlossenen Kauf zu halten und das Gut an sich zu nehmen: so hätte er
solches seinem Schwager notisiciert mit dem Beifügen, daß er das Gut Eichen
an irgend jemand anders verkaufen könnte, wozu derselbe still geschwiegen
und es seiner, Büring's, Fr. Mutter überlassen, damit nach ihrem Belieben
zu schalten, als ob er gestorben und sie solches bereits von ihm ererbt hätte.
Obgleich Eberstein nun der Meinung gewesen, von diesem unter gewisser
Bedingung getroffenen Kaufe ganz los zu sein, so hätte doch sein Schwager
an die Frau v. Büring wieder schreiben lassen, er nähme sich nichts an, er
hätte es ihm verkauft und er wiese alle seine Schuldner an das Gut Eichen,
die möchten davon wegschätzen lassen, was sie wollten. Weil er, K. v. E.,
nun aber ein und das andere für seinen Schwager v. Büring ausgezahlt
und deswegen an denselben Forderungenhätte, so wollte er zu seiner Ver¬
sicherung von diesem Gute Eichen als ein Gläubiger Besitz ergreifen und
alles inventieren lassen. Zugleich erklärte Eberstein, daß, ehe er seiner For¬
derung halber nicht befriedigt worden, er keinem andern Gläubiger, welcher
etwa an die Eichen und Zubehör Ansprüche machen sollte, als nur demjenigen,



welcher vorher Forderungen oder besondere Hypotheken darauf gehabt,

hieran etwas zugestünde, und ersuchte den Notar, ihm deswegen eine öffent¬

liche Urkunde auszufertigen.

In Uoinins saorosanotao Trinitatis. Zu wissen sei hiermit, daß im Jahr

C hristi 1719 :c. den 5. Tag g^' Vormittag ließ der Hochwohlgeb. ö. Herr Karl

von Eberstein, Sr. hfstl. Dchl. zu NDillenburg hochbestallter Ober-Jäger¬

meister mir anzeigen, daß Selbige Nachmittag nach dem im gemeinschaftl. Grund

Burbach gelegenen freiadel. Gut, Eichen genannt, fahren, mich ersuchende, daß

ich so gut sein und mit ihm, um einigen aotnin biotariaws daselbst zu verrichten,

dahin ziehen wollte, welches ich angenommen, und sind des Abends daselbst an¬
gekommen.

Den andern Tag Vormittag gegen 9 Uhr hat vorhin gemeldeter Herr Ober-

Jägermeister mich samt 2"' dazu erforderten Männern, nämlich Ludwig Rey-

mann, hfstl. Jäger zu Burbach, und Philipp Heinrich Groß, Hütten¬

schreiber aus dem nahe dabei gelegenen Dorfe Wahlbach, in die obere Stube

überm Keller des gedachten Hauses, 7 Fenster in sich habende, zu sich berufen

und daselbst in Gegenwart dessen Fr. Schwiegern, als des Hrn. OStMstrs.

von Büring leibl. Fr. Mutter, uns zu erkennen gegeben, welchergestalt sein

Herr Schwager, der Hochwohlgeb. Herr, Herr Karl Friedrich von Büring,

Sr. hfstl. Dchl. zu NDillenburg hochb. Ober-StMstr., an Jhro hochfstl. Dchl.

zu Dillenburg und nachher an jemanden aus Wetzlar dieses freiadel. Gut

Eichen mit allen Pertinentien verkauft, zu überlassen gesonnen gewesen wäre.

Da aber aus dieser vorhabenden Verkaufung allem Ansehen nach schwerlich

etwas werden wollen: hätte er Herr Ober-Jägermeister mit seinem Herrn
Schwager, dem Hrn. Ober St. Mstr., einen Kauf auf 12000 Thlr. in dem

Stand, wie sich dasselbe gegenwärtig mit allem Zubehör an Vieh, Früchten auf

dem Felde, Scheune und Boden, auch Geschirr befindet, auf ?srsr>asion guter
Freunde, wogegen Hr. ObristStMstr. gewisse kwimta versprochen, verab¬

redet in der Hoffnung und Anzeigung, daß in seinem Baterlande ein ge¬

wisses von seinen Hrn. Brüdern und Geschwistern ihm konsentiertes Kapital auf

sein daselbst habendes Vermögen er bekommen würde, zu dem Ende er auch im

vergangenen Sommer dahin gereiset. Weilen aber er das verhoffte Geld

nicht bekommen können, mithin außer Stand gesetzt worden, den auf solche

Bedingungen geschlossenen Kauf zu halten und das Gut an sich zu
nehmen, und daferne er anderwärtige Kapitalien aufnehmen sollte, die ?snsiouös

davon höher laufen, als die Einkünfte des Guts sich betragen, und also er Schaden

leiden würde, so hätte er solches seinem Hrn. Schwager nacher Mainz, woselbst

er sich bei selbigem einige Zeit befunden, notificieret mit dem Beifügen, daß er

solches an jemanden, an wen er wollte, verkaufen könnte, wozu er stille geschwiegen

und es seiner Frauen Mutter überlassen, also daß er ihr schreiben und sonst

kund thun lassen, wie sie selbst und andere ihm solches gesaget, hiermit nach

ihrem Belieben und Gefallen zu schalten und zu walten, als ob er gestorben
und sie solches allbereits von ihm ererbet hätte.

Ob er nun schon vermeinet, von solchem sab osrta ooinZitiono getroffenen

Kauf ganz frei und los zu sein, derowegen er sich auch ferner nichts angenom¬

men, noch annehmen mögen, so hätte doch mehr ermeldeter sein Hr. Schwager

an seine Fr. Mutter wieder schreiben lassen, er nähme sich nichts an, er hätte
es ihm, Hrn. Ober-Jägermstr. verkaufet, und er wiese alle seine Schuldleute an

das Gut Eichen, die möchten ihnen vor ihre Forderungen davon wegschätzen
lassen, was sie wollten.

Weilen er nun eines und das andere vor seinen Schwager, den Hrn.

Ober St.Mstr., ausgezahlet und derowegen an ihn zu fordern hätte, so wollte
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er als ein (lrockitor von diesem Eichen-Gut und allen dazu gehörigen
Stücken, sie haben Namen, wie sie wollen, zu seiner Versicherung die Possession
apprsllsuckiren, und alles, was sie an Mobilien zu dem Gut gehörig befinden,
inventieren lassen. Dabei sich erkläret«, daß ehe und bevor er seiner Forderung
halber befriedigt worden, er keinem Lrsäitori, welcher etwan an dem Eichen-Gut
und Zubehör einige Urastsusiouss machen sollte, als nur demjenigen, welcher
vorhero einige Forderungen oder spooials Hypotheken hierauf gehabt, hieran
etwas gestünde, uns ersuchende, daß wir dieses alles in gute Obacht nehmen und
ihm ich ein xublioura instruiuentum um die Gebühr dieserhalben ausfertigen wollte.

Weilen nun rations oküoii ich mich hierzu verbunden hielte/so habe ich
diese Requisition angenommen und hierauf die vorher erwähnten 2 Männer zu
Zeugen spsoialitor hierzu ersuchet, denselben andeutende, daß sie dieses alles,
was itzt vorgetragen worden und ferner geschehen möchte, wohl in acht zu nehmen.

Hieraus gingen wir mit dem Hrn. Rcquirentcn und Schäfer zu den Schafställen,
besahen und zähletcu die Schafe, deren sich an der Zahl 205 Stck. befunden, worunter
3 ganz kranke, von welchen man vermuthcte, das; sie bald sterben würden, auch wurde ein
Lamm geschlachtet, welches nicht mit gerechnet ist. Unter diesen Schafen waren 3 Jähr¬
lings-Schafe, 8 alte, 3 Schaflammen, 3 Hammel-Lammen, 2 einbreitige Hammel, 17 vier-
brertigc, und die übrigen waren eitel Kbreitige Hammel.

An Rindviehe zähletcn wir in allen 51 Stücke. Darunter fein nach Anzeige des
Gesindes 6 Fahr-Ochsen, worunter 2 bald abgängig; 6 heurige Kälber; 18 Kühe, wovon
eine ein klein Kalb hatte; 2 tragbare junge Rinder; 8 3jährige; 3 Rinder 2jährig noch;
1 3jähriges; 1 2jährigcs; 2 Rind-Ochsen, einer 6 und der ander 3; 1jährige Kälber.

11 Ziegen. Solche bestunden in folgenden: 2 Ziegen 2 jährig, 6 junge Böcklcin, 2
junge Ziegen von vorigem Jahre, 1 jung Zieglein von diesem Jahre.

An Feder-Vieh: 9 Gänse, 35 alte und junge welsche Hühner und Hahnen; 10
alte türkische Enten, 5 junge; 6 alte Kapann, 3 junge; 19 alte Hühner, 12 kleine.

An Geschirr, welches zum Acker- und Feldbau gebraucht wird: 1 Ochsenkarrn, gar
schlecht: 1 Wagen, ist mittelmäßig gut; 2 Rumpkarren vor die Ochsen ohne Räder, schlecht;
1 Pferdrumpkarren ohne Räder, gut; 1 Rad an einen Ochsenkarrn, schlecht; 1 Pflug,
schlecht; 1 Walze, ist gut; 1 eiserne und 1 hölzerne Egge, sind gut; 2 Eggen-Hacken mit
dem Gehölz.

Am andern Geschirr zeigete das Gesinde an: 1 Axt, 2 schlechte Schippen, 4 Mist¬
gabeln, 2 Sensen, 2 Wctsteine, 1 Haber-Meste, 1 Korn-Mcste, 1 Öhrsieb.

Was für Inslrnmöirta auf der Eisen-Schmclzhütte zu Fortsetzung derselben
nöthig, solche waren nach Aussage des Hüttenschreibers annoch in gutem, brauchbaren
Stande vorhanden.

An Früchten in der Scheune, Boden und im Felde hat sich befunden — IUZ. die

aufni Boden haben wir gemessen — 20 Wagen Korn mit 4 Ochsen bespannt, 20 dgl.
Wagen Haber, 9 bis 10 Wagen dgl. Gerste. Dieses haben wir selbst in der Scheune in
Augenschein genommen —. 53 vierspännige Wagen Heu und 3 dgl. Grumt. Hiervon waren
3 Wagen Heu etwan verfüttert —. 20 Westen Korn aufm Boden und 46 Westen Haber.

Als nun dieses alles geschehen, so verfügeten wir uns, als der Hr. Uequirent,
ich und meine Zeugen, in das Haus im Vorsaal, das. den actum ackprsbsuck.
possessionis zu vollbringen. Da dann anfängst in Gegenwart des sich befind!.
Gesindes diesen Vortrag thäte, daß, nachdem Hr. Ober-Jägermeister zwar
vorhero das Gut auf gewisse Bedingung erkaufet, mit dem Gelde aber nicht auf¬
kommen könnte, gleichwohl einiges gezahlet, derohalben wegen Auszahlung solchen
Geldes an den Hrn. Oberstallmeister von Büring einige Forderung hätte,
so wäre er willens zu seiner Versicherung von dem Gut und allem Zubehör die
Possession zu ergreifen; verfüget« mich zu dem Ende zu der Haus- und Haupt-
stuben-Thür im mittleren Stockwerk, schloß solche im Namem des Hrn. v. Eber¬
stein zu und wieder auf. Nach Geschehen dieses gingen wir in die Küche,
gössen das auf dein Feuerherd sich befind!. Feuer aus mit einem Eimer Wasser.
Wie nun solches ausgelöschet war, ließen wir uns eine Handvoll Stroh und
etwas frisch Holz bringen und machten hiermit ein ander Feuer, deuteten hierauf
dem Gesinde an, daß sie sich dieses Feuers bedienen könnten. Und also wurde
dieser Hotus beschlossen.



Weilen nun dieses alles in Zeit, Ort und Enden, wie erwähnet worden, von
mir und meinen Zeugen auf Requisition geschehen, als habe hiervon gegenwär¬
tiges Instrument verfertiget, solches selbst geschrieben und unterschrieben, auch
mit meinem gewöhnl. Notariat-Jnsiegel bestätiget.

(D. 3.) lllriistiunns ?iseüer biot. Laos. Dukl lurat.
atgus all lluna natura legitime rogatus.

Als nun der Ober-Stallmeister v. Büring am 15. Januar 1720 ge¬
storben war, verglichen sich am 13. Febr. 1720 dessen Schwager und
Schwester v. E. mit Büring's Mutter wegen der dieser in vorerwähnter
Disposition v. 9. Januar 1719 zugedachten Natural-Verpflegung in der Güte
dergestalt, daß, da sie beide des sel. Ober-Stallmeisters v. Büring sämtliche
Verlassenschaftmit allen Nutzungen angetreten hätten, sie auch jede darauf
haftende Schuldenlastund Beschwerung ohne Beitrag der Frau v. Büring
übernehmen würden. Ferner wurde der eben Genannten nicht nur ein freier
Sitz und Wohnung in den Eichen oder Löhnberg lebenslang zugestanden,
sondern dieselbe sollte auch die auf beiden Gütern befindlichen, ihrem Sohne
zugehörig gewesenen Sachen in Gebrauch nehmen können, sobald sie inven-
tiert worden. Endlich versprachen Herr und Frau v. Eberstein der Frau
von Büring all llios vitae jährlich 200 fl., und zwar jedes halbe Jahr
100 fl. baar zu zahlen.

Kund w. sei hiermit, daß nach Ableben des :c. Herrn Johann Karl
Friedrich von Büring, Sr. hfstl. Dchl. zu Nassau-Dillenburg hochbestallteu
Ober-Stallmeisters, der auch Hochwohlgeb. Herr Karl von Eberstein, höchst¬
gedachter Jhro hochfstl. Dchl. hochverordneter Ober-Jägermeister und Dero
Frau Gemahlin, die:c. Frau Maximilians geborne von Büring, als
Universal-Erben vorgedachten Herrn Oberstallmeisters von Büring sämtlicher
Verlassenschaft und Vermögens, sich mit Dero Frau Mutter und Schwieger¬
mutter, der :c. Frau Judith Libottin, wegen der in vorerwähnter Dero
Herrn Sohns, Herrn Obrist-Stallmeisters von Büring den 9- lauuar nächst zu¬
rückgelegten 1719. Jahrs errichteten Disposition ihr zugedachten und verordneten
Natural-Verpflegung auf heut zu End gesetzten Dato in der Güte folgendergestalt
verglichen. Daß gleichwie vorgedachter Herr von Eberstein und Dero Frau
Gemahlin des Herrn Ober-Stallmeisters von Büring sel. sämtliche Verlasien-
schaft mit allem Nutzen antreten, also übernehmen sie auch alle und jede darauf
haftende Schuldenlast und Beschwerung, Legata und anderes ohne einigen Beitrag
oder Zuschuß Dero Frau Mutter und Schwiegermutter zu bezahlen und abzu¬
tragen.

Sodann wird Dero Frau Mutter und Schwiegermutter von Büring
ein freier Sitz und Wohnung auf lebenslang in den Eichen oder zu Löhn¬
berg zugestanden und verstattet. Däfern sie aber, um sich und ihren Kindern
einen besseren Nutzen zu schaffen, die Eichen, sonderlich wann Löhnberg weg¬
gehen sollte, verkaufen würden: so versprechen sie, der Hr. Ober-Jägermeister
von Eberstein und Dero Frau Gemahlin, ihrer Fr. Mutter von Büring eine
freie Wohnung lebenslang zu schaffen, wie dann auch dem Hrn. Ober-Jäger¬
meister, wann er etwa selbst dort wohnen wollte, oder Dero Frau Gemahlin, der
Frau Ober-Jägermeisterin, wann wider Verhoffen, Dero Herr Gemahl vor ihr
mit Tode abgehen sollte, daselbst mit zu wohnen freistehen soll. Ferner sollen
diejenigen Sachen, so dem Hrn. Ober-Stallmeister von Büring sel. zugehören
und in dem Eichen oder zu Löhnberg befindlich seind, zu Dero Frau Mutter
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und Schwiegermutter von Büring Gebrauch freistehen, doch müssen selbige zuvor
inventiert werden. Endlich versprechen der Herr Ober-Jägermeister, Dero Frau
Mutter und Schwiegermutter von Büring, so lange dieselbe lebet, jährlich und
jedes Jahr insbesondere 200 fl., sage 200 klaren, den klaren zu 30 alb., den alk.
zu 8 H gezählet, FrankfurterWährung, und zwar jedes Jahr die Hälfte all ein
Hundert klaren baar zu erlegen und zu bezahlen, bei namhafter und ausdrück¬
licher Verpfändungaller ihrer jetziger und zukünftiger in- und außerhalb Lands
befindlicher beweg- und unbeweglicherHab und Güter :c. So geschehen Dillen¬
burg, den 13. Febr. 1720.

Nachdem der Ober-JägermeisterKarl v. E. am 30. Januar 1720 ack
protooollumOanoollarias erklärt hatte, daß er seines Schwagers v. Büring
Verlassenschaft ouin bsnsüoio lsxis et luvonlnrii antreten wollte (vgl. 2. Folge
der Nachtr. S. 131), wurde am 12. März ch. ai. in Gegenwart des Ober-
Jägermeistersv. E., des Rath Tilemann,des Bereiters Hecker und des ge¬
wesenen BüringischenDieners Johann Adam Haynzer des Ober-Stallmeisters
v. B. Wohnstube entsiegelt und die in derselben, im Kabinet und in der
Nebenkammerbefindliche Verlassenschaftaufgezeichnet.

Nach Verlauf von 9 Monaten, am 17. Nov. 1720, starb auch die Frau
Ober-Jägermeisterin v. Eberstein. Sie hinterließ ihre Mutter, ihren Ehemann,
einen Sohn (Karl) und 3 Töchter (Charlotte, Amalie und Christiane).

Am 30. Sept. 1721 erschien der Ober-Jägermeister v. Eberstein in Be¬
gleitung des Stadtschreibers aus Dillenburg auf dem Gute Eichen bei seiner
Schwiegermutter, der Frau v. Büring, und teilte derselben mit, daß er ge¬
sonnen sei, sich wieder zu verheirathen, weshalb er zum Besten seiner Kinder
nicht nur über die Verlassenschaftseiner verstorbenen Eheliebsten, als auch
über seine eigenen Habseligkeitenein förmliches Jnventarium errichten lassen
wollte, in welchem vor allem anzuführen wäre, wem das adelige freie
Rittergut Eichen zugehöre. Nun ist ja aus dem. Briefe Karl's v. E.,
den derselbe im Mai 1720 an den vr. von Külobon schrieb, deutlich zu er¬
sehen, daß, nachdem aus dem Verkaufe der Büring'schen Güter zu Eichen
und Löhnberg an den Herrn von Ziegesar nichts geworden war, der Ober-
Stallmeisterv. Büring kurz vor seinem Tode seinen Schwager Karl v. E. ver¬
anlaßt, diese Güter (für sich und seine Gemahlin) gegen Übernahme seiner
sämtlichen Schulden und Zahlung von je 200 fl. an ihn selbst und an seine
Mutter, so lange sie leben würden, käuflich zu übernehmen. Dieser Kauf¬
vertrag wurde auf Anordnung des Ober-Stallmeisters durch den Rath Tilemann
verabredet. Deshalb stellte die Frau v. Büring folgenden von ihr verlangten
Schein aus, der auf Eberstein's Ansuchen auch am 11. Okt. 1721 von der
fürstl. Kanzlei zu Dillenburgkonfirmiert wurde.

Ich, Unterschriebene,Urkunde und bekenne hiermit eigenhändig, Demnach
mein vielgeliebter Tochtermann, der :c. Herr Karl von Eberstein, hochfürstl.
Nassau-Dillenburg. Ober-Jägermeister, aus sonderlicherväterlicher Zuneigung
vor seine Kinder nach Absterben meiner geliebten Tochter, Frauen Maxi¬
milianen gebornen von Büring, dessen Eheliebsten, nunmehro seligen, sowohl
über deren Verlassenschaft, als seine selbsteigene Habseligkeit ein förmliches
Jnventarium errichten zu lassen gewillet, und demselben vor allen Dingen das
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adelige freie Rittergut Eichen, unterm Burbach gelegen, nothwendig, wie

es mit selbigem stehe und wem zugehöre, inserieret werden muß, daß zwaren
erwähntes freie adelige Gut Eichen anfänglich meinem 2c. Sohn, Herrn Johann
Karl Friederich von Büring, :c. gewesenen Nassau-Dillenb. Ober-Stallmeister,

nunmehro auch seligen, sonst eigenthümlich zugestanden, nachher aber von dem¬

selben an abgedachten Hrn. Karl von Eberstein und dessen sel. Eheliebste,

Frauen Maximilianen, rosp. Herrn Schwiegersohn und Frau Tochter 2c.,

gegen die noch auf dem Gut stehenden und sonsten habenden Schulden,

welche er, Herr Karl von Eberstein, aus seinem elterlich ererbten Vermögen zu

zahlen übernommen und gezahlet, nebst der mir als Mutter zu meiner Alimen¬

tation bis in meinen Tod mit fünf von 100 zu verpensionieren zugemachte
4000 fl,, welche meinen Enkeln, als mütterlich ererbet zum voraus gehören und

gebühren, kurz vor seinem Absterben erblichen verkaufet, cedieret und

demselben die völlige Possession oder Herrschaft des Gutes Eichen übergeben
worden. So geschehen Eichen, den 30. ?br 1721.

(ll. 8.) Judit von Büring.

Auf geziemendes Ersuchen des Herrn Ober-Jägermeisters von Eber¬

stein wird Vorstehendes bestens konfirmieret, doch Uns und denen Unsrigen ohne

Schade. Urkundl. Unserer gewöhnl. Unterschrift und vorgedruckten Siegels.

Dillenburg, den 11. Ootokr. 1721. (U. L.) Fürstt. Kansiei daselbst.

Der Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein verheirathete sich Ende Nov.
1721 zum zweiten Male mit Wilhelmine Charlotte Philippine (geb.
15. Okt. 1699 zu Frickhofen, wiederverm. nach Karl's v. E. Tode mit einem
kathol. Hrn. v. Bornheim, weshalb sie die Kinder 1r Ehe ebenfalls katholisch
werden ließ), des Heinrich Ernst von Quernheim auf Langen-Dernbach
und der Agathe Margarethe geb. von Seelbach Tochter (vgl. auch Go¬
thaisches frhl. Taschenbuch, Jahrg. 1864, S. 937). De« Ehevertrag wurde
am 25. Nov. 1721 zu Langen-Dernbach abgeschlossen.

Im Namen der hochheiligsten Dreifaltigkeit. Zu wissen seie hiermit 2c.,

demnach 2c. zwischen 2c. Herrn Karl von Eberstein, Erbherrn auf GeHofen 2c.,

hfürstl. nassau-dillenb. Ober-Jägermeister, und 2c. Fräulein Wilhelmina Char-

lotta Philippina von Quernheim, des :c. Heinrich Ernst von Quernheim

zu Langen-Dernbach und der 2c. Frauen Agatha Margaretha von Quern¬

heim geb. von Seelbach zu Zeppenfeld jüngste 2c. Tochter, ein christl. Ehe¬

bündnis geschlossen worden: Als ist vor vorhergehender priesterl. Kopulation und

Hochadel. Beilager folgende Ehestiftung 2c. beschlossen worden. Nämlich 1) :c. Herr

Heinrich Ernst von Quernheim als Vater der Fräulein Braut verspricht

dem 2c. Bräutigam nach vollzogenem 2c. Beilager 1000 Thlr. äotis looo 2c. nach

^4 jähriger Loskündigung und Bewilligung Dero künftigen Frau Gemahlin ihme

baar zu erlegen; im Fall aber Hr. Bräutigam solche Erhebung nicht von Nöthen

und stehen lassen wollte 2c., mit 5 pro Lsnto bis zur Ablag zu verzinsen.
2) Daferne aber beide Verlobte während ihrer Ehe mit Leibeserben 2c. gesegnet

werden sollten und die 2c. Braut vor Hrn. Bräutigam mit Tod abgehen würde,

so sollen obberührte 1000 Thlr. auf Dero Kinder 2c. zurückfallen und denenselben

allein verbleiben; im Fall aber 3) Fräulein Braut ohne Leibeserben 2c. vor Hrn.

Bräutigam versterben sollte, die äotis looo versprochenen 1000 Thlr. Hrn. Bräu¬

tigam eigenthümlich verfallen sein 2c.

Hingegen 4) verspricht Hr. Bräutigam, wann er ohne Leibeserben aus dieser

Ehe vor der Fräul. Braut mit Tod abgehen und sie im Witwenstande bleiben

würde, als Witwensitz eine Wohnung 2c. des Hauses Eichen und daran gelegenen



eingemauerten Garten nebst einer jährt. Pension von 300 fl. Ffurtcr, Währung,
welches seine eigenen Kinder voriger Ehe oder sonstige Erben der Fräul. Braut,
so lange sie im Witwenstande verbleibet, entrichten sollen. Da aber 5) mehrge¬
dachte Fräulein Braut sich nach Absterben Hrn. Bräutigams ohne Hinterlassung
einiger Leibeserben :c. in 2. Ehe zu treten gedächte, so sollen die :c. 300 fl.
Pensionsgelder nebst dem Witwensitz in dem adel. Haus Eichen cessieren :c.
Hingegen

6) solle w. Fräul. Braut, so dieselbe nach Absterben Hrn. Bräutigams in
2. Ehe sich begeben würde, von des Hrn. Bräutigams väterlicher ihm anererbten
Verlassenschaft und paratesten Geldern nebst ihren eingebrachten 1000 Thlrn. zu
empfangen haben 1000 Thlr., welche abgedachten Hrn. Bräutigams Kinder oder
Erben richtig auszuzahlen verbunden sein sollen :c. Was aber 7) vermög des
aufgerichteten und vom Hrn. Bräutigam übergebenen Inventarii an Mobilien und
Geräthen bei Antretung dieser Ehe sich von voriger Ehe befinden, darmit hat es
nach Anlaß hiesiger Landsrechten seine Bewandtnis, und soll es ebenfalls mit
denjenigen Mobilien, was w. Fräulein Braut einbringen und zeitwährender Ehe
erobern wird, vermög abgedachter Rechte sein Verbleiben haben; jedoch 8) behalten
sich w. Bräutigam und w. Braut bevor, keineswegs durch diese Ehestiftung sich
benommen zu haben, eines dem andern kraft anderwärtiger Disposition ein meh-
reres von ihrem Vermögen zu vermachen w. So geschehen Langen-Dernbach,
den 25. 9dr. 1721.

sll. 3.) Karl von Eberstedt. (ll. 8.) Wiiheiminc Charlotte Philippinr

(ll. 8.) H. C. von Auernhcim. von Auernhcim.

(b,. 8.) Ernst Kart von Seckbach. (ll. 8.) A. M. v. Auernhcim
geb. v. Scctbach.

(b,. 8.) Kart von Nordcck.

Wie oben erwähnt wnrde, hatte der Ober-Jägermeister v. E. sich 1719

mit seinem Schwager Büring wegen Ankaufs des Gutes Eichen in der Vor¬

aussetzung in Unterhandlungen eingelassen, daß er aus seiner Heimath Geld

erhalten würde, hatte aber von seinem Vorhaben abstehen müssen, weil er

damals das erhoffte Geld nicht bekommen konnte. Erst kurz vor Büring's

Tode war es dahin gekommen, daß K. v. E. sich bereit erklärt hatte, außer

dem Löhnberger Zehnten auch das Rittergut Eichen gegen Über¬

nahme der Büring'schen Schulden und Zahlung von jährl. 200 fl. an seine

Schwiegermutter für sich und seine Gemahlin zu übernehmen. Zur teilweisen

Abzahlung der Büringischen Schulden verschaffte sich Eberstein dadurch die

Geldmittel, daß er das ihm bei der brüderl. Teilung zugefallene Vorwerk und

Dorf Horla auf dem Harze am 24. Juni 1720 wiederkäuflich von 9 zu

9 Jahren an seinen Bruder Christian auf Morungen für 11000 Mfl.

verkaufte, jedoch 6000 Mfl. Lehnstamm darauf stehen ließ. Der Kauf wnrde

auf Nenhaus abgeschlossen, wo sich außer dem Verkäufer und dem Käufer

auch deren Brüder Graf Ernst Friedrich, Wolf Dietrich und Anton Gottlob

v. Eberstein eingefunden hatten:

Kund und zu wissen sei hiermit jedermänniglich, denen es zu wissen nöthig,

daß zwischen denen beiden Herrn Brüdern von Eberstein, dem dillen-

burgischen Ober-Jägermeister und Herrn August Christian Wilhelm,

nachfolgender zu Recht beständiger Wiederkauf heute untengesetztem (lato abgehan¬
delt und beschlossen worden. Nämlich es verkauft wiederkäuflichen der hoch-



wohlgeborne Herr, Herr Karl Freiherr von Eberstein auf GeHofen, Neuhaus
und Paßbruch Erb- und Gerichtsherr, Mitinhaber der fürstl. und gräfl, mans-
feldijchen Ämter Lein- und Morungen, hochfürstl, dillenburgischer Ober-Jäger¬
und Ober-Forstmeister, für sich und seine Lehnsfolgere, Erben und Erbnehmen
mit Einwilligung seiner Herrn Brüder und Herrn Agnaten von dato an auf
neun Jahr lang das zum Amte Morungen gehörige Vorwerk Horla mit allen
Pertinentien, Unterthanen, Ländereien,Holze, Fischereien,Jntraden und Ein¬
künften, Hohen und Niedern Gerichten nebst denen hierzu gehörigen Unterthanen-
Diensten, Frohnen, Geschoß, Dienstgeldern,Lehnwaaren,Strafgeld und andern
Zinsen, nichts davon ausgenommen, so entweder im Gange, oder noch darzu ge¬
bracht werden können, itsm die Pfercht-Gerechtigkeit und Schäfereien, wie auch
Schaftrift, Gräsereien,Teichen, Hoch- und Niedern Jagd-Gerechtigkeiten und allen
Nutzungen,wie selbige zu Ende specificieret und er innegehabt,genutzet und ge¬
brauchet, wie er nämlich solches zu seinem Anteil von seinem Herrn Vater sel,
ererbet und in der brüderlichen Teilung und Vergleiche einbekommen, an seinen
herzvielgeliebtenHerrn Bruder, den auch Hochwohl. Herrn, Herrn August
Christian Wilhelm Freiherrn von Eberstein, gleichfalls auf gedachtem Neuhans
und Paßbruch Erb- und Gerichtsherrn, auch Mitinhabern der fürstl. und gräfl.
mansfeld. Ämter Lein- und Morungen, dessen Lehnsfolgere, Erben und Erb¬
nehmen, entweder solches für sich zu gebrauchen, oder einem andern pachtweise zu
überlassen, um und vor eilftausend Gülden Meißnischer Währung, jeden Gülden
zu 21 Gr. und jeden Groschen zu 12 H gerechnet, solchergestalt und also: daß
er seinem besten Wissen nach es zu nutzen und gebrauchen möge. Und weilen
Herr Wiederkäufer fünftausend Gülden an guter gangbarer und unverrufener
Reichsmünze dem Herrn Wiederverkäufer bei Schließung dieses Kontrakts baar
ausgezahlet:Als will er demselben hiemit mit Begebung der Ausflucht des nicht
gezahlten oder empfangenen Geldes in bester Form Rechtens gebührend quittieret
haben. Und was hiernächstdie andern 6000 fl. anbetrifft, so ist von beiden
Teilen beliebet worden, sab äato aufgerichtetem Vergleiche gemäß
als (daß?) der darin aufgerichtete und ausgemachte Lehns-Stamm in dem ver¬
kauften Gute stehen bleiben, dagegen verspricht Herr Wiederkäufer solche jährl.
mit S pro ssnto an tüchtigen Münzsorten, worunter auch Franzgeld Passieret,
zu verinteressieren, und zwar den Tag Johanni mit 300 fl., setzet kraft diesen
Herr Wiederverkäufer den Herrn Wiederkäufer in die Uosssss vol quasi über des
obgemeldten Vorwerksund aller darzu gehörigen Pertinentien, so hinten specifi¬
cieret, erlässet auch hierdurch denen Unterthanenihre Pflicht, überweiset zugleich
die hierzu gehörigen Bedienten, und verspricht auch, alle zu diesem Vorwerk ge¬
hörigen äooumsnta und Urkunden entweder in Original! oder in Viäiinata Oopia
auszuantworten. Da auch Herr Wiederverkäuferoder dessen Lehnsfolgerund
Erben oftgemeldtes Vorwerk nebst dessen Pertinentien einzulösen gesonnen,sollen'
sie einhalb Jahr vor Ablauf der jetzigen neun Jahre schriftliche Aufkündigung
thun und bei Endigung derselben auf untengesetzten Tag die ihm ausgezahlten
S000 fl. an guten unverrufenenMünz-Sorten in sacism konitats st qnaiitats,
wie Herr Wiederverkäufer solche von Herrn Wiederkäufern baar gezahlet bekommen,
in einer unzertrennten Summa wiederum zu bezahlen; auch, da einige beweisliche
und mit Herrn VerkäufersVorwissen gemachte Meliorations-Kosten, sonderlich an
denen Gebäuden, augewendet worden, verspricht Hrn. Wiederverkäufe:: solche bei
der Reluition sowohl als die Wiederkaufs-Lumma baar zu erlegen, und soll Herr
Wiederkäufer nicht eher schuldig und gehalten sein, Herr Wiederverkäufern das
Geringste abzutreten, ehe und bevor er sowohl wegen der Wiederkaufs-Lumma,
als Meliorations-Kosten in einer unzertrenntenLumina völlig satiskaoiret. Und
weil Herr WiederkäuferHerr Wiederverkäufern das nach angehefteter Specifi-
kation und Taxation vorhanden gewesene Jnventarium baar bezahlet, verspricht
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Herr WiederverkäuferHerr Wiederkäufern solches gleichfalls gleich bei der Re-
luition, wie es nach der toxo. befunden wird, baar zu erlegen- Woferne aber die
Aufkündigung, welche jedem Teile freistehet, und Zahlung zu gesetzter Zeit nicht
geschieht noch erfolget, soll der Wiederkauf, wie denn auch nach Ablauf der ersten
9 Jahre von 6 Jahren zu 6 Jahren hierdurch prolongiert werden, und bis dahin
unverruckt bleiben. Woferne aber die Loskündigung vom Herrn Wiederverkäufer
oder dessen Nachkommen würklich geschehen, die Zahlung aber durch unvermuthende
Fälle zu bestimmterZeit nicht geschehen, Herr Wiederkäufer doch sich ander¬
weitig öngagiretund dadurch ihm ein erweislicher Schaden zufallen sollte, wollen
sie sich beiderseitsnach der Billigkeit vergleichen. Auch wenn nach verlaufenem
Wiederkaufe aber dem Herrn Käufer oder dessen Erben sowohl die Wiederkaufs-
Sunama, als auch aufgewendete erwähnte Meliorations-Kostenund Bezahlung des
Invontarii wieder erstattet werden, will er obiges Vorwerk und Zugehörungin
dem Stande wie er solches empfangen,die Wider sein und der Seinigen Ver¬
schulden unverhofften Zufälle aber ausgenommen, dem Herrn Verkäufer oder seinen
Lehnsfolgern und Erben wieder abtreten. Im übrigen haben allerseits Inter¬
essenten sich allen diesem Wiederkanfs-Kontrakt zuwiderstehenden Behelfen, Wider¬
reden, Ausflüchten,sowohl ins Gemein, als insonderheit, vornehmlich die Sache
sei nicht so wie obstehet abgehandelt, Schein handelslistiger Überredung und Über¬
eilung, Betrugs, Jrrthums, Verletzung über die Hälfte, auch der allgemeinen
Rechtsregel, daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht eine absonderlich
vorhergegangen, wissentlich und wohlbedächtig sich begeben nnd hierdurch aufs
feierlichst und rechtsbeständigste renuncieret. Alles getreulich,sonder Arglist und
Gefährde.

Zu Urkund dessen ist dieser Wiederkaufs-Receß von allerseits Interessenten
eigenhändig unterschrieben, mit allerseits angebornen Petschaften besiegelt, in «luplo
ausgefertiget worden, soll auch dem hochlöbl. Ober-Aufseher-Amt zu Eisleben zur
gerichtl. Konfirmationübergeben werden, als um welche KonfirmationHerr Ver¬
käufer kraft dieses dienstl.

So geschehen Neuhaus, den 24. Juni -4o. 1720.
(0. 8.) Karl von Elmstein. (0. 8.) August Christian Wilhelm
(0. 8.) Ernst Friedrich Gr. von Eberstein. von Ebenstem.
(0. 3.) Wolf Dicttcrich von Eberstein.
(1,. 8.) Anthon Gottlob von Elmstein.
(1,. 3.) Georg Christoff Herr von Werthcr.

Lurator novo. Wilhelms von Eberstein.

Am 4. Juli 1720 sollte dem vr. v. Gülchen das von diesem wegen
des Löhnberger Zehnten vorgeschossene Geld zurückgezahlt werden (vgl. S. 25).
Karl v. E. scheint sich aber nach Abschluß des Kaufvertragsnoch einige Zeit
mit seinen Brüdern auf ihrem Stammhanse Neuhaus aufgehalten zu haben,
denn erst am 30. Juli erhielt der Or. v. Gülchen sein Geld (3595 fl. 30 Pr.)
zurück. Dem Ober-Jägermeister v. E. wurden jedoch am 29. April 1721
wieder 4660 fl. eingehändigt, als er den von seinem Schwager Büring her¬
rührenden Löhnberger Zehnten dem vr. v. Gülchen wieder einräumte.

Am 1- Mai 1722 kaufte der Ober-Jägermeisterv. E. und seine 2. Ge¬
mahlin W. Ch. PH. geb. v. Quernheim von dem Fürsten Wilhelm zu
Nassau das an dem untersten Stadtthor zu Dillenburgnach Herborn zu ge¬
legene Haus, den dabei befindlichen Garten und das an dem Wickthore
neben der Stadtmauer und Dille gelegene sogenannte Ochsenwieschenmit
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der darauf befindlichenadeligen Freiheit für 1500 Thlr., welche 3 Grund¬
stücke der Fürst erst i. I. 1718 von dem Herrn von Luerwald käuflich
erworben hatte. .

V- G- G- Wilhelm Fürst zu Nassau ?c. bekennen hiermit ?c., daß wir
:c. nachfolgenden :c, Kaufkontrakt :c, geschlossen haben. Nämlichen Wir verkaufen
w. in Kraft dieses Briefs Unserm Ober-Jägermeister:c. Karl von Eberstein,
wie auch dessen Eheliebsten, Frauen Wilhelmina Charlotta Philippina
gebornen von Quernheim vor sich ihre Kinder und Nachkommen diejenige
Behausung, welche Wir vermöge Kaufkontraktsvom ... des 1718. Jahrs
von Hrn. von Luerwald erkaufet und an dem untersten Stadtthor nach Herborn
zu gelegen, wie auch den dabei befindlichen Garten, Hofgereit nebst dem soge¬
nannten Ochsenwieschen an dem Wickthor nebest der Stadtmauer und Dille
gelegen, und zwarn diese 3 Stück, nämlich die Hausung und nach sich ziehen¬
den Kirchenstühle, Garten und Wies mit der darauf befind!, adeligen Frei¬
heit :c. und Gerechtigkeit, wie Wir solche vermöge jetzt angeregten Luerwaldi-
schen Kaufbriefs an Uns gebracht :c., vor :c. 1500 Thlr., den Thlr. zu 45 alb.
gerechnet, von welcher Kaufsumme er gleich bei des Herrn von Luerwald ersterer
Hierherkunft 900 Thlr., die übrigen 600 aber in künftiger Frankfurter Herbstmeß
dieses laufenden Jahrs an Uns baar zu zahlen verspricht :c.

So geschehen Dillenburg, den 1. Mai 1722.
(I-. L.) Wilhelm F. z. N. (U. L.) Karl von Cberjlcin.

Ferner kaufte Karl v. E. am 6. April 1723 die in der Nähe von Bür¬
bach gelegenen Trumbach'schen Hauberge und Waldungen für 725 Thlr.
28 nid. von dem Fürsten Wilhelm zu Nassau, welcher diese Grund¬
stücke das Jahr zuvor von dem Lieutenantvon Trumbach durch Kauf
an sich gebracht hatte.

V. G. G. Wilhelm Fürst zu Nassau :c. bekennen :c., daß Wir mit
Unserem Ober-JägermeisterKarl von Eberstein :c. einen w. Kaufkontrakt w.
geschlossen haben :c. Nämlich Wir verkaufen ihme, Unserm Ober-Jägermeister,
w. diejenigen zu Burbach und sonsten gelegenen Trumbachischen Hauberge
und Waldungen, welche Wir vermöge des mit dem Lieutenant von Trumbach
unterm .... des abgewichenen 1722. Jahrs getroffenen Kaufkontrakts käuflich
an Uns gebracht und in dem damals mitübergebenem und hierbei extraktsweise
unter Unserm Kammersiegel mit anliegendemGnterverzeichnisspecificieret und
beschrieben seind, mit eben derjenigen Qualität, Recht und Gerechtigkeit, als Wir
solche an Uns gebracht, auch bishero besessen haben, dergestalt und also, daß Wir
ihn, Käufern, und seine Erben nunmehro in die Possession und wirkl. Besitz auch
Eigenthum dieser Hauberge und Waldungen kraft dieses immittieren nüd ein¬
setzen w., auch ihme Käufern, vollkommene Macht und Gewalt überlassen, mit
diesen Haubergen und Waldungeneben also zu disponieren w., gleich wie Wir
w. zu thun :c. befugt gewesen.

Dagegen sind Uns vor diese Trumbachische Hauberge und Waldungen von
ihme, Käufern, baar und in einer Summe bezahlt worden 725 Thlr. 28 alb.,
den Thlr. zu 45 alk. und den alb. zu 8 H gerechnet, welcher Kaufschilling zu
kontraktmäßiger Abfindung der Trumbachischen Kinder, auch Befriedigung
derer am meisten privilegiertenTrumbachischen Kreditoren mit verwendet werden
soll, gestalten Wir dann ihm, Käufern, dieser beschehenen Zahlung halben :c.
quittieren :c., deshalben auch den gemessenen gn. Befehl an Unfern Vogt zu Bür¬
bach ergehen lassen werden, daß er ihme, Käufern, diese verkaufte Haubergeund
Waldungensogleich einräumenund überliefernsolle :c. So geschehen

Dillenburg,den 6. April 1723. (U. L.) Wilhelm Mrst zu Nassau.
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An Stelle des Luerwald'schen Hauses ließ Karl v, E, ein anderes schönes,
wohlgebautes und kostbares Haus errichten, das ihm über 10000 Thaler kostete.

Zum Ankauf der Trnmbach'schenHauberge und der Waldungen, auch
zur Bezahlung und zum Aufbau des Luerwald'schen Hauses ließ sich der
Ober-Jägermeisterv. E. nicht nur von seinem Schwiegervater Heinrich Ernst
von Quernheim auf Laugen-Dernbach die ihm in dem mit seiner Frau auf¬
gerichteten Ehevertrageverschriebenen1000 Thlr. am 10. Sept. 1722 aus¬
zahlen, sondern er erborgte auch am 31. März 1723 von der Schwester des
Grafen Georg Friedrich Burggrafen von Kirchberg w. zu Hachen¬
burg noch 4000 Thaler und setzte dagegen sein Gut Eichen zum Pfand ein:

Daß mir der hochwohlgeborne Herr Heinrich Ernst von Quernheim,
m ein hochgeehrtesterHerr und herzgeliebter Herr Schwiegervater, die mir
in unseren mit meiner heißgeliebtsten Ehegemahlin aufgerichteten Ehe-Pakten ver¬
schriebenen Eintausend sage 1000 Thlr. richtig und wohl bezahlet, bekenne und
quittiere dankbarlich hiermit. Geschehen Langen-Dernbach, den 10. 7br 1722.

(I-. 8.) Karl Freiherr von Eberslein.
Wir zu End eigenhändig unterschriebene Karl Freiherr von Eberstein

und Wilhelmina Charlotte v. Eberstein geborne von Quernheim
Urkunden und bekennen hiermit ?c., daß w. Herr Georg Friederich Burggraf
von Kirchberg, Graf zu Sayn und Wittgenstein :c., zu Ankaufung der Trum¬
bachischen Hauberge und Wäldcher, auch Bezahlung und Aufbauung des
Luerwaldischen Hauses und Zugehör von denen Jhro gräfl. Schwestern zustehen¬
den und von Dero hochsel. Frau Mutter ihnen verschafften Fideikommißgeldern
uns heut ckato :c. geliehen :c. viertausend Reichsthaler jeden zu 90 Xr.
gerechnet w., immaßen wir solche Summe :c. wirklich :c. empfangen, und dannen-
hero auch :c. versprechen, solches Kapital so lang solches bei uns stehen wird,
alljährlich auf den Tag dieser ausgestellten Obligation :c. mit 5 von hundert
richtig zu verzinsen und dieselbe :c. nacher Hachenburg zu liefern, ingleichen
das Kapital selbst nach vorheriger w. Aufkündigung (welche jedem Teil dergestalt
vorbehalten bleibt, daß die Bezahlung binnen einem halben Jahre von Zeit
beschehener Loskündigung geschehen sollte) in w. unsers Herrn tlrsckitoris w. Ge¬
wahrsam :c. hinwieder zu zahlen :c., und zwar bei Verpfändung aller unserer
beiderseitigen jetziger und künftiger zc. Hab und Güter, insbesondere aber meines,
des obbenannten Oskitoris, frei und erbeigenthüml. im freien Grund gelege¬
nen Guts, in den Eichen genannt, mit allem :c. Zubehör, auch dazu gehörigen
Renten, Zinsgütern, Höfen und der Hütten zu Heller dergestalt, daß im Fall
wir auf obbestimmte Zeiten an Zahlung der fälligen Zinsen oder Wiedererlegung
des losgekündigten Kapitals säumig sein würden, hochged. unser Herr Kreditor
odann guten Fug, Recht und Macht haben solle, entweder unsere generali ter
obverschriebenen Hab und Güter, oder insbesondere das :c. Gut in den Eichen
einzunehmen, dessen Einkünfte zu erheben, oder auch durch wirkliche Verkauf- und
Alienierung desselben Guts oder dessen Appertinentien, oder durch derselben
Taxation und Subhastation vermittelst ihrer eigenen Gerichte, denen solches ohne
Konkurrenz der nassau-dillenburg. Mitherrschaft hiermit zugestanden sein soll, auf
selbstgefällige Weise, sowohl ratious des Kapitals, als etwa davon rückständigen
Zinsen :c. sich w. bezahlt zu machen w. So geschehen Hachenburg, den 31. Nartü 1723.

(I,. 8.) Karl Freiherr v. Cbcrstein.
(4>. 8.) Wilhelmina Charlotta ». Oberstem, geborne v. Auernheim.
Christian v. Geusa» als Zeuge.
W. H. Grund gua tsstis.
Joh. Chr. Neuhoss, Notar, (laesar. jur. ut tost, reguisitus.
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Gras Ernst Friedrich von Eberstein
als Wornrund der Kberftein'fchen Kinder zu Dillenburg.

Früher, als er wohl gedacht, starb am 3. Nov. 1725 zu Dilienburg

der Dbrr-Jägermeister Karl Krhr. v. Eberstcin. Kaum hatte sein ältester Bruder,

Graf Ernst Friedrich v, Ebersteiu, der sich damals als kursächs, Gesandter

in Mainz befand, die Nachricht von dem Tode seines Bruder Karl er¬

halten, so bat er den Grafen von Flemming um Urlaub nach Dillenburg.

Am 6. Nov. 1725 schrieb er an letztern: NoussiZusrir, js visus äs rsss-

voir In trists uouvslls, «zus mcm krsrs, Is druuä-Vsusur äs Lassan ü

OillsnbonrZ, sst raort 1s 3. ä. s. luissunt uns ksrams, Zrosss äs 8

inois, st äsux kils äs äsux rusrss, äout ss us ms suurui pus sx-

sussr äs prsnärs In tntslls somms 1s plus prsells st l'uuiczus gm sst

ports äuus es pn^s-si lsst ponrgnoi czus ss ms vois oontrsmt äs sup-

plisr Votrs Lxesllsuss trss - llnmklsmsnt n ms kairs In Zrnss äs m'ok-

tsuisr pur Lon mtsrssssion In psrmission än roi äA pouvcür nllsr pour

uns vmZtniirs äs sours. ä'sn ni nnssi serit nu soussil privs w.

An den Minister v. Seebach in Dresden: Hochgeb. :c. Herr GeheimbderRath und Uatrou! Nachdeme von Ew. Excellenz auf mein letzteres, darinnen um
allergnädigsteKönigl. Usrmissiou wegen meines sel. Brüdern des Ober-
Jägermeisters von Dillenburg auf einige Wochen dahin gehen und wegen
dessen Verlassenschaft die Nothdurft vorkehren zu dürfen angesuchet und um Dero
tavorablen Vortrag bei dem hochpreisl. Geheimbden-Lcmsüio gebeten, noch keine
Antwort erhalten, so werden Ew. Exc. nicht ungütig nehmen, daß mich deshalben
hiedurch nachmalen gehorsamst melde, zumalen da der 21. lauunrij zur Inventur
und Separation der Witwe und Kinder beiderseitiger Ehe angesetzet ist, ich auch
von Königl. Maj. durch des Herrn Graf UIsnuninZ's Excellenz den Urlaub
in soweit mit heutiger Post erhalten. Ich werde vor so hohe Gnade allezeit
gehorsamst dankbar sein w. Cur Excellenz ganz gehorsamster, treuer Diener

Mainz, 4. vso. 1725. C- F. Gr. von Eberstein.
Der Minister v. Seebach läßt durch den Geheimschreiber Dietrich dem

Grafen von Cbcrstein am 17. Dec. 1725 folgende Antwort zukommen: Eshaben des Hrn. GehRaths von Seebach llxo., welche der vielen andern pub-
liczusu allairsn halber auf das untern 4. dieses abgelassene Schreiben (Hr.
v. Seebach läßt Eberstein's erstes Schreiben gar nicht erwähnen) selbst zu
antworten behindert gewesen, mir anbefohlen, nebst Ablegung eines Kompliments
hierauf zu melden, daß man beim hochpreisl. Geh.-llonsilio wegen des nachge¬
suchten Urlaubs nach Dillenburg zu reisen, zumalen bereits, wie im obange-
zogenem Schreiben angeführt, es von Warschau aus aoooräiret worden, kein
weiteres Bedenken finde. Ich habe solchemnach von dem, so mir anbefohlen
worden, mich hierdurch aoguittiren wollen und verbleibe :c. Dresden, am
17. vs<z. 1725.

An Minister v. Stebach: Hochw. w. Herr Geheimbder Rath und Untrem!
Cur llxoollsnz berichte hierdurch gehorsamst, daß auf die vom Hrn. Geheimbden
Lserstario Dietrich mir überschickten Uernnssion des hochpreisl. Geheimbden
(lonsilü gesonnen, morgen oder übermorgen meine Reise nach Dillenburg an¬
zutreten. Ich habe aber dahier solche Veranstaltung getroffen, auch meinen
Lsorstarinin zu dem Ende hier zu lassen rssolviret, damit an Königl. Maj.
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Dienst, es ereignen sich auch die Vorfallenheiten,wie sie wollen, nirgend etwas
versäumet werde, ich auch bedürfenden Falls allsofort wieder hier sein könne.
Womit zu beharrlicher hohen proponsion mich gehorsamst empfehlend allstets be¬
harre Cur Lxosllsrm ganz gehorsamster:c. Diener Eberstein.

Mainz, IS. äan. 17S6.

Gras Eberstein bittet den Minister v. Seebach in Dresden um Nachurlaub:Weilen sich bei Regulierung der Luoesssion und Division der Verlassenschaft
meines sel. Bruders sehr viele Schwierigkeiten Hervorthun, die mich befahren
machen, daß künftige Woche damit nicht gänzlich fertig werden, sondern wohl
noch einige Tage länger zubringenmöchte; als habe Cur Exe. hierdurch gehor¬
samst ersuchen sollen, bei dem hohen Lonsilio gütigst vor mich zu intkroscliren,
daß mir nicht zu Ungnaden gerechnet werden möge, wann noch etwas über den
gehorsamst ausgebetenen 3 wöchentlichenUrlaub zu Ersparung einer nochmaligen
beschwerlichen Anhero-Reiselänger allhier zu verbleiben mich genöthiget finden
möchte. Werde dagegen alle gehorsamste Dankbarkeit führen und ewig verbleiben
Cur Excellenz ganz gehorsamer, ergebenster Diener Eberstein.

Dillenburg, 9. Febr. 1726.

Zu Vormündern der Kinder Karl's v. Eberstein wurden bereits am

25. Nov. 1725 ernannt a) über die Kinder 1r Ehe (Johannette Eharlotte,

Amalia, Karl und Christiana): der Graf Ernst Friedrich von Eber¬

stein und die mütterliche Großmutter Judith geb. Libot, welche „in

erster Ehe den von Büring gehabt"; b) über die Kinder 2r Ehe (Dorothea

Henrietta, Karl Christian und den erst am 19. Nov. 1725 geborenen lilinin

posttrumnm Ludwig Ernst Karl): des Ober-Jägermeisters v. E. Witwe

Wilhelmine Charlotte geb. von Quernheim, welche jedoch in wich¬

tigen Sachen ohne den Grafen E. F. v. Eberstein nichts vornehmen konnte

(vgl. Nachtr. 2. Folge. S. 133).

Nach eingetroffener Urlaubsbewilligung meldet am 15. Januar 1726

Graf Eberstein dem. Grafen Flemming: „H^ant anssi rsyu In psrinission

än eonssil privs ä'aller regier los allairss äs ksn inon krsrs ä Dil-

Isnbonrg je kais etat äe partir äimaneks proellain äs m'^ renäre."

Am 2. Febr. sandte Eberstein von Dillenburg aus den ersten Brief nach

Warschau und unterm 9. Febr. schrieb er von Dillenbnrg dem Grafen

von Flemming: „äs ins vois eontraint pur les äikkienitss gut ss rsneon-

trsnt an rsglsmsnt äs la sneesssion äs ksn inon krsrs äs supplisr Votrs

blxesllsnes trss-llumblsmsnt a ms kairs 1a gross ä'intrsesäsr auprss äs

Zu Najssts pour mal aün qn'bllls paräonns, si ,js ns suis pas sn stat

äs ponvoir sneors rstonrnsr 1a ssinains gni visnt ä Navenee, sn son-

siäsration gu'il vauära misnx äs rsstsr gnslgus jonrs an-äslä äs ina

psrmission äs 3 ssmainss iei, gus ä'strs obligs äs täirs snesrs uns kois

es psnibls vo^ags." Am 14. März 1726, nach erfolgter Rückkunft, teilt

Graf Eberstein dem Grafen Flemming mit: „Rai sut taut äs neige st äss

ebsinins si psu pratleables gus js n'ai pn arrivsr iei gus 1s 24. äs

?svrisr st j'ai ls malllsnr ä'avoir ä kairs avse äsnx ksmmsssipsn

raisonables st ä'nns antipatlns si sxtrsms, savoir 1a vsnvs äs inon

krsrs st 1a granä'msrs äs sss snkants äu prsinisr 11t, <zns je
12»
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<zrg,ms kort s'ils oontinuent äu train qu'ils ont eoinrnsnee äs m'on sgti-
qner eneore lonZteinps sans Iss pouvoir inettre ä lg raison et viäer te
reZIsment äe Ig snoeession*).

Schreiben Ernst Friedrich 's Grafen v. Eberstein an seine Brüder ä, ä.
Mainz, den 15, Nov. 1725.

Hochwohlgeborne Herren, allerliebste Herren Brüder! Denenselben wird be¬
reits wissend sein, was maßen weil, unser liebster Bruder Karl den 3. dieses in
Dillenburg Todes verblichen und nebst der Witwe, so noch gesegneten Leibes,
einen Sohn und drei Töchter aus erster Ehe und einen Sohn und eine Tochter
aus 2r Ehe hinterlassen. So viel nun die Witbe und Kinder Ster Ehe anbe¬
trifft, ist ganz natürlich, daß deren Groß- und der Wittib Vater deren Vormund¬
schaft in gllociialibusübernehme, jedoch können die nächsten Verwandtendavon
nicht ausgeschlossen, sondern müssen mit dazu gezogen werden. Soviel aber
unfern Lehn stamm anbetrifft und was die EbersteinischenFamilien- und Lehns¬
sachen sein, ist bekannt, daß deren Vormundschaft oder vielmehr Beobachtung wir
ohne das größte Präjudiz und Beschwerlichkeit,deren wir ohnedem derenthalben
genugsamlich bekommen werden, Fremden lassen können, ist auch Rechtens, daß
solche nicht dem nächsten mütterlichen Anverwandten, sondern dem nächsten
väterlichen Anverwandten und erstem Lehnsfolger gebühret. Dahero
ich um so viel mehr aller Beschwernis vorzubeugen ä propos gefunden, mich in
diesen Lehnssachen als Vormund der Söhne darzustellen. Die Kinder erster Ehe
anbetreffend, so findet sich zwar ihre Großmutter von der Mutter, welcher ich
froh wäre, wann man ihr die Vormundschaft der Töchter und Erziehung anver¬
trauen könnte, allein sie ist in hiesigen Landen nirgends posssssionirt, hat kein
beständiges voinioiliuin und ist nicht der väterl, Religion, sondern rakormirt,
vieler anderer Umstände, die besser zu reden als zu schreiben sind, hier zu ge-
schweigen. Daß ich also mit gutem Gewissen mir vor Gott nicht zu verant¬
worten getraue, die armen Kinder und das wenige Ihrige derselben zu überlassen,
Weilen ich aber Zeit meiner Tage mit keiner Vormundschaft!,Güter-Administration,
Geldeinnahme und Rechnung mich melieren und belästigen werde, so fället mir
zwar schwer, mir deren Vormundschaft bei meinen ohnedem sattsamlichen Ge¬
schäften zu unterziehen; gleichwohl habe aus christlichemGewissen und naher
Blutsverwandtschaft mich auch nicht getrauet, ihrer zu entziehen, jedoch gehen
meine Gedanken dahin, einen wohl angesessenenund rechtsverständigen Mann in
Dillenburg, was die dasigen allacligliaanbetrifft, ingleichen den 7ten Teil des
sel, Bruders an den Leinung, Kupfer- und Harzgerödischen Berg¬
werken, itsra der Mühl zuHorla zu substituieren, welcher deren Administra¬
tion, Rechnung und Sachen führen, jedoch ohne mich nichts thun soll. Wegen
des Sohnes aber erster Ehe können wir ebenergestalt nicht geschehen lassen, daß
sich eine Frau w, in unsere Lehnssachen menge. Der Lehnsstamm gehöret
lediglich denen beiden verlassenen Söhnen, und zwar jedem zur Hälfte. An
den Hütten und Bergwerken und gllollialisn haben die Töchter ssoun-
äum oapita zu gleichen Teilen die Succession, Den Lehnsstammaber können
wir, wie meinen liebsten Brüdern allzu wissend ist, weder durch Witwen, noch
Töchter, noch sonsten icht was beschwerenlassen, und müssen wahrhaftig dieselben
allerseits mich hierunter männiglichunterstützen und mir beitreten, damit wir
sämtlich an einem Seile ziehen. Sonsten will ich vor Gott, uns und unfern
Kindern und Kindes-Kindern an dem uns darunter zuwachsenden Präjudiz und

S, des k, poln, und kursächs, Legationsraths und Ministers am kurmainz, Hofe
Ernst Friedr, v, Eberstein Correspondenz mit dem General-Feldmarschall Grafen v, Flem-
ming im k. Hauptstaatsarchive zu Dresden, Jahrg. 1725, S, 117 u, 122,



von Fällen zu Fällen schwerer werdenden Folgerungenentschuldiget sein und es
meinen liebsten Brüdern lediglich auf ihr Gewissen geben. Ich füge zu dem Ende
bei, was ich in dieser uns allerseits so ssssutialitsr greifenden Sache an den
Fürsten von Dillenburg geschrieben, und ersuche ich angelegentlichst, sich ja nicht
etwan durch schmeichlende Vorstellungvon gerechter Beaugigungdieser Sache und
von kräftigem Beitritt abkehren zu lassen.*) Ich hielte davor, es sei nothwendig,
meine liebsten Brüder kämen allerseits per irminorialobei dem Fürsten ein und
stelleten eben dasjenige vor, was ich vorgestellet habe, protestierten rations der
Söhne wider alles unter Prätext der Vormundschaft intendierende Einmengungen
und Unternehmungen in unsere Lehns- und Stamm-Sachen und appellierten,
gleich wie ich gethan, deshalbenan den Kaiser und Reichshofrath, durchaus
aber nicht nach Wetzlar, denn daselbsten sind die Urvouratorös, Advokaten und
allerhand dergleichen Leute Anverwandtevon der Uiuekiu. Ich sehe die eigen¬
nützigen Absichten,welche dabei von beiden Teilen geführet werden, allzuwohl,
allein eben dieses ist es, welches mich in meinem Gewissen verbindet,mich desto
sorgfältigerdagegen zu stellen.

Unsers sel. Bruders Ökonomie ist nicht die beste gewesen, und finden
sich fast so viel Schulden, daß nur ein Weniges bleiben wird. Er hat kein
Testament, noch sonsten die allergeringste Disposition gemacht, und hat man mit
Willen mir keinen Boten (nach Mainz) geschickt, damit ich ihn nicht vor seinem
Ende noch sprechen möchte. Jnmittelst maßet sich die Witwe aller Briefschaften
und aller Verlassenschaft an und hat nichts versiegeln lassen. Daß wir also um
sovielmehrere Ursach haben, uns dabei in Obacht zu nehmen, und hat jeder¬
mann, der Kinder hat oder kriegen kann, an unserem sel. Bruder
ein Exempel zu nehmen, seine Sache bei Lebzeiten in Ordnung
zu bringen, damit die Kinder nicht seufzen müssen. Ich will hierauf
baldige Autwort und hinlängliche Assistenz erwarten und verharre allzeit zc.

Mainz, den 15. Nov. 1725.

Zu seinem Assistenten erwählte sich Graf Ernst v. E. den vr. Johann

Hartmann Steuber zu Dillenburg, welcher die Verwaltung der den Eber-

stein'schen Kindern 1r Ehe zustehenden Allodialgüter und Rechnungslegung

übernehmen, aber ohne des Grafen Wissen und Willen nichts thnn sollte.

Dieser meldete dem Grafen v. E. am 1. Januar 1726, daß der Rath Jeckel,

der bereits am 28. Nov. 1725 von dem Fürsten Christian den Befehl er¬

halten hatte, des Ober-Jägermeisters v. E. sämtliche Hinterlassenschaft

ordentlich zu inventarisieren, nächstens mit der Jnventarisation beginnen
würde.

Hochgeborner Graf, gnädiger Graf und Herr! Ew. hochgräfl. UxasII. wollen

gnädig erlauben, daß hierdurch meine unterthänige Aufwartung abstatte und zu
dem angetretenen neuen Jahre gehorsamst kongratuliere, den höchsten Gott bittend,

daß Er Ew. hochgräfl. Lxosll. nicht nur dieses neue, sondern noch viele folgende

Jahre bei beständiger Gesundheit nnd allem hochgräfl. Wohlwesen, zu Jhro

Königl. Majst. in Polen allerhöchstem Vergnügen gnädig erhalten, auch Dero

hohe Unternehmungen mit erwünschtem Effekt kräftig sekundieren wolle, wobei

*) lussrt. an den Hrn. Hauptmann (Wolf Dietrich v. Ebcrstein). Meinem liebsten
Bruder wird insonderheit desscnthalben ein vieles vorgemacht werden wollen, weil sie
wissen, daß es dessen Haushalt und Geschäfte nicht zulassen, daß er heraus kommen und
denen Sachen einschauen kann. Denn dies die wahre Ursache, warum sie mich, als einen
näher Anwesenden, gern davon hätten.
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dann Ew. hochgräfl, LxosII, beständige Gnade unterthänig ausbitte. Hiernächst

Hab gehorsamst hinterbringen sollen, was maßen ich die Nachricht erhalten, daß
Ew. hochgräfl. Lxooll. nicht in Mainz gegenwärtig seie, folglich ich nicht wissen

können, wohin die Schreiben zu addressieren, bis endlich gestern Dero unterm

21. Xdris aus Aschaffenbnrg an mich gnädig erlassenes Schreiben erhalten, welchem

nach so bald mit dem Rath ssoseksl wegen des tsrirnm zur Inventur ge¬

redet, welcher dann vermeldet, daß er nächstkünftigen Dienstag den Anfang mit

dem Jnventario machen wollte. Die Verpachtung des Eicher Guts

betreffend, so haben die Diezhölzer Pachter solche oouäitiouss verlangt, die man
ohnmöglich eingehen können, weilen dann sonsten niemand das Gut pachten

wollen, so hat die Fr. von Büring sich resolvieret, die alten Hofleute zu
behalten, und Hab ihr auch einen Pacht-Kontrakt aufsetzen müssen. Nun Hab

aber vor etlichen Tagen von andern Leuten vernommen, als ob sie sich wieder

geändert und die alten Hofleute nicht behalten wollte, sondern einen andern in

Vorschlag hätte; kann also nicht eigentlich wissen, wie es jetzo damit stehet.

Wann man mit alten Damen zu thun hat, so hat man seine Last. Wormit

zu Dero beharrlichen Gnade mich gehorsamst empfehle und stets verharre Ew.

hochgräfl. Lxcsll. unterthäniger Diener Steubrr.

Dillenburg, 1. lau. 1726.

1726 Januar 12. Jnventarium des Eberstein'schen Nachlasses, aufgesetzt
durch den Rath und Amtmann Jeckel zu Dillenburg.

Jnventarium

aller weil, des Hochwohlgebornen Freiherrn Karl von Eberstein selig, hiesig gewese¬
nen hochfürstl. nassau-dillenburgischen Ober-Jägermeisters, hinterlassener Güter, aufge¬
richtet im Jahr 1726.

Nachdeme der Durchl. Fürst und Herr, Herr Christian Fürst zu Nassau w., mein,
gnädigster Fürst :c., mir Endesbenannten gndst. anbefohlen haben, über weil, des Hochwohl¬
geb. Freiherrn Karl von Eberstein sel., hochfürstl. gewesenen Ober-Jägermeisters
hinterlassene Güter ein Jnventarium aufzurichten, und was in jeder dessen beiden Ehen
acquirieret und an Schulden gemachet worden, zu separieren, wie der gndst. Befehl von
Wort zu Wort lautet:

Von Gottes Gnaden Christian Fürst zu Nassau, Graf zu Katzenelnbogen, Mauden
und Diez, Herr zu Beilstein zc. Wir finden unumgänglich nöthig, daß unsers abge¬
lebten Ober-Jägermeisters sel. sämtl. Verlassenschaft vrdentl. inventieret, und was
in jederer dessen beiden Ehen acquirieret und an Schulden gemachet worden sepa¬
rieret werde. Dieweilen nun anderer überhäufter Geschäfte halben niemand von
unscrn Regierungsräthen dabei sein kann, so befehlen wir unserm Rath und
Amtmann Je ekeln, daß er solche Arbeit wie ehe wie besser vor die Hand nehme.
Und haben die Vormünder beiderseits Kinder ihme hierunter alle Beförderung
und Assistenz zu thun, damit dieses Geschäft desto eher zum Besten der Kinder und
Erhaltung der Richtigkeit, auch Vermeidung sonsten besorglichen Streits und
Gewirres zum Stand gebracht werde. Christian Mrst zu Nassau.

Dillenburg, den 28. Hovsmbr. 172S.

Als habe heute llato Samstag den 12. Tag llarr., nachdem die adel. Frau Wittib
aus dem Sechs-Kind-Better Wochen getreten cm Beisein derselben und der adel. Frau
Wittib von Büring und ihres Assistenten, des hochedl. Herrn, Hrn. Johann Hartmann
Stendern, beider Rechten Ooctorr, damit den Anfang gemachet, wobei dann die Frau

adel. Wittib von Eberstein sowohl, als auch die von Büring nebst ihrem Hrn. Assisten¬
ten sich dahin vernehmen lassen, daß sie beiderseits die Erbschaft anderer Gestalten und
Namens ihrer Kinder und Enkeln anzutreten nicht gemeinet wären, als orwa dsnsücio
llnvoutarii, auch sich übrigens gnasvrs corax stsrrtüs. irr sxscrs aber Herr Ooctor Steuber
irr xrracto gararasatr rrrarrrlsstatiorris sich reservieret und vorbehalten haben wollte.

Diesemnach hat sich an aller Vcrlassenschaft gefunden und wie dieselbe von beiden
adeligen Frau Wittib manifestieret worden ist, als

an liegenden Gütern und was davor geachtet wird:
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I. Das freiadlige Rittergut Eichen.
1. An Haus und Hof.

Das adel. Rittergut zu den Eichen genannt, wobei sich befindet ein repariertes oder
fast neu erbautes Wohnhaus nebst dazu von Grund neu erbauten Scheuren, Stallun¬
gen, Hofhaus, Brauhaus und Backhaus, auch einem aparten Bäugcn am Einfahrts¬
thor vor Jäger und Verwalter, oben und unten zu Hühner und Schwein-Ställen
aptieret, it. eine Mahl-, Scholl- und Schlag-Mühl.

Itsin eine Eisenhütte, so noch in gutem brauchbaren Stand ist, zu Heller.
Einen Eisenhammer, der aber ckuto nicht in brauchbarem Stano ist.

2. A» Gärten.

Ein am Wohnhaus gelegener und mit einer hohen Mauer eingefaßter Lust- und Grab¬
garten.

Außerdem noch 4 Gärten (2 Grabgärtcn und 2 Grasgärten), welche mit Zäunen um¬
geben sind. 3. An Fischereien.

Ein Weiher in dem Hof nebst einem von außen eingeleiteten Springbrunnen.
Vier gleich hinter dem Haus gelegene Fischwciher nebst einem Krebs- und Gründel-Behäl-

tcrchen, von Bohlen gemacht.
Ein ziemlich großer Weiher an dem Wahlbacher Fußpfad nebst Setzgraben.

4. An Wiesen.

Neun Wiesen, welche zusammen 6700 Ruthen halten und ungefähr 100 Wagen Heu
jährl. tragen. 5. Ackerfeld.

Neun Ackerfelder, welche zusammen 10298 Ruthen halten.
k. Waldung.

Der Haubachswald, Bergwald, die Eichen und die Kisselbach, welche zusammen
140 Morgen und 4S Ruthen halten und von dem Hause Bürbach zu den Eichen gekauft
worden sind.

Zwei Stück Waldung in der Eichelhard, halten 2372 Ruthen.
„ „ „ „ dem Langen-Wald halten 6432 Rutheu.

7. An Haubergen.

Siebzehn Haustücke, welche zusammen 309 Morgen IIS Ruthen halten und von dem
Hause Burbach zu den Eichen gekauft worden sind.

8. An versetzten Äckern, Höfen, Wiesen und Haubergen.

Deren sind noch viele bei diesem adel. Rittergut, so wieder eingelöst werden können.
HL. Mehr als noch einmal so viel wie oben angegeben, war davon versetzt, oder teils
zu halbem Werthe verkauft. 9. Lehengiiter und Höfe.

Diese ertragen jährlich 225 fl. baares Geld, 17 Malter Hafer und 20 Westen Korn.
10. Jagden.

Freie Hohe und Niedere Jagden und wilde Fischerei im ganzen freien Grunde von
einem Distrikt von 12 Ortschaften.

11. Schäferei nnd Biehhnts-Gerechtigkeit.

Die Hut- und Weidegangs-Gerechtigkeit erstreckt sich in soweit, daß auf die Weide ge¬
trieben werden können 60 Stück Rindvieh und 400 Stück Schafvieh.

II. Eine adelige

neu von Steinen aufgebaute Wohnung zu Dillcnburg nächst der Untcrpforte mit einem
Brauhaus, Scheuer, Stallungen und Kutschen-Schoppen.

Dabei ist ein Lust- und Gemüsegarten, auf der einen Seite mit einer Mauer
und auf der andern vom Mühlgraben umgeben, worin allerhand rare Obstbäume ange¬
pflanzt sind; eine Wiese.

III. Das freiadlige Gut

in Sachsen, genannt Horl, ist aber auf einen Wicderkauf an dessen Hrn. Bruder Wilhelm
Christian von Eberstein no. 1720 den 24. Juni auf 9 Jahr vor und um 11000 fl.
Meißn., jeden fl. zu 21 Gr. verkauft und darauf sogleich 5000 fl. bezahlt worden, die
übrigen 6000 fl. sind im Lehen verblieben.
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IV. Der 7. Teil von der Kupferhütte vor Groß-Leinungen.

V. Zu Harderode im Bergwerk . . 2 ^ Kuxe.

VI. Zu Strohberg im Bergwerk . . 4^ „

VII. Aus dem Zinnbergwerk ... ^ „
12. An jährt. Renten und Gülden.

Aus dem Lehengut in Sachsen fallen jährt. 300 fl.
It. von den Lehengütern zur Eichen gehörig 225 fl., noch an Hafer 17 Malter, an Korn

20 Malter.
13. An Biel).

s.) in ao. 1713 den Hofleuten auf dem adel. Hof Eichen geliefert und geschätzt
worden:

4 Schurgochsen, jeder 15 Thlr.; 2 ckito, jeder 14 Thlr.
die 4 besten Lippen, jede 11 Thlr.; noch 4 Lippen, jede 7 Thlr.

17 Stück Kühe und einen Reitochsen, jedes Stück 10 Thlr.
5 dreijähr. Stärken, 5 zweijähr. Rinder und 5 einjähr. Kälber.

Diese 15 Stck. wollen sie in natura, wieder geben.
174 Stück Hammel, jedes Paar 4 Thlr.

10 Hammel, das Paar 3 Thlr.
3 Jährlinge, 8 alte Schafe, 3 Schaflämmer und 3 Hammellämmer. Diese

17 Stck. wollen sie in natura, wieder liefern.
7 Gänse und soviel Hühner, als ihnen geliefert worden, beim Abzug wieder

zu liefern.
b) zu Dillenburg: 4 Kutschpferde, 1 Reitpferd, 3 Kühe, 4 Schweine, 4 Gänse,

2 welsche Hähne, 2 Hühner äito.

14. An Baarschaft, Kleinodien und Silbergeschirr.

Hier folgt nun ein langes Verzeichnis sehr werthvoller Gegenstände, darunter 20 reich¬
lich mit Diamanten besetzte Stücke, „der Hubertusordcn mit 2 Ringen, jeder mit einem
Diamanten (väterlich)," ferner „1 silberne Os-olrötte mit Eberstein'schcm und Büring'-
schem Wappen." Von den verzeichneten Gegenständen gehörten s.) der Frln. Johannetta
v. Eberstein, eine Vorstecknadel mit 7 kleinen Diamanten; b) der Amalie v. E. ein An-
hängekrcuz mit 6 großen und 3 kleinen Diamanten und 2 kleine silberne Leuchter;
o) Frln. Henrietten ein silbernes Kistchen, welches ihr von der Fürstin geschenkt worden
war.

13. An feinem Porcellan.

In des Herrn Ober-Jägermeisters sel. Stuben auf dem llautor 5 große Auf¬
satzstücken zc. zc. zc. (Langes Verzeichnis.)

1K. An allerhand Hausrath.

a.) In des Hrn. Dber-Jägermcisters sel. Wohnstube: 1 Schreibtisch von Nußbaumen¬
holz mit Schubladen, 4cckig; 1 großer Spiegel mit einem schwarzen Rahm; 7 Vortrsüts,
5 oval und 2 4eckig, als der Frau Wittib Vater und Mutter, der Hr. Ober-
Jägermeister sel. u. Frau 1. Ehe, Hr. Ober-Stallmeister von Büring sel.,
Hr. Graf Eberstein Vxosllsim, Hr. Feldmarschall von Eberstein fcl., dann
1 Vortrs.it, worüber ein Glas, Jhro hfstl. Dchl. Fürst Wilhelm hochsel. Andenkens;
1 Hausuhr in einem langen Kasten von Nußbaumenholz, ein runder Theetisch, schwarz¬
braun, ein Oantor von Nußbaumenholz mit Schubladen, ein grün Taffetbett, 2 Stühle
mit rothem Leder überzogen, 1 alter Kasten mit Briefschaften, das Gut Eichen betreffend zc.;

b) in der Kammer daran: ein Oantor von Nußbaumenholz mit 12 Schubladen Zc.,
1 Gesteck Messer von Silber und 1 Löffel, von Jhro Dchl. dem Frln. Johannette ge¬
schenkt zc., der Ebersteinische Stammbaum, 1 Spiegel, 1 grüner Lichtschirm, 1 Sessel,
1 Tannentisch, 1 Schränkchen von Tannenholz, worin allerhand Briefe zc.;

o) in der Krau Wittib Stuben: 1 Bett mit zc. schwarzen Vorhängen (ist zur Trauer
gemacht worden), 1 Schreibtisch, 1 Theetischchen, 1 Tisch mit schwarzem Wachstuch, 2 Geri-
dons von Nußbaumenholz, 5 Stühl unten grün Tuch und mit schwarzem Tuch überzogen
(die Bedeckung aber zur Trauer) zc.;

ck) in der Kinderstube mit grünen und rothcn Tapeten: 1 Schank mit 4 Füßen und
Schubladen, 1 Spiegel, 1 ckito mit Silberblechrahm zc., 1 Schank von Tannholz zc.,
2 körberne Wiegen, 4 Stühl mit Leder überzogen, 1 Lausstuhl, 1 Kasten, worin das Silber,
1 eiserne Wiege, 2 Better zc.;

s) in dem Speiszimmer mit grünen und rothcn Tapeten: 1 Schreibtischlein, 1 runder
Tisch von Eichenholz, 3 Stühl mit rothem Leder überzogen, 1 Spiegel mit verguldenen



Rahmen, 1 Brettspiel, 25 große und kleine Figuren von Porccllan, 1 brauner Schank,
6 ?ortra.its, 2 obig dem Kamin, so fest angemacht zc. zc.;

1) im Hsusc: 5 große Pferdeschildercien, 7 kleine ckito, 1 großer Schrank, 1 Schilderei
mit Tabaksrauchcrn, 3 Wandleuchter, 1 kleiner Schrank zc.;

st in der Mkaicn-Stubc»: 3 rothe Stuhl, 1 4 eckiger Tisch, 1 Bettstuhl mit dem Bett zc.;
ü) in der Rüchen — (langes Verz.);
i) in der Spciskammer zc. :c.;
ü) im grohen Saal des Mittlern Stockwerkes mit grünen vergoldeten Tapeten: 2 große

Spiegel mit Nußbaumen-Rahmen, 1 großer ckito mit vergoldetem Rahmen, 12 Stühle von
rothem Juchtenleder, 6 englische Stühle, 1 zinnerner Schwcnkkesscl mit einem Gran, 1 gelb
und blauseiden Bett, 1 Schrank (worin Gläser), 1 eingefaßter steinern Tisch zc.;

I) in einer Kammer daran: 6 Gemälde, so alt zc.;
rn) in einer Stube mit grünblauen Tapeten: 11 Portraits fürstl, Personen vom hiesigen

Hochs. Hause zc.;
n) in einer Stube mit grünrothen Tapeten: 9 Portraits, 6 Stühl von Nußbaumcn-

holz zc.;
c>) in einer Stube mit gclbrothen Tapeten: zc.;
x) in des Informators Stube: zc.;
g) in der schwarzen Zeugkammcr: zc.;

in einem Kästchen der Kinder Sparbüchse: 6 fl. Lüneburg vor Christina, 7'/» st.
4t/ü ald. vor Karln, 7'/e fl. vor Amalia, 8 fl. vor Johannetta, 7 fl. 9 atb. einem
verstorbenen Kind erster Ehe;

r) in der Rüstkammer: zc.;
s) in der Kammer daran: zc.;
b) aus dem Speicher: zc.;
n) u. v) in den Kellern: zc.; rv) in dem Stall: zc.

Das Gut Eichen sollte vermöge Testamentsdes Ober-Stallmeisters
v. Büring dem ältesten Sohne seiner Schwester ausschließlichgehören. Die
alte Frau v. Büring und die Witwe v. Eberstein machten jedoch eben¬
falls Ansprüchedaran geltend. Deshalb wurde dem Professor Johann
Ludwig Wiederholdt zu Herborn der ganze Sachverhalt mit dem Ersuchen
mitgeteilt, ein Gutachtendarüber abzugeben. Das eingeholte Responsum
lautete:

Aus diesem vorstehenden ?s.etc> resultieren und entstehen verschiedene Fragen,

und zwar:

1) was von der den 9. Inn. 1719 gemachten Disposition zu halten seie?

I) ob solche durch den am 13. b'ökr. 1729 gemachten Vergleich konvalidieret

und bekräftiget worden?

3) ob der Herr von Eberstein in Ansehung des Guts von denen Eichen als
ein Kreditor oder aber als ein Erbe und Eigenthumsherr zu konsiderieren

seie?

4) was von dem den 30. Sept. 1721 ausgehändigten Schein zu halten seie?
Hunestioiism 1 mam. Bin ich der Meinung, daß diese Disposition

vom 9. äanuarij 1719 vor kein zu Recht beständiges töstaraonwin zu halten

seie, indem es demselben sowohl an denen Lolennitatibus intrmseois als extrin-

ssois fehlet, dann

1) hätte des Hrn. Isstatoris seliger Frau Mutter, welche noch im Leben,

die llögitima, wenigstens, und zwar tiwlo instiwtioiüs verlassen werden müssen,

so aber nicht geschehen, und also Ware dasselbe damalen der guorolao inoküowsi
tsstainsnti unterworfen.

2) Ist sothanes tsstaraonwm zugleich per raoäum eontraetus errichtet, in¬

dem die instituierten Erben, diese Disposition ohnverbrüchlich zu halten, mit einem

Handschlag versprochen, da doch ein anderes ein tsstamonwin, ein anderes aber
ein aontraetus ist und ein tsstamentam die nawram utriusgus nicht an sich

nehmen kann.



Z) Ermangelt es auch an dem legitirao nnmsro tsstium und

4) haben die instituierten basrellss das tsstarasntura mit unterschrieben,

welches aber gleichfalls wider die rechtl, Observanz ist. Sodann
5) haben der Testator, die Erben und die Zeugen das tsstamenwm den

9, Inn. 1719, der notarins Fischer aber dasselbe den 11. Inn., und also I Tage

hernach unterschrieben, welches abermal denen Rechten zuwider, weilen der aotus
unieo oontsxtu na uno solleraque tempore absolvieret werden sollen.

.4«! qnaestiouem 2llam. Ob es gleich mit diesem tsstamento die vor¬

angeregte Bewandtnis hat; nachdeme aber gleichwohlen nach der Hand, nämlich

den 39. Inn. 1729 der Hr. von Eberstein all protooollum (laneellariae sich er¬

kläret, daß er seines Herrn Schwagers von Büring Verlassenschaft cum bans-

lieio legis st Invsntarii antreten wollte, nicht weniger auch die instituierten

bsrelles mit der Frau von Lüring nach der Zeit, nämlich den 13. ?ekr. 1729

super praemsmorato tsstarasnto einen Vergleich getroffen und voluntatein

llsümeti ultiinain allerseits agnoscieret, so muß proptsr sud seentam agnitio-

nein dasselbe nunmehro vor gültig geachtet und, in soweit solches durch diesen

Vergleich nicht geändert, allerdings festgehalten werden.

,4ll qnaestionsm 3tiain. Vermöge tsstainsnti ist der Herr von Eber¬

stein als ein Erb- und Eigenthumsherr von dem Gut Eichen auf die

darin enthaltene Weise zu konsiderieren. Nachdem er aber die Erbschaft des Hrn.

von Büring (ZUM bsnelleio legis st Invsntarü angetreten, und also per allitio-
nsm bsrsllitatis die aoticmss inter llskrmetum et berellss nicht wie sonsten ge¬

schehet, konfundieret worden, sondern allerdings salvas verbleiben, so kann auch

derselbe in soweit als ein Kreditor betrachtet werden, als derselbe auf das Gut

zu denen Eichen oder sonst pro llskuneto tsstators etwas erweislich bezahlet

hat, welches dann behörig liquidieret und beschienen, sodann aus dieser lZ. massa
bsrsllitaria ersetzet werden müßte,

-Vll quaestionkm 4 tum. Wann des Herrn von Eberstein Frau Schwieger¬

mutter von Büring erweislich darthun kann, daß sie zur Unterschrist dieses vor¬

gelegten Scheines inducieret und verleitet worden, so kann derselbe in xrassulli-

eium vsritatis gar nicht allegieret werden; sondern die Rechtslehre stehet fest:

plus kalieet valsrs quoll agitur quam ill quoll simnlats oonoipitur, und weilen

in sothanem Schein von einem Verkauf und Cession zum Vorschein gebracht und
verificieret worden, quin alias rekereus nibil probat absqus rslato. Uber dieses

auch hat die Frau von Büring in praesullioium und zum Nachteil derer

Ebersteinischen Kinder der ersten Ehe valille nichts aussagen, attestieren und oou-

ksssicmem, als seie sie hierzu inducieret und verleitet worden, impugnieret und

revocieret, so hat durch solche das Successionsrecht, welches die Kinder per testa-

msnwm des Hrn. von Büring erlanget nicht alterieret und verändert werden

können, sondern es mußte ihnen solches in salvo verbleiben, und seind die Ver¬

lassenschaft des Hrn. von Büring und ihrer verstorbenen Frau Mutter fürs se-

paratiouis sogleich zu sich zu nehmen, allerdings befugt, und müssen dagegen auch

die onera, welche etwa auf dieser Verlassenschaft gehaftet, behörig abtragen. Alles

von Rechts wegen, doch vorbehaltlich anderer besser verständiger Meinung. Her¬

born, den S. Usbr. 1726. (U. 3.) Johann Ludwig Wiederholdt

1. 11. und Professor für. orll. das.

Die alte Frau v. Büring hat nur zwei Kinder gehabt, nämlich einen
Sohn, den Ober-Stallmeister Johann Karl Friedrich v. Büring (ff 15. Januar
1720), und eine Tochter Maximiliane v. Büring (ff 17. Nov. 1720),
des Ober-Jägermeisters Karl v. Eberstein erste Gemahlin. Am 9. Januar
1719 machte, wie oben ausführlich mitgeteilt, der noch unverheirathete Herr
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v. Büring einen vermeinten letzten Willen, der aber für kein zu Recht be¬
ständiges Testament zu halten ist, indem es demselben sowohl an den Lolsn-
rntatibus intrinsssis als sxtrinsssis fehlt, wie das Responsum mit mehreren:
ausweist. Hiernach wäre der Frau v. Büring als Mutter die Hälfte, und
der Frau v. Eberstein, als des Oberstallmeisters v. B. Schwester, die andere
Hälfte der Büringischen Verlassenschaft nach der nassanischen Landordnung
zugefallen. Es hat aber die Frau v. Büring aller gemachten Vorstellungen
ungeachtet ihres Sohnes v. Büring Verlassenschaft nicht antreten wollen,
sondern sich vielmehr mit der ihr zugedachten Natural-Verpflegung begnügen
lassen und deshalb am 13. Febr. 1720 mit ihrem Schwiegersohne v. Eber¬
stein und dessen Gemahlin, ihrer Tochter, einen Vergleich aufgerichtet, worin
der Fr. v. Büring jährl, 200 fl. und noch andere Prästanda bestimmt
wurden. Wenn nun auch die Frau v. Büring in jetzterwähntem Vergleiche
den Hrn. v. Eberstein und dessen Gemahlin als Universalerben von des
Hrn. v. Büring Verlassenschaft vermöge dessen Testaments anerkannte, so
hat sie doch dadurch niemanden präjudicieren, vielweniger das erworbene
Recht ihrer Tochter beeinträchtigen können, da sie weiter nichts gethan, als
daß sie sich nur ihres Erbrechts begeben und sich mit der ihr ausgesetzten
Natural-Verpflegung begnügen lassen, mithin von aller weiteren Forderung
abstehen wollen. Und der Ober-Jägermeister v. E. hat W. uxvrio nomine
per Neinorisle all Lorenissirnnin deklariert, daß er seines verstorbenen
Schwagers v. Büring Verlassenschaft ourn benelioio legis et Invsntnrü
antreten oder dessen Erbe sein wolle, mit Bitte, solches nä protooolluin zu
nehmen und ihm darüber eine beglaubigte Bescheinigung zu erteilen. Hierauf
ist den 30. Januar 1720 diese äselnratio aäitionis lleroäilutis onin bsns-
üsio legis st Invsntnrn blö. nxorio noinins knstu all protosollnrn genom¬
men und ein Invsntarinin lsgals binnen 6 Wochen aufsetzen zu lassen, ihm
auferlegt worden.

Da nun der Ober-Jägermeister v. E. am 6. Okt. 1719 vor Notar
und Zeugen den unter gewisser Bedingung geschlossenen Kauf des Eichen-
Gutes aufgesagt, und nicht als Erbe, sondern nur als Kreditor die Possession
ergriffen gehabt, außerdem auch die ganze Büringische Verlasienschaft nicht
in seinem, sondern in seiner Frau Namen angetreten und deshalb am
12. März 1720 des Hrn. v. Büring Wohnstube entsiegelt und in des Rath
Tilemann und anderer Gegenwart die darin befindlichen Sachen inventari¬
sieren lassen: So folgt hieraus unwidersprechlich, daß nach dem am 17. Nov.
1720 erfolgten Ableben der Frau v. Eberstein deren sämtliches Vermögen,
mithin auch die auf sie vererbfällte und in ihrem Namen einzig und allein
angetretene Büringische ganze Verlassenschaft auf ihre sämtlichen Kinder,
nämlich einen Sohn und drei Töchter, zu gleichen Teilen vererbt worden
und daß der Ober-Jägermeister v. E. daran weiter nichts, als nur den
Nießbrauch zu beanspruchen gehabt, davon aber nicht das Geringste, also
auch nicht den Löhnberger Zehnten, am wenigsten aber die von seinem
Schwager Büring daran gewandten Melioraüonen, namentlich das mit großen



Kosten neuerbaute Wohnhaus zu Löhnberg an den vr. v. Gülchen

zu verkaufen berechtigt war, mithin alles, was derselbe diesfalls erhoben,

aus seinem bereitesten Vermögen seinen Kindern erster Ehe von Rechts wegen

hätte ersetzt werden müssen. Der Nießbrauch der Bnringischen Verlassen¬

schaft hatte dem Ober-Jägermeister v. E. allerdings zugestanden; da derselbe

jedoch bei seiner zweiten Verheirathung versäumt hatte, den Kindern erster

Ehe ein ordentliches Jnventarium aufnehmen zu lassen, so konnte dieser

Nießbrauch ihm entzogen werden. In die Büring'schen Güter hatte er zwar

sehr viel Geld gesteckt, nach seinem Tode fand sich aber von nichts ein zu¬

länglicher Beweis.

Der Ober-Stallmeister v. Büring hatte hinterlassen außer dem Löhn-

berger Zehnten und dem Eichengute auch noch Mobiliar-Vermögen an Silber¬

geschirr, Kleidern, Leinenzeug, Geräth und andern Effekten, auch Pferde und

Pferdezeng; dann die Fütterung und Zehntfrüchte zu Löhnberg, zu 800 Thlr.

geschätzt, 4 Mastochsen zu 150 Thlr.; ferner einen Wechsel vom Jeckoff zu

150 Thlr., in 6 Wochen zahlbar, und endlich in der Heller-Hütte an Eisen

für 550 Thlr. Das alles hatte sein Schwager Eberstein an sich genommen,

um Büringische Schulden davon zu bezahlen. Außerdem hatte nach Büring's

Tode Eberstein von dem Löhnberger Zehnten an zweijähriger Pacht 1000 Thlr.

und in 6 Jahren aus dem Gute Eichen 3000 Thlr. empfangen. Den

Zehnten zu Löhnberg hatte Eberstein sogar verkaust und über die von

dem Käufer bezahlten darauf gestandenen Schulden noch 4663 Thlr. daher

empfangen. Es wäre nun nachzuweisen gewesen, wie viel Büringische Schulden

hiervon bezahlt worden waren, wenn dieser Punkt nicht durch Vergleich hätte

gehoben werden können.

Das Nähere ist ersichtlich aus nachstehendem Schreiben des Grafen

Ernst v. E. an seine Brüder ä. <1. Mainz 1. März 1726.

Hochwohlgeborne Freiherren! Allerliebste Herren Brüder! Gleichwie denen-

selben vor die an den Fürsten von Dillenburg wegen unsers sel. Bruders Kinder

Angelegenheiten erlassene Schreiben geziemend dankbar bin, obschon solche um

dessentwillen ohne Frucht, da die Landesgesetze klare Maße geben, daß die Groß¬

mutter, was vor Kondition sie sei, von der Enkel Vormundschaft nicht

ausgeschlossen: also kann nicht umhin, denenselben von dem Succeß und der

wahren Bewandnis der Sachen hiedurch in der brüderl. Zuversicht und Vertrau¬

lichkeit Nachricht zu geben, und werden Dieselbigen bereits aus der Kopie, so

von meinem lutorü überschicket, ersehen haben, wie ich mir die Vormundschaft

durchaus nicht nehmen lassen. Kraft deren nun und da ich sowohl zu meiner,

als unser allerseits Sicherheit bei dem Fürsten angehalten, in seinem Namen

einen Lommissarium zu ordnen, welcher meines sel. Bruders sämtliche Ver¬

lassenschaft aoourat inventieren und die Separation, was in die Iste und

2te Ehe, ingleichen ihme insbesondere gehöre, thun solle. Nachdem ich nun

dem diesfalls angesetzten Termin beigewohnet und mich ganzer 4 Wochen damit

geplaget, hat sich endlich dennoch gefunden, daß alle gethane Arbeit lediglich um¬

sonst gewesen, weilen durch all mein Bemühen ich den Konkurs schwerlich werde

vermeiden können. Sintemalen sich leider über die 20000 st. Schulden und zu

Bezahlung dererselben schwerlich die Zulänglichkeil aus dem, wovon er zu dis¬
ponieren rechtlich Gewalt gehabt, sich finden wird. Dann das Gut Eichen
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kommt von dem sel, Ober-Stallmeister von Büring her, welches vermög
dessen Testaments dem ältesten Sohne von seiner Schwester entweder pri¬
vative oder im Fall das Testament durch rechtlichen Spruch ungültig erkannt
werden sollte, doch denen Kindern erster Ehe zu gleichen Teilen gehöret,
in welches er leider einen Haufen gestecket, aber von nichts zulänglicher Beweis
sich findet. Den usura krnLwra hat unser sel. Bruder allerdings davon ziehen
können, alleine dessen Unerfahrenheitin denen Rechten und daß er niemanden
darum gefraget und von seinem Zustand Lonücksns gemacht, hat ihme selbsten
muthwillig drum gebracht, indeme er bei seiner Sten Verheirathung denen Kindern
erster Ehe kein ordentliches Jnventarium fertigen lassen, und die nassauischen
Landesrechte setzen: daß wann dieses nicht geschähe, der Vater den nsuin kruowin
davon verlieret. Sollte dieser Punkt nun nicht durch Vergleich gehoben werden,
ist sich der Berechnungzu Vorteil der Kinder erster Ehe durchaus nicht zu
entbrechen, wodurch große Konfusion noch erwachsen muß.

So hat er auch auf dieses Gut Eichen 4000 Thlr. von dem Grafen
von Hachenburg aufgenommen und dazu verschiedentliche Waldungen durch
solches Geld angekauft. Die Konvenienz aber hat sie ihm so theuer bezahlen
machen, daß er wenigstens4 pro Laut. zu den-Interessenbeischießenmüssen.
So finden sich auch 6000 fl. alte auf dem Gute Eichen stehende Steprothische
und Seelbachische Schulden, davon er nicht recht informieret, mithin so
nsgligont gewesen, einen Vergleich, wodurch er mit S bis 600 Thlr. davon los¬
kommen können, ausgeschlagen und verabsäumet.

Weiters findet sich sein schönes, wohlgebautes und kostbares Haus,
so ihm über 10000 Thlr. kostet, aber schwerlich höher bis 4e anzubringensein
wird. Mobilien und Hausrath sind nach aller Erfordernis vorhanden.
Wann aber die Kinder erster Ehe alles, was von ihrer sel. Mutter und dem
sel. Büring herkommt, wegnehmen, ingleichen die 2. Gemahlin ihr Ehegeld und
Eingebrachtes, so reichet dieses alles nicht zu, um den Konkurs zu vermeiden,
sondern ich muß zusehen, wie alles von unserm sel. Vater und Mutter Her¬
kommende in fremde Hände und an den Meistbietenden kommt, und davon die
Schulden nach Proportion bezahlet werden. Ich habe zwar vermeinet, dieses und
daß man Haus und Güter nicht so auf einen Plötz verstoßen, einfolglich vor
halb Geld hingeben müsse, dadurch zu vermeiden, daß ich vermöge der Beilage
snk ^ sowohl die Witwe als Großmutter erster Ehe dahin disponieret,
geschehen zu lassen, daß man die Mobilia verkaufe und davon die kleinen Schul¬
den bezahle. Weilen aber auf der Großmutter Eigensinn, Kahligkeitund Geiz
darunter auch nicht mich zuverläßlichfußen kann, so fürchte, daß auch hierin
meine gute Intention erliegen und es zum Konkurs kommen muß, wodurch unsere
Familie hiesiger Landen einen großen Stoß bekommt.

Die Beilage suk g wird zeigen, was ich dessenthalben und zu Behuf der
ganzen Sache bei dem Fürsten gebeten, und suk <1, was er darauf dekretieret.
Ich gestehe gern, daß mir sehr nahe gehet, daß unser sel. Bruder erstlich durch
die Unkosten, die er sich wegen der 2ten Gemahlin in Absicht auf die reiche
Succession, so er bei ihres VaUrs Absterben ohne Söhne zu gewarten, ihm frei¬
lich wohl bekommen wäre; dann die Unerfahrenheit in denen Rechten; weiters
sein Kopf, nach dem er alles einrichten und niemand etwas fragen und folgen
wollen; letzlichen und hauptsächlichen aber sein gutes Herz und Begierde, jeder¬
mann zu obligieren, und in Lnrnma er seinen Tod so balde nicht vermuthet,
wie er sich dann bei längerm Leben aus allen würde gerissen haben, dieses ver¬
anlasset, welches unserm Namen und Familie solchen Nachteil bringet, daß, wann
mich Gott in den Stand gesetzt hätte, ich aus dem Meinigen seine Ehre retten
müßte.



Wegen seiner sächsischen Verlassenschaft nämlichemden Lehnstamm,
so er noch auf Horla stehn, ingleichen sein 7. Teil an dem Leinunger
Kupferbergwerk, die Horlaische Mühle und was noch sonsten ist, möchte
ich gerne saldieret wissen, damit die Frau und Kinder nur noch etwas hätten
und nicht sich die Heirath reuen lassen müßten. Da wir Gebrüder uns nun
bei dieser Bewandnis nicht einbrechen können, in subsiäiuin zuvörderst die Trauer¬
und Begräbniskosten von demjenigen, was ihm etwan noch von den rückständigen
Interessen des Lehnstammes und sonst zukommt, zu bezahlen, ingleichen der letztern
Witwe wegen ihrer 1000 Thlr. Gegenvermächtnis aus dem Allodio Satisfaktion
zu thun, wie auch fernershin die jährlichen300 st, des Horlaischen Lehnstammes
denen 3en Söhnen zu ihrem Unterhalt sseunckum eapita folgen zu lassen: als
habe ich mit meinen liebsten Herrn Brüdern hiedurch darüber allenthalben kom-
municieren und mir die Eröffnung Dero Meinung und alle brüderl, Assistenz
ausbitten wollen, insonderheit zu überlegen stellende, ob, wann es etwan auf ein
paartausendThlr, zu Rettung unsers sel, Brüdern Ehre im Grab und Vermei¬
dung alles Unglimpfs unseres Geschlechtsund Namens ankäme, wir nicht den
Entschluß fassen möchten, solche zu übernehmen und dagegen sein Hüttenteil und
Mühl so lange zu behalten, bis solche nebst den 1000 Thlr. Gegenvermächtnis
daraus wiederum erhoben. Schließlichen muß noch gedenken, daß, wann mich
nicht mein Gewissen noch zurücke hielte, da unser Geschlechtsname und die un¬
schuldigen Kinder außerdem gänzlich adanckonniret und exponieret wären, ich die
Vormundschaft also gleich niederlegen würde, wie mich dann, wann es noch res
intsZra wäre, 10 Pferde zu deren übernehmungnicht bringen sollten. In Er¬
wartung baldiger ausführlicher Antwort verbleibe in brüderlicherErgebenheit
Meiner allerliebsten Herren Brüdere getreuer Bruder und ergebener Diener.

Mainz, 1. Nartij 172K. E. F. Gr. von Cberstein.
?. 8, Noch muß meinen liebsten Brüdern melden, daß die alte Großmutter da¬

hin trachtet, die Kinder reformiert zu machen, wie ich dann desscnthalben eigenhändige
Schreiben von ihr in Händen habe, Wessenthalben ich mir Dero guten Rath und Assistenz
auch hierunter ausbitte. Insonderheit was den Sohn anbetrifft, ob dann etwan nicht
möglich wäre, selbigen in 1 oder 2 Jahren nacher Zerbst zu bringen, da wüßte ich gewiß,
daß er lutherisch und wohlerzogen würde, bis dahin aber müßte man sehen, wo man
ihn etwan drinne zu jemanden brächte.

Kund und zu wissen sei hiermit, als nach sel. Absterben des weil, hoch-
wohlgebornenHerrn, Herrn Karl Freiherrn von Eberstein, hochfürstl.
nassau-dillenburg. Ober-Jägermeisters,man aus höchst bewegenden zu Wohl und
Vorteil dessen nachgelassener Frau Wittib und sämtl. Kinder gereichen¬
den Ursachen ä propos gefunden, zu Abtilgung der sich gefundenen verschiedent-
lichen Schulden die vorhandenenväterlichen Mobilien bestmöglichst zu ver¬
kaufen, und dann sowohl wegen der erweislichen Illawruna erster Ehe, als
auch der itzigen Frau Witwen von Eberstein gebornen von Quernheim
wegen ihrer ckots von Eintausend Thlrn. und vermöge Uaowruna ckotuiiuin,
welche jedoch noch weiter nicht, als in sofern sie nach hiesigen Landesrechten be¬
stehen können und salvo furo derer Uupillsn st oujusoungueagnoscieret werden,
verlangenden 1000 Thlr. Wiederlage, als der ersteren privilegiertenKredi¬
toren, verlanget worden, daß diese Anforderungenaus sothanen Mobilien und
andern bereitesten Mitteln sofort zuerst bezahlet werden sollen, sich aber solches
ohne geflissentliche Umstürzung und Vernichtigung oben angezogenen notherforder-
lichen Hauptzweckes ohnmöglich prakticieren lassen können, als ist sowohl denen
Kindern erster Ehe rations ihrer sämtl, mütterl. zu erweisenden Illutoruna
halber, als auch vorbenannterFrau Witwen wegen unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt daß sie sich beider Teile durch die gestattete Verkaufung und super-
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ssckirung durchaus nichts an ihren juribus, insonderheit der Priorität begeben

haben wollen, es dahin verglichen worden, daß ihnen allerseits deshalben das

allhier gelegene Ebersteinische Haus samt allen Zubehörungen, nichts davon

ausgeschlossen, zur Sicherheit jurs rstsntionis byxotbsoas ansgestellet und auf

das rechtskräftigste als solches nur geschehen kann und sollen, reserviert
worden.

So ist auch weiters der hochgeborne Graf Herr Ernst Friedrich des

heil. Röm. Reichs Graf von Eberstein ins Mittel getreten und verspricht

dessen geliebten Frau Schwägerin und jetzigen Frau Wittib aus obigen Ur¬

sachen und bis etwan das Haus verkauft und die obangezogenen Prätensiones

soweit sie Rechtens, davon bezahlet werden können, welches längstens binnen

I Jahren a ckato geschehen soll, diese 2 Jahr über jährlich 100 Thlr., den Thlr.

zu 90 Xer gerechnet, entweder aus des sel. Brüdern allhiesiger Landen ge¬
legenen Verlassenschaft, oder dafern diese nicht dahin ausreichen sollte, aus

dessen sächs. Erbgütern sndsickairs, und zwar den 1. ?br 1726 50 Thlr.,

den 1. Marlis 1727 50 Thlr., den 1. ?br 17S7 50 Thlr. und letztlich, wann

es sich nämlich mit Verkaufung des Hauses so lange verziehen sollte, den

1. Nortis 1728 die letztern 50 Thlr. gel. Gott gegen deren Quittungen zu be¬

zahlen und davor mit seinem properen Vermögen zu haften. Sollte es sich
aber mit Verkaufung gedachten Hauses länger als die vorgesetzte Zeit ohne ihr,

der Frau Wittib, Verschulden verweilen, so soll bis zu dessen Bewerkstelligung

mit Bezahlung der gedachten jährigen 100 Thlr. auf vorgesetzte Art fortgefahren
werden. Weilen auch der in Sachsen hinterlassene Lehnstamm an 6000 Meiß¬

nischen fl. des sel. Ober-Jägermeisters männl. Lehnserben gebühret, mithin die

Interesse an 300 Meißn. fl. alljährlich den 3 Söhnen aegualibus xartibus

gehören, als sollten der Frau Wittiben vorhandenen beiden Söhnen jährl.

200 Meißn. fl. bezahlet werden, wovon dieselbe ermeldte beide Söhne unterhalten,

und was davon ersparet werden kann, denselben zurücklegen soll. Zu Urkund ist
dieses von denen sämtl. Interessenten eigenhändig unterschrieben und mit ihren

angebornen Siegeln bestärket worden. Alles treulich und ohne Gefährde. Ge¬

schehen Dillenburg, den 16- ?skr. 1726-

(1,. S.) E. ?. Gr. v. Cberhein.

sl,. S.) C. A. v. Nordeck als hierzu erbetener Zeuge.

(I,. L.) H. D. C. Schüler als Zeuge.

(l,. L.) Das obiges also im Beisein meiner, des in der Sach ver¬
ordneten (lommissarii, verrichtet worden, wird hierdurch ver¬

sichert. Dillenburg, den 16. ?sbr. 1726- I. Jeebel.

g.

Ew. Dchl. haben Dero Rath und Amtmann Jeckeln gndgstn. Befehl er¬
teilet, meines sel. Bruders, des Ober-Jägermeisters von Eberstein, sämtl. Ver¬

lassenschaft ordentlich zu inventieren und was in jeder dessen beiden Ehen acqui-

rieret und an Schulden gemacht worden zu separieren. Dieweilen nun diese

Arbeit beinahe zu Ende und jetzo die Nothdurft erfordert, daß, nachdem nomine
der Pflegkinder die väterliche Verlassenschaft eum bsnsüoio legis et Invsntarii

angetreten worden, vorerst denen Kindern erster Ehe ihre mütterl. erweis¬

liche Illata nebst der halben Errungenschaft, sodann der hinterlassenen Frau

Wittib gleichmäßig ihre Illata und halbe Erkoberung extradieret; 2) meines

sel. Bruders Aktiv-Schulden aä Invsntarium beigetrieben, weniger nicht 3) dessen
mobilia stiam si servanda ssrvari possint ob notnm nrgens ass aliennm cum

eausas oognitions st Oeoreto cknckiois (um dessen Erteilung hiermit geziemend

gebeten wird) verkaufet und zu Geld gebracht, davon 4) die Illata matsrna, nach-

deme solche entweder rechtsbeständig probieret oder eidlich erhärtet, so ferne solche
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in erster Ehe durch den Gebrauch nicht konsumiert, nebst der halben Errungen¬
schaft vergütet, demnächst von denen Lrsäitoribus die behörige Probation vorge¬
nommen und dieselben nach ausgemachtem richtigen liguiäo befriediget werden
müssen: Als habe Ew. Dchl. gehorsamst ersuchen wollen, sowohl als Landes¬
herr als auch nächstdem als Ober-Vormund Dero Rath und Amtmann
Jeckeln, maßen derselbe von diesen Posten bei Aufrichtung des Invsntarii all¬
schon gute Nachricht erhalten, fernerweitige Kommission zu erteilen, daß er obiges
alles seinem besten Verstand, Gewissen und Befinden nach baldmöglichstverrichten,
mitfolglich, wann etwa einige Irrungen entstehen sollten, weiters ainiaakilsur
ooinpogitionöin tentieren, oder in deren Entstehung nicht weniger wegen der
Gerade und Heergeräths, welches letztern halben ich zu Liberierungmeines
Gewissens und Entschüttung aller künftigen Verantwortung gegen den ältesten
Pupillen insonderheit ein Osoi-min erbitte, einen rechtlichen Spruch erteilen,
2) allenfalls die Güter zum Besten der Eigenthümersalvo furo verlehnen, die
Revenüen eintreiben helfen; 3) die Früchte und Bestellungsgefälle sieder dem
Tode des äslnimti sich berechnen lassen, davon 4) die gebührliche guota denen
Kindern erster Ehe zur Alimentation ausfolgen lassen, auch 5) -ferners vigors
Loininissionis alles und jedes thun und leisten solle und möge, was zu gänz¬
licher Ausmachung dieser Successions-Sacheund was derselben allenthalben an¬
hängig erfordert wird, wann es auch gleich hier vsl in tloininissoriali nicht
spsaialiin exprimieret wäre.

Nachdem auch Ew. Dchl. den 4. linjus gn. Befehl erteilet, daß alle die¬
jenigen, welche in dem Ebersteinischen Sterbhans Kisten und Kasten in
Händen und Verwahr gehabt, das lurarnsntnrn inaniksstationis innerhalb
8 Tagen abschwören sollen: als bitte gehorsamst zu deklarieren, wer diesen Eid
abnehmen, wann und wo solcher abgestattet werden, ingleichen daß selbiger, sonder¬
lich der Brief und Baarschaft wegen, denen Rechten gemäß von allen und
jedem, so Gelegenheitgehabt, zu etwas im Sterbhaus zu kommen, gefordert
und geleistet werden solle. Insbesondere aber ersuche Ew. Dchl. aufs angelegent¬
lichste, die gn. oräres ergehen zu lassen, daß die von meinem sel. Bruder all¬
schon vorlängst übergebenen Rechnungen ohne ferneren Verzug abgehöret werden
müssen.

Dieweilen auch höchst nöthig und unabgänglich ist und mich mein Gewissen,
Bluts und Vormundschaft!.Obliegenheit dahin verbindet, vor die standesmäßiae
Erziehung derer Kinder erster Ehe hauptsächlich zu sorgen: als will zu Ew.
Dchl. gewissenhaftigen Ermäßigung und Entschluß stellen, ob Dieselben ?c. etwas
dagegen einzuwenden haben möchten, daß zuvörderst der älteste Sohn an einen
der väterlichen und zur Lehnsfähigkeit im Kurfürstenthum Sachsen er¬
forderlichen Religion zugethanenen Ort gebracht, daselbsten bis zu dereinstigen
Unterbringungan einem Hof christadelig erzogen; S) die älteste Tochter Jo-
hannetta, mit welcher es die höchste Zeit ist zur einstweiligen Erziehung und
Unterricht in aller dem Frauenzimmeranständigen Gesckncklichkeiten etwan in ein
Kloster als Lsnsioriaire gebracht; 3) die zweite Amalia noch einstweils bei
der Großmutter gelassen; 4) die jüngste Christiane aber meines Bruders
Gemahlin zur Erziehung gefolget und dazu die erforderlichen Kosten wo es am
thunlichsten und verantwortlichsten hergenommen werden. Gleichwie nun obiges
alles in den Rechten gegründet ist, also getröste mich um damehr höchster De-
ferierung und verharre:c. Dillenburg, den 14. Uskr. 1726-

L.
Unsers Rath und Amtmanns orclrs und Kommission wird auf die hierin

enthaltenen Pnnkta, insoweit den hiesigen Landrechten und Gewohnheitengemäß,
hiermit auch in Ansehung der Eides-Abnehmung extendieret. Was aber die Ver-
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sorgung der beiden ältesten Kinder erster Ehe belanget, soll deshalben
nächstens nähere Verordnung erfolgen. Dillenburg, den 16. b'sbrnarij 1726.

Christian Fürst zu Nassau.

Nach dem Tode des Ober-Jägermeisters v. E. wurden drei seiner Kinder

1r Ehe (Charlotte, zuweilen auch Ioh an nette gerufen sgeb. 22. Mai 1714s,

Amalie sgeb. 8. März 1717s und Karl sgeb. 4. Mai 1719s) zu ihrer

Großmutter, der alten Frau v. Bttring, auf das Gut Eichen gebracht. Die

jüngste Tochter Christiane (geb. 19. Juni 1720) nahm ihre Stiefmutter

zu sich. Wie es den Kindern auf dem Eichengute erging, erhellt aus dem

Schreiben des Hrn. L. Stich, eines gewesenen Dieners des verstorbenen

Ober-Jägermeisters, an den Grafen v. E.
Hochgeborner Reichsgraf, gnädiger Graf und Herr! Ewer hochgräfl.Lxosllsn?!

habe ich aus besonderer tragendenVeneration zu dem Lksrstoiiüschen Hause und
dessen hinterlassenen Pupillen von weiland Dero Herrn Brüdern, Herrn Larls
Freiherrn von llbsrstsin sel., nicht umhin gekönnt, wahre Nachricht hier¬
durch unterthänig einzusenden, was gestalten mit denen armen Waisenkindern
in denen Eichen verfahren und selbige von ihrer Frau Großmutter Frau
von Büring traktieret und gehalten worden. Zumalen da solche nicht ihrem
adeligen Stande gemäß verpfleget, wie ein solches wohlen sein und von der Frau
von Büring nach ihrem Gewissen zu thun erheischet werden könnte, als ver¬
bindet mich mein Gewissen und müßte mich der größesten Sünde zu thun be¬
fürchten, daß als ein jederzeit treu aufrichtig gewesener Diener von Dero Herrn
Brudere, Herrn Ober-Jägermeister sel., solches Beginnen mit Stillschweigen
vorübergehen und Ewere LxosUoim ein solches nicht nach Wahrheitsgrund offen¬
baren sollte, um hierdurch denen armen Pupillen bei Ewer hochgräfl. Lxosll.
einen kräftigen Beistand und Hülfe zu prokurieren und um selbigen der Kinder
Bestens halber unterhänig zu bitten, in Betracht, da weder die Frau Wittib
(Karl's v. E. 2. Frau) noch Herr von Nordeck (der Witwe v. E. Beistand)
solches zu thun sich unterfangenwollen aus regarck: man möchte vielleicht glauben
oder sich imirmginirsn, daß sie solches aus einer habenden Passion gegen die
Frau von Büring thäten, welches doch in Wahrheit nicht also, sondern selbige
vielmehr der Kinder Bestes in allen Stücken, wie sie auch Namen haben möchten,
sich herzlich rinwünschen. Um aber Ewer hochgräfl. Lxosll. die wahre Beschaffen¬
heit unterthänig vorzustellen,so habe nicht allein erstl. von der Frau Wittib
ihrem Kutscher Johannes Kellern sowohl, welcher gestrigen Tages die Frau
von Büring in die Eichen gefahren, auch wiederummit zurückgebracht, ver¬
nommen, sondern auch überdeme von vielen anderen ehrlichen Leuten, wie dann
ein solches schon stadtkundig und im ganzen Grund Burbach offenbar, vernehmen
müssen, und zwar zu größestem Leidwesen und Bedauern, daß die Kinder zweitens
sehr schlecht bekleidet :c.; drittens auch mit Kost und Trank so miserabel ver¬
pflegt werden und zu befürchten, ihnen hierdurch eine Krankheit zustoßen möchte,
maßen sie fast ohne Salz und Schmalz essen müßten, welches sie dann gar nicht
gewohnet :c., keine Speise vor Gesunde, will geschweige« vor solche zart aufer¬
zogene Kinder, das Wassertrinken ihnen auch sehr hart, da ihnen ein solches
überflüssig, das Bier aber ihnen hergegen sehr sparsam gereichet wird, der Junker
clarlö ihme, Kutscher, auch begegnet:c., sodann letzlich viertens gäben die
Eicher Hofleute auch zwaren dann und wann denen Kindern etwas Milch
zu ihrer Nahrung, aber sie müßten dieses alles heimlich thun, damit es ihre
Großmutter Frau von Büring nicht erführe, welche dieses nicht leiden wollte :c.,
welches dann auch die älteste Fräulein Charlottchen zu sagen bewogen,

13



— 194 —

gegen die Hofleute, sie wären adelige Kinder, es ginge aber anjetzo ganz
verkehrt bei ihnen her w., die Hofleute wären Bauern und lebten gegen sie
zu rechnen als Edelleute, es wäre nicht zu verantworten; wann sich ihr Herr
Ohm, als Jhro hochgräfl, Lxo. meinende, sich ihrer in ihrem Elende nicht an¬
nehmen thäte, und so wären sie ja verloren und verdorben. Aus diesen er¬
zählten Umständen nun werden Ewere hochgräfl, iZxLsII. ersehen können, wie es
denen armen Kindern in denen Eichen bei ihrer Frau Großmama gehet rc. Wo¬
rüber in allem unterthänigem tragendem Respekt und Veneration verharre Hoch-
geborner Reichsgraf, gnädiger Graf und Ewer hochgeboren Gnaden meines
gnädigsten Grafen und Herrn unterthänigster Knecht I-. Ktieli.

Dillenburg, d. 20. Nartii 1726.

Schreiben des Grafen Ernst v. E. an Hrn. Doktor Steuber in Dillen¬
burg ä. ä. Mainz, den 27. März 1726.

Hochedeler, Hochwerthester Herr Doktor! Demselben kommuniciere hiebet im
Vertrauen eine Nachricht wegen meiner armen Kinder draußen, in den Eichen,
dergleichen ich auch von anderwärts mehr her habe. Weilen ich nun in meinem
Gewissen nicht verantworten kann, die armen Kinder auf diese Maße hantieren
und verderben zu lassen, als wollen Sie so gut sein und zuvörderst bei Jhro
Dchl. dem Fürsten Audienz nehmen und ihnen die Wichtigkeit dieser Umstände
und daraus nothsachlichen Folgerungen anreichen, dermaßen vorstellen, und daß
bei der Bewandtnis nicht umhin könnte, eine Änderung zu thun, um meinem
Gewissen darunter nichts zu Schulden kommen zu lassen, wollte ich demnach nicht
zweifeln, Se. Dchl. würden hierunter ein christl. und billiges Einsehen mit haben
und mich daran nicht hindern.

Demnächst gehen Sie hin zu dem Hrn. RathJeckeln, ersuchen denselbigen,
ob ihme gefällig wäre, etwan mit hinaus zu fahren und von allen Sachen den
Augenschein selbsten mit einzunehmen; wäre er aber behindert, werden Sie solches
allein zu übernehmen haben. Weiteres belieben Sie der Frau von Büring,
wann solche noch in Dillenburg anwesend, oder andernfalls draußen in den
Eichen die nothdürftige und erforderliche Repräsentation dieser Unartigkeiten mit
solchem Nachdruck zu machen, damit sie findet, daß dergleichen weder vor Gott,
noch dem Gewissen und der ehrbaren Welt, ja gar vor dummen Bauern nicht
zu verantworten. Hat sie sich entweder nicht im Willen oder nicht im Stande
befunden, sie nothdürftig und ehrbarlich zu versorgen, hätte sie nicht nöthig ge¬
habt, mir und aller Welt das Maul aufzusperren. Hier muß Rath geschafft
werden, er komme auch her, wo er auch wolle, und muß man den Kindern von
ihrer väterl. und mütterl. Weißzeug und Kleidung nicht allein, was zurecht¬
machen lassen, sondern auch von denen Hofleuten so viel Geld, daß man sie wo¬
hin bringen kann, aufnehmen. Ich habe bishero immer gehofft, von Ihnen
einige Nachricht zu bekommen, darnach ich etwan weitere Nssuros nehmen könne;
allein in dessen Entstehung weiß ich jetzo nicht, was ich anfangen und worauf
ich meine Reflexion richten solle. Wetter und Wege sind noch zu schlimm, sie
weit wegzubringen; muß man also sehen, sie in Dillenburg wo auf den Nothfall
unterzubringen, es sei bei meiner Frau Schwägerin, oder bei der Frau
viinsusin, oder wo es sonst ist, nur bei rechtschaffenen Leuten, da sie nichts
Böses sehen und ein wenig gezogen werden. Ich will mir über alles des Fürsten
Resolution und Meinung des Herrn Rath und Herrn Doktors Gutachten
ausbitten, um darnach hinlänglich rathen zu können. Lassen Sie sichs bestens
angelegen sein, denken, daß es eine Gewiffenssache ist, und daß ich mich äußersten
Fleißes bestreben werde, daß Ihnen Ihre Bemühungen nicht unvergolten bleiben.
Womit verharre meines Hochwerthesten Herrn Doktors dienstwilligster

Mainz, 27. Nart. 1726. E. F. Gr. von Eberstein.
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Antwortschreiben des Christoph Ludwig Stich (da Dr. Steuber krank
ist), worin zugleich gemeldet wird, daß der Frau v. Büring auf ihr An¬
suchen der Advokat und kaiserl. Notar Dieterich zu Dillenburg zum
Mitvormnnd beigegeben worden ist — ä, ä, Dillenburg 6> April 1726,

Hochgeborner Reichsgraf, gnädiger Graf und Herr! Auf Begehren und An¬

sinnen Hrn. Oootor Ltsuksrn, welcher einige Zeit hero wegen Unpäßlichkeit zu

Bette liegen müssen und also nicht im stände, solcherhalben an Ewer hochgräfl,

IZxoEllön2 auf Dero jüngsthin an ihn abgelassenen Schreiben selbsten behöriger-

maßen zu antworten, welches er ihme dann nicht in Ungnade zu bemerken aus¬
bittet, nehme die Freiheit Ewer hochgeborne reichsgräfl, Lxeollon? unterthänig

vorzutragen, nämlichen, daß er gegebenem Befehl gemäß, sobalden er wiederum

von seiner Maladie restituieret, um ausgehen zu können, bei Jhro hochfürstl.

Durchl, Fürst Christian sich nicht allein zu melden und ihm gegebene Oräros

zu expedieren, sondern auch sich ferner nach dem freiadeligen Haus Eichen zu be¬

geben , alles daselbsten in Augenschein zu nehmen, um hernacher alles Passierte

Ew. hochgräfl. Lxosllsim referieren zu können. Die Frau von Büring hätte

auch bei hochfürstl. Durchl. ihr Alter und Unvermögenheit vorgeschützet, als Wor¬

in ünderin vor ihre Person allein die Last auf sich zu nehmen und allem nach¬

gehen zu können nicht im stände zu sein, mithin um einen Mitvormund und

Gehülfen, den Uckvoontum und kaiserl. dwtariuin Herrn viotsrioll allhier vor¬

geschlagen und gebeten, welcher ihr dann auch von gnädigster Herrschaft wäre

zugestanden und bereits in Eid und Pflichten genommen worden, so daß sie nun-
mehro mit selbigem allem Ansehn nach zufrieden. Aber als ihr wegen der übelen

Ökonomie der Kinder halben einige Punkten vorgehalten, hätte sie gar nichts ans

sich wollen ankommen lassen, sondern vermeldet, daß ihr alles dieses aus einer

Passion nachgeredet und an Ew. Rxosllsim überschrieben worden, welches sie zu

seiner Zeit schon zu beantworten und das Gegenteil wissen würde zu berichten.
Dennoch würde man allem ihrem Vor- und Angaben nach schon dahin bedacht

sein, alles zu der Pupillen Besten zu regulieren und ihr die Herrschaft über
selbige nicht weiter einräumen, als ihr gebührete, damit ihnen, Pupillen, nicht

zu viel oder zu wehe geschehen möchte, womit:c. verharre Hochgeb. Reichsgraf:c.

Ew. hochgräfl. Lxe. unterthäniger Diener I- Ktivll.

Dillenburg, 6. April 1726.

Zur Regulierung der Eberstein'schenErbschaft wurde eine Kommission
eingesetzt.

Der Rath Jeckel zu Dillenburg übersendet dem Grafen v. Eberstein
Abschrift des Protokolls über alles, was bisher im Eberstein'schenSterbe¬
hause vorgenommenund verhandelt worden, mit einem Briefe v. 2. April 1726,
worin er dem Grafen mitteilt, daß, da Herr v. Nordeck sich bei dem Fürsten
über sein Procedere beschwert habe, er gesonnen sei, die Kommissionnieder¬
zulegen.

Hochgeborner Graf w.! Ew. hochgräfl. Cxoell. übersende anbei oopiam

protooolli von all demjenigen, was bishero in Dero wohlsel. Herrn Bruders

Sterbhaus vorgenommen und verhandelt worden ist, und bitte anbei unter¬

thänig, nicht ungnädig zu nehmen, daß so lang damit zurück geblieben bin. Ich

habe von Tag zu Tag gehoffet, ein mehreres vornehmen und abmachen zu
können, alldieweilen aber die Frau Wittib mit dem Herrn von Nordeck

vor ohngefähr 14 Tagen von hier ab und zu ihren Eltern nacher Langen-

Dernb ach verreiset, so hat wenig vorgenommen werden können, zumalen da viele

Sachen, wovon Schulden bezahlet werden können, verschlossen sind, indessen aber
13*



dringen die Schuldleut bei Abwesenheit der Frau Wittib so häufig an, daß der
Sach fast nicht mehr zu rathen und zu helfen ist, zumalen die Frau Wittib
und Herr von Nordeck viele Sachen und Pretiosen Prätendieren, welche derselben
von ihrem Eheherrn sel, geschenket worden wären, mithin die Schuldenlast nicht
erleichtert werden kann und die (lrsäitorss desto größere Moles machen. Auf
den großen Schwenk-Kessel mit den Kronen, welchen Ew. hochgräfl. kxc-ssl. be¬
halten wollen, ist auf das Pfund 21 kr. geboten worden; ich habe aber einen
Kreuzer weiter auf das Pfd. geboten, um denselben vor Ew. hochgräfl. LxcsII.
zu behalten. Die 4 Salzfässer aber, welche zu der ... . NsimZs gehören, habe
nicht bekommen könneck, weilen dieselben nicht davon haben separieret werden
wollen. Im Übrigen aber ist Gott bekannt, daß bei dem ganzen Geschäft meine
Intention dahin gegangen ist, wie mit Reputation und sonderlich aus Respekt
gegen Ew. hochgräfl. kxosll. aus diesem verwirrten Zustand zu kommen sein
möchte. Nachdem allen aber der Herr von Nor deck bei Sr. hochfürstl. Durchl.,
meinem gndgstn. Fürsten u. Herrn, sich über mein kroosäsrs beschwerethat, so
werden Ew. hochgräfl. llxaell. mir verhoffentlich nicht ungnädig nehmen und
mißdeuten, daß ich von allem hinfüro abstrahieren und die Kommission nieder¬
legen werde, und möchte ich wünschen, anderwärts Gelegenheit zu haben, Ew.
hochgräfl. kxasll. besser und mit Realität erweisen zu können, wie daß ich in
aller unterthäniger Ergebenheit lebenslang bin Ew. hochgräfl. kxesll. unterthänig
gehorsamer Knecht ck ?. ckevkel.

Dillenburg, 2. llpr. 1726.
Eickum bei gehaltener Kommission d. 16. Febr. 1726. Herr Ober-Stallmeister

von Nordeck brachte vor, wie daß die Steprothische Erbgenahme ein Kapital, dem
Hrn. Obristen von Seelbach genannt Quadvassel zu den Eichen all 1200 Rthlr. ligck.,
samt vieljährigem Interesse zu fordern hätten, worüber auch vor einigen Jahren, und
zwar noch bei Lebzeiten, Hr. Ober-Stallmeisters v. Büring auf den noch restierenden
Kaufschilling von Sr. hochsürstl. Durchl. Fürst Wilhelm höchstsel. Gedächtnus
einen Arrest unter hoher Hand erhalten, und nach dessen Absterben den nämlichen Arrest
auf vorgebuchten Kaufschilling der Hr. Ober-Jägermeister von Eberstein wohlsel.
Gedächtnus nicht allein erhalten, sondern mit angehängtem ausdrücklichen Befehl, den
restiercnden Kaufschilling samt Interesse all Oanosllariana zu deponieren.
Bei nunmehrigem Absterben aber des Hrn. Ober-Jägermeisters sel. wolle er dieses gezie¬
mend bei der Kommission angezeiget und gebeten haben, demselben zulänglichen Schein
darüber zu erteilen, und zugleich wegen der Hütten und Hammer, so 'zu dem Haus
Eichen gehörig, und nicht gewesen, die davon und solang Hr. von Büring und von
Eberstein solche im Gang gehabt, die jährlich davon gefallene Pachte vorbehalten und
zurückbegehrt haben, anbei sich rations des Hammers und was davon hätte können
genutzet werden, ebenfalls reservieret haben wollte.

den 18. Febr. 1726. Nachdem die Frau Wittib jüngsthin ihre ckotsna aä
invsnlariuin gebracht hat, mithin auch gesinnt wäre, dieselbe zu Probieren, als hat selbige
zu dessen Beweis nachfolgende Quittung aä xrolooollurn gebracht, welche von Wort zu
Wort also lautet:

„Daß mir der hochwohlgeborne Herr Henrich Ernst von Quernheim, mein hochge¬
ehrter und herzgeliebter Hr. Schwiegervater, die mir in unserer mit meiner herz-
aeliebten Ehegemahlin aufgerichteten Ehepakten verschriebenen eintausend sage 1000
Rthlr. richtig und wohl bezahlet, bekenne und quittiere dankbarlich hiermit. Geschehen
Langendörnbach, d. 10. 7bris 1722. (I,. L.) Karle Freiherr von Ebcrjtein."

^«ckuin den 26. Febr. 1726. Nachdem unterm 4. Irujus ein hochfürstl. Dekret erteilt
worden ist, daß alle diejenigen, welche in dem Ebersteinischen Sterbhaus Kisten und Kasten
:c. in Händen und vielmehr gehabt, das ckuranasnluna Nanilsslalionis abschwören sollen,
und dann den 16. ssuscksrn ferner an mich ein gnädigstes Nssorixlurn erteilet worden
ist, unter andern auch das besagte ckurarasnlurn denen, so Kisten und Kasten unter Hän¬
den und vielmehr gehabt, abzunehmen, als ist hierzu der 21. Febr. pro Isrinino ange¬
setzt und ein solches der Frau Wittib und der Frau von Büring nebst übrigen
vonassligusn bekannt gemacht worden.

^vtnm den 21. Febr. 1726. Zu heut angesetztem Termine hat die adelige Frau
Wittib das ckurarll.sn.1una Nanicksslalionis nachfolgendergestalten abgeschworen.

I^riinilu cknrnmenti. Ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen, in meine
christliche Seele, daß ich von all demjenigen, so mein Eheherr sel. und ich in dessen
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zweite Ehe gebracht, oder wir darinnen erworben haben, und bei oder nach dessen
Tode annoch vorhanden gewesen ist, es sei an Baarschaftcn, Juwelen, Hausrath,
Geld oder Geldcswerth, Briefschaften, Registern, Urkunden und wie all solches ge¬
nannt werden möchte, nicht das aller Geringste weder sclbsten zu mir genommen,
noch jetzo bei mir habe, oder durch einen Verwandten, voinsstngnsn und andere
in Verwahrung und beiseit bringen, sondern alles wissender Dinge in das Jnven-
tarium treulich bringen lassen und nichts davon verschwiegen habe, sonder Gefährde
u, Arglist, so wahr mir Gott helfe durch seinen lieben Sohn Uso. Olrrisb. ^.rnsn.

Ikorinulu .luiaiuonti der adeligen Frau Wittib von Viiring und anderer
voinastjgiio». Ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen, in meine christliche Seele,
daß ich weder bei Absterben des Hrn. Ober-Jägermeisters sel, oder nach dessen Tode,
so lange ich im Sterbchaus gewesen bin, weder von mir selbsten oder auf Befehl
und Geheiß anderer nicht das aller Geringste, wie das immer Namen haben möchte
(von Büring auch keine Briefschaften, Register oder Urkunden) zu mir genommen
und noch hinter mir habe und verwahre, oder durch andere verwahren und beiseit
bringen lassen. Alles getreulich, ohne Archlist und Gefährde, so wahr mir Gott helfe w.

Die Oornsstignsir, welche das UurUrusntmrn manitsstatnonis abgeschworen sind:
Johannes Keller, Kutscher, Christjan Kürsten, Gärtner, das Kammermädchen
Anna Elisabeth Metzgern, die Säugamme Anna Elisabeth Reyerin, die Kinder¬
magd Gertrauda Henrich in.

Die Frau Ober-Jägermcisterin von Eberstein aber nebst Dero Herrn Beistand,

Ober-Stallmeistern von Nordeck, haben sei protoaoUuin. referieret, wie daß selbige der
Frau von Büring das Uursrnsnluru rnsnitsststüoruo nicht verlangten, noch zur Zeit,
sondern wollten erstl. noch einen und anderen zuvor in Diensten gestandenen Bedienten über
gewisse Punkte eidlich abhören lassen und demnächst vorbcmeldter Frau von Büring den
erforderlichen Eid abnehmen lassen. Frau Wittib von Büring bcncbens Herrn Beistand
Oostor Stendern regcrierten dagegen, daß sie voritzo sei prssotsuciurn Uursoasntnin
inunitsstutnonis parat wäre; wollte man aber sie nicht dazu ndmittieren, so erachtete sie
sich inskünftigc dazu nicht schuldig zu sein, und protestierte übrigens suxsr injurüs eurn
rsosrvstuons rsosrvsiulorrirn.

den 23. Febr. 1726. Der Kutscher Johannes Keller brachte an und vor,
wie das jüngsthin die Frau Wittib von Büring von des Hrn. Grafen von Eber-
stcins bixosll. Kutschen, so im Hof gestanden, ein Kutschenkissen von weißem Tuch mit
gelben Schnüren durch die Anna Elisabeth von ihm fordern lassen mit dein Vorgeben,
daß dieses ein Kissen wäre, welches zu der Büringischen Kutschen gehörete; worauf
er derselben hätte sagen lassen, daß dieses Kissen dem Hrn. Grafen lllxsslk. gehörte.
Weilen er aber dadurch angegriffen worden, als wann er das Kissen beiseit und in des
Herrn Grafen Kutschen gethan hätte, so wollte er dcshalben von der gemeldten Frau von
Büring Satisfaktion gefordert haben, worauf die Frau von Büring geantwortet, sie ver¬
meinte nicht anders, als daß das Kissen zu der weißen Büringischen in den
Eichen stehenden Kutschen gehörete.

^otiiin koilvin «Iis. Frau von Büring und derselben Hr. Assistent vostor Steuber
urgierte rsulsw. osxsrstaonsrn der Eberstcin'schcn u. Büring'schcn Mobilien der-
gestalten, daß jede in ein apartes Zimmer gebracht und verwahrlich aufbehalten werden
möchte. Desgleichen wurde auch von der Frau von Büring und ?sZ. in.vsnts.rii 50
pro ctots 1801 fl. angegeben hat und die Frau Wittib deren Beweis gefordert, so ist ver¬
abschiedet worden:

daß die Frau Wittib von Büring die angegebenen 1891 fl. Dotalgelder binnen
Zeit von 10 Tagen IsZsIitsr zu erweisen schuldig feie. Und soll die urgierte und
gebotene rssls Lsxsrstion der Eberstein'scheu und Büring'schcn Mobilien
bis Montag und Dienstag vor die Hand genommen und jede derselben in ein
apartes Zimmer verwahrlich gebracht werden.

^etuin den 23. Febr. 1726. Dicweilcn der Informator Schröde und der Jäger
Johannes Pulffer letzthin, als das Uursrnsutuna rnsnilsststionis von der Frau
Wittib und übrigen vornssticzusn abgelcaet worden, nicht einheimisch gewesen und itzo
sich bei der Hand gesunden, so haben dieselben das ckursnasntuin rnsnitsststionis gleich¬
falls Prästieret und abgeleget. Worbei Herr Ober-Stallmeister von Nordeck uoinins
der Frau Wittib reservierte, daß sich die Frau Wittib vorbehielte, den bcmeldten Inlor-
rnstorsrn noch über ein und die andere eidl. abhören zu lassen, desgleichen reservierte
sich die Frau von Büring.

Ferner brachte Hr. von Nor deck vor und an, wie daß vor einigen Jahren dem
Hrn. Ober-Jägermeister sel. von Eberstcin von hochfürstl. Regierung wäre anbefohlen
worden, den vom Hrn. Ober-Stallmeister von Büring sei. auf das Gut Eichen
noch re stierenden Pfandschilling auru üatsrssss sä osnosUsrisra zu deponieren
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solche? aber niemalen zum wirkl. Effekt gekommen, bei nunmehrigem Sterbfall des Ober-
Jägermeisters aber die LksxrotUische Erbgcnahmc nicht allein das rückständige Kapital
und Interesse, wie nicht weniger die genossenen Pächte der Hütten zu Heller bezahlt
verlangen, oder wenigstens gnugsam gesichert sein wollten, dcshalben man Steprothischcr
Seiten von des sei. Ober-Stallmeisters von Büring hinterlassencn Erben eine kurze und
kathegorische Antwort verlangte, wann und wie die Zahlung geschehen sollte, wornach
man sich Steprothischcr Seiten zu achten wissen würde.

Frau Wittib von Büring kontradicicrte allen Widrigen, reservierte ihren Pupillen
rsssrvsmcks, und bat Ooxiain xrotoaolli, um sich hierauf weiter vernehmen zu lassen.

Ist die gebetcne Kommunikation verwilliget dergestalten, sich auf die Sach binnen
3 Tagen vernehmen zu lassen sgckvs, antillixakions.

4vtnin den 4. Zlnrtii 172k. Nachdeme jüngsthin den abgewichenen Samstag twr-
rninus ack xrolzancks.ru ckoksru der Frau von Büring verstrichen und wegen Abwesenheit
meines, des Ooruinissarii, nicht observieret werden können, die Frau von Büring und
Hr. Oookor Steuber aber xrolonZabionsin tsrruini solang gebeten, bis die Brief¬
schaften nochmalen durchgangen und sich ergeben hätte, ob nicht etwan ack xrobanckarn
ckotsna sich ein und andere'Dokumenta und Nachrüstungen finden möchten; ferner bäte
derselbe xroroZationsiu iu xato. dessen, was Hr. von Nord eck wegen der Step -
rothischen Erbgenahme letzthin ack xrobooolluru recessicret hätte. Herr von Nordeck
protestierte gegen die gebetenc Verlängerung und reservierte quas ouugus lzsusileia nc>-
ruins der Steprothischen Erbgcnahm wegen daraus entstehenden Präjudizien.

Wird die gebetcne Prorogation auf 3 Wochen verwilliget.
lkeliiin den 12. Ilurtii I72K. Dito hat die Frau Wittib und Deroselben Assi¬

stent Hr. Ober-Stallmeister von Nordeck von dem im luvsntario bemeldten Hubertus-
Orden die daran gehangenen 2 güldenen Ringe mit Diamanten zu sich genommen mit
dem Vorwand, daß ihr Herr scl. diese 2 Ringe derselben auts uuxtüas verehret und er
dieselben wieder zu sich genommen und ihr vergüten wollen. Item nahm dieselbe zurück
ein Paar güldene Knöpfchcn w. Anbei der Frau Wittib zu verstehen gegeben worden,
daß, weilen dieselbe abgedachte 2 Ringe wieder zu sich zurückgenommen hätte nebst den
güldenen Hemptcrknöpfchcr, daß sie sich auch gefallen lassen würde, dasjenige Silber, welches
ihr Eheherr sel. derselben geschenkt haben sollte, nebst andern Sachen fahren zu lassen.

4«tnm de» 2K. Itlailii 172k. Herr Ober-Stallmeister von Nordeck, als Assi¬
stent der Frau Wittib von Eberstein, referierte ack xrobooollrma, wie daß es zwar
Ansehen gewinnen wollte, ob möchte ein (loncnrrsns sich ereignen, alldieweilen aber
seines Hrn. Schwager scl. Verlassenschaft hier und in Sachsen nebst den annoch
ausstehenden Akt ivschulden hinlänglich und sufficicnt wären, die hinterlassencn Passiv¬
schulden zu bezahlen, so wollte er gegen einen Konkurs hiermit soksunissiins pro¬
testieret und der Frau Wittib rsckions ihres Eingebrachten rsssrvancka reservieret haben.

Beckum den 21. Ilurlii 172k. Herr Ober-Stallmeister von Nordeck brachte an und
vor, wie daß zu Abtilgung der väterlichen Schulden annoch zu fordern wären an dem
adeligen Gut Eichen, so Hr. Ober-Jägermeister von Eberstein baar bezahlet —
erstl. laut dessen eigenhändiger Specifikation xptsr. 1200 Rthlr., ferner vor die Tr um¬
bucht schcn Haubergc xxbsr. 700 Rthlr. Iksva hat Herr Ober-Jägermeister sel. an
dem noch rückständigen Kaufschilling des Guts Eichen ack 5000 fl. an den Verwalter des
Hospitals Attendorn auf Abschlag bezahlet xxksr. 2000 fl. ohne xsnsiouss ssckvo :c.
dessen, was sich noch weiter etwan finden und aus Briefschaften oder sonsten heraus
kommen möchte.

Vormund der Kinder erster Ehe Philipp Christian Dieterich begehrte hiervon
Ooxiava xrobooolli, sich darauf vernehmen lassen zu können.

^etnin den 27. slaitii 172k. Dito ist dem Herrn ^.nckrsaö zu Herborn wegen
seiner Schuldforderung ü 1500 fl., worfür selbigem das Haus und alle Mobilia ver¬
schrieben worden, auf Abschlag der Schuld in solnkurn hingegeben worden ein sogenannter
Aussatz von Silber, die Mark ä 13 fl., jedoch dergestalten, wann ihme innerhalb zwei
bis drei Monat das Geld, wie er das Silber angenommen, wiederum erstattet würde, so
wollte er gehalten sein, solches wieder heraus zu geben. Und hat sich der Aufsatz mit
nachfolgenden Stücken befunden:

der Boden von Silber . 8 14
der Aufsatz 4 '/s
der Fuß 1 4
4 Salzfässer samt einer Schale und Vorleglöffel 3 5
eine Senfkann nebst einer Zuckerkann, Lichtputz u. Futeral . 3 12
4 Leuchterarme und ein Theepot 3 13
ein silber verguldter Traubcnbecher 1 7
2 kleine Flaschcher von Glas mit sil bernem Deckel un d Füßen — 1 2

sthut 4LS fl. 28 s.ib. 1 H. 27 3-/z
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4etnm den 28. 41-irtii. Dito wurden der Frau von Büring nachfolgende
Sachen geliefert, als ein Paar silberne Sporen, ein Paar silberne Stange-Buckeln, ein
Paar türkische lange Messer mit weißen Stielen, eine Schreibtafel mit Selber beschlagen,
ein Silber vcrguldtcs Schisschen, 6 verguldcne Schleier Theelöffel, eine silberne verguldete
Suppenschale, ein Schl. , , , ganz übcrguldt Schiffchen, ein Gestück Messer, Löffel und
Gabel übcrguldt.

Dito hat Hr. Spinola von Wetzlar auf die 12 Stühl von Juchtenleder, itsoa
6 gc. äuerte und 6 rothstrcifige nebst den 2 großen Spiegeln im Obersaal mit Nuß¬
baumen braunen Rahmen 120 Rthlr., jedoch dergestalt geboten, daß ihme daran seine
Rechnung ä 60 fl. 11 alb. gut gethan werden sollte, welche ihm denn auch zugeschlagen
worden sind, dafern die Frau Wittib dieselben vor das Geld nicht selbst behalten will,
und soll demselben innerhalb 3 Tagen Nachricht gegeben werden. Item hat derselbe vor
den Spiegel mit dem verguldencn Rahmen geboten 12 Rthlr. biL. Diese Stühl sind
vermag einer gefundenen Specifikation zu Ffurt gekaufct worden vor 32 Thlr.

^vtnin den 29. Ilurtii 1726. Hr. blotarius Dietcrich als bestellter Nnior über
Hrn. Ober-Jägermeister von Eberstein sel. hinterlasscne Kinder 1r Ehe übergab eine
Schrift looo xrobabionis eurn ^.Ujunvt. sub lit. ^.. L. O. O. sl D. oorUra die ver-
wittibte Freifrau von Eberstein.

Osorslnrn. Wird mit gemeldten Beilagen aus 14 Tag erwa rexroUnstions hier¬
mit kommunicieret.

MZ. Das Folgende wurde protokolliert nach dem 2. April 1726 svergl. Jeckel's
Schr. an den Grafen v. E. v. 2. Apr. 1726).

4stui» den 17. 4prilis 1726. Christoffel Ludwig Stich, nornins der Eber¬
stein ischen Frau Wittib, gegen Herrn Dietrich, als Vormunden über weil. Herrn Baron
von Eberstein nachgelassene Kinder, übergab kürzlich Dxesxtion.ss.

vssrstmin. Wurden kommunicieret.

4el»m den 1. .Iniiii 1726. Nachdem Hr. Tlolarins Dietrich in Vormunds
N amen über weil. Herrn Baron von Eberstcins nachgelassene Kinder erster Ehe
gegen die Ebersteinische Frau Wittib und Kinder letzterer Ehe in xato. präten¬
dierenden Uokis ein Urteil zu erteilen jüngsthin gebeten, dann und zu dem Ende xartss
auf heute vorbeschieden worden. So wurde auch benannten Vormündern in der Sache
nachfolgendes Urteil publicierct und eröffnet i

Intsrloantoria. In Sachen Herrn Holarins D ietrichs als konstituiertem Vor¬
munds über weil. Herrn Baron von Eberstcins Hieselbst Kinder erster
Ehe, Klägern, entgegen und Wider die Ebersteinische Frau Wittib und Kin¬
der 2r und letzter Ehe, Beklagten, den in erster Ehe prätendierenden Uotsin und
dessen Beweis lsetreff., wird hiermit zu Recht erkannt, daß noch zur Zeit das Unra-
insrUnrn snxxist. keine Statt findet, sondern, wofern der Kläger in Vormunds
Namen bessern Beweis beibringen würde und könnte, als noch zur Zeit nicht ge¬
schehen, so soll deshalben ferner ergehen, was Rechtens ist. V. R. W. xubl. x.
ni suxra.

Herr Hots-rius Dietrich appellierte hiervon staute pecis st vivs, voce, bat Ooxiarn
xrotöooili und requirierte asta.

Nanckatarius Stich uornins der Eberstcinischen Frau Wittib und Kinder lasset
solches an seinen Ort gcstellct sein und bittet Ooxiarn ssntsntias.

Obzwar gestalten Sachen nach die interponierte ^.xxsilatio Us Uure unstatthaft, so
wird derselben hiermit jedoch deferieret und soll die gebetene lloxia ssntsntias erteilet
und die aota gefolget werden.

Den 24. Aug. 1726 dem Bot Franck Schneider vor 2 Briefe, so von Eichstädt
vom Hrn. Baron ci'blbsrstsin <ist der eichstädt. Ober-Stallmeister Ernst Rudolf
v. E.)°an mich geschrieben worden, zahlt 7 gib., noch den 4. 7bris 4 gib.

4otmn den 3V. 8biis 1726. Nachdeme die hochfürstl. Kanzlei dekretieret laut Us-
vrsbi snb Uato den23. 8bris, daß das Ebersteinische Unterhaus, welches der Herr
Ober-Jägermeister von Dicpenbruq beziehen wollte, worinnen noch ein und andere
Mobilia sich befinden, geräumet und die Sachen in andere Gemächer transportieret, auch
diejenigen Sachen, so jüngsthin die Fr. Wittib :c. aus dem Eberstcinischen Sterb¬
haus weg bringen lassen wollen, zu inventieren u., also ist äato mit diesem Geschäft der
Anfang gcmachet worden im Beisein Hrn. Kammer Lsorslarius Oonracki, so namens der
Eberstcinischen Frau Wittib von der Kanzlei dazu deputieret worden, und Herrn Stich,
weil der Herr Oberförster Groß, welchen der Ober-Jägermeister dazu benennet, nicht ab¬
kommen können und dabei sein wollen, nebst Hrn. biotario Dietrich. Hierbei sind ver¬
zehret worden 2 Thlr. 9 gib.

Obgcdachte mit Arrest beschlagen gewesene Sachen sind der Frau Wittib auf Kanzlei-
Befehl ausgeliefert worden im Beisein Hrn. Or. Steubern und des Vormundes
Dietrichs.



^vtum den 9. Xdris 172k. Dito ist Herr ^närsas zu Herborn mit 315 st. an
Hrn. Ober-Stallmeister von Eberstein (nicht Büring) zu Eichstädt ans Ab¬
schlag seiner Prätension angewiesen worden.

^«tuin den 15. üan. 1727. Dito hat der Herr Spröde, gewesener Informator
im Eberst ein'schcn Hans, seinen rückständigen Lohn gefordert und dabei in xrasssus
des Hrn. von Dcick erzählet, wie daß die Ebcrstein'sche Frau Wittib, als ihr Eheherr
sel. auf dem Krank- und Tot-Bett gelegen, mit ihrem Vater, Mutter und Herrn
von Nordeck sich manchmal einen ganzen Tag eingeschlossen, daß niemand zu ihnen
kommen können, und alles, da der Herr Ober-Jägermeister noch nicht verschieden gewesen,
durchsuchet hätten.

Revers der verwitweten Ober-Jägcrmcistcrin v. E., ihre Jllata und die ihr von
ihrem st Ehemann geschenkten Pretiosen betreffend — vom 25. März 1727.

Hiermit sei zu wissen, nachdem meines Ehehcrrn sel. nachgelassene Kinder erster Ehe
und Orsckityrss bei Abholung meiner Illatoruru um deswegen auf besagte meine ilkara
Arrest begehret haben, bis ich alle die Ursküoss, und andern Sachen, so mein Eheherr sel.
mir geschenket, restituiert und aci loonra uuäs gebracht haben würde, ich aber dieselben
sogleich nicht anhero und zur Stadt bringen kann: als gelobe und verspreche hiermit bei
meiner adeligen Ehr, Treu und Glauben, daß, wann durch Urtel und Recht Hieselbst er¬
kannt werden wird, daß die Schenkung nicht bestehen und unkräftig sein sollte, daß ich
alle solche Z?rstüoss, und gedachte Sachen wiederum (von Langen-Dernbach) anhero ver¬
schaffen und bringen lassen will bei Verpfändung aller meiner gegenwärtigen und zu¬
künftigen Güter und Effekten, alles treulich sonder Gefährde. Zu Urkunde habe ich diesen
Revers'nach beschehener Rcnunciation aller wcibl. IZsustioisu, so mir sind erkläret wor¬
den, wissentlich und wohlbedächtig von mir gcstellet, eigenhändig unterschrieben und mit
meinem adeligen Petschaft bekräftiget. So geschehen Wilkenburg, den 25. Narbii 1727.

(I-. L.) Withrtmine von Eticrjlcin, gcborne v. Nucricheim.

Daß mir der Herr Kommissarius Jeckel die mir verarrestiert gewesenen Mobilicn
wieder ausgeliefert hat, welches bescheine. Dillcnburg, den 25. Nartsti 1727.

Wilhelmina o. Ebcrjkcin, gcborne v. Auernheim.

Unter den Gegenständen, welche an die Frau von Büring ausgeliefert wurden,
befand sich ein Kästchen mit dem Schmuck von dem verstorbenen Fräulein v. Eber¬
stein erster Ehe, dann ein in einem Futterale befindliches Besteck silberne Messer,
Löffel und Gabel und ein silbernes Theckännchen, dem Frln. Johannettcn gehörig;
endlich zwei kleine silberne Leuchter, der kleinen Frln. ^.ruslis gehörig.

Graf Eberstein antwortet dem Rath Jeckel am 11. April 1726 und
erklärt, daß er den Advokaten Dietrich als Nebenvormund nicht admittieren
könne.

Hochedler, hochgelahrter Herr Rath und Amtmann! Deroselben letzthin ver¬
lassenes Schreiben nebst beigelegtem Protokoll habe ich wohl erhalten und bin
davor verbunden, thut mir aber leid, daß wegen Abwesenheitmeiner Frau Schwä¬
gerin nicht ferners verfahren werden kann, wundere mich auch, daß selbige Zim¬
mer verschlossen haben soll, worinnen in die Kommune der Schulden gehörige
Sachen verschlossen sein sollen; es wäre solches nicht wohlgethan. Daß sie aber
Sachen und Pretiosen prätendieret, so ihr geschenket sein sollen, kommt auf das
an, daß sie ihr Angeben, wie sie sich offerieret hat, eidlich erhärte, nämlich daß
ihr alles Angegebene von ihrem sel. Eheherrn wirklichen geschenket worden sei,
welchenfalls es sodann seine gewissen Wege damit hat.

Ferners ersehe, daß der Frau von Büring abermalen Sachen ausgeliefert
worden sind, welches schlechterdingswider mein Verlangen und Bitten auch die
Sicherheit der unmündigen Kinder ist; also bitte ich einmal vor allemal, ihr zu¬
vorderst alles dasjenige, was ihr ausgeliefertworden ist und denen Kindern ge¬
hörig, wiederum abzufordern und solches in Ihre kommissarische Verwahrung zu
nehmen, auch ihr in keine Wege das allermindeste außer was zu der Kinder
Kleidung und Unterhalt nöthig ist, die Hände zu geben, sondern alles zu Vorteil
der Kinder nach Befindenentweder aufzubehalten, oder aber zu Gelde zu machen;
dann erstlich hat sie, wie ich höre, an Jhro Durchl. den Fürsten deklarieret, daß
sie ihres Alters halber der Vormundschaft nicht vorstehen könnte, also den Ad-



vokat Dietrich sich ausgcbeten; zweitens ist sie nirgends possessioniert,nnd ich
kann der Kinder Vermögen in keiner Unsicherheit lassen; drittens ist auch sonst
ihre (lonäuits leider bekannt, oacasions dessen anzuerwähnen nicht umhin kann,
daß ich ganz utüitsr acceptiere, daß ermeldte Frau von Büring Alters und
Unvermögens halben die Vormundschaft nicht wie sich's gebühret verwalten
kann, hingegen in meinem Gewissen nicht zu verantwortengetraue, daß ich allein
ihrer Laprioe halben diese Aultiptiaatio zumalen zur Last und Be¬
schwernis der Kinder gestatten soll, weshalben ich auch an Se. Durchl hiebei schreibe
und den Notarium Dietrich lediglich nicht admittierenkann. Dann, daß ich die
Frau von Büring als Großmutter den Landrechten nach admittieret,das giebt
schlechterdings keine Folgerung auf Neben-Vormünder, wie dann hierdurch
bei dem Herrn Kommissario solsmintsr protestiere, nichts von ermeldtem Notario
Dietrich gas. aontntors anzunehmen.

Demnächst ersuche meinen Hochwerthesten Herrn Rath den mir überschriebenen
Vorsatz, die Kommission zu deprecieren und niederzulegen, aus christlicher Uber-
legung nicht zu bewerkstelligen.Gott wird ein reicher Vergelter eines jeglichen
Redlichkeit sein, die er an diesen armen Waisen thut. Ich beklage zwar an mir
selbst von Herzen, daß meiner Frau Schwägerin und Herr von Nordeck's
eingewandtevermeinte Beschwerungen ihnen billig mißfallen müssen; allein Sie
haben zu viel Gottesfurchtund Rechtschaffenheit,daß Sie nicht in die Zeit sehen
und solches übergehen sollten.

Endlich so schreibet mir auch einer meiner jüngsten Brüder wegen der hin¬
terständigen Interessen von dem Lehn stamm, daß Sie solche all massam ver¬
langet hätten, welches dann auch ganz billig und recht gethan gewesen, hingegen
aber finde ich auch dessen Einwendung in soweit ganz anreichend und gerecht,
nämlich daß er meines sel. Bruders hinterlassene Schuld bei dem Herrn Peniken
in Leipzig (welche mir wohl wissend ist, und daß dieser deren Bezahlung über¬
nommen habe) damit in tanwra getilget hat, womit Sie hoffentlich auch kontent
sein werden.

Schließlich rekommandieredas Interesse meiner armen Pupillen zu Dero
fernerweitig rühmlichen Obsorge,und wird mir Gott die Gelegenheit geben, daß
ich Ihnen dagegen zeigen kann, mit was wahrer Dankbarkeit ich allezeit bin w.

?. L. Wegen des großen Schwenk-Kesselsbin meinem Hochwerthesten Rath
sehr verbunden, bitte so gütig zu sein und zu melden, wie viel es beträgt, so
will das Geld also fort davor übersenden; wie dann auch bitte, die Betten, wor¬
auf meiner Frau Mutter Namen stehet, wann sie taxieret sind, vor mich zu er¬
kaufen und mir von dem Preis Nachrichtzu geben, dann ich solche in keine
fremde Hände lassen werde.

Die Frau von Büring meldet dem Grafen mittels Schreibens, ä. ä.
Eichen, 6. Mai 1726, daß die Herrschaften Dillenburg und Hachenburg
und der Herr von Trumbach die zu dem Eichengute gehörige Hütte in
Anspruch nehmen, und berichtet über das Ergehen ihrer Enkel.

Hochgeborner Graf, gnädigster Graf und Herr! Hoffentlich werden sich Ew.
Genaden noch bei hochgräflichemWohlsein befinden, worzu Kontinuation wünsche,
wie dann auch dienstlichen bitten wolle, doch Genad vor meine Enkelcher zu
haben, welche Ihnen ganz unterthänig die Hände küssen. Es läßt sich in allem
betrübt in den Eichen an, indeme wegen der Hütte von beiden Herrschasten,
als Dillenburg und Hachenburg, Exequierer auf das Überhüttengeld auszu¬
treiben, das doch bei Menschengedenkeneine freiadlige Hütte . . . solcher Forderung
gewesen, auch in allen Freiheiten uns so verkauft, deswegen bitte gehorsamst, mit
Sr. hfl. Dchl., meinem gnädigsten Fürsten, zu sprechen, anzuhalten, vor die ver-



lassene Waisenkinder die Unkosten abzuwenden, als ein Ober-Vormundihnen nicht
mehr Unkosten aufzulegen, als sie ertragen können, und werden Se. Dchl. ja
nicht so ungnädig gegen die armen Kinder verfahren. Auch will der Hr. von
Trumbach Eingriff thun und sich der Hütte bemächtigen,hätte der wieder er¬
halten können, darum wärs verblieben. Sich nun so breit zu machen, gedenkend,
die unmündigen Kinder hätten niemand, der sich gegen ihn auflegen würde.
Gott wolle Hülfe schaffen und sich ihrer erbarmen. Ew. Genade seind ja auch
Vormund: Thun Sie doch all vetterliche Barmherzigkeit an ihnen, daß Sie helfen,
was von meinem seligen Sohn hinterblieben, daß solches alles ihnen möchte ge¬
reicht werden, Schuldenzu zahlen. So das geschähe, könnten die Kinder das
Eichergut wohl behalten, wann sie rechte Hülfe haben, daß die jährlichen Renten
auch recht geliefert würden, wie auch von den Hofleutendas Pachtgeld. Aber
wann der Ober-Vormundseine gnädige Hülfe von den Kindern wendet, so wird
jeder sie suchen zu drücken und sie um das Ihrige zu bringen. Es wär wohl
zu wünschen, daß Ew. Genade mit dem Graf von Hachenburg sprechen könnten,
den begütigen auch mit der hiesig Mehl; wäre solches auch wohl nöthig, sich bei
der Bork Friedberg anzugeben, daß Sie denen die verlassenen Kinder vor¬
stellen, die könnten wohl in rechtlichen Sachen viel Hülfe thun. Was sonsten
die Kinder belanget, seind sie noch wohl und haben, Gott sei Dank, noch an
nichts Mangel gehabt, wie gottloserweis Ew. Genade überbracht worden, welche
Gottes Straf nicht entgehen werden. Ich bin eine von den verlassenen Witwen,
die keinen Beistand haben, die müssen solches alles leiden. Wann ich sehe, wo
Kostgeld herzunehmen, so werd sorgen nicht zu versäumen, in die Kost (Pension)
zu bringen; jetzt halte sie noch ein zeitlang bei mir, so lang Gott will, führ sie
nach Vermögen zu schöner Arbeit an. Die jüngste ist noch in Harzigerode
zu bringen zu dem Herrn von Eberstein, Berghauptmann. Wann es
Ew. Genaden gutfinden, daß man den Karle mit der kleinen Christel hin¬
schickte; ich werde doch eine Chaise nehmen müssen, so gings in eim Koste hin,
weil dort der Karle auch lernen könnt und in der Kost sein könnte, vom Lehn¬
geld zahlt werde. Herr (Informator) Spröde sagt, welcher noch hier, die Fürstin
von Usingen wollte ihn in I Jahr bei ihr Prinze nehmen, hernach mit ihme zu
reisen, so würde doch der Herr Berghauptmann noch die S Jahr dort ein
väterliche Aufsicht an dem Kind thun, dann solches Gott alles vergelten wird,
und wär dort besser, als auf einem Dorf, oder hier nebst einem Informator.
Ich bitte nochmals, thun Sie doch genädige Hülfe in was höchst nöthig, damit
dies Gut den Kindern erhalten möchte werden. Ich bin nächst Gottes Obhut
hochwohlgeborner Graf Ew. Genade ergebenste Dienerin ll« ZZilninK.

Eiche, 6. Mai 1726.

Schreiben des vr. Steuber an Graf v. Eberstein, die schlechte Behandlung
der Eberstein'schenKinder in den Eichen durch ihre Großmutter, die Inan¬
spruchnahmedes Überhüttenwerkes durch die dillenburg. und Hachenburg.
Kanzlei und die Bestätigung des Advokaten und Notar Dieterich zum Mit¬
vormund betreffend — ä. ä. Dillenburg, 22. Mai 1726.

Hochgeborner Graf rc.! Weilen ich lange Zeit an einem Fieber sehr krank
darnieder gelegen, so Hab meine unterthänige schriftliche Aufwartung bisher nicht
abstatten können; bei nunmehrig erfolgter Besserung aber gehorsamsthinterbringen
sollen, daß Ew. hochgräfl. llxoell. erteiltem gnädigen Befehl nachgelebt und mich
in die Eichen begeben habe, um den Augenschein wegen Dero Pupillen selbst
einzunehmen. Da ich dann die älteste Fräulein in Abwesenheit ihrer Frau
Großmama gebeten, sie möchte mir doch ingeheim berichten, wie es ihr und ihren
Geschwistern in den Eichen ergienge, es sollte niemand etwas davon erfahren.
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Sie hat aber, wie ich glaube auf vorhin beschehenes Zureden ihrer Großmama,
geantwortet: es gienge ihr nach Wunsch, sie verlangte an keinen andern Ort,
hätte zwar vernommen, daß böse Leute das Gegenteil davon aussprengten, es
wäre aber alles erdichtet. Als ich nun hierauf den Hrn. (Informator) Spröde
von ihrem Zustand befragte, so referierte derselbe, daß ihme sowohl als denen
Kindern sehr schlecht begegnet würde; sie hätten neulich eine Zeit lang kein
Bier gehabt und Wasser trinken müssen, bekämen auch gar schlechtes Essen.
Die Frau von Büring leugnet aber alles und schmähet gewaltig auf diejenigen,
so ihr etwas Widriges nachreden. Welchem nach Lsr^'- hochfürstl. Durchl. solches
unterthgst.vorgestellet,die dann diese gnädigste Antwort ertheilet, Sie hätten
allschon von andern, und wie ich davor halte von dem Spröde selbsteu, ver¬
nommen, daß es denen Kindern sehr übel ergieuge; man möchte nur einen Ort
vorschlagen, da selbige gegen ein billiges Kostgeld wohl in Obacht genommen
würden, so sollten sie dahin gebracht werden. Erwarte also hierüber Dero
gnädigen Befehl.

Die hiesige und Hachenburgische Kanzlei haben denen Pachtern der
zu denen Eichen gehörigen Eisenhütte zwei Exekutantenbeigelegt, um das
Überhüttengeld von selbigen auszupressen. Dahero einen Expressen nacher
Wetzlar abgeschicket und solches bei dem Kammergericht, allwo diese Sache
schon lange Zeit rechtshängig gewesen, anzeigen lassen. Da dann HUvosaws Oausas
beigehende Vollmacht zurückgeschicket hat, welche Ew. hochgräfl. Oxesll. zu Unter¬
schreibung und Besiegelung, wie auch baldiger Remittierung übersenden sollen.

Wegen Dero Herrn Bruders Kuxen bei denen hiesigen Bergwerkenstehet
auch noch ein großer Rückstand, so sich ohngefähr auf einhundertfl. beläuft, zu
bezahlen. Wann derselbe nicht mit ehestem abgetragenwird, so wollen die Ge-
werke sämtliche Kuxe kaducieren. Da nun kein Geld vorhandenist und ich nicht
wissen kann, was hierbei thun soll, indeme der Ausgang ungewiß ist, so erwarte
hierüber gleichfalls Dero gnädige Verordnung.

Die Frau von Büring hat Ssr-uo demüthigst vorgestellet, daß ihr als
einer alten Dame die Vormundschaft unerträglichfiele, mithin gebeten, den hie¬
sigen ^ckvosatum und diotariuna Oiste rieb ihr zum Mitvormund zu kon¬
stituieren, welches sie dann auch erhalten, und ist derselbe auf hochfürstl. Kanzlei
hierzu vereidet worden.

Mit Dero Herrn Bruders Orsckitorikus ist es auch sehr schlecht bestellet, in¬
deme nur einige von denen vorhandenen Möbeln bezahlt werden können, darüber
sich dann die übrigen sehr beschweren und mit nächstem einen Konkurs formieren
werden, wofern nicht ein baldiger Succurs von der Kupferhütten in Sachsen
oder von andern Orten zuwege gebracht wird.

Die Frau von Büring ist willens, diesen Sommer in Sachsen zu
reisen und die jüngste Fräulein, so jetzo noch bei der Fr. von Quernheim
ist, nebst Nonsr. Lart bei Dero Herrn Bruder zu bringen. Die Fr. Oimsusin
will von einer jeden Fräulein hundert fl. jährlich haben. Weilen nun noch sehr
viele Büringische Schulden, darzu aber wenig Mittel vorhanden seind, so sagt
die Fr. von Büring, es seie unmöglich, so viel Kostgeld vor die Kinder aufzu¬
bringen, zumalen sie der aus den Eichen ihr jährl. zukommender Gelder all
200 fl. zu ihrer selbsteigenen Unterhaltung benöthiget wäre und denen Kindern
nicht das geringste davon beitragen könnte. Es kann kein Mensch glauben, was
vor eine große Last ich mit der Fr. von Büring habe, indem sie mir fast täg¬
lich Mühe und Unlüsten verursachet, dagegen aber bisher nicht die geringste Er¬
kenntlichkeitbezeiget, auch das bei ergriffener Possession der Eichen vor sie aus¬
gelegte Geld noch nicht restituieret hat. Ich muß diesmal schließen und verharre
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nebst gehorsamsterEmpfehlung zu Dero beharrl. Gnaden Ew. LxosII. unter-
thäniger Diener Steubrr.

Dillenburg, SS. blaß I7S6.

Antwort des Grafen v. Eberstein an vr. Steuber zu Dillenburg, auch
die Kuxe im Dillenburgischen betreffend — ä. ä. Mainz, 2. Juni 1726.

Hochedler, hochverehrtester Herr Doktor! Dero unter dem LS. Mai an mich
erlassenes Schreibenhabe ich den 1. dieses sehr spät erhalten, gratuliere zu guter
Rekonvalescenz, deren Beständigkeit wünsche. Demnächst danke vor die gegebene
Nachricht wegen des Zustands in Eichen. Ich sehe daraus wohl, daß es eine
verhauset Sache ist und wundere mich, daß meine Msas, das Johannetchen,
so wacker auf beiden Achseln zu tragen lernet. Weiters finde ich abermal des
Fürsten Antwort ein wenig sonderlich, daß er Prätendieret, man soll ihm die
Vorschläge, was man mit den Kindern anfangen will, zuvörderst kommunicieren
und von ihm gewärtigen, was man darauf thun solle, so meines Urteils ein
großer Jrrthum ist, sintemalen das wenige, was die armen Kinder im Dillen¬
burgischen haben, sich nicht der Mühe verlohnet, auch sonsten als Landesherr zu
Erziehung der Kinder solchermaßen zu konkurrieren nicht prätendiertwerden kann.
Als beziehe ich mich auf das, was ich dessenthalben an Se. Durchl. vor einiger
Zeit geschrieben,nämlich, daß was ich hierunter gethan, bloß ihm zu Ehren ge¬
schehen, keineswegs aber mich des Erziehungsrechts, so denen nächsten Anver¬
wandten zukommt, zu begeben. Woraus dann auch erhellet, daß die Frau von
Büring sich um den Sohn gar nichts zu bekümmern hat, noch weniger wegen
der Töchter vor sich alleine was zu thun vermag. Daß mir also klärlich ist,
daß sie sich raus nehmen will, den Sohn und jüngste Tochter nach eigener
Willkür nach Sachsen zu bringen, und will ich nächster Tage schicken und beide
holen lassen, dann schon davor gesorgt ist, wie sie nach Sachsen kommen sollen.

Die Vollmacht nacher Wetzlar übersende ich hiebei unterschrieben und unter¬
siegelt und bitte, dem ^.ckvoaato Lausae die Sache dergestalt nachdrucksaml.
zu rekommandieren,daß er dabei nichts versäume, und haben sich die Herrn
turkatoros selbsten beizumessen, daß man zu ihren lAtsutatis nicht stille sein
kann. Weiters hätte ich wünschen mögen, daß Sie mir eigentl. Nachricht ge¬
geben hätten, wie es dann wegen Verpachtunge der Eichen und Bezahlung
der Bestandes-Geldergemachet worden, dann in Ermanglung dessen ich nicht im
stände bin, etwas zu veranstalten, und kann ich lediglich der alten Frau von
Büring mehr nicht als ihre jährl. S(>0 st. zahlen lassen :c.

Aus Sachsen kann und wird noch in keinen zwei, vielleicht 3 Jahren was
darzu gegeben werden können, sintemalendie Bergwerke ausgesetzt sind :c.
und von den Lehnstammsgeldern haben die Lrsäitorss gar nichts zu sordern,
weilen solche denen Söhnen proprio lurs gehören.

Wegen der Kuxe im Dillenburgschen ist kein anderer Rath, als man muß
zuvörderst bei Herrn von Drachen sich unter der Hand :c. erkundigen, auf welcher
Grube man vernünftige Hoffnung haben kann, diese muß man fort bauen w.
Belieben Sie sich doch zu erkundigen :c., was es vor eigentl. Bewandnis mit
dem Anspruch hat, so der Herr von Trumbach, ingleichenHerr von Nordeck
machen und die Dokumentadeshalbeu zu perlustrieren und mir davon einen
Ltawin Lausas :c. zu übersenden. Daß Sie übrigens so viel Fastidien von
der Frau von Büring haben, thut mir leid. Sobalden ich von Ihnen ausführ¬
liche Antwort habe, will ich sehen, auf einige Tage nüber kommen zu können,
da dann davor sorgen will, daß Sie Ihre Satisfaktion bekommen können.
Womit allezeit verbleibe zc.
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Antwort des Grafen v. Eberstein an die Frau v, Büring auf deren
Brief v. 6. Mai 1726 — ä. ct. Mainz, 2. Juni 1726.

Wohlgeborne Frau! Dero unter dem 6. Nach erlassenes habe ich den 1. dieses
spät Abends erhalten, erfreue mich, daß Dieselbigen sich gesund und wohl be¬
finden, und danke vor die meinethalben gethane Erkundigung. Was die auf die
Hütte eingelegte Exekution betrifft, habe ich bereits nacher Wetzlar Vollmacht
geschickt, dieses Attentat anzuzeigen und um Inhibition zu bitten; werde auch
nicht unterlassen,an Jhro Durchl. Selbst zu schreiben. Wegen des Herrn von
Trumbach's seiner Ansprüche ist das Beste, den Herrn Doktor Steuber zu
bitten, daß er die Dokumenten durchsieht und mir einen Ltawna Uausas fertiget;
außerdem kann man nicht sehen, was in der Sache zu thun. Ich wünschte wohl,
daß die Kinder die Eichen behalten könnten; ich sehe aber nicht, wie es möglich
ist, und kann mit gutem Gewissen nicht rathen, daß sie die vielen Schulden mit
sich aus der Schüssel essen lassen sollen, wo man 6, 7 pro 0onwm geben und
von dem Gute nur dreie genießen kann, da sie dann in wenig Jahren vollends
aufgefressen sind.

Was das gute Befinden und Unterhalt der Kinder anbetrifft, so
le ge ich die Finger auf den Mund und befehle es Gott. Wegen der kleinen
Christel brauchen Sie sich gar keine Mühe noch Sorge zu geben, dann ich
schon Verabredungund Anstalt gemachet, daß sie also gleich nach dem oranien-
stsimschen Begräbnis mit Jhro Hoheiten sel. Uanaiinrsrinnach Sachsen gehen
und von meinem Bruder abgeholt werden wird. Und wegen des kleinen
Karl's habe ich auch Anstalt gemacht, wie er nach Sachsen kommen und zu
Stolberg in die Schule gehen soll, wann ich ihn nicht vielleicht erst hier
raußen noch an einen Hof bringe. Und wäre mir schon recht, wann er nachher
Usingen zu dem Prinzen und mit ihm zu reisen kommen könnte. Womit unter
dienstl. Empfehlungverbleibe :c.
Schreiben des vr. Steuber an den Grafen v. Eberstein, die Heller-Hütten,

die Verpachtung des Eichengutes, die dillenbnrgischenKuxe und die Step-
roth'schen und Trumbach'schen Ansprüche betreffend — ä. ct. Dillenburg,
8. Juni 1726.

Hochgeborner Graf :c.! Ew. hochgräfl. UxasII. gnädiges Schreiben vom
2. bchus ist mir durch den Hrn. von Butlar Diener gestern erst überliefert
worden. Gleichwie nun vor die darinnen beschehene gnädige Gratulation zu
meiner Rekonvalescenz hierdurch unterthänigenDank abstatte, also wünsche ge¬
horsamst, daß der große Gott Ew. hochgräfl. Uxasll. noch viele Jahre bei aller
hochgräfl. Prosperität gnädig erhalten wolle. Demnächst habe gehorsamst hinter¬
bringen sollen, daß hiesige gnädige Herrschaft ihren Exekutanten denen
Pachtern der Heller-Hütten in voriger Woche wieder abgenommen, der
Hachenburgische Exekutant ist aber noch da, deme sie dann täglich zwei
Köpfst, zahlen müssen. Die Leute lamentieren gar sehr, weilen ihnen von
Hachenburgischer Seite etliche hundert Rthlr. rückständig Überhüttengeld ab¬
gefordert worden und die Exekution vor deren Erlegung nicht abgehen soll. Zu
Wetzlar können wir auch noch zur Zeit das gesuchte Nanckawm nicht erhalten.
Es wäre sehr gut, wann Ew. hochgräfl. UxasII. Sich gnädig gefallen ließen,
auf einige Tage hierher zu kommen, dann es verschiedenerUrsachen halber hoch-
nöthig ist. Weiter Hab auch berichten sollen, daß weilen die Fr. von Büring
keine anderen Pachter zu den Eichen bekommen können, selbige die vorige noch
auf ein Jahr lang gegen Erlegung einhundertund sechszig Rthlr. Pachtgeldbe¬
halten wollen. Nachdem ich ihr aber den Pachtkontraktausgesetztund hinüber
geschickt, hat sie die Sachen trainieret in Meinung, vor den einen Sayn. Hof-
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mann einen andern Naussauischen zu bekommen, welches dann derselbe erfahren
und ganz ohnvermuthet mit allem dem Seinigen vom Gut abgereiset ist, Dahero
sie einen andern Hofmannum die Hälfte der Früchte annehmen müssen. Nun
machen die alten Hosleute auch noch eine Prätension an den Herrn Bruder wegen
verkaufter Dielen, Fuhrlohns und andern Sachen, auch hat die Frau von Büring
etwas von selbigen empfangen, daß man also auf das Pachtgeld jetzt wenig Re¬
flexion machen kann :c. Der Amtmann Iecket hat die mehresten Möbel ohne
mein Vorwissen und Konsens denen Lrsckitoribus nach seinem Belieben an
Zahlung gegeben, ohnerachtet doch Jhro hochfürstl. Durchl. ausdrückt, befohlen,
daß selbiger ohne mein Vorwissen und Konsens nichts einseitig thun sollte; des¬
wegen stehen wir auch jetzo nicht wohl zusammen. Die Frau Schwägerin hat
sich auch bei Hof sehr über ihn beschweret, daß er nach seinem bloßen Willen
thäte, was ihm nur beliebte.

Wegen der Kuxe Hab jüngsthin mit dem Hrn. von Drachen ingeheim ge¬
sprochenund denselben ersucht, er möchte mir doch als ein guter Freund im
Vertrauen sagen, was dabei zu thun wäre. So hat er mir dann eröffnet, daß,
weilen auf zwei Bergen so viel Rückstand zu zahlen wäre, er nicht dazu
rathen wollte, daß man dieselben prosequierte, an dem einen Berg aber könnte
man wohl noch etwas hasardieren, jedoch in Ungewißheit. Erwarte also hierüber
Dero gnädigen Befehl, dieweiln man mit zweifelhaften Sachen bei unmündigen
cmutö verfahren muß. Was die Steprodischen Erben, als Hrn. von Trum¬
bach und Hrn. von Nord eck betrifft, so habe mich darüber einigermaßen er¬
kundiget und vernommen, daß der Hr. Bruder in dieser Sache schon vorhin
Schriften gewechselt hätte, und stünde darmit nicht zum Besten, dann die
Gegenpartie hätte eine gar große und ziemlich gegründete Anforderungan den
mehresten Teil der zu den Eichen gehörigen Eisenhütten und Hammer. Ich
möchte wünschen, daß Ew. hochgräfl. llxasll. jetzt hier zugegen wären, so könnte
man von ein und andern Sachen, so denen Briefen nicht zu vertrauen, besser
und ausführlichermündlich reden. Wormit zu beharrl. Gnade mich gehorsamst
empfehle und mit Devotion verharre Ew. hochgräfl. lZxoöll. unterthänigerDiener

Dillenburg, S. llunij 17S6. I. H. Steuber.

Schreiben der Frau v. Büring, ck. ck. Eichen, 26. Januar 1727, in Ange¬

legenheit ihrer Enkel (das jüngste Kind Christiane v. E. ist glücklich in

Sachsen bei dem Oberberghauptmann v. E. szu Harzgerode) an¬

gekommen).
Hochgeborner Graf, gnädigster Graf und Herr!
Daß ich von Ew. hochgräfl.Gnaden Hrn. Bruder, dem Herrn Berg¬

hau ptmann (zu Harzgerode) die erfreuliche Nachrichterhalten, daß mein
Enkelge Christianchen in Sachsen glücklich angekommen sei, habe nicht ver¬
halten können, zugleich Ew. Gnaden dienstverpflichtestenDank sagende wegen der
gnädigen Vorsorge, so Dieselbigen vor solche getragen haben. Dasjenige aber,
so mich jetzt in Betrübnis setzet ist, daß ich noch nicht absehen können, wie und auf
was Art man meine Enkelger wegen ihrer habenden Forderung von ihrer Uama
und Ohm sel. kontentieren möge, zumalen alles wegen llborstsinischerSchulden
hinweggegangenund dennoch die Uüringischen Schulden auch müssen bezahlet
werden. Es kann aber zu dieser meiner Enkel Forderung ihnen niemand besser
als Ew. Gnaden selbsten helfen, und sie leben auch der unterthänigsten Hoffnung,
daß sich Ew. hochgräfl. Gnaden ihrer als armer verlassener Waisenkinder an¬
nehmen werden, welches aber nicht füglicher als aus Sachsen geschehen könnte,
als wo mein Hr. Schwiegersohn sel. noch zu prätendierenhat. Und ist es
ohnedem der Billigkeit gemäß, daß die Kinder erster Ehe wegen ihrer!Uaina
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und Ohm sel. aus dem Väterlichen kontentieret werden und die letzterer

Ehe so lang zurückstehen, allermaßen die Stief- Fr. Schwiegertochter doch

genug hinweg :c. Es ergehet also mein gehorsamstes Ersuchen dahin, daß Ew.

hochgräfl. Gnaden als Vormund die Gnade vor mich und meine Enkelger haben

möchten und mir mit Dero gnädigem Rath beizustehen, wie auch zu verhelfen,
daß ein Mittel getroffen werde, daß meinen Enkclger wegen ihrer Forderung ge¬

holfen würde. Da ohnedem, wie ich vernommen, die Fr. Stiefschwieger¬

tochter Dero Hrn. Bruder, Herrn Hauptmann von Ldsrstein zum Vor¬

mund über die Kinder letzterer Ehe in Sachsen angenommen. Ob es nun

nicht auch dienlich feie und Ew. Gnaden gnädiger Rath wäre, daß vor die

Kinder erster Ehe oder meine Enkel ebenfalls ein Vormund in Sachsen

konstituieret würde. Ew. hochgräfl. Gnaden mir oftmals gethane Versicherung,

mir und meinen Enkeln in allem was recht und billig beizustehen, geben mir

auch anjetzo die Hoffnung, Sie werden mir mit Dero gnädigem Rath schleunigst

beispringen, weil man bei längerem Verzögerungsfall die Sach nur verschlimmert

flehet, kein besser und füglicher Mittel aber als aus Sachsen durch Ew. hochgräfl.

Gnaden gnädige Vorsorge anjetzo kann ausgesonnen werden, damit die Büringische

Schulden bezahlet und meinen Enkelger wenigstens das Gut Eichen frei behalten

werde. Hierbei übersende Ew. Gnaden ebenfalls die Kopie von der Quittung, so

Dero Herr Vater sel. meiner Tochter sel. über die eingebrachte 1000 Thlr.

Heirathsgelder erteilet, woraus genug abzusehen, daß selbige Summa richtig

bezahlet worden (vgl. Nachtr. 2. Folge, S. 127) w. Wormit ich mich dann in

Ew. hochgräfl. Gnaden beständige Gnade empfehlend stets verharre Ew. hochgräfl.

Gnaden gehorsamst ergebenste Dienerin cke Hüning.

Eichen, 26. lau. 1727.

Schreiben des Grafen Georg v. Kirchberg an den Grafen v. E. (der

sich zu dieser Zeit in Dillenburg befindet), das dem Ober-Jägermeister

v. E. geliehene Kapital betreffend — ä. ck. Hachenburg, den 4. Juni 1727.

Hochgeborner Graf! In diesem Moment, da von einer Reise nacher Frank¬
furt und der Orten allhier zurück komme, erhalte das Beliebte vom 31. pass.

und ersehe daraus das Verlangen, wegen meiner Schwestern Ldn. an den sel.

Herrn Ober-Jägermeistern von Eberstein habender Schuldforderung je¬
manden nacher Dillenburg abzusenden. Ob nun zwar besorge, Ew. Hochgeb.

werden allbereit von bannen abgereiset sein, so habe dennoch dem Ober¬

schultheißen zu Neunkirchen Befehl zugeschickt, um sich sofort nach Dillenburg

zu verfügen, Dero propositionos zu vernehmen und sodann darab zu referieren; da
dann gem. meinen Geschwistern angenehm sein wird, wann sie ohne Weiterung

und gerichtlicher Wege ihres tlaxiwlis und iutsrosss hinwieder habhaft werden
können. Mir aber wird alle oooasion erfreulich sein, worin bezeigen kann, daß

ich bin des Herrn Grafen gehorsamster Diener

RaobsuburZ, 4. luiüi 1727. Georg F. B. G- von Kirchbcrg.

Schreiben des Grafen v. Eberstein an den Fürsten Wilhelm zu

Nassau-Dillenburg, den zu den Eichen gehörigen Weidgang im

Niedersberg, die Eichen'schen Lehngütcr und Censiten, Differenzen wegen

der Hütten, seines Bruders Forst- und Jagdrechnung, den Büring'schen

und Eberstein'schen Besoldungs-Rückstand, endlich den Mitvormund Diet¬

rich betreffend — ck. ck. Dillenburg, den 7. Juni 1727.
Durchlauchtigster Fürst, gnädigster Fürst und Herr! Gleichwie Ew. Durch¬

laucht allschon mündlich vorzutragen die Gnade gehabt, also kann nicht umhin,

hierdurch nochmalen schriftlich zu wiederholen und Ew. Durchlaucht gehorsamst

zu ersuchen, Sie wollen geruhen
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1) Die wegen meines sel, Brüdern, Dero gewesenen Ober-Jägermeisters,
abgelegte Forst- und Jagd-Rechnung gnädigst zu unterschreiben, weniger nicht

2) die.von ihm hinterlassenen Kinder erster Ehe als unmündige Waisen bei
dem Besitz des zu denen Eichen gehörigen Weidganges in dem Niedersberg
nach nunmehro über die gewöhnlichen Jahre ausgehaltenenLegezeit ruhig zu
lassen; sodann

3) die Teilung und Zersplitterung der zu denen Eichen gehörigen Lehengüter gdst.
zu inhibieren mit beigefügtem ernstl. gdsten. Befehl, daß die Censiten die jährl.
Zinsen rations der schuldigen Dienste in die Eichen so entrichten^müssen, wie
sie bei Überlassung dieses Gutes bezahlet worden.

4) In Dero nachgesetztenRent-Kammer des gewesenen Rentmeister Hofmanns
Rechnung durchgehen und den Rückstand sowohl Büringischer als Eber-
steinischer Besoldung extrahieren, folglich den Rentmeister zu deren Abtrag-
und Zahlung nach ordentlicher Liquidation und Berechnung sxseutivs an¬
halten zu lassen. Demnächst

5) Dero Rath und Amtmann Jockel als Lommissario anzubefehlen, daß selbiger
die zu dem Juventario gebrachten Stücke liquidieren, berechnen und gewähren
möge. Annebst

6) die ohne mein Vorwissen bescheheneAnnehmung des biotarii Dieterich's
zum Mitvormund in dessen Konfirmation zum Assistenten der Frau
von Büring, als Vormünderin mütterl. Seiten, zu verwandeln.

7) Alle Differentien wegen der Hütten und sonst, bis zur Majorennität der
Kinder suspendieren und sins prassnäisio utrius st onsus ounczus alles bis
dahin ruhig zu lassen, welches alles noinins der Unmündigen mit unterthä-
nigstem Dank zu erkennen und zu demerieren trachten werde.

Als Graf Ernst F. v. Eberstein zu Anfang des Monats Juni 1727
nach Dillenburg gekommen war, traf er auf ihm gehaltenen Vortrag über
die Eichenguts-Angelegenheiten a. a. folgende Anordnungen:
1) Wegen der Frau v. Büring Graserei. Pachter Theiß tritt das Gras

in dem Baumgarten ab, erhält aber das Obst.
2) Wegen des Förster-Holzes und Wellen. Es soll der Förster das

Wellholz durch des Hrn. Theiß Leute aufmachen und auf den Hof fahren
lassen, da es dann in 2 gleiche Teile gelegt werden und die Frau v. Büring
die Wahl haben soll.

3) Wegen des Hof-Weihers bei den Höfen. Pachter Theiß beschwert sich,
daß den 27. Mai dieses 1727. Jahres die Fr. v. Büring 3 Weiher ziehen
lassen, wodurch viele Fische zu schänden gegangen. Der Förster soll den
Hof-Weiher ohne Konsens des Dr. Steuber nicht ziehn lassen und soll an¬
geben, wie viel Stück Karpfen aus den gezogenen Weihern herausgenommen,
welche den Kindern zum Besten verkauft werden sollen. Den untersten
Weiher nach dem ersten gelegen, belangend, soll derselbe im künftigen Oktober
mit Vorwissen der Assistenten gezogen und der darin befindliche Fassel dem
Hrn. Theiß überlassen, die großen Karpfen aber verkauft und von dem davon
fallenden Kausgelde den Kindern erster Ehe, hg aber dem Hrn.
Theiß zu gut kommen. M. Die 2 kleinen Weiher sollen mit Konsens und
Vorwissen Dr. Steuber's zusammen gestochenwerden.

4) Wegen des vierten Teils Heu und Grummet, welches vor einem
Jahre vom Hofe gekommen ist. Die Fr. v. Büring muß den Scha¬
den wegen des abgeführten 4. Teils Heu und Grnmmet dem Hrn. Theiß
ersetzen, weil sie den alten Hofmann vertrieben und veranlaßt hat, daß das
Heu abgeführt werde und man das Jnventarium den Kindern zum Schaden
bei dessen Abzug nicht Verstümpeln lassen kann.
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5) Wegen des Vieh- und Weidgangs. Herr Dieterich muß hinaus¬

reiten und mit den Leuten in der Güte mit Zurückgebung eines Reverses

verhandeln.
6) Wegen der Gartenstube, Kammer, Keller und Speicher. Was sich

in des Theiß Pachtkontrakte befindet und er sich nicht begeben hat, soll ihm
geliefert werden, wobei dann abgeredet worden, daß die Fr. v. Büring den
ganzen Mittlern und untern Stock im Hause samt dem ganzen Keller haben
soll, ausgenommen die Weiherstube und daran gelegene Kammer, welche Hrn.
Theiß zu seiner Benutzung verbleiben; dagegen sollen demselben die beiden
Kammern auf dem Speicher abgetreten, mithin der ganze oberste Stock allein
zugestanden werden.

7) Wegen der Fensterladen und Ofen in der Weiherstnbe. Theiß soll
auf seine Kosten die Fensterladen machen und den Ofen setzen lassen. Bei
seinem Abzug aber sollen ihm die Bretter, Bänder und der eiserne Ofen
vergütet werden.

g) Da Pachter Theiß ein Jnventarium zu haben wünscht, welches nicht ein¬
seitig gemacht worden, so soll ohne einigen Anstand dasselbe durch den
Assistenten Dieterich im Beisein des Herrn Theiß gefertigt, von beiden
unterschrieben und jedem ein Exemplar davon zugestellt werden.

Schreiben des Notar Dietrich in Dillenburg an den Grafen v. Eber¬

stein, das'kleine Fräulein v. Eberstein in den Eichen, Brauerlohn,

des Fürsten Wilhelm Portrait und den Büringischen Lantor betreffend,

v, 10. Juni 1727.
Hochgeborner Graf w.! Ew. hochgräfl. Excellenz orclrss gemäß habe ver¬

gangenen Sonntag einen Boten wegen der Fräulein Sachen in die Eichen
gesandt, nichts aber als beigehende Antwort erhalten. Wegen des Brauhauses
habe mich informiert, und thut der Brauerlohn vom 8br vorigen Jahrs bis
hieber ohngefähr 21 fl. Was den Weber wegen des geteilten Lehen betrifft,
gedenke ich dies nicht zu ändern, indem Kanzleibefehle dagewesen sind, solches zu
teilen, dahero diese Sach Anstand nehmen muß, bis Ew. hochgräfl. Exe. selbsten
hieher kommen, Die besser als ich durchdringen können.

Sodann hat Jhro hochfürstl. Durchl., mein Herr, zu dem Büringischen
Lortruit, so im Saal über dem Kamin gehangen, nämlich Jhro hochfürstl. Dnrchl.,

mein sel. Herr zu Pferde, Lust und will es kaufen. Der Husewend als Maler

hat solches 20 Thlr. estimieret, vernehme also, ob man solches weglassen soll; in¬

gleichen die Büringischen Lantor, so doch sonsten suoosssu tomporis verfallen,

welche erst geschätzt werden müssen, denn die drsäitorss dringen stark uff ihre

Zahlung, und hat Hr. Kammerrath Reichmann auch ein Urteil erhalten, ihm

190 fl. cum Interesse sub poons. sxsoutionis zu zahlen :c. Der ich nebst unter-

thäniger Empfehlung verbleibe Ew. hochgräfl. Uxo. unterthäniger Diener
Dillenb., 10. Junij 1727. Dieterich. .

Schreiben des Pachter Theiß an den Grafen v. Eberstein, seinen

Zwist mit dem „bitterbösen Weibe", der alten Frau v. Büring, be¬

treffend. ä. ä. Eichen, den 16. Juli 1727.

Hochgeborner Graf, gnädiger Graf und Herr!Euer hochgräfl. Excellenz wollen nicht ungnädig aufnehmen, daß hierdurch
meine Anliegenheit bei Deroselben unterthänig vorstelle, welches zu thun mich
nicht würde unterfangenhaben, wo nicht die größte Roth mich darzu triebe, in-
deme von denen bei Ew. hochgräfl. Excellenz letzterm Anwesen des Hofes halben
verabredeten14 Punkten kein einziger, außer das Jnventarium zu stände ge-

14
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kommen ist, auch weder bei Hrn. Hotario vistorieli noch Stendern einiges Er¬
innern helfen will, mithin mich, wann's länger also kontinuieren und dasjenige,
was vermög Accords mir versprochen worden, nicht geliefert wird, genöthiget
finde, die Leihe aufzukündigen. So ist auch mit dem erzbösen Weib, der
alten Frau von Büring, ohnmöglich friedlich zu leben, maßen sie einem alles
ersinnliche Herzleid und Drangsal zufüget zc., zu geschweigen, daß sie bei jetzigem
in der Nachbarschaft grassierendem Vieh-Krauch eine Kuh von inficierten Orten
in meiner Abwesenheit in den Stall gebracht, auch Leute, welche selbsten krank
Vieh haben, unter das hiesige gehen lassen, wodurch dann gar leicht ein großes
Unglück, so zu der adeligen Pupillen, als meinem höchsten Schaden hätte ent¬
stehen können :c. Wie sie dann auch so gar unbesonnen gewesen und aus bloßer
Muthmaßung, ob hätte der Schäfer ihr einige Johannistrauben abgepflückt, den
Dillenburgischen Vogt ersucht hat, daß er den Büttel auf den Hof schicken und
sothanen Schäfer in das Narrenhaus holen lassen solle, welches ja zum größten
Präjudiz des Hofs Freiheiten gereichen kann. Lnlln es ist zu beklagen, daß das
gute Fräulein, welches doch in Wahrheit das beste Gemüth von der Welt
hat, unter der Edukationeines so bösen Weibs verdorben wird, worüber das
Kind selbsten bei mir verschiedentlichgeklaget, daß solchergestaltendas Unglück sie
alleine betreffe, nicht besser erzogen zu werden. Ew. hochgräfl. Excell. habe dem¬
nach hierdurch ganz unterthänig ersuchen wollen, die Gnade für mich zu haben
und die Verfügungdahin zu thun, daß mir dasjenige, was vermög Accords
stipuliert worden, geliefert und abgeredetermaßen verschafft, auch womöglich das
böse Weib von dem Hof geschafft werde. Und will ich sodann gerne nicht nur
den Accord halten, sondern auch vor diejenigen Utilitäten, welche der alten Frau
zugestanden worden, der Billigkeit nach ein mehrers zahlen. Ich getröste mich
hierunter einer gnädigen Willfahrung und verharre mit uuterthänigem Respekt
Ew. hochgräfl. Excell. unterthäniger Knecht Görg Theiß.

Aus denen Eichen, 16. Juli 1727.

Der Notar Dietrich zu Dillenburg berichtet dem Grafen v. Eberstein

nach Mainz:

a) am 25. Juli 1727: Das Jnventarium von denen Eichen ist von

Hrn. Stich in Gegenwart Hrn. Theißen verfertiget worden, und ist nichts in

dem Sterbehaus allhier, als die Tapeten, die der Herr Kommissarius in seinem

Jnventarium hat. Was das Lehen des Webers anlangt, kann ich nicht beisammen

bringen, dann der Beamte uns zuwider ist, und muß solches verbleiben, bis zu
Jhro Txo. Herkunft.

Die Anlage wird besagen, was die 2 Lantors von einem verständigen
Meister von Limburg (Johannes Endlich), der bei hiesigem Hof arbeitet, geschätzt
worden sind (der kleine 12 oder 13 Thlr., der große und hohe k0 Thlr.), man hat
aber noch niemand zu Estimierung deren Tapeten. Wegen des hochsel. Herrn
Portrait zu Pferd, ein solches habe Jhro hochfürstl. Durchl. w. bekannt gemacht;
die aber mehr nicht, als den Schatz der 20 Thlr. geben wollen :c.

Herr Kammerrath Reichmann läßt sich unterthst. empfehlen und könnte
länger nicht warten, dann er stöche in einem Hüttenbau und die Meß seie auch
vor der Thür; dero wegen ich förchte, daß wann vor der Meß nicht etwa 500 Thlr.
angeschafft werden, Hr. vr. Schräm, das Gotteshaus zu Attendorn, Hr.
Kammerrath Reich mann, Hr. (Joh. Christian) St oll (zu Dillenburg) und
Jäger (und Förster zu Holzhausen Johannes) Hild fallen in die Eichen und
lassen wegschätzen, welches alles ich bis hiehin uffgehalten.

Die Frau von Büring und Hr. Theiß leben gar uneinig, und hat mir
erstere gesagt, daß Hrn. Theiß seine Sachen, die er dem Haus Eichen zur
Kaution gestellt, schon verschrieben an andere gewesen, und dieser hätte 7 Ochsen
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und auch Schaf nebst 5 Wagen Heu verkauft. Erwarte also gndgstn, Befehl,
was hier zu thun seie :c. Ich empfehle mich unterthst,, welches Hr. Rath
Jeckel und Hr. vr. Steüber auch thun und bleibe w.

t>) am 5. Aug. 1727: Ich habe Exekution im Grund Burbach uff die
restiercuden Eichischen Zinsen gehabt, um einige Crsckitorss davon zu be¬
friedigen, welche Exekution der Vogt uff orckrs meines Herrn und falsches An¬
bringen des bösen Vögten, der uns zu verfolgen suchet, wieder kassieret hat,
welcher mir dann durch den Exekutant hat sagen lassen, mein Exequieren hätte
keine Kraft, er wollte jetzo was von denen Eichischen Wiesen wegschätzen
lassen, welches auch gewiß geschehen wird. Derowegen berichte solches in Eil,
damit heut oder morgen keine Verantwortung habe. Jngleichenhat Hr. Graf
von Hachenburg und der Vogt die Hauberge mit Arrest beschlagen, woraus
man jetzo 100 Thlr. hätte lösen können. Uff solche Art kommen die Kinder um
alles. Ich thue die Sache von mir, und wann Jhro hochgräfl. bixa. nicht
ehistens selbsten kommen, ist es verdorben. Der ich bleibe w.

a) am 3. Sept. 1727: Weilen ich bereits vor 14 Tagen die Roth ans
denen Eichen durch zwei Briefe unterthänig bekannt gemacht, keine Antwort aber
erhalten, so habe Dieses uff Ffurt gesandt und Hrn ersuchet, psr
Uxprssssn es uff Mainz zu übersenden. Ersuche also Ew. hochgräfl. Exo.
untrthst., mit Hüls an Hand zu gehen, damit denen armen Kindern nichts weg-
geschätzet werde, weshalbenmich uff meine beiden Briefe beziehe und verbleibe :c.

Schreiben der Frau v. Büring an den Grafen von Eberstein ü. ä.
Eichen, den 14. Sept. 1727, worin sie alles bestreitet, was ihr zur Last
gelegt worden.

Bitte gehorsamst, nicht ungnädig zu werden, daß mich unterstehe, Sie so oft
mit meinen üblen Schreiben zu inkommodieren;es dringt mich aber die große
Roth dazu, Sie unterthänig zu bitten, mich doch zu berichten, ob Sie mir so
ungnädig, allerhand Drangsale anzuthun, wie Hr. vr. Steuber mir den Aufsatz
übergeben, als hätten's Ew. Gnaden so verordnet :c. Daß ich den vorigen Hof¬
mann Lips Sauer vertriebenhabe, sage ich nein, und wird Gott mich ver¬
treten, wann's Menschen mit mir so unrecht meinen. Der Herr vr. Steuber
und Herr Dietrich haben den Hofmann wohl 3 oder 4 mal nach Dillenburg
gefordert, ihm gesagt, Kaution zu stellen oder nicht mehr Hofmann zu sein. Das
letzte Mal, als der Hofmann zu Dillenburg vorgenommen,war ihm angesagt,
der Fürst wäre Obervormund,wollte keine Hachenburger Unterthanenleiden zum
Hofmann in den Eichen ohne Kaution, und war ihm darbei gesagt, er sollte
doch nur ein Jahr noch Hofmann sein und doch 200 Thlr. Kaution stellen. Das
hat den Hofmann weggebracht. Und wie sie den Mann nicht länger behalten
konnten, weil er so viel Vieh verkauft und alles verthan das Seinige, mußte
man ihn da gehn lassen, ehe der Schade größer w. Die Dillenburger haben
ja 3 mal sein :c. Vieh schätzen lassen w. Und so soll mir noch gesagt werden,
ich sollte den Hofmann vertrieben haben und Heu und Stroh dem Theiß gut
thun, was vom Hof geführt worden vorm Jahr :c.

Der Theiß hat Heu und Stroh nicht 1 Pfd. Mangel gehabt, nichts gekauft,
und will erweisen, daß die Assistenten den Hofmann zum öftern den Abschied an¬
gesagt, so wolle man mich ungequält lassen. Ich habe noch mehr funden, das der
Theiß schuldig.Was er von mir empfangen, läuft auf 20» fl., und der Herr Dietrich
hat auf meine Frage mir gesagt, ich sollte dem Theiß den Haber lassen, er wollte
schon mit der Zahlung zurecht kommen. Da war der Pfarrer Wickel von Bur¬
bach bei. So gelieben Ew. Gnaden, den Dietrich anzuhalten, daß er sich das
Geld von Theißen liefern läßt w.

14^
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Wann ich nun mit diesem Pachter an Tag gebe, was alle Leut sagen, daß
er mehr schuldig, als er hat, verkauft zu viel Rind- und Schafvieh, hätte den
Termin nicht gehalten, das Pachtgeldzu liefern, hätte den vorigen Winter kein
Laub zum Strohe, um Bestreuungzu machen, eingeführet,das doch am Eicher
Haus an der Nähe zu holen, welches Leut thun, und verkaufen von ihrem Ge-
ströh, daß nun das Eichen-Gut mit Bestreuung das Land schlecht versehein

Ich bitte unterthänig zu helfen, daß mir mit Geld geholfen werde. Der
Herr Dietrich hat einen Mann zu Theiß geschickt,ein Jnventarium zu machen,
mir solches aber nicht gezeigt, da ich doch weiß, was gefehlt oder nicht war
aufgeschrieben.

Antwort des Grafen v. Eberstein an die Frau von Büring v.
17. 8br. 1727.

Wohlgeborne Frau! Dero unter dem 14. 7kr. an mich abgelassenes Schreiben
habe bei meiner Zurückkunft ausgangs 7br. hier gefunden :c. Es scheinet, daß
Sie in den Gedanken stehen, als wenn die wegen des Theißen und der Eichen
gemachten Anordnungen bloß Ihnen zum Verdruß gemacht worden wären. Gleich
wie ich aber Gott und der honetten Welt allzu sehr bekannt zu sein mich mit
Recht flattieren kann, daß zu all dergleichen nicht kapabel bin, sondern das Ge-
müth allzu rechtschaffen dazu habe, als bitte gar sehr, mit allen dergleichen Bei¬
messungen mich zu verschonen. Wollte Gott! ich hätte aus Vormundschaft!.
Pflicht entübrigt sein können, in diese denen Kindern und dem Gut der Eichen
allzu schädlichen und verderblichen Sachen, zu deren Vorteil also einzuschauen,
mir wäre es sehr lieb gewesen, und bitte ich Sie um Gottes und der Kinder
halber, doch um eines schlechten kleinen eigenen Vorteils halben vor Ihre Person
denenselben nicht so gar große Bedenklichkeiten und Schaden zuzuziehen, welche
Sie vor Gott und, dem Richter nimmermehrverantworten können, gegen welche
ich mich sehr rospousakol machte, wann ich nicht mehr auf den Nutzen des
Gutes, als Deren so eigennützig scheinendeAbsichten sehen wollte :c.

Den Punkt wegen des von dem vorigen Pachter aus dem Hof wegführen
gelassenen Heu und Strohs habe gleichfalls an Hrn. vr. Steuber und Herrn
Dieterich geschrieben.Haben Sie den Kindern zum Schaden etwas verhänget,
müssen Sie sich selbsten zuschreiben, wann ich Pflicht und Gewissens halber des¬
wegen mich an Sie zu halten gezwungen sehe, dessen ich, als Gott bekannt ist,
sehr gern überhoben sein wollte :c. Sie schreiben, der Theiß sei Ihnen auch
200 fl. schuldig. So habe ich an Herrn Dietrich verordnet, daß er ihn samt
Herrn vr. Stendern dahin anhalte, daß er sie zahle. Angleichen, daß er Ihnen
von den Pachtgeldern auf Ihre Alimente gegen Quittung abschläglicheZahlung
thun lasse. So wird er Ihnen auch das Jnventarium zeigen und vorlegen,
dann mit meinem Willen nichts geschehen muß, das den Kindern zum Schaden
und Ihnen zum Verdruß ist. Nicht weniger habe angeordnet, daß von denen
Theißischen Pachtgeldernan Hrn. vr. Schräm 100 fl. bezählet werden sollen.

Von Chariottchcn folgt hierbei die Antwort, Sie hält sich noch ziemlich
wohl. Den kleinen Karl und die kleine Amalia grüße ich vielmal nnd will
ihr zweien bei meiner Hinkunft nicht vergessen.

Schreiben des Grafen von Eberstein an den Notar Dieterich zu
Dillenbnrg ä. ä. Mainz, den 17. Okt. 1727.

Nonsisur! Dessen Schreiben vom 29. Juli habe ich in Bamberg erhalten,
gleich als ich im Begriff war, nacher Erlangen und Eichstädt zu gehen. Und
als ich den 27. 7 bris von Frankfurt wieder kommen, habe ich Dero zweites vom
5. Aug. und 3. 7bris gefunden, bin aber zeithero gehemmet worden durch Herr-
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schaftl. Geschäfte, daß nicht im stände gewesen bin, darauf zu antworten; dahero
vorjetzo auf alles umständlich meine Gedanken eröffne, und zwar

1) ist mir lieb, daß das Jnventarium in den Eichen endlich zum Stande
gebracht worden, weiß aber nicht, was nöthig gewesen, daß Sie den Stich mit
dazu gezogen, indem Sie es ja billig selbst verrichten und denen armen Kindern
die Unkosten, so Stich gemacht, ersparen sollen;

2) muß das Jnventarium zeigen, ob die Tapeten nur allein oder noch
andere Sachen zu verkaufen übrig sein;

3) ist zu erbarmen, daß Se, Durchlaucht der Fürst vor meines sel, Brüdern
treue Dienste und der Kinder Zustand nicht mehr Betracht haben, als daß Sie
wegen der den Beamten so den Zügel schießen lassen, welches
ich mir doch fast nicht einbilden kann, indem Selbiger in Gegenwart Herrn
U, Steuber's ganz ein anders versprochen, welches ich bitte nebst dem Herrn
v, Steuber Sr, Durchlaucht vorzustellen.

4) Die Taxation der (lantors ist sehr gering, kommt es auf diese 22 Thlr,
an, will ich sehen, wann ich hin komme, wie es zu machen. Ich habe gehoffet,
daß wir dieses Jahr von der Hütte und Kupfer-Bergwerk noch etwas erübrigen
wollten, so zu Bezahlung Schulden angewendet werden sollte, allein da wir ge¬
zwungen sind, noch eine Hütte (zu Gr.-Leinungen.) zu bauen (vgl. Nachtr. 3. Folge,
S. 96), welches dies Jahr schon über 2000 Thlr. weggenommen und künftiges
Jahr wenigstens auch so viel noch erfordern wird, ist dazu keine Möglichkeit
vor Weihnachten 1723, geschweige, daß man sogleich 500 Thlr. anschaffen könne.

5) Die Tapeten anbetreffend, kostet die Elle 7 gute Groschen ?c.
6) Wann Se. Durchlaucht vor des seligen Fürsten Portrait mehr nicht als

die taxierten 20 Thlr. geben wollen, muß ich alles geschehen lassen; hätte mir
doch eingebildet, Sie würden dazu allzu großmüthlg sein, weilen Sie wissen, daß
es von dem Maler Rosen 100 fl. baares Geld gekostet.

7) ... 8) Wann Herr Kammerrath Reichmann nicht bedenken will, daß
die Härtigkeitgegen Unmündigezu gebrauchen, ihm und seinen Kindern keinen
Segen bringen mag, so muß ich es Gott befehlen; dann aller Welt bekannt, daß
es ihm nicht so genau gehet, um nöthig zu haben, weder Zeit noch Geduld zu
gestatten.

9) Daß die Fr. von Büring sich mit dem Theiß ebensowenig als mit
andern vertragen wird, solches ist außer Zweifel.

10) Übrigens wäre nicht zu verantworten, wann bei der Verleihung nicht
nachgesehen worden wäre, ob des Theiß zur Kaution gestelleten Sachen schon
anderwärts verpfändetgewesen,und wäre dieses eine große Bosheit von ihm,
noch vielmehr aber strafbar, wann es äoloss, 7 Ochsen, auch Schafe und
5 Wagen Heu verkauft hätte. Wäre es aber etwas, so ihm zu Bauung und Er¬
haltung des Guts der Eichen nicht nöthig gewesen, so ist ihm nicht zu verwehren,
daß er die krnotns und überflüssiges Jnventarium zu Gelds macht; denn wovon
sollte er dann sonst die Pachtgelder bezahlen. Es kommet darauf an, daß Sie
mit Ernst und Grund unter ZuziehungHerrn O. Steuber's das Werk unter¬
suchen, so kann man alsdann einen Rath und Entschluß fassen.

11) . . . 12) Demnächst folget Extrakt eines Schreibens von Herrn Theiß,
worin sich selbiger beschwert,
1. daß von denen bei meinem letzterem Anwesen des Hofes halben ver¬

abredeten 14 Punkten kein einziger außer das Jnventarium zu stände ge¬
kommen, auch, wann kein Erinnern helfen will, mithin, wann's länger also
kontinuierenund dasjenige, was vermög Accords ihm versprochen worden,
nicht geliefert würde, genöthiget fände, die Leihe aufzukündigen;

2. so thue ihm die Frau von Büring alles ersinnliche Herzleid und Drangsal an :c.;



3. habe sie eine Kuh von inficierten Orten in seiner Abwesenheit in den Stall
gebracht:c.;

4, habe sie den dillenburgischen Vogt um seinen Büttel auf den Hof zu schicken
gebeten und den Schäfer w. zu holen und einstecken zu lassen.
Weshalbenich unumgänglich finde, daß Sie mit dem Hrn. vr. Steuber zu¬

sammen treten, diese Sache mit Ernst und Nachdruck einsehen und eingreifen,
damit denen Kindern und Gute kein Präjudiz geschehe.

13) Daß die Lxkvution wider des Fürsten in Gegenwart Herrn vr. Stendern
gegebenes Wort von denen Censiten nach den Eichen wiederum weggenommen
worden, wundert mich von Herzen, und ist nöthig, deshalben mit Herrn
Or. Stendern Ver zu nehmen und zu dem Herrn Rath Archenholz,
auch nothfalls zu Jhro Durchl. selbst zu gehen, damit man thue, was man
kann. Will dann kein Vorstellen bei dem Fürsten helfen, so muß man es Gott,
der aller Waisen Beistand ist, anHeim stellen.

14) Daß man von den Eichen wegschätzenwill, darüber muß ich lachen.
Es wird ja noch Recht in Wetzlar deshalben zu erhalten sein, und muß mit
Hrn. Or. Stendern gesprochen werden, daß man allenfalls daselbsten ein Man¬
dat extrahiert.

15) Daß der Herr Graf von Hachenburg Arrest auf die Hauberge gethan,
solches verdenke ihm zwar nicht; was aber der Vogt damit zu thun, deshalben
erwarte Nachricht. Und wann man hat 100 Thlr. daraus ziehn können, ver¬
schlägt denen Kindern nichts, ob der Graf von Hachenburg solchs auf seine Inter¬
essen nimmt oder sie von uns verkauft und einem andern bezahlt werden.

16) Von der Fr. von Büring habe selbst ein Schreibenvom 14. 7bris er¬
halten, darinnen sie alle die xunotu leugnet, die draußen in ihrer Gegenwart
und auch nachher in Dillenburg zu der Kinder unstreitigem Besten mit dem Theiß
und sonsten verabredet worden. Ich muß bekennen, daß dieses mich nicht allein
befremdet, sondern auch dahin bringen wird, daß ich, weil sie gar dergleichen
Sachen nicht mit Recht zu fordern hat, ihr ihre 200 fl. und sonst nicht einen
Kreuzer mehr geben lassen werde.

Reden Sie doch mit Herrn Stendern wegen des 5. Punkts der Fr. von Büring
ihres Schreibens :c. und sagen dem Theiß, daß er der Fr. von Büring ihren Hafer
und was er sonst von ihr bekommen zahle; halten auch nebst Herrn vr. Steubern
darauf, daß er das Pachtgeld bezahle und richtig abführe, wovon Sie der Fr.
von Büring auf ihre Alimenten so viel als möglich zahlen wollen, doch gegen
hinlängliche Quittung, nicht weniger an Herrn Or. Schräm 100 fl. in Abschlag
der Interessen seines Kapitals auf den Eichen, kann es mehr sein, desto besser :c.
Die Frau von Büring beklagt sich, daß sie das Jnventarium der Eichen nicht
zu sehen bekommen, daß sie doch am besten wüßte, was dagewesen, wolle er also
es ihr kommunicieren,damit man bei den Kindern keine Verantwortung habe.

An Hrn. vr. Steuber schrieb der Graf E. F- v. E.: Aus denen sub
si gillo volunts hierbei liegenden Schreiben an die Frau von Büring und
Herrn Notarius Dietrich werden dieselben des Näheren ersehen, was ich wegen
der an mich berichteten Vorfallenheiten und sonst in ein und andern anzuwenden
genöthiget bin Weiln nun darinnen verschiedenepuimtu mit enthalten, darinnen
Sie den besten Nachdruck sowohl bei dem Fürsten, als Herrn Rath Archenholz,
item der Fr. v. Büring geben können, so bitte so sehr als ich nur kann, sich
deren ja mit Ernst angelegen sein zu lassen.

Ich komme schwer daran, daß ich nach Wetzlar gehen soll; wann ich aber
sehe, daß bei Sr. Durchl. dem Fürsten so gar vor die armen Kinder nichts zu
gewärtigen ist, so muß ich es thun, um mich dereinsten der Verantwortunggegen
die Kinder zu entschütten.
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Wegen dem Vogt von Burbach sein Sie doch so gut und lassen sich einen
rechten Ernst sein, selbigen auf christl, und freundschaftl, Gedanken zu bringen;
er wird wenig Ehr und Segen davon haben, daß er an Vater- und mutterloser
Waisen Armuth zum Ritter werden will. Mit dem Herrn Grafen von Hachen¬
burg seinem Vogt oder Beamten, welcher bei uns in Dillenburg (Anfang
Juni 1727, s. oben) gewesen, ersuche gleichfalls umständlich zu sprechen, ob dann
nicht möglich sei, daß man über ein oder andern ihnen gethanenen Vorschlag in
Gutem zurecht kommen könnte. Von Herrn Theißen stünde mir gar nicht an,
wann wahr wäre, was die Frau von Büring und Herr Dietrich mir geschrieben;
sein Sie von der Güte und sehen dahin, daß alles auf solchen Fuß gestellet
werde, daß die Kinder keinen Schaden haben :c.

Ich werde zwar gewiß noch, so bald es nur möglich ist, selbst hinkommen,
allein weiln ich doch nicht weiß, wie bald, so verlasse mich lediglich auf Ihre
Dexterität und Rechtschaffenheit:c. Ich bin voller Dankerkenntlichkeitgegen Ihre
Mühe:c.

Das freiadlige Gut Eichen samt Hütte zu Heller hatte der Ober-
Stallmeistervon Büring am 9. März 1715 von der Fürstin Dorothea
Johannetta von Nassau-Dillenburg mit allen Rechten und Gerechtigkeiten,
wie solche dem Fürsten Wilhelm am 25. Febr. 1705 von Frau und
Fräulein von Seelbach überkommen, käuflich an sich gebracht und war von
ihm auf des Ober-JägermeistersKarl v. Eberstein Kinder erster Ehe ab
iutsstuto gefallen. Nun zeigen die Kaufbriefe deutlich, daß die Eiche ein
freiadliges Gut war und unter niemand als unter der Burg Fried¬
berg stand, mithin keinem Fürsten oder Grafen die Jurisdiktion darüber
zustand. Dessen ungeachtet hatte man sich von Seiten Dillenbnrg und
Hachenburg unterfangen, Eingriffe in die freiadlige Hütte zu Heller zu
thnn, das Überhüttengeld zu fordern und sogar die hergerichteten Eisen hin¬
wegzunehmen, weshalb man sich bei dem Kaiserlichen Kammergerichtebe¬
schwerte, worauf auch ein mnnllntum 6s rsstitusuäo adintn sum omni
euusu st 6s non am plins tnrbnnäo in posssssions vsl quasi juris libsr-
tutis st immnnitatis erkannt und beiden Beklagten am 14. Sept. 1726 durch
einen Kammerboten insinuiert worden war. Trotzdem ließ man post iusi-
nnationsm munäati im genannten Jahre und 1727 und 1728 eine große
Quantität Eisen hinweg nehmen.

Der Fürst Wilhelm war von 1705 bis 1715, darauf der Ober-Stallm.
v. Büring und dessen Erben von 1715 bis 1726, zusammen also 21 Jahre
in ruhigem Besitze des Eichen-Gutesgewesen, und es waren von den
Eichischen Censiten die jährlichen Renten, und zwar nach dem Fuße empfangen
worden, wie das i. I. 1705 vom damaligen Vogt Philipp errichtete Hebe¬
register und Lagerbuch zeigte; nichtsdestowenigerunterstanden sich die fürst¬
liche Kanzlei zu Dillenburg und die gräfliche zu Hachenburg,auf dem ge¬
meinschaftlichen Verhör zu dekretieren, daß die Eichischen Censiten die Zinsen
in der Weise entrichten sollten, wie dieselben vor 50 und mehr Jahren er¬
hoben worden.

Auch erhielten Or. Schräm und das Gotteshaus Attendorn von der
fürstl. Negierung Dekrete, daß der Vogt zu Burbach von dem Gute Eichen
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so viel, als ihre Forderung an die Eberstein schen Kinder betrüge, wegschätzen

lassen sollte. Dann nahm es sich der Vogt Möller zn Burbach heraus,

den Pächter Theiß auf dem freiadligen Gute Eichen auf alle mögliche Art

und Weise zu turbieren und drohte demselben sogar mit Personalarrest;

ferner erlaubte sich das fürstl. Forstamt, dahin Befehle zu erteilen, daß das

Eichische Vieh nicht durch den Niedersberg treiben und der Jäger Reymann

zu Burbach des Pachters Theiß Jagdhunde tot schießen und ihn selbst im

Besitze belästigen sollte. Da nun aber der Fürst keine Jurisdiktion über

das Gut Eichen hatte, weil dasselbe nur unter der Burg Friedberg stand,

und der Fürst selbst Ober-Vormund der Eberstein'schen Kinder und als

solcher verbunden war, die Pupillen und deren Rechte zu schützen, keineswegs

aber zu schmälern, so protestierte Graf E. F. von Eberstein onani inoäo

gegen alle eben angeführten widerrechtlichen Handlungen, ersuchte den Fürsten,

dergleichen kwoesäoro dem fürstl. Forstamte, der Kanzlei und dem Vogte

zu Burbach snb> osrtn poonu zu verbieten, und ließ zugleich der fürstlichen

Kanzlei erklären, daß, wenn der in der Eberstein'schen Vormundschaftssache

mit thätige Notar Dieterich sich rntions der Unmündigen vor derselben

sistierte und als Usus einließe, solches unter der ausdrücklichen Verwahrung

geschähe, der Kanzlei keine weitere Jurisdiktion einzuräumen, als sie den

Rechten nach und rutiono der gu. Possessionen ihr zukäme. Auch ließ Graf

Eberstein wegen allen diesen Anmaßungen an die Burg Friedberg Anzeige

thun und um deren Assistenz bitten.

Den Hütten-Prozeß suchte man so gut als möglich bei dem Kaiserl.

Kammergerichte zu poussieren, machte Anzeige von den vorgekommenen Ge-

waltthätigkeiten nach Wetzlar und schrieb dem Fürsten und dem Grafen,

davon in Konsideration der Unmündigen bis zum Endurteil in dieser Sache

abzustehen, zumal dieselben ihnen eorllrg. inunäntuin nichts helfen könnten,

sondern allezeit Restitution stattfinden müßte.

Weil Herr von Trumbach, der die Hauberge wieder einlösen wollte,

äo tuoto in das Gehölz gefallen war, Holz weggenommen und geschworen

hatte, wenn ihm ein Förster aus den Eichen wieder hinein käme, so wollte

er etwas thun, was man nicht glauben sollte: so ließ Graf Eberstein der

fürstl. Regierung zu Dillenburg solches mit dem Bemerken denuncieren, daß

weil man die Hauberge nicht von dem Herrn von Trumbach, sondern vom

hochsel. Fürsten für baares in die Regierung gezahltes Geld erkauft hätte,

letztere den Pupillen solche zu gewähren und dieselben dabei zn vertreten

schuldig wäre, und ersuchte zu verfügen, dem von Trumbach die Restitution

des weggenommenen Holzes aufzuerlegen, demselben deswegen einen Termin

zu stellen, und im Fall unterbleibender Restitution ihn exequieren zu lassen,

auch alle Thätlichkeit zu inhibieren. Das Nähere findet sich in nachstehen¬

den Schreiben. Der Notar Dietrich berichtet dem Grafen Eberstein:

a.) am 12. Januar 1728:

HochgebornerReichsgraf :c.! Hiermit berichte unterthänig, wie Hr. vr. L ellrain

von hochfürstl. Kanzlei ein Dekret erhalten, daß, wann ihme das uff denen Eichen
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stehende Kapital acl 1000 Thlr. nebst 106 Thlr. Interesse in 14 Tagen nicht zahlt
würde, so sollte der Vogt zu Burbach (Wiesen) aus denen Eichen wegschätzen.
Jngleichenhat Jsaac Speier ein Urteil vor 2 Tagen bekommen,ihme 153 Thlr.
m. Interesse binnen 4 Wochen zu zahlen. Das Gotteshaus Attendorn hat
an die 500 Thlr. Interesse noch stehn, welches den 30. lau. das Dekret erhalten,
daß, wann in 14 Tagen die Zahlung nicht geschähe, sollte die Wegschätzungvor
sich gehn. Anderer Kreditoren nicht zu gedenken. Derowegenund wann nicht
2000 Thlr. uff die Eiche uffgenommen werden, zu befürchten stehet, daß die beste
Gütere hinweg gehen; wesyalbendies unterthst. bekannt mache, damit mir heut
oder morgen nichts imputiert werde:c. Jngleichen muß melden, wie die beiden
Herrschaften abermal von der Hütt III Thlr. von der diesjährigen Reiß habe
wollen und Exekution denen Gewerken hingelegethat. Sodann wollen die
Eichischen Censiten die Zins nicht mehr geben, sondern wollen die Sach uff
den alten Fuß haben, wie es vor 30 Jahren gewesen, worinnen sie dann der
Vogt und Kanzlei trefflich stärket; also, daß allhier ein armer Zustand ist. Und
wann Ew. hochgräfl. Exe. nicht mit Hand anlegen und bald hierher kommen,
so danke ich ab, angesehen wir 26 Prozeß haben, die in motu sind, vor deren
Schriften ich allein sorgen und sie verfertigen muß. Letztl. so ist Hr. von Trum¬
bach wieder allhier ankommen und will all seine Gütere wieder einlösen und
die Hauberge zu sich nehmen. Ich rekommandiere mich unterthänigund bleibe
Ew. hochgräfl. Uxo. unterthäniger Diener visterieli.

Dillen bürg, 12. Inn. 1728.

d) vor Ostern 1728:
Hochgeborner Reichsgraf:c.! Ew. hochgräfl. Uxo. vom 16. Uobr. an mich

gdst. abgelassenes Antwortschreiben ist mir suo tempore wohl zu Händen kommen,
es wäre auch meine Schuldigkeit gewesen, solches sogleich zu beantworten. Die
Ursache der Verzögerungist gewesen, weilen dato kein Dekret von hochfürstl.
Kanzlei heraus bringen können. Indessen habe ich gegen alles einseitige Ver¬
fahren protestieret und eingegeben, daß Ew. hochgräfl. Uxo. annoch vor Ostern
allhier eintreffen würden, bis dahin man mit Wegschätzungder Eichischen
Güter einhalten möchte, zweifle auch nicht, dies wird geschehen.Daß Ew. hoch¬
gräfl. Uxo. aber mein unterm 13. (muß heißen 12.) lau. a. o. unterthst. abge¬
lassenes Schreiben erst den 14. ?sbr. zu Händen kommen, daran bin ich gar
nicht schuld, zumalen da ich von denen allhiesigen oräiuairen und uff Ffurt
gehenden Boten einen Schein in Händen habe, daß ich solches sub disto dato
geliefert;wo selbiges nun liegen blieben, ist mir unbewußt.

Es haben indessen gdste. und gnädige Herrschafte abermal von der
verflossenen Hüttenreiß über III Thlr. denen armen Waisen, ohnerachtet daß in
ao. 1726 ein Mandatum äs rsstitnsudo spolio erkannt und insinuieretworden,
hinweg genommenund sich um niemand bekümmert. Ob ich nun schon dies
Procedere sogleich nach Wetzlar an Herrn U. Hoffmann lrmiorsm berichtet,
selbiger m Was sausa Mvosalns und Procurator ist, so sehe schlechte Hoffnung
zur Erlösung, zumalen da man mit Geld nicht helfen kann und die Censiten
sich uff die Hinterfüße setzen und keinen Xr. zahlen, weilen sie weiche Seite
vom Vogt zu Burbach spüren, Herr vr. Sie über auch keine Feder ansetzet,
ich indessen allein die Sache ausmachen soll, da ich doch mit denen 20 Prozessen,
die ich tu Was onusa bediene, genug zu thun habe.

Nach erfolgter Ankunft in Dillenburg schreibt Graf Eberstein am
27. März 1728 an den Fürsten Christian zu Nassau:

Durchlauchtigster Fürst, gnädigsterHerr! Ew. Durchl. finde ich mich ge¬
zwungen, hiedurch mit rechter Wehmuthzu repräsentieren, welchergestalten ich mit
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größter Gemüthsbestürzung bei meinem Anwesen erfahren müssen, daß Dero nach¬
gesetzte Regierung allhier (weiß nicht, ob vielleicht durch unrechte Information
oder aus nicht genügsamer Einsicht) sich nicht gescheuet, sine omni tlogmtiono
(lausae oontra nota st trita Iura possessionis die unmündigenEberstein'schen
Kinder erster Ehe an Kollektierung ihrer Censiten und andern Kontribuentenzu
denen Eichen nach dem hergebrachten und zu Zeit Ew. Durchl. höchstsel. Herrn
Brüdern und deren nachherigen Eigenthümerngangbaren Fuß also zu hemmen,
daß sie gar den Vogt zu Burbach ausdrücklich anbefohlen, solche Censiten bei
ganz anderen, dem possossorio ganz entgegenen, uns unbekannten und bloß in
dem einseitigen, seichten Vorgeben der Censiten beruhenden, falsch also betitelten,
alten prasstanckiszu schützen.

Nun aber Ew. Durchl. gnädigst bekannt ist, daß keinem Richter in der Welt
zusteht, jemanden,geschweige Pupillen, aus ihrer notorischen Uosssss durch der¬
gleichen bemächtigteDekreta zu stoßen, sondern Selbigem im Gegenteil kraft obrig-
keitl. Amts oblieget, jedermannbei seinem Besitz Wider alle Beeinträchtigung und
Vergewaltigungzu schützen, Ew. Durchl. auch von Selbst wissend, daß Sie als
Ober-Vormund die armen Unmündigen vielmehr bei ihrer Uossess, Rechten und Ge¬
rechtigkeitenzu verteidigen haben, und Sie dazu zweifelsohne aus eigener ange¬
stammter Fürstl. Großmuth von selbst geneigt sein werden, endlich alle dergleichen
Unternehmungenwährend der Unmündigkeit ohnedem von keinem Bestand und
rechtlicher Wirkung sind und dawider denen Pupillen restitutio in integrum oder
die Stellung in vorigten Stand auf ewig offen und frei verbleiben, zu geschwei-
gen, daß niemand und am wenigsten Unmündigeohngehöret (gleich als hier ge¬
schiehst) auf simples Vorgeben eines Interessiertenund sich opponierenden Censiten
kondemniert, und zwar aus dem Besitz ihres Kollektations-Fußes geworfen wer¬
den können: So stelle ich völliglich außer Zweifel, Ew. Durchl. werden dieses
unstatthafte BeginnenDero Regierung,welchem ich hierdurch aus vormundschaft¬
licher Pflicht solömuitor im Namen meines Brüdern unmündigenKinder erster
Ehe zu kontradicieren mich genothdränget sehe, Jhro höchsten Gemüths Billigkeit
nach von Selbsten ckssaxprodiren und oassiren, als warum ich hierdurchoura-
torio nomine unterthänigst gebeten haben will, dahingegen die gnädigste Verfügung
thun, daß oftbesagte unmündige EbersteinischeKinder 1. Ehe bei dem bisherigen
vor und bei Dero hochfürstl.Herrn Bruder und nachher stets gangbaren Fuß der
Kollektation der Eichischen Censiten so lange gelassen, geschützet und gehandhabet
werden, bis Gegenteil ein anders in pstitorio ausgeführt.

Demnächst ersuche Ew. Durchl. ich nomine Unpillorum aufs inständigst, ge¬
horsamste, weilen abermalender tsrminus solutionis derer Eichischen Censiten und
Kontribuenten (l. ^pr. 1728) sich nähert, die Exekution ihnen zu gute zu ordnen
und dergestalt anzubefehlen, daß solche die Gefälle nach der ihr von dem Assisten¬
ten Dietrich zuzustellenden Specifikation auf vorgedachten bisdaherigenFuß ohne
Ansehen und Nachsicht eintreiben, sintemalen die Unmündigen zu Bezahlung der
Interessen an Herrn Professor Schräm solcher ohnumgänglichen benöthiget. Es
werden solche sowohl als ich diese in Recht und Billigkeit begründete hochfürstl.
Anordnung mit ewigem gebührendenDank erkennen. Ew. Durchlaucht unter-
thäniger und gehorsamer Diener E. F. Gr. von Eberstcin.

Dillenburg, 27. blartij 1728-

Dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christian

Fürsten zu Nassau, Grafen zu KatzenElenbogen, Vianden

und Diez, Herrn zu Beilstein.

Dillenburg, den 26. März 1728. Dem Grafen v. Eberstein zeigt der

Förster Lütsch an, wie der Pachter Theiß die Güter von denen Eichen sehr

ruinierte, die Früchte von denen Eichen nach Eringshausen wegführen ließe
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und das Vieh so weit verkauft hätte, daß er seinen Ackerbau nicht bestreiten
könnte; 2) hielte die Frau von Büring Ziegenvieh, wodurch die Obstbäume
sehr ruiniert würden; 3) so würde die Fräulein in denen Eichen sehr
miserabel von der Frau von Büring w. in Essen und Kleidung ge¬
halten und oft mit Schlägen traktieret, derowegen ihme, Lütsch, die Fräu¬
lein vor etlichen Tagen die Hände gedrücket w, und um Gottes Willen ihn
gebeten, dies Jhro hochgräfl. Exc. Herrn Grafen von Eberstein bekannt zu
machen, damit sie aus denen Eichen erlöset würde.
Schreiben des Grafen von Eberstein an das reichsritterschaftliche Direk¬

torium zu Fried berg ck. ck. Mainz, 5. Juni 1728.
Reichsfreie, Hoch- und Wohlgeborne Herren :c.! Meine Unwissenheit hat

mich einen Fehler begehen machen, welchen Ew. Hoch- und Wohlgeb. um des¬

willen gütigst zu sxausieren belieben werden, nämlich ich habe nach dem Absterben

meines sel. Brüdern, des fürstl. Dillenburgischen Ober-Jägermeisters Karl's

Freiherrn von Eber st ein, wodurch mir die natürl. und legitim s Intel seiner

hinterlassenen unmündigen Kinder erster und zweiter Ehe zugefallen, bei Denen-

selben die tutorische Bestätigung nicht gesuchet, daß also vorsetzt annoch hierdurch

meine hochgeehrtesten Herren aufs angelegenste will gebeten haben, mir ein for¬

males Tutorium diesfalls baldmöglichst ausfertigen zu lassen.

Demnächst wird nicht unbekannt sein, was dieses meines sel. Bruders Kinder

erster Ehe auf ihrem unter der Reichs-Ritterschaft gelegenen freiadeligen

Gute, die Eichen genannt, vor harte Proceduren von der fürstl. dillenburgischen

Regierung, ingleichen den gräfl. Hachenburgischen Rathen und Beamten aus¬

gestanden, ohnerachtet man sicher gehofft, es würden solche durch die ergriffenen

und reiterierten appeliationes wo nicht abgewendet, doch wenigstens sistieret wer¬

den. Gleichwie solches alles verhoffentlich mein Assistent, der Herr Doktor

Steuber, ingleichen der Herr Notarius Dietrich von Dillenburg des mehreren

bei einer hochl. Ritterschaft angebracht haben werde, worauf mich Kürze halben

hierdurch beziehe. Gleichwie aber diese Eingriffe in die von Kaiserl. Maj. so

höchst patrooinirte Immetistät und Jurisdiktion der ohnmittelbaren Reichs-

Ritterschaft, wie auch die attsntata eontra appellationss nicht alleine Denen-

selben, sondern auch meinen unmündigen Neffen zu äußerstem Präjudiz gereichen,

also will, um mich aller vormundschaftlichen Verantwortung zu entschütten, solches

nochmalen Ew. Hoch- und Wohlgebornen denuncieret und um Schutz, Vertretung

und Remedur aufs inständigste ersuchet haben. Dagegen ich mit ganz besonderer

Widmung verbleibe:c. Mainz, den 5. llumi 1728-

Hauptmann, Räthe und Ausschuß der unmittelbarenfreien Reichsritter¬
schaft des mittelrhein. Kreises zu Friedberg schreiben an den Grafen
von Eberstein zu Mainz am 20. Dec. 1728.

Hochgeborner Graf:c.! Demnach bey dem dahier letzhin gehaltenen Ritter-

Raths - (lonvant unter andern auch vorgekommen und in vslibsratioa gezogen

worden, welchergestalten die gewöhnliche Jährliche Ritter-Anlage zu rsguiiren und

auszuschreiben sey, wobey dann auch sich aus denen abgehörten Ritterschaftlichen

Rechnungen ergeben, wie die dem Lorpori obliegendem Schulden-Last aus vielen

Verhindernüssen noch nicht getilget werden mögen, zumahlen zu Beybehaltung der

Ritterschaftlichen Immunitäten und Freyheiten noch immer sonderbahrer Aufwandt

erforderlich gewesen und noch nöthig ist. So hat man in dessen Lonsiäsration

die Anlage vor künfftiges 1729te Jahr so leidlich als es geschehen können, re-

Partiret und auszuschreiben verordnet.
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Wann es nun Unßeres HochgeEhrtesten Herrn Lnpillen dem Natrioulnr -Fuß

nach daran 14 fl, 14 Xr. sage VierZehen Gulden 14 Xr. ertraget und solches

iZrmntuin in nächstkünfftigcm Monath illnrtio zur Ritter Lassa ohnfehlbahr zu
entrichten seyn wird;

Als wollen Wir auch dessen behörige Einlieffer- und Bezahlung hierdurch

Unserer Obliegenheit nach gebührend erinnert und Uns im übrigen allerseits dem

Schutz des Allerhöchsten bestens empfohlen haben. Geben zur Kayserl. und des
Heil. Reichs Burg Friedberg den 20. 0«zoomllr. Xnno 1726.

Unßers HochgeEhrtesten Herrn

Dienstbereitwillige

Hauptlimini, Rath und Ausschuß der ohninittelbaren

Freheu Reichs Ritterschafft des Mittel-Rheinischen

Crehses diesseit Rheins in der Wetterau und zuge¬
hörigen Orten.

Dem Hochgebohrnen Grasten undt Herrn, Herrn Ernst Friederich, des
Hcyl. Rom. Reichs Graffen von Eberst ein, Königl. Polnischen, wie
auch Churfürstl. Sächsischen Gesandten zc. Unherm HochgeEhrtesten Herrn

Irsmeo.

Die Länderei des Eichengutes wird am 26. Okt. 1728 an Philipp und

Anna Sauer vom 1. Dec. 1728 an auf sechs Jahre verpachtet.

Kund ic. seie hiermit :c., daß heut untengesetzten dato zwischen dem Hrn.

vootorLteuksr, als Bevollmächtigten von Jhro hochgräfl. llxasllöim dem

Hrn. Reichsgrafen von Eberstein, und dem Hrn. Xotario und Xclvoeaw

orck. Distsrioll, als Bevollmächtigten von der Frau Wittib von Büring,
Verpächtern an einem, sodann Ullilipp Lauern und dessen Ehefrauen Anna

Katharinen als Pachtern am andern Teil, jedoch unter ausdrückt, reservierter

Genehmhaltnng Jhro hochgräfl. Cxesll. des Herrn Grafen von Eberstein,

als hohen Vormunds und der :c. Frauen von Büring als Vormünderin des

Herrn Ober-Jägermeisters von Eberstein sel. nachgelassener vier Kinder erster

Ehe ein aufrichtiger Pacht-Kontrakt :c. geschlossen worden folgendergestalt:

Es verpachten nämlich obermeldter Herr Vormund und Frau Vormünderin

denen Philipps und Gerhard Sau er n und dessen Ehefrauen vom 1. Xdris

dieses jetzt laufenden 1728. Jahrs anzurechnen auf Sechs nacheinanderfolgende

Jahre das freiadelige Rittergut Eichenau darzu gehörigen Äckern, Wiesen,

Mühle, Hofhaus, Scheuer, Boden und Ställen mit darauf befindlicher Fütterung

an Heu, Grummet und Stroh, die gedungenen Äcker samt vierzigvier Mesten

Winter-Aussaat Korn, und versprechen Pachters, die ihnen ausgestellten vierzig¬

vier Mesten Saatkorn im Feld bei Endigung deren 6 Pachtjahren wieder richtig
zu liefern.

Die Hofrenten, Hanberge, Waldungen, Jagden und Mästung,

wie auch das adelige Wohnhaus, sämtliche Weiher, samt der freiadeligen

Hütten und Hammer zu Heller sind nicht in diesem Kontrakt mitbegriffen,

sondern verbleiben denen Ebersteinischen Kindern erster Ehe und denen

Herrn Vormündern so lang zu ihrer Disposition, bis sie selbige an andere vor¬
lehnen werden.

2. Wird denen Pachtern versprochen, das nothdürftige Brandholz durch den

Förster anweisen zu lassen, und wann eine gute Heuernte ist, so sollen denen

Pachtern nach Endignng der kontrahierten 6 Jahre vier Wagen Heu und zwei
Wagen Grummet ohnentgeltlich abgefolget werden.

Dagegen verspricht der Philipp und Gerhard Sauer und deren Ehe¬

frauen, ein jedes als Hauptschuldner und Zahler der ganzen Suinin vor sich
und ihre Erben erstlich, jährlich und jedes Jahr besonders einhundert und
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sechzig Rthlr., jeden Rthlr. zu 4S all»., und den ulk. zu 3 H gerechnet, an
guter gangbarer Münz, und zwar jedesmal auf Ostern sechzig Rthlr., auf Jakobi-
tag fünfzig Rthlr. und auf den 1. Xbr. wieder fünfzig Rthlr. gegen Quittung
baar zu entrichtenw. Wann aber die Pachters mit denen Zahlungsterminen
auf die gesetzte Zeit nicht einhalten oder auch Viehe veräußern und kein anderes
an dessen Platz stellen, so soll die Leihe noch vor Ausgang der 6 Jahren auf¬
gehoben :c. sein. Stens versprechen die Pachters der Frau von Büring alle
Jahre w. zwei Kühe und zwei Geisen ohnentgeltlich zu füttern, ihr den Kutschen-
Schoppen, zwei kleine Ställchen, den Mauergarten halb nebst allem Obst
darinnen, wie auch den ganzen Baumgarten samt allem Obst-und Pflaumen¬
bäumen, welche neben dem Wohnhausestehen, allein zu lassen und ihr jähr¬
lich von denen Welschen Nußbäumen, wann solche tragen, eine Meste Muß zu
liefern :c. Z tens versprechen :c. w. 4tens versprechen die Pachters, der Frau
von Büring das nöthige Brennholz ohnentgeltlich zu fahren. Weilen auch
Stens denen Pachtern die Baue in gutem brauchbaren Stand geliefert
werden, so versprechen dieselben, solche also wieder zu liefern :c. Da auch die
Wiesen und Äcker jetzo im schlechten Stand seind, so sollen denen Pachtern in
dem ersten Pachtjahr die zum Gut Eichen gehörigen Arbeitsleute jedoch
jeden vor 4 all?., überlassen werden, welches aber von denen Pachtern aparts
zahlt werden muß :c. 9tens das bekommene Viehe anlangend, nehmen die
Pachters solches nebst beigefügterSpecifikationund Taxation :c. an und ver¬
sprechen, bei ihrem Abzug selbiges in solchem Stand wieder zu überliefern w.
So geschehen Dillenburg, den 26. 8bris 1728.

Hochgeborner Reichsgraf:c.! Ew. hochgräfl. Lxa. berichten hierdurch unter-
thänig, wie wir, doch mit RatifikationEw. hochgräfl. Cxa., das Gut Eichen
vor 166 Thlr. verliehen haben, wie der beigehendeKontrakt des mehrern besaget.
Und weilen der eine Pachter Philips Sauer eben nicht viel in bonis hat,
dennoch ein guter Hausmann ist, so ist verabredet, daß solcher kein Geld in die
Hände bekommen solle, dessen Bruder Gerhard Sauer aber vor das Pacht¬
geld genugsam gesessen und einer vor den andern Bürge und Zahlsmann worden
ist. So verhoffen, wir werden damit glücklicher, als mit dem Theiß sein. Es
ist aber höchst nöthig, daß 2 Thore in denen Eichen, itaiu die Dächer und
Bode über denen Ställen und im Hofhaus gemacht werden, wozu aber Geld
sein muß :c. Wir hoffen also, Ew. hochgräfl. Uxa. werden in die neue Leihe
konsentieren und solchen Kontrakt suksaridiren. Die wir übrigens verbleiben
Ew. hochgräfl. Uxa. unterthste. Dirtcrich. I. Stcuber.

Dillenburg, den 21. 1728.
Hochgeborner Reichsgraf?e.! Vermöge Dero letztern unterm 1. Nov. a. o.

an mich gdst. erlassenes Antwortschreiben ist das Gut Eichen bis uff Ew. hoch¬
gräfl. Lxa. gdste. Ratifikation verlehnet, wie beigehendes Schreiben und Leihe-
Kontrakt des mehrern zeigen werden. Nun habe aus vorangezogenemgdstm.
Schreiben ersehen, daß Ew. hochgräfl. Lxa. Bedenken getragen, jemand bei Herrn
Doktor Steuber zu denominieren, der mir meine Rechnung abnehme, und un¬
gnädig genommen, daß allenfalls meine Rechnung vor hochfürstl. Rentkammer
ablege. Jndeme ich nun ein sterblicher Mensch bin und nicht gerne sehe, daß
meine Frau und Kinder nach meinem Tod Verdrießlichkeit bekommen, niemand
auch zu verargen ist, wann er seine Sache in richtigem Stand erhalte, so gilt
es mir gleich, wer mir meine Rechnung abnehme und bin zufrieden, wen Ew.
hochgräfl. Lxa. nebst Herrn Doktor Steuber hierzu benennen, worum nochmals
bitte, dann ich dieses schweren Amts los sein will.

Sodann hat sich ein Schreibenunter Dero Bedienten Hand Namens Walter
vom 19. 3br. 1728, so an Hrn. Spröde geschrieben,gefunden, darin diese
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Rechnung gelegen, worab gdst. zu ersehen, wie es mit dem kleinen Rest stehet.
Da nun die Hrn. Reich männer wegen 20V Thlr., so liquidiert sind, auch Güter
von denen Eichen wegschätzen lassen wollen, so könnte man solche mit diesem
Geld kontentieren. Ob ich mich auch schon hier und dar sehr bemühet, 3000 fl.
uffzubringen, damit man die vom Hrn. Lsllram und Gotteshaus zu Atten¬
dorn weggeschätzte Gütere wieder einlösen könnte, so ist aber in hiesiger Gegend
das Geld nicht zu haben. Ich empfehle mich unterthst. und bleibe Ew. hoch-
gräfl. Lxo. unterthster. Diener Dicterich.

Dillenburg 22. Dec. 1723.

Schreiben des Grafen v. Eberstein an den Notar Dietrich zu
Dillenburg ä. ä. Mainz, den 6. Januar 1729.

Des Herrn Xotarii an mich erlassene beide Schreiben äs äato 21. n.
22. Des. 1728 habe zusamt dem eingelegten Pachtkontrakt über die Eichen, in¬
gleichen der Rechnung erhalten. Nachdem es nun wegen der Leihe oder Ver¬
pachtung rc. nicht weiter zu bringen, so habe den Pachtkontraktunterschrieben,
welcher hiebet zurückfolget. Ich übergebe aber Ihnen und Herrn Doktor Steubern
alle Bedenklichkeitdarob, daß der eine Bruder nichts im Vermögen, mit dem
andern wohlangesessenenBruder dergestalt in Richtigkeit, und wann es nöthig,
durch spssmis üäöisussion und Kaution zu setzen, daß die armen Unmündigen
nicht wiederum gefährdet werden; wie dann der Herr Xotarius dahin sehen wird,
daß der Theiß auf alle ersinnliche Art und Weise zu Ersetzung des Schadens
gebracht werde.

Was die Rechnung anbetrifft, kann ich demselben nicht verdenken,lebens-
und sterbenshalben in Richtigkeit sein zu wollen, alleine Er kann auch mich nicht
verdenken, daß ich mit der Dillenburgischen Kammer deshalbenkeine Einlassung
gestatte. Ich will hoffen, es wird bis zu meiner nächsten Hinkunftdamit an¬
stehen können, sodann es leichte in Richtigkeit zu stellen, dann es doch auf mich
alleine ankommt.

Die übersandte Rechnung wegen der restierenden 200 Thlr. hat allerdings ihre
Richtigkeit,wie ich niemalen in Abrede gewesen,alleine es kommt auf die Zu-
rückhabung des Wechsels an, welcherhalben mir von den Kindern zweiter Ehe
Nachwehen gemacht werden könnten, nichtsdestoweniger aber will ich doch auch
dieserwegen bei meiner Hinkunft Richtigkeit zu treffen suchen. Der Herr Xotarius
schicke mir doch Abschrift von der dem Stich gegebenen Assignation nach Sachsen
und schreibe mir die eigentl. Lumnm, welche seinerzeit bezahlet worden sein muß.

Die Reparaturen betreffend, weiß ich dazu keinen andern Rath, als daß die
Pachters das Macherlohn und Materialien bezahlen und es an der Miethe ab¬
rechnen. Es muß aber durch Ihn und Herrn Doktor Steubern veraccordiert
werden. An die Burg oder mittelrheinischen Kreis habe ich wegen der
Eichen 14 fl. 14 Xr. bezahlet.

Mainz, den 6. üan. 1729.

Dietrich berichtet dem Grafen v. Eberstein: n) am 16. März 1729:
Hochgeborner Reichsgras :c.! Ich zweifle nicht, daß an Ew. hochgräfl. Lxs.

den 1. März a. o. abgelassenes Schreiben wird richtig eingegangen sein. Jndeme
sich nun gestern etwas neues wieder zugetragen, weshalben ich bei Koro nostro
höchst. Dchl. suppiisanäo einkommen bin, wovon die Abschrift beigehet, habe aber
äato keine Resolution erhalten. Ich zweifele nicht, Ew. höchst, llxo. werden mit
dem Geld zu helfen suchen, damit das Gut erhalten möge. Der ich bleibe Ew.
hochgräfl. Lxo. unterthstr. Diener Dieterich.

Dillenburg,den 16. März 1729-
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P, S- Hr, vr. Steuber ist noch zu Wetzlar. P. S, Alleweil erfahre

durch einen guten Freund, daß von hochfürstl, Kanzlei das Ebersteinische

Haus an das Rathhaus ist angeschlagen worden.

Unterthänigste Vorstellung und Bitte mein des lioturii Nivteriolis in Dillcnb. tat.
»01». x. Herrn Grafen von Hachenburg rc. u. Rath Reichmann in Dillenb. nebst
Anlage Sud Uo. l.

Durchlauchtigster Fürst :c. Daß Ew. hfl. Dchl. wichtigere atkairs ich durch diese
unterthste. Supplikation verstöre, ein solches bitte mir in Ungnaden nicht zu vermerken,
in welcher Hoffnung ich auch um damehr lebe, weilen Dieselbe mich den 15. März 1726
zum Vormund über die Ebcrsteinische Kinder erster Ehe gnädigst vereiden lassen,
mir auch letzthin die große Gnade erzeiget, daß, wann in dieser meiner Pflegbefohlcnen
Namen etwas unterthst. vorzustellen hätte, solches schriftl. an Ew. hfl. Dchl. einsenden sollte,
die auch als hoher Vormund pro llnsbibia Helsen und gegen die Billigkeit die armen
Waisen nicht supprimieren lassen wollten. Derowegcn wird mir niemand verübeln, wann
meinen so theuer geleisteten Pflichten gemäß ein und anderes unterthst. remonstriere.

Es ist l) zur gnüge bekannt, wie das freiadeligc Gut Eichen vom sel. Hrn.
Ober-Stallmeister von Büring gekauft, und nach seinem Tod der sel. Hr. Ober-Jäger¬
meister von Eberstein uxorls nomine diese Erbschaft angetreten hat, wie ein solches
vroboooiiuin Oanosllarias vom 30. llan. 1720 des mehren besagen wird. Nun verstarb
aber des sel. Ober-Jägermeisters v. Eberstein Frau Eheliebste, eine geborne
Büringcn, einige Jahre nach dieser Erbschaft; er, Hr. v. Ebcrstcin, aber heirathete
eine von Quernheim, welche beide Ehegatten dann den 31. Narbig 1723 von Jhro
hochgräfl. Vxo. Herrn Grafen von Hachenburg ein Kapital uffnehmen, in solilluin
sich odÜAabions verschreiben und das ganze frciadclige Gut Eichen onin axxsrbinsnbiis
Hrn. Grafen von Hachenburg dargegen verpfänden.

Da nun Jhro hochgräfl. lüxo. Hr. Graf von Hachenburg 2) sähe, daß der sel. Hr.
Ober-Jägermeister von Gberstcin gestorben und ziemliche Schulden hinterließe, so daß er
befürchtete, sein Kapital nebst Interesse möchten schaden leiden, dcrowegen aobionirbs dieser
3) den 20. März 1727 meine Pflegbefohlcnen und die Frau vslnbrix, nämlich Frau von
Eberstein und geborne v. Quernheim, welches xrollnob denen Vormündern sowohl, als
Frau vsbibrioin sub tsrm. 6 Wochen zu zahlen, oder was dargegen einzuwenden kom-
municieret wurde. Weilen nun die Vormündere deren Ebersteinischcn Kindern erster Ehe
das Licht nicht scheuten, so kamen solche 4) llnsbo bsnapors mit ihren Vxospbionidns
ein und zeigten autoritabs guris, daß der sel. Hr. Ober-Jägermeister von Eberstein kein
vsrss des freiadeligen Guts Eichen, sondern bloßer nsnkrnobnarins gewesen, einfolgl.
dieses Gut nicht verschreiben oder verpfänden können xsr .... Anstatt nun u. 5) daß
Jhro hochgräfl. Vxo. von Hachenburg diese Sache xsr viarn orllinariain treiben, mit
ihren rspliois cinkommcn und ein Urteil abwarten sollen, so geschiehst dieses nicht, viel¬
mehr suchet solcher bald sich selbst, bald xor viarn aiiarn in die Possession zu setzen. Weilen
aber Gott als ein Vater der Waisen dieses verhütete, so bin aber 6) gestern xor sxxrsssnin
aus dem Grund Burbach von Frau von Büring berichtet worden, daß Ew. hfl. Dchl. nach¬
gesetzte Kanzlei diesen Hrn. Orslliborsin in die Trumbach ische Hauberge, so anitzo
ohndisputierlich zum freiadeligcn Gut Eichen gehören, immitticrcn wollten u. dcshalbcn
orllrss an Hrn. Vogt Müllern erteilet wären, die Haubcrgc an den Meistbietenden zu
verkaufen oder schätzen zu lassen und das Geld nach Hachenburg uff Abschlag des Hrn.
Grafen hochgräfl. Vxo. Forderung zu zahlen; ingleichen u. 7) daß wegen einer gewissen
Forderung vom Jud Speier von Frankfurt, welche an Hrn. Rath Rc'ichmann cedierct,
auch Güter weggeschätzet werden sollten.

Wann aber nun Durchlchstr. Fürst ?c. ich als Vormund dieser Waisenkinder vorzu¬
stellen verpflichtet bin und :c. anzeigen muß, daß 3) Hr. Graf von Hachenburg keineswegs
in die von dem sel. Hrn. Ober-Jägermeister von Eberstein den 6. ^.prii 1723 von Ew.
hfl. Dchl. in Gott ruhenden Hrn. Brüdern vor 725 Rthlr. 28 aib. gekauften und vormalen
Trumbachisch gewesenen Hauberge immittieret werden könne, angesehen u. 9) dieser
ein bloßer Kreditor sowohl als andere sind, der seine Ordnung u. Klassifikation wie der
geringste abwarten muß, dies Verfahren aber 10) in xrasgnllioruin pnpillorurn rnsornrn
ü. übrigen Kreditoren gereicht, dann 11) zur gnügcn bekannt, daß meine Pflegbefohlcnen
keine Erben ihres Vaters sel. sind, auch diese von ihrem sel. Vater gekauften Haubcrge
gern fahren lassen würden, wann ihnen erst 12) der snb n. 1 angebogene Oos all 1000 Thbr.
nebst noch andern crweisl. u. Vobis iooo all 2000 fl. mitgegebenem Silbergeschirr resti¬
tuieret wären, diese aber rabions Vobis w. Hrn. Grafen von Hachenburg weit vorgehen, wie saget

vonsb. Hass. v. 1. O. 14 K 11: nain vos in llurs bain privilsZiaba ssb, daß
ein Weib auch allen andern Orsllitorilzus stüarn öxxrsssurn ll^pobllsoain an-
bsriorsin llabsnlibus Präserieret werden muß :c.
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u, will sturs Rctention zu behalten befugt sind nicht sagen. 13) Daß der Großmutter, der
Frau von Büring, mehr als 1000 fl. Alimentationsgelder von der Ebersteinischen
Verlassenschaft zukommen, die ebenfalls w. Herrn Grafen v. Hachenburg zu präferiercn
ist, ohne 14> was meinen Pflcgbefohlenen annoch von ihrem Bäterl. gebühret, wegen der
von ihrem sel. Vater verwirkt gehabt, u. genossenen Leibzucht von denen Büringischen
Gütern, welchen Jhro hochgrafl. Uxo. ebenfalls in der Klassifikation sts jurs zu post-
ponicrcn sind, welche Rechnung in 14 Tagen Ew. hfl. Dchlt. eingegeben werden soll, längst
aber nff Hachenburg gesandt ist.

Letzl. und 15) ist sehr v . ., daß wegen der vom Hrn. Rath Reichmann vom Jsaac
Speier erhandelten und uff den Eichen gestandene Forderung all 180 Rthlr. ohngcfähr
(der mir dem Uotario Dieterich dennoch zu warten versprochen hat) Hrn. Vögten eben¬
falls anbefohlen worden, von denen Eichen weg und Hrn. Gcheimtcn Rath Jhmen Schwieger¬
sohn, dem Hrn. Rath und Amtmann zu Mengerskirchen, dem, Vcrlaut nach, sein Hrn.
Bruder solche Schuld wieder cedierct habe, ein Stück Gut zuzuschätzen, da ich dennoch
diesen: die Zahlung uff Ostern zu thun versprochen, womit auch wohl zufrieden.

Habe also Ew. hfl. Dchl. ich dieses als hohen Ober-Vormund meinen Pflichten gemäß
unterthst. vorstellen wollen, in hohen Gnaden zu geruhen und die Wcgschäüung der
Eichischen, vormalen aber Trumbachisch gewesenen Haubergc, ingleichen wegen der Jsaac
Spcicrischcn Forderung zu kassieren, Hrn. Grafen von Hachenburg mit seiner Eber¬
steinischen Forderung an das Eberstcinische Haus, Herrn Rath Reich mann aber wegen
der Speierischen Forderung seinem Versprechen gemäß so lang bis Ostern zur Geduld zu
verweisen, alsdann dieser letztere sowohl, als das Gotteshaus zu Attendorn und In¬
spektor Schräm ihre Zahlung bekommen sollen. Gnädigster Erhörung mich getroste und
zeitlebens in allem unterthänigsten Respekt verbleibe Ew. hochfürstl. Dchl. untcrthstr.

Dillenburg, 16. Marths 1729. Dieterich.
k) am 27. April 1729: Hochgeborner Reichsgraf :c.! Deroselben habe

unterm 1. u. 17. März a. o. durch den Dillenb. Boten den armen und betrübten
Eichischcn Zustand bekannt gemacht und was an :c. hochf. Dchl. übergeben in
oopia beigeleget, anbei :c. gebeten, etwan 2000 Thlr. alldorten uff das Gut Eichen
nffzunehmen,damit die Usnsiouss von Attendorn und Hrn. Dr. Schräm
zahlt werden könnten; sodann habe ferner gebeten, von Dero Rest vermög Invon-
tarn etwa 200 Thlr. hieher zu senden, damit Hr. Reichmann wegen Jsaac
SP ei er bezahlet würde und keine neue Wegschätzunggeschehe, habe aber keine
Antwort erhalten, also ich meiner Pflicht los bin, dann dasjenige, so mir zu
schwer ist, muß liegen lassen :c. Ich erinnere erstl. wegen 200 Thlr. nochmal zc.
ratiorm Hrn. Reichmanns, damit nicht noch ein Stück Gut hinweggehe,sodann
und weilen es Ew. zc. llxo. ein Geringes ist, alldorten etwa 2000 Thlr. uff das
Gut zu lehnen, so könnte man w. das Gut erhalten.

o) am 4. Mai 1729: Ich zweifele nicht, mein voriges sowohl, als das
den 27. Apr. an Ew. hochgrafl. Cxo. abgelassene Schreiben werden richtig ein¬
gegangensein, worab unser Zustand zu Tage lieget. Gestern bin abermal bei
Herrn Ober-Jägermeister von Diepenbrück gewesen und um Unterschreibung
des Leihkontrakts vom Haus nachgesuchet, so aber nicht geschehen ist, sondern
dieser hat mir gesagt, daß Zmns Zoster hochfürstl. Durchl. den Eber¬
steinischen Garten am Haus und das dazu gehörige Wieschen hätten
wegschätzen lassen und zu sich genommen, guo jurs aber, wußte er selbsten
nicht. Derohalbenkönnte er pro kuturo mehr nicht vom Haus (d. i. d. Unter¬
haus, nicht d. Sterbehaus, s. S. 199) aus als 30 Thlr. Zins geben.

Antwort des Grafen von Eberstein.
Monsieur. Dessen 3 Schreiben vom 16. Mart., 27. ^pr. und 4. Mai

habe snccessive erhalten. Wie nun an dem bei dem ersten angeschlossenem Memoria
oder Lupptigus allerhand Erinnerungen gefunden,aber gehoffet, täglich hier ab
und nüber kommen zu können, als habe es auf mein Anwesen beruhen lassen
müssen, welches mit Gott sicher geschehen soll. Auf das 2te so habe vor hiesige
Frl. zwar viel mehr ins Kloster und sonst ausgeben, als die Post anbetrifft,
so habe mich auch allerorten nach einem Anlehen von 3000 fl. umgethan, aber
nichts ausmachen können.



Der Anschlag des Hauses ohne mein Vorwissenund Zufriedenheitist
null, ob er schön von der Regierung kommt; wird sich auch finden. Auf das
dritte ist die Wegschätzung der Wiese und Gartens eben auch null. Will
Hr, v. visxonbrole Difficnltätenmachen, so kündigen Sie ihm nur das Haus
mit ZuziehungZeugen auf, welches vorläufigmelde. Verbleibe Nonsisur votrs
tbbl, st oboissant l0o domto ü'lkbkrstoill.

Mainz, 7, Rais 1729,

Schreiben des Fürsten Christian an den Grafen v. Eberstein zu
Dresden 6, ä, Dillenburg, den 21, Febr, 1730.

Hochwohlgeborner Graf! Was die Vormünderederer Uborstomischen Kinder
erster Ehe wegen der ältesten Fräulein von lllbsrstoin, so sich dato im
Kloster zu Mainz befindet, an mich geschrieben,ein solches wird die beigebogene
Luppüczuodes mehrern zeigen, Weilen ich nun hierinnen nichts thun mögen,
ehe und bevor der Herr Graf seine Meinung darüber gegeben: Als habe solches
denenselben kommunicieren und deren Gutachten vernehmen wollen. Meines
Dafürhaltens deuchte mich, wohlgethanzu werden, um der schweren Kosten los
zu werden, daß ermeldte Fräulein die Bedienung bei der Gräfin von Saar
annehme. In Erwartung einiger Antwortszeilen bin des Herrn Grafen dienst¬
williger Christian Fürst zu Nassau,

Dillenburg, 21. Febr, 1730.
Antwort des Grafen Ernst Friedrich von Eberstein.

Durchlauchtigster Fürst! Ew. Durchl, gnädigstes Schreiben vom 21, ü'sbruarii
samt beigeschlossenemMemorial des Büringischen Assistenten Herrn blotarii
Dieterichs habe vorgestern die Ehre gehabt zu erhalten, muß aber aus beider In¬
halt fast befahren, daß Ew. Durchl, meine zwei Schreiben, welche ich die Ehre
genommen,an Dieselben aus Mainz unter dem 21, Septembr, und von hier
aus den 15, Xbr. 1729 abzusenden, nicht zu Händen gediehen. Sintemalen ich
in ersterem berichtet, daß des sel, Ober-Jägermeisters älteste Tochter
erster Ehe aus dem Kloster mit mir nach Sachsen nähme und daselbst bei
meinen Kindern ferner erziehen lassen wolle. Nächst diesem habe mich über vor¬
gedachten Assistenten Dietrichen beschweret, daß selbiger wider mein Wissen und
Genehmhalten sich unterstanden,dieser meiner lMoo heimlich Briefe und Geld zu
schicken, auch noch weiter Anträge zu thun, und sie dadurch zu Ungehorsam und
unnöthigen Geld - Verspielderungzu verleiten, alldieweilen ich nicht allein das
Kostgeld besage habender Quittungen vor sie ordentlich bezahlet, sondern auch sie
mit Wäsche, Kleidern und allen andern Bedürfnissen versorget, hingegen zu un¬
nöthigen QuackeleienGeld zu geben bedenklichgeachtet, mithin Ew. Durchl, unter-
thänigst ersucht, von dem Xoturio Dietrich seine diesfallsige Verantwortung und
Specifikation, was und wozu er ihr Geld geschickt, zu erfordern, damit ich er¬
sehen könne, ob etwan durch maobiimtionss der Nonnen oder meines Brüdern
Tochter selbsten man von meiner Abwesenheit zu profitieren gesuchet, und solches
ihmc als eine zu nichts als Unordnung dienende Sache zu verweisen.

In dem zweiten habe Ew. Durchl. implorieret, daß, weilen ich nicht im
stände, vor künftigen Oktober selbst hinaus zu kommen; Dieselbigen geruhen
möchten, von meinem Assistenten, dem Herrn Doktor Steuber, und von dem
Büringischen Assistenten Herrn Xotario Dietrich einen ausführlichen Bericht und
Ltuwm fertigen zu lassen, in was Umständen sowohl des sel. Ober-Jägermeisters
Kreditwesen, als auch mobil- und immobile Verlassenschaft, ingleichen der Kinder
erster Ehe liegende und noch wenige übrige fahrende Habseligkeit dermalen allent¬
halben draußen befangen sei, nicht weniger von letzterm die Rechnung über die
bishero eingenommenen Gelder exhibieren zu lassen und mir solches alles gnädigst
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zu kommunicieren, damit ich gemeinschaftlich Rath pflegen und womöglich aus

der ganzen Sache zu kommen suchen könne, welches alles hiedurch noch¬

malen zu wiederholen nicht umhin kann. Der ich in allem geziemenden Respekt
ewig verbleibe rc. Dresden, den 4. Nnrtii 1730.

Johann Karl Friedrich Freiherr v. Eberstein
genannt von Düring,

königl. preuß. Oberst zu Tilsit,
und dessen Sohn

Wilhelm Freiherr v. Eberstein gen. v. Wring,
kursächs. Hof- und Justitienrath zu Dresden.

Fortsetzung des Löhnberger Prozesses.

Nach dem am 11. Aug. 1752 zu Wetzlar erfolgten Ableben des Hof¬

rath viot? war es nöthig, in der Sache eontru weil. vris. von Gnlchen

nachgelassene Erben einen neuen Uroeurntor Lnmorno nä ennsnin zu kon¬

stituieren. Johann Karl Friedrich v. Eberstein erteilte deshalb dem?rn-

tioion g. In obnrndrs imperiale n 1Vst?Inr Vollmacht zur ferneren

Betreibung der Sache. Dieser erstattete nun an Eberstein folgende Berichte:
7. Nov. 1752. Ew. Hochwohlgeb. gen. vom 9. Okt. ist mir dieser Tagen

wohl worden. Ich ohnverhalte anverlangtermaßen darauf in gehorsamster Rück¬

antwort, soviel Deroselben oontra Fr. Wittib Wahlin dahier psintsiNs Litntions-

Sache und deren gegenwärtige Liwation betrifft, welchergestalten besag ohnlängst

jnäioialitsr proäuoirten Uössions-Instrllinsnti der sab Iiis stehende in dem von

weil. Hrn. lobninr <larl ?risäsriolr von öüllring errichteten Hsstainsnt onsrs

ücksioonnnissi beschwerte Löhnberger Zehenten hinwiederum vor 16/in. fl.,

100 spso. Onontsn und koiutüsirnng der msliorntionsn von erwähnter Fr.

Wittib Wahlin an des Hrn. Prinzen von Oranien Hoheit überlassen wor¬

den und dahero ex xarts des Gülichischen Anwalts nrgiret werde, daß solcher-

gestalten gegenwärtige Sache von hier ab und an die dillenburgische Re¬

gierung als torum rsi sitae maxims od gnnlitatsin ksucknl. (die Gerichtsbar¬
keit, unter welcher die strittige Sache gelegen, besonders aber, weil solche als ein

Lehn betrachtet wird) verwiesen werden möge. Und dieses sind die okinota aä-

vsrsaris. (Vorstellungen des Gegenparts) anjetzo. Nachdeme aber dieses Begehren

einesteils daher ohnmöglich, weilen in denen Rechten dem klagenden Teil frei

stehet, den beklagten entweder in koro rsi sitns (in der Gerichtsbarkeit, wo die

strittige Sache gelegen), oder voirneilii (unter derjenigen, unter welcher der Be¬

klagte nach seiner Person gehörig oder angesessen) zu belangen, und da letzteres

in gegenwärtiger Sache geschehen, auch daselbst Iis erörtert und entschieden werden

muß, andernteils aber auch deswegen nicht angehen kann, weilen 1) der Übertrag

oder die Uolnition (Wiederansichbringung) des gnnsst. Zehenten als anmaßt,

jnckioü mutancki causa (die Gerichtsbarkeit zu verändern) geschehen nicht sllsc-
tuiren kann, daß die Sache von hier abgewiesen werde, uam ubi Iis ssmsl

cosxta, ibi guogus tlinrs (lebst (denn, wo eine Streitsache einmal anhängig

gemacht, muß sie auch ausgeführt werden); 2) des Herrn Prinzen von

Oranien Hoheit pars iutsrsssata st litis oonsors (Mitpart in der Sache) in
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dem Fall aber Rechtens quock quisqus oansam a ss llabsntsm tenstur in so
foro in quo oouvsnitur cksksuckkrö, nao ullo suc> privilkgio juvatur, ut illucl
ckssliuars aut ack suuin forum sausam trallsrs possit (daß ein jeder diejenige
Sache, wobei sein Nutzen am meisten vsrsiret, unter der Gerichtsbarkeit, unter
welcher er belanget wird, zu verteidigen und durch keinen Freibrief geschützet
werden könne, wenn er die Gerichtsbarkeit nicht annehmen, oder die Sache unter
seine Gerichtsbarkeit ziehen will) Usv.(?) ?> 9 Doo. 156 Tarnov. (?) äs ksuck. Nsolr-
Isnkurg ?, II. Lap. 4. Z 24, da zumalen auch dieselbe von der Fr, Wittib
Wahlin acl svistionsm xrasst. oitiret worden und also hiesig höchstes Gericht
schon von selbsten das hiesige forum vor gegründet angenommen und das Ks-
missious - Gesuch taoits verworfen hat; 3) auch die vorgespiegelte qualitas fku-
ckalis (Lehnsbeschaffenheit) nichts zur Sache thut, daß solche zur dillenbnr-
gischen Regierung, als den Lehnhof verwiesen werden möge, angesehender
gnuest. Löh n berger Z eh ente nicht unmittelbar im Dillen burgischen lieget,
sondern in dem gemeinschaftl. Amt Löhnberg, folglich, damit man nicht
nöthig habe in ckivsrsis juäioiis zu litigiren (in verschiedenen Gerichten zu streiten),
omnium supkrior i. s. (das höchste von allen, nämlich) Damsra Impsrialis alle¬
mal llullkx oompstsus (geziemende Richter) ist, auch außerdem noch sontiusutia
aausas (Zusammenhang der Sache), welche in oasu prasssuti (diesem Fall) vor¬
lieget, dieselbe dazu machet. Sonsten aber auch die vorgeschützte apkrtur (Offen¬
heit) ersagten Lehens und der Heimfall an das fürstl. Dillenburgische
Haus von gar keiner Erheblichkeit ist; allermaßen in dem von Fürst Wilhelm
zu Nassau den I. Juni 1714 erteilten Übertragnngs-Iustrumsut, als der quasst.
Zehent von dem von Donop an erwähnten Hrn. v. Dütiring gekommen und der¬
selbe damit beliehen worden, enthalten:

auch aus bcsondcru Gnaden ihme zugleich oonosäiret, damit nach Gefallen und
Gutbefinden zu schalten und zu walten, ihn zu verllzgzotwsoiren oder durch Dsssion
Tausch oder andern Dontraot zu veralikniren.

Hat nun Inhalts dieser Belehnung dem Hrn. v. Düllriug frei gestanden, nach
Gefallen über diesen Zehenten zu ckispomren; wie will also eine apertur des
Lehens, da darüber per Tsstamkutum ckispouiret und solcher ousre ticksieommissi
beschweret (dadurch, daß den Erben aufgegeben, solch geerbt Gut einem andern
zu übertragen) und fort auch Ew. Hochwohlgeb. solcher fürs suoosssioms kt vi
Isstamsuti (durch Erbfolge und laut dem Testament) angefallen ist, sich nur
immer erdacht werden? Es beruhet aber alles gegenseitige Einwenden in leeren
Vorträgen, welche bei dereinstig richterlicher Entscheidung der Sache den Stich
nicht halten mögen. Meine Meinung ist also solchergestalten, jedoch ohnvorgreiflich,
diese: Ew. Hochwohlgeb. betreiben den Droosss mit Nachdruck und lassen die
Wahlische Fr. Wittib nicht sx litk (aus der Doimsxion), indeme derselbe
dereinst nach vorher rkosusirten wahren und aotkumäßigen Gründen nicht übel
ausschlagen kann, besonders wann nur noch eigentlicher m aotis angeführet wird,
daß des Herrn Prinzen Hoheit wegen der gemeinschaftlichen Herrschaft
zu Löhnberg nicht ckucksx sein könnten. Ew. Hochwohlgeb. ollsrire dazu meine
ghst. Dienste, besonders da doch hier bleibe, auch Information von der Sache habe
und nächstens aclvooaturam orckiuariam Damkras amdiren werde:c. Herr Proku¬
rator Greineisen thut mir ohnentgeltlich die Gefälligkeit und unterschreibt qua
Droourator die von mir verfertigte llxllidits. und Drockuota. Ist nun dieser
Vorschlag Ew. Hochwohlgeb. also gefällig und akosptabis, so erwarte die unter¬
schriebene Vollmacht nächstens nebst dem vorhinerwähnten Geldquauto zu Bestrei¬
tung der baaren Kosten, und können sich Dieselben versichert halten, daß an Fleiß
und Betreibung der Sache nichts sparen werde. Übrigens kann mit dem ver¬
langten Di'iK'iuirl-^kstamsutk noch nicht andienen, indem solches noch bei denen
Damsral-aotis lieget. Ich will aber nächstens pro rstrackitions supplioiren und

15*



solches alsdann Ew> Hochwohlgeb, übermachen. In lebenswieriger Vsimratiou
so fort beharrend Ew. Hochwohlgeb, unterthgr, Diener I, G. Lauge, Lam. Imp.
Uraet.

Hierunter steht von meinem Urgroßvater geschrieben: „Den 1, Xbr 20 Thlr, xr.
arrba, gesandt, die Bollmacht des Hrn Ltrsinsissn. unterschrieben und Hrn,
die ganze Sache übergeben zur Betreibung."

28. Dec. 1752. Ew. Hochwohlgeb. Hochgen. vom 1. Ose. habe vor einigen
Tagen mit der sxxsckirten Vollmacht und 20 Thlr. auf Rechnung wohl erhalten:c.
Schließlich ist der baden-badische nicht aber durlachische Hofrath Lrarntt ein junger
Uroourator Lairmras. Zu seinem olüoio glaube ihn Geschicklichkeit genug zu
haben und kann ich an demselben nichts Sonderliches aussetzen. Womit Ew.
Hochwohlgeb. zu dem bevorstehenden Jahreswechsel von Herzen gratuiire:c.

5. Ruit. 1753. Ich habe ohnlängst erst Deroselben aäta ooutra von
tlülollsu Erben von dem Oistmschen Lurators Ursiusissu deswegen erhalten,
weil derselbe anfänglich tmssitiret, die übersandten 30 Thlr. vor die vollkommene
Rechnung anzunehmen, wozu er sich doch sx post verstanden w, Sonsten bin
schon seit einiger Zeit an der zu der Sachen bessern Instruirung nöthigen spsois
laoti, welche nach deren Verfertigung in Usotoria äspomren werde, um zu keiner
gegenteiligen Handlung keinen Anlaß zu geben, und damit, wann die Sache dem¬
nächst zum rslsriren kämmet, diese zugleich von denen Hrn. des Lsnats inspiairet
und diesseitige Gründe erwogen werden. Ew. Hochwohlgeb. haben mir demnächst
die Vollmacht auf Hrn. Ut Ltrsinsissn unterschrieben und besiegelt. Da aber
Hr. l)r. Lkipp als proourator (laraoras mir alle meine Sachen, so ich aävo-
oauäo rssxiaire, unterschreibt und ich gerne wegen geschwinderer sxpsäition und
sonstiger aoiruuoäitätsn bei einem bleiben möchte, so wäre mir höchst angenehm,
wann Ew. Hochwohlgeb. beigehendes Vollmachts-llxsmpiar gen. mit nächster Post
anhero zu senden belieben wollten, damit, wann ich mit der Vorstellung fertig,
Herr vr. Ssipp sogleich erscheinen könne. Dieser hat mir auch die oxtrasuckioial
Anzeig pro rstraäitious Dostam, original, suksoridiret und also sich bereits sab
oautions zur Isgitiraation in dieser Sache ollsriret. Das Doorst wegen dieser
letztern hoffe bald zu erhalten :c.

29. Okt. 1753. Anliegender sxtrsotus protooolli suclioialis tlarnsralis be¬
saget, daß ich die verfertigte spsoisin laoti, worin das Verlangte noch beigesetzet,
in Ew. Hochwohlgeb. Sache ohnlängst aä aota gebracht und in Isotoria ver¬
schlossen äoponiret habe. Wie nun bei so bewandten Umständen, da nichts
weiter ab utragus parte verhandelt wird, nichts als die cketiuitiv-
Urtel solioitiret werden muß; So habe bereits ein prossot solioitir-Zettels
entworfen und 200 Stück oxeinplaria drucken lassen, und betreibe nunmehro in
ckistridution derselben die Sache dergestalt nachdrücklich, daß ich verhoffentlich
balden ein erwünschtes Ende zu erhalten gedenke, wobei dieses das
vorteilhafteste ist, daß die Sache an einen solchen Herrn gerathen, bei welchem
dieselbe als einem neu angehenden und bekanntlich großen sustitiario nicht lange
erliegen bleiben wird; dann dieses ist, welches ich im Vertrauen melde und wie
ich versichert worden, der ehemalige Reichshofrath, nunmehrige Kammer-
gerichts-ll-sssssor Hr. Laiou v. (warnen, welcher vorm Jahr erst diese
(llargs bezogen, vorhero aber zu Marburg :c. gewohnet hat.

22. Nov. 1754. Aus dem lang unterlassenen Briefwechseldürfen Ew.
Hochwohlgeb. nicht urteilen, daß Dero Sache eben so wenig von mir besorget
worden. Ich muß aber Denenselben versichern, daß es daran nicht gefehlet und
derohalben durch dieses berichten, daß es wirklich dahin gebracht, daß der Herr
Ustarsus vor bereits geraumer Zeit die acta von der Kammergerichts-Leserei zu
sich in sein Haus genommen, und hoffe ich dahero w., vielleicht noch
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dieses Jahr die Urtel um so mehr heraus zu bringen, als die aatn
nicht sonderlich weitläufig und der Herr also damit desto ehender fertig
werden kann :c, Sonsten wird vielleicht Ew. Hochwohlgeb. bereits bekannt sein,
daß das von (juvinlieiinische Testament, ausfindig gemacht. Solches ist anno
1739 bereits bei hiesig. Kaiserl. Kammergericht cisponiret worden und noch ver¬
schlossen dahier vorhanden, bei welchem Umstände eine Litation all vicksnäuoa
puklieari Namens Dero Herrn Stiefbruders*) sxtralüret und da tsrminus zum
Erscheinen künftige Woche einfällt, so wird sich nach erfolgter pubiioation des
Testaments ergeben, was zum kavsur Dero Hrn. Stiefbruders darin äispo-
niret worden.

13. Uni't. 1755. Was Ew. Hochwohlgeb. Sache nun anlanget, so bin vor
einigen Tagen annoch bei dem Herrn Ueksrsntsn im Hause gewesen und habe
solche angelegentlich zur Beförderung rseommsnckiret. Dieser Herr sagte mir :c.,
wie es ohnmöglich seie, da er gegenwärtig über wichtigen Sachen begriffen, unsere
vor Ostern zu beendigen, so sollte es nach Ostern geschehen und wollte er sich
alsdann an die Arbeit machen :c. — Dero Hrn. Bruders Angelegenheit:c. betr.,
so habe die Ehre, eopiam testamsnti hier anzulegen. Die Umstände bestehen
darin, daß die Erben, des testamsnts ohnangesehen, das Gut an Dillenburg
vor die ao.ooräierte 67900 fl., worauf sie bereits vorher 7000 fl. geschossen be¬
kommen, überlassen wollen und kommt es dabei auf Dero Hrn. Bruders evnseus
an, wiewohl der von (Zutsnd ergische Tochtermann, Hr. Usnsral von
IVilelcsnstsin zu Mainz, welcher vorher uxorio nomine in den Verkauf oon-
sentiret, nunmehro dagegen ist und bereits ein Nanäat cks non alienanäis bonis
llckeieommissi onsre gravatis dahier sxtradiren und seinen Miterben insinuiren
lassen; doch wie ich vernehme, macht man zu Dillenburg nichts daraus, son¬
dern richtet sich vielmehr nach Dero Hrn. Bruder und dessen Absichten. Mein
ohnvorgreiflicher Rath ginge allenfalls dahin, in den Verkauf zu eonsentiren und
sich einer verdrießlichen Gemeinschaft zu entübrigen, auch etwas vor das
hiernächstige Anteil an der k dockend an sischen Hälft zu nehmen und diese
Lapitada anzulegen, woher allemal mehr Nutzen zu hoffen sein dürfte, wenigstens
ist man eigen Herr darüber und kann solches so gut als möglich anwenden :c.
Schließ!, will ich Ew. Hochwohlgeb. herzlich gerne mit einer Nachricht wegen der
Ihnen aufgerechneten Kosten in dem L.eiediuann'schen Uroesss an Händen
gehen, wann Dieselbe mir nur Gelegenheit an Hand geben, wie und wo? solche
Erkundigung am füglichsten geschehen könne, da mir von diesem Uroeess nichts
bekannt ist.

26. Der. 1755. Ich habe bisher selbsten sehr bedauert, daß noch nicht so
glücklich sein können, in Ew. Hochwohlgeb. Sache ein Urtel zu erhalten :c.
Viele, die das Glück und besondere rseommanckstionen haben, kommen geschwind
durch, viele im Gegenteil proesssiren ihre Lebenszeit und lassen öfters ihren
Kindern das Ende. Ew. Hochwohlgeb. habe ein spseism kaeti, so kurz als mög¬
lich gewesen, begriffen, auch ein Schreiben entworfen, welche beide Stücke hier
angehen und an des Königs Mnjrstnt befördert werden können, vielleicht hilft
Dero Allerhöchste rseommsnckation desto geschwinder. Dieselben belieben

*) Vgl. v. E., Gesch. S. 1183. dir. 925. Auszug aus den Akten des vormaligen
Reichskammergerichts in Wetzlar: 1754. dir. 222. «Tel. 180. Inning Urnst Hui-I vo»
U>>er«te.in in Königsberg, Kläger gegen Obrist von Guttenberg n. General von
Rodcnhausen, namens ihrer Ehefrauen geb. vo» <j»vr»I>oi»i in Äiainz rssx. Lan¬
gendernbach, Gestattung der Publikation des Testaments des llvinrivb Lrimt, vo»
<juol'»Ii«>ii», des Großvaters des Klägers, beklagte Regulierung seines Nachlasses
nach dein Inhalte desselben und Inhibition des von den Verklagten intendierten Verkaufs
des Hauses und Gutes Langendernbach an die fürstl. nassauische Rentkammer betr.
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mir Nachricht davon zu geben, ob was und wie der König anhero, auch an
wen die Sache rsooininsnäiret.

Die ullairs mit Ew. Hochwohlgeb. Fr. Schwester der von Bussen wegen
des Guts zum Eichen betr. ist so geartet, daß dieselbe den Verkauf schwer¬
lich werden rsckrsssiren können, es sei denn, daß Dieselben eine gar zu
starke Passion des wahren Werths beweisen könnten. Hätten Dieselben
aber vor dem 25. Jahr, auch allenfalls annoch vor dem 29ten Dero Alters das
Gut wegen des Verlusts am Kaufprstio wieder haben wollen, so hätte man
Ihnen leicht xsr rsstitntionsin in integrum wieder dazu helfen können. Nun
aber sind Sie längstens majorenn und haben bei Ihren mannbaren
Jahren auch stillschweigenddeu Verkauf bekräftiget, dahero kein Mittel außer
obiges übrig bleibet. Ich vermuthe doch, Dero Fr. Schwester wird einen ordent¬
lichen Kaufbrief haben, womit dieselbe den beschehenen Verkauf beweisen kann.

28. Febr. 1756. Ohnlängst habe annoch durch einen schriftl. rsosss vor¬
gestellt, daß man doch auch darauf höchstrichterl. Achtung sventualitsr nehmen
und allenfalls die Fr. Rath Wahlin in die 5000 fl. mit bisherigen Zinsen
ooncksinniren möchte, welche deren Vater, der Or. von Unlieb, an Dero Hrn.
Vater, als keinem üübringischen Erben, somit unrechtmäßig bezahlet hat
und daher die nochmalige Zahlung allenfalls zu thun oblieget.

19. Febr. 1757. Ew. Hochw. Hochgen. vom 25. Inn. habe nach einer
14tägigen Abwesenheit in eben der Erbschaftsangelegenheit Dero Herrn Bruders

zu Hause vorgefunden. Ich ohnverhalte darauf in gehorsamster Rückantwort,

wie ich in Dero Sache bereits zu Anfang vorigen Jahrs einen svsntualsn schriftl.

Ueesss übergeben und darin vorgestellt habe, daß, wann man, wie doch nicht

zu vermuthen und zu glauben wäre, das Gut Löhnberg nach Absterben des
Hrn. v. LnbrinZs pro lsuciv st gnicksin apsrto absolute gehalten werden

wollte, doch auf solchen sventusllsn easnin Ew. Hochw. jene 5000 fl., so der

abgelebte Dr. von Unlieb der IZübringischen Erbschaft wegen an Dero Herrn

Vater, welcher doch bekanntl. kein Erbe gewesen, incksbits bezahlet, wieder er¬

setzet werden müssen. Hierauf hat Hr. 0r. v. Zlvirlsin Zeit zu Einbringung

seiner Handlung gebeten, und da ich auch jene aetori -Urtel, welche Ew. Hochw.

nur abschriftl. angeschlossen, sxtrabiret, so hat er gleichwohl darauf nicht das
mindeste versetzen können, sondern hat nur in verschiedenen mündlichen rsossssn

siinplioitsr oontraäieiret und subrnittiret, welche Submission angenommen und

somit sölchemnach die Sache wieder seit dem abgewichenen Monat üannar zur
äseision parat lieget und das EubM'tel solioitiret werden muß, sobald nur

noch den letztern ggthlg. rsesss, welches künftige Woche geschehen wird, beant¬

wortet habe. Die Betreibung werde mir demnach soviel in meinen Kräften an¬

gelegen sein lassen zc. Der Hr. Ober-Stallmeister von Ungar zu Dillen¬

burg hat ohnlängst die Fräulein Bussen geheirathet. Übrigens bekömmt

Dero Herr Bruder von seiner großväterl. Verlassenschaft anjetzo baar

ohngefähr 3000 fl. oder etwas darüber und 2300 fl. bleiben bei fürstl.

Kammer stehen bis zum Tode der Fr. Generalin von UoÄsnbanssn, nach

welchem er diese auch bekommt. Was er endlich annoch durch proosss er¬

langet, da ihme vom Mobiliar und sonstigem Vermögen, auch Nutzungen des

Guts nichts gütlich verabreichet werden wollen, stehet dahin.
19. Juli 1765. Alles menschenmöglichenBetriebs w. ohnbetrachtet,habe

die Urteil in Dero Sache noch nicht, sondern nur von Zeit zu Zeit Beförderungs-

Zusicherungen erhalten. Ich weiß daher kein besseres Mittel, als daß Ew. Hochw.

nach der Anlage ein Memorial an Jhro Majestät de» König erlassen und
Allerhöchst Dieselbe in Betracht der schon so lange gedauerten Sache bitten, an

den Frhrn. V. Urumer, welcher seit kurzem die Preußische Asssssorat-Stelle
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bei hiesigem Reichsgericht erhalten, zu schreiben, daß er Ihnen qua Heisren«
in Ihren Sachen helfen und solche fordersamst erledigen möge.

26. Okt. 1765. Ohnerachtet ich noch keine Nachricht von Ew. Hochw.
habe, ob wirklich von Jhro Majestät das promotorium an den Hrn. Uaron
von Uramsr zu BeförderungDero Sache ergangen, so habe doch sclbsten Ge¬
legenheit genommen, demselben davon Eröffnung zu thun, auch soviel erwirket,
daß gestern die Urteil vorläufig dahin erfolget, daß

mit Verwerfung der vorgeschützten sxaspl. bort Ur. v. ^rvirlsin sich nebst vr. Hob-
mann Namens der Wahlischen Erben in der Hauptsache binnen 2 Monat da-
hicr sich einlassen, auch letzterer auf Absterben der Fr. Rath Wahlin sich Namens
der hintcrlassenen Erben in dieser Zeit IsAtüniren solle.

Dadurch ist mithin der Gerichtsstand, das Kaiserl. und Rei ch s-Kammer-
gericht, den man von beiden Seiten der Beklagten beinah 20 Jahre verfochten,
und Ew. Hochw. zur Dillenburgischen Regierung mit Ihrer Klage ver¬
weisen wollen, völlig gehoben. Und da es solchemnachin Betracht der Haupt¬
sache sx concsssione des Zehnten an weil, den Hrn. V. öüring offen lieget,
daß solcher die gualitatsin keuckalsin nicht habe, mithin derselbe in dessen testa-
msnt Ew. Hochwohlgeb. mit Recht verlassen werden können, mithin solcher un¬
billig eingezogen und alisniret worden; So wird denen allenfallsigen Dillen¬
burgischenHandlungengar kurz begegnet werden und die Hauptsache in kurzem
zur Endurteil eingeleitet werden können.

1. Noll. 1765. vr. Wahlin als nachhero die dillenburg. Regierung,
die Sie aü causam st all prasstanckamsvistionsm oitiren lassen, haben bishero
sich in der Hauptsache nicht eingelassen,sondern nur vorgewandt, daß die kammer¬
gerichtliche juriscliction in Ansehung des zu vinckicirenden Zehenten und
Burgguts nicht kunckirt seie, maßen solche über das Lehen wären, mithin
die Klage vor den dillenburgischen Lehenhof in erster Instarm angebracht
werden müßte. Diese elenden und grundlosen Behelfe, da die Or. IValllln als
damalige Besitzerin in koro suo orckinario Uamsrali mit Recht belanget worden,
auch nach'dem buchstäblichen Inhalt der fürstl. (loncsssion an weil, den
Hrn. v. Uüring besagter Zehewte kein Lehen ist, maßen er ihme mit
denen notablen Ausdrücken, solchen verschenken, verkaufen, vertauschenund
in gueincunguo alium zu translsriren, gegeben und sich weiter nichts, als das
Näherrecht auf solchen Fall und der (lonsens rsssrviret worden :c. Sie
mögen nun vorbringen, was sie wollen, so werde ich mit ihnen keine weitere
Schriftwechsel unternehmen,sondern all Lsntsntiain sudmittiren, weilen diesseits
in actis und in der von mir verfertigten specis kacti alles gesagt und rsmovirt
ist, was nur gegenseits vorgebracht werden kann.

5. April 1766. Auf Ew. Hochw. Hochgen. vom 18. verlofenen Monats
habe hiermit ohnzuverhalten die Ehre, wie die hochfürstl. dillenburg. Regie¬
rung nach der letztern Urteil allerhand vergebliche Schritte gemachet, und sich
von der allairo loshalftern, die von Eülictnschen Erben aber, und jetzo die
v. IVallllsche,weil sie das Gut anwiederum abgetreten, die ganze Sache auf
erstere schieben und sich davon gänzlich freimachen wollen. Beider ist aber all-
bereits genuglich begegnet und ich habe schon vor denen Ostern eine fernere Urteil
gehoffet. Der Frhr. v. (lramsr ist kskersns, der Hr. Aajor v. Ltuttsrllsim, so
neulich hier war, hat solche auch selbsten bei demselben erinnert. Dero Herr
Bruders procsss stehet gegenwärtig auf der exscution. Die Sache habe mit
allen Unkosten gewonnen, und seine Fr. Mutter und Fr. 1ante müssen ihme
annoch ohngefähr 6 bis 7000 fl. herauszahlen, wovor das Gut zu Zeppen¬
feld haftet. Die Fr. v. Hussen ist endlich von ihrem beschwerlichenprocsss
per Lsntent. in rsstitutorio glücklich und von allen Anforderungen der Usicll-
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wann und Finckischen Erben aboolviret, auch ihr noch ohnlängst die proosss-
Kosten mit 700 Thlr. achuctioiret worden.

Uonsisru- Uonsisnr 1s Laron ü'Dbsrstsin. Us-ior st Ooiumuiwsur ün
NsAÜusut c1'^.xxsnbonrAOis-Zons au Lsrvies üs L. Uns. 1s Hol äs?russs

biso, vnäsrst. n lllllss in Preußen.

Als mein Urgroßvater starb (27. Okt. 1778), war die Löhuberger

Prozeßsache noch auf dem alten Flecke. Sein Sohn 'Wlldolrn, kursächs. Hof-

nnd Justitien-Rath zu Dresden, brauchte das von dem Ober-Stallmeister

v. Büring am 9. Inn. 1719 errichtete Testament in einer aus dem

Büringischen Majorat herrührenden Sache, um sich mit seinen Geschwistern

(Karl und Charlotte) zu vernehmen und wandte sich deshalb nach Wetzlar

mit der Bitte, ihm das Original oder doch wenigstens eine beglaubigte Ab¬

schrift davon zukommen zu lassen.

Lxtruet eines von dem Herrn Kammergerichts-Hssössor von Leipziger
ä. 6. Wetzlar, den 12. Okt. 1782 erlassenen Schreibens.

Dem Herrn Hofrath von Eberstein bitte meiner verbindlichstenHochach¬
tung zu versichern und daß ich dessen Angelegenheit aufs beste besorgen werde.
Ein Origirisl-Ocxzuinsnt in eansis psncksntidns ab Ttotis zu moviren, steht weder
bei mir, noch bei der Kanzlei. Das ist res ssnaws, und der Anwalt muß in
auäisntia darum anrufen. Ich habe den Hrn. Ina. Lange deshalb bereits
sxoitiret, und es soll entweder rstraüitio Originalis tsstainsnti oder doch oopia
viäimata chnsäsin nächstens erfolgen.
Schreiben des Inasntiatsn Lange an den Hofrath Wilhelm Frhrn. v. Eberstein

zu Dresden ct. ä. Wetzlar, den 1. Dec. 1782.
Hochwohlgeborner Freiherr w.! Ew. Hochwohlgeboren verehrliches hat mir

der Herr Assessor von Leipziger zugestellet und in gefolge solchen soll Dero
Verlangen ein Genügen geschehen, sobald die bereits bestellte Abschrift des

von Bühringischen tsstarasnts aus der Reichs-Kammergerichts-Kanzlei

in beglaubter Form erhalten habe. Wegen der Fortsetzung der Sache, das Gut

Löhnberg betr., erwarte alsdann seiner Zeit weitere Befehle, da mir der ganze

Zusammenhang der Sache auf das genaueste bekannt ist, indeme die Feder selbsten

darin geführet habe. Herr von Leipziger wird zur Beförderung auch das
Seinige beitragen.

Da mein Urgroßvater fünf Jahre vor seinem Ableben das Amt Lei¬

nungen gekauft hatte und er sowohl, als später auch seine Erben mit Be¬

zahlung der darauf haftenden Schulden genug zu thun hatten, so war das

wohl der Grund, weshalb der Hofrath von Eberstein nicht gesonnen war,

den Löhnberger Prozeß fortzusetzen. Deshalb wurde ihm auch das Bürin-

gische Original-Testament ausgeantwortet, wie nachstehendes Schreiben des

Kammergerichts-Assessor v. Leipziger zeigt:

Hochwohlgeb. w. Herr Hofrath! Ew. Hochwohlgeb. erhalten durch den An¬

schluß das verlangte UinAinnI-tostnuieut, wie ich es aus der Kanzlei empfangen;

ich erbitte mir weitere Gelegenheit, Denenselben angenehme Dienste zu leisten

und beharre mit schuldigster Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster

Diener von Leipziger.
Wetzlar, 21. Dec. 1732.
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Karl v. Eberstein einigt sich mit Onkel Christian und

Schwester Amalie und erhält die Vormundschasts-Nechnnng.

Noch ehe des Dbcr-Jägrrmeijtrrs Karl Frhrn. v. Eberjtcins ältester Sohn,
der damalige Fähndrich Johann Karl Friedrich Frhr, v. E,, mündig wnrde,
erbat er sich von seinem Oheim und Vormund, dem Grafen Ernst F.
v. Eberstein, über Folgendes nähere Auskunft:

l) über die Briefschaften seines sel. Vaters; 2) Nachricht von dem Dillen -

burgischen Wesen; 3) wohin die sämtlichen Möbel und Effekten seiner

sel. Eltern hinkommen; 4) was die Kinder erster Ehe wegen ihrer sel. Mutter,

da doch dieselbe 1000 Thlr. dem sel. Vater in das Lehn gegeben, kriegen;

5) die Rechnung von den Einkünften nach des Vaters Tode; 6) den Ver¬

gleich mit der Stiefmutter; 7) die Abschrift von ihrer Ehestiftung;
8) Item des Silbers; 9) was die Stiefmama und Stiefgeschwister nach

des Vaters Tode gehoben.

Des Grafen Erwiderungen: llü 1) Habe ich keine Briefschaften gesehen,

noch weniger bekommen oder verlanget, und wird des fürstl. Dillenburg. Lora-

inissarü, nämlich Hrn. Rath und Amtmann Jeckels Inventur zeigen, was da

gewesen und wo es jetzt befindlich. Ilä I) Diese Nachricht muß sich aus des

Hrn. Rath und Amtmanns (loinnnssariseüsn Lrotoeoll ergeben. tlü 3) Des¬

gleichen auch dieses. Seiner sel. Frau Mutter Kleider und weiß Anziehzeug

ist das wenige, so noch davon in natura vorhanden gewesen, unter die 3 Töchter

solchergestalt ausgetheilet worden, daß eine jede davon bekommen, was sie damals

etwa brauchen können. 4) Sind es nicht 1000 Thlr., sondern nur 700

gewesen, welche sein sel. Herr Vater besage des Erbvergleichs selbst wieder über¬

nommen. Hü 5) Hat sein Herr Vater 6000 fl. Lehnstamm hinterlassen,

so in Horl bei dem Herrn Jägermeister stehen. Davon bekommt jeder Sohn

2000 fl., also jährlich 100 fl. Interesse. Wie solche bezahlet sind, wird der

Herr Jägermeister zu äoeirsn wissen; L. jährlich 15 Thlv. von der Hor-
laischcn Mühle. Diese hat der Herr Ober-Berghauptmann anfänglich
erhoben und wird solche zu berechnen haben. Einige Jahre habe ich diese IS

Thlr. zu mir genommen, und wird meine Vormundschaftsrechnung seiner Zeit

zeigen, wohin solche ausgegeben; (1. 8 Schfsl. KM'N und 8 Schfsl. Gerste,
auch von solcher Mühle jährlich. Diese habe bis anhero auch zu mir ge¬

nommen; v. das 7te Teil von der Hütte; was davon gefallen, habe ich zu

mir genommen, hingegen a) der Frau Stiefmutter jährlich 100 Thlr.,

d) dem Herrn Vetter, was er bekommen, e) Fräulein Nettchen ihre Lensian,

Kleidung und Bedürfnis in dem Kloster zu Mainz, wie auch ihre Kleidung

und Nothdurft, so lange sie in Sachsen, cl) einige von dem Herrn Vater

hinterlassene Schulden zu Mainz und sonsten bezahlet, e) 1000 Thlr. Ehegeld,

so die Frau Stiefmutter dem sel. Herrn Vater baar zugebracht, sind zwar

äsxoniret, sie will aber solche nicht annehmen, sondern xrastenäiret zugleich noch
1000 Thlr. Gegenvermächtnis, welche ich jedoch ihr vor geendetem Lreäit-

Wesen nicht zugestanden und darüber noch jetzo einen kostbaren Lroosss gegen

sie zu vertreten habe, welcher t) sehr viel Unkosten bishero gefressen. Überhaupt
wird davon seiner Zeit meine Vormundschaftsrechnung alles spseiües zeigen.

IlU 6) Diesen will abschreiben lassen. 7) Diese habe ich nicht und muß

zu Dillenburg, entweder bei dem Herrn Lommissario oder der Regierung

sich finden. Ich habe Bedenken gehabt, solche zu agnoseiren, weil sie mir nicht

ohne Bedenken wegen des Herrn Vetters und seiner vollblütigen Ganz-Ge-'
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schwister geschienen, und dieses ist eben die Ursache des Lroasssss, den ich mit
der Frau Stiefmutter habe. Anbei ist bekannt, daß da dessen Frau Groß¬

mutter und der unvergleichliche Xotarius Oistriaü sich die Vormundschaft
wegen der Eichen und sonst in dem Nassauischen und deren llckmtmstration

alleinig arrogiret, ich mich in ihre Kocherei nicht mengen mögen. llck 8) Dies

muß sich bei dem Lommissarischen Lrotoooll zu Dillenburg finden. So viel

erinnere ich mich wohl, daß die StieMamma das meiste, als ob es teils ihr .

von dem ?apa geschenkt worden, weggenommen. So hatte auch sein sel. Herr

Vater eines und das andere (Silber nämlich) selbst bei seinem Leben noch

in Wetzlar versetzt. Deshalber schickte ich unter der Hand und ohne mich bloß
zu geben llo. 1728 meinen Ssorstarium hin. Weilen aber die Interessen und

Kosten so hoch aufgelaufen, daß noch 1 Thlr. und etliche 20 Xer Schaden dabei

und es nicht zu erhalten gewesen, sondern doch verkauft werden müssen, habe

mich weiter darum nicht inelirt. Hä g) a) Die Frau Stiefmutter jährlich,

wie ack 5) gedacht, 100 Thlr. bekommen; d) die 2 Stiefbrüder haben von

dem Hrn. Jägermeister zu Stolberg 200 fl. Lehnstammszinsen

bekommen sollen, ich weiß aber nicht, wie weit er solche der Frau Stiefmutter

bezahlet; a) die Fräulein Stiefschwester hat von mir mehr nicht, als 50 Thlr.
bekommen.

Diese Erkundigungen hatte jedenfalls der Fähnrich Karl v. E. ein¬

gezogen, bevor er auf ein Werbe-Kommando in's Reich geschickt wurde.

Wie oben (S. 47) erwähnt, kam Karl bei dieser Gelegenheit auch nach

Dillenburg, ließ sich von seiner Schwester Amalia von Außem in den

Eichen das Büring'sche Testament aushändigen und wollte damals schon

wegen des von seinem Vater illiaito verkauften Zehnten zu Löhnberg

gegen die Gülchen'schen Erben aotiormin rsvoantoriana bei dem kaiserl.

Reichskammergerichte in Wetzlar anstellen (s. oben S. 30). Seine Rückreise

nach Tilsit nahm er über den Harz, um daselbst seine Oheime: den Grafen
Ernst zu Groß-Leinungen, den Ober-Berghanptmann Anton Gottlob

zu Harzgerode und den Hof-Jägermeister Christian v. Eberstein auf Mo-

rungen zu Stoberg und seine Schwestern Charlotte und Christiane zu besuchen und

zugleich Erbschaftsgeschäfte zu besorgen. Mit seinem Onkel Christian einigte

er sich wegen seiner Horla'schen Lehnstammszinsen in folgender Weise:

Die Lehnstamms-Jnteressen wegen des erkauften Vorwerks Horla

von dem sel. Herrn Jägermeister von Lborstom zu Oillsnburg betragen sich

von Johanni 1720, als es erkauft: 300 fl. (näml. Mfl.) Johanni 1721, 300 fl.

Johanni 1722, 300 fl. Johanni 1723, 300 fl. Johanni 1724, 300 fl. Jo¬

hanni 1725, 150 fl. von Johanni 1725 bis Neujahr 1726, Summa 1650 fl.

Hieraus sind bezahlt: ^ ^

den 24. ckumj 1722 laut Quittung baar 600 —

„ 23. ckulij 1722 laut Postschein von Nordhausen . . 228 12

„ auf Orckrs des sel. Herrn Jägermeisters an Hrn. Ben¬

necken in Leipzig den 23. ckau. 1723 .... 71 9

„ 15. 9bris 1723 laut Postschein 228 12

„ 17. 9 bris 1724 laut des sel. Herrn Jägermeisters Brief 223 12
im ckauuario 1725 an Hrn. Bennecke laut Schein ... 57 3

den 15. ckulij 1725 laut Postschein Sangerhausen . . 114 6

„ 4. Uaij an Hrn. Bennecke laut Schein 1727 . . . 153 —
Summa 1631 15
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Von vorstehenden gezahlten 1681 st. 15 Gr., die nur bis Neujahr 1726

an meinen sel. Herrn Bruder, den fürstl. dillenburg. Ober-Jägermeister

Karl von Ebcvsteitt zu zahlen schuldig gewesene 1656 abgezogen, habe ich

zu Endes Unterschriebener zu viel gezahlt 31 fl. 15 Gr., welche 31 fl. 15 Gr.

als eine von meinem sel. Herrn Bruder zurückgelassene Schuld anzusehen ist

und von denen sämtl. Erben durch ihren Herrn Vormund von deren Intrncksn

bezahlt werden müssen.

Berechnung mit meinem Vetter, den Hrn. Fähndrich Karl VlNt Eberstein

wegen der 300 fl. Lehnstamms-Jnteressen, wovon derselbe von Neujahr

1726 zu seinem dritten Teil haben soll:
50 fl. von Neujahr 1726 bis Johanni 1726,

1400 „ von Johanni 1727 bis mit Johanni 1740,

Lumma 1450 fl., und empfangen hat:

den 31. Xdris 1735 laut Quittung? 56 fl. 3 Gr.
„ S- „ 1737 ,, „ 160 „ — „

llrmo 1740 von dem Herrn Gstafen vor mich der Hr.

Fäh ndrich erhalten - - 114 „ 6 „
Lumina 331 fl. 9 Gr.

Diese 331 fl. 9 Gr. von der vorstehenden Lumma als 1450 fl. abgezogen,

behält der Hr. Fähndrich zu fordern 1118 fl- 12 Gr.

Nachdeme ich heut clato mit meinem geliebtesten Vetter Herrn Karl V0tt

Eberstein, königl. preuß. kurfürstl. brandenb. Fähndrich von den Dragonern,

mich wegen seines auf meinem von seinem sel. Vater, auch Herrn Karl von

Eberstein, den 27. llan. (24. Juni) 1720 erkauften Gut Horla haftenden

Lehnstammes, den er zum dritten Teil jährlich von Neujahr 1726 an mit

100 fl. Meißn. oder 87 Thlr. 12 Gr. zu genießen hat, welches 1450 fl. bis

Johanni 1740 ausmacht, wie obsteht, berechnet und zum Grund aus folgender¬

maßen verglichen: 1) Weilen sich gefunden, daß ich ihme darauf nur 331 fl.

9 Gr. mal. einhundert Thaler, so ihm mein Herr Bruder, der Graf vor mich

den ... . 1740 geschickt, bezahlt habe, einfolglich ich noch einhundert achtzehen

Gülden 12 Gr. ihme restlos; 2) so habe ihme hiebet anheut weitere zweihundert

achtzehen Gülden 12 Gr. baar darauf bezahlet, also daß ihme deshalber bis
und mit gedachtem Johanni 1740 mehr nicht als neunhundert Gülden rückständig

verbleibe; 3) wie ich dieses von solcher Zeit an als ein zinsbares Kapital

agnosoirs, als verspreche; 4) hierdurch sab bypotllsea. bonorum, und zwar

spsoialissims seines väterlichen wiederkäuflichen Gutes Horla, obenbenanntem

meinen Herrn Vetter Karl Von Ebcrsteitt nicht allein das Kapital der 900 fl.

ehrlich und redlich in gangbaren giebigen Münzsorten baar zu verschaffen, sondern

auch 5) bis zur völligen Bezahlung mit 5 p. (lsnto zu verintsrsssieren.

6) Haben wir uns beiderseits dahin verglichen, daß, weil die Abführung solcher

jährl. 100 fl. nicht allezeit assurat geschehen, ich gedachtem meinem Herrn

Vetter deshalber noch besonders überhaupt einhundert fünfzig Meißn. Gülden

geben sollen, welche ihm auch wirklich baar hiermit bezahlt habe. 7) Gleichwie

nunmehr benannter mein Herr Vetter dahingegen aller weitern Ansprüche solches-

wegen auf das feierlichste, rechtsbeständigste und rechtserforderlichste sich auf ewig

wohlbedächtig ergiebet (im Entwürfe steht begiebt). 8) Also hat er auch über

diese ihm diesfalls überhaupt bezahlten 150 fl. sowohl, als über die abschläglich

der jährlichen 100 fl. ihme ckato ebenmäßig baar erlegten 218 fl. 12 Gr. auf

das rechtkräftigste unter ausdrücklicher rsmmoiation der Ausflucht non rmmeratas

vst nou nossptas peounias sotsimitsr guittiret, ich aber 9) ausdrücklich ver¬

heißen, ihme nicht allein mit Abtrag des Kapitals auf die verglichenen Termine

treulich inne zu halten, sondern auch 10) die surrsntön jährl. 100 fl. von Jo-
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hanni 1740 an richtig abzuzahlen und mit dem Johanni 1741 von neuem
gefälligen 100 fl. solcher Zeit den richtigen Anfang zu machen und damit treulich
von Jahren zu Jahren zu oontiuuiren, alles treulich sonder Gefährde. Iltens
und schließlichen sind beiderseits rssp, Herrn Vettern mit vorstehend-obiger Be¬
rechnung von Johanni 1720 bis dahin 1740 wohl zufrieden, rsuurnziren dahero
allen An- und Zusprächen, so dieser Rechnung zuwider laufen möchten, vor sich
und ihre Nachfolger in beständigster Rechtsform auf ewig mit nochmaliger Ver¬
sprechung, daß ich der Hof- und Jägermeister sowohl den Rückstand derer
neunhundert Gülden Kapital euva Intsrssss von Johanni 1740 auf ge¬
setzte und veraaeorckirte Termine nicht nur jedesmalen richtig bezahlen, sondern
auch die meinem Herrn Vettern jährl, einhundert Gülden Lehustamms-In-
tgrosso allzeit Johanni richtig abführen will. Wogegen ich, der Fähndrich,
nachdem ich mein Liftes Jahr passiret und meine Niigoieunituet
erlanget, diese Rechnung nochmalen aaesptirs und wegen der darinnen gezahlt-
benannten Gelder meinem hochgeehrtesten Herrn Olloiva hiermit nochmalen auf
das rechtbeständigste guittire.

Urkundlich ist dieses in äuplo ausgefertigt und zu mehrerer Festhaltung von

beiderseits Herrn LoutrsReutsu eigenhändig unterschrieben und mit ihrem ange-

bornen Petschaft bekräftiget, wovon ein jeder ein Lxsiupiar zu sich genommen.
So geschehen Herzogen Rötha (Harzgerode), den 18. Aartii Z.o. 1741.

(U. S.) August Christian Wilhelm von Eberstein.
(U. 3.) Carl von Eberstcin.

HL. Unter dem von dem Grafen Ernst v. Eberstein gefertigten Entwürfe steht: „Wann
vorstehende Lrrnels, wie ich glaube, so verabredet sind, so finde vor meine Person
bei diesem Lrossvt nichts zu erinnern. Groß-Leinunqen, den 15. Närs 1741.
G. H. Hilgard."

Der damalige Lieutenant I. Karl Fr. v. Eberstein scheint in der Zeit

von 1743/44 einen längern Urlaub gehabt zu haben. Wie lange sich der¬

selbe, nachdem der Löhnberger Prozeß am 13. Januar 1744 seinen

Anfang genommen (s. S. 34), noch in Nassau aufgehalten, ist aus den mir

vorliegenden Akten nicht ersichtlich; ein Vierteljahr später aber war er in

Groß-Leinungen, wo er dem Grafen Ernst v. Eberstein folgende

Quittungen ausstellte.
Nachdem aus unsers gnädigen Herrn Oheims, Herrn Ernst Friedrich des

heil. röm. Reichs Grafen von Eberstein geführten und von dem Tode unsers
sel. Herrn Vaters, des Nassau-dillenburgischen Ober-Jägermeisters Hrn.
Karl's von Eberstein, an bis und mit Ostern 1744 übergebenen VoriNNttd-
schafts-Rechnung, welche sowohl vor mich als in Vollmacht meiner Frau
Schwester, der Frau von Aussein in alle und jeden Posten der Einnahme
und Ausgabe, auch Lslaulo richtig befunden habe und vor mich und sie aguosaire,
sich ergeben, daß zu völliger Laläirung solcher Rechnung noch 101 Thlr. 5 Gr.
2/? H heraus zu geben gewesen, und ich davon sowohl vor mich mein h? Teil*)

5) Außer den vier Kindern IrEhe waren noch drei 2r Ehe da. über seine Kinder
hat der Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein selbst aufgezeichnet: „Erster Ehe
1) Charlotte Johannctta Sophia, geboren 1714 den 22. Mai, 2) Amalia Hen rietta
Elisabetha, geb. 1717 den 8. Nortis, 3) Wilhelm Karl, geb. 1718 den 29. April,
gestorben den 6. Lsa. 1718, 4) Johann Karl Friederich, geb. 1719 den 4. Mai,
5) Fricderika Christina Sophia Charlotta, geb. 1720 den 19 cknnij. Den 17. 9br.
1720 ist die Frau Mutter gestorben. Zweiter Ehe: 1) Wilhelm, geb. 1722 den
23. 7br., welcher gestorben, 2) Dorothea Agatha Henrietta, geb. 1723 den3.Lso."

Diese Aufzeichnung ist also geschehen vor der Geburt von Karl Christian und
Ludwig Ernst Karl (vgl. Nachtr. v. 1879, S. 132). Die Tochter 2r Ehe D. A. H.
verheirathete sich 1744 mit dem Rittmeister vonWeudt unter den „Hanebergischen Truppen."
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an 14 Thlr. 14 Gr. 6"/? H, als auch der Frau von Aussein ^7 Teil an
14 Thlr. 14 Gr. 6°/? ^ baar ausgezahlt bekommen und in Empfang genommen
habe; Als guittire hochgedachtemmeinem Herrn Oheim darüber hiermit aufs
rechtsbeständigste.SiZimtumGroß-Leinungen, den I. Nafi 1744.

Johann Karl Friederich von Ldarstmu vor mich und meine Frau Schwestervon Xnsssm kraft deren obhabenden Vollmacht.
Nachdem des Herrn Grasen von Eberstcin LxasII. wegen Frauen Amalien

Hamiatten Elisabethen gebornen von Eberstein verheiratheten bau Vussem
clato mit uns unterschriebenenrssp. in obhabender ihrer Vollmacht meiner, ihres
Bruders des Lieutenants Karl von Eberstein, und in vor hiesigem Amte
auf deren rechtl. Ansuchen vom ciato Eichen bei Dillenburg, den 19. dlovsmkr.
1743 gerichtl. bestätigter Luratel meiner, des Justizraths Georg Heinrich
Hillsard 's, Berechnung gepflogen und vermöge deren sich befunden, daß dieselbe
zu ihrem vierten Teile 259 Thlr. von ihrer Frau Mutter Ehegelde an
1000 Thlr.; 142 Thlr. 29 Gr. 9 H von denen 571 Thlr. 10 Gr. 10 ^
auf alle vier Geschwister kommenden Wiederlage; 375 Thll'. von denen in
der Vormundschafts-Rechnung spoeilloirten 1500 Thlr. Interessen von
ihres Hrn. Vaters Tode bis 1. Nartii 1741; 32 ThlV. 9 Gr. von denen
ferneren Interessen vom 1. Aartü 1741 oxalumva bis 1. dlartii 1743; 899 Thlr.
5 Gr. 6 H in Lumma haben müsse, worauf und wozu anvörderlich der
Lieutenant meine zu viel empfangenen 269 Thlr. 17 Gr. 19 H zuzuschießen
habe und werde, sowohl als meine Schwester Johannetta Charlotte weiters
ihre auch zu viel habenden 121 Thlr. 3 Gr. 4 H zugleich baar bezahlet hat,
so mir, dem Lieutenant richtig zu Händen gestellet worden sind, und dann der
Herr Graf von Eberstein zu deren ganzen tloinplstirung uns die Lumina,
von 418 Thlr. 8 Gr. 4 H baar und in einer unzertrennten Lumina «lato
ausgezahlethat, die ich, der Lieutenant, in deren Vollmacht in Empfang und
zu mir genommen habe. Womit die ihr zukommenden achthundert Thaler
5 Gr. 6 H ihre vollkommene Richtigkeitbekommen und erhalten haben; Als
werden dieselben hierdurch von uns beiderseits ihrenthalbenmit Begebung der
Ausfluchtdes nicht gezahlten oder empfangenen Geldes auf das rechtbeständigste
guittiret, und haben wir zu Urkund dessen diese Quittung eigenhändigunter¬
schrieben und besiegelt. So geschehen Groß-Leinungen, den 2. Nasi 1744.

,<K. L.) Johann Karl Friedrich von Ldenstain in obhabenderVollmacht meiner
Frau Schwester von Aussein geb. von Lbsrstsin.

Georg Henrich Hilgard, ouratorio nomms der hochwohlgebornen
Frau von Aussein gebor, von Eberstein.

Daß von meinem Herrn Oheim dem Herrn Grafen von Eberstein
mein Teil von denen den 4. April geteilten 200 Thlrn. mit achtund-
zwanzig Thlr. 13 Gr. 8flü H baar und richtig ausgezahlt bekommen, nicht
weniger in Vollmachtmeiner Schwester der von ^.ussöm gleicherweisevor
sie 28 Thlr. 13 Gr. 8 Hz H baar empfangenund zu mir genommen habe;
Solches bekenne hiedurch und guittire darüber vor mich und sie aufs rechtbe¬
ständigste. Ligimtuin Groß-Leinungen, den 2. dlssi 1744.

Johann Karl Fricdcrich von bibenKlain vor mich und meine SchwesterFrau von Vussem geb. von Tbsrstein kraft obhabender Vollmacht.
Daß ich Endesunterschriebenervon meinem Herrn Oheim, dem Herrn

Grafen von Eberstcin, den vierten Teil der 21 Thlr. 9 Gr. Interessen
von 423 Thlr. 14 Gr., welche uns Kindern ersterer Ehe wegen der Wiederlage,
so lange die Frau Stiefmutter Obristin von Guttenberg lebet, gleichfalls
zukommen, sowohl vor mich mit 5 Thlr 8 Gr. 3 H an Hrn. Justizrath Hil-
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gard den 29. Febr. 1744, als auch vor die Frau von Außem mit S Thlr.

8 Gr. .3 H äato baar und richtig bezahlt bekommen, solches bekenne hierdurch

guittirend. Groß-Leinungen, den 2- Acht 1744.

Johann Kart Iricdcrich von Lborstoin vor mich und meine Frau

Schwester von Vussem kraft deren obhabenden Vollmacht.

Bei seiner Anwesenheit in Groß-Leinungen i. I. 1744 übergab der

Lieutenant Karl v. Eberstein seinen Schwestern Charlotte und Christina

alles dasjenige, was diesen noch aus der mütterlichen Erbschaft zukam und

was er für sie in Nassau in Empfang genommen hatte:

Extrakt derer Gelder, so ich vor meine beiden Fräulein Schwestern Charlotte

und Christiane von der Büringischen Verlassenschaft empfangen habe.

Laut der Teilungsloszettel habe vor jede Schwester oxalusivo des Röschen-

thalers baar empfangen 44 Thlr. 12 Gr. 7 ferner von dem Altenstädter

Zehenten, welcher vor 480 st. verkauft worden nach Abzug des zehnten

Pfenniges ä 48 st. und 5 st. vor den Kaufbrief 427 st.; diese zu Thalern ge¬

macht, macht 284 Thlr. 16 Gr., solche in 4 Teile, bekommt jede zum vierten

Teil 71 Thlr. 4 Gr. Die Früchte des Zehenten von 1743 sind vor 25 st.

verkauft worden, in 4 Teile, bekommt jede zu Thalern 4 Thlr. 4 Gr. Die

silbernen Spitzen, so im Invontario benannt, haben gewogen 22 Loth, das

Loth ä 22 all>., macht 9 Thlr. 20 Gr., zum 4. Teil 2 Thlr. 11 Gr. Die

5 alten Löffel haben gewogen 14 Loth, das Loth ä 23 alb., macht 8 Thlr.

12 Gr. 4 (zum 4- Teil) 2 Thlr. 3 Gr. Eine Schuldforderung von

Johann Peter Schneider in Altenstädt einaassirt ö 19 fl., bekommt jedes davon

zu Thalern zum 4. Teil 3 Thlr. 4 Gr. Noch eine Schuldforderung von

Hans George Haus in Altenstädten ä 40 fl. 7 alb., macht 26 Thlr. 20 Gr.,

zum 4. Teil 6 Thlr. 17 Gr. Noch eine Schuldforderung von Jacob

Brück in Altenstädt ä 10 fl., macht 6 Thlr. 16 Gr., zum 4. Teil 1 Thlr.16 Gr. Lumina der Ilinnabma 135 Thlr. 23 Gr.
Dagegen habe der Frau von llusssm vor Kostgeld der sel. Frau

Großmutter vor uns 3 Geschwister bezahlen müssen 130 Thlr., welches zum

3. Teil beträgt 43 Thlr. 8 Gr. Dieses von obiger Summa ä 135 Thlr. 23 Gr.

abgezogen bekommt jede Schwester von mir noch heraus 92 Thlr. 15 Gr.

Hierzu kommt noch vor 30 Pfd. Zinn, das Pfd. zu 4 alb., macht 6 Thlr., zu
obigen 92 Thlr. 15 Gr. zugerechnet, macht Thlr. 98 Gr. 15 —.

Dieses alles haben wir richtig erhalten Charlotte ll'Lborsteiu,

Chrijliana ü'Lberstoin.

Wie wir aus den Briefen der Frau von Außem (die sich übrigens

bald „Außem" bald „Außen" unterschreibt) ersehen, war sie nicht in der

Lage, ihrem Bruder Karl die Eichischen Kaufgelder zu zahlen. Da

nun Karl, der im Jahre 1740 gar keine Kenntnis von dem wirklichen

Wertste des Rittergutes Eichen gehabt, endlich bezahlt sein wollte, so

kam es zwischen beiden Geschwistern zu MißHelligkeiten, so daß sogar Karl

damit drohte, den in feiner Minderjährigkeit geschlossenen Kaufkontrakt für

ungültig zu erklären und die Eichen selbst zu übernehmen. Um es nicht

zu einem Prozesse darüber kommen zu lassen, verabredeten sie, sich bei ihren

Verwandten auf dem Harzezu treffen und sich dort zu einigen. Nach Beendigung

des Reichmann'schen Prozesses konnte Amalie also jetzt endlich ihr Vorhaben,

nach Sachsen zu reisen, ausführen. In Groß-Leinungen und Harz¬

gerode kam es nun zum Abschlüsse von folgenden Vergleichen, nachdem der
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Frau v, Außem Christfried Adam Höfer in kurutorem in Znnsrs kon¬

stituiert worden war.
Demnach Frau Umalia von Aussein geb. von Eberstein bei hiesigem Königl.

Preuß. Üustw-Amteunterm 7. buius per littsras angezeiget,wie sie in ihren
Angelegenheiten eines kuratoris aä oinnes inäistinets Xetus benöthiget sei und
des Endes den Herrn lluris praetieuin Hrn. Christfried Adam Ilosler dazu
erwählet habe, dieser auch sothane (tarntet willig aoesptirete; Als ist deren
Retito äslsriret und ermeldeterHerr kbristtrisä tl.äarn Köster gleichfalls ge¬
dachter Frau llinalia von Aussein geb. v. kkerstein in kuratorsin in gensrs,
legali inoäo dergestalteonstitniret worden, daß er sich seiner Frau Kuranäin
und ihren Angelegenheiten, in- und außer Gericht bestens annehmen, ihren Nutzen
in alle Wege schaffen und fördern, Schaden und Nachteil aber nach Möglichkeit
abwenden, auch alles dasjenige thun und verrichten solle und wolle, was einem
getreuen kuratori eignet, gebühret und die Königl. Vormundschafts-Ordnung
ihme befiehlet; Dagegen seine Frau kuranäin nichts ohne seinen Konsens und

. Vorwissen vornehmen,auch alles dasjenige, was er für sie oder in ihrem Namen
in und außer Gericht vornehmen und handeln wird, genehmigen und ihn in alle
Wege schadlos halten solle und wolle. Urkundlich ist dieses Kuratorium auf
Verlangen und zu des Herrn kuratoris Rsgitiination in torma probante unter
des anhero verordneten Koininissions-Raths und Justiz-Amtmannseigenhändigen
Unterschrift und Jnsiegels ausgefertigt worden. Lignatum klettenkerg,
den 8. ketobr. 1768.

Königl. Preuß. Justiz-Amt daselbst.
(R. 8.) Llmnor.

Nachdem zwischen mir Endes unterschriebenentl.inalia verwitbeten von Vussem
gebornen von Rbsrstsin wegen derer von einem Sieb enteil der Groß-
Leinungischen Kupferhütte und gesamten Bergwerk, so meinen Herrn
Brüdern nach dem im Jahr 1721 geschlossenen, von denen damals lebenden
sieben Herrn Brüdern von Rderstein eigenhändigunterzeichneten,besiegelten
und im Oberaufseher-Amte zu Eisleben eoullrmirtenErb-Recesse einzig und allein
zugefallen, von mir aber bisher als zum siebenten Teil unter uns Geschwistern
gezogenen Einkünften heute äato zwischen mir und meinem Herrn Bruder, dem
Königl. Preuß. Najor Herrn Karl Rrieärieb von kkerstsin, eine freundschaftliche
Unterredung gepflogen und darinnen von abgedachtem meinen Herrn Bruder
aus brüderlicher Liebe und Rstiine zugestanden worden, daß ich die seit
meiner Verheirathung genossenen Revenuen vom siebenten Teil (obwohl
solche schon bei meiner Verheirathung nach dem unter denen sieben Herrn
Brüdern verabredetenund geschlossenen Reesss äs ao. 1721 hätten eessiren
müssen, dahero solche auch auf keine Weise zu fordern berechtiget gewesen) bis
Niellasli 1763 zu genießen haben solle.

Wie ich nun dieses brüderliche und freundschaftlicheVerfahren aufrichtig und
stanknehmend erkenne; So thu ich auch hiermit auf alle an dem Berg- und
Hüttenwerke zu Groß-Leinungen und Morungen zu machende oder zu
erdenkende Ansprüche wohlbedächtig für mich und meine Erben auf ewig Verzicht,
so daß ich so wenig, als meine Erben oder Erbnehmer zu keiner Zeit einigen
Anspruch daran zu machen, ich solche und mich zugleich auf ewig verbinde, wie
ich denn auch verspreche,diesen von mir unterzeichneten Revers in torina pro-
baute zu Harz gerode ausfertigen zu lassen und meinem vielgeliebten Herrn
Bruder zuzustellen. Groß-Leinungen, den 4. ketokr. 1763.

(R. 8.) Amalia von Aussen (am Ende n für in)
geborne von Eberstcin.

(R. 3.) Atbrecht Rudolph von Cberstein

als Zeuge in und bei dieser Handlung.
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Kund und zu wissen sei hiermit, denen es zu wissen von Nöthen, daß auf
vorhergängige freundschaftl, Zusammenkunft und Beredung zwischen dem Königl.
Preuß, Herrn Obristw achtmeister und Lommanckonr des löbl, ^pporlburZischen
Oragoimr-ktsgimoirts zu Tilsit, Herrn .toftnim Kurl Friedrich vm> Lkerstein
an einem und Deroselben Frau Schwester, der verwitweten Frau ^.luuliu von
Aussein geb. von bibsrstsin mit Loosens und Vollwort Dero gerichtlich bestä¬
tigten Lnratoris, des ckuris praotioi Herrn Lllristkrisck ttclain blosksrs, am
andern Teile, nachstehender ehrlicher und ohnwiderruflicher Vergleich wohlbe¬
dächtig verabredet und geschlossen worden.

8 1. Nachdem nämlich unter obbenannten transi^irenden Geschwistern bis
anhxro darüber einige Irrungen obgewaltet, daß ersterer einmal den in seiner
Minderjährigkeit geschlossenen Kauf-Lontraot über das imrnsäiats Reichs-
Rittergut zur Eichen genannt nicht ferner genehmigen, sondern denselben wider¬
rufen, wenigstens aber den rückständigen Kaufschilling aä 6500 fl. nebst der
Interesse von Zeit des geschlossenen Kauf-Lontraots bis hierher verlangen,dar-
gegen aber letztere Frau von äussern geb. von Cdsrstein einen ihren Herrn
Brüdern gleichen Anteil an denen zu Groß-Leinungen belegenen von Eber¬
steinischen ?ainilion-, Berg- und Hüttenwerken praetsnäiren und des
Endes eine weitläuftige Gegenrechnung toriniren wollen, welche Mißverständnisse
dann gar leicht zu weitläuftigen und Geld versplitterndenZwistigkeitenund
Lroesssen ausschlagen können; als haben beiderseits resp. xaoisoirende und
transigirende Geschwistereum so mehr auf diensame Mittel und Auswege gedacht,
damit alle diese Dillsrentisn auf eine freundschaftlicheArt beigelegt und dadurch
das unter ihnen bestehende Band der nahen Verwandtschaft und Freundschaft
erhalten und mehr und mehr befestiget werde, zu solchem Ende also

§ 2. haben Frau li.rng.1ia verwitbetevon linssern geb. von Lberstein mit
Beistand und Vollwort ihres Eingangs gedachten Herrn Lnratoris, des cknris
praotiei Herrn Christfried Adam Höfer, nach wohl überlegter Sache mit freiem
Muth und Willen ihrerseits für sich, ihre Erben und Erbnehmenvon nun an
bis zu ewigen Zeiten auf alle Ansprache, so sie oder die Ihrigen ay dem Groß-
Lein- und Morungischen Berg- und Hüttenwerken, so der ?ainilis
derer Herrn von Ldsrstsin zugehöret, hätten machen können oder wollen,
obgleich dergleichen mit oder ohne Grund gewesen sein möchte, hiermit auf das
feierlichsteund in der allerbestenDormRechtens rsnunoiiren und öffentliche Ver¬
zicht thun dergestalt und also, daß weder Dieselben noch Deroselben künftige
Erben und Erbnehmenohne Unterschied des Geschlechtsjemals und bis zu ewigen
Zeiten sich zu denen Groß-Lein- und Morungischen Dainilisn-, Berg-
und Hüttenwerken zudringen und aus was vor Grunde es auch geschehen
möchte, davon einige Linolninenta, wie die Namen haben mögen, verlangen und
prastsnäiren sollen, können oder mögen, vielmehr wollen Lie allem Recht und
Lotion, so ihnen dergleichen zugestanden hätte, hierdurch zugleich in der feier¬
lichsten Rechtsform entsagen und sich davon lossprechen. Gleichwie nun

8 3. Eingangs benannter Herr Obristwachtmeister tollann Karl
Friedrich von Dbsrstsin diese friedsame Gesinnungen wohlgedachter Deroselben
Frau Schwester, der verwntbeten Frau von linssein, und die von derselben auf
das, gemeinschaftliche Berg- und Hüttenwerk geleistete Verzicht bestens angenommen
haben; also hat derselbe auch zu reoiprogusr Beförderungeines vollkommenen
Vergleichs und dauerhaftenfreundschaftl. Vernehmensfür sich, seine Erben und
Erbnehmen nunmehro allen Einwendungen gegen den über das iurniöäiutv
Reichsrittergut zur Eichen genannt errichteten Kauf-Lontraot, von welcher
Beschaffenheit dieselben auch sein mögen, hierdurch und kraft dieses in der
solennesten Rechtsnorm abgesagt und sothanen Kauf-Lontraotnicht allein, wie
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hiermit geschiehst, in allen seinen üuueteu und Verfassungen genehmiget, sondern
auch ans die gemachte Anforderungderer 6500 fl, rückständiger Kaufgelder samt
denen fällig wordenen Interessen, es möge nun vom Kapital und Zinsen noch
soviel im Rückstände sein, als immer wolle, hierdurch völlige Verzicht und Erlaß
thun, auch darüber in genere st in Speele guittiren dergestaltund also, daß
oftwohlernannte Dero vielgeliebte Frau Schwester, die verwitbete Frau von Aussein,
solches Gut zur Eichen genannt samt allen Ein- und Zubehörungenfortmehro
ohne alle fernere Ansprache und (lontraäietion besitzen, innehaben, behalten und
damit nach deren Gefallen erb- und eigentümlich schalten und gebahren könne
und möge; jedoch wollen auch wohlgedachter Herr Obristwachtmeister Johann
Karl Friedrich von llbsrsteiu aus dieser Kaufhandlung zu keiner Lvietion
und Gewährsleistung, aus welchem Grunde sie auch gefordert werden könnte,
weiter verbundenund gehalten sein.

Z 4. Nachdem nun also beiderseits vergleichende Geschwistere durch
diesen ehrlichen Vertrag und Irausaet alle bis anhero obgewaltete Irrungen und
Zwistigkeiten aus dem Grunde gehoben und niedergelegt zu haben bekennen, dan-
nenhero auch denselben nochmals völlig genehmigen,also wollen sie auch allen
unter sich aus obigen Gründen gegen einander toriuirtenRechnungen und Gegen¬
rechnungen gänzlich absagen, solche hiermit und in Kraft dieses vor sich, ihre
Erben und Erbnehmen völlig niederlegen, allermaßendieselben beiderseits hier¬
durch ausdrücklich bekennen, und wollen, daß alle dergleichen Rechnungen, aus
welchem Grunde dieselben auch möchten bis anhero toriniret sein, oder noch hätten
können toriniret werden, zugleich mit abgethanund völlig eassiret sein sollen,
also und dergestalt, daß ein jeder derer trausigirendenund paeiseirendenTeile
dasjenige, was ihm durch diesen aufrichtigen Vergleich abgetreten, ein und zuge¬
standen worden, für sich, seine Erben und Erbnehmenin völliger Ruhe und Zu¬
friedenheit genießen könne und möge.

s 5. Schließlichwollen beiderseits vergleichende Teile, daß dieser ehrliche
und mit reifer Überlegung unter ihnen abgeredete und also niedergeschriebene
Vergleich und Vertrag von allen Seiten Ironetsiusnt gehalten und dagegen von
keiner Seite, es geschehe ckirsete oder per inäirsotuiu gehandelt werde, noch
wollen sie zugeben, daß solches durch die Ihrigen oder sonst jemand geschehe,
vielmehr solle solcher als ein beständiges Familien-Gesetz unter ihnen bestehen;
wollen und befehlen auch, daß deren Nachkommen, Erben und Erbnehmenden¬
selben in der Maße annehmen und sich darnach ohne allen Wandel und Einwand
darnach gehorsamlich achten und richten sollen, als zu welchem Ende dieselben
nicht allein eine völlige ^nursstie und Vergessenheit alles desjenigen, was unter
ihnen vor diesem ehrlichen Vergleiche vorgegangen, oder von einem oder andern
Teile vorgenommen sein möchte, hiermit stiften und errichten, sondern auch eine
irmtuslls aufrichtigeFreundschaft unter beiderseitigen Angehörigen hiermit ver¬
knüpfen und fortgesetzetwissen wollen. Es sollen auch keinem Teile gegen diesen
redlichen Vergleich einige Ausflüchte und Einreden überhaupt zu statten kommen,
es mögen auch dieselben Einreden in denen allgemeinen Kaiser-Rechten oder son¬
stigen Landes - Statuten und Gewohnheitengegründet oder von denen Rechtsge¬
lehrten ausgesonnen und erdacht sein, oder noch erdacht werden; vielmehr wollen
sie allen solchen Einreden und Wendungenin Zsners, insbesondere auch denen
Lxeeptionsn des Betrugs, listiger Überredung, Verletzungüber oder unter die
Hälfte, nicht recht verstandener, nicht genugsam eingesehener oder anders abgere¬
deter als niedergeschriebenerSache, der Reue und Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand Rechtens, man habe an diesen oder einen Punkt nicht gedacht, es sei eines
oder das andere bei denen bis hieher koriuirten Rechnungen und Gegenrechnungen
ausgelassen, ein Jrrthum in dem Laloulo vorgegangen, man habe bei denen Aus-
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drücken einen andern Sinn gehabt und allen übrigen nebst der Rechtsregul,daß
eine gemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht eine besondere Erzählung aller Lx-
esptionsn vorhergegangen,hiermit auna rosp. Lonssnsu Luratoris in bester
Rechtsnorm bei adligen Worten, Treu und Glanben absagen und sich derselben
aufrichtigst begeben mit der ausdrücklichen Erklärung, daß dieser Vergleich über¬
haupt und insonderheitjederzeit dergestalt erkläret und ausgelegt werden solle,
als der Ausdruck es besagt und der Wortverstand im gemeinen Leben es mit sich
bringet. Urkundlich zu mehrer Beglaubigung ist dieser Vergleich in ckuplo auf-
gesetzet und von beiderseits llransigsntsn LNM rssp. Lurators eigenhändig unter¬
schrieben und besiegelt. GeschehenHarzgerode, den 3. Oot. 1763.

(U. S.) Johann Karl Friedrich Frhr. v. Eberstcin.
(U. L.) von Aussein geborne von Llieistein.
(U. L.) Oliiistkrieck Xckain Hvoken, Lnratorio nomine der

verwitbeten Frau von Aussein Hochwohlgeb.

ksvsrs an meine Frau Schwester ausgestellt.
Demnachmeine vielgeliebte Frau Schwester, Frau ll.malia verwitbete von

Russin geb. von Lkorstsin, nebst ihrem verstorbenen Herrn Gemahl auf mein
Ansuchen wegen des in Sachen meiner gegen weil. Hrn. Uootoris von (lülollsn
nachgelasseneHerrn Erben bei dem Höchstpreis!. Kaiserl. und Reichs-Kammergericht
zu Wetzlar obschwebenden Rechtsstreits für mich unterm 28. Rsbr. 1746 auf
3606 st. hoch Bürgschaft und (laution bestellet, auch den (lautions-Scheindarüber
bei hochgedachtemReichs-Lollsgio niedergelegt hat, dieser Rroasss aber bis ckato
noch nicht zu Ende gebracht werden können, ich aber gleichwohl nach dein unterm
heutigen Dato mit derselbenerrichteten Bergleiche keine weitere Anforderungan
ihr und sie also auch keine Rücksicherheit von mir in Händen hat; also rsvsrsire
und verbinde ich mich hierdurch in Kraft dieses vor mich, meine Erben und Erb¬
nehmen, daß ich meine obgenannte vielgeliebte Frau Schwester und derer Erben,
daferne sie über kurz oder lang aus abgedachter Lautions-Leistung meinethalben
einige Ansprache oder Verdrießlichkeit haben sollte, ich dieselbe zu allen Zeiten
und darum bescheheuerAnzeige völlig vertreten und dieselbe und ihre Erben
überall noth und schadlos halten solle und wolle, als zu welchem Ende ich meiner
vielgeliebten Frau Schwester mein bereitestes Vermögen,soviel dazu von Nöthen,
hierdurch zum ausdrücklichen Unterpfande verschrieben,damit sie sich auf be¬
gebenden unverhofften Fall daran, wo sie wolle, halten und davon czuuiibet juris
via vollkommen bezahlt und schadlos machen könne und möge. Urkundlich und
zu beständiger Festhaltunghabe ich diesen Revers und Bekenntnis wohlbedächtig
ausgestellet und mit meiner eigenhändigen Unterschrift und Besieglung bekräftiget.
Gegeben Uarsigorockö, den 8. Oot. 1763.

Briese Johann Karl Friedrichs Freiherrn von Eberstein
an seinen Vormund, den ältesten Bruder seines verstorbenen
Vaters den Grafen Ernst Friedrich von Eberstein zu Grosz-

Leinungen.
Wohlgeborner Graf, gnädiger Hr. Oheim! Ew. Uxoslisimö an mich er¬

lassenes Schreiben von dem 21. Xkr. habe wohl erhalten, woraus dann einesteils
ersehen, wie mein voriges Schreiben, welches den 23. Xovdr. ckatirst, erstl. den
16. Xdr. eingelaufen;weiß also selbst nicht, woran es liegt. Daß mir der liebe
Hr. Obsiin aber schreiben, daß die andern Hrn. Brüder dieses eher gewußt, was



— 243 —

denenselben in diesem Brief gemeldet, weiß nicht, wie dieses kommen sollte, indeme
doch zugleich schond vor 5 Nonatsn alle dieses geschriebenund um soviel Geld
gebeten, als ich vor das Pferd habe müssen geben. Ja, der gnädige Olleim
schreiben mir auch, Sie haben 14 Tage vorher das Geld an den Hrn. lüeut.
gezahlet, weiß also nicht, warum ich bis äato noch nichts bekommen, und möchte
Wohl wissen, wer dann Schuld daran wäre. Daß hier so elendig leben muß und
nicht mehr als 6 Thlr.. traatainant bekomme, von welchen doch ohnmöglich als
ein Olkiaikr leben kann, sondern muß alle Monat so viel lehnen, daß auskommen
kann, dann das übrige Geld mir abgezogen wird vor das Pferd laut von mir
gegebenem Schein, welcher dann dem gnädigen Hrn. Oheim wohl wird bekannt
sein. Daß der Hr. Ollsiin aber wegen meines gehabten Nallmurs, daß mir mein
vorig ?ai-a<tk-Pferd blind geworden, schreibt, es sei eine Ilistoria, thut mir sehr
leid, daß der Hr. Obsiin solche schlechte Opinion von mir haben, als machte ich
Ihnen Wind vor, welches ich nicht wüßte, warum ich dieses nöthig hätte. Dann
schreiben der Herr Ollsim auch noch, ich habe kein Vertrauen zu Denenselben.
Was hilft mir mein Vertrauen, wann Dieselben mir keinen Glauben bei wollen
messen und denken, ich bin ein Windmacher. Dennoch hoffe, wann mich alle meine
Freunde werden verlassen, so wird doch mein Gott sich meiner annehmen und vor
mich am besten sorgen. Gott behüte mich, daß ich wieder muß um Geld schreiben,
ich will lieber sonsten was thun. Übrigen empfehle mich ganz unterthänigstund
verbleibe Ew. Lxeallsnos meines lieben Hrn. vlleiras ganz gehorsamster Diener

Tilsit, 1. badr. 1738. ll'Lbsistsin.

Hochgeborner Graf, höchst geehrtester Hr. Oheim! Ew. Hochgeb. werden

hoffentlich mein letzteres Schreiben Wohl erhalten haben, welches im Normt När?

an Dieselben habe abgehen lassen. Da aber nun bis dahero weder zu einer Ant¬

wort, noch zu der verlangten kaalinunZ habe gelangen können und mir doch

solche aufs kürzte zu überschicken von Ew. Hochgeb. ganz gewiß versprochen worden;
so ergehet hierdurch nochmalen meine gehorsamste Bitte an Ew. Hochgeb., Die¬

selben wollen gütigst geruhen, mir die schond längst versprochene vormundschaft¬

liche Kkollnang mit ehestem zu überschicken. Dann ich möchte wohl balde wieder

nach dem koginiant berufen werden, alsdann wäre um nichts hierher gereist und

hätte das Geld umsonst verzehrt. Auch werden Ew. Hochgeb. Sich hoffentlich

mit dem Hrn. Jägermeister über die Lehnstamms-Intsrsssa, so mir

noch rückständig, verglichen haben. Da nun solche länger stehen zu lassen, nicht

willens bin, alldieweilen solche besser anzuwenden weiß, so werden Ew. Hochgeb.

die Güte vor mich haben und mir schreiben, von wem ich das Geld zu empfan¬

gen habe und wieviel die Lunain ausmacht.
Was die hiesigen Hünirsn anbelangt, so muß Ew. Hochgeb. berichten, wie¬

wohl es Denenselben zur gnüge wird bekannt sein, daß es vor Gott und der
Welt nicht kann verantwortet werden, wie man mit uns armen Kindern gewirth-
schaftet hat, und Gott weiß, wannehr ich hier mit der Vormundschafts¬
rechnung vom Dietrich werde fertig werden. Wann ich nur wüßt, wo die
nöthigen Briefschaften zu bekommen wären. Es ist doch alles fort, sogar das
Lagerbuch von dem Gut Eichen, wie auch alle voouiimnts, so zum Haus
Eichen und Löhnberg gehören, auch hat man das Haus (nämlich das
Eberstein'sche, damals das größte in Dillenburg, steht noch) vor so ein
Spottgeld verkauft, daß es nicht zu verantworten ist, und ist doch
noch kein Geld bezahlet; es finden sich hier noch erschreckliche Schulden von dem
seligen Hrn. Vater. Könnte man solche nicht tilgen von den Gefällen der
Kupferhütte (zu Leinungen)? es muß doch noch ein Borrath da fein von so
langen Jahren. Ich hoffe, Ew. Hochgeb. werden so gütig sein und mir das
Verlangte mit ehstem überschicken, damit mich darnach zu richten habe. Ich ver-



harre übrigens mit größter Hochachtung, Ew. Hochgeb, meines höchstgeehrten
Hrn. dllsiins unterthänigerDiener. d. V. Lbersteiu.

Dillenburg, 6, lluuij 1740.
Hochgeborner Graf :c.! Warum ich nicht so glücklich sein können, auf meine

drei Schreiben, welche ich an Dieselben abgehen zu lassen mir die Ehre gegeben,
nicht ein einig Mal mit einer Antwort beehret zu werden w., solches verursacht
mir nicht wenig Bedenken, wie leichte zu ermessen ist. Nachdeme aber nunmehro
orckrss bekommen, schleunigst nach dem keZiiuont zu kommen, so habe nicht er¬
mangeln wollen, mir die Ehre zu geben, Ew. Hochgeb. hiervon eiligst Nachricht
zu geben, damit Dieselben mit demjenigen, was Sie etwa in die Ferne zu senden
Bedenken getragen, fertig sein möchten, bei meiner Dorthinkunftalles gänzlich zu
aäjustirsn, wie dann keinen Zweifel trage, Dieselben werden auf mein instän¬
diges Ansuchen die Sache wegen derer Lehnstamms - Interesse in sothane Wege
gerichtet haben, daß bei meiner Dorthinkunft ich dieselben vorfindenund sehen
werde wie selbige von Jahr zu Jahr zu meinem Nutz sicher gestellt sein: maßen
ich ein vor allemal eine Richtigkeit in meinen Sachen zu sehn, mir nicht kann
verdacht werden. Da ich auch durch meine Werbung gänzlich entblößet, indeme
ich schöne Roorutsn hinein geschickt und aber nunmehro, da ich die Werbung
aufgehoben, kein Geld von dem ksgiiusnt zu geWarten habe, allhier auch nichts
vorräthig gefunden, auch keine Hoffnung habe, zu meiner Abreise etwas zu er¬
halten: So habe hierdurch bitten wollen, mir eilends durch die erste Post ein¬
hundert Rthlr. zu übermachen, damit ich in meiner Abreise nicht verhindert
werde, welches mir unsäglichen Tort verursachenwürde, daran Ew. Hochgeb.
keinen Gefallen tragen, sondern ohne Verzug mich damit ssounäiren werden,
als worauf mich gänzlich verlasse, in deren Erwartung mit vieler Estiius ver¬
harre Ew. Hochgeb. mhzuehrenden Hrn. dllsirus ganz ergebenster Diener

Dillenburg, 4. llulij 1740. d. v. Lbarstsin.^)
Hochgeborner Graf, gnädiger Herr Onols! Wann dieses das Glück und die

Ehre haben wird, Ew. Hochgeb. bei allem selbst wählendem Wohlergehen anzu¬
treffen, wird es mich recht herzlich erfreuen. Ich habe hierdurch mir die Ehre
geben wollen, erstl. Ew. Hochgeb. meine unterthänigsteAufwartung zu machen
und mich nach Deroselben, wie auch Jhro Gnad. Frau laute werthen Wohlsein
zu erkundigen, von Herzen wünschende, daß der große Gott Dieselben beiderseits
in dem glückseligsten Stande bis ins späteste Alter beharren lassen wolle. Andern-
teils aber habe nicht umhin können, Ew. Hochgeb. gehorsamst zu melden, wie
wir nach Lallosiku zu inarellirsu gestern beordert worden, und da ich die Gnade
nicht vor unserem Naroll noch haben werde, Denenselben unterthänigstaufwarten
zu können, so habe mich hierdurch zu beharrlicherGnade empfehlen wollen und
wünsche, daß der gnädige Hr. Ouoio benebst Dero werthen Kamills sich jederzeit
Wohlbefinden und in erwünschter lrospsrität, bis ich die Gnade einmal wieder
haben werde, Ihnen aufzuwarten, leben mögen. Schließlich aber ergehet aber
meine unterthänige Bitte an Ew. Hochgeb.:Sie wollen doch die Gnade haben
und mir zu meiner anjetzo gar zu nöthigen Bedürfnis die 100 Thlr., so der

Antwort: Ich muß wohl bekennen, daß nicht weiß, was dazu sagen oder davon
urteilen soll, daß derselbe mich abermal mit solchen Nsproollsu beehret, da ich doch ihme
nicht allein die Rechnung vor vielen Monaten, und zwar durch Bestellung seiner eigenen
Schwestern geschicket, sondern auch von allen meinen Gedanken zu zwei Malen geschrieben.
Ich begreife nicht, warum und woher ihm die Briefe nicht sollten zukommen sein. Allen¬
falls kann er die Verweise, die ich weder verschuldet, noch mir anständig sein, vor seine
Schwestern sruxlozckren, welche Schuld haben, wenn er sie nicht erhalten. Ich sende ihm
hierbei 100 Thlr., die er bei die Hrn. Wiesenhütcrn in Frankfort abholen und ihnen
dagegen die unterschriebene Quittung, wie sie hier beiliegt, dagegen aushändigen lassen
kann. Ich bin tc.



Schwester Vussem gehören, auszahlen lassen; ich will den gnäd. Hrn. Ouels
jederzeit nicht allein vertreten, sondern setze Ihnen auch von denen bei dem Hrn.
Jägermeister stehenden 900 st. so viel zu Raution, als dazu von Nöthen ist;
ich weiß mir sonst nicht zu helfen. Ich habe das Vertrauen, Ew. Hochgeb.
werden mir nicht aontrair sein, und bitte unterthänigstum baldige beliebige Ant¬
wort, dann wir werden Wohl Montag längstens aufbrechen. Der ich übrigens
mich nochmals zu Gnaden empfehle und nach Versicherung meines unterthänigsten
kespset an die gnädige Fr. Gräfin ersterbe Ew. Hochgeb. meines gnäd. Hrn.
Onele unterthäniger Knecht (l. v. kZllisistein.

Treuen-RritsiEn, 21. März 1742.
Hochgeborner Graf :c.! Ew. Hochgeb. habe nicht umhin können, mich unter¬

thänigst zu bedanken, daß Dieselbenso gnädig gewesen und mir auf mein Er¬
suchen die 100 Thlr., so den 15. wohl erhalten, überschickthaben und bedanke
mich nochmals unterthänigst. Hiernächst habe die Ehre, Ew. Hochgeb. unterthänigst
zu benachrichtigen, daß wir gestern, als den 17. mit dem Östieiollei- eine
Rutnille geliefert, bei dem Dorf Kottuschetz (Chotusitz bei CzaslMl) und solche
geschlagen haben, daß sie, Armes, meist den 3ten Teil verloren haben mag;
sie retirireu sich noch täglich und wir haben, dem ohngeachtet wir sie i hz Meil
verfolget, auf 3 Meile keinen Feind mehr zu besorgen. Die Bataille ging
morgens 6 Uhr an und dauerte bis halb 12 Uhr in einem Feuer. Nachdeme
haben sie Jhro Majestät bis in die Nacht verfolget und verjaget. Von unserm
Regiment ist geblieben der Reneral und 6 Oklle. Das Regiment hat der Obrist
Rubi bekommen, IS Uanons haben wir erbeutet und es kommen noch immer
welche an, so sich verlaufen gehabt. Der Himmel hat mich noch hierbei bewahret
und habe keinen Schaden gelitten, als daß mir mein Pferd tot geschossen
worden, welches ich mit Sattel und Zeug eingebüßet. Auch habe die Ehre, dem
gnädigen Hrn. Onole zu melden, daß mein jüngster Stiefbruder (ist
Ludwig Ernst Karl) alleweil bei dem Regiment angekommen, und ich habe den
Hrn. Obristen gebeten, welcher ihn morgen an Ihr Majestät prässntirsn wird,
und zweifle ich nicht, er wird Okäeisr werden. Übrigens empfehle mich zu
Deroselben Gnaden und habe die Ehre, mit unterthänigstem Resxeet allstets zu
sein Ew. Hochgeb. meines gnäd. Hrn. Onels untertänigster Diener

Im Königl. Lager bei Auslnrv, den 18. Maij 1742.
(!. v. Dberstein.

Hochgeborner Graf zc.! Ew. Hochgeb. habe die Ehre, hierdurch unterthänigst
aufzuwarten und mich nach Deroselben und Dero ganzen Hause hohem Wohl¬
ergehen ergebenst zu erkundigen, wobei herzlich wünsche, daß Dieselben eine glück¬
liche Heruntersah» gehabt haben mögen und sich fernerhin bei beständiger Ge¬
sundheit und aller selbst wählenden Rrospsrität befinden. Hiernächst habe die
Ehre, einen Brief von meinem Stiefbruder, welcher Fähnrich in unserem
Dienste ist, zu übersenden. Der arme Mensch klagt seine helle Noth, daß ihm
die Mutter nichts schickte, daß er leben und seine Rgmpags bezahlen könnte. Er
bittet mich, daß ich doch bei seinem Hrn. Vormund, welchen er nicht wüßte,
wer es wäre, sonsten er ihm selbst um Geld gebeten, vor ihn mtsreeckirsnund
selben dahin zu bewegen suchen, daß ihme etwas Übermacht würde. Allein da
ich zweifle, daß die Stiefmutter noch etwas zu fordern hat, also wird meine
Interesckation nicht viel skleetuirsn. Wäre es aber Ew. Hochgeb. möglich, ihm zu
helfen, so werden Dieselben gewiß ein Werk der Barmherzigkeit thun, und da
ich ohnedeme gehöret, als wollte der Hr. Jägermeister das Geld vom Lehn¬
stamme allezeit künftighin an den gnäd. Hrn. Onels zahlen, so käme es ja nur
auf den Vorschuß an; lebe also der Hoffnung, der gnäd. Hr. 0r>ele werden Sich
seiner annehmen. Dieselben können denken, daß ihm da in Gl atz kein Mensch
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etwas borgt, dann es kennt ihn niemand, er ist erst neu bei das Regiment ge¬
kommen, und der Stiefvater*) hat ihm nur einen Naxä'or bei seiner Abreise
mitgegeben. Übrigens empfehle mich zu Gnaden und habe die Ehre nach Ver¬
sicherung meines unterthänigstenksspsots an Jhro Gnaden Frau Gräfin mit
größter Hochachtung und Lnllraissiou zu beharren Ew. Hochgeb. unterthänigster
Diener v. Lllsistsiu.

IZar^gsrolls, 12. 9dr. 1742.
Hochgeboruer Reichsgraf:c.! Ew. Hochgeb. habe zuförderst die Ehre, hier¬

durch meinen ergebensten ksvsrsims zu machen und mich nach Deroselben werthen
Wohlsein gehorsamst zu erkundigen, wobei ich von ganzem Herzen wünsche, daß
der große Gott Ew. Hochgeb. benebst Dero ganzen Hause bei allem glückseligen
Wohlstandebeständigst erhalten wolle. Hiernächst aber habe Ew. Hochgeb. zu¬
gleich ergebenst bitten wollen, daß Dieselbendie Geneigtheitvor mich zu haben
belieben möchten und mir die Hüttenrechnung, was solche seit Möllns! 1740
Ausbeute gethan, verfertigen zu lassen, wie auch nicht weniger die Rechnung von
der llorlnischen Mühle, was solche seit 172S an Geld und Früchte und wie
hoch diese verkaufet worden, getragen, mir gehorsamst ausbitte. So hat Hr.
Ober-Berghauptmann sAnton Gottlob v. E. in Harzgerode) mir auch ge¬
saget, wie Ew. Hochgeb. ihme geschrieben,um damit Schwester (lllristiaus uns
gleich käme, Dieselben die künftig zufallende Gelder von der Hütte an diese
geben wollten, bis sie die Gleichheit mit uns hätte. So ist solches wohl billig;
da Ew. Hochgeb. mir aber su tuvsur die zu viel bekommenen 268 Thlr. 3 Gr.
an meine Frau Schwester v. Lmsssm zu bezahlen aufgetragen, so kann mir ja
künftighin nichts mehr abgezogen werden. Dann, wann ich der Frau v. wassern
diese 263 Thlr. 3 Gr. zahle, so wird sie mit dem, was sie noch von Ew.
Hochgeb. zu fordern, ebensoviel als ich bekommen müssen, wie beikommendeRech¬
nung ohngefähr zeigt. Was nun (lllristiaus zu wenig bekommen, muß ihr von
der Fr. Lllarlotts ihrem zukünftigenTeil vergütet werden. So werden wir
alle gleich sein und kann mir solchergestalt nichts mehr abgezogen werden. Es
werden also Ew. Hochgeh. so gütig sein und mein Teil, sowohl von denen be¬
reits geteilten 100 Thlr., als auch von dem noch zu Teilenden an Hrn.
Bergrath auszuzahlen belieben. Dann ich es jetzt hier auf Werbung sehr
nöthig gebrauche. Ich habe übrigens die Gnade, mit allem üsspsot zu sein
Ew. Hochgeb. meines gnädigsten Hrn. Onsls unterthänigsterDiener

Mi'llllnnseu, 24- ckau. 1743. (!. v. Lberstkin.

Hochgeb. Herr Reichsgraf:c.! Demnach meine Frau Schwester von Hussein
mich bevollmächtiget hat, ihre Sachen in Sachsen in Richtigkeit zu bringen und
mir ihre bereits zu fordern habende und noch künftighin zu hebende Gelder in
Empfang zu nehmen und auszahlen zu lassen aufgetragen; ich aber wegen meiner
Abwesenheit solches nicht in üsrsou verrichtenkann, doch aber einen anderen
hierzu zu sullstituirsu die sxprssss Erlaubnis habe und solchemnachden Herrn
Bergrath Lilgarä hierzu sullstituirst und bevollmächtigt habe: Als werden
Ew. Hochgeb. so gnädig sein und dem Hrn. Bergrath die Rechnung, was Die¬
selben vor meine Frau Schwester bishierher gehoben und eingenommen, geben
und ihme dann die ihr zukommende ratara auszahlen. Sollte auch künftig¬
hin Geld geteilet werden, so wollen Ew. Hochgeb. meiner Frau Schwester
und meinen Teil nur allemal an Hrn. Bergrath lllilgarä zu geben belieben,
welcher dem gnäd. Hrn. Onols die Vollmacht von meiner Frau Schwester vor¬
zeigen wird. Nachdem ich auch aus der Frau Großmutter ihren hinterlassenen

*) Des Ober-Jägermeisters Karl v. E. 2. Frau heirathete nach Karl's Tode einen
katholischen Herrn, weshalb sie ihre Kinder 1r Ehe ebenfalls katholisch werden ließ.
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Briefschaften ersehen, daß die vermag väterl. (loutraots Jhro versprochene 200 fl.

jährt. tUimoututions - Gelder noch von Anfang bis zum Tode meines sel, Hrn.

Vaters nicht bezahlet worden, mithin selbige uns, als deren Erben, aus dem

Väterl. auin Intorosso bezahlet werden müssen: Als wollen doch der gnädige
Hr. Onols die Gnade vor uns haben und bei Sich überlegen, wie uns solche

nebst noch anderen rechtlichen Forderungen, davon ich weiter Nachricht zu geben

die Ehre haben werde, fordersamst bezahlet werden könnten. Ich lebe der Hoff¬

nung, daß der gnäd. Hr. Onots, wie allezeit geschehen, vor unser Bestes sorgen

werden. Schließlich wünsche von ganzem Herzen, daß der gnäd. Herr Onals
benebst Dero ganzen Hause bisher bei allem Wohlsein und Vergnügen gelebet

haben, und daß der große Gott fernerhin Ihnen bei aller Leibes- und Seelen-

Wohlfahrt unverrückt erhalten möge, wobei mich zu Gnaden empfehle und mit

unausgesetztem Ussxsot beharre Ew. Hochwohlgeb. unterthäniger Diener

boobku, 17. L.PIÜI 1743. 0. V. Lbeistein.

L. F. Meinen unterthänigen Usspeot versichere zugleich an die gnäd. Frau

laute, meine Schwester und Schwager empfehlen sich auch unterthänig.

Johann Karl Friedrich's Freiherrn v. Eberstein gewesener Vormund

Graf Ernst Friedrich v. Eberstein starb am 20. April 1752 zu Groß-

Leinungen; seinSohn GrasFriedrich, kurmainz. General, welcher Leinungen

erhalten, starb den 17. Juli 1772 ebendaselbst. Des letztern Tochter (lom-

tosss Ernestine Johanne Helene, verm. mit dem kurmainz. Ober-

Jägermeister Karl Wolfgang Frhrn. v. Hausen, war vor ihrem Vater

(2. Aug. 1758) gestorben mit Hinterlassung eines Sohnes Friedrich Frhrn.

v. Hausen, welcher der Allodialerbe des Grafen Friedrich v. E. war.

Auf diesen fiel Leinnng en nebst Zubehör und dem Wiedereinlösungsrechte

des Vorwerks Rötha von den Erben des Major Wilhelm v. Eber¬

stein. Karl Wolfgang v. Hansen bot nun in väterlicher Gewalt seines

Sohnes sämtlichen 13 Herren v. Eberstein Nenhäuser Linie eine

Cession seines Rechtes an dem ganzen gräfl. Eberstein'schen Nachlasse

sab äato 23. Okt. 1772 an, und per eessionem ä. ä. Lorsch, 5. März 1773,

acquirierte mein Urgroßvater, der k. pr. Merst Iah. Kart Friedrich Frhr. u.

Ebcrstcin, Leinungen mit einer Schuldenlast von 23000 Thlrn. und stillte

dadurch das Kreditwesen, das sonst ausgebrochen wäre, indem er dabei en.

30000 Thlr. für Leinungen aufwandte. Nach der Besitzergreifung gerieth

er aber mit dem Major Karl Heinr. Wilh. v. Eberstein in Magdeburg

und der Jägermeisterin v. Eberstein geb. V.Trebra, als Vormündern:

ihres Sohnes Gottlob in 7 Rechtshändel. Meines Urgroßvaters Rath¬

geber waren der preuß. Kommissions-Rath Leopold August Brauer,

Justizamtmann zu Klettenberg, wohnhaft zu Holbach in der Grafschaft

Hohnstein, „ein teils oberflächlicher Mann an sich und in Sachsen, zumal

im Mansfeldischen gar sticht brauchbarst ferner der schwarzb.-rudolst.

Titular-Rath August UoFearp Friedrich Rudloff, äustitinrius zu GeHofen

und juris praetiaus, wohnhaft zu Sangerhausen, „ein brauchbarer, aber

höchst interessierter Mann, der dem Obersten v. E., wenn er länger gelebt,

ganz ruiuirt hätte," der auch seit 1773 bis 1787 Amtmann in Lei¬

nungen war.
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Laut Erbvergleiche v. 1718 und 1721 hatte bei der brüderlichen Teilung
das Amt, Schloß und Flecken Groß-Leinuügen nebst dem Dorfe Rötha
der Graf Ernst Fr. v. Eberstein erhalten. Da dieser aber die Erbpor¬
tion seines Bruders Wilhelm, der das Loos „bekommt v on Leinungeu
heraus" gezogen, hatte mit übernehmen müssen, so hatte Graf Ernst
demselben Rötha bis zur Wiedereinlösung überlassen. Im Dec. 1773
wollte nun mein Urgroßvater (damals Oberstlieut.) Rötha einlösen.
Sämtliche Erben des Major Wilhelm waren damit einverstanden, nur
die Besitzer von Morungen nicht; der Prozeß ging durch alle In¬
stanzen, bis endlich rechtskräftig beim Appelll-Gerichte auf Abtretung gegen
den Wiederkaufsschilling im Betrage von 7222 Msl. 14 Gr. 2 H erkannt
wurde. So löste auch im Jahre nach vielen Rechtshäudeln 1777 mein
Urgroßvater Rötha von dem Hause Morungen ein, welches am 24. Juni
1720 der nassau-dillenburgische Ober-Jägermeister Karl Frhr. v. Eber¬
stein an seinen Bruder Christian wiederkäuflich verkauft hatte (vgl. oben
S. 173 ff.).

In demselben Monat, in welchem der General Graf Friedrich
v. Eberstein gestorben war, verließ mein Großvater Wilhelm Frhr. v. E.
Tilsit und ging mit dem ihm von seinem Vater als Führer mitgegebenen
danä. juris Nartmi auf die Universität nach Leipzig; bevor er aber den
Besuch der LoilsAisn ansing, begab er sich nach Groß-Leinungenund fing
erst zu Michaelis 1772 seine dolisZia an. Im Febr. 1773 begleitete er
seinen Vater auf dessen Durchreise durch Leipzig nach Leinungen. Inzwischen
war von ihm Alles vorbereitet worden, so daß sein Vater sofort Besitz von
Leinungen ergreifen konnte. Die näheren Umstände ergeben sich aus nach¬
stehenden Schriften:
Schreiben des Kommissions - Raths L. A. Brauer an den Major I. K. F. b.

Ebcrstein zn Tilsit «I. 4. Holbach, den 11. Januar 1771, Eberstein's Forderung an
den Geheimen Rath b. Wcrthcrn betreffend.

Hochw. Herr Obristwackitmeisterw.! Seitdem ich die Ehre gehabt habe, unterm
26. biov. a. x. Ew. Hochw. Gnaden mit meinem unterth. Schreiben aufzuwarten,
habe ich nicht ermangelt, den Hrn. Geheimden Rath von VVorttrsrn zu
verschiedenen Malen an den Abtraa derer rückständigen Zinsen zu erinnern, und
noch zuletzt, als Ew. Hochw. gnädige Zuschrift vom 20. biov. a. p. unterm
7. Oso. ä. a. bei mir einlief, habe ich demselben auch sogleich die beigefügte
Zinsen-Lpsc-illoationübersendet und ihn anderweitig an den Abtrag derselben
erinnert; ich konnte aber kein Mal eine positive Antwort erhalten. Endlich am
27. Ueo,. a. x. war es gefällig gewesen, mir zu antworten, welches Schreiben
aber erst den 29. llnj. bei mir einlief. In diesem Schreiben schützet der Herr
Geheimde Rath seine viele Arbeit vor, klagte über die Umstände in Uar?i-
Zsrocks und endlich,' nachdem er mir eine Aalackis von einem Blutgeschwür
gemeldet, an welchem er weder sitzen noch liegen könnte, äußerte er, wie Ew.
Hochw. ihme bei Dero Hiersein mündlich nachgelassen, sich bei erheischender Roth
an Deroselben Gelde zu halten. Sobald er nur wieder sitzen und schreiben
könnte, so wollte er sich umständlich erklären.

Was werden aber Ew. Hochw. denken, wenn das angezeigte Blutgeschwür
von so üblen Folgen gewesen, daß am 30. xassati in der Nacht der kalte Brand
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dazu geschlagenund unser Hr> Geheimde Rath von IVsrtboru am 31.
ejusä. früh um S Uhr mit Tode abgangen. Ich bin über diesen Zufall ganz
außer mir gewesen und besorge üble Umstände. Inzwischen werde ich mich sowohl
vor Ew. Hochw., als auch vor mich mit allernächsten bei denen Erben melden
und um eine Resolution wegen der Bezahlung bitten. Sollte es aber, wie ich
von Weitem gehört, dahin kommen, daß sämtl. Lrsäitores auf einen gewissen
Tag vorgeladen würden, so wär es höchstnöthig, daß Ew. Hochw. mir die sämtl.
Orißinal-Versicherungen zur ?roäuetion nebst einer besondern Vollmacht
übersendeten :c. Ich empfehle mich zu gnädigem Andenken und versichere, mit
der rospsotususestenllttsntion zu sein Ew. Hochw. treuer unterthäniger Diener

Rolboob, 11. üanuar 1771. IZimueu.
N. S. In Harzigerode stehet es auch betrübt aus. Die Fr. zc. von Rbsrstsiu

lgeb. v. ^Vsrtbsru aus Kl.-Werthcrj liegt schon so lange vom Schlage gerührt und itzo
ohne Sprache und wie ein Kind. Fräulein Obarlottchen können das Elend nicht genug
beschreiben. Hierzu kömmt der große Geldmangel. ' Der Herr Geheimde Rath
v. IVsrtbsru, welcher ihr Vermögen hat, ist nun auch tot. Mir gehen die mancherlei
Nöthen sehr zu Herzen.

Schreiben des Rath Brauer an de» Frhrn. Karl b. Ebcrstein zu Tilsit <1. «I.
Holbach, den 22. 4a». 1772.

HochwohlgebornerHerr Obristwachtmeisterzc.! In der Hoffnung, daß
meine zc. Zuschrift vom 23. Oos. a. x. werde richtig bei Ew. Hochw. Gnaden
eingegangen sein, habe ich hierdurchwiederholentlich zc. versichern wollen, daß ich
meinem Versprechen gemäß am 5. Irus. die Reise nach Leinungen angetreten
habe. Der Herr Hofrath lZrauäis weigerte sich, den Wechsel derer 1000 Thlr.
anders anzunehmen, als wenn ihm ein Rovers darüber erteilet würde, daß der
Wechsel zahlbar wäre und ihm die Ironsport-Kosten, so er den v. IVonät'schen
Kindern nicht anrechnen dörfe, vergütet würden. Ich konnte mich also dessen,
um aus der Sache zu kommen, nicht entschlagcn, und nachdem ich den ab-
schriftl. beigefügten Rovers ansgestellet hatte:*) so nahm er den Wechsel an und
oxtraciirte mir die Rossicm. Ew. Hochw. Gnaden werden dieses gnädigst zu
approbiren geruhen, und da die von Mallaol a. p. bishieher verfallenen Inter¬
essen zugleich berichtigt werden, so laufen Ew. Gnaden Interessen nunmehro von
Nied. a. p. an, als dem Verfalltage,vor voll.

Die Original-Rsssion nebst derjenigen der Frau von AUSSEIN habe ich
sowohl dem Herrn Grafen, als denen übrigen gegenwärtigenHerren vorge-

*) Nachdem der Herr Hofrath Rraullis, als Gevollmächtigtcr derer v. IVsullt'schen
Kinder, heute unten gesellten Dato eine Ossslou über eintausend Rcichsthaler
Lcgatcngclder den 17. lluu. 1771 ob soulirru. den 20. siusll. aus den Königl. Prcu ß.
Obristwachtmeister, Herrn llolisn» llarl t'ilsiliioli von Nbsrstsiu zu Nilsit,
an mich ausgehändiget hat, und mir dann von gedachtem Herrn Obristwachtmeister
von Nbsrstsiu aufgetragen worden, vorgemeldetc eintausend Reich st Haler an Hrn.
H o f r a t h Rraullis auszuzahlen, diese Auszahlung aber nicht anders, als durch einen, von
dem Kaufmann Hrn. lllslobior Rulls an Herrn Ltsor^ Rrisllriob Nrsitsoblrs in
Leipzig ausgestellten Wechsel llo llato Königsberg, den 26. Nov. 1771 berichtiget
werden können; als rsvsrsire ich mich im Namen und Vollmacht des Herrn Obrist-
Wachtmeisters llobauu Osall Rrisllriob von Rbsrstsiu zu Nilsit, daß, falls dieser
Wechsel unzahlbar gelassen und mit Rrotsst zurückgeschickt werden sollte, ich uoiuius des
Herrn Obristwachtmeistcrs von Nbsrstsiu denselben wieder annehmen, vor die Be¬
zahlung auf andre Art sorgen und also suxsr boui.ts.bs Oaurbii die sicherste Gewähr
leisten, auch wegen der erforderlichen Nrausport-Kosten der Gelder von Leipzig bis
Wallhauscn tue vou IVsullt'schen Kinder überall schadlos halten, nicht minder
die lutsrssssu von vorgcdachtcn eintausend Rcichsthaler» Rsgatsu-Gelder lls
Miobnsli a. p. bis zur Erhebung der Gelder in Leipzig berichtigen wolle. LiAuaturu
drosslsiuuuZsu, den 6. llauuar 1772.

(R. L.) 4. vi-nner, ruaull. uoruius des Hrn. Obrist¬
wachtmeistcrs vou Rbsrstsiu zu Nilsrt.
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zeiget, welche solche acmsptireten, worauf ich auch dem Schichtmeister üartk
die Kopeien davon zugestellet und ihn instrniret habe, in welcher Maße nun-
mehro künftig Ew. Hochw. Gnaden Namen in denen ksgjZtsrn aufgeführet
werden müsse. Ich habe demnach die Ehre, hierbei zu rsinittiren:

1) die oonürrnirte OriZinal-Osssion derer von IVsncil'fchen Kinder lls
clato Dstraolch den 20. llnn. 1771 über 1000 Thlr. llsAatsn-Gelder;

2) die Original - (jnittnnA Frauen llinatisn von Unsssin über 500 Thlr.
bezahlte llsZatsn-Gelder <1s ctato Groß-Leinungen, den 30. 3br. 1768.

Ferner habe ich wiederholtermaßen bei dem Hrn. Grafen sehr auf die llx-
trackition derer Original-Oooninsnten gedrungen, so er wegen der 600 Thlr. zur
ll^potllsa mit angesetzet hat, ich habe aber bisher bloß die hierbei gehenden, als

3) die OriAinnl - ObliZalion der Gemeinde Groß-Leinungen eis 5. April
1746 über die gegen 300 Thlr. Wicderkaufsschilling s-ognirirte Gemeinde-
Wiese, der Bruch genannt;

4) Oox. viclinr. aus dem Amts-Handelsbuche eines Wiedcrkaufs der Gemeinde
Groß-Leinungen über eine Wiese, der Rohrtcich genannt, eis g. Nazi
1736, worin der Wiedcrkaufsschilting 150 Thlr. ebenmäßig <7» Stücke;

5) OriZin.-Quittung von Gottlieb Berncr über 40 Thlr. Kaufgeld, eine Wiese
all 17- A. bei Horla,

erhalten können. Ueber die Brückischen Zinsen haben mir hochgedachter
Herr Graf zu vorläufiger Sicherheit vorerst eingeleget:

a. eine alte Abschrift deS Wicderkaufs-Kontrakts der Herren von Werthern zu
Brücken und Hrn. Christian Ludwig von Eberstein auf Neuhaus ll, ct.
Neuhaus, den 9. Aug. 1692 über 125 Schfsl. 11/s M. Hafer-, 3 Schffl. 1 M. Roggen-,
15 Schffl. 1 Viertel 1 Vi. Gersten-Zinsen gegen 300 Thlr. Kaufschilling;

b. ein Original-Bekenntnis des hochsel. Herrn Grafen Ernst Friedrich von
Eberstein lls 14. Qso. 1720, nach welchem derselbe bekennet, daß er die Brücki¬
schen Zinsen von denen Herren Brüdern vor 283 Thlr. angenommen habe.

Der Herr Graf haben mir außer dem Reverse nochmals heilig ver¬
sprochen, Sich alle nur mögliche Mühe zu geben, um sowohl den Original-Wieder-
kauf-Kontrakt der Brückischen Zinsen, als auch das Original über den Gemeinde-
Rohrteich sobald nur möglich zu verschaffen, es könnten Sich Dieselben gegen¬
wärtig gar nicht besinnen, wo Sie dieselben möchten hingelegt und aufgehoben
haben, da Sie Sich schon alle Mühe gegeben, nur könnten Sie wegen der Kälte
nicht allenthalben nachsuchen.

In denen von Werthern'schen 0onaur3-Angelegenheiten ist bishero noch
nichts weiter vorgefallen. Dem Hr. Lrirainat-Rath Narok habe ich Ew. Gnaden
Angelegenheiten sehr weitläuftig und umständlich instrniret.

Der Fräulein Schwester in Harzigerode werden viele (llnaansn, be¬
sonders in Absicht derer in 7 Jahren nicht prolongirten Wechsels und wegen
der verstorbenen Frau Berghauptmannin gemacht, und habe ich solche vor
8 Tagen allhier gründlich und umständlich widerlegt und an Hrn. 0riin. Uarak
zu weiterer Übergebung gesendet. Der jüngste Herr von ^Vsrtllsrn war in
Leinungen, bei welcher Gelegenheit ich ihm die Wahrheit tüchtig gesagt und
endlich so viel erhalten habe, daß Sie den 20. Febr. a. o. nach Harzigerode
mit Lonsutsntsn wohlversorgt kommen, sich vergleichen zu können. Ich habe
versprochen, der gnädigen Fräulein dabei zu allsistiren.

Hr. Lriin. blarok hat mir gemeldet, daß Ew. Hochw. Gnaden sich bei ihm
nach dem Werth ern'schen Angelegenheiten erkundiget hätten und daß er auch
bereits darauf geantwortet habe :c. Ew. Hochw. Gnaden treuer unterthäniger
Diener lll. Lrnner.

Lolbaoll, 22. llan. 1772.

Verzeichnis) aller meiner wissentlich ausstehenden -letiv» und Massiv-Schulden,
Iiis« S. ?vbr. 1772.

1) Ein Wechsel von der sel. Frau Obristlieut. v. Werthern geb. v. Wilcken ct. ll.
Brücken 1. Ose. 1758, welchen deren beide Söhne rsn.onvslli.ret durch einen eigen-
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händigen Wechsel, welchen aber Hr, Qorruuissious-Rath Brauer zur Zeit in Händen
und selbigen xrolougiren oder bezahlen lassen soll, über 366 Thlr. alt. Gold. M.
Die Zinsen rsstiren vom 1. Lso. 1768 bis 1771 mit 45 Thlr.

2) Ein Wechsel vom Herrn Geheimen Rath v. Wcrthcrn st. cl. Klcin-Wcrthcr
4. Aug. 1768 über 1666 Thlr. a. G. HL. Interessen rsstircn v. 4. Aua. 1768 bis
1771 mit 150 Thlr.

3) Ein Wechsel von ebendemselben cl. ä. Klein-Werther 1. Aug. 1768 über 366
Thlr. a. G. KL. Die Zinsen rsstircn bis 1771 mit 45 Thlr.

4) Ein Wechsel von ebendemselben cl. st. Harzigerode 19. Nov. 1768 über 166 Thlr.
a. G. LL. Die Zinsen rsstiren bis 1771 mit 15 Thlr.

5) Ein Wechsel von ebendemselben cl. <1. Klein-Werther 26. Febr. 1768 über
156 Thlr. a. G- NL. Die Zinsen betragen bis 26. Febr. 1772 30 Thlr.

HL. Diese drei letzten Posten habe zur Erziehung und teils zur LguixaZs
derer beiden Hrn. Söhne vom Brückenschen Obristlicut. hergegeben.

6) Ein Bekenntnis u. Obligation deS Hrn. Grafen von Eberstcin in Leinungen cl. cl.
24. Febr. 1771 über 666 Thlr. Lrcl'or, wobei einige Pfandvcrschreibunacn zu
mehrerer Sicherheit.

7) Ein Bekenntnis meiner Schwester v. Außem, das; ich ihr die 566 Thlr. a. G.
Lcgatgelder aus des sel. Major Wilhelm Erbschaft ausgezahlt, folglich die Erb¬
schaftskasse mir dieselbe schuldig und jährl. mit 5 xO. verinteressieren, auch, wann es
mir gefällig, daS Kapital auszahlen muß.

3) Eine Obligation sämtl. Herren von Werthern auf Brücken cl. cl. 22. Febr.
1763 über 666 Thlr. und 9) eine dergl. von selbigem clato über 666 Thlr. Von
beiden Posten sind die Zinsen bezahlt bis Febr. 1771.

10) Eine denen Erben und Lchnsfolgcrn des Hrn. Land- und Geheimen Raths
v. Werthern unterschriebene Obligation cl. cl. Klein-Werther 14. Nov. 1767
über 5666 Thlr. Lrck'or. HL. Die Interessen rast, von 1768 bis 1771 mit
750 Thlr.

11) Eine Obligation von der Frau Ober-Berghauptmann Charlotte von Eber¬
stein geb. v. Werthern ck. cl. Harzigcrode 1. stau. 1768 über 371 Thlr. Lrck'or.
UL. Die Zinsen rsst. bis 1772 mit 74 Thlr. 4 Gr. 11 H.

12) Ein Bekenntnis sämtl. Eberstcine Neuhäuser Linie wegen des Wechsels vom
sel. Major Wilhelm v. Eberstein als dessen Erben cl. cl. Groß-Leinungen 30. Sept.
1768 über 1956 Thlr. 21 Gr. Lrck'or. rsst. Interessen 1109 Thlr. 4 Gr. 11 H.

13) Ein Bekenntnis sämtl. Hrn. v. Eberstein auf die Hüttcn-Qo uiui uu <1. ä.
Groß-Leinungen 30. Sept. 1768 über 556 Thlr. sächs. Qouvsut.-Geld.

14) Eine Oblig. v. Hrn. Friedrich Ludw. Wilh. v. Eberstein cl. cl. Morungen
26. stall 1769 und vom Oberaufseher-Amt in Eislebcn konfirmiert über 1000 Mfi.
oder 875 Thlr. Lrcl'or joder alt Gold).

15) An den Acciscn-Einnehmer Gottlieb Bcmamin Geier in Leinungcn 56 Thlr. 5 16) an
den Fuhrmann Joh. Adam Busch in Lcinungen 56 Thlr.

17) Eine Obligat, derer Geschwister v. Außem vom Okt. 1768 über 1666 Thlr. a. G.
18) In der Erbschaft vor ausgezahlte 1000 Thlr. Vermächtnis des sel. Quals Major

Wilhelm an die Wendt'schcn Kinder laut Cession derer Wendt'schcn Vormünder
und Qoutiriuatiou. HL. Die Zahlung geschah mit l000 Thlr. Gold, den Louiscl'or
s, 5 Thlr. an Herrn Brauer.

Luraiua baarc Qaxit. 15662 Thalcr 21 Gr.

Laut Scheine von meiner Schwester Charlotte Jeanette habe derselben nach und
nach baar gelehnt 625 Thlr.. ebenso meiner Schwester Christiane 1438 Thlr.,
dem Bruder Ludw. Ernst lt. Bekenntnis 156 Thlr.

La. 2213 Thlr.

Mein Lehnstamm auf Horla 2000 Mfl. oder 1750 Thlr.
Der Lehnstamm aufm Harras'schen Hofe zu GeHofen 350 Thlr.
Lito auf dem Trcbra'schen Hose zü GeHofen 350 Thlr.

La. 2456 Thlr.

In der Lsguaclrou 1636 Thlr.

Hierzu kommt der Anteil an beiden Rittergütern zu GeHofen, der Lei-
nung'scheAnteil wegen des Major Wilhelm, ingleichen der Anteil an derHütte
und gesamten Leinungischen Bergwerken.

Dagegen bin ich schuldig

Dem Hrn. Major von Kracht 2020 Thlr. HL. Diese Gelder stecken in der Kehser'schen
Handlung.
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Der Schwester Charlotte 1150 Thlr,, der Schwester Christiane 1000 Thlr.La. 4170 Thlr.
Joh. Karl Friedrich van Ebcrjiein.

Der Wechsel vom Hrn. Ober-Hofmeister Anton v. Werthern 4. ä. Son¬
dershausen, den 6. April 1708 ä 100 Thlr. Oour. ist bezahlt, vicis Rechn. der Schwester
Charlotte von 1770.

Ebcrstein's Forderung an die von Werther» betreffend.
Nachdeme die Frau Hofräthin von Kausfberg geborne von Zeutsch in

natürlicher Vormundschaft ihres Herrn Sohnes Günther Karl Albrecht
August von Werth er und in übernommener Kommission derer Herrn Ge¬
brüder Gottfried August und Ludwig George Christoph mir durch den
Hrn. Kommissions-Rath Brauer wegen der an abgedachten ihren Herrn Sohn
und beide Herrn Gebrüder von Werth er zu fordern habende Gelder und Dar¬
lehne und zu deren übernommenen Bezahlung eine schriftliche Erklärung zu einer
freundschaft-, gütlichen Auseinanderkunft zufertigen lassen: So ermangle nicht,
darauf meine Lsutimonts und endliche Entschließung folgendermaßen zu eröffnen:

Ich habe es in dieser Sache mit Freunden und Verwandtenzu thun gehabt,
welche ich verehret und geliebt habe, und glaubte in damaliger Roth, welche
dieselben mir vorgestellet, selbige assistiren zu müssen. Ich gab daher, um ihnen
meine Freundschaft zu beweisen, diese Gelder, ohne weitere Vorsichtigkeit zu ge¬
brauchen, her, da ich ohnedem niemalen Gelder zu verlehnen gehabt, noch auf
Wucher gedacht habe, und in dergleichen Fällen sehr unwissend war. Ich habe
erst nachher, als ich in Sachsen anno 1768 war, die widrigen Folgen, welche
mir begegnen könnten, eingdsehen. Ich hatte zwar verschiedeneMal vorher um
meine Bezahlung gebeten, schrieb auch vor meiner Abreise von hier, daß . . . .

auskunft, vor meine Bezahlung sorgen möchte. Als ich aber . .
kam, stellte man mir von Seiten des sel. Geheimten Raths und Herrn Hofmeister

v. IVsrtllsrn sowohl schrift- als mündlich (die Briefe habe von beiden Teilen
wohl konservieret) die wahre Ohnmöglichkeit, mich bezahlen zu können vor, und
ich mußte, in der Hoffnung, daß Gott diesen Freunden noch länger, als es ge¬
schehen, das Leben fristen würde, zufrieden sein, daß ich unter vielen Umständen
nur die rückständigen Zinsen zum Teil und neue Obligations bekam, welche je¬
doch nicht so eingerichtet waren, als sie billig sein sollen. Mein Termin zur
Abreise war indessen da und ich mußte mit dem zufrieden sein, womit man
mich bis auf die letzte Stunde aufgehalten hatte. Da nunmehro abgedachte beide
Freunde verstorben, treffen meine damaligen Vermuthungen mehr als zu sehr
ein und muß mir jetzt auch, da ich meine Unvorsichtigkeit mir selbst zu rsxroobiren
habe, alles gefallen lassen. Da ich aber aus der cksolaration der Frau Hof¬
räthin von Kauffberg dennoch ersehe, daß man meine jederzeit erwiesene
Freundschaft gegen die ^Vsrtbsr'sche Uamiiis doch nicht ganz verkennet, so will
auch den Beweis noch davon geben. Ich aoooptire daher die mir ollsrirte
Lumina derer 1243 Thlr. 7 Gr. 6 H vor die drei Schuldposten, als zwei
Obligations, jede von 600 Thlr., und eine Wechselschuld ä 300 Thlr., jedoch
unter nachstehenden Bedingungen, und zwar dergestalt, daß man

1) mir diese Lumina nächstkommenden 1. Usbr. 1773 in einer unzertrennten
Lumina und zwar in neuen Uuoatsn oder Uouisä'or, welche vollwichtig, erstere
ä 2 Thlr. 18 Gr., diese aber ä 4 Thlr. 20 Gr., sowie selbige in dem beliebt
angenommenen Münz-Nanäat festgesetzet, ausgezahlet werden.

2) Wann mir die rückständigen Zinsen derer 1200 Thlr. vom Uskr. 1768
bis dahin 1773 mit 300 Thlr. in oonvsntionsmäßigerMünze und

3) die Zinsen der Wechselschuld ä 300 Thlr. vom 1. vso. 1767 bis dahin
177S mit 75 Thlr. zugleich bezahlet werden, und will sodann
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4) mir auch gefallen lassen, daß die Frau Hofräthin von Kauffberg
von dieser ganzen Lumina, welche zusammen 1613 Thlr. 7 Gr. 6 H betragen wird,
nachstehende Posten, jedoch gegen hinlängliche Quittung clsoourtire und abrechne, als

a. 180 Thlr., welche meine Schwester Fräulein Christiane von ihr
erborget haben soll, ingleichen

b. 40 Thlr., welche gleichfalls dieselbe von ihr erborgt haben soll,
o. 100 Thlr., so meine Fräul. Schwester gleichmäßig von ihr, der Frau

Hofräthin, aufgenommen haben soll,
welche 3 Posten 320 Thlr. ausmachen, und nachdemediese von der ganzen
Masse ä 1618 Thlr. 7 Gr. 6 H abgezogen, würden mir sodann noch 1293 Thlr.
7 Gr. 6 H in abgedachten Münzsorten zu bezahlen sein.

auf diesen in der Erklärung der Frau Hofräthin
von Kaufberg angeführten Punkt ankommen, nämlich zu beweisen, daß die
beiden Posten derer 600 Thlr. in Pr. stz tel bestanden, als worüber dieselbe
Zeugnisse zu verlangenscheint. Wie ich, da die Frau Obristlieut. v. IVsrtlrsr
sowohl, als der Herr Geheimte Rath und Herr Hofmeister von IVsrtbsr
in der Ewigkeit sind, diese verlangte Zeugnisse herbeischaffensoll, weiß ich aber
nicht und muß darüber mir Vorschläge erbitten, doch will nur dieses anführen.
Die ersten 600 Thlr. habe zu Befriedigung des Hrn. Ober-Aufseher
V. IZornstasclt hergegeben, dessen Obligation vom Lmg. 1759 oder gar von
1758 unterzeichnet war. Nach aller Billigkeit trete ich auch in dessen Rechte und
zu selbiger Zeit anno 1759 waren die Pr. u. Sächs. stz in einem Werth als
77 Thlr. 19 Gr 8 H p. o. Es mögen aber wohl, sowohl bei dieser, als der
andern Post weit bessere Pr. Münzsorten,ja selbst Gold gewesen sein. Wechsler
und Juden mögen damalen ohn Zweifel schon auf den inneren Werthunterscheid
der Münzen genauere rstlsstion gemacht haben, dahingegenmein attasbsmsnt
gegen meine Freunde nur darauf bedacht war, wie ich das Ungemach,womit
ihnen beidemal gedrohet wurde, von ihnen abwenden mochte, ich gab alles her,
was ich hatte, es mochte Gold- oder Silbermünze sein. Soviel weiß ich gewiß,
daß es Gelder waren, die ich gewiß in demselbenJahr nicht eingenommen hatte.
Es muß mir freilich nahe gehen, daß man in der v. Wertherschen Familie
ein Recht zu haben glaubt, mir alle Treu und Glauben zu versagen :c. Ich
weiß aber, und bin es feste von der Frau Hofmeisterin versichert, daß sie
von dieser üblen Denkungsart weit entfernt ist, und ich hoffe, daß hiemit alle
clillsrsirtisn nunmehro freundschaftlich, gütlich und zur Zufriedenheitder Frau
Hofräthin und des Unmündigen Herrn Ouratoris Herrn lllylius in dieser Sache
gehoben sein werden. Sollte die rstraclirungder Original-Obligation und Wechsels
nicht hinreichend gegen die Bezahlung sein, so otksrire mich, ein nach Belieben
anständige Quittung bei Empfang der Gelder, welche aber im Anfang Usbr.
nächstkommendenJahres gewiß erwarte und recht sehr darum bitte, darüber zu
geben w. Johann Carl Friedrich von Cbrrstein.

Miss, den 26. 7br. 1772.

Verzeichnis derjenigen Original» voliuineiite, so ich den 14. März 1773 dem Herrn

Rath Rixlloir eingehändigt habe.

1) Zwei Obligationss, jede zu sechshundert Reichsthaler, deren Herrn Ge-
brüderundVettern von 'VVsrtbsr jUU. mein Urgroßvater schreibt meistens IVsrtbsr
für IVsrtbsrn) nebst der darzu gehörigen Oorrssxonllsnoö mit der Frau von Xankt-
bsrg;

2) eine Obligation derer sämtlichen Herrn Vettern von Eberstcin auf die
Oon unnn - Erbschafts -Xasss cl. ct. Groß-Leinungcn, den 30. Lsxt. 1763 auf ein¬
tausend neunhundert sechs und fünfzig Rcichsthaler ein und zwanzig Groschen;

3) eine Osssion über tausend Reichsthaler Usgatsn-Gelder des scl. Äazor ZVillielin's
von Eberstcin an die Frau von Mendt ct. <1. Ustmolci, den 17. ünnü 1771 nebst
Oonssns der Regierungs-Kanzlei daselbst ll. ll. 20. llrurii 1771;
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4) eine Bescheinigung meiner Schwester Frau von ^.rcsssra, daß ich ihr die rück¬
ständigen fünfhundert Rcichsthaler Usgatsn-Gelder des sel. Slojor viillikiui 's
ausgczahlet ck. ck. Groß-Leinnngen, den 30. Ootobr. 1768'

5) eine Verschreibung der sämtlichen Herren Vettern über fünfhundert fünfzig
Reichsthaler Kapital auf die Ooinrarin - Hüttenkasse ci. ck. Groß-Leinungen, den
30. Sspt. 1768;

6) einen Wechsel auf zweihundert und fünfzehn Reichsthalcr vom Herrn Amtmann
Ostoriob zu Brücken vom 11. März 1773 auf Johanni gefällig.

Vorstehende sxsoitioirte Gri^inaiia, ingleichen zivvlfhundert Thalcr baar
Geld auf künftige Berechnung sind von Jhrv Hochwohlgeboren dem Herrn Obrist-
lieutcnant ckobni», tnr! Ib'Ucki'icb Freiherr» von Dberstsin mir Endesunterschrie-
bcncn äato zu treuen Händen übergeben und anvertrauet worden, welches ich hiermit be¬
scheinige. Groß-Leinnngen am 14. blart. 1773. .tonnst Uolzenr» Urivilrivli Itoäloll.

Ferner 7) eine Hypothek - Verschreibung über 1000 Mfl. von dem Hrn. Lieut. Friedrich
Ludwig Wilhelm von Eberstein zu Morungen >1. <1. 26. Uui. 1769 und
Oberaufseher-Amts-Oonürrnation vom 12. Ootobsr 1769;

8) ein Wiederkaufs-Kontrakt über die Zinsen zu Brücken und Hohlstedt ci. ä. 9. Aug.
1692;

9) eine Quittung von Johann Gottlieb Wörnern über 40 Thlr. Kaufgeld für l'/s Acker
Wiese an den Hrn. Grafen von Eberstein ci. ci. 7. März 1747;

10) eine Schuld- und Hypothek - Verschreibung über 300 Thlr. Kapital an den Hrn.
Grafen von Eberstein von der Gemeinde Groß-Leinungen ck. ä. 5. April
1746 samt angehängten ^.cijuckioato;

11) eine Oonvontion derer Freiherren Wolf George von Eberstein und Dero Herren
Brüder, wie auch des Herrn voin. Oustockis Christian Franzens und Herrn
Lieut. Friedrich Lndw. Wilhclm's von Ebcrstein, daß sie die auf ihren Anteil kom¬
menden Zinsen des von dem Herrn Grafen Crieckiioli von Eberstcin ihnen ange¬
fallenen Lehnstamms zum Dotaiitio der verwitweten Frau Gräfin auf deren
Lebenszeit anwenden lassen und sich dessen bis nach Demselben Tode nicht anmaßen
wollen, <1. ci. Groß-Leinungen, den 18. ?sbr. 1773;

12) die Erbschafts - Oossion des Herrn Ober-Jägermeisters Frcihcrrn von Unnson an
Jhro Hochwohlgcb. den Herrn Oberst-Lieutenant Freiherr» von Eberstcin ci ä. Lorsch,
den 5. März 1773 samt der Obcranfscher-Amts-Oonti.rinati.on vom 15. März 1773

sind mir gleichfalls ausgcantwortet und anvertrauet worden, welches ich hiermit
bescheinige. ltngmstns I'olzenip Ibieckvivli Itnckioll.

biL. sind 1300 Thlr. baar Geld, dann 100 Thlr. wurden noch in Eisleben nach¬
gezahlt.

Das Amt Leinungen kostet mich:

der Lehnstamm,
dem Uar. v. Hobsntbai,
die Frau Jägermeistern,
die Erbschaftskasse,
die Branche des Hrn. Hauptmann,
dem Grafen gelehnt (ist bezahlt),
der Frln. Charlotte,
den Lszcsr'schen Erben,
dem Dom-Onstos (ist bezahlt),
der Hütte Oasso,
dem Pachter Panße (ist bezahlt),
Hrn. Xioin,
dem Weinhändler Munck (ist bezahlt),
dem Hrn. v. Hanssn (ist bezahlt),
Unkosten und die Reise des Hrn. Nartini (ist bezahlt),
Interessen des Hrn. Lar. v. Hob.sn.tb.ai, so rückständig gewesen (ist

bezahlt);
vor Gerste (ist bezahlt),
der Oointssss Christel,
der Frau Jägermeistern rückständige Zinsen (ist bezahlt),
der Frau Gräfin vor die Oointssss Christel (ist bezahlt),
der Frau Gräfin Zulage an ^iiinsntation,
rückständige Zinsen der Frl. Charlotte (ist bezahlt).

Thlr. Gr

5250
5000
3000
1200
1150

600
500
500
411
200
127
400

50
300
106 17
625

116 16
1600

300
300

1750
45 20

23842 5



Hiervon die jährl. Zinsen gerechnet, so machen selbige 1192 Thlr, 2 Gr. S Pf.
Diese 1192 Thlr. 2 Gr. 5 Pf. habe nun dieses 1773. Jahr aus meinen Mitteln bezahlen
müssen; folglich muß solche mit zum Oxital schlagen, kostet mich also Leinungen 23842 Thlr.
S Gr. 9 Pf. mit denen diesjährigen Zinsen von 1192 Thlr. 2 Gr. 5 Pf. Lururäu 24034 Thlr.
8 Gr. 2 Pf.

Bin noch schuldig:

5250 Thlr. Lehn stamm, welcher nach der Gräfin Tod an die Familie fällt,
5000
3000
1200
1150

500
500
200
400

dem Hrn. Lar. v. Zllollsutbal,
der Frau Jägermeistern,
der Erbschaftskasse,
der lZraucüs des Hrn. Hauptmann,
der Frl. Charlotte,
den Ls^sr'schen Erben,
der Hüttenkasse,
Ulsru.

17200 Thlr.

Gr. Pf.

12

12

12

20

12
18

18
19

Zinse», welche jährlich bezahlen muß:

^lirllsulutüon der Gräfin,
dito der Oornissss,

dem Hrn. v. Hohenthal,
der Frau Jägermeistern,
der Erbschaftskasse,
der Branche des Hauptmanns,
der Schwester Charlotte,
den Beherrschen Erben,
der Hüttenkasse.

so ich bereits in Leinungen gestochen durch 5000 Thlr. Oaxib.

Dagegen erhalte:

Legate
von der

dit.

10

13

zütt e
von Friedr. Ludw. v. E
die Geschwister v. Außem
Lehnstamm auf Horla

dito von: Ober-Berghauptmann
sel. Major Wilhelm. .!....
x x von GeHofen.

Thlr. Gr. Pf.
l 1950 21

1500
550
875

1000
2625

750
656 6

9913 3

Briese Karl 's von Eberstein an seinen Sohn Wilhelm.
8ept. 1772. Mein lieber Sohn! So angenehmmir Dein

Schreiben vom 21. Aug. in Ansehung Deiner glücklichen Ankunft in Leinungen
war, so wundere mich doch gar sehr, daß Du Deine Reise so ganz mit Still¬
schweigen übergehest;dann wir in recht vieler Sorge gewesen, weil wir nach
Eurem Bericht von Danzig aus Euch viel früher in Leinungen vermntheten
und daher auch eher Nachricht erwartet haben. Wo habt Ihr Euch dann so
lange aufgehalten?und ist es bei Eurem Vorsatz, auf der Post zu gehen, nicht
geblieben? Deine Mutter und Geschwister grüßen Dich, sie sind alle gesund und
hoffen durch öftere Nachricht von Deiner Gesundheit, von Deinem Fleiß auf der
Tkoacksiniö, von Deinem Wachsthum in Tugend und Gottesfurcht, erfreuet zu
werden, sowie ich es auch hoffe. Lasse Dich doch ja nicht von Deiner Lust, zu
denen der Jugend so reizenden Vergnügungenhinreißen, damit Du an Gutem
zu wachsen Dich nicht hinderst. Ich kann Dir meine Furcht davor nicht bergen,
weil ich Deine Leidenschaftenkenne und noch erst nach Deinem Abschied zum Teil
erfahren habe. Du weißt, daß ich Dich liebe, und dieses ist der wahre Grund,



warum ich Dich gerne auf dem Wege haben möchte, welcher zur Tugend zeit¬
licher und ewiger Glückseligkeit führet und welchen Du auf keine andere Weise
erreichest, als wann Du Gott feste an der Hand hältst, das ist Gott liebest, ehrest
und fürchtest und also ihn stets vor Augen und im Herzen habest auf die rsslls
Art, welche Dir nicht unbekannt ist.

Ich bin es wohl zufrieden, daß Du den Anfang in Leipzig machest; Gott
gebe Segen und Gnade zu allem, was zu Deinem Besten gereichet. Schreibe
mir nur, wo Ihr logiret und wo ich Euch schriftlich oder auch wohl persönlich
finden kann, und wann Du künftig schreibest, so nimm Dir etwas Zeit und setze
das Flüchtige so lange auf die Seite, damit der Brief auch das Postgeld
Werth ist.

Daß Du bei dem Hrn. Ober-Aufseher gewesen, ist mir recht lieb und ange¬
nehm, und so ofte Du Eisleben passirest, so vergesse nicht Deine Aufwartung
zu machen, doch daß Du ihn nicht ineoinmoäirestdurch langes Verweilen, wie
es doch die Nocksstis von selbst lehret. Was Du von den Meinen schreibest,
glaube ich nicht, und doch würde Dich solches nicht wundern, wann Du die
Welt kanntest. Man muß von der Freundschaft heutiges Tages nicht zu viel
fordern, sondern in allen Sachen ckisorstion haben. Genug, wann wir es so
weit bringen, daß uns niemand übel will. Es ist jetzt alles, was man hoffen
kann und wornach man sich nur bemühen soll. Die Sachen mit des Graf seinem
Schuldenwesen werden viele Verwirrung machen, das sehe ich voraus, indeß muß
man die alten Familienverträge so viel möglich suchen geltend zu machen
und selbige zur Grundbasis legen, sonsten ist alles gethan. Leinungen kann
absolut nicht in fremde Hände gelassen werden ohne völligen Ruin der Familie,
allein wer kann es annehmen? und ou (loinrauniou gebe ich keinen Groschen
dazu. Die Zeit und Umstände werden alles lehren und die zu nehmenden Maß¬
regeln an Hand geben. Man muß nur genau hören, wo die Herren hinwollen
und sich darnach richten, ohne sich bloß zu geben und der verstellten Vertraulich¬
keit zu viel zuzutrauen. Der Herr von Hansen kann mit Recht nichts, als das
allockiuin, so übrig bleibt, fordern. Die Hütte ist ein Familienwerk und
6000 st. Lehnstamm und 2000 st. Sicherungskapital gehören der Familie.
Diese stehen in Leinungen und müssen auch darin stehen bleiben (vgl. meine
Nachträge v. 1880, S. 76).

Was die ltsignation betrifft, so müßt Ihr sehen, wie Ihr es macht, daß
Ihr selbige eineassiret, und mit dem Vetter in Morungen müßt Ihr ernstlich
reden, die Lehnstammszinsen bei Leibe nicht in getrennter Lumina annehmen
und fordert die 100 st. vor den hiesigen Bruder auch, ich kann und Werde sie
hier bezahlen. Schreibetmir, ob die Schwester Charlotte so übel ist und das
Gesicht verlieren wird, welches ja nicht hoffe. Indeß kann das Mbsauä'sche
Pulver dabei nichts thun, das weiß ich an meinen Augen.

Ich überschicke hierbei einen Brief an den Ooin-Lustos (Franz v. E. zu
Basel). Du mußt seinen Aufenthalt ausforschen, wie auch seine Adresse, und
diesen Brief sogleich abschicken ohne Umstände. Ich empfehle Dich übrigens dem
Schutz Gottes, der nehme Dich in seine treue Obhut und ich bin Dein treuer
Vater Ebcrltein.

Istlse, 11. Lee. 1772. Mein lieber Sohn! Ich habe Dein Schreiben
vom 31. 0<zt. nebst denen Beilagen wohl erhalten, und ist uns allen angenehm
gewesen, daraus zu ersehen, daß Du, gleichwie Hr. Nartini, die Zeit her gesund
gewesen und nunmehro Euer beiderseitiger Aufenthalt in Leipzig ist. Gott er¬
halte Euch ferner gesund und schenke seine Gnade zu dem Zweck Eures dortigen
Aufenthaltes.
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Die Leinnngschen Angelegenheiten betreffend, so habe leider die unglück¬
liche Lage, in welcher selbige sich durch den Tod des Grafen befinden, ersehen.
Ich werde indessen nimmermehrin eine solche Lommun willigen, als die Herren
es etwa einzurichten vermeinen. Vorerst die Frage aufzuwerfen: hat der Graf
nach denen vaterlichen Erbverträgen so viele Schulden, welche den einmal festge¬
setzten Anschlag übersteigen, auf Leinungen machen können und ist die Familie
schuldig, solche alle zu bezahlen? In diesem Fall ist kein ander Mittel, als es
muß einer aus der Familie die Verlasscnschaft des Hrn. Grafen übernehmen und
vor die Bezahlung der Schulden sorgen. Und wie ich nicht vermuthe, daß sich
einer hierzu, ohne daß die Familie mit zutritt und in Ansehungder Frau
Witwe und Schwester eine billige Alimentation auf lebenslangbesorget, ver¬
stehen wird, so ist kein anderer Rath, als daß die ganze Sache durch einen Loa-
enrs llnaiisiret wird; auf diesem würde ich bestehen, bis mir lavoradis (loncki-
tiones vorgeschlagen würden, daß ich im stände wäre, Leinungen ohne Schaden
anzunehmen. Indessen würde es sodann doch erforderlich sein, daß die Lrscki-
torss ihre Anforderungenvor der Hand in Leinungen stehen ließen. Wohnet
der Hr. ö. v. llokontbst in Leipzig, so suche bekannt mit ihm zu werden,
eine Lopis von seiner Verschreibung von ihm zu erhalten und ihn zu oonäiren,
ob er wohl sein Kapital länger darin stehen zu lassen gesonnen wäre. Bei dem
Hüttenanteil des Grafen wäre bei dermaligen Umständen und der schlechten
Verfassung, worin sich die Hütte und das Bergwerk befindet, zu viel risguiret,
wann man solches sogmriren wollte, jedoch läßt sich darüber mehr sprechen, als
es zu schreiben zu weitläuftig ist. Überdenke die Sachen mit Hrn. Nsrtim wohl
und wie alles am besten und vorteilhaftesten einzurichten,damit ich schon etwas
vorgearbeitet finde. Es haben Se. Königl. Maj. mir den Urlaub allergnädigst
ssoorckiret, und ich denke mit der Hülfe Gottes Ende der künftigen Woche von
hier abzugehen, werde auch Deine Schwester-mitnehmen und wir hoffen, Dich
gesund zu sehen gegen Ende llsnusrij. Ob ich über Leipzig gehen werde,
weiß ich noch nicht, werde aber davon Nachricht geben :c. Ich binde Dir aber
feste ein, mit niemand alldort von meiner Herauskunftzu sprechen, weil ich zu
Ersparung der Kosten mich nicht ausgebenwill und unterwegsvon niemand ge¬
kannt sein will; überdem glaube über Magdeburg zugehen, nach Leinungen
aber werde es mit künftiger Post melden. Ein gar regnichtes Wetter, welches
noch oontinuiret, wird mich sehr aufhalten. Ob es wird angehen, daß Du mit
Hrn. Nartwi wirst nach Leinungen kommen und Deine Loitschs, so lange ver¬
absäumen können, wirst Du am besten wissen, und hiernach müssen die Anstalten
gemacht werden. Gerne werde es sehen, wann es geschehen kann, weil Ihr beide
mir nothwendig sein werdet. Deine Mutter und sämtliche Geschwister grüßen
Dich herzlich; der Hr. Usnsrst, dessen Fr. Gemahlin, der Hr. Major v. Apenb.,
v. Stutterhcim und v. Kracht grüßen Dich ebenfalls. Einen Brief an den
Hrn. Lsn zu schreiben, kann bei Gelegenheit des neuen Jahres wohl geschehen.
Eine nicht eben zu hoch ins Geld laufende Viotins kann Hr. Nsrtini vor Dich
ankaufen. Alles Übrige erspare bis auf ein persönl. Umarmungund bin bis
dahin Dein treu liebender Vater Cbcrstein.

11. Juni 1773. Mein lieber Sohn! Nach langem Verlangen auf eine
Nachricht von Dir habe endlich Dein Schreiben vom 27. April den 2V. Mai
erhalten, und es freuet mich, Dich wohl zu wissen. Wir sind den 10. April
(1773 von Leinungen) zwar glücklich hier angekommen; allein ich habe ein Fluß-
und Brustfieber mit gebracht, zu welchem sich das üocksgrs gesellete, und ob
dieses gleichwohl durch einige Pulver gedämpft wurde, habe doch seither, da ich
täglich nnt dem Usgirosnt in Arbeit gewesen und dabei einen Haufen Übung
gehabt, noch nicht zu Kräften kommen können, und es scheinet, daß meine Ge¬
sundheit vieles gelitten und ich mich nicht so balde erholen werde.
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Die angefangene Beitreibung der Reste ist mir lieb. Du mußt dem Hrn.
Rath kuckiotl die Ossignation aller Reste geben, und dieser muß davor nebst
dem Verwalter sorgen, daß alles entweder mit Gutem oder durch Exekution bei¬
getrieben wird, auch muß das bereits Eingekommene dem Administratoreinge-
händiget werden, doch bin ich zufrieden, daß die Zehrungskosten vor Dich und
Herrn lllartini, so lange Ihr noch in Leinungen nöthig sein werdet, davon
genommen werden, doch muß alles ordentlich und sparsam eingerichtet werden,
und Johann muß sich selbst beköstigen, nicht aber, wie bisher, daß ich alle
Monat 6 Thlr. zu seiner Kost zahlen und ihm ä pari noch beköstigen soll. Wo
ein Bedienter Essen bekommt, muß er kein Kostgeld haben.

Der Vorfall mit dem gerichtl. llow ist um der Folge willen gut und ist
mir Deiner gehabten llttsntion dabei angenehm zu ersehen. Hat der Herr
v. Hansen sich nicht wegen Koch seinem Anerbieten gegen den Hrn. Rath
llnclloll merken lassen? und hast Du von gedachtem Herrn Rath das beste Kleid
des sel. Grafen erhalten? Du schreibest mir, die ökonomischen Angelegenheiten
gehen passable. Dieses ist aber auch alles davon; doch wird der Verwalter
mir wohl einen genauer» Bericht davon abstatten. Deine viele Arbeit lasse Dich
nicht verdrießen, denn sie wird Dir belohnet werden, wenn ich Zeugnis davon
erhalte. Du weißt, ich bin mehr vor die That, als Worte. Ostaillire mir ein
wenig, was Deine Verrichtungund Arbeit seither» gewesen und was solche in
Zukunft noch erfordern, denn ich wollte wohl nicht gerne, daß Deine Lwckia
unnöthigerweise verabsäumet würden, und hoffe ich nicht, daß die Unkosten in
Leipzig unterdessen ihren Fortgang haben, welches mich theuer zu stehen kommen
würde. Ich habe Dir aufgegeben, ein genaues Jnventarium von allem, was
im Schloß und Hof ist, es habe Namen, wie es wolle, mit dem Hrn. Aartini
anzufertigen. Lasse dieses Deine Hauptbeschäftigung sein, wie auch ein Verzeichnis
aller Schriften und Papiere, und schicke mir selbiges unter Deiner und Hrn.
Nartini Unterschrift. Auch muß ein Exemplar dorten bleiben. Die lloLninknta,
welche laut dem Invontario in Morungen befindlich, aber zu Leinungen
gehören, müssen kräftig und ernstlich urgiret werden, und allenfalls muß ihnen
der Eid abgefordert werden. Ihr Invontarium kann endlich Beweis genug sein.
Was wird es dann mit der Frau Gräfin? wird der Herr Rath kuälotl nicht
suchen, die Sache in Richtigkeit zu setzen?

Der diesjährigeBau soll nur in Reparatur der Dächer bestehen, ohne daß
neue Balken eingezogen werden, weil künftig alles abgeworfen und die S. lltags
auch massiv und eine gute Schüttung aufs Haus aptiret werden soll. Es muß
also vor eine Kalkbrennerei und vor Dachziegel, auch Stroh zu den Wirthschafts-
gebäude-Dächern angeschaffetund die Arbeit je eher, je lieber vorgenommen und
vom Verwalter eine genaue Rechnung darüber geführet werden. Unterdessen
können nach Lommockits die Bruchsteine, wofern der alte Thurm nicht mit
dazu verbrauchtwerden kann, gebrochen und beigefahren werden; auch Wegendes
nöthigen Holzes nach und nach Anstalten gemacht werden, so wie es sich thun
läßt, damit alle Materialien ackvsnant herbei gebracht, und man nachhero die
Sache des Baues auf einmal mit Ernst anfangen und endigen kann. Ich kann
mit Gewißheitnicht bestimmen, wann der Bau angefangen werden soll, bevor
nicht alles, was dazu gehört, da parat ist. Thüren- und Fenster-Köpfe samt
den Fenstern werden unterdessen von unserm Forstholze gemacht, und es müssen
Fensterladenvon inwendig angebrachtwerden. Ob man nun einen tüchtigen
Tischler hierzu dorten haben kann? und was selbiger vor eine Thür und Gerüste,
ingl. vor ein Fenster und Fenster-Kopf haben will, hierüber erwarte ich nähere
Nachricht, und mußt Du alles mit dem Verwalter, in dessen Fach dieses alles
gehört, wohl überlegen, und es muß ein firmer Anschlag über den ganzen Bau
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gemacht werden, ehe noch etwas unternommen wird. Allein die nöthige Reparatur
muß ohne Anstand bewirket werden mit genauer Reflexion, daß die I. Utags
massiv und ein neu Dach nebst Schüttung gemacht werden soll, und wird das
Holz, welches meine gehöret, sowohl vom vorn Jahr, als was dieses Mal vor
mich geschlagen, muß nach und nach bei und aus dem Walde gefahren und die
Borke absolut nicht herunter gemacht und verkauft werden. Ins. gevierte aber
muß ein Stück Bork von einem Ende zum andern mit einem Schneide-Messer
abgeschälet werden, so platzt solches Holz niemalen. Und wann die Stämme noch
nicht abgehauen wären, bis der Saft in die Wurzeln getreten, so wäre es gut,
und mäßest Du dahin sorgen, daß dieses obssrviret würde. Das in Harzige¬
rode liegende Testamentkann zu nichts gebraucht werden. Kann Hr. Hof- und
Justiz-Rath solches ohne Umstände sxtractiren, so ist es gut, und kann draußen
in Leinungen liegen bleiben. Solltest Du an ihn schreiben, so mache ihm mein
Kompliment. Ist es möglich, ein ordentliches Lag er buch von allem, was zumAmte Leinnngen gehöret, nebst einem Grundriß davon anzufertigen, so
wäre sehr gut, und hierin hülfe Dir ja wohl der Schichtmeister,welchen zu
grüßen bitte und ihm zu sagen, daß er doch des Jäger Reinhard Frau nicht
vergessen möchte, ihr alle Monat 1 Thlr. zu geben.

Bist Du mit denen Rechnungen, sowohl mit denen Vettern im Dorfe,
als denen übrigen zu Stande? und ist ein richtiger Abschluß gemacht, selbiger
gehörig unterschrieben? so will ich das Original, gut beigelegt, und eine kopia
davon haben. Ist nun der Brillanten-Schleiferwieder in Leinungen und wie
beweiset er sich? Ich habe dem Rath Uuälott vorgestellt, wie ich mit denen
Beitern zwar schriftlich abgemacht hätte, daß des sel. Grafen Hütten- und
Bergwerk-Anteil sei. eet. Da aber diese Handlungen zu nichts gedienet,
sondern ich die Cession des Hrn. v. Kausen, gegen welchen sie mich zu ver¬
teidigen verheißen, mit Zurücklassung des Hauses in Mainz und so vieler
andern Erbstücke, auch noch eine Lumina baares Geldes herbeischaffenmüssen,
vermöge deren ich eigentlich in den ruhigen kossess kommen können, so komme
mir nunmehro auch das Hütten ante il zu, und mußt Du hierüber ausführlich
mit dem Hrn. Rath kuctlotl und krauer sprechen und die gewisseste Maßregeln
desfalls nehmen. Die Herren Vettern werden umsoweniger hiergegen sein,
als ich weit mehr Schulden bezahlen muß, als mir angegeben und welche sie
doch mit übernommen und mit zu bezahlen schuldig sind. Auch muß ich ja auch
die Schulden, so auf dem Hüttenanteil sein, übernehmen. Du kannst auch
den Ober-Aufseher darüber sonäiren, und die Sache will ich gerne durchgesucht
haben. Laut Erbrsoeß hat der Graf sein Anteil vermachenund verkaufen
können, 2tens bleibt es in der Familie, Ztens kann es als ein lleguivalent
vor den Abtrag, welchen ich vor Kausen geben müssen vor dessen Erbrecht an¬
gesehen werden, die Erbvergleiche der Väter werden dadurch auch auf keine Weise
alteriret und es ist nichts Unbilliges meines Erachtens.

Ich rsoommanckire Dir nochmalen die gute Wirthschaftund Sparsamkeit
an, damit ich nicht gehindert werde, Leinungen vor Euch noch bei mei¬
nem Leben frei zu machen. Meine Gesundheit nimmt täglich ab. Sterbe
ich, oder werde außer Stande gesetzt, zu dienen, so ist alles vorbei, und Ihr
werdet Leinungen mit Schulden bekommen,die Ihr sobalde nicht, und wer
weiß, ob jemalen bezahlen könnt. Was also geschehensoll, muß bei meinem
Leben geschehen.

Mache mein kompl. an die Schwestern, an die Komtesse und sämtl.
im Dorf und sage dem Herrn Vetter Leopold und Hrn. kupstsin, ich hätte
bisher mit vieler Ungeduld auf die versprochenen Ableger der Nelken, aber ver¬
gebens gehofft. Gott erhalte Dich gesund in seiner treuen Gnaden Obhut! Halte

17*



Dich an den Herrn aller Herren, bleibe ihm getreu, so wird es Dir allzeit wohl
gehen, und er wird Dich zeitlich und ewig belohnen. Deine Mutter und Ge¬
schwister habe alle gesund gelassen. Sie grüßen Dich alle, auch der Hr.
Kknsral u. Maj. llpsud. und alle Bekannte. Ich erlasse Dich Gottes Schutz
und bleibe Dein tr.. Vater Ederftrin.

Am Lager bei Mockerau, den 11. Juni 1773. Unsere Nsvns ist glücklich ac-
endiget. Morgen nach dem Manöver geht der König rstour nach LotsMra, wo Er
den 14. eintrifft, und wir marschieren gleich ab nach Miss, wo ich hoffe den 27. mit dem
NöZt. einzutreffen. Der König ist mit allen, besonders aber mit unserem RsZI. ohn-
gemcin gnädig und zufrieden gewesen, sodaß alles mit Vergnügen über die Gnade des
Monarchen nach Haufe reist. Es ist zu bewundern, wie gesund und viZoursnx der Herr
ist. Gott erhalte Ihn ferner. Gott erhalte Dich auch. Grüße alle guten Freunde und
versichere dem Hrn. Vetter Leopold, daß sein Herr Bruder drsnaäisr-Nasor ist, ob
es gleich noch nicht cksolariret ist. Von Miss werde ihm schreiben.

Lllkk, 2. Oet. 1773. Ich habe mit Vergnügen Dein Schreiben vom
26. Juli, aber sehr spate erhalten und weiß nicht, wie es zugeht, daß die Briefe
so lange unterWeges sind. Probiere daher und adressiere den Brief einmal über
Frankfurt, wiewohl Du bei dem Hrn. Rath Luäloll erfahren kannst, wie lange
mein Brief, den ich zuletzt über Frankfurt adressieret, unterwegs gewesen ist. Du
hast recht Wohl gethan, daß Du in Leinungen geblieben und erst bemühet bist,
alles ins gehörige Gleis zu bringen, damit ich weiß, woran ich bin. Sorge doch,
daß erst alle Reste eingetrieben und vor dieses Jahr auch alles einkassieret werde,
damit man weiß, was Leinungen traget und worauf man jährlich rechnen kann.
Ehe dieses nicht alles in Richtigkeit, mußt Du nicht abgehen, dann ich sonsten
nur in Ungewißheit lebe, wovon ich kein Liebhaber bin. Ich erwarte also über
alles eine genaue Nachricht und deutl. Auskunft, bevor Du nach Leipzig gehest.
Der Verwalter muß seine Rechnung so einrichten, daß sie mit dem letzten Ose.
allemal geschlossen wird und von Quartal zu Quartal fortgeführet wird, alles
muß sehr äistinot und deutlich sein, damit ich alles wohl einsehen kann.

Daß es endlich mit der Frau Gräfin zu stände gekommen, ist mir lieb;
allein, lieber Freund, es wird mir sehr sauer werden, alle die Lensians, In-
terssssn und Löhne zu bestreiten und noch nichts einzunehmen, welches aber
hoffentlich mit einmal kommen wird. Nach genauer Berechnung, dasjenige, was
ich bereits bezahlet habe, zu Kapital geschlagen und die Interessen hiervon ge¬
rechnet und demjenigen, was ich jährlich an Zinsen und Lensians bezahlen muß
ohne die Wirthschaftslöhne lauft es alljährlich auf 1171 Thlr. 12 Gr., wobei
zur Nachricht dienet, daß Hr. Rath Lnäloll nun schon 4649 Thlr. 4 Gr. baar
erhalten hat :c. Wann nun, wie hoffe, die Reste von Leinungen und die
diesjährigen Lsvenuss doch mehrstens eingekommen sein werden, so muß doch
ein Loch zuzustopfen sein, wofern nicht vorteilhaftere vuss vorhanden sind. Dann
Lapitalia liegen zu haben und Interessen zu bezahlen ist sonst nicht wirtschaftlich.
Dieses ist also wohl zu überlegen. Die Sache mit Rötha muß nun vor allen
Dingen erst zu stände sein, das Geld muß davor offerieret, zugleich aber ver¬
langet werden, daß es sogleich an ein wahres Lehn nach des Testators
Willen verwandt werde. Mit der Hütte ist es ein gefährlich Ding, ein Stel
mit 393S Thlr. Schulden annehmen und :c. das Ende des schweren Prozesses
nicht abzusehen :c. Du mußt also diese Hüttensache wohl überlegen, ich will
gerne alles vor Euch thun, aber sterben und viele Schulden Euch hinterlassen,
ist auch nicht gut, dann Ihr alle noch viel braucht. Wüßte ich, daß noch 5 Jahr
leben und im Dienst bleiben könnte fM. ist geschehen), so hoffte es mit Gott
noch zu zwingen, wann Leinungen nur die Interessen abwürfe. Der gottlose
Keyser, welchem, ehe nach Sachsen reisete, die Wirtschaft wieder übergab,
hat schon wieder 30000 st. Langusrouts gemacht und mich und viele andere
ehrliche Leute betrogen, welches einen gewaltigen Strich durch meine Rechnung
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macht. Glaubst Du also, mein lieber Sohn, daß man keinen Schaden haben
möchte, so fanget die Sache mit dem Hrn. Rath in Gottes Namen an. Allein,
mein Freund, ich finde in Deinem Anschlage, daß Du Leinnngen allein auf
17359 Thlr. 12 Gr. 6 H gesetzt; zu diesem aber gehöret Uotba mit, und
wann die 7222 fl. davon abgezogen werden, so bleibet auf Leinungen allein nur
11040 Thlr. Nun mache den Laien!, wovor Leinungen angenommen, so ist
der Urotit tont elair, daß ich über ! 0000 Thlr. einbüße bei der Wiedereinlösung.
Du hast also gut gerechnet.

Die Insel muß man nutzen, so gut man kann, doch die Gräben nicht ein¬
gehen lassen. Solche Wolkenbrüche geschehen nicht alle Jahr. Das feuerfeste
Gewölbe im Thurm, kann zu denen Schriften smpiozckert werdew. Suche
nur die Schriften aus Morungen herbei zu schaffen. Wann die Einlösung
mit Rötha zu stände, so mache Du die Einrichtung, wie Du geschrieben, teile
den Forst, und ich werde den Reinhard zum Forstbedienten darauf setzen, und
die Jagd kann er berechnen, oder man kann sie auch verpachten. Ob man aber
die Eisleber Gewerke auch los werden kann, ist eine andere Frage. Ehe
man aber Hörle nicht auch hat, welches der Reinhard nicht genug loben kann
wegen seiner trefflichen Wiesen, Teichen und Jagden, ist daran nicht zu denken,
daß man den Wiederkauf abkaufet. Die Lapitalia auf GeHofen und auf der
Hütte, welche 4006 Thlr. 12 Gr. betragen, muß man so lange als möglich zu
konservieren suchen.

Ich habe noch fast seit daher Dich gesehen wenige Gesundheit gehabt, endlich
vor 5 Wochen bekam ich ein heftiges 3tägiges Fieber w., so daß in 14 Tagen
nichts als Wasser, den Durst zu löschen, über meine Zunge gebracht. Die Un¬
bändigkeit des Fiebers hat nachgelassen, aber es meldet sich alle Fiebertage. Ich
bin noch nicht im stände zu gehen, meine Beine sind sehr geschwollen, und muß
noch Stube und Bett hüten zc. Der Hr. Lsnsral, Sie, der Hr. Maj. v. Up.,
Swttörti., Uraollt :c. lassen Dich grüßen :c. Du stehest bei allen in gutem An¬
denken, daß ich mich freue. Den Erbroosss von 1722 habe vergessen, schicke
ihn mir, auch habe mein Pulverhorn :c. dort liegen lassen :c. Deine Mutter
und Geschwister grüßen Dich herzlich und versichern Dich ihrer Liebe durch diese
Feder; ich aber beharre Dein lreuer und Dich liebender Vater Ebcrstcin.

1UI8K, 19. Nov. 1773. Mein lieber Sohn! Ich ersehe aus Deinem
Schreiben, daß Du mein letzteres noch nicht erhalten hast, und bin deshalb in
Sorgen, daß solches nicht an andere gerathen, da ich mich über die bewußte
Sache darin ausgelassen; doch hoffe, es wird solches retour von Leinungen
auf Leipzig gegangen und richtig zu Deinen Händen gekommen sein, wo nicht,
mußt Du auf der Post nach Sangerhausen Nachfrage thun. Es war an Hrn.
blartini eouvertiret. Deine Mutter und Geschwister grüßen Dich herzlich
und wir freuen uns allesamt, daß Du gesund bist und bitten Gott, daß er Dich
ferner erhalte und Dich in seinen heiligen Schutz nehme. Ich bin jetzo gottlob
wieder so ziemlich wohl; die Kräfte aber wollen nicht so geschwind wieder an¬
wachsen, welches eine Folge der Jahre ist. Die Ussignntion und Jnventarien
habe mit Deinem Schreiben erhalten und ersehe aus letzterem, daß die Gräfin
auch nichts gelassen, als was ihre Schuldigkeit gewesen :c., da sie soviel Mmsn-
tation bekommt, als noch keine Eberstein'sche Witwe erhalten :c. Ich habe
dem Hrn. Rath Uuäloll bereits in diesem Jahr 5200 Thlr. zahlen lassen.
Davon hat er die Zinsen, Minsntations, Unkosten und Bau bezahlet und nur
noch 2300 Thlr. ohngefähr übrig behalten, und bin ich nach meiner Rechnung
nun noch auf Leinungen 19300 Thlr. schuldig. Dieses nebst obiger Luimnn
macht 24500 Thlr. Dieses kostet mich das liebe Leinungen. Vors
Künftige sind mir alle Hände beschnitten, diese 19300 Thlr. Schulden zu tilgen.
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Du machst mir zwar Hoffnung, daß die Einnahme von Leinungen nun
auf einmal angehen wird; da ich aber jährlich 1046 Thlr, Zinsen und Mmsn-
tation bezahlen muß, so kannst Du leicht die Rechnung machen, was vor Vor¬
teil dabei ist, besonders, wann ich die Intsrssss vor die bereits ausgegebene
3000 Thlr. darzu rechne nebst meinen 660 Thlrn., so müßte ich jährlich
1220 Thlr. übrig behalten nach allen Abzügen. Und wie stünde es bei der
dermaleinstigen Einlösung bei so gestalten Sachen; und da ich durch
den IZangusrouts des ehrvergessenen Keysers alle Jahr eine Einnahme von
1200 Thlr. verliere, so stelle Dir vor, wie mir der Kopf mit Grundeis geht.
Wäre es nur möglich, Rothe einzulösen und dieses zu stände zu bringen, so
müßte man Gott danken. Hierzu wären die Gelder da, nämlich der Vorrath
von 2200 Thlr., 3456 Thlr. auf GeHofen und 550 Thlr. auf der Hütte,
welches zusammen 6206 Thlr. ausmachen würde :c. Und der Prozeß, welchen
des Keysers drsäitor. mit mir vors Königsberg'sche Hofgericht gebracht,
wird mich auch nicht wenig kosten, und Gott weiß, ob ich von denen 9000 Thlrn.,
so ihm in die Wirtschaft gegeben, noch etwas retten werde. Du kannst demnach
Dir vorstellen, daß wann ich Euch dermaleins keine Schulden hinterlassen soll
außer denen, so auf Leinungen habe, ich meine Einrichtungen sehr genau und
wirthschaftlich machen muß, und dieses hoffe, wirst Du stets vor Augen haben
und den Hrn. Nartini keinen Anlaß zu anderen, als höchst nöthigen und unent¬
behrlichen Ausgaben geben. Dein Verstand, Deine Sitten, Deine Gelehr¬
samkeit und rechtschaffene Denkungsweise, von Tugend und Ge¬
schicklichkeit begleitet, sind die Quellen, die uns Achtung, Freundschaft
und Liebe bei rechtschaffenen Leuten zufließen lassen. Prahle ja nicht und
bilde Dir nicht zu hohe Dinge ein. Es ist Dir keine Schande, wann Du Dich
nach der Decke streckest und bekennst einem jeden, daß Dein Vater Dir nicht viel
geben kann. Das Gegenteil aber wird Dir keine Ehre machen,. dann endlich
wird doch einmal die Wahrheit aufgedeckt, und die Leute sehen, daß Du höher
geflogen, als Dir die Federn gewachsen. Ich weiß, daß Dir dieses alles unan¬
genehme Sachen sind und Gott danken wirst, wann Du den Brief gelesen. Ich
will aber desfalls nicht aufhören, Dir als ein treuer Vater die Wahrheit zu
sagen, welche Du auch endlich gerne hören und aäoptiren wirst.

Du schreibst, ich soll mich ums Himmels Willen so einrichten, daß ich auf
den Sommer herein komme, es käme sonst wirklich nichts zu stände ec. Ich habe
geglaubet, bei Deiner so langen Gegenwart würde gewiß alles zu stände gebracht
werden, weil in 7 Monaten sich gar sehr viel thun läßt; jetzo sehe ich gar wohl
ein, daß nichts zu stände gebracht werden wird, und wegen Rothe ist es freilich
ein unersetzlicher Schade, wann die Aufkündigung noch nicht geschehen ist. Ich
habe zeitig genug geantwortet, daß der Herr Rath meinen Brief um illisimsi
schon erhalten haben muß, obgleich die Briefe sehr langsam gehen. Der
Schwestern ihr Kapital ist hierzu nicht, oder doch schwerlich zu erhalten. Wie
haben denn die Christel und Charlotte ihre Sachen eingerichtet und was
machen sie alle in Leinungen? Ist der Brillanten-Schleifer gegenwärtig und wie
beträgt er sich? Dem R. kack, habe aufgetragen, dem Schichtmeister erstl.
Vorstellung zu thun, daß er seinen Handel abschaffen möchte, und hoffe ich, er
wird die Güte stattfinden lassen. Hättest Du doch mit dem Hrn. Ober-Aufseher
darüber gesprochen. Der Herr und Frau Ksnsrai v. ^psnimrg, die Herren
Majors und alle bekannten Freunde grüßen Dich hinwiederum, ich aber bleibe
Dein treuer Vater Eberstein.

Miss, den 19. Nov.

1418V) 4. März 1774. Mein lieber Sohn! Wir sind, Gott sei gelobet,

alle gesund außer Karl:c. Ich habe bereits im Nov. dem Verwalter aufge-
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geben, eine komplette Rechnungvon seiner Administration, über die Einnahme
und Ausgabe von Leinungen mit dem neuen Jahr ohnfehlbar zu überschicken;
ich habe aber weder von demselben, von Hrn. Rath Rudloff, noch von Hrn.
Brauer etwas gehört noch gesehen, so daß ich in einer völligen Ungewißheit
leben muß. Da ein solches Betragen vom Verwalter nun wider alle Ordnung
lauft und Gelegenheit zu allerlei Unordnungengiebt, so habe Dir den Auftrag
hiermit thun wollen, die Osterferien darzu anzuwenden, um eine Reise nach
Leinungenzu thun und alles genau zu röallsrLllirsn und mir von allem einen
genauen Kapport zu erstatten w., besonders aber darauf Bedacht zu nehmen., ob
es nicht besser, daß man das Gut verpachte :c. Ich bitte Dich, nimm Dich der
Sache an mit Hrn. Martini und denke, daß es ja Dein eigener Vorteil ist; ich
habe mich ja auch einzig und allein um Euretwegen in diese Weitläuftigkeit ge¬
steckt :c. Die Rothische Angelegenheitsuche bei Deiner Anwesenheit in
Leinnngendurchzusetzen:c., alle Unordnungensuche abzustellen w. und kehre Dich
nicht daran, daß man Dich scheel darüber ansieht. Von dem Duhm -Kustos
habe noch keine Nachricht w., nicht weniger von der Schwägerin aus Mann¬
heim. Daß auf künftigen Johanni die Lehnstämme von Hörle, vom sel.
Major u. Ober-Berghauptmann an uns beide noch lebende Brüder aus¬
gezahlt werden dergestalt, daß von Horl 300 fl. Zinsen, vom sel. Major
100 Mfl. und vom sel. Berghauptmann 100 Mfl. in zwei Teile geteilt, und
mir folglich 250 fl. ausgezahlt werden, und so muß künftig auch des sel.
Bruders Teil von GeHofen zwischen uns verteilet werden. Darauf nehme
Bedacht w. Allein wie wird es dermaleins mit der Schwestern ihrem Ver¬
mächtnis in GeHofen. Wem fallen diese 2000 Thlr. zu? Wenn ich vor ihnen
stürbe, würden selbige nach denen sächsischen Rechten nicht meinem Stief¬
bruder allein zufallen? w. und ich bin allzeit Dein treuer und Dich liebender
Vater Ebenstem.

lilse, Nui 1774. Mein lieber Sohn! Dein Schreibenvom 1. April ist
sehr lange unterWeges gewesen und erst mit letzter Post eingelaufen, indessen freuen
wir uns alle herzlich, daß Du unter göttl. gnädigem Beistand gesund und munter
in Leinungen angekommen bist :c. In Ansehung des Verwalters habe ich
gegen seine Ehrlichkeit nichts, ich will das Beste davon glauben; die Ausgaben
aber, so ex in Rechnung bringt, übersteigen meine Begriffe, so wie selbige die
Einnahme übersteigen, und sehe ich nimmer ab, daß das Ende gut sein kann.
Ich soll jährl. so viele Zinsen und Miusutations bezahlen, zu Gerste baar
Geld geben, um brauen zu können und vom Gute nichts wieder einnehmen,
das ist ja erschrecklich. Alles was Du mir hierüber anführest, überzeuget mich
noch nicht, daß ich künftig meine Interessen :c. aus dem Gute ziehen werde,
vielmehr sehe ich zum voraus wohl ein, daß ich alljährl. werde aus meinen
andern Mitteln alles bestreiten müssen, folglich Leinungen mir zum Ruin sein
und bleiben wird, wofern nicht eine andere Einrichtunggetroffen wird, daß ich
wenigstens soviel von Leinungen ziehe, als ich zu Bestreitung der Zinsen und
Mmeutatioiis nöthig habe; ich hoffe demnach, daß Du Dir alle ersinnliche Mühe
geben wirst, um alles in diese Wege zu richten. Der wenige Vorrath von Ge¬
treide, so noch auf dem Boden liegt, kann den Kohl nicht fett machen, und über¬
lasse ich es Deiner Anordnung, ob selbiger beibehalten werden, oder verkauft
werden soll, da man alle Hoffnung zu einem gesegneten Jahre hat und keine
Teuerung zu vermuthen ist. Zu einer Verpachtung bin ich selbst geneigt, suche
Du selbige mit dem Hrn. koiuuüssions- Rath zu stände zu bringen und mir
einen richtigen Anschlag zu meiner approbatiou anzufertigen, ehe ein Zuschlag ge¬
schieht, und überschicke mir solchen.

Ich habe mit dem Rath kuäloll wieder nichts abgemacht, als ihm geschrieben,
er möchte sich dasjenige ansetzen, was ihm als Justizamtmannzukomme, ich über-
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ließe ihm solches, außerdeme aber möchte er sich vor das verflossene Jahr noch
ein ckouosur von 50 Thlr. ansetzen, um ihn zum Fleiß und Eifer vor mich zu
bewegen :c. Der Verwalter bringt seit dem l, Januar bis 28. Febr. schon
wieder in Rechnung Dienstlöhne:c., Holzhaulöhne :c. und Wirthschaftsausgaben w.
Darum muß ich eine spseillgew Rechnung sehen :c.; thut die Rechnung in ein
:c. Kästchen und lranguirt solches bis Frankfurt an der Oder über Leipzig, Herz¬
berg und Beskow oder über Wittenberg, kann mich solches noch bei Graudenz,
wo wir den 3. u. 4. Juni im Lager sein werden, um die Usvus zu passiren,
treffen, würde es mir viel Postgeld ersparen, indessen lasse mir alles gefallen.
An den Schichtmeister schreibe ich hierbei. Du mußt die Ursachen, welche mir
die Lntrspriso von Leinungen dieses Jahr so schwer gemacht und welche solche
mir noch ferner schwer machen, aus dem Wege zu räumen suchen. Du bist ja
von mir darzu autorisieret und befehliget, und ich werde Dir, was darzu fehlet,
nöthigen Falls schicken. Meine Absicht gehet dahin, Euch beiden Brüdern
Leinnngen, die Hütte, Lehnstämme und die Anteile an GeHofen nach
meinem Tode frei zu lassen ohne Schulden und vor die Lottchen ein propor¬
tioniertes Kapital zu sammeln, welches aber in Leinungen oder auf GeHofen
bis zu ihrer etwanigen Verheirathung und Beerbung stehen bleiben soll und ihr
nur jährt, die Interessen davon bezahlet werden sollen. Daß ich dieses mein
Vorhaben zu stände bringe, mußt Du alles Mögliche darzu ooopsriren. Ich
schicke nun dem Rath Unäloll gegen die ersten Tage des llunij noch 1800 Thlr.;
dann hat er von mir bereits 6100 Thlr. ohne meine dortigen Uevsnuss er¬
halten, welche er nebst dem Ostsrlollischen Kapital und der Frau v. Iiiauk-
borg, auch was seither vor meinen sel. Bruder eingegangen ist, gehoben hat w.
Was die Maßregeln, so Ihr wegen unserer Schuldforderungen genommen, betrifft,
approbire ich solche in ihrem ganzen Umfang ec. Was Du von dem Hrn. Weih¬
bischof V. ^ellinsn schreibst, will zu bewerkstelligen suchen und sehen, ob er
etwas in der Sache thun kann. Wegen der 1000 Thlr. Legatengelder von den
Schwestern, so mache Du diese Sache mit ihnen in meinem Namen ab. Hr.
Nartiui kann als Auszahler dieses Kapitals im Protokoll benamt werden m.

Das Urteil in der Werther'schen Lonourssache habe erhalten, ohne daß
Hr. Martini umständlicher dabei Nachricht gegeben. Von Hrn. Loininissions-
Rath IZrausr habe nichts davon erhalten. Die 5000 Thlr. betreffend, so sind
selbige von denen Herren v. Msrtllsrn oonsontiret, folglich kann ich weder
vom Kapital, noch Interesse bis jetzo zu was verlieren, die übrigen Posten habe
ich zu ihrer beiderseitigen U-zuipags und Unterrichtung hergeschossen. Sollte ich
dennoch etwas daran einbüßen, so halte mich dieses Verlustes wegen an ihr Eigen¬
thum in Sachsen, sprich nur hierüber mit dem Hrn. Kommissions-Rath und
sage ihm diese meine Meinung und ich lasse ihn bitten, die Original-Dokumente
wohl zu verwahren und davor zu sorgen, daß die Bezahlung so balde möglich
geschieht. Ich hoffe, er wird mein Recht behaupten und mir nichts vergeben.
So sind die Umstände, wie gemeldt, die ich allemal eidlich erhärten kann, und
Hrn. Brauer sind sie hinlänglich bekannt. Schaffe mir nur Nachricht, was vor
Lehn und was vor Allodium äsolariret worden ist :c. Wegen des Holzes richte
alles zum besten Vorteil ein m. An die Insel viel zu wenden, ist freilich nicht
rathsam :c., die Thorheiten (Glockenspiel :c. :c. auf der Insel) läßt man eingehen
und sucht nur alles nutzbar zu machen, dem Wasserlauf muß Raum geschafft
werden :c. und das Röhr werk nach dem Schloß ist eine nöthige Sache zu
unterhalten. Hier ist noch alles in Ltatu gno, außer daß der Lieut. v. Ls ^ckiits
gestorben. Lapit. v. Mitten ist versorgt und Haspln er ist dapit. Der Hr.
üsn., Sie u. d. Hrn. Majors grüßen dich herzlich. Maj. v. Ltuttorbsiin,
Liraollt und Lapit v .üolltritii besonders. Der Major V. Uraalltist auf Werbung
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kommandiert, gehet von Graudenz ab und wird vermuthlich Dich in Leinungen
besuchen zc. An Hrn. Martini kann nicht schreiben, sxonsire mich, ich habe alle
Hände voll mit dem Usgt. zu thun und bin wegen des Ausmarsches sehr be¬
setzt :c. Mache meine tloraplinasnts nach Standesgebühr allenthalben, besonders
an Vetter Leopold w. Dein treuer Vater Cbcrstein.

lilsv, 25. (ket. 1774. Die Ausgabe des Hrn. Rath belauft sich bis
Joh. dieses Jahres an 7200 Rthlr., worzu ich ihme über 7000 Thlr. aus
meinen sonstigen klsvsnnos und baar assigniret. Hieraus kannst Du Dir einen
kleinen Begriff machen, wie nöthig es ist, mit vor allen Dingen darauf Bedacht
zu nehmen, daß alles mit Leinungen in Ordnung komme und ich in stand
gesetzt werde, meine alten Usvöimss wenigstens zu nutzen und zu gebrauchen.
Dann was helfen solche Güter, die das Wenige, was man noch haben könnte,
auffressen und den Eigenthümer ruinieren. Ich gebe Dir dieses alles zu be¬
denken, damit Du vor allen Dingen daran arbeitest, daß die Sache mit Leinungen
auf den Fuß komme, daß ich wenigstens die Interessen und lUimsntations
daraus ziehe.

Die Werther'sche Angelegenheit betreffend, so muß man Geduld haben,
so lange man sich noch über kein Unrecht beschweren kann; dann die Appellation
einem jeden freistehet :c. Freilich werden die Herren die Sache so lange als
möglich zu trainlren suchen w. Mit meiner Gesundheit ist es ziemlich, doch
nicht völlig, woran teils Jahre, teils bekannte Sorgen und Verdruß schuld haben.
Gott helfe alles überstehen, in dessen Schutz, Gnade und Beistand Dich erlasse
und bleibe Dein treuer Vater Ebrrhein.

28. 1774. M. l. S. Mit Verlangen habe ich dieses Mal
auf ein Schreiben von Dir gewartet, welches endlich mit letzter Post vom 24. gkr.
äatirt eingelaufen ist :c. Deine Mutter und sämtl. Geschwister :c. sind mit mir
anjetzo gottlob gesund, und meine Kräfte des Leibes haben sich seit 2 Monaten
wieder ziemlich eingefunden. Der Hr. Usnsral, dessen Frau Gemahlin, der Hr.
Major v. llponburg und v. Ltutterlroina, sowie alle Bekannte und guten Freunde
machen Dir ein (lompl., auch hat sich Hr. Major v. Ualokrontlr kürzlich auf
eine freundschaftliche Weise nach Dir erkundiget :c. Was nun unsere wirtschaft¬
lichen Angelegenheiten betrifft, so ist es mir recht angenehm, daß Ihr in Leinungen
mit Hrn. Brauer zusammen gewesen. Was nun die Verpachtung von
Leinungen betrifft, so :c. :c. wäre mir lieb, je eher je besser diese Angelegen¬
heit ins Werk zu setzen :c., wobei man wohl in Erwägung setzen muß, daß der
Pachter auch bei einer klugen, guten Wirthschaft bestehen und zurechte kommen
kann. Der Anschlag selbst ist mir zu dunkel :c. Warum bleibt man nicht bei
denen Kammerprinoipüs, wo die Aussaat gerechnet wird und was gebauet werden
kann 7c. :c. Wie glücklich würdet Ihr sein, wann Ihr nach meinem Ableben
alles reine und in Ordnung finden möchtet. Du sollest demnach alles Mögliche
beitragen, daß alles noch bei meinem Leben in Ordnung käme, und denen nicht
das Wort reden, die niemalen an was anders gedacht, als wo sie nur Geld
herkriegen wollen, es leide darunter, wer da wolle. Solltest Du Dich wohl
auf solche Gedanken bringen lassen, mir anzurathen, daß ein Kapital auf GeHofen
erborgt und aufgenommen werde, um der Hütte aufzuhelfen? Weißt Du
nicht, daß GeHofen ohnveränderlich und zur Aufrechterhaltung des Eber¬
stein's chen Mannsstamms ist und daß keiner hiervon etwas verthun und
durchbringen kann? Nimmer werde ich darin willigen und wann Du meinen
Verlust von Leinungen noch so hoch machst. Und wie hat der Schichtmeister
sich unterstehen können, die Erbschaftskasse zum Behuf der Hütte anzu¬
greifen! :c. Lasse nur einen jeden Geld schaffen, ich werde das, was ans mich
kommt, schon auch herbei schaffen, es ist xnrat. Die Herrn Vettern bezahlen,



was sie aci Lassan, schuldig. Hiermit kann ein groß Loch zugestopft werden,
und endlich müssen sie es doch thun. In der Mansfeldischen Sache muß
man etwas treibend sein, damit solche ja nicht ins Stocken gerathe :c. Übrigens
bleibe Dein treuer Vater Ebcrjicin.

21. k'vibi'. 1775. M, l. S. Dein Schreiben vom 24. vso. habe
ich erhalten und wir haben uns alle Deiner guten Gesundheit gefreuet; doch das
weißt Du ohnehin. Vor die überschriebenen Nachrichten danke Dir, wie auch
vor die verschiedenen Uaisonnoiusnts über die dortigen Umstände. Ich sehe
daraus Deine vollkommene gute Einsicht in alles, indeme Du alles weitläuftig
ckotailliret hast, ohne auch nur das Geringstedabei zu vergessen, und Du hast
ganz recht. Es thut mir aber recht leid, daß mein voriges SchreibenDich in
gewisser Absicht so weitläuftig gemacht hat, und ich finde mich fast verpflichtet,
um mich und andere aus dem geschöpften Verdachte zu setzen, mich deutlicher zu
sxxiioiren, als ich es vielleicht in meinem vorhergehenden gethan. Erstl., wann
ich von Intorssss geschrieben,so ist die Meinung von Deinem und nicht von
meinem gewesen.Vor mich kann nicht viel Interesse in der Welt mehr erwachsen,
ich rechne auch auf gar keines. Daß ich mich zum Sklaven mache unter Sorge,
Mühe und Bekümmernis, um meine Kinder in dem Stande zu hinterlassen, daß
sie nicht andern Leuten zur Last fallen oder beschwerlich fallen dürfen, das ist
mein Interesse. Und wer wollte Dir hierin den Eifer, absprechen? Dann in
sofern Du etwas thnst und Eifer für mein Interesse beweisest, so giebst Du
Zeugnis, daß die Liebe von Sich selbst anfängt. Was Du von Schlingen
schreibest, welche Dir gelegt werden oder worden sind, ist mir ganz fremd. Ich
sollte hieraus urteilen, daß Du Dich mehr vor Deinen Freunden, als Feinden
fürchtest, der letztern kenne ich gottlob keinen. Daß man sich aber mehr für
Freunden als Feinden fürchten soll, gehöret für solche Leute, die alles für Freund
ansehen, was ihnen und ihren Lentimsnts und Vorurteilen schmeichelt und mit
ihrem diatnrsll llarinoniret. Leute, die die Welt kennen, wissen sich ihre Freunde
wohl zu olloisiren und suchen nichts in der Vielheit. Sie wissen, daß reelle
und wohldenkende Menschen selten sind, sie rechnen demnach niemalen ans eine
vollkommene Treue und Ergebenheit derjenigen Menschen, welcher sie sich zu be¬
dienen in der Welt ohnumgänglich genöthiget sind. Ein Weiser sagt, aus zwei
Übeln muß man das beste nehmen, wenn es nicht zu ändern, sondern nothwendig
ist, und man muß dennoch wissen, selbst aus dem Übel einen Nutzen zu ziehen
oder Gutes zu machen. Die Träg- und Langsamkeitder Leute im dortigen
Lliina ist mir bekannt, ich bin müde, die Federspannungen zu sxsroiren, weil
ich sehe, daß alles nichts hilft, daher ich gehoffet, Du würdest den Spanner zu¬
weilen ansetzen und schon einige Arbeit zu übernehmen durch Anpurren und selbst
Hand ans Werk zu legen, weil Du so nahe bist. Da Du aber geheimnisvoll
über alles schreibst und zuletzt sagst: und es können meine Hinreisen
ohnedem nicht viel Nutzen schaffen, so sehe ich auch hier, daß die liebe
Geduld und daß ich mir auch ferner den Kittel nicht zerreiße, das Beste bei der
Sache ist. Gott gebe, daß ich nur niemalen nöthig habe, Euch auf meine Ver¬
mögensumstände zu weisen und zu führen, dann ich vor mein Teil habe gottlob
gelernt, mich zu behelfen von Jugend auf. Obwohlenwenige gute Wirthschafter
sein, welche zur EbersteinischenFamilie gehören in denen zwei letzten Generationen,
so habe ich doch von Jugend auf gesucht, mit dem auszukommen, was ich gehabt,
und immer noch etwas übrig zu behalten, sonsten würde ich Euch in denselben
Umständen haben lassen müssen, worin ich von meinem Vater gelassen worden
bin, ohne daß Ihr Ursache hättet, unzufriedenzu sein. Ich fordere also nichts
Unbilliges, wann ich verlange, daß Du Dich Deines eigenen und Deiner Ge¬
schwister Wohl und Interesse bei dieser Gelegenheit annehmen sollst, da Du noch
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so nahe bei der Hand bist nnd ich nicht selbst gegenwärtig bin, aber wohl ein¬
sehe, daß, wann Du die Sache nicht treibest, alles auf die lange Bank geschoben
wird. Ist Dir hierin einer oder andere ooritrair, so schreibe mir offenherzig,
damit ich die nöthigen Maßregeln nehmen kann. Das Projekt, Gelder auf Ge¬
Hofen aufzunehmen, kann ich aber nicht vor vorteilhaft ansehen; und weil ich
solches schnurstracksgegen Euer künftiges lutorosso halte, so hat mich dieser Vor¬
schlag auf die Gedankengebracht, daß die Herren Dich durch eine falsche Vor¬
stellung darzu verleitet haben möchten. Kein Mensch aber hat sonsten mir etwas
gedacht hiervon oder Dich bei mir zu verkleinern gesucht, ich höre gottlob noch
nichts anders von Dir, als lauter Gutes. Gott erhalte Dich dabei. Gesetzt
man wollte auf GeHofen Geld aufnehmen, welches der Wunsch derer Herrn und des
Dom-Lustos ist, und welche gerne sehen, daß ganz Ge Hofen verkauft würde,
weil sie keine Familie haben, so würde meines Erachtens die Hütte dennoch nicht
in bessere Umstände kommen, weil 5000 Thlr. nur ihren Untergang in etwas
verschleifen und aufschieben würden, das rechte Fleck aber ist noch nicht gehoben.
Die Gefahr, in welcher man jetzo stehet, bleibet noch immer vorhanden, und hat
man erst einmal Gchofen angegriffen, so wird solches auch in der Zukunft die
Nothwehr sein sollen; auf die letzt ist GeHosen*) weg und die Hütte ist eben
in schlechten Umständen, und überhaupt ist es thöricht, etwas Gewisses aufzu¬
opfern gegen etwas Ungewisses,wann man nicht gewiß vorher den Vorteil er¬
warten kann und versichert ist. Der Dom - Lustos schreibt mir unterm 10. Ose.:
„aus Sachsen habe lange-Zeit, wenigstens von Anverwandten, nicht das min¬
deste zu hören gehabt und was ich auch sehr selten von dem Schichtmeister
vernehme, ist eben auch nicht tröstlich; ich wünschte wohl, daß mein liebster Hr.
Vetter balde wiederum dahin kommen und die Angelegenheiten selbsten könnten
besorgen helfen, mir bleibt nichts übrig, als auf Gott zu hoffen und ihn um
seinen Segen anzuflehen." Ich habe ihme hierauf geantwortet,die Reise nach
Sachsen wäre zu kostbar und ich sähe auch nicht ab, daß selbige viel fruchten
könnte bei denen jetzigen Umständen, auch hätte ich überdem einen gar zu geringen
Anteil an der Hütte, als daß ich gute Vorschläge durchsetzen könnte. Ob er nun
darauf ferner etwas gedenken wird, wird die Zeit lehren, dann er noch nicht alle
meine Vorschläge abgewiesen hat. Ich glaube vielmehr, daß er sich näher einge¬
lassen, wann der Schichtmeister ihm nicht goldene Berge versprochen, die er ihm
nun schaffen kann.

Was die Herren im Dorfe betrifft (Mitgliederder Wolf-Dietrich'schenBranche),
so sehe ich ganz wohl ein, daß ihre Umstände es jetzo nicht erlauben, weder ihren
Lehnstamm zu oomptottiren, noch ihre und des Major Wolfs Schulden zu
bezahlen; unterdessen muß man doch zuweilen sie daran erinnern. Ihren Lehn¬
stamm betreffend, so ist es natürlich, daß wer von denen Lehnstämmen
mit xartioixiren will, selbst einen Lehnstamm haben muß; ist aber Jaucha
(vgl. vorn S. 7) einmal fort, woher wollen sie solchen ersetzen und die Schulden
des Major Wolf bezahlen? daher kann man ihnen die Aufkündigungder
3000 Thlr., so für ihre Schwestern in Gehofeu stehen, immer hindern,
dann diese sind Miterben des sel. Major Wolf gewesen. Es ist an deine
daß, wann die ^/ztel Lasso alle ihre Schulden bezahlt, so bleibt die stztel Lasso
dennoch der Stein des Anstoßes. Und warum sollte man vor den Dom-Lustos
Geld auf GeHofen aufnehmen? welches er doch der Familie einmal lassen
muß. Lasse er Geld schaffen oder seinen Anteil osäiren. Je größer die Roth

ch Das heißt das den Mitgliedern der Neuhäuser Linie zustehende Harrasische und
Trebraische Gut zu GeHofen. Der Hacken- oder Domhof zu GeHofen, welchen die
Nachkommen des Domherrn A. A. v. Eberstein besaßen, war nicht schuldenfrei.
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mit der Hütte wird, je besser es ist, man muß denken, sie wäre gar nicht.
Endlich muß die Sache doch eine andere Gestalt gewinnen und man muß nicht
zugeben, daß die Gelder der Erb schuftskassc vor selbige omxloyiretwerden.
Solche müssen geteilt werden, ein Haben ist besser, als viele Kriegen.
Wollen die Herren aber billig sein, so lassen sie ihre Teile stehen zu Bezahlung
ihrer Schulden. Warum soll ich aber meinen Anteil missen, da ich nichts
schuldig bin. Über dieses muß ja die Hütte etwas abwerfen, dann hat der
Schichtmeister schon einige Tausend auf die hgtel Lasss abgestoßen, so muß
er ja nothwendiger Weise mehr auf die ^/gtel Lasse abgestoßen haben. Wann
Du nach Leinungen kommst, so lasse Dir die Rechnung vorzeigen. Die Berg¬
leute müssen vor allen Dingen bezahlt werden, der Rest aber muß immer an¬
gewendet werden, um Schulden zu bezahlen und dies so lange, bis alles bezahlt
ist. Es ist besser, daß die Schuldleuteschreien, als daß der Bergmann klagt.
Hierauf muß der Schichtmeister scharf angewiesen werden. Was hat es dann
für Bewandnis wegen der noch unbekannten geführt. Verfassungder aaguisition
und Beleihung des Bergwerks, welche niemand weiß als der L.rollivarius
Klun ger? Gewiß ist es indessen, daß wann der Unmündige des Grafen Anteil
erben will, er auch die darauf haftenden Schulden bezahlen muß.

Was nun den ^.rtioul Deines künftiges Fortkommens betrifft, so setze Dir
die Gedanken eines sehr vernünftigen Mannes und guten Freundeshieher :c. :c. ec.
Beim Kammergericht in Wetzlar ist nicht das liebe Brod, beim Reichshofrath,
der kann mehr sein, allein wie wäre dahin zu kommen :c. Wie viel glaubst Du
wohl nöthig zu haben, ein Jahr Dich etwas umzusehen,und Dich an einigen
Höfen, als z. E. Dresden oder Weimar, Gotha, Kassel bekannt zu machen?
Selbst in Wetzlar würdest Du die dasige Verfassungkennen lernen können,
wann Du bei einem kurzen AufenthalteDich um den Löhnberg er Prozeß
erkundigestbei einem gewissen Rath Unäoltl daselbst, welches ein sehr kluger
Mann ist.

Wie steht denn die alte Schuldsache in Dresden? Der Minister v. Uoioü
ist ins Oirootoriura gekommen :c. Was habe ich Wohl Brauern gethan, er
muß böse auf mich sein. Ich habe ihme vorm Jahre und vorher geschrieben,
er möchte mir schreiben, ob es wohl gethan wäre in der Wertherschen Sache,
wann ich mich an den Ninistrs v. Fürst, welchen ich kennen gelernt hätte, wen¬
dete, und ich könnte mir gerechte Hülfe versprechen. Als ich auf diese und
andere in eben dieser Materie und meine Leinuugschen aüüirsn einschlagende
Briefe in acht Monaten und länger keine Antwort ^halten, so wollte doch gern
die Lage der Sache wissen und schrieb an den Lriminal-Rath Narok, er möchte
mir doch schreiben, wie die Sache stünde, ich hätte vernommen,daß ein Urteil
in Halberstadt herausgekommen, welcher mir das Urtel schickte. Vors erste
habe ich in dieser ganzen ullaire, welche mir so sehr ans Herz geht, nur einen
einzigen Brief von ihm. Da ich nun weiß, daß er sehr viele allairss und nicht
gerne schreibt, so geschähe es aus guter Meinung, durch Hrn. NarcR, der mir
ohnehin soviel näher liegt, Nachricht einzuziehen,vors andere ist mir Narok ja
verpflichtet als mein Sachwalter und kann sich nicht entbrechen, meinem Ver¬
langen Gnüge zu leisten, und Gott weiß es, ich habe keine andern Gedanken
darbet gehabt und auch noch. Will man einem dienen, muß man es thun, wie
es recht ist. Ein Mann, der wie ich die Ordnung liebet und nicht ins Gelag
hinein lebet, will von seinen Umständenofte und allzeit unterrichtetsein und
kann sich darin nicht begnügen, ofte anzufragen und keine Antwort zu erhalten.
Gewiß eine possirliche Sache, platterdings von anderen abhangen, die gleichwohl
von uns vor ihre Dienste bezahlt werden, welche sie uns leisten und uns zu
leisten versprechen. Wer kann sich auf solche Leute verlassen, die uns so un-
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billig behandle»? Suche doch die Sache recht zu erfragen, was dann eigentlich
die Ursache seines Stillschweigens ist. Der Schichtmeister will seine Super-
klngheit zeigen, wann er erst eine von allen Lapitis gleichförmige Anweisung über
des Graf sein Anteil Lehn stamm und Inäkinmsations-Lapital von dem sel.
Berghauptmann und Major Wilhelm haben will. Es verstehet sich von
selbst, daß nunmehro diese beiden Lehnstämme und Irnlammsations-(Kapitals
nicht mehr in 5, sondern in die noch vorhandenen 4 Branchen geteilt werden,
da die 5te ausgegangenund nichts davon haben oder ziehen kann. Bei Deiner
Überkunft sage Hrn. R. Uuclloll, daß er den Hrn. Schichtmeister zurechte
weisen und die Sache in Ordnung bringen möchte. Ich bleibe Dein wohl¬
wollender Freund und Vater Eberjlcin.

I'ilse, Illünx 1775. Dein Schreiben vom 8. Febr., welches fast einen
Monat unterwegs gewesen, kam den Posttag darauf, als ich an Dich mein
Schreiben abgesandt hatte. Es hat uns alle recht herzlich gefreuet. Deine Ge¬
sundheit und Munterkeit daraus zu ersehen, Gott wolle Dich ferner in seiner
Gnadenregierung erhalten :c., damit wir noch viele Freude an Dir erleben,
worzu Du uns die beste Hoffnung giebst :c. Meine Gesundheit fängt an, immer
veränderlicher zu werden. Indessen, wird es Gott vor mich nützlich sehen, kann
er mich noch wohl erhalten unter so vielen Gemüthsbedrückungen, welche er in
meinem Alter über mich kommen läßt, unter welchen die olliaansusö Lonours-
Sache des boshaften Keyser mich am mehresten mitnimmt, da ich mich in so
einen höchst unangenehmen Lroesss mit seinen Lrsäitoridus verwickelt sehen muß
vor die gute Absicht, welche ich vor den garstigen Sangueroutsur :c. gehabt,
worzu noch kommt, daß ich mit Leinungen befürchten muß, daß mir solches
das wenige Vermögen ausfrisset. Erwäge es nur, ich habe teils baar, teils
durch Anweisungbereits über 5000 Thlr. hinein gesteckt und noch nicht einen
Gr. von allem gezogen, und allem Ansehen nach werde ich in meinem Leben
auch nichts davon ziehen, da die Ausgaben mit der Einnahme in Rechn. kaian-
oiren und ich die Zinsen der Lapitalia und tliiinsutations unterdessen aus meinen
Mitteln herschaffen muß, welche jährlich 982 Thlr. 12 Gr. ohne die Zinsen
meiner 600 Thlr. und der über 5000 Thlr., so ich bereits drin habe, betragen;
erwäge selbst, wie mir hierbei zu Muthe sein kann. Es ist also kein Wunder,
daß der Graf (d. i. General Friedrich) cksspsrat alles hat liegen lassen :c.
Gott verhüte, daß es mir nicht auch so gehet. Indessen will es noch ein Jahr
ansehen, auch das Kapital der Jägermeistern abzahlen, das kommende Jahr
aber muß es besser und ordentlicher gehen, oder ich äskarrasire mich davon,
dann die Ausgabenja ganz erschrecklich übertriebensind. Nächstdem habe einige
blonita hierbei geleget; und dem Verwalter sage nur, daß falls er länger in
meinem Dienst bleiben will, muß er der von ihm angelobten Insinuation punotusll
nachkommen und ich erwarte eine Spoaillgue - Rechnung von ihm ?c.

Die Einlösungssache wegen Rothe mußt Du zu stände bringen :c. Ich
thue die Einlösung nicht als Erbe des Major Wilhelm, sondern als Lossio-
narius des Hrn. v. llaussn, und weiß ich nicht, was die Morun g'sche Branche
dagegen einwenden kann w. Den Gedanken,welchen Du mir im Herbst wegen
der Teilung des Forstes und Verpachtung der Jagd überschrieben,solchen über¬
lasse Dir auch zur Erfüllung zu bringen und wollte ich bei dieser Gelegenheit
gerne meinen Reinhard als Jäger ansetzen w. Trägt das Backhaus dann so
viel, daß Nutzen bei der Einlösung ist? w. :c. Der sel. Bruder ist mir noch
einige 100 Thlr. schuldig. Diese werde von der Hütte erst einkassieren,hernach
kann man wegen dessen Tochter einen Schluß nehmen. Die Sache wegen der
1000 Thlr. Isgatis meiner beiden Schwestern, überlasse Dir bei Gelegenheit
Deiner Gegenwart in Leinungen in Ordnung w. zu bringen :c. Wie werde
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ich aber einmal wieder zu meinen 1000 Thlrn., so ich der Frau v, E, und Frl.
v. Aussein (v. d. Wolf-Dietrich'schen Br.) gelehnt und wovor die beiden Herrn
Hauptleute (Leopold u, Albr.) sich verbürget, wieder kriegen? Hierüber denke nach.
Die 1000 Mfl., so ich dem lüsut. in Morungen gelehnet, stehen wohl auch in
Gefahr, wann selbige nicht künftig oompeusairäo bei der Einlösung von Hörle
angewendet werden können.

Daß Hr. Nsrtiiü die Vokation ausgeschlagen, verbindet mich ihm aufs neue.
Wann ich nur müßte, wie ich ihn einmal mit der Zeit gut versorgen könnte und
wozu er etwa irmliniret, ich will gerne alles darzu anwenden, dieses versichere ihn nur.

Was nun endlich die Schuldforderungs-Angelegenheit an die
Grafschaft Mansfeld sächsischer Hoheit betrifft, so habe ich gar zu wenig
Kenntnis davon, um darüber urteilen zu können :c., indessen habe doch all den
Hrn. Legationsrathv. öoroü geschrieben,ihme im Namen meiner und der ganzen
Familie vor seine gute Dienste den verbindlichsten Dank abgestattet, ihn^zugleich
gebeten, mir eine Nachricht von dem gegenwärtigen Statu oausao zukommen zu
lassen, mich auch geneigtest mit seinem gütigen Rath zu unterstützen, was ferner
und nunmehro von unserer Seite zu beobachten,damit wir endlich einmal
zu unserer so lange aber vergeblich gesuchten Befriedigung gelangen
möchten :c. Wenn es was helfen kann, werde mich auch bei des Herrn Ainistrs
Gr. bllnLÜsustsm vor die Sache xortiren, dessen gute ^.ssistsrwe ich völlig hoffen
darf w. :c. :c. Dein treuer Vater Eberstein.

5. Auji 1775. M. l. S. Ich habe Dein Schreiben vom 24. März
zurecht erhalten:c. In Beantwortung Deines Schreibens weiß ich Dir wegen
der Verpachtung von Leinungen und in Absicht des Vergleichs mit der
Mannheimer Schwägerin nichts zu sagen, als daß ich Dir beide Sachen
gänzlich überlasse, solche mit Zuziehung des Rath kiuäloll so gut als möglich
abzumachen und zur Richtigkeit zu bringen. Die 3000 Thlr. Sache wird ja
hoffentlich auch abgemacht werden :c. Die Emlösungssache von Rothe ist das¬
jenige, was mir am mehrsten anlieget, ich wünsche daher, daß ich dieserhalb balde
angenehme Nachricht erhalte. Ist diese Sache gewonnen, so sehe ich mich in dem
ruhigen Besitz von Leinungen. Es ist freilich eine üble Sache, daß der
Lart durch die eigensinnigen allocztsn des Sachwalters immer leiden muß :c.
Der Koch muß indessen ein böser Mann sein, daß er unsere Gegenpart nur auf¬
hetzet w. Sie machen mir wohl viel Weitläufigkeitenund verursachen mir viel
Kosten, allein sie spinnen doch auch keine Seide dabei. Das linal ist davon,
daß wir uns beiderseits in Kosten bringen, dahingegen eine fritdsame Einig¬
keit ihnen so vorteilhaft, als mir sein würde. Diese hat die Familie die
vielen Jahre her ohngeachtet ihrer schlechten Umstände noch erhalten; dann noch
nie hat die Familie einen Rechtshandel unter sich angefangen. Die
jetzige Einrichtung der Hütte, wann niemand Geld hergeben will, um die
Schulden zu bezahlen, die einzige, um mit der Zeit das Werk wieder frei
zu machen, und wo Schulden sind und bezahlt werden müssen, muß man auf
keine Einnahme denken. Ich sollte aber glauben, es müßte in den drei Jahren
auch schon ein Ziemliches abgestoßen sein, die Rechnungen des Schichtmeisters
müssen solches auszeigen. Was den neuen Schacht auf der blorrmg'schen Seite
betrifft, so hat der Geschworne es gut gemacht :c., allein ich fürchte auch hier¬
bei, daß bei dem Hrn. Schichtmeister einige nllsc-tsn mit unterlaufen und
das Gezänke immer ärger wird :c. Ich bin der Sache ganz müde und muß
alles gehen lassen, wie es gehet, und wünschte, daß ich niemalen in den ganzen
Handel mit Leinnngen sntriret hätte, da meine wenigen Jahre, welche ich
noch etwa zu leben habe, mir viel zu schätzbar sind, als daß ich selbige mit Zank,
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Verdruß und Unruhe zubringen soll, wie es doch jetzo leider geschieht; denn- hier
habe auch den unangenehmsten Prozeß wegen des bösen Keyßers mit dessen
tirsllitoros. Und der Schelm, vor welchen ich so viele Jahre alle Sorgfalt ver¬
wendet, um sein Glück zu befördern, trägt alle Späne zum Feuer und beweiset,
die schwärzeste Seele zu haben. Ich muß befürchten, außer 11/mfl., so wirklich
weg sind, auch die 8/rn fl,, welche noch im Waarenlager vorhanden waren bei
seinem kanczusrouto und welche der hiesige Magistrat mir übergeben; auch zu
verlieren und auszahlen zu müssen; snün, ich muß in meinem Alter viel aus¬
halten und Gott wolle mir aus meinem Kummerlcben helfen. Beim ersten Aus¬
fall habe 9000 fl. eingebüßet. Es wird Dir noch im Andenken sein, was im
Hause bei mir erfordert wird; wie sauer es mir also wird, ohne Schulden zu
machen, alles zu bestreiten, kann Dir nicht entgehen.

Was nun hiernächst Dein künftiges Unterkommen betrifft, so habe ich dar¬
über meine Meinung bereits gesagt. Soviel in meinen Kräften stehet, will ich
gerne zu Deiner Unterstützung hergeben; Du mußt aber meine Umstände und daß
Du noch 2 Geschwister hast, von denen der eine noch gar keine Erziehung hat,
nicht aus denen Augen lassen; dann diese kann ich ja nicht zurücksetzen und leiden
lassen. Eine Adresse von dem Weihbischof v. Oswinen an seinen Bruder würde
wohl zu oktoinren sein, wann ich in Zeiten davon benachrichtiget werde; allein
ich sehe auch, daß Geld darzu nöthig ist, wann man Höfe aufs geradewohl
bereisen will. Du denkefl überhaupt dem Anschein nach sehr hoch; ein junger
Mensch braucht so sehr viel nicht, er darf niemand zu Gaste laden, gehet er in
Gesellschaft, warum muß er spielen, wer zwingt ihn darzu, vernünftige Leute
lachen, wenn sich einer über sein Vermögen hierin als in allem Hervorthun will.
Den reichen Mann vorstellen und nicht viel haben, bleibt allzeit Thorheit und
dieses insinuiret nicht. Der Major v. Kracht kennet die Höfe nicht und be¬
kümmert sich darum wenig, er kann Dir aber eine rs<zoirnnsn6s.tion an den
Usn. IVayniW in Kassel geben :c. Es finden sich nicht so. sehr viel Leute, die
in ihrem 23. Jahr schon versorget sind :c. Daß Du Dich in Halls
irisoribiren läßest, ist dennoch auf alle Fälle wohl gethan w. Der
östreichsche Dienst mag in dem Reichsfach gut sein, wann die UoUZion nicht im
Wege, worauf bei ihnen, als in Nannllsiin sehr gesehen wird. Im Reich ist
außer Kassel, Darmstadt, Baden und OrainEn-Nassan wenig zu aonsiäs-
riren. Gotha und Weimar, besonders letzterer, kann oozmicksraköt werden.
Im preuß. Justizfach hat man Brod bis an sein Ende des Lebens, wenn
man nur erst einmal piaoirt ist, welches in etwas mehr als einem Jahr gewiß
geschehen könnte; doch hast Du Deine Freiheit, ich will Dich zu nichts zwingen,
nur wäge alles nach Deinen Umständen ab :c. Deine Mutter und Geschwister
grüßen Dich herzlich und wünschen Dir, wie ich, viel Gutes; sie sind alle gott¬
lob gesund, außer der arme Karl, der noch immer offene Wunden an seinem
kürzeren Bein hat, worbei er aber ganz gelassen ist. Nur schade, daß ich nicht
einen tüchtigen Mann vor ihn bekommen kann. Nartini wäre ein rechter
Mann vor ihn und er hat noch ohngemein viel Liebe vor ihn. Ob
der Hr. Dom-Lnsws nun, da der Bischof gestorben ist, dieses Ämtchen erhalten
wird, muß sich balde zeigen, ich wünsche es ihm herzlich, so gerne als mir, der
ich es doch nicht verlange. Gott erhalte Dich gesund und stehe Dir in allem
väterlich bei. Ich bleibe Dein treuer Vater Edelstein.

Msv, 13. Zlni 1775. M. l. S. Da ich noch soviel Zeit erhalte, will
Dir berichten, daß ich dem Hrn. Rath Uuäloll jetzo zu Bezahlung der Frau
Jägermeistern 1800 Thlr. schicke. Ihr werdet nun alles weitere besorgen.
Die Schwägerin in Mannheim hat an mich geschrieben, sie scheinet mehr
Zutrauen zu bekommen, und ich glaube, wann der Vetter Albrecht es über-
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nehmen wollte, wir würden balde auseinander kommen. Von Berlin habe
Briefe; unterm 6. Mai ist wieder ein Schreibenvon Dresden, und zwar von
Hrn. Franz Heinrich v. Eberstein bei dem Departement der auswärtigen
allairen eingelaufen vom 3. Mai (vgl. v. E., Gesch. 161), worin derselbe über
die Verzögerung des kursächsischen lllinisterii äoiiret und im Namen der Familie
um eiu nochmaliges Vorschreiben bittet, und es würde diese Bittschrift in
der nächsten Llontersns vorgetragenwerden. Man rathet mir dabei, das Eisen
zu schmieden, weil es warm seie. Es muß also nichts versäumt werden. Mein
letzteres von diesem Monat wirst Du wohl durch die Schwester Lottchen in
Leinungen erhalten haben. Ich sehe täglich der orckre zum Aufbruch nach
Graudenz entgegen. Lebe Wohl, grüße alle und sei fleißig. Ich bleibe Dein
Dich liebender Vater Ebcrftcin.

"Istlse, ^nli (?) 1775. Mein lieber Sohn! Ich habe Dein Schreiben vom
4. Innij, sowie Dein letzteres vom 14. pas. nach dem gewöhnlichen Lauf der
Post erhalten. Daß ich aber ersteres noch nicht beantwortet, wird meine seit¬
herige harte Krankheit, von welcher ich aber gottlob wieder hergestellet bin,
hinlänglich sxousiren; über dieses, so habe aus Verdruß, da ich jetzo erfahre,
was ich so lange wegen Leinungen gefürchtet habe, die Feder nicht ansetzen
mögen, dann w. sehe nun endlich, daß ich jährl. 475 Thlr. 22 Gr. zuschießen
muß, ohne die großen und schweren Uroeess-Kosten,wovon das Ende kaum er¬
leben werde :c. :c. Vor das Glückwünschen dieser Verpachtung bedanke
mich also recht sehr und erwarte nun noch zu dem Beschluß die gänzliche Rech¬
nung von Anfang bis Johanni dieses Jahres zc. Mein kük. unter dem An¬
schlag bitte nur, aber mit gutem Bedacht und Nachdenken zu lesen, besonders
daß ich (bis Johanni 1775) schon 7917 Thlr. 16 Gr. baar in Leinungen
hineingestochen w.

Es ist bei sogestaltenSachen ein schlechter Trost für mich, wann Du mir schreibest,
daß in 12 Jahren ich und das Morungsche Haus nicht aus Uroeesss kommen
werden, und die Frau Jägermeistern denket nicht unrecht, wann sie mich da¬
durch zu ermüden glaubet. Und wie Du schreibest, so habe ich wegen Hörle
auch nicht viel Gutes zu hoffen; ich möchte aber wohl wissen, warum? Der
Wied erkauf hat doch seine Richtigkeitund stehet doch deutlich da außer
denen lUelioratioys-Kosten,deren mir aber keine angezeiget worden, können sie
doch nichts weiter fordern, als das Kaufpretiuin.

Da nun endlich Deine Studienjahre geendigt sein werden, so habe zu
diesem letzten tel Jahr noch Geld überschickt, und da Du nun zu Deinen
Stuckiis 3303 Thlr. 4 Gr. bekommen hast, so wirst Du selbst nach Erwägung
meiner Umständeeinsehen, daß man nun ein Unterkommen suchen muß. Nun
habe ich nirgends Bekanntschaft als in Berlin. Weißt Du nun nicht besser
anzukommen,so muß man suchen, sich in der praxi unserer Landesrechtezu
balnlitiren und zu dem Ende beim Kammergerich.t in Berlin als Uelsrenckarius
anzukommen,um in Uroesssualibus zu arbeiten, da dieses die rechte Pflanz-
schule für junge Leute ist, aus welcher man in hohe ttollegia als wirklicher Rath
mit einem ziemlichen traetamsnt kommt und versetzt wird. Und kannst Du so¬
dann nach befundener Lapaeits bei der AagcksburAsr oder Ulalkerstädtschen Regierung
als Regierungsrath plaeirt werden, wo Du dann auch nicht weit von denen
Gütern entfernt bist. Dieser Ulan ist in aller Absicht solicks. Zu pnblignsn
allairss gehören große Mittel und reiche Leute. Beides ist bei mir nicht; Du
mußt also alles darnach einrichten, mit Schluß dieses Quartals Leipzig zu
verlassen und unterdessen wohl überlegen, ob Du mir einen besseren Ulan vor¬
schlagen kannst, welchen ich dann erwarten will, und zwar auf eine bestimmte
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und gegründete Weise, damit wir keine Schlösser in die Luft bauen und die Elle
länger als der Kram wird. Wobei ich noch dieses sage, daß ich zu soiicksn
Unternehmungen, so weit ich es bedrücken kann, meine Hülfe nicht versagen
werde.

Der Karl ist eine Zeit wieder übel gewesen und klaget noch. Man hat
ihm einen kleinen Knochen aus der Wunde genommen;der Regiments - Feldscher
weiß aber dessen Herkunft nicht mit Gewißheitzu bestimmen. Deine Mutter und
Geschwister grüßen Dich herzlich, die Lottchen oxausiret ihr Nichtschreibenda¬
mit, daß Du ihr auf ihr letzteres nicht geantwortetund wozu eben nicht soviel
Zeit gehöre. Ich empfehle Dich der Obhut Gottes und bin Dein treuer Vater

Ebcrstcin.
u. L. Ich sollte der Nsvus in Schlesien mit beiwohnen, wovon mich aber meine Krank¬

heit abgehalten. Der Hr. dsusrsl aber sind dahin gegangen und der N-rjor
v. ?rs.nbsnvsrA hat meine Stelle ersetzen müssen. Stutterheim ist auch sehr elend
gewesen und fast gestorben, er bessert sich aber auch jetzo und grüßet Dich vielmal, sowie
alle Bekannten.

lilse, 14. 1775. M. l. S.! Es hat mir zwar der Herr Rath Uucklolk
zeitig genug gemeldet, daß der Hr. Advokat lmurontmus das Hohenthal'sche
Kapital, so auf diesen kommenden Malmo! gefällig ist, aufgekündigt habe w.
Uber dieses habe sowohl Dir als Hrn. Nartim anrsaoirnnanäiret, diese Angelegen¬
heit bestmöglichstzu besorgen, daß mir dieses Kapital noch wenigstens drei oder
vier Jahr gelassen würde, und da Ihr beide auch in Euren letzten beiden
Schreibenkein Wort von dieser vor mich so intsrossanten Sache meldet, so bin
ich ganz sicher dabei gewesen, und habe nicht die geringste Anstalt zu Abtragung
dieses Kapitals gemacht :c. Nun erhalte soeben wider alles Vermuthen bei¬
kommenden Brief :c. Da ich nun nicht änderst vermuthen kann, als daß der
schlaue Koch sich hinter den Hrn. Uaurontmus gesteckt und diese Karten gemischt
bat, so ist alles Mögliche anzuwenden, um dieses Kapital gegen üura osssa bei
jemanden anders aufzutreiben w. Es wird ja noch Mittel in der Welt sein,
soviel Geld auf eine so sichere Hypothek zu bekommen :c. :c., und bleibe Dein
treuer Vater Ebcrstein.

Ich hoffe übrigens, daß der Herr Rath den Totenschein wegen des sel.
Bruder LlldW. Ernst im Frühjahr erhalten haben wird. Ich sehe demnach
nicht ein, warum die Frau Jägermeistern die Lehnstammzinsen nicht be¬
zahlt. Sollte der Herr Rath den Schein nicht erhalten haben, so melde mir
es gleich.

4'itse, 28. ^ov. 1775. M. l. S. Dein Schreiben vom 23. Oet. ist zurecht
eingelaufen und dienet Dir auf die erste Matsris zur Antwort, daß ich zu Deinem
künftigen Unter- und Ankommen gerne alles thun und anwenden will, was nur
möglich ?c. Willst Du nun damit eine Probe machen, Dich in der Fremde zu
xroäuoiren, um in Deinem Lieblingsfache anzukommen,so bin ich es wohl zu¬
frieden :c. Es werden sebr viele junge Leute Cinpioi suchen, die dieses nicht zu
verzehren haben. Viel zu reisen hast Du ja nicht. Gesetzt, Du wolltest eine
Reise nach Wetzlar thun, so wäre selbige von etlichen 30 Meilen; gingest Du
nun mit Extrapost, drei Pferde gerechnet, sind etliche 30 Thlr. ohne das Postillon-
geld, die Station 16 bis 13 Gr. Damit wärest Du da. Was Du übrigens
von Deiner wenigen Weltkenntnisschreibest, so darf selbige eben nicht zu groß
hierzu sein, ein vernünftiger, kluger Mensch kommt allenthalben fort. Bekannt¬
schaft zu machen an einem Ort und sich zu proäuairen kostet kein Geld; man
bittet sich die Erlaubnis aus, demjenigen,bei welchem man es vor nöthig hält,
die Aufwartung zu machen oder ihm seinen Besuch abstatten zu dörfen. Ist es
an einem fürstl. oder an einem andern Hofe, so wendet man sich an den Hof¬
marschall oder Ober-Hofmeister und giebt dem sein Verlangen zu erkennen, sich
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dem Herrn xrassontiren zu lassen. Alles dieses kostet nichts, und weiß man sich
nur bescheiden, höflich und gefällig zu betragen, so ist man allenthalben angenehm,
besonders wenn man sieht, daß der junge Mensch kein Schlemmer oder leicht¬
sinniger Mensch, sondern soliäs und ordentlich, gesetzt in seinem Betragen ist.
Ich weiß wohl, daß die östreichischen Grafen und reichen Leute zu ihren Reisen
vieles durchbringen, dieses aber hilft keinem etwas. Dein Reisen ist auch von
der Art nicht und kann dagegen nicht verglichen werden, und worzu sollte Dir
es nutzen, herum zu reisen, ohne die einzige Absicht zu haben, irgendwo gut an¬
zukommen. Einen Führer hast Du hoffentlich nicht mehr nöthig und ich lebe
des Zutrauens, daß Du Dich ja nun wohl selbst Zouvorniren und wissen wirst,
wie ein rechtschaffener Mensch sich ooncluisiren muß. Du lebest also mit einem
Bedienten allein, und Hr. Nnrtini mit Johann kommen hierher, sobalde Du
abgehest. Ein Usooniinanäntions-Schreiben von dem Hrn. Weihbischof kannst Du
haben; wann Du es nöthig hast, darfst Du nur schreiben. Überlege also alles
wohl, jetzo hast Du die freie Wahl w., ich werde Dir in nichts oontrnir sein,
und läßt mich Gott noch einige Jahre leben, so werde auch zu Deiner Unter¬
stützung alles Mögliche thun.

Sobalde das Rechnungswesen zu Ende ist, erwarte einen kurzen Extrakt
davon. Das Invsnwriurn, als was sonst auch noch zur Verpachtung sto. gehöret,
kann mir Hr. Nartini künftiges Jahr mitbringen. Die traurigen Umstände von
Leinungen bedauere ich sehr und es gehet mir nahe, daß ich den armen Ab¬
gebrannten nicht so helfen kann, als ich gerne wollte :c. Ich würde es Dir
übel genommen haben, wann Du bei so gestalten Umständen die Lointssss
und Schwester Lottchen nicht aufs Schloß genommen hättest, und ich habe
solches bereits in meinem letztern an die Schwester und auch an den Hrn.
Rath geschrieben, auf daß dieser ihnen auf alle Weise assistiren möchte, ohnge-
achtet sowohl derselbe mir versicherte, daß die Lointssss und meine Schwester
zwar auch abgebrannt wären, aber alles gerettet hätten, so der Vetter Leopold
mir auch meldete, daß er selbst ihnen alles retten helfen. Die armen Husssnscheu
ckninsn sind wohl sehr übel auf solche Art situiret, ich hoffe unterdessen, man wird
sie von denen 15t) Thlrn., so ich ihnen nssiZniret habe, mit xnrtiaixiren lassen w.
Es ist freilich Gott zu danken, daß er alles Unglück vom Schloß abgewendet:c. w.
Findest Du es billig, so danke dem Herrn Grafen von Roßla vor seine
gütigst geleistete nssistsnos in meinem Namen auf eine geziemende Weise, dann
die Werkzeuge, deren sich Gott bedient, muß man ehren :c., und wo Geld vor-
räthig ist, so assistire denen Verunglückten nach Möglichkeit w. Der Vetter
Leopold hat mich um Erlaubnis gebeten, daß seine Schwestern nach Ge¬
Hofen ziehen dörfen. Ich habe geantwortet, daß dieses nicht von mir allein
abhinge, wären's aber die andern Interessenten zufrieden, so ließe ich mir es
auch gefallen, nur müßte es die Verpachtung nicht niteriren ?c.

Unterdessen muß die Sache mit Rötha ernstlich getrieben werden, damit
selbige noch bei Deinem Dortsein geendiget wird. Du sagst, meine Rechnung von
jährlich zu bezahlenden 1007 Thlrn. 12 Gr. seie richtig, aber die 150 Thlr. an
die Frau Jägermeistern nicht. Muß ich dann aber nicht die Interessen der
an den Rath Uuckloll baar gegebenen Gelder auch rechnen, die sich über 7jin Thlr.
eiren belaufen? Wenn der Totenschein, den ich unterm 12. 7kr. an den Rath
geschickt habe, nicht leZU ist, weiß ich keinen andern zu schaffen. Im Kl. 8el>ur-

luek, wo er, der sel. Bruder, sich aufgehalten, doch aber auch abwechselnd, ist
kein Pastor, ich habe schon Hin- und Herschreibens genug gehabt. Daß der

Bruder ohne männliche Erben verstorben und nur eine Tochter hinterlassen,
ist ja in dem notnrinlischen Instrument deutlich und glaubwürdig nttsstiret. Das
Invsntnriuin von Hörle finde nur eine Loxin, sowie es hierbei überkommt. Das
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Original des Wiederkaufkontrakts habe ihme unterm lt. April Ii. a. überschicket,
und Du hast es ja schon selbst gelesen und mir darüber geschrieben.Man muß
also schon sehen, wie man es damit macht; dann wann ich die S000 Thlr. aus
dem Werther'schen douLurs gegen die Zeit erhalte, so sehe ich so nicht ab, wie
es bedrücken werde. Wegen der Hohenthal'schen Lapitalia schreibest Du mir
auch nichts und weißt doch, daß mir dieses so sehr am Herzen liegt. Die
Werther'sche Forderung werde ich von jetzo an ernstlich treiben und mich an
den König wenden zc. w. Alles was Du sonsten etwa aufm Herzen hast, das
schreibe offenherzig und ohne Umschweife und thue nichts ohne Rath, so wirst Du
mich allzeit als einen liebenden, treuen Vater finden. Cbrrstcin.

N. S. Alleweile erhalte ein Schreiben von Hrn. Naroll aus Halberstadt, welches
in ooxiain hierbei sende; schreibe mir Deine Meinung darüber. Wie sind dann
des Raths Verrichtungen in Dresden abgelaufen und was hat er ausgerichtet?

^1 ilsv, Hezit. 1777 (?). Mein lieber Sohn! Dein Schreiben vom 14. Aug.
habe ich zurecht erhalten ?c. Es scheint mir, daß mein letzteres Schreiben Dir zu
empfindlich gewesen. Laloinon sagt in seinen Sprüchen dap. 13. 1 „Ein weiser
Sohn lasset sich den Vater züchtigen." Wann ich Dir eine gute Lehre
und Ermahnung gebe, so fließet selbige aus einer reinen Absicht, aus väterlicher
Liebe und Zärtlichkeit,denke nicht, daß Du selbige nicht mehr nöthig
habest. Es ist gut, einen Freund und Vater haben, der einen zur
Weisheit leitet. Du bist jung und jetzo einer Pflanze zu vergleichen,
welche dereinst schöne Blumen hervorbringen soll, daher auch fleißig
begossen, von Unkraut gereiniget und für Hitze und Sturm best¬
möglichst bewahret werden muß. Aus diesem Gesichtspunktebitte ich das¬
jenige zu betrachten, was ich Dir schreibe, und verwirf die Lehren eines
erfahrenen Mannes nicht. Ich bin mit Deinen Entschuldigungen indessen
wohl zufrieden und hege auch die zuversichtliche Hoffnung zu Dir, daß ich
durch Gottes gnädigen Beistand noch in meinen alten Tagen Freude
an Dir haben werde, welches gewiß geschehenwird, wann Du Dich ferner
an Gott hältst und dessen Weisheit, Dich lehren läßest, dabei Du wohl thust,
soviel möglich in gewissen Schranken zu bleiben, Dich in keine Dinge zu mischen,
welche Deinen Posten überschreiten und welche gefährlich sind, wozu Dir auch
Gott Einsicht und Verstand genug gegeben hat. Wer an solchem Hof eine
glückliche Larrisrs machen will, muß sehr behutsam, mit vieler
Überlegung agiren und sich hüten, auf einmal zu hoch hinaus zu
wollen. Traue nur auf Gott und überlasse ihm dieses, er wird gewiß für
Dich sorgen, ohne daß Du zu sehr nach oben strebest. Bedenke nur, wie wunder¬
bar Gott bis hierher alles zu Deinem Wohl gefüget, da Du selbst schreibest, daß
Dir Gott solche vielvermögende Gönner und Freunde geschenket und Du dadurch
eine Ls.rrisrs vor Dir hättest, wie Du selbige nicht in einem anderen
Lande (nämlich Sachsen) gefunden haben würdest. Es ist solches Gottes
Werk, der mit Dir ist und dem Du alles zu danken hast. Denn es ist wunder¬
bar, an einem Ort, wo man keine Verwandten und Freunde hat, sein Lonw
zu finden, so wie Du mich versicherst in Deinem Briefe. Ich grawlire Dir
dazu von Herzen und wünsche Dir ferner den Segen Gottes, sowie mehrere
rechtschaffene Seelen thun und Gott für Dich bitten, wovon Du dereinst, wann
Du ferner Gott vor Augen und im Herzen behalten wirst, die Früchte genießen
sollest, dann der Gerechten Gebet vermag viel.

Der Herr Oberstlieut. v. ?aunsvit2 schreibet mir unterm 13. ckulij, daß der
Kanzler v. H. (?) Dir ein sehr gutes Zeugnis, sowohl wegen Deines Fleißes,
Geschicklichkeit, als auch bescheidenen und anständigen Aufführungbeigeleget hätte.
Die Frau Kanzlerin hat wegen Deiner Führung ein Gleiches gethan und ver¬
sichert, Dir in ihrem Hause alle Höflichkeitzu erzeigen; er aber versichert, best-

13*



möglichst davor zu sorgen, daß Du bei der ersten Vakanz eine kleine psusion
bekommen möchtest. Dieses geschehe nun, oder nicht, so kannst Du Dir leichte
vorstellen, daß diese Nachricht uns alle herzlich erfreuet hat, Denn was sollte uns
Wohl mehr freuen, als Dein Lob zu hören, Gott gebe Dir seinen ferneren
Gnaden-Segen und zünde auch sein Feuer und Herz in Dir an Uuo. IS, 49,
so wird meine Freude und Dein Glück vollkommen werden,

Hiernächst benachrichtige ich Dich, daß w. Aus Sachsen habe von meinen
rsvslluss seit 72 nicht einen Gr, erhalten. Überdieses ist der Pachter mal. diese
Pension bis lloll, 86t Thlr. S1, Gr, 6'/z H schuldig. Ich habe gethan, was
ein ehrlicher Mann und redlicher Vater thun kann; ich habe alles an Euch Kinder
gewendet :c, Leinnngen lasse ich Euch frei bis auf die klobentbal'schen
5000 Thlr, Zur Einlösung von Rothe und Hörle ist das Geld da, außer¬
dem hoffe, aus dem Werthevschen Prozeß mit denen Interessen doch noch wenigstens
7/w Thlr, zu bekommen, Nächstdeme habt Ihr die Lehnstämme, welche jährlich
286 Thlr, 10 Gr, betragen, Euer Anteil an GeHofen und der Hütte, wovon
Ihr dermaleinst nach meinem Abschiede aus dieser Welt ehrlich leben könnet. Daß
ich aber mit dem Gelde, was zur Einlösung von Hörle bestimmt ist, den
Hrn. V. kobsntbai bezahlen soll und hernach aufs frische Geld zu diesem Behuf
schaffen soll, das kann ich nicht. Wie leichte könnte es geschehen, daß die Frau
Jägermeistern solches erführe und erböte sich, Hörle abzutreten; und sodann
wäre kein Geld da, so wäre wieder ein neuer Prozeß, der ärger als dieser wäre.
Ich habe also dem kuäioll geantwortet, daß, falls er sich erböte, bei Endigung
des Prozesses so viel Geld auf die Güter zu schaffen, als zu Hörle nöthig, so
möchte er Hohenthal bezahlen, wo aber nicht, möchte er das Geld an einen
sichern Uurnzuisr gegen 3 oder 4 pLto. oder auf andere sichere Weise unterzu¬
bringen suchen, wo er das Kapital nach kurzer Aufkündigung haben könnte. Ich
kann meine noch wenigen Lebenstage nicht so elend zubringen, als ich selbige
seit der unglücklichen Annahme von Leinungen zugebracht habe.
Dieses kann mir kein Mensch verdenken. Was die Leinungschen Herren betrifft,
so muß man denken, daß es immer gut ist, Gutes zu thun, ohne Belohnung zu
hoffen. Ein gut Werk gethan zu haben sich bewußt sein, ist allzeit Belohnung
genug. Deinen Taufschein schicke Dir hierbei w. Von hier ist Dir nichts
reinarcinblös zu melden, als daß der Obristlieut. von Uraobt seine «Zinns-
sion genommen und der Lapit. V. üolltrits« dessen ZZsguackron erhalten hat.
Ersterer hat dem Postmeister sein Haus abgekauft und wird wohl seine übrige
Lebenszeit darin zubringen. Er grüßt Dich vielmalen, wie auch Lwttsrbsiin,
Der Herr UsuarsZ ist auf seinem Gute Osstllsn, wo er im llntis die lataiits
gehabt, daß das Wetter eingeschlagen und seine Wirthschaftsgebäude bis auf eins
vom Feuer verzehret worden, folglich ist er im Bauen begriffen. Vogel war,
als ich von der rsvne kam, bei einem Landedelmann bei Friedland sngaZiret,
soll aber auch schon da weg sein. Er wird sich nirgends oonssrviren. Mit
Karlchen ist es noch so, daß die Wunden allesamt bis auf eine zu sind; er hat
aber dennoch Schmerzen, wann er die Beine sitzend krumm hat, welches er nicht
lange aushalten kann. Er ist indessen weit besser, als da Du noch hier wärest.
Ich kann noch nicht sagen, daß er viel proütiret, unterdessen giebt sich Hr, Uar-
tini (der nach meines Großvaters Abgang von der Universität wieder nach Tilsit
zurückgekehrt war) viele Mühe und Fleiß mit ihme. Deine liebe Mutter und
Geschwistere grüßen Dich herzlich :c. Es weiß hier niemand von Deinen Um¬
ständen (nämlich davon, daß Wilhelm beabsichtigte, in kursächs, Staatsdienste
zutreten,*) Ich sage, Du treibest meine Familien-und Urivut-Angelegenheiten in

*) Aus einem am 14, Mai 1795 dem Kurfürsten Friedrich August III, überreichten
Schreiben meines Großvaters <kursächs, Hof- und Justiticnraths zu Dresden) ist u, a,
ersichtlich, daß in einem Keyser-Tesmarschen Oouourss nonr. der Eberstein'schen
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Dresden, worin ich die Wahrheit sage, und ich bitte auch recht fleißig daran zu
sein, daß die Sachen zu Ende kommen, soviel es die Umstände leiden wollen :c.
Lebe wohl! Gott erhalte Dich ferner! ich bleibe ohnverändertDein treuer Vater

Ebcrjtcin.

Lebenslauf Wilhelm's von Eberstein.
(Bruchstück.)

Geschrieben (zu Dresden) am 11. Februar 1803 nach erreichtem 50. Jahre.

Geboren den II. Febr. 1753 früh 3 Uhr zu Tilsit in Ostpreußen. Vater
war damals Hauptmann bei dem Ruitzischen (nachher Plettenberg., dann
Appenburg.) Regiments. Meine Mutter, eine geb. v. Dubinsky, war in den
ersten Monaten ihrer Schwangerschaft von meinem Vater zu einer Jagdpartie mit¬
genommen, und als sie nach einem Hasen schießt, fliegt ihr ein Pulverkorn von
der Pfanne zurück an den Hals, sie fährt mit den Fingern, indem sie bei der
prickelnden Empfindung erschrickt, nach dem Flecke. Als ich zur Welt komme, so
besieht man mich nach dem Abwaschen, und auch am Halse habe ich ein Löchlein
in der Haut, wie mit einer Stricknadel gestochen, jedoch eine Haut wie die andere
(wie die Sprache der Kindermütter es ausdrückte). Diese Thatsache wird hier
als Physisch bemerkt, weil dieser Umstand in Rücksicht auf meine Gesundheit und
Diät und Lebensweise auf meinen sittlichen Charakter wegen der steten Aufmerk¬
samkeit auf mein Körperliches den entscheidendsten Einfluß gehabt hat.

Aus den ganz frühen Jugendjahren erinnere ich mich noch heute mit völligem
Bewußtsein der damaligen Empfindung bei zwei frühen Vorfällen meiner Jugend¬
zeit (welches in psychologischer Rücksicht bemerkt wird). Mein Vater war im
Jahre 1754 auf ein Werbe-Kommando ins Reich kommandiert worden. Als er
nach Verlauf eines Jahres 11. 1755 im Frühjahre rnonss Hpril zurückkommt, so
bringt er mir einen hölzernen mit Silberschaum versilberten Degen mit. Noch
heute, in meinem 50sten Jahre, ist meine Erinnerung so lebhaft vor meiner
Imagination, daß ich das Lokale der Stube (welches eine Mittelstube war), die
Figur meines Vaters, in der Uniform des Regiments, einen Rock zum Über-
knöpfen und zwei schwarzseidene Mauchens über die Hände gestreift
mit seidenem Felbel bebrämt, in die Thüre treten und mich von der
Erde aufheben sehe. Nach Erhaltung des hölzernen Degens, den man mir in
den sogenannten langen Rock gesteckt, erinnere ich mich, wie ich mit solchem in
der Stube am Gängelbande herum gelaufen, und weiß auch die blau und weiß
gestreifte Leinwand meines langen Röckchens mich noch heute zu erinnern. Da
diese Erinnerung eines Vorfalls in einem Alter von 2 Jahr 2 Monaten mir
noch lebhaft vorschwebt, so bemerke ich solche, indem spätere Vorgänge aus dem
3ten und 4ten Jahre mir in zahlreicher Maße noch erinnerlich sind. Ein noch
früheres Ereignis, da ich 1 Jahr und 4 Monate alt gewesen, erinnere ich mich
zwar eben noch heute mit völligem Bewußtsein, so wie meine ganze bisherige
Lebenszeit, zwar lebhast, nur nicht im Zusammenhange mit andern Ideen, dabei
wie bei dem Vorigen keine Lomdinutio tcksururn stattfand Meine Mutter kam
nämlich Ho. 1754 im April mit einem Sohne Namens Karl nieder, der nach
4 Wochen starb. Noch erinnere ich mich, so wie immer bisher, daß ich bei der

Erben von dem k. Hofgerichte zu Königsberg liquidiert worden, in solchem Gelder
zur Auszahlung gekommen und daß die oslprcuMchc Regierung zu Königsberg Ende 1783
gegen den Hofrath v. Eberstein den Emigration«- und Konfiskalionsprozes! angedroht,
weil sich derselbe in S'r. lnnsürsll. Durchi. Diensten befunden und man geglaubt, er sei preuß.
Vasall, daß aber mittels Lab.-O. ä. ä. Berlin 19. llan. 1784 die Regierung zu
Königsberg angewiesen worden, ihm die zur Distribution gekommenen Gelder, sowie
sein übriges dortiges Vermögen abschoßfrei verabfolgen zu lassen.
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Kindtaufe im Hause l) das Kind wickeln, I) es der Mutter ans Bette geben
sehen und der gelben Osp. ck'argsnt-Windeln in Absicht der Silberblumen er¬
innere, darin dieser Bruder gewickelt war. Ferner bei dessen Begräbnis erinnere ich
mich das Zumachen des Sarges und das Hämmernder Leute, die an dem Sarge
klopften. In meinem 2ten Jahre hat meine Wärterin mich auf ein offenes
Fenster, in den Hof gehend, gesetzt, und beim Spaßen mit der Ordonnanz
meines Vaters falle ich zu dem offenen Fenster 1 Ltage hoch herunter auf
den Hof; allein zum Glück ist ein Misthaufenunter dem Fenster, und der lange
Rock mag den Fall sanft gemacht haben, und dieses gefährlicheEreignis ist ohne
allen Schaden für mich abgelaufen. Welchen Vorfall ich mit Dank gegen die
Vorsicht hier niederschreibe.

Als der 7jährige Krieg ausbrach, erinnere ich mich noch lebhaft des im
Sommer 1737 bescheheneniZomdarckkMsats von Tilsit durch die Russen und
folgenden Umstandes. Meine Mutter war auf ein Gartenhaus außer der Stadt
an der entgegengesetzten Seite gezogen, und wir blieben während des öombar-
cksmknts im Garten unter freiem Himmel. Vor dem Gartenhausewar ein Gras-
garten-Fleck ohne Umzäunung, auf dem ich nebst vielen andern Kindern, groß und
klein, mich ohne Aufsicht in dem Iroudls befand. Eine Lomds fiel matt auf
den Grasfleck hin und wühlte sich in der Erde ein Loch. Wohl etliche 30 Kinder
nebst mir laufen hinzu und sehen der lZombs zu, wie sie in der Erde wühlte,
indem wir einen engen Kreis um solche formierten. Nun thut die IZomda den
Knall und orspirt, und die Stücken gehen alle im Bogen nach allen Seiten über
uns weg, daß keins der Kinder von uns allen außer dem Schreck, von dem wir
betäubt waren eine Weile, einen Schaden genommen.

Meinen ersten Unterricht übernahmin meinem 3- Jahre ein unverheiratetes
Frauenzimmermit Namen Jungfer Urssiinn, die Tochter eines gewesenen Geist¬
lichen, der ich in Absicht auf die Bildung meines Verstandes alles schuldig bin, in¬
dem bis in das 5. Jahr ich unter steter Beschäftigung durch sie im Lateinischen
durch die Grammatik,im Französischen zum Lesen und wie im Lateinischen zum
Exponieren gebracht und mein Verstand in Absicht auf Reflexion zu einer gewissen
bei Kindern in diesem Alter ungewöhnlichen Ernsthaftigkeit und Liebe zur Usa-
wrs gebracht war, daß mein llo. 1759 im September mir von meinem Vater
in der Lampagns zugeschickte Hofmeister Namens Gottfried Kamann, gewes. Hu-
äitsur bei dem sonst v. Liäov'schen Regte, in Berlin, wann er auf dem Wege
hätte fortarbeiten wollen, er mich viel weiter hätte bringen können. Allein leider!
er war mehrenteilskrank am Podagra, und was ich nicht selbst wollte, unterblieb
ganz, ich machte seinen Wärter. Da ich aber nicht aus der Stube durfte und
einmal glücklicherweisean Beschäftigung mit Büchern gewöhnt war, so las ich
alle Reisebeschreibungenund Romane, die in Tilsit aufzutreiben waren, wo glück¬
licherweise bei einem Kaufmann Werner von Vermögen eine ordentlicheLese-und
Romanbibliothek, wie sie der damaligeZustand der Litteratur lieferte, vorhanden
war, der auch alles, was lesbar war, ordentlich hielt, also auch manches auf
meine Bildung Nützliches in meine Hände kam. Dagegen aber kam ich in allem
zurück, so daß ich mit dem Lateinischen ganz unbekannt ward. Dagegen aber
durch das Zeitungslesen und damit verbundene Geographische und Histo¬
rische glücklicherweise,da ich die alte Geschichte schon als Lieblings-llwaturs
getrieben, auch auf neuere Geschichte, da ich ordentlichdurch schriftl. for¬
mierte Aufsätze geführt ward, die ich wenngleich kindisch, doch chronologischnach
den Staaten Europas mir aufsetzte und sie so betrieb; durch die mathemati¬
schen Stunden, die ich nebst dem Zeichnen in militärischer Bestimmung trieb,
.... ich nun auf Wolfens philosophischeSchriften gebracht, und in meinem
9- Jahre war ich ein kindischer Wolfianer,der Leibnitzens Theodice ein paarmal
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durchgelesen hatte; und da in meiner Elternhause alles, was nur von Honora¬
tioren in Tilsit war, ofte und fast täglich sich befand, so ward ich durch das
Disputieren, das ich liebte, und darin sich die bei der dasigen Provinzial-Schule
befind!. 5 Schulmänner mit mir viel zum Spaße abgaben, in dieser Zeit in Ab¬
sicht auf den Kopf durch eigne Bemühung etwas gebildet, da mir auf der an¬
dern Seite mein mehrenteils kranker Hofmeister bloß durch Uaisomminent nützte,
und weil ich sein Krankenwärter war, mich machen ließ, was ich wollte. Zugleich
kam ich bei dieser Gelegenheit zu manchen medicinischen Kenntnissen und fiel mit
einer ordentlichen Gierigkeit auf die lloowrs von chemischen Büchern, wobei mir
die Bekanntschaft eines geschickten Apothekers, Namens Klein, dessen Lieblings¬
studium die metallurgische Chemie war, in praktischer Rücksicht früh Kenntnisse
beibrachte.

Im Jahre 1762 ging ich mit meiner Mutter, einer Schwester (die llo. 1757
geborene Charlotte Christiane Sophie) und 2 Stiefschwestern aus Preußen (mit
dem Rekruten-Kommando für das Regiment unter Kommando des Hauptmann
v. Preuß) nach Sachsen über Königsberg, Marienwerder, Küstrin,
Berlin, Magdeburg nach Harzgerodc ins Anhaltische zu einer Großtante,
der verwitweten Ober-Berghauptmann v. Eberstein geb. v. Werthern,
bei der meines Vaters Schwester Christiane v. Ebenstem wohnte, wo ich
aus Leinungen verschiedene Mitglieder der Ebersteinischen Familie kennen
lernte. Meine Mutter blieb zurück, und mich brachte man von da zu meinem
Vater und dem Regiment ins Gebirge bei Freiberg, ward preußischer
Junker bei dem damals v. Plettenberg'schen Regiment, wohnte der
Uataills bei Freiberg bei im Oktober 1762, bei der das Regiment, so mein
Vater kommandierte, einen vorzüglichen Anteil am Gewinn der Unwille zu Frei¬
berg nahm. Mein Vater ward am Fuße blessiert, ließ sich nach der Unwille
nach Nossen bringen, wo ich bald 2 Monate den Krankenwärter machte. Im
Monat December marschierte mein Vater mit dem Regiments nach Herzberg in
den Kurkreis, wo wir bis zum Ende Januars standen. Die Mutter war nebst
der übrigen Familie und meinem Hofmeister Kamann dahin gekommen, und in
dieser Zeit, da mein Vater meine Schwester denen Ehepnetis zuwider evan¬
gelisch erziehen lassen wollte, zu dem Ende sie nach Berlin in Lensian that,
gab dieses Ereignis zu manchen häuslichen Auftritten Veranlassung. In Herz¬
berg selbst kam ich deshalb einmal in Arrest auf die Hauptwache, während
mein Hofmeister, der bei mir sonst logierte, nebst meiner ältesten Stiefschwester
meine rechte Schwester Charlotte nach Berlin in die Lensian brachten.

Mein Lehrer Kamann betrank sich zuweilen, da er sich nicht moderieren
konnte, und hatte auch mit den Mägden immer Intrigusn, wo sich einsmals,
als wir in Harz gerode bei meiner Großtante waren, eine lächerliche
Historie zutrug. Meine Großtante hatte 2 dlieosn von Wertster», Charlotte
und Christiane, bei sich nebst einer französischen UaÄeraoissIIe. Zu dieser
schleicht sich Herr Kamann Nachts im Hemde vors Bette. Allein, da die Fräu¬
leins noch wachen, wird Lärm. Und diese und ähnliche bereits vorhin mit
Mägden sich ereignete Geschichten machten sonderbare Eindrücke auf mich.

Mein Quartier in Herzberg war bei einer gewissen Naäams Mensel,
die sich immittelst an einen Kaufmann aus Leipzig verheirathete. Diese hatte
eine Tochter, eine junge Pfarrer-Witwe, die nachher den dasigen Postmeister in
Herzberg geheirathet. Als das Regiment in Herzberg stand und die Friedens-
Untcrhandlungen im Anfange des Jahres 1763 in Hubertusburg zustande kamen,
sollten die ausgeschriebenen Kontributionen mit Härte schnell beigetrieben werden.
Und da mein Vater die Stadt Herzberg und die herumliegenden Güterbesitzer
nicht mit der intendierten Härte behandelte, daß also die Kontributions-Summen
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nicht so schnell bei der Erschöpfung der Gegend zusammen gebracht wurden, so
ward der König böse und das Freibataillon (Zuintus loilius lgewes. Prof.
Kuisollarck in Marburg) ward nach Herzberg in Quartier-Stand gelegt neben
den Stab des Regiments Plettenberg und solchem die Exekution der Kontribution
aufgetragen. Eben an meiner Mutter Geburtstage, den 21. Januar 1763, waren
wir 2 Meilen zum Besuch bei einem gewissen Major v. Stutterheim des Regi¬
ments, der da auf dem Dorfe stand, als das Bataillon (Zuinws Icälius einrückte.
Der Obriste lZuintus nimmt sein Quartier in dem Hause bei der block. Meuseln,
wo ich im Quartier stand, und zwar in der Stube, wo ich mit meinem Hof¬
meister logierte, der solche räumen und in eine Stube gegenüber räumen muß.
Ich komme die Nacht mit meinen Eltern um 2 Uhr zurück, gehe in mein
Quartier, weiß von der Stuben-Veränderung nichts, sehe die Jnfanterie-Schild-
wache wohl vor dem Hause, denke aber nicht, daß meine Stube verändert worden
sein könnte, gehe stille, um meinen Hofmeister nicht aufzuwecken, in die vorige
Stube, fordere kein Licht, da es mondhelle war, zum Unglück steht auch des
Obristen Bette auf demselben Flecke, wo ich schlief, ich ziehe mich schnell aus
bis aufs Hemde und gehe zum Bette und will mich hinein werfen. Indem ich
so tappe, fühle ich einen, der schon im Bette liegt. Ich fange an zu fluchen
und der Obriste desgleichen. Es wird Lärm, man bringt Licht, und da findet
sich die Erläuterung des Jrrthums, und man bringt mich gegenüber in meine
neue Stube. Indessen der lächerliche Vorfall machte mir eine genaue Bekannt¬
schaft mit diesem in aller Absicht merkwürdigen Manne, der sich mit mir nachher
viel abgab. Bekanntlich hatte dieser Professor (iuisaimrck, der aus Magdeburg
eines Uo^snoshändlers Sohn war, den König gesprochen und über die Kriegs¬
kunst und Taktik der Römer und Griechen dem Könige ein gegeben,
dabei er besonders bemerkt, daß der Konsul Hrckntus i(Mus in seinen militairischen
Expeditionen die römischen Legionen in L formiert und die feindlichen
Heere durch schiefe Stellungen und Überflügeln zum Weichen gebracht habe.
Einige Tage darauf ward ein Freibataillon vakant, und der König befiehlt
bei der Parole, daß Huintus iMius Chef des Bataillons wäre. Niemand kennt
in der Armee einen (Zuinws loilius, welches bald 8 Tage dauert. Endlich ist
üuisallarck an des Königs Tafel, und da sagt es dann der König, daß er ihm
das Bataillon gegeben und daß er Obrister sei und lZcunws i<zilius heiße. Die
Wahrheit dieser Anekdote ist notorisch.

Der Charakter dieses Obristen (Zrüntus war nicht der beste. Denn
bei dem Exekutionsgeschäfte, dessen Dotailausrichtung ein gewisser Major Sauer¬
zapf manipulierte, ward mit revoltierender Grausamkeit betrieben. Eine alte
adlige Dame und Gutsbesitzerin ward nach Herzberg herein gebracht, einge¬
sperrt, im kalten Januar in eine Stube gesperrt und auf Orckro Sauerzapf's
mit kaltem Wasser begossen, daß sie davon einige Tage darauf starb. Das
hatte der Obriste Hwnws pgH indulgiert. Mein Vater, dem das zwar
nicht anging, nahm aber den Vorfall als eine Ehrensache auf an dem Orte, wo
er gleichfalls mit dem Stabe stand. Es kam zu sehr starken Äußerungen. Mein
Vater in der Hitze schmiß den Adjutanten des Obristen (Zuinws, der ein Lwckiosus
llllsologias gewesen, zur Treppe herunter, offerierte dem Obristen lZuintns lailins
ein Paar Pistolen. Allein weder der noch der Adjutant hatten zu einer solchen
Behandlung des Gegenstands Lust. Der König endigte die Sache durch einen
launigten Brief an Amatus Filius, darin er ihm verbot, sich zu schlagen, ihn
zu seinem llsatsur machte, das Freibataillon ward aufgelöst und reduciert, mein
Vater erhielt 3 Tage Stubenarrest und das Regiment Plettenberg ward aus
Herzberg ckologirt und 2 Meilen davon einquartiert, und der Major Sauer¬
zapf ward auch reduciert und ist nachher in polnischen Diensten als General,
pfiewohl mit wenig Ehre und axplausu gestorben.



In Tilsit, wohin das Regiment nach dem Frieden zurückmarschierte, kamen
wir Ende Aprils an. Daselbst blieb ich zwar bis 1769 Junker, hatte aber,
nachdem mein Hofmeister Kamann, der wegen der meinem Vater bekannt ge¬
wordenen Irregularitäten dimittiert worden, unter Leitung des kaetoris der
dasigen Provinzial-Schule (welche 3 preußische Provinzial-Schuleu nach dem
Muster der 3 Fürsten-Schulen in Sachsen eingerichtet sind) Privat-Unterricht in
den Schulstunden der 1. u. 2- Klasse in Uuinauioribus zc. :c., verrichtete dar¬
neben aber auch den Dienst als Junker. 1768 ging ich mit einem Usmonts-
Pferde-Kommando unter Kommando des Hauptmann v. Üchtritz nach Urack^
in die Uaürairw durch Polen und an die tartarische Grenze und Lllomiu. Dieser
Hauptmann v. Üchtritz, ein sehr instruierter Mann, dem ich lloa rsspeotu viel
zu danken habe, war mein Leiter und Führer und ich war stets bei ihm und
unter seiner Aufsicht, wie sein Kind. Dieser Zug durch Polen :c. hat viel zu
meiner Bildung beigetragen. Verschiedene auf diesem Ukinouts-Kommando uns
aufgestoßene Vorfälle übergehe ich der Weitläufigkeit halber, merke nur so viel
an, daß die polnischen Großen, Woiwoden und Starosten sich außerordentlich
wohl befanden, alle ihre Güter mehrenteils an Juden verpachtet hatten, welche,
die Unreinlichkeit nicht gerechnet, im Wohlstande sich befanden, jedoch alle mög¬

liche Plackereien gegen die Bauern ausübten.
Unser Marsch durch Polen waren tägliche Feste. Wo wir hinkamen und

ein Gutsbesitzer war, nach Verhältnis seines Wohlstandes wurden wir mit fast
übertriebener Gastfreiheit aufgenommen und bewirthet und dann nach dem Essen
gleich ein Ball angestellt, dabei der Ungarische Wein nicht gespart ward. Oft
nach Verhältnis des Wirths war die Musik eine Violine und eine Strohfiedel
oder Ambel. Oft bei Vornehmern äußerste Pracht und Profusion, doch Mangel
an Einrichtung im Ganzen, z. Ex. bei dem Bischof v. Raue Graf Massalski
aßen wir oben auf mit Goldtressen besetzten Samt-b'autsuilen und Silber-Lsrvios,
und unten an der Tafel saßen die Schlachtschützen auf hölzernen Bänken ohne
Louvsrt und holten ihr Taschenmesser ohne Gabel zum Essen auf irdenen Tellern
ohne Serviette heraus. Und bei aller Pracht war Unreinlichkeit im Ganzen.
So auch das schöne Geschlecht, trefflich und kostbar geputzt, Brüsseler Spitzen und
Schmuck und ein schwarzes, unreinliches, lange nicht gewaschenes Hemde und
Schmutz am Halse u. s. w.

In Podolien, dessen romantische Gegenden an dem großen Flusse äußerst
schön und fruchtbar sind, wo ein Ochse 4 bis 9 polnische st. (ein st. poln. ist
4 Gr.) galt, ein Schaf 2 bis 3 poln. st., hatten wir bei dem Kretschmar, einem
Juden, das Quartier genommen. Eine Jüdin, die bei der Wirthin im Hause
war, hatte dem Hauptmann seine Lassstto, darin ein mathem. Besteck und Com-
paß war, entwendet. Des Morgens, als es vermißt ward, war die Jüdin,
eine Person von 18 oder 19 Jahren, nicht zu finden und hatte sich versteckt.
Dadurch fiel der Verdacht auf sie. Das Kommando machte Halt, und der nicht
voll ^2 Stunde davon wohnende Uotstarosts (?) oder Verwalter (es waren gräfl.
Uatookische Uosssssiorws), der unter Drohungen ward, war nach
ein Paar Stunden so glücklich, die arme Jüdin zu finden. Mau brachte sie
gebunden. Das Besteck ward beigebracht, obgleich es etwas verdorben worden,
und man wollte die Jüdin sofort aufhängen. Und der Hauptmann nebst dem
Lieutenant und ich hatten alle Mühe, sie vorm Hängen zu retten.

Bei Brody ging der Hauptmann über die polnische Grenze bis in die tar-
tarischen Gegenden, oft nur mit 4 bis 6 Mann. Allein alles hatte für die
preußische Uniform außerordentliche Hochachtung. Da hatten wir einst bei
einem Muhsir, der uns erlaubte, mit seinen .... Pferde zu handeln, eine solenne
Audienz, wo wir uns als des Königs Friedrichs 11. Gesandte gerierten.
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Wann der Dolmetscher, ein Jude, den Namen des Königs nannte, machte
der Muhsir allezeit eine, mit kreuzweisenHänden auf die Brust gelegt, Ver¬
beugung mit dem Oberleibe, da er auf einem Kissen saß, ließ Sorbet herum
geben und gab uns seine Pfeife aus dem Munde zum Rauchen, die nach ein
paar Zügen zurückgegebenwurde, und als er uns los sein wollte, ward ge¬
räuchert.

Die Pferde liefen auf den Steppen am Dniester wild herum in Rudeln,
und die Tartaren fingen sie mit Schlingen ein, wozu viel Entschlossenheit und
Kraft gehörte, welches sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit exekutierten, wobei
auch die sonst feigen Juden, die mit helfen und rssp. die Mäkler machten,
viel Muth und Entschlossenheit zeigten. Auf einer solchen Exkursion an der
polnischen Grenze wurden wir eine Nacht, da wir schon einen ansehnlichen Ein¬
kauf von Pferden gemacht hatten und glücklicherweise 10 Dragoner und 2 Unter-
officiers bei uns hatten, von den Heydamacken den 7. Juli überfallen, die
über die polnische Grenze in das Dorf fielen, dabei ein Dragoner erschossen ward,
früh mit der Dämmerung. Wir lagen auf einer Streu, und nachdem ein Paar
Schüsse gefallen waren, so waren wohl 10 solche Kerle, die wie Kasacken aus¬
sahen, in der Scheune des Kretschmars, da sie in des Kretschmars Stube 2 Dra¬
goner gefunden. Glücklicherweisehatten sie nun schon erfahren, daß wir nicht
Russen, sondern Urussaaüi wären, und da auch ein preußischer Deserteur unter
den Heydamackenwar, so kamen wir ungeplündertund mit dem Schreck davon.
Die Kerle hatten angezündete Kienspäne mit und durchsuchtenalles, fanden unter
andern eine Schachtel mit PolychrestewPillen,die versilbert sind, und da der auf
seine Sprache und durch Deuten frug, was das wäre, so wieß ihm durch Zeichen
der Hauptmann, daß es etwas in den Mund zu nehmen sei. Da schmeckte er
eine und machte ein hämisches Gesicht und spuckte, daß wir bei aller Gefahr
lachen mußten. Doch nahmen sie uns nichts, nur dem Kretschmar nahmen sie
alle seine Münze, die er hatte, doch war solches nicht über etliche polnische fl.
Indessen war Lärm geworden, der das Zusammenlaufen der Dorfeinwohner mit
Stangen und Prügeln veranlaßt hatte, und sie retirierten sich, nachdem der Haupt¬
mann ihnen 8 Dukaten verehret hatte, und sagten, sie hätten geglaubt, Russen zu
überfallen. Nach der Zeit sagte man, es wäre Gesindel von der sich bildenden
Uontöäeration gewesen, welches um so glaublicher, da ein preußischer Deserteur,
der Deutsch sprach und bei Dossov-Husaren gewesen, darunter war, der den
Anführer machte, da die Heydamacken,ein damals bekanntes Räubergesindel, uns
nicht so wohlfeilen Kaufs davon gelassen haben würden.

Nach meiner Rückkunft Ende September in Tilsit setzte ich meine Lehr¬
stunden fort. Mein Rektor in Tilsit, der Magister Ledusterus, ein übrigens
gelehrter, aber äußerst pedantischer Mann, dessen Lieblingsbeschäftigung und
Studium die Poesie und Philosophiewar, dem ich übrigens viel zu danken habe,
hatte inmittelst sich zum 2ten Male verheirathet, lebte mit diesem perversen Ge¬
schöpfe von einer Frau in stetem Zanke, der oft in thätige Schlägereien aus¬
artete. Und da ich ihm hierbei oft eine schützende Hülfe gegen sein wüthendes
Weib war, so gab das verschiedenekomische Auftritte, in welchen ich den Schieds¬
richter machen mußte. Ende dieses Jahres that ich beim Exerzieren einen Sturz
mit dem Pferde, dabei ich, vom Sattel gedrückt, eine Rippe auf der linken Seite
zerbrach. Und dieser Unfall, der nach der Heilung eine Art von Engbrüstigkeit
zurück ließ, gab Veranlassung, daß niein Vater mich meiner stets kränkelnden
Gesundheitsumstände halber endlich die militärischeLarrisrs aufgeben und meinen
Abschied geben ließ. Diesen Gegenstand muß ich des Einflusses halber auf mein
Schicksal und meine Lebensweise etwas deutlicher erörtern. Oben habe ich er¬
wähnt, daß, als ich zur Welt geboren, ein sogenanntes Mal auf der rechten Seite



am Halse, bestehend in einem kleinen Löchlein, in der Hant auf der Gutturale
mitgebracht. Als ich darauf im Winter des Jahres 1766 bis zu 1767 die
Blattern bekam, so ließen diese eine Brustheiserkeit zurück, da ich in dem kalten
Winter des dortigen Klimas in Lithauen in der kalten Stube auch während der
Blattern schlafen mußte, dann mein Vater war wirklich harter Mann, hatte den
Grundsatz einer harten Erziehung bis dahin ausgedehnt. Ohnerachtet ich der
harten Erziehung während meiner Jugendjahre wirklich meine jetzige weniger
schwächlichen Gesundheitsumstände danke; so war hiebei doch in physischer Rück¬
sicht sowohl, wie in moralischenFolgen oft ein starker Exceß, wobei ich im Allge¬
meinen anmerke, daß ich auch nicht die geringste kindische oder später meinem
Alter angemesseneZerstreuung vergönnt erhielt, nie in Gesellschaft von jungen
Leuten meines Alters sein durfte. Meine Lebensweise war früh um 7 Uhr auf
die Reitbahn, um 9 Uhr in die Lehrstunde,um 11 Uhr auf die Uarols, um
IL Uhr zu Tische bei meinem Vater, wo allezeit ein Tisch von 12 Personen war,
und dieses, da ich den Kellermeister machen mußte, setzte mich dann auch in nicht
wenige, oft mit VerantwortlichkeitverbundeneVerdrießlichkeiten.Um S Uhr
ging es wieder in Lehrstunden bis S Uhr, von 5 bis 6 und 7 war stets ein
Konzert, darin ich die Violine oder den Baß spielte, wodurch in der Musik ich
es zu nicht gemeiner Fertigkeit brachte. Und zu meinen etwanigen Ausarbeitungen
blieb mir bloß die späte Nachtstunde nach dem Loupss von 19 Uhr bis 12
oder 1 Uhr Nachts. So war der regulaire Gang meines jugendlichen Lebens.
Waren nun Bälle und Besuch oder dergleichen, so vermehrte das die steten Zer¬
streuungen, die mir, da deshalb nichts im Gange der Übungen nachgelassen ward,
eine drückendeLast statt Vergnügenzu geben, wurden.

In der Exerzierzeit,wo das Regimentum 8 Uhr ausrückteund oft vor
^3 Uhr nicht in die Stadt wieder einrückte, so mußte, ich bei meinem wirklich
schwächlichen Körper nach der gehabten Ermüdung und Erhitzung sowohl meine
Lehrstunden abwarten, als auch Musik, Fechten und Tanzen dabei den Nach¬
mittag forttreiben. Und diese für mein Alter und meine Kräfte zu enorm ange¬
strengte Thätigkeit brachte mich oft zu verzweifelnden Gedanken, dabei ich die
Vorsicht anbetend danke, daß mein sanguinisches Temperament sie überwunden
und nicht untergelegen. Und während dieser so äußerst thätigen Periode meines
Lebens bin ich nie lange bettlägeriggewesen. Nach den Blattern aber ward ich
es desto stärker, und nun zeigte sich ein besonderes Drücken im Halse und ein
brennenderSchmerz auf dem Flecke, wo das erwähnteMal auf der Guttural
sich befand. Nach einigen Tagen, da der ganze Hals dick und geschwollenge¬
wesen und Umschläge fortgebraucht wurden, zeigte sich mit einmal, daß aus dem
kleinen Löchlein in der Haut am Halse ein klein Tröpfchen eines gelblichenSaftes
herauskam und ich bekam Erleichterung. Man verschrieb eine goldene Haar-
Sonde aus Königsbergund sondierte in den Kanal und fand solchen 4H2 Zoll
tief, und das Pressende Gefühl beim Sondieren ließ mich fühlen, daß der enge
Hautkanal krumm rechts herum ging, und wann die Sonde aufs Ende desselben
touchierte, so mußte ich husten :c.

Nachdem ich, wie vorerwähnt, nach meiner Genesung das Usmonts»
Kommando 1768 noch als Fähnrich mitgemacht und zurück kam, hatte ich den
erwähnten Accident, mit dem Pferde beim Exercieren zu stürzen und eine Rippe
auf der linken Seite zu brechen, daß man mich ohne Besinnung wegtrug. Meine
Jugend und gute Natur aber siegte, und nach 8 Wochen war ich geheilt, nur
daß noch jetzt diese linke Rippe (die unterste) etwas erhaben stehet. Nur die
Beschwerlichkeitdes Othemholensvermehrte sich. Bei jetziger Überdenkung der
Sache aber glaube ich, daß vielmehr das Flötenblasen,das, soviel ich mich er¬
innere, ich damals eben trieb, vielleicht mehr, als die Rippe dazu beigetragen
haben mag.



Indessen diese Umstände zusammengenommen und eine Familien-Aussicht
veranlaßten in diesem Winter von 1768—1769, daß mich mein Vater den Ab¬
schied nehmen ließ. Nun wollte ich mich dann dem Lwcliuin mit Ernst widmen.
Und da eben ein gewisser Subrektor Vogel (Lucas David), der in der
Tilsiter Provinzialschule tsrtius Lollsga war w., seine Dimission fordern mußte,
so brachte ich meinen Vater dahin, diesen Mann w. ins Haus auf ohnbestimmte
Zeit zu nehmen dergestalt, daß er Uogis und Tisch u, s. w. nebst 15 Thlrn.
monatlich llonorario erhielt und mir Vorlesungen in Matllkinatiizis, ?ti^sieis u.
Lll^miois halten sollte, wobei ich bei meinem erwähnten Rektor die Latinität
und schöne Wissenschaften trieb. Die 18 Monate vom März 1769 bis September
1770 nutzte ich nun mit anhaltendem Fleiße und eigner Bearbeitung meiner
selbst. Mein Herr Vogel betrank sich zwar nun nicht selten, darin er ordentliche
Perioden hatte, wo er oft 8 Tage stets betrunken war und den echten Hälleschen
Burschen in seinem 50. Jahre spielte, aber nun auch etliche Monate wieder
ganz rogulair sich verhielt.

Zu Michaeli 1770 ging ich nach Königsberg zum akademischen Unter¬
richt und im Julius 1772 mit einem Führer, dem Lanäiäato lurig Martini
(der aber leider selbst einen Führer brauchte) auf die Akademie nach Leipzig.
Ehe ich aber den Besuch der dollsZioruin anfing, ging ich zuvörderst nach Groß-
Leinungen in der Grafschaft Mansfeld, um einige Familien-Angelegenheiten
daselbst zu regulieren. Da der Graf Friedrich von Eberstein ohne männliche
Erben verstorben war und die wechselseitigen, sich durchkreuzenden Absichten von
13 Herren von Eberstein in Absicht dessen Succession mehrenteils alle s «Ziainstro
einander entgegenarbeiteten, so war dieses Thema nebst denen übrigen Fidei¬
kommiß- und Bergwerksangelegenheiten daselbst, welche mir mein Vater sowohl
rssxoaw seiner als meiner selbst wegen mir überlassen, eine eigene Schule für
mich, zu geschweigen, daß auch die gräfl. Witwe und die sämtl. weiblichen
Interessenten dieser damals zahlreichen Familie (Neuhäuser Linie)*) die zu
treibenden Unterhandlungen und Ausgleichungen doppelt verworren und wirklich
intrikat machten, so daß dieser Aufenthalt von Monat August bis zu Michael 1772
nichts weniger als eine Zerstreuung abgab. Da ich indessen seit dem 12. Jahre
meines Vaters Familien-Lorrssponäen? führen müssen, so initiierte mich dieses
Geschäft, verbunden mit dem nothwendigen Lwäio unserer Familien- und der
Mansfeldischen mit Besondernheiten angefüllten Verfassung, so zu sagen in den
Geschäftsgang.

Da der Konsulent meines Vaters, ein gewisser preuß. Kommissionsrath und
Amtmann zu Klettenberg in der sogenannten Grafschaft Hohnstein, sich wenig
mit der sächsischen Verfassung, noch weniger aber mit denen wirklich exinsusen
mansfeldischen Angelegenheiten und meiner Familien-Verfassung bekannt war, aus

*) IVolk Divtrioli'schc Lrauolls: I) Nasouli; Major (1740 hessen-kassel. Lieut.)
Christian Lndw. (Gem. Louise Sophie v. Stain sv. E., Gesch. 1124)), Major Wolf Heinr.,
Major Wolf Georg, Hptm. Leopold Wilh., Hptm. Albrecht Rudolf u. Baron Wolf
Heinr.; H) Isuatuas: Frln. Eleonore, Elisabeth, steauuott« u. Christiane v. E., Fr. v. E.
geb. v. Außem (Joach. Fricdrich's Witwe) u. Frln. Henriette u. Juliane v. Außem;

Ii. Dilleiibiii 'g'kr Iii-.: Joh. Karl Fr. in Tilsit, dessen Bruder, der kurpsälz.
Kammerherr Karl Christian und Schwestern Fr. Amalia v. Außem, Frln. Charlotte
und Christiane v. E. u. Fr. Dorath. A. Henr. v. Wendt;

l!. LivIwläNtsoln! !ir. : Dompropst Franz zu Basel u. dessen Schwester Fr. Maria
Theresia W. A. v. Reichcnstein;

II. Ilvi uuxer lir.: I) Nasouli: Hptm. Friedrich, Major Wilhelm u. Baron Gott¬
lob; II) Israiuas: Hof-Jägermeisterin v. E., geb. v. Trebra, Frln. Justine und
Friederike v. E.;

D. Crätl. Iii-.: Die verw. Gräfin v. E. geb. v. Dachröden u. die Ooiutsssöu.
Erdmuthc, Helene u. Christiane v. E.



diesem Grunde eine Menge falscher Schritte gethan und nur wenig a aonsiiiis sein

konnte, da er selten zu einer Reise nach Leinungen sich abmüßigen konnte,

mein Gesellschafter Martini aber zu praktischen Behandlungen wenig brauchbar
war' so mußte ich mir und meiner Zukunft so gut ich konnte helfen.Der gräfl, Eberstein'sche Schwiegersohn und Allodial-Erbe,der kur-
mainzische Ober-ForstmeisterBaron v, Hausen, den ich in Leinungen antraf,
offerierte eine Cession aller seiner Ansprüche an den gräfl. Eberstein'schenNachlaß
an alle 13 Herren v. Eberstein gegen ein Aversional - Quantum und Übernahme
aller Possessionen, ohne sich auf eine Loparatio lsulli st tlcZsiaomiriissiab allollio
einlassen zu wollen. Die Witwe und Geschwisterwaren mit ihren Forderungen
auch abzufinden, und wäre das Projekt, darauf ich bald eingegangen wäre, zur
Realität gekommen, so wären aus dieser Geburt einer neuen Kommune statt
3 verschiedene Haupt-Iitigiorum nothwendignun 13 und mehrere Rechtshändel
erwachsen. Ich disponierte daher meinen Vater zu einer Separat-Unterhandlung
mit dem Hrn. v. Hausen und der Witwe und den beiden Uoratossön
v. Eberstein, um sodann einen Uonx cls inain zu machen, meinen Vater Looses-
sion ergreifen zu lassen und in äuplioi gnaiitats als Hasrss allolliaiis und Fidei¬
kommißes pro sua rata mit denen übrigen Kreditoren sich abzufinden und die
rechtlichen Maßnehmungender andern Herren Vettern abzuwarten (vgl. meine
Nachträge3. Folge. S. 78 ff.).

Zu Michaelis 1772 ging ich nach Leipzig und fing meine Lollegia an. Da
mein Vater aber auch in Sachsen eintreffen wollte, wo ich dann wieder nach
Leinungen gehen mußte, so richtete ich auch darnach meine Lwäisn ein :c., mich
auf mein gutes Gedächtnis verließ und solchergestalt mich ordentlich übernahm
und des Nachts nur 4 Stunden schlief. Im Februar 1773 begleitete ich meinen
Vater wieder nach Leinungen auf seiner Durchreise durch Leipzig. Jnmittelst
war von mir alles präpariert worden. Mit dem Hrn. Ober-Forstmeister
v. Hausen, dem gräfl. Allodial-Erben, der Gräfin v. Eberstein, denen
Lonatössen v. Eberstein, denen Haupt-Kreditoren des Grafen Friedrich
v. Eberstein und den mehrsten Mitgliedern der Familie war ich vergleichsweise
zu stände gekommen.Nun ließ ich meinen Vater die Lossossion von Leinungen
ergreifen, und hierüber geriethen wir mit dem Major Karl Heinr. Wilh.
v. Eberstein zu Magdeburg und der Frau Hof-Jägermeisterin Louise Eber¬
hardine v. Eberstein geb. v. Trebra, als Vormünderin ihres Sohnes Ludw.
Gottlob v. Eberstein, in nicht mehr als 7 Rechtshändel. Freilich, wie ich
zu spät gewahr ward, hätte alles dieses mit mehrerer Kaltblütigkeit und Geduld
wohlfeiler ins Geleise gebracht werden können. Allein ich war ein junger
Mensch im 20. Jahre, und die Konsulenten, die wir gewählt hatten, der Kom¬
missionsrath Brauer und der schwarzburgsche Rath tlugustin Lolyoarp
Rudloff, bließen das Feuer mehr an, als daß sie zu moderaten Maßnehmungen
rathen sollten. Ersterer aus Unkunde des Ganges der Dinge in Sachsen, letzterer
aus geflissentlicherAbsicht, meinen Vater und seine Successoren in Rechtshändel
zu verwickeln, bei denen er, wie er auch leider nachher in vollem Maße gethan
hat, zu gewinnen die Aussicht hatte.

In Halle bezahlte ich Uollsgia und hatte ein Quartier, kam aber nicht

hin (ratio war, um nötigenfalls auch für den preuß. Dienst zu passen und etwa

meinem Vater keinen Verdruß zu machen, da Friedrich II. es sehr übel genommen
hätte in der Periode, und der Umstand, ehe er vergessen war, meinem Vater eine

üble Uavus hätte machen können).
H,o. 1773 den Sommer machte ich eine Reise nach Mainz, Mannheim

und Straßburg durch das Reich, wo ich in Mainz und Mannheim viel zu
sehen Gelegenheit fand. Ein Onkel von mir, Karl Christian Frhr. v. Eber-
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stein war kurpfälz, Obristhofmeister, mmtrs äs xlaisir und auch Obrister beider
Garde in pfälzischen Diensten, hatte den nachmaligen Pfalzgrafen v, Zwey-
brück auf Reisen geführt. Seine Frau war eine v. Dalberg. Eine unglück¬
liche Jntrigue — über die man zu der Zeit gern schwieg, hatte den Kurfürsten
Karl Theodor so böse gemacht, daß er ihn als gestörten Gemüths trak¬
tierte, und er war in einem Kloster eingesperrt von 1768 an bis 1795, wo er
endlich sein unglücklichesLeben endete. Ich ließ mich bei Hofe vorstellen und
insistierte darauf, meinen Onkel persönlich zu sprechen, um wegen Familien-Ange¬
legenheiten ihn zu sprechen. Nach vieler Mühe erhielt ich Erlaubnis, ihn zu
sprechen in Gegenwartdes Priors des Klosters und seiner Frau. Allein er ge¬
rietst in eine Art von Exaltation, schimpfteauf seine Feinde — und sein Schicksal
blieb dasselbe >— denn leider starb der Kurfürst Karl Theodor später als
er — daß er also seine Freiheit nie erhielt — und seiner Frau Gemahlin war
freilich wenig an seiner Freiheit gelegen. -— Nun ging ich ein Jahr . . >!!. Die
Fortsetzung ist verloren gegangen, weiß wenigstens nicht, in wessen Hän¬
den sich dieselbe befindet.

Als mein Großvater Wilhelm Frhr. v. Eberstein gen. v. Büring im
Juli 1772 mit seinem Führer, dem dnnäiäato llnris Nurtini, die Universität
Leipzig bezog, gab ihm sein Vater, der oft erwähnte Johann Karl Friedrich
Frhr. v. E., den auf S. 1189 ff. meiner Geschichte abgedruckten Gedenk-
zettel mit, über welchen sich Karl Gutzkow in einem Briefe an mich 6. ä.
Kesselstadt bei Hanau, den 14. April 1868 folgendermaßen äußert: „Die Ge¬
schichte Ihres Hauses und Stammes habe ich zuerst schnell durchflogen, um
möglicherweisenoch etwas für den Abschluß meines Buches „Hohen¬
schwangau" zu Verwendendes zu finden. Bei dieser Gelegenheit stieß ich
auf viel Interessantes. Die väterliche Paränese S. 1189 ist ein
charakteristisches Seitenstück zu Polonius Abschied von seinem
Sohn Laertes im Hamlet und zu einem weltklug weisen, schönen
Briefe, den ein Gras Erbach an seinen Sohn bei dessen Eintritt
in die Welt des 16. Jahrhunderts richtete: Simon teilt ihn mit
in seiner Geschichte der Dynasten und Grafen von Erbach. Ihre
neueste Schrift (die Fehde) wird mich zu einem eingehenden Studium beschäf¬
tigen. Wie interessant müßte eine Spezialgeschichte der „Rosenberge"
sein —!" Hierüber findet sich nun in Gutzkow, vom Baum der Er¬
kenntnis (2. Aust. 1869) S. 141 ff. Folgendes:

Wenn Shakespeares Polonius seinem nach Paris reisenden Sohn Laertes
eine Reihe beherzigenswerther Lebensregelnmit auf den Weg gibt, so möchte
man glauben, er hätte folgende Unterweisung des Grafen Eberhard von Er¬
bach an seinen Sohn Georg aus dem sechzehnten Jahrhundert vor Augen
gehabt:

„Lieber Sohn, biß gottesfürchtig! Bet morgens und abends vleißig, gedenk' in all
deinem Thun an Gott! Geht dir's wohl, so dank' ihm, geht dir's übel, so klag's ihm.
Gedenk, daß alles Glück und Unglück von Gott kommt und bald ein Ende nimmt. Er¬
kenne dich vor einen armen Sünder, glaub, daß dich der Sohn Gottes Jesus Christus
Hab' mit seinem Blut erlöset; beharr darauf und bekenne es bis ans Ende, so wird er
dich wieder bekennen vor Gott, seinem himmlischen Vater. Biß nicht hoffärtig, halt aber
deinen Stand ehrlich. Scy wahrhaftig! Halt was du zusagest und ob dir Leib und Gut
drauf ging, denn wenn du leugst in Schimpf oder Ernst, so bist du ein Teufclskind, der
ist ein Vater der Lügen. Sey züchtig mit Worten, Gebärden und Werken. Schände nie-
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mands Weib oder Kind. Sey kein Palger; aber wenn man die Fähnlein fliegen läßt, dann
biß keck und flehe nicht; dann es ist besser ehrlich gestorben, denn schändlich geflohen. Seh
nicht vcrthunisch, biß aber auch kein karger Filz; zu Ehren spare nichts. Rede niemandes
übel, gedenk' allzeit an dich selbst, daß du auch ein armer Mensch bist. Nicht handle
fälschlich mit den Leuten, handle frei und rund, das bestehet am längsten; doch lerne die
Leut Wohl erkennen, denn gegen einen Frommen mußt du wieder fromm, sein. Vor einem
Falschen hüte dich und rede gegen ihn desto langsamer. Die nothdürftigcn Armen laß
dir befohlen sein; Schmeichler, Gotteslästerer und Schalksnarren laß dir nicht Wohlgefallen.
Wer dich straft und dir wohl räth, den habe lieb. Treue Kirchen- und andre Diener habe
sehr lieb, lohn' ihnen nach deinem Vermögen. Untreue Diener laß mit Güte von dir
kommen, behalte sie nicht. Jedermanns Schand hilf decken; doch wenn du regierst, so
strafe das übel. Biß denen, die unter dir sind, ein Vater; nicht beschwere deine Unter-
thanen über die Billigkeit; dann dicselb Nahrung Hab' ich oft übel sehen gcrathen. Halt
hart über dem Frommen und ob ihm schon bisweilen eine Thorheit widrefährt, so straf
aber mit Vernunft, soviel dir gebühret. Hüte dich vor dem Zutrinken, daraus, spricht
Sankt Paulus, kommt ein unordentlich Leben."

Zwei Jahrhundert später übersetzte ein alter preußischer Dragon er¬
oberst, der unter Friedrich II. gefochten hatte, Freiherr Johann Karl Friedrich von
Eberslein, diese Lehren an seinen auf die Leipziger Hochschule gehenden Sohn
Wilhelm, nachdem derselbe im Kriegsdienst bereits als Cornet verwundetund
zum Verbleiben unter den Fahnen seines königlichenHerrn untauglich geworden
war, in die Anschauungen eines durch die Nachahmung der Pariser Sitten doch
noch nicht ganz um seinen bessern Kern gebrachten Zeitalters.

„Rcichthum und Mittel," schreibt der alte Kriegsheld unter anderem, „habe ich nicht.
Darauf darfst du dich keinen Staat machen. Doch habe ich es in meinem sauern Dienst
soweit gebracht, daß meine Kinder nicht vor anderer Leute Thüre Brod suchen dürfen.
Ich werde alles an dich wenden, was meine Umstände mir erlauben; im Gegenteil aber
kannst du auch versichert sein, daß ich einem widersinnigen ungerathcnen Sohn nicht das
allergeringste gebe, sondern ihn sich, als seinem eigenen Macher, lediglich überlasse. Ich
gebe dir einen Hofmeister mit, weil du noch unerfahren bist. Weiß ich auch wohl, daß
du dieses vor ganz überflüssig ansiehest, und mehr zu wissen glaubst, als ich und viele
kluge Leute, so irrst du dich doch hierin in der Wahrheit. Diesen Mann gebe ich dir mit,
konsideriere ihn als deinen Vater. Er soll dich auf der Reise, in Gesellschaften und in
denen Collegiis begleiten, beständig mit dir disoonrieren; er soll dich die Arten der
Menschen kennen lernen und wie man sich in der Allgemeinheit und insbesondere gegen
jede Art dieser Menschen zu Verhalten habe. Hüte dich für dem Spiel, für dem Trunk
und für dem weiblichen Geschlecht, als vor drei Quellen, woraus in dieser Welt
alles Unglück für einen jungen Menschen gewiß fließet. Versäume das Gebet nicht,
halte Gott und der Welt Hcyland Jesum stets in deinem Herzen, bitte ihn ohne Unterlaß,
daß er dich mit seinem heiligen und guten Geist regiere, leite und führe. Sei hiernächst
gegen jedermann, auch gegen den Geringsten, höflich, aufrichtig ohne Falsch. Achte
einen jeden klüger, weiser, vernünftiger und besser, als du dich selbsten achtest. Sei aber
auch klug und wisse, daß die ganze Welt im Argen lieget und viele falsche, böse
Menschen darinnen sein. Apliciere die Worte des Hcylands hier: seid einfältig wie
die Tauben und klug wie die Schlangen! Sei allzeit wirtschaftlich! Sei in deinem
Anzüge reinlich, aber nicht prächtig! Zur Reitkunst rathe dir, dich noch etwas zu apli-
ciercn. Lerne auch einige Monate fechten. Außer diesen beiden noblen Künsten weiß ich
keine, so dir nöthigscin könnte, und will kein Geld aus Tanzen, Voltigieren und dergleichen
verwenden. Die Musik übe zu deiner Rckreation dergestalt, daß es nicht viel Geld kostet
und dir die edle Zeit nicht verloren geht. Suche dich bei Leuten, welche wegen ihrer
Dextcrits und Drvitüre in gutem Ruf und Ansehen stehen und welche dereinst Werkzeuge
zu deinem Glück abgeben können, besonders bekannt zu machen, dich bei ihnen zu insinuieren
und ihre Freundschaft zu erlangen. Hüte dich in ihrer Gesellschaft zu voreilig, spitzfindig
oder ruhmräthig zu sein. Höre vielmehr, als du selbst sprichst. Gib acht allezeit, wo
andre hinauswollen. Nimm dich mit denen sogenannten Bon Mots in acht, denn man
schlägt einen andern leicht damit in die Augen und kann dann viel Ungclegcnheitcn haben.
Gieb niemand Gelegenheit zu Händel! verabscheue das niederträchtige Raufen, halt aber
fest auf deine Ehre! Wirst du dazu genöthigt und die Sache kann mit Konservation der
Ehre nicht änderst abgemacht werden, so befiehl dich Gott und sei muthig und scheue weder
Pistolen noch Degen. So lange du aber dieses küxtrsranrn vermeiden kannst, so vermeide
es. Sind deine Studien vorbei, so hast du deine Freiheit, einen Drnploi zu erwählen, so
dir gefällig. Nur bedenke immer, wozu du onpachis bist."
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Wilhelm Frhr. von Everstei» gen. von Biivino schreibt on seinen Batcr.
Dresden, 30. XI»'. 1777. Gnädigster und zärtlich geliebter Herr Vater!

Aus Derselben gnädigen Schreiben vom 7. lluj. habe ich mit Bestürzung Dero-
selben Krankheit ersehen. Gott wolle dergleichen ferner in Gnaden abwenden
und alle Folgen davon verhüten, damit keine Schwäche Ihrer Kräfte Dero Ge¬
sundheit, welche doch immer bei denen Ltrapassu des Lxsrcircns Verkältungen
ausgesetzt ist, schade. Gott sei gelobet, daß das Mpsauäische Pulver wiederum
so erwünschte Wirkung gethan hat. Allein ich bin gewiß, daß die Vorsicht Ihre
Tage noch eine Anzahl Jahre erhalten wird, da die Verheißung des Frommen
ein gesegnetes Alter ist und von Ihrem Wohl das Wohl Ihrer Kinder und ver¬
schiedener anderer Menschen abhängt. Gebrauchen mein gnädiger Herr Vater doch
zuweilen, wann Sie das llilllcauclische Pulver nicht genommen, die Hallische
Lsssntia llulcis, welche die Kräfte der Nerven :c. unendlich stärket. Ich habe
bei der täglichen Notwendigkeit, im Loltcgio zu sein, das lAitwaullische Pulver
nicht oft brauchen können :c. Zu dem neu eintretenden Jahre wolle Gott Ihnen,
mein theuerster Herr Vater, allen Segen im Geistlichen und Leiblichen gnädigst
schenken in der Maße, als es Ihnen mein Herz und kindliche Dankbarkeit an¬
wünschet. Würdigen Sie mich einiger väterlichen Liebe und Duldung auch in
diesem Jahre. Mein Herz hat nichts als Dank, den es Ihnen im reichsten
Maße zollt. Gott wolle hier und dort der Vergelter sein, und wird es auch.

Ich schreite zu einigen Familien-Angelegenheiten. Von Herrn Rath Hucllotk
ist ohne Zweifel Ihnen in Nachricht gemeldet worden, daß den 13. Ose. ein
Vorbeschied wegen der Abtretung von Horla vor dem Oberaufseher-Amte ge¬
pfleget worden, der aber soweit ohne Frucht gewesen, da der Fr. Jägermeistern
L.ctor alles all rslcrciuZum angenommen und wider die Natur eines Vorbe-
schiedes zu keinem Vergleichspunkte instruirt gewesen, daß also der Icrmiu pro-
röhrst worden, von dessen Erfolg ich nächstens Nachricht zu geben die Ehre
haben werde 2c. Durch Hrn. llävocat llpcl Hieselbst habe ich bereits den ersten
llcrmin all justillcanclaru appcllationciu in der 3000 Thlr. Sticht bei dem
llppcllations-Gerichte Hieselbst abwarten lassen, und da den Norungsru mehr am
Endurtel gelegen ist, als Ihnen, so mögen sie selbst darin soilicitircn. Unter
S Jahren ist beim llppsll.-Gerichte schwer ein Urtel heraus zu haben :c. Die
Rvtiiuische Sache steht jetzt auf einem Läuterungs-Urtel, welches in einem vicas-
tsrio zum Verspruche Rechtens liegt und nun auch nächster Tage zum Vorschein
kommen muß. Die Lbklgcnchts- und andere Streitigkeiten sind bekanntlich
durch die endliche klcjcction der Aoruugschen Appellationen c. clausula ent¬
schieden, und ist nun nächst der Aorlaischen, kotliaischen und 3000 Thlr.
Sache noch die wegen der im Febr. 1773 gemachten Hütten- und BergWerks-
Tifferenz entstandene Streitigkeit der gemachten neuen Einrichtung halben, da
ein Hütten-Inspsetor und Direktor gemacht 2c. :c. In der KanACiIiüusev
Bcrgsache ist mir durch kuäloll ein Drouillon zu Vergleichsvorschlägen von einem
tertio connnuniciret worden. Dergl. Vergleichsvorschläge, als diese sind, sind
eben so tolle, als ein verlorner Drocess. Die schönen Punkte sind :c. 2c. In
der Uanskelllschen 8eMe«tratioii8-FordtNMg ist an die Landes-Reg. ein
Lpecial-klescript aus dem Geh. Lonsilio an den Oberaufseher zu Eisleben, daß
er die v. Edsrstain, wie sie zuvorderst in der Sache ein ordentliches Vorbringen
zu übergeben, hierbei ihre Imgitimation gno act psrsoims st causam in Richtig¬
keit zu setzen und ihre Forderung hinlänglich zu äcäucirsn hätten, bescheiden,
hierauf zwischen denen suppticirsnäsn v. ll. an einem, dann von wegen des
Fürsten-Grafen zu Aanstsill verordneter Kanzelei - Oircctor und Rüthen
am andern, nicht minder dem Lcgucstrations-Rentmeister dritten Teils einen
Dermin anberaumen, darin bemeldte Parteien gegen einander verfahren lassen,
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davon auch denen übrigen bekannten annoch unbefriedigten NensksiclschenGläu¬
bigern, insonderheit denen, so den supplicirsnäsn v. bi. vorgehen oder mit ihnen
in einer Klasse stehen, vorhero Nachricht erteilen und sodann rechtlichesErkenntnis
einholen und ferner den Rechten gemäß verfahren, auch die Sache allenthalben
thunlichstcrmaßen beschleunigensolle, gebührend verfügen :c, w. den 4. Xkr, 1777.
Der Ober-Aufseher in seinem Berichte ist ziemlich aontrair, und die ganze
Sache wäre nicht auf rechtl. Erkenntnis gesetzt worden, wenn Hr. ChristianLudwig
(s. oben S. 139) in der Lausitz nicht durch eine Eingabe beim Oberaufseher-
Amte ein rechtliches Vorbringen übergeben hätte (vgl. Nachträge v. 1878, S- 26).
Nun will ich sehen, was durch Vergleich zu machen stehet, wenn die gräfl.
Kanzelei erstl. gehöret ist. Die I>öAitiir>g.tioaä causam wird etwas schwer werden,
das ist kostbar, indem die llssssircksit? von Laus von llbsrstsiir*) und seinen
Brüdern isgaii inoäo bewiesen werden muß.

In Absicht des Hohenthalischen Kapitals, so glaube ich, daß es mir
möglich sein wird, die 5660 Thlr. gegen (lsssion der Hohenthalschen Hypo¬
thek hier an den Hrn. GehRath v. Hohenthal, oder Hofrath v. Hopf¬
garten zu erhalten, aber freilich müssen 2 pllsnt immer gegeben werden, welches
Kosten macht. Versehen mich mein gnädiger Herr Vater so schleunig als möglich
hierüber mit kssoiution, wann Ihnen solches gefällig :c.

Der Oberst Joh. Karl Friedr. Frhr. v. Eberstein, Ritter des Ordens
pour Is msrits, starb am 27. Okt. 1773 in der Campagnedes bayer. Erbfolge¬
krieges. Seine Erben waren seine Witwe, seine Tochter Charlotte und seine
beiden Söhne Wilhelm und Karl. Mein Großvater, der Hof- und Justitien-
rath Wilhelm Frhr. von Eberstein, und meine gleichfalls in Dresden ver¬
storbene Großmutter sind auf hiesigem alten Neustädter Gottesacker beerdigt
worden. Die Aufschrift des Grabsteineslautet:

Denkmal des Königl. Sachs. Hof- und Justitienrothes Hr». Wilhelm Freyherrn
v. Eberstein genannt von Vnring, geboren am 11. Februar 1753 zn Tilsit in Ost¬
preußen, gestorben als Vater von 9 Kindern zn Dresden den 14. Mah 1811, Und
dessen Ehegattin Fr. Johanne Eleonore geb. von Tentscher, geboren zu Leipzig
den 16. August 1749, gestorben den 25. Januar 1823.

Es folgen nun hierunter verschiedene Nachrichten,welche die Erben W il helm's
v. Eberstein betreffen.

Aus dem bei hiesiger evangelischen Hofkirche befindlichen Taufregister Vol. III
xag. 178, 198, 241, 278 st 345 wird hierdurch bezeuget, daß nachbenannte, des Hoch-
und Wohlgebornen Herrn, Herrn Wilhelm Freiherrn von Eberstein genannt
von Börnig, Churfürstlich Sächsischen Hof- und Justitien-Raths, mit Dero Gemahlin
Frau Johanne Eleonore geborne Teubscherin erzeugte Kinder rssx. von dem Herrn
Hofprediger Hl. Raschig getauft worden als

Ernst Albrccht, geboren an dem achtzehnten August Ein Tausend Sieben Hundert und
Achtzig und getauft am zwanzigsten besagten Monats.

Aemilie Adelheid, geboren an dem neunten November Ein Tausend Sieben
Hundert Ein und Achtzig und getauft am zwölften besagten Monats.

*) Alle jetzt noch lebenden Ebersteinc stammen von diesem Hans v. Eberstein
ab. Es kommen aber auch seit etwa 86 Jahren in Thüringen und England Kinder einer
von ihrem Ehcmanne geschieden gewesenen Frau von Eberstein vor, die bei der Taufe
den Namen der Mutter, welchen diese nach der Scheidung geführt, erhalten haben
sollen; gehörten dieselben zu unserer Familie, so würden sie auch Anteil an den Eber-
stein'schcn Rittergütern zu GeHosen gehabt haben. Sie sollen bei Mciningen oder Weimar
zu Hause sein, auch in früheren Zeiten ansehnliche Fährgelder erhalten haben, die aber
durch Kapitalzahlung, wie ich gehört, von dem Erben ihres Vaters abgelöst worden sind.
Zu ihnen gehört jedenfalls der llsnnz- v. Eberstein, von welchem sich ein Brief im hiesigen
k. sächs. Hauptstaatsarchive (dsnsalosstea, sub Nubr. Hbsrstsin, lloo. 11245) vorfindet.
Dieser Brief liegt lose in dem betreffenden Aktenstücke, die übrigen Schriftstücke habe ich
1878 mit Erlaubnis des verstorbenen Herrn Geheimen Rath v. Weber einheften lassen.
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Moriti Wilibald, geboren an dem zwei und zwanzigsten April Ein Tausend Sieben
Hundert Vier und Achtzig und getauft am fünf und zwanzigsten besagten Monats,

Gustav Adolf, geboren an dem neunzehnten Januar Ein Tausend Sieben Hundert
Sechs und Achtzig und getauft am zwei und zwanzigsten besagten Monats,

Charlotte Albertine, geboren an dem achten Januar Ein Tausend Sieben Hundert
Neun und Achtzig und getauft am elften besagten Monats,

Zu dessen Versicherung wird solches unter beigedrncktcm Königl, Sächsischen evange¬
lischen Hofkirchcn-Jnsiegel der Wahrheit gemäß hiermit attestieret,

Dresden, den 13, Lsxbbr. 1823, Lliiistvpli Cmodi'iob lininon,
(O.K.) v, Oberhofprediger.

Christoph Heinrich Immanuel Dritter,
Hofkirchner,

Daß laut des Taufbuchs bei hiesiger Kreuzkirche vom Jahre 1779 Bl, 26 a 8, N.
Herr Wilhelm Freiherr von Ebcrstein genannt von Vüring Churfürstl, Sächs, Re-
gierungs-Asscssor, einen mit seiner Ehegemahlin Frau Johanna Elconora geb, Tcntschcr
erzeuget am sieben und zwanzigsten Februar Abends drei Viertel auf zehn Uhr im Jahre
Ein Tausend Sieben Hundert Neun und Siebenzig gebornen Sohn am acht und zwanzig¬
sten ssnscksrn taufen und Carl Heinrich August benennen lassen; solches wird hiermit
auf Verlangen glaubwürdig attestieret, 8iAn, Dresden, am 18, 8sxtsrnbsr 1823.

I), Call ltbristian 8vl!e»i eivli.
Johann Gottlieb am Ende,

Kirchner an der Kreuzkirche,

Daß Herr Oberhofprediger v, Christoph Friedrich ^rnnion und Herr Superintendent
v, Carl Christian 8s1tsni sillü. zufolge ihrer Acmter zu Ausstellung der Kirchenzeugnisse
ermächtiget sind und die. von ihnen in vorbesindlicher Maße erteilten vollen Glauben
haben, solches wird andurch pflichtmäßig versichert,

Justiz-Amt Dresden, den 20, 8sxb, 1823, Heinrich Eduard Hahlancr ^.oiff.

Daß vorbcfindliche dreh Seiten auszufüllende Abschriften zweier Kirchenzeugnisse in
Allen gleichlautend befunden worden; solches wird nach vorhergangcner Vergleichung mit
den allhier producierten Originalton unter gewöhnlicher Vollziehung hiermit attestieret,

Amt Dresden, den 28, Octbr, 1823,
Königl. Sachs. Hofrath und Amtmann.

Heinrich pcchmann,

Konzept-Buch

aller seit unseres Vaters Tode in Erbschaft?-Angelegenheiten abgeschickten

Briefe betreffend.
An den Herrn ^«Ivoeal Okmelius in SanAerbansen. Dresden, den 8. ckuni 1811.

Hochedelgeborn, Hochzuehrendcr Herr! Die Verpachtung des Gutes Horka hat mich
und meine Kinder allerdings in Verlegenheit gesetzt, da schon Johannis der bisherige
Pacht-Kontrakt zu Ende geht.

Mehrere Gründe bestimmen uns, Horka, als das Eigenthum meiner ältesten Tochter
zu betrachten, auf welche mein verstorbener Gatte es unter gewissen Bedingungen über¬
trug; die Verpachtung wird also unter ihrem Namen erfolgen müssen. Da das von der
Gemeinde angetragene Pachtgeld so sehr viel geringer als das bisherige ist, so können wir
uns nicht entschließen, geradehin darauf abzuschließen, sondern es muß bei dem Pacht-
Licitations-Termin wohl sein Bewenden haben, auch sind wir darüber einverstanden, daß
der Pachter die herrschaftliche Wohnung mit erhalte. Damit wir jedoch nicht Gefahr
laufen, daß in dem Termin wohl gar noch weniger geboten werde, als die Gemeinde geben
will; so würden Sie uns sehr verbinden, wenn Sie die Gemeinde dahin vermöchten, daß
mit ihrem Gebot angeboten werden könnte, auch würden wir uns vorbehalten, unter den
mehreren sich meldenden Pachtliebhabern nicht unbedingt an den Meistbietenden gebunden
zu sein, denn nur zu leicht könnte es dann geschehen, daß gerade derjenige das höchste
Gebot thäte, mit dem man in Rücksicht seiner andern Verhältnisse mit der wenigsten
Sicherheit sich einlassen könnte. Was die streitigen Dienste betrifft, so haben wir nichts
wider das von Ihnen gewählte Auskunftsmittel zu erinnern, wir verlassen uns darauf,
daß Sie auch hicrinnen unser Interesse so viel als möglich befördern werden.

Wegen der Dauer der Pachtzeit wünschen wir allerdings, daß sie so kurz als möglich
sei, weil das zu erwartende Pachtgeld doch nicht bedeutend sein wird, doch möchte der
Zeitraum von vier Jahren für die Pachtzeit der kürzeste sein; weil ich aus dem vorigen
Pacht-Kontrakt ersehe, daß auf. den Betrieb der Feld-Wirthschaft in vier Arten Rücksicht
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genommen worden. Da der Fall auch leicht eintreten könnte, daß Horla. während der
Pachtzeit verkauft würde, so ist es wohl nöthig, daß mit dem Pachter zugleich eine Ver¬
einigung darüber getroffen werde, daß er gegen ein Abtritts-Quantum bei einem ein¬
tretenden Verkauf des Gutes den Pacht aufgebe, Eine Pacht-Osution. von wenigstens
400 Thlr, ist wohl eine nothwendige Bedingung, von der nicht abgegangen werden kann,
es müßte denn die Gemeinde wieder pachten, da man denn eher darüber hingehen könnte,
auch würde die Zahlung der Pachtgelder wohl prs.suurasrs.iulo zu bedingen sein. Sie
schreiben noch von einigen Bedingungen, welche bei einer Verpachtung an die Gemeinde
wegfallen müßten, ohne jedoch diese Bedingungen näher anzugeben, wir müssen uns auch
hierinncn lediglich auf Sie verlassen, da die Zeit zu kurz ist, als daß vor dem Termin
eine weitere (loiaiuuuioabiou darüber noch stattfinden könnte. Nochmals wiederhole
ich meine Bitte, daß Sic ja alles aufbieten mögen, um diese zur jetzigen Zeit für uns so
doppelt kritische Pacht-Angelegenheit so Vortheilhaft als möglich für uns zu beendigen.
Auch überlassen wir es ganz Ihrem Gutdünken, ob Sie die Verpachtung durch einen
liiotsrius wollen sxpsäirsu lassen, Geben Sie mir chebaldigst Nachricht von dem Ver¬
lauf der Sache und bleiben Sie immer vergewissert der vollkommensten Hochachtung Ihrer
ergebensten Joh, Eleonore Frsr, v, Cbcrjlein.

An den Herrn Kriegs- »nd Vonminen-Nath v. Lberstvi» nach ki oss»Isinuuxen,
de» 27. Inn! 1811.

Um in der Familie alle Verwicklungen und Streitigkeiten so viel als möglich zu ver¬
meiden, so werden wir uns wohl alle dahin entschließen, daß der Geschäftsgang auch ferner¬
hin, so wie er von unserm sel, Vater eingeleitet gewesen, fortgehet, nämlich, daß
der Herr Bürgermeister VvAsl die Geschäfte in dstrovsu, Herr IVitsolrsl und Ülrusl
aber die von Ilorls so fortführen, als wie es bei unsers Vaters Lebzeiten geschehn. Es
werden selbige dahero von unseren hiesigen rssp, Ourslorsu und Bevollmächtigten, sobald
als möglich Pollmacht zugeschickt bekommen, sie schickenalsdann wie gewöhnlich die ctwanigen
Gelder mittelst Hauptrechnung anhcro nach vrssäsu an unsere Frau Mutter, welche mit
Zuziehung der rssp, Ouratorsu und Bevollmächtigten die Teilung in 7 und 9 Teile vor¬
nehmen wird.

Von diesen in (lssss. kommenden Geldern werden dann vornehmlich alle Jahre einige
Schulden und die nöthigen lutsrssssu bezahlt, und was nach Abzug dessen übrig bleibt,
kommt erst in die Teilung. Bmstr. VoZsl schickt das Geldgusutuiu von dem was auf
den 13, Teil kommt mittelst Berechnung an unsere liebe Mutter, dann sieht man, was und
wieviel man zu Bezahlung der Interessen und Schulden anwenden. Wegen dem kleinen
Ilrust in Halts, soll alles bestens besorgt werden; es wird wahrscheinlich der (lurslor
abssubis dieserhalb bei der Obvormundschaft anfragen müssen, und ich hoffe, daß dies keine
Schwierigkeiten verursachen wird. kisor^e v, Lbsrstsiu.

An den Herrn 4llvaent vsmelins in Sangcrhauscn, den 1. lull 1811.
Da mein (lursbor, der Herr Regierungs-Sekretär Jänigcn, anheute erst von einer

Reise zurückkommt, ich aber den Brief von Ew, Wohlgcborcn erst gestern am 3V, Juni er¬
halten habe und gleichwohl die Pachtangelegenheit sehr in Überlegung zu nehmen ist, so
bitte ich Ew Wohlgeboren um Nachsicht, mit der von mir geforderten Antwort bis zum
nächsten Posttag, welcher auf den Donnerstag fällt, indem diese Antwort sodann gewiß er¬
folgen soll,

Haben Sie doch die Gewogenheit mir zu schreiben, warum in Horla und Leinungen
versiegelt worden ist, da mir ooch mein seliger Vater das Gut Horla, das Haus in Lei¬
nungen und so weiter an mich abgetreten hat, wundere ich mich über dieses Verfahren
umsomehr, da dem Jäger Ernst bekannt sein muß, daß der größte Teil der Mobilien meiner
Mutter ist, die sie vor 19 Jahren aus Leipzig nach Leinungcn und Horla schaffen ließ
In der Hoffnung von Ew, Wohlgeboren eine baldige Auskunft darüber zu erhalten, ver¬
bleibe ich mit aller Emilie Irriin o, Eberslein,

An den Herrn 4<1voon1 vsmslins in Sangerhanscn, den 3. 1»Ii 1811.
?, ?, Auf den von Ew, Wohlgeboren sub cks-to 22, fluni dieses Jahres an mich er¬

lassenen Brief samt Beilagen, die ich nebst dem Protokoll vom 21 fluni o, an anbei zu
remitieren nicht verfehle, habe ich zuvörderst den alten Pacht mit dem jetzt zu entriercndcn
verglichen, wo ich dann gefunden habe, daß die Verpachtung des Ossouoiuioi von Horla,
wie solche dermalen von Johannis dieses Jahres an mit dem Herrn Amtsverwalter
flolru verabredet worden, von dem nächstvorhergchcnden Pachte mit der Gemeinde
zu Horla sich vorzüglich darinnen unterscheidet, daß dem Herrn Amtsverwalter flolru
unter andern der Teich, Garten, Wohnung, die Geldzinsen an jährl, 103 Thlr, 5 Gr,,
die Getreidezinsen an 1711. Scheffel Hafer, 10 Scheffel Roggen und 10 Scheffel Gerste,
ein Holzcksputs.1 von 20 Mltr, und 10 Schock zugleich mit in Pacht überlassen, auch die
nicht geleistet werdenden Pflug-, Egge- und Handdienste mit rssp, 18 Gr. u, 2 Gr. ver-

19*
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gütet, ferner im Fall de? Verkaufs des Gutes Horla stixulirte Entschädigungen Prästieret,
für dieses Mehr iibcrlassene aber mit Jnschluß der Felder, Wiesen, Schäferei und Wohnungen
ein jährliches Pachtguautuw von 550 Thlr, gezahlt werden soll, wogegen vormals "die
Gemeinde Horla ohne dieses vorhin erwähnte l?lus und ohne die übrigen vorteilhaften
Bedingungen, deren Zugestehung des Herrn Amtsverwalter Uolru erlangte jährl, 55g Thlr.
gezahlet und dabei noch mancherlei sonstige ?rasstaucka mit übernommen hat. Diesen
Abstand zwischen beiden tkoutraotsu ist im Ernst sehr groß und für mich fühlbar. Wenn
ich indessen den Zeitumständen und meinen Verhältnissen nachgeben muß, so erlauben
Ew. Wohlgeboren mir einige Bemerkungen bei den Bedingungen zu machen und Ihnen
solche zur Berücksichtigung anzuempfehlen. Es würde mir nämlich zuvorderst sehr erwünscht
sein, wenn der Amtsverwalter Uoüu zu einer kürzeren, ohngefähr 4jährigcn Pachtzeit «Iis-
pouirt werden könnte, da ferner doch wohl der Fall eintreten könnte, daß ich selbst per¬
sönlich einmal nach Horla käme, so wünschte ich mir die Stube, deren Fenster auf den
Hof gehen und die daranstoßende Kammer, deren Fenster aus den Teich gerichtet sind,
für mich oder für einen, den ich zu einer solchen Reise brauchen würde, vorbehalten. Vor¬
ausgesetzt demnächst, daß über Alles, was übergeben wird, ein genaues und richtiges
luvsutäriuui aufgenommen, darinnen die etwanigcn Vorräthe bemerkt und jeder Pacht¬
gegenstand in seine Hualitast und Huautitast gehörig in Gewißheit gesetzt worden, so
dürfte hierdurch

all eo»<Iitio»em 2. die RückÜbergabe in Ansehung der Felder, Wiesen, des Viehes
und der Gebäude keine Schwierigkeiten haben, wie dann auch dadurch

sä voixlit. 23,. die Vergütungen für das ?lus des luvsutarii mehrere Deutlichkeit
erhalten würden. Überhaupt muß ich in diesem Punkte bei meiner Unkunde in Geschäften
dieser Art lediglich und allein Ihrer Wohlgewogenheit mich überlassen und Ihre meinem
seligen Vater erwiesene Redlichkeit in Anspruch nehmen.

Sollte es nöthig sein, so haben Sie die Güte, hierüber einen Sachverständigen zu
Rathe zu ziehen, damit mir nicht am Ende ein Schade daraus erwachse, wenn die Ent¬
schädigungen zu hoch angesetzt sein sollten. Ich sollte meinen, bei einer 4jährigen Pacht¬
zeit bedürfte es dieser Vergütung gar nicht, da alles, wie es übergeben worden, auch in
eben der Maße zurückgegeben werden müsse.

ack vviulit. 3. dürste wohl eine Nockiiloatiou dahin zu treffen sein, daß die Anzeige
der Nsparatursu dem Hrn. Pachter nicht allein überlassen bleiben, indem derselbe, um den
stipulirtsu Beitrag zu ersparen, diese Anzeige von etwa vorhandenen Baulichkeiten, die
in diesem Jahre mit einem nicht gar zu großen Geldguauto bestritten werden könnten,
unterlassen und bis auf ein anderes Jahr, wo sie mehr Aufwand erfordern, verschieben
könnte, sollte nicht darüber eine dritte Person zugleich die Aufsicht führen und zur Anfrage
der Baulichkeiten verpflichtet werden.

a<! eonckil. 4. dürfte es wohl redlicher sein, die daselbst bemerkten Ouora mit dem
in ß 18 namhaft gemachten Ousribus sogleich in Verbindung zu setzen und dabei zu stixu-
lirsu, daß alle sonstige Oblasten, wie und wodurch sie nur immer entstehen können, der
Herr Pachter übertrage. Auch dürfte

all vouckit. 3. bei den Unglücksfällen zu mehrerer Erläuterung hinzuzufügen sein:
Sie mögen die Saaten, die Ernten oder den Viehstand jeder Art betreffen.

all oouckit. 6. würde nach meinem wenigen Dafürhalten eine dritte Person, die ich
Ihrer gütigen Wahl überlasse, zu besonderer Obsichtssührung mit in Pflicht zu nehmen sein.

ack vomlit. 8. dürfte nach den Worten: „auch solche" annoch die Worte „nebst dem
Viehstand und den Gebäuden" zu iussrirsu sein.

all evniUt. 9. 10. 11. hat es bei der stipulation sein Bewenden.
Ferner möchte Erläuterungsweise
all vvQäilionem 12. das Wort ohnentgeltlich zu suppeditiren.

all eoiickitionem 14. die Zahlung der Pachtgelder nach Wechselrecht zu stipulirsn sei.
a<1 vonckitioiiei» 15. So viel den zu bestellenden Vorstand anbelangt, so glaube ich

bei den bestimmten wohl etwas Unbilliges nicht zu verlangen, wenn ich bedinge,
daß der Herr Amtsverwalter Uolru in Könial. Sachs. Staatspapieren, die aus 5 pOsut
Interessen stehen, leiste, und diese Staatspapiere bei einem hier landischen Amte
äsxouirt würden. Auf diese Weise bleibt demselben das (kapital doch ganz sicher, mir
aber erwachsen doch wenigstens 20 Thlr. Zinsen, welches, da der Herr Amtsverwalter John
den Vorstand unverzinst leisten will, demselben gleichgültig sein kann.

»cl oonckitionoin 16. Soviel die Vergütung der nicht geleistet werdenden Dienste
mit dem Pfluge und der Egge, ingleichen der Hanbdicnste anbelangt, so muß ich diese auf
alle Fälle durchaus ablehnen.

Denn erstlich weiß ich gar nicht, wie viel dergl. diese eigentlich leisten sind und es

bleibt daher das dafür zu leistende lucköruuisatiousguauturu ganz unübersehbar für mich.
Zweitens, da wegen dieser Dienste nun einmal der Prozeß beim Tribunal in Lialla an¬
hängig, und während demselben werden selbige daher ohnehin nicht geleistet.
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Ich schlage daher vor, daß entweder der Pachtoorckraet auf diese Dienste odtsirckrrt,
oder doch wenigstens eine diesfalls von mir dafür zu prästircnde Vergütung nicht gefordert
werde.

Werden die Unterthanen zu der Leistung endlich einmal verurteilt, nun gut, so mögen
sie so dem Herrn Pachter xrasstirt werden. Allein, auf eine diesfällige Entschädigung
kann ich mich schlechterdings nicht einlassen, Haben daher Ew. Wohlaebvren die Gewogen¬
heit, den Herrn Amtsverwalter dahin zu ciisxouirsu, daß er dieses AnVerlangen gänzlich
fallen lasse, und schließen Sie sodann unter möglichster Berücksichtigung der übrigen im
Vorstehenden von mir gemachten Nockitication und Erläuterung den Pacht mit dem¬
selben, da nöthig, mit Zuziehung eines Notarii ab, dergestalt, daß dieser Pacht durchaus
keine Unannehmlichkeiten zwischen mir und dem Herrn Amtsverwalter Uokur herbeiführe.
Ich würde Ew, Wohlgeboren sogleich die benöthigte Legitimation mit übersenden, wenn
nicht das hierzu erforderliche vuratoriuna meines Herrn Lrrratoris noch zur Zeit er-
manglete. Es ist zwar bei der Königl, Landesregierung schon rssoivirt, aber noch nicht
in dessen Händen,

Die Sorgfalt, mit welcher sich dieselben schon bis hieher dieser Angelegenheit unter¬
zogen haben, bürgt mir dafür, daß Ew, Wohlgeboren auch in Fortsetzung und Beendigung
dieser Sache,"die allerdings für mich sehr bedeutend ist und bei welcher ich mich ganz auf
das Wohlwollen und Rechtlichkeit Ew, Wohlgeboren verlassen muß, sich meiner nach Kräften
anzunehmen, und auch ferner meinen Vorteil und Nutzen berücksichtigen werden. Mit
diesem Vertrauen überlasse und übergebe ich dieses Geschäft Ihrer fernern gütigen Leitung
und Beendigung, schon im Voraus überzeugt, daß dasselbe weder zu meinem noch zu
meines Herrn Pachters Schaden und Nachteil ausfallen werde, und sonach bleibt mir nichts
weiter übrig, als die Versicherung meiner steten Hochachtung, mit der ich stets verbleibe
Ihre ergebenste Lmilis v. tübvrsteiii.

An den Herrn Kricgsrath von Lberstoin.

Hoch- und Wohlgeb, :c!, Ew, Hoch- und Wohlgeboren werden mir verzeihen, wenn
ich so frei bin, mich in eine, die Familie des verstorbenen Herrn Bruders sehr angelegent¬
lich intrcssierten Sache ohne Weiteres sogleich an Sie zu wenden, und die von Ew, Hoch-
und Wohlgcboren nach Ableben des Herrn Bruders bewiesene, so herzliche Teilnahme an
dem Wohl und Wehe der von ihm Hinterlassenen verbürgt mir, daß Sie nicht unzcitige
Zudringlichkeiten in Demjenigen wahrnehmen werden, wozu ich als Geschlechtsvormund
die Frau Hosräthin und von Herrn Hofrath eine Reihe von Jahren hindurch mit Ver¬
trauen und Freundschaft beehrt mich verpflichtet fühle. Schon im Jahre 1806 beschäftigte
den Herrn Hofrath die Idee, ob nicht, soviel möglich, eine Disposition zu treffen, die zur
Folge haben müßte, daß nach seinem Ableben, wenn Unmündige und Abwesende unter
seinen Erben couourrirtsu, die Ausgleichung erleichtert würde. Dieses führte ihn im Er¬
folg auf die Idee, Horla, und den Anteil von andern Besitzungen in Westphalen an
die älteste Baroneß Tochter zu verkaufen, wobei jedoch die Absicht dahin ging, daß die
Käuferin das bürgerliche Eigcnthum erlange, das nutzbare Eigenthum aber bei sämtlichen
Geschwistern verbleiben soll, und so entstand der Ihnen bekannt gewordene Kontrakt.
Daß Er, Hoch- und Wohlgeboren aus Fürsorge für die Herrn bisvsus bei der westphälischcn
Behörde diesen Kauf widersprochen, konnte mich nicht befremden, da die nähern Verhält¬
nisse Ihnen nicht bekannt waren, nach welchen sämtliche Geschwister des Hrn. Bruder
gleiche Rechte haben und behalten sollen und die Käuferin keinen Vorzug im mindesten
von ihm hätte Es zeigt sich jetzt, daß der Herr Hofrath allerdings Recht hatte, wenn
er wünschte, daß Horla einen Civilbesitzcr haben sollte, denn da jetzt die anderwcitc Ver¬
pachtung nöthig war, so wird dieses Geschäft gar sehr erleichtert, wann nun eine majorenne
Verpachterin ist, und es nicht die Oouourrsu-i aller Erben und der zum Teil sie ver¬
tretende Alters- und Abwcsenheits-Vormünder bedarf, Hierbei steht mir der von Ew,
Hoch- und Wohlgcboren , , , kundig gemachte Widerspruch entgegen, und da Sie hierbei
lediglich den Vorteil der Herrn idisvsus beabsichtigten, so kann ich auch keinen Augenblick
bezweifeln, daß Sie dem Widerspruch entsagen werden, da die Fortsetzung desselben den
Nsvsus nachteilig sein würde, um so mehr, da es wohl gar geschehen könnte, daß, wenn
es bei dem Kauf nicht verbliebe, Fragen aufgeworfen werden könnten, wo dann die ab¬
wesenden Brüder, die nicht in preußischen Diensten sind, sich befinden, und ob nicht den
in preußischen und österreichischen Diensten stehenden Brüdern aufzulegen, in Westphalen
ihren bleibenden Wohnsitz zu nehmen, und Fragen dieser Art müssen nothwendig möglichst
vermieden werden, Haben Sie also ja die Gewogenheit, den Widerspruch gegen den ein¬
gereichten Kauf bald wieder zurück zu nehmen und die Frau Hofräthin davon zu benach¬
richtigen, damit auch alles ferner Nöthige besorgt werden könne. — Da der Wunsch
sämtlicher Erben und auch der Frau Hofräthin sehnlichst darauf gerichtet ist, die mehr¬
jährige Differenz zwischen Ew, Hoch- und Wohlgeb, und dem Herrn Hofrath zu beseitigen,
so können sie versichert sein, daß man gewiß alles anwenden und aufbieten wird, um
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jenes unangenehme Verhältnis aufzuheben. Im vollkommensten Respekt und mit der
aufrichtigsten Hochachtung werde ich stets verbleiben Ew. Hoch - und Wohlgeboren

Eilcnstuck.
An den Herrn ^«Iroeiit und Gerichts-Virsvtor vsinslni« zu Sangcrhanscn.

Indem ich mich Ew. Wohlgcborcn für die vielen Bemühungen, unter denen Sie das
Pachtgeschäfte zu stände gebracht haben, dankbar verpflichtet fühle, übersende ich denselben
den darüber ausgefertigten Oonbrncb in zwei Exemplaren von mir und meiner Hrn. Ge¬
schlechtsvormünder, zu deren Legitimation ich das Orrrsstoririru beifüge, Namens unter-
schriftlich vollzogen und besiegelt, nebst dem Protokoll über die Übergabe des Pachts von
der Gemeinde zu Horla, beiliegend zurück, und bemerke nun noch vhnmaßgcblich dabei,
daß, soviel die in K 1 bedungene Gewährleistung für die Geld- und Getreidezinsen an¬
belangt, diese doch wohl nur nach der und nicht nach der Bonität zu verstehen
ist, da hierbei alles auf die zeitige Einklagung dieser Zinsen ankommt, und die Bonität
derselben, dafern sie nicht zu gehöriger Zeit abgeführet werden, vielleicht durch Nachsichts-
Erteilung ohne yrein Verschulden gefährdet werden könnte. Auch dürften all K 15 die
Art der Fische, mit welchen der Teich zu besetzen ist, und wovon bei Beendigung des
Pachtcs 2 Osntmsr ohnentgeltlich zurück zu lassen sind, zu benennen sein. Haben Sie
daher die Gewogenheit, hierüber mit dem Hrn. Amtsverwalter John, dem ich mich hiermit
bestens empfehle, zu Lonununiorrsn und sich mit selbigen über eine dergestaltige Ab¬
änderung des Oonbrnobs, entweder mittelst eines kleinen Nachtrags zur Erläuterung oder
eines Bekenntnisses, zu vereinigen. Anlangend die mit 40» Thlr. zu bestellende Oautüon,
so der Hr. Amtsverwaltcr immobiliarisch durch Verpfändung seiner Grundstücke in Sanger¬
hausen zu leisten versprochen, so habe ich zwar dagegen etwas nicht zu erinnern; ich muß
jedoch dabei voraussetzen, daß mir deshalb eine ausdrückliche Hypothek, womöglich die
erste, an sothancn Grundstücken konstituiert, und von der Obrigkeit attestieret werde, daß
ihr eine darauf haftende stillschweigende Hypothek nicht bekannt sei. Ich möchte dem Hrn.
Amtsverwalter nicht gern hierdurch lästig werden, dahero erwähne ich es gleich frühe und
überlasse Ew. Wohlgeboren mit gleichem Vertrauen aus Ihre Rechtlichkeit und Kenntnisse auch
hierunter solche Einleitung zu treffen, daß diese offerierte Art der Onustionleistung auch
mir die gebührende Sicherheit gewähre.

Endlich bitte ich dieselben, da nach den KZ 3 u. 6 des Pacht-Oorckrnots dritte Personen
zur Obsichtsführung zu bestellen sind, solche Obsichtsführung dem Jäger Ernst zugleich mit
zu übertragen. Ich wiederhole schließlich nochmals meinen Dank für Ihre mir erwiesenen
Gefälligkeiten, und bitte Ew. Hochlwohlg. angelegentlich, mir den Betrag Desjenigen bald¬
möglichst wissend zu machen, was ich Dcnensclben für Ihre in der Sache gehabten Be¬
mühungen schuldig bin. So wie ich mir dann auch 1 Exemplar des Pachts-Oorrtwaccks
wiederum künftig zurück erbitte.

Ich beharre mit der vollkommensten Hochachtung Ew. Hochlwohlgeb.
Dresden, den 9. Aug. 1811. Emilie Adelheid Freiin von Ebenstem.

Vollmacht an den Herrn 4ll?ooat Deinslins zn Sangcrhanscn.

Kraft Dieses erteile ich Endesunterzeichnete unter Beitritt deS mir verordneten Ge¬
schlechtsvormunds an Herrn Gerichts-Oirsvbor Gottfried Leopold vsrnslins in Sanger-
Haujen Vollmacht und Gewalt, daß derselbe die Oekonomie des von meinem verstorbenen
Vater, Herrn Hof- und Justiticnrath Wilhelm Freih. v. Ebcrstein, genannt von Büring,
unter dem 23tcn idlovsindsr 1807 mir abgetretenen Gutes Horla mit Zubehörungen an
Herrn Amtsverwaltcr Carl Leopold John zu Sangcrhausen verpachte, Pachtsunterhand¬
lungen deshalb mit demselben als AbPachter sich unterziehe, einen Pacht-Oontrnvst ab¬
schließe, die Übergabe des Gutes und des dazu gehörigen Jnventariums an ihn bewirke, zu
dem von mir bereits vollzogenen Pacht-Oontraob auf Erfordern in meinem Namen gericht¬
lich sich bekenne, einen OtstiOi.an.tsr>. zur Führung der pachtOontraotmäßigen Obsicht ge-
stell und verpflichten lasse, überall sich hauptsächlich für mich vergleiche, auch sonst alle
diejenigen Handlungen in dieser Pachtangelegenheit für mich verrichte und unternehme,
wozu ein rnanciatnrn sxsoials oder Lxsoinlissirauin erfordert wird. Zugleich genehmige
ich auch alles Dasjenige, was oben genannter Herr Mandatar in Rücksicht dieser Ver¬
pachtung für mich bereits gethan und verhandelt, als von mir selbst geschehen, und habe zu
mehrerer Versicherung dessen aller gegenwärtige Vollmacht von mir gestellt, eigenhändig
unterschrieben und besiegelt. Dresden, den 9. AuZust 1311.

Emilia Adelheid Frciin von Ebcrstein.
Christian Friedrich Jähnichen als bestätigter Ourator ssxns Asnsrnlis.

An den Herrn Bürgermeister VvAvI zu Erlern.
Da dermalen die im Nachlasse meines seligen Gemahls etwa vorhandenen Familien-

Papiere noch nicht sämtlich durchgegangen und eingesehen werden können, mithin Dieje¬
nigen davon, die sich etwa zur Zurückgabe in das Familien-Archiv qualisicieren, noch zur
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Zeit nicht von den Privatnachrichten, die sich mein seliger Gemahl über etwanige Familien-
Angelegenheiten gesammelt haben dürfte, gesondert werden können, auch diese Sonderung,
ohne öonaurrsn2 meiner Söhne und rssp, deren Bevollmächtigten, sogleich nicht zu be¬
wirken steht; So befinde ich mich außer Stande, dem AnVerlangen meines Herrn Schwa¬
gers, des Herrn Kriegsraths von Eberstcin und Ew. Wohlgeb. Anträgen für den Augen¬
blick zu genügen. Es' soll indessen darauf Bedacht genommen werden, daß dergleichen in
das Familien-Archiv der von Ebcrstein gehörigen Schriften, dafern sich solche annoch in der
Aerlasscnschaft meines Gemahls auffinden lassen sollten, sofort zurückgelegt werden, und ich
werde sodann nicht crmangeln, dieselben Ew. Wohlgeb. zur Aufbewahrung zu übersenden.
Indem ich mich und die Meinigen meinem Herrn Schwager und Ew. Wvhlgeb. hiermit
ergcbenst empfehle und zu empfehlen bitte, versichere ich die vollkommenste Hochachtung,
mit welcher ich bin Johanne Eleonore Freifrau von Clurjtcin.

Nachdem mein ältester Bruder und General-Bevollmächtigter,Herr Haupt¬
mann Wilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstein, genannt von Büring,
am 28. April d. I. zu Horla mit Tode abgegangen ist, so bestelle ich an dessen
Statt meinen in Leinungen wohnenden Bruder

den Königlich Preußischen Major v. d. Armee, Herrn Gustav Adolph
Freiherrn von Eberstein,

zu meinem General-Bevollmächtigten,und erteile ihm den Auftrag, überall in
meinem Namen zu handeln und meine Stelle vor jedem Gericht und vor jeder
Behörde zu vertreten, nicht nur die vor Einem Königl. Preußischen Hochlöbl.
Oberlandesgericht zu Naumburg schwebendenProzesse als:

den zwischen dem Königlichen llisoo und uns wegen Einlösung der ÄmterLein- und Mohrungen,
den zwischen der Berggewerkschaft zu Eisleben und uns, wegen des um

einen bestimmten niedrigen Preis verlangtenKohlenholzes und wegen
Ersatzes des ihr angeblich zugezogenen Schadens,

den zwischen uns und dem Königlichen bllsoo wegen der Windbrüche und
wegen der zurückbehaltenen Kohlenholzkaufgelder,

den zwischen dem Gräflich Mansfeldschen Konkurs-Vertreterund uns, wegen
Einlösungder Ämter Lein- und Mohrungen,

den zwischen uns Gebrüdern Freiherrn von Eberstein und dem Herrn
Major von Holly wegen Zurückgabe der auf die von Wimpfensche
Forderung von den Domhofs - Erstehungsgeldern uns abgenöthigten
6500 Thlr.,

den zwischen den Mitbesitzern der Güter zu GeHofen, Herrn Baron Hein¬
rich Wolf von Eberstein und Eons, und uns Gebrüdern wegen
des juris Latronatus über die Pfarrei zu GeHofen, und

den zwischen der verwitweten Amtmann Morgenstern und uns Gebrüdern
wegen Zurückzahlung eines Darlehns,

in Ansehung deren das, was er etwa darinne für mich bereits verhandelthat,
durchgehends genehmiget wird, für mich mit fortzustellen, sondern auch, wenn er
es für nöthig oder nützlich erachtet, neue in meinem Namen anzustellen, oder die
gegen mich künftig etwa angestellt werdenden zu führen, und sie entweder durch¬
zuführen, oder sie durch Vergleiche zu beendigen, die Lehn- und rssx. Mitbelehn-
schaft an den drei Gütern zu GeHofen,dem Domhofe, dem Harrassischen Gute,
und dem Trebraischen Gute, ingleichen an dem Oberhelldrnngenschen Zinsen und
an der Rasseburger Hufe, so oft es erforderlich ist, für mich zu befolgen, oder
Indult- und Pardongesuche anzubringen, übrigens alle Geschäfte, wozu nach Vor¬
schrift des Königl. Preuß. Landrechts Thl. I. Tit.: 13. Z 09 — 109 eine Special-
Vollmacht erheischt wird, meinetwegen vorzunehmen, insonderheit zur Tilgung der
Kaufgelderfür den von uns Gebrüdern erstandenen Dom- oder Haakenhof zu
Gehofeu oder zur Abtragung sonstiger Schulden in meinem Namen Darlehne
aufzunehmen, die an diesem Gute und an den beiden andern Gütern daselbst.
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ingleichen an den Oberhelldrungenschen Zinsen nach Befinden auch die an dem
Amte Leinungen mir zuständigen Anteile den Darleihern zu verpfänden, und in
Eintragung der dargeliehenen Summen auf die Namen meiner Gläubiger in die
anzulegenden Hypothekenbücher anzutragen, den Besitztitel an genannten Gütern
und Zinsen für mich mit zu berichtigen, über die angemeldeten Realbeschwerden
und Hypotheken mich verpflichtende Erklärungen abzugeben, Geld und Geldeswerth
aus gerichtlichen Uspositis oder sonst zu erheben, darüber an meiner Statt zu
quittieren, meine Auseinandersetzung mit den rssp. Erben meines im Eingange
genannten verstorbenen ältesten Bruders zu bewirken, und überhaupt Alles und
Jedes zu thun, was ich selbst zu thun und zu verrichten hätte, inmaßen ich zu
ihm das Vertrauen hege, daß er mein wahres Beste in Obacht zu nehmen, sich
angelegen sein lassen werde.

Er soll auch Macht haben, diese Vollmacht auf Andere überzutragen.
Ich werde das, was er oder seine Substituten in Folge dieser

General - Vollmacht
verabhandeln, als von mir selbst verabhandelt, ansehen, und ihn und sie deshalb
gegen Jedermann vertreten, auch wegen der für mich zu machenden oder schon
gemachten Auslagen entschädigen.

Urkundlich habe ich mich eigenhändig unterzeichnet, und will mich zu dem
Inhalte und zu meiner Unterschrift vor Gericht bekennen.

So geschehen zu Lt. Lsrvan Brunos, Oktober den 4ten 1823.
(U. S.) Ernst Atbrecht Frhr. von Eberstein,

Königl. Großbritannischer Kapitän
und Obrist-Lieut. rc.

(U. L.) Vn: Us notair rozml ü Lt. Lsrvan. ?. Nalnpsrt.
Isinoin ?. Nnbsnx, olsro äs notairs t. tsinoin ^.pbs ZZnvaiUs Ooininis.

blons Nairs äs In Vills äs saint Lsrvan, Obst lisn äs Oanton an äspar-
tsinsnt ä'IIIs st Vilnius osrtillons gns Nr. Lrnst Ulbert Uaron
ä'Lbsrstsin natil äs Urssäs sn Laxs, äsrnsnrant sn ostts Vills,
s'sn prsssnts äsvant nons st nons a äsolars avoir signs In prsssnts
proouration st sn approuvsr Is oontsnn äans son sntisr.

Un Nairis Is qnatrs Ootobrs 1823.
(U. L.) Uour Is Nairs: IV. Lanva^v, aäs.

Vn par nons prssiäsnt än trikunal äs prsrnisrs instanos ssant ä Laint
Nalo, xonr Isgalisation äss signaturss, appossss äs I'antrs part, äs
Nonsisur Nalupsrt, notairs a Lt. Lsrvan, st äs Nons. Lonvags
aäsoint au Nairs äs la äits vills. (U. L.) Obossnst.

Lt. Nalo, Is 9. Ootobrs 1823.

Vn pour lsgalisation äs la signaturs äs Nonsisur Lbossnst, prssiäsnt
än tribunal äs prsinisrs instanos äs Lt. Nalo.

Uaris, Is 15. Ootobrs 1323.
?ar äslsgation: Us Oonssillsr ä'stat Lsorstair gsnsral än
Ministers äs la llustios. lU. L.) IV. V'ntiinssnil.

Zur Beglaubigung vorstehender Unterschrift des Hr. v. Vatirnesnil, General¬
sekretär des Königl. Franz. Justiz-Ministerii. —

Paris, den 16. Oktober 1323.
Der Königl. Preuß. Geschäftsträger am Franz. Hofe.

(U. L.) Maltzahn.

Nachdem unser Bruder und General-Bevollmächtigter,Herr Haupt¬
mann Wilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstein, genannt v. Büring,
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am 28sten April d, I. zu Horla mit Tode abgegangen ist, so bestellen wir an
dessen Statt unsern Bruder,

den Königlich Preußischen Major v, d. Armee, Herrn Gustav Adolph

Freiherrn von Eber st ein zu Leinungen,

hiermit zu unserm General-Bevollmächtigten (u. st m, bis)

Urkundlich haben wir uns eigenhändig unterzeichnet, und wollen uns vor

Gericht zu dem Inhalte und zu unseren Unterschriften bekennen.

So geschehen an den Orten und Tagen, welche bei eines Jeden Namen

vermerkt sind.

Halle, am 13ten Juni 1823.

iP. S.) Carl Heinrich August Freiherr von Cberstein, Königl. Preuß.

Major und Kommandeur des 2ten Bataillons Halleschen

31sten Landw.-Regiments, auch Ritter des Königl. Sachs. St.

Henrici-Ordens.

Dresden, am 3. Juli 1323.

sst. L.) Emilie Adelheid Freiin von Cberstein, (lanonissm zu Drübeck.

Christion Friedrich Jähnichen, als deren Lnrator soxas

göimralis, sub O. Isgitioaatus.

Schönefeld bei Leipzig, den 7ten Juli 1323-

(U. L.) Fran; Botho Freiherr von Cberstein, Königl. Großbrit. Kapitän
von der Armee.

Dresden, den 3ten Juli 1823.

A. L.) Chnrlottc Albcrtine Cdlc von Chrcnthol geborne Freist? von

Cberstein.

(U. 3.) Karl Ritter Cdtcr von Chrenthnt, Kaiserlich Russischer Kapitän

von der Armee, als ehelicher Kurator.

Dresden, den 3. Jul. 1823.

Verhandelt Gerichtsamt für den Stadtbezirk Halle den 14- Juni 1823.

Der Königl. Preußische Major und Kommandeur des 2ten Bataillons

(Halleschen) 31. Landwehr-Regiments, auch Ritter des Königl. Sächsischen St.

Henrici-Ordens, Herr Karl Heinrich August Freiherr v. Eberstein von

Person und als dispositionsfähig bekannt, genehmigt in dem heutigen Termine

die vorstehende, auf den Königl. Preuß. Major von der Armee Herrn Gustav

Adolph Freiherrn v. Eberstein zu Leinungen zur Wahrnehmung seiner

Gerechtsame ausgestellte, von ihm eigenhändig unterschriebene und mit seinem

Familien-Wappen besiegelte General-Vollmacht nach vorheriger Vorlesung durch¬

gängig, rekognosciert hiermit wiederholentlich die Unterschrift für die seinige und

hat diese Verhandlung nach vorheriger Durchlesung und Genehmigung eigenhändig

unterschrieben. Karl Heinrich August Freiherr von Cberstein, Königl. Pr.

Major, Kommandeur des 2ten Bataillons (Halleschen) 31. Land-

Wehr-Regiments und Ritter des Königl. Sächs. St. Henrici-
Ordens.

n. u. s.

Schmidt. Rehr, not.

Urkundlich unter den? größeren Jnsiegel des Königl. Preuß. Gerichtsamts

für den Stadtbezirk Halle und gewöhnlicher Unterschrift ausgefertiget.

Halle, den Ilten Juni 1323-
Königl. Preußisches Gcrichtsamt für den Stadtbezirk.

(U. S.) Schmidt.
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Amt Dresden, den 3. Juli 1323-
Heute erschienen an Amtsstelle die Hoch- und Wohlgebornen
Fräulein Emilie Adelheid Freiin von Eberstein

und deren allgemeiner Geschlechts-Vormund,der Königl, Sächs- Hof- und Justitien-
Kanzlei-Sekretär,

Herr Christian Friedrich Jähnichen,
ingleichen

Frau Charlotte Albertine Edle von Ehrenthal geb. Freiin von
Eberstein

und deren Gemahl der Kaiserl- Russische Kapitän von der Armee,
Herr Carl Ritter Edler von Ehrenthal,

allerseits den unterzeichneten Amtsgerichtspersonen von Person und als disposi¬
tionsfähig sehr wohl bekannt, producierten vorstehendeGeneral-Vollmacht, bekannten
Sich, nachdem zuvor die Frau von Ehrenthal versichert, daß sie ihren bisherigen
Luratorsin ssxns Aöusraloiu vorbenannten Herrn Sekretär Jähnichen der
übergehabtenVormundschaftentlassen habe, zu deren Inhalte, auf Vorhalten,
durchgängig, rsoognosoirteu auch die darunter befindlichen Namen-Unterschriften
für Ihre eigenhändigen,sowie die denselben beigefügten Siegel für die Abdrücke
Ihrer führendenWappen-Petschafte.So nachrichtl. angemerkt und vorgelesenuts.

<U. L.) Carl Heinrich August Günther, llot. für.
Carl Friedrich Kifisch A,, Laad. für.
Dominik Anton Wepfer A., Loab. für.

WIR Friedrich August von GOTTES Gnaden, König von Sachsen
:c. :c. :c. Thun kund: daß Wir der Ehrbaren, Unserer lieben besonderen
Emilien Adelheid von Eberftein auf derselben demüthigst beschehenes Bitten,
Unfern Hof- und Justitien - Kanzlei - Sekretär und lieben getreuen Christian
Friedrich Jähnichen zum Lurators ssxus in Zsnsrs verordnet haben. Kon¬
firmieren und bestätigen derohalben denselben auch dazu hiermit und Kraft dieses,
und ist Unser Begehren,ermeldeter Hof- und Justitien-Kanzlei-Sekretär Jäh¬
nichen wolle sich dieser Kuratel gebührend unterziehen, ernannter seiner Luranäin,
wenn und so oft es von Nöthen, in allen ihren im und außerhalb Gerichts vor¬
fallenden Angelegenheiten einräthig und beiständig sein; derselben Nothdurft, Nutz
und Bestes, jederzeit treulich bedenken und befördern, auch alles andere dabei
thun und verrichten, was sich nach Verordnung der Rechte gebühret und sonst
einem getreuen Luratori zu thun eignet und oblieget.

Daran geschiehetUnsere Meinung. Zu Urkund mit Unserm zu End auf¬
gedruckten Kanzlei-Lsarotbesiegelt und geben zu Dresden, am 27sten Juni 13ll-

Daß vorstehende Abschrift mit dem allhier producierten Originale völlig
gleichlautend befunden worden, solches wird nach beschehener Vergleichung hiermit
attestieret. Amt Dresden, den 3. Juli 1823.

(U. S.) Carl Heinrich August Günther, llot. jur.

Schönefeld, am 7ten Juli 1823-
Erschien der Hoch- und Wohlgeborne Herr,

Herr Franz Botho Freiherr von Eberstein, Königl. Großbritannischer
Capitain von der Armee und Gemahl der hiesigen Erb-, Lehn- und
Gerichts-Frau,

welcher hiesigen Gerichten von Person und Dispositions-Fähigkeitwohl bekannt
ist, und producierte vorbefindliche Generalvollmacht,bekannte sich hiernächst auf
Vorlesen zu deren Inhalte allenthalben, rekognoscierete seine darunter befindliche



— 299 —

Namensunterschriftauf Vorhalten für richtig und eigenhändig, sowie das bei¬
gedruckte Siegel für den Abdruck seines führlichen Wappens und genehmigte auch
zu dem Ende gegenwärtiges Protokoll auf Wiedervorlesen durchgängig

Nachricht!, nts.: (b,. 3,) Paul Heinrich Küpper, lletuur juck, jurutus.
Friedrich Kern, ksg. für.

Nachdem mein Bruder und General-Bevollmächtigter,Herr Haupt¬
mann Wilhelm Carl Lorenz Freiherr von Eberstein, genannt v. Büring,
am Lösten April d, I, zu Horla mit Tode abgegangenist; so bestelle ich an
dessen Statt meinen in Leinungenwohnenden Bruder,

den Königlich Preußischen Major v, d. Armee, Herrn Gustav Adolf Frei¬
herr» von Eberstein,

zu meinem General-Bevollmächtigten (u, st w, bis)
Urkundlich habe ich mich eigenhändig unterzeichnet,und will mich zu dem

Inhalte und zu meiner Unterschrift vor Gericht bekennen.
So geschehen zu Schöneckbei Danzig, den 4, Juli 1SS3.

(U, 3,) Gelesen und genehmigt Marth Wilibald
Baron v. Ebcrjlcin, Major außer Dienst.

Verhandelt Schöneck, den 4, Juli 1823.
Es erschien heut der dem Gericht persönlich wohl bekannte, in seiner Rechts¬

fähigkeit, gerichtlicheHandlungen vollgültig vorzunehmen, völlig uneingeschränkte
Königl. Preuß. Major von der Armee, Ritter des eisernen Kreuzes, Freiherr Herr
Moritz v. Eberstein hier, produciert vorstehende auf den Königl. Preuß. Major
von der Armee Freiherrn Gustav Adolph von Eberstein ausgestellte Generäl¬
vollmacht von heutigem Tage, und verlangt zum gerichtlichen Anerkenntnisse der¬
selben verstattet zu werden.

Diesem Antrag wurde Statt gegeben, dem Herrn Kömparenten diese General-
Vollmachtzur nachmaligen genauen Durchsicht vorgelegt. Nachdem diese bewirkt
worden, und er auf die rechtlichen Folgen dieser weit umfassenden Mandats-
Erteilung aufmerksam gemacht worden war, erklärt er frei und nach reiflicher
Erwägung: mein Verwandtschafts-Verhältnis und mein Vertrauen zu dem Macht¬
haber rechtfertigen zureichend meine Willenserklärung.

Ich genehmige vorstehendeGeneralvollmacht ihrem ganzen Inhalt nach, werde
mich nicht nur stets dazu bekennen, sondern ihn auch jederzeit genehmigen; erkenne
die darunter befindliche Unterschrift und das Familien-Wappenfür die meinigen
an, ratihabiere auch diesen selbstgelesenen Anerkennnngs-Akt,und unterzeichne
denselben eigenhändig Morih Willibald, Baron v, Ebcrjlein,
welches zu öffentlichen Glauben, unter Beidruckung des Gerichtssiegel, bezeuget
wird. Königl. Westprenß. Land- und Stadt-Gericht.

Woit, (U. 3.) C, W. L. Mcnhcl,
Land- und Stadtrichter, vereideter Protokollführer.

Es hat unsre am 25. Januar dieses Jahres verstorbene Mutter, Frau Johanne
Eleonore verwitwet gewesene Hof- und Justiz-Räthin, Frciin von Edelstein, in ihren am
11, August 1813 und 13, September 1814 errichteten und unterm 14. August 1813 und
20, September 1814 bei dem Königl, Sachs, Justizamte zu Dresden niedergelegten letztwilliaen
Verfügungen, welche wir nicht nur durch die nach Maßgabe derselben erfolgte Teilung des
Nachlasses bereits anerkannt haben, sondern auch gegenwärtig wiederholt agnosciercn, unsern
beiden Schwestern und Miterbinnen Emilicn Adelheid gcb, Frciin von Eversten» und Char-
lotlcn Aldrrtine» geb, Frciin nnn Edcrjlcin, verehel, Hauptmännin Edlc von Ehrcnthal, jede
noch insbesondere ein Kapital von Dinbanssnä Nkmlsrn prälegiert und verordnet, daß
ihnen solches binnen Jahresfrist von ihrem Ableben an, ausgezahlt werden soll.

Demzufolge cedieren wir die Endesunterzeichneten und durch die Beilagen legiti¬
mierten Erben, nurgedachten unsern Schwestern, Emilicn Adelheid und Charlotten Alber-
tinen geb, J-rciinnen von Eberstein, mit deren ausdrücklicher Genehmigung, wie dieselben
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durch die, rssx. mit ihrem ehelichen und ihren besondern Geschlechts-Vormündern, voll¬
zogene Mituntcrschrift bekennen, zu anteiliger Befriedigung ihres vorbemcldeten Prälcgats,
diejenigen blürbarrssirä Nbalsr samt Zinsen zu fünf vom Hundert, welche besagte Cession
des Herzog!. Wcimarschen Stallmeisters, Herrn Curt Friedrich von Schönberg, >1. cl.
18. August 1813, und landesherrlicher Konfirmation, >1. ä. 20. August 1813, mit ausdrück¬
licher Hypothek auf dem Gute Purschcnstcin mit Seyda und Zubehörungen haften, ohne
alle Neuerung des Pfandrechts, dergestalt und also, daß bcmeldetes Kapital von 1000 Thlrn.,
vorbenannten unfern Schwestern zu gleichen Teilen künftighin allein und ausschließ¬
lich angehören, mithin denselben zustehen solle, die Zinsen von gedachtem Kapitale, —ob-
schon solche binnen Ablauf des ersten Jahres von dem Todestage unsrer Erblasserin an
gerechnet, der gesamten Erbschaftsmasse gehören, dennoch vom Tage der Ausstellung dieser
Erklärung an, in Empfang zu nehmen, darüber zu quittieren, das Kapital selbst, jedoch
nur auf vorgängigc halbjährige, Ostern- oder Michaelis-Messe, zu bewirkende Aufkündigung,
zu erheben, zu gestunden, weiter zu cedieren, und sonst aller derjenigen Rechte sich zu be¬
dienen, welche unsrer Erblasserin deshalb zugestanden haben. Demgemäß haben wir gegen¬
wärtige Cession von uns gestellt, eigenhändig unterschrieben und besiegelt, werden uns auch
dazu gerichtlich bekennen.

Halls, Lt. Lsrvsm, Lslröuselr, Lobönslölck und lZrosslsirrrrnASir, den 4. l?sbr. 1823.
<l.arl Ilsiuiieb August,
Lriust älbrvebt,
illviit^ IVilibulck,

Ilatbo, Freiherren von überstkin, durch ihren
General-Bevollmächtigten,

linstav tdalyli, Freiherr von Lderstsio, und dieser
zugleich für sich als Miterbe und Cedcnt.

Zu vorstehender Cession hat sich der Herr Major Gustav Adolph Freiherr von Eberstcin
zu Großleinungen, welcher hiesigem Gerichts-Amtc von Person und als dispositionssähig
bekannt ist, an hiesiger Gerichts-Amtsstelle in Person für sich sowohl, als auch als General-
Bevollmächtigter seiner Herren Brüder und Frauen Schwestern bekannt und seine Namens-
llnterschrift rekognoscieret; Solches wird auf den Grund des darüber aufgenommenen
Protokolls unter Gerichts-Amts Hand und Siegel attestiert.

Sangerhausen, am 4. lhsbruar 1824.

Königl. Preuß. Gerichts-Amt.

Chop.

Es hat unsre am 25. Januar vorigen Jahres verstorbene Mutter, Frau Johanna
Eleonore verwitwet gewesene Hos- und Justizräthin Ireiin von Cberslein, in ihren am
11. August 1813 und 13. September 1814 errichteten und unterm 14. August 1813 und
20. September 1814 bei dem Königl. Sächs. Justizamte zu Dresden niedergelegten letzt-
willigen Verfügungen, welche wir nicht nur durch die nach Maßgabe derselben erfolgte
Teilung des Nachlasses bereits anerkannt haben, sondern gegenwärtig wiederholt agnoscieren,
unsern beiden Schwestern und Miterbinnen

Emilie» Adelheid geb. Ireiin von Eberjlein
und

Charlotten Albcrtinen geb. Ireiin von Eberjlein, verehel.
Hauptmännrn Edle von Ehrenthat,

jeder noch insbesondere ein Kapital von
Lintausenck Nlialsin

prälegiert und verordnet, daß ihnen solches binnen Jahresfrist von ihrem Ableben an,
ausgezahlt werden soll.

Demzufolge cedieren wir, die Endesunterzeichneten, und durch die Beilagen legiti¬
mierten Erben, nurgedachten unfern Schwestern, Emilie» Adelheid und Charlotten Albcrtinen
geb. Kremmen von Cbcrjtcin mit deren ausdrücklicher Genehmigung, wie dieselben durch die,
rssx. mit ihrem ehelichen und ihren besondern Geschlechts-Vormündern, vollzogene Mit¬
unterschrift bekennen, zu Befriedigung ihres vorbemeldeten Prälegats

Arveititusenck Blinker

von denjenigen 8527 Thlri 13 Gr. 8 H Konventionsgeld, welche bei Wiedereinlösung der
Aemter I-siu- und llllobrrrnAsrr, von dem, vom Königl. Prcuß. büsso zu zahlenden
Einlösungs-Haant» an 3411t Thlr. 2 Gr. 8 H Konventionsgeld, zum 4. Teil auf dem
Gute Horla. fallen, dergestalt und also, daß vorbemeldetes Kapital von 2000 Thlr. vor¬
benannten unsern beiden Schwestern zu gleichen Teilen künftighin allein und aus-
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schließlich angehören, mithin denselben zustehen solle, und versprechen dieses Kapital vom
25. Januar d. I. an bis zu deren Auszahlung mit fünf vom Hundert jährlich zu ver¬
zinsen, auch erteilen wir ihnen das Recht, dasselbe weiter cediercn zu können.

Demgemäß haben wir gegenwärtige Cession von uns gestellt, eigenhändig unter¬
schrieben und besiegelt, werdm uns auch dazu gerichtlich bekennen.

Halls, Lt. Lsrvan, Lostönsoir, Leüönsislck und (ZnosslslnnnASn, den 25. ?slir. 1824.

1) Carl Heinrich Auguli, Freih. oon Cbcrstcin, Major und Ooininancköur des
2. lZataillon, 31. Landwehr-Regiments zu Halls

2) Ernst Albrccht, Freih. von Elierstein, Obrist-Lieut. außer Königl. Großbritannischen
Dienst zu Lt. Lsrvan.

3) Moritz Wililiald, Freih. von Cdrrstein, Major a. D. zu Lobönsoi:.
4) Iran; Botho, Freih. von Etcrstci», Oaxltain außer Königl. Großbritannischen

Dienst zu Lsüönslslck bei Leipzig.

Durch ihren General-Bevollmächtigten als Miterbcn und Cedenten, sowie derselbe für sich
Gustav Adolph Freih. von Cberstein, Maj. a. D.

Zu vorstehender Cession hat sich der Herr Major Gustav Adolph, Freiherr v. Elierstein
zu Groß - Leinungen, welcher hiesigem Gcrichtsamte von Person und als dispositionsfähig
bekannt ist, an hiesiger Gerichtsamtsstelle in Person für sich sowohl, als auch als General¬
bevollmächtigter seiner Herren Brüder, Fräulein und Frauen Schwestern bekannt und seine
Namens-Unterschrift rekognosciert, sowie das beigedruckte Siegel für das Seinige aner¬
kannt. Solches wird auf den Grund des darüber aufgenommenen Protokolls unter Ge¬
richts-Amts Hand und Siegel attestiert.

Sangerhauscn, am 22. n'slzr. 1824.
Königlich Preußisches Gerichts-Amt.

0 Ii o p.

Schreiben Gustav's Frhrn. v. Eberstein, k. prenß. Major a. D., an die Witwe
seines ältesten Bruders Friederike geb. v. Wolffcrsdorff, Erzieherin der jungen
prinzlichen Herrschaften zu Dresden, «I. «I. Groß-Lcinnngen. den 12. Febr. 182Z.

Beste Schwägerin! Ihren Brief habe erhalten, worinnen Sie um Übersendung der
125 Thlr. bitten. Nach dem 5tcn Punkte des mit Ihnen abgeschlossenen Erbverglcichs vom
23. lulij 1823 sollen Sie diese 125 Thlr. nur so lange erhalten, bis der Prozeß mit dem
Fiskus definitiv entschieden ist; und wenn dieser Prozeß für uns gut ausfiele, so sollen
Sie ein für allemal ein Aversional-Quantum von 4555 Thlr. erhalten. Allein, da dieser
Prozeß nicht zu Gunsten unser, sondern des Fiskus entschieden worden, welches Ihnen
Hr. Kloß und meine Schwester Emilie auch bekannt gemacht haben, so werden Sie sehr
leicht einsehen, daß diese Bedingungen dadurch aufgehoben sind. Nur 32 Thlr. 23 Gr. 1 ^
vom 11. Hov. 1823 bis mit 14. b'slzr. 1824, als dem Tage, wo das abfällige Urtel in
dem Prozesse wegen der Güter und Waldungen uns publicicrt wurde, kann ich Ihnen
noch übersenden. Auch überschicke ich Ihnen noch halbjährige Interessen von Johanni bis
Weihnachten 1324 von Ihrem Kapitale der 1555 Thlr. mil 37 Thlr. 12 Gr. Hätte ich
mich mit meinem Bruder Karl nicht persönlich an den König gewendet, so hätten wir
gleich damals die Güter und Waldungen abtreten müssen; indessen da Derselbe einstweilen
alles Verfahren sistierte und nach erfolgter Untersuchung bestimmt zu entscheiden versprach,
welches noch nicht erfolgt ist, so sind wir bis jetzt noch im Besitz geblieben, müssen aber
Rechnung über alle Revenuen an den Fiskus ablegen, und auf jeden Fall, wenn wir auch
alles behalten werden, wir noch eine bedeutende Summe zuzahlen müssen. — Sie wünschen
einen Auszug aus den Prozeß-Akten mit dem Fiskus wegen der Güter. Recht gern würde ich
einen solchen übersenden, wenn er Nutzen für Sie haben könnte. Allein, um was wollen
Sie beim König bitten? Sic sind °ja nicht Mitbesitzerin, folglich würde Er auf Ihr
Memorial gar kemc Rücksicht nehmen. Der König kennt bereits die ganze Sache, und das,
was zu thun gewesen, ist schon geschehen. Mit aller Hochachtung empfiehlt sich Ihr erge¬
benster Schwager " G. Ireih. v. Ebcrstetn.

Gr.-Leinungen, am 12. Febr. 1825.
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Karl Weodor Freiherr von Werstein,
großherzogl. frankfiirt. Staatsminister.

, S. 1182.

Am 8. Nov. 1878 hielt im Verein „Museum" zu Fulda Herr Dr. Justus

Schneider, prakt. Arzt daselbst, einen Vortrag über die beiden Regenten Fulda's

aus dem Hause Dalberg: Fürstabt Adolf (reg. 1726 bis 1737) und dessen

Großneffen Karl Theodor von Dalberg, Primas des Rheinbundes, welcher

als Großherzog von Frankfurt' Fulda von 1810 bis 1813 beherrschte.

Was letztern betrifft, so teilte Herr vr. Schneider seinen Zuhörern u. a.
Folgendes mit:

Karl Theodor Anton Maria Freiherr von Dalberg, Kämmerer von Worms,
erblickte das Licht der Welt am 8. Febr. 1744 zu Hörnsheim als Sohn des Franz Heinrich
von Dalberg, kurpfälz. Kämmerers. Er wurde früh zum geistlichen Stande bestimmt;
15 Jahre alt bezog er die Universität Göttingen, später auch Heidelberg. Er machte
juristische Studien und promovierte 1761 zum'vr. der Rechte. In Worms, Mannheim
und Mainz wurde dann Theologie studiert. Darauf prakticierte Dalberg bei den kurfürstl.
Gerichten in Mainz, wo er sich die Grundsätze aneignete, die er später in seinem Verhalten
gegen Rom anwendete. Der Kurfürst ernannte ihn 1772 zum wirkl. Geheimrath und
Statthalter von Erfurt. Im Jahre 1780 wurde er auch Domscholaster in Würzburg und
Propst von Wächtcrswinkel. Durch Fricdrich's II.. Königs von Preußen, Gesandten Frei¬
herrn von Stein und den Großherzog Karl August von Weimar wurde es hauptsächlich
durchgesetzt, daß Dalberg am S. Juni 1787 zum Koadjutor und Nachfolger des Kurfürsten
von Mainz erwählt wurde. Kurz darauf wurde er auch zum Koadjutor von Worms
ernannt, dessen Bischofsstuhl mit dem Mainzer vereinigt war. Erst am 3. Febr. 1788
wurde Dalberg zum Priester und am 31. Aug. zum Bischof von Tarsus r. x. i. geweiht.
Vorläufig blieb er noch in Erfurt und nahm nach wie vor an den litterarischen Bestre¬
bungen der Zeit den regsten Anteil (enge Freundschaft mit Schiller. Wilhelm v. Humboldt).
Der Sturm des nun folgenden französischen Krieges riß den Koadjutor jedoch auS seinen
Schöngeistereien. Bald nach der Krönung Franz II., am 14. Juli 1732. begann der Ein¬
marsch der Deutschen in Frankreich unser Preußens Führung Nach der Schlacht bei
Valmy (20. Sept.) mußten die Preußen über den Rhein zurück gehen, die Franzosen rückten
ihnen nach. Kurfürst Friedrich Karl floh aus dem bedrohten Mainz nach Erfurt; am
19. Okt. erschien Custine vor Mainz, am 21. wurde ihm die Stadt übergeben, die aber
im Juli 1733 von den Verbündeten Deutschen wieder gewonnen wurde, wonach der Kur¬
fürst zurückkehrte. Der Krieg aber nahm seinen Fortgang. Belgien ging verloren, im
Okt 1734 zogen sich die Österreicher auf das rechte Rheinufer zurück. Preußen schloß
einen Separatfrieden mit Frankreich, mit dem Reich aber kam kein Frieden zu Stande;
Österreich hielt Luxemburg und Mainz besetzt. Dalberg hielt sich zur Zeit in dem ihm
gleichfalls zustehenden Bisthum Konstanz auf ° Nun tauchte Napoleon Bonaparte in Italien
auf. durch seine Siege ward Österreich bedrängt, und im Friedcu zu Rastatt 1738 gestand
dieses die Abtretung des linken Rheinufers und die Säkularisation der geistlichen Fürsten-
thümer zu; nur die drei geistlichen Kurfürsten sollten erhalten bleiben und für ihre Länder¬
verluste entschädigt werden. Wenn auch durch eine neue Koalition von Österreich, Rußland
und England der Krieg mit Frankreich wieder aufgenommen wurde, so cutschied doch durch
Moreau in Deutschland und Napoleon in Italien wieder das Kriegsglück für die Franzosen;
der Friede von Luueville (9. Febr. 1801> bestimmte wieder die Abtretung des linken Rhcin-
ufers an Frankreich und die^Säkularisation; für die Länderverluste sollten nur die erblichen
Fürsten entschädigt werden; allein Kurmainz blieb bestehen, und Dalberg folgte dem
am 25. Juli 1802 verstorbenen Friedrich Karl von Erthal als Kurfürst und Erzkanzler.
Selbst Bonaparte befürwortete die Erhaltung der Kurwürde für Dalberg, dessen großen
Einfluß in Deutschland er erkannt hatte und später für die französische Politik zu ver¬
wenden gedachte. In Regensburg wurde 1802 am 2. August die außerordentliche
Rcichsdcputation einberufen, welche Dalberg die Kurwürde zusprach. Der erzbischöf¬
liche Stuhl von Mainz wurde auf das Domstift Regens bürg übertragen Datberg
erhielt die Würde eines Kurfürsten-Reichskanzlers. Metropolitan-Erzbischofs von Rcgens-
burg und Primas von Deutschland. Inzwischen war Napoleon im Mai 1804 Kaiser
von Frankreich geworden; er zeigte sich im September am Rhein zu Köln. Aachen und in
Mainz, woselbst sich die Fürsten von Baden und Hessen-Darmstadt und Gesandte von
Bayern, Württemberg und Nassau einfanden. Auch Dalberg war eingeladen und fand
sich bei Napoleon ein. Hier wurde zwar der Rheinbund noch nicht gegründet, aber vor¬
bereitet. Napoleon sprach sich sehr gegen den russischen Einfluß im Reiche aus und
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betonte die Notwendigkeit einer dritten Macht, welche nnter französischem
Schutze stehen müsse, nm nach Bedürfnis gegen Österreich oder Preußen gebraucht werden
zu können. Durch das Bündnis zwischen England, Rußland und Österreich (II. April 1805)
lösten sich die Fürsten von Bayern, Baden und Württemberg vom Kaiser los und schlössen
ein Trutzbündnis mit Frankreich. Napoleon besiegte die Verbündeten in der Dreikaiser¬
schlacht Lei Austerlitz, worauf Bayern und Württemberg zu Königreichen avancierten. Am
1. August 180K erfolgte nun die Bildung des Rheinbundes. Graf Bcust hatte für Dal¬
berg unterzeichnet, oem dadurch der Rang und Titel eines souverainen Fürsten Primas
des Rheinbundes mit dem Vorsitze in der Bundesversammlung und ein Gebietszuwachs
seiner Länder um Frankfurt, die rechtsmainzischen Besitzungen des Fürsten Löwenstein
und die Grafschaft Rieneck verliehen wurde. Der Kaiser von Frankreich war Protektor
dieses neuen Bundes. So war das deutsche Reich nun faktisch aufgelöst. Franz legte die
Kaiserkrone nieder und entband die Reichsstände von ihren Pflichten gegen ihn. Dalberg
machte (9. Sept. 1806) die ehemals freie Reichsstadt Frankfurt zu seiner Residenz. Der
Krieg Napoleons gegen Preußen und Rußland begann, zu dem die Verbündeten ihre
Kontingente schicken mußten. Preußen und Rußland unterlagen, im Juli 1807 ward der
Friede zu Tilsit geschlossen. Im Herbste l808 kam Napoleon wieder nach Deutschland
zum Fürstenkongreß in Erfurt, dem auch Dalberg beiwohnte. Im Jahre 1809 mußten
wiederum die Kontingente der Rheinbundsstaatcn für den Krieg gegen Österreich mobil
gemacht werden. Napoleon war wieder siegreich und diktierte am 14. Okt. 1809 zu Schön¬
brunn den Frieden. Die durch denselben erfolgenden Gebietsveränderungen trafen auch
wieder den Fürsten Primas. Das Fürstenthum Regcnsburg fiel an Bayern, dafür
erhielt er die Fürstenthümer Hanau und Fulda.

Die GesamtbesitzungenDalbergs wurden zu einem Staat als Groszhnzosi-
thum Frankfurt vereinigt. Dalberg ging nun an die Organisation seinesGroßherzogthums,in dem die französische Verwaltungeingeführt wurde. Minister
wurden AlbNli für das Innere, Justiz und Polizei, Graf Bellst für
Finanzen, Domänen und Handel, Freiherr Von Eversten: als Staats¬
sekretär und für die auswärtigen Angelegenheiten.^) Dieser Minister
Frhr. von Eberstein war ein naher VerwandterDalbergs, denn seine Mutter
war Sophia Franziska (geb. 18. Sept. 1731, f 21. Januar 1798), des
Hugo Philipp EggenbertFrhrn. von Dalberg Tochter. Eberstein hatte auch
Dalbergs Vornamen Karl Theodor.

Der Feldzug Napoleons nach Rußland fand Dalbergs Billigung nicht,, er
mußte aber doch auch sein Kontingentdazu stellen.

Im Sommer 1881 erhielt ich nachstehendenBrief <l «I. 1»ver«, 21. luli 1881:
Hochgeehrter Herr! Auf Empfehlung des Hrn. Or. Lollätklsr, Krcisarchivar in

Würzburg, erlaube ich mir Euer Hochwohlgeboren als Verfasser ..der Geschichte der Frei¬
herren von Eberstein" in folgender Frage um Rath und Auskunft anzusprechen.

Ich arbeite seit mehreren Jahren an einer Geschichte des frühcrn primatischen Militär-
Regiments von Zwcyer, wozu ich die Akten in den Archiven von Berlin, Würzburg,
Frankfurt und Aschafscnburg zu sammeln hatte.

Euer Hochwohlgeboren "wissen wahrscheinlich, wie sehr die Archive des Großherzog¬
thums Frankfurt-Aschaffenburg, speciell das Militär-Archiv zersprengt sind.

Es ist mir nun nach langem Suchen gelungen, bcilkah vollständige Notizen zu er¬
langen, ganz besonders, nachdem Freiherr von Muroonng.z?-1Zsaulisn meine Aufmerksam¬
keit auf das Staatsarchiv zu Berlin gelenkt hatte und ich persönlich in Aschaffenburg eine
Partie vergessener Akten in der Jesuitcnkirchc gefunden hatte.

Ich sage beinah, denn eine Periode, das Jahr 1813, ist noch sehr lückenhaft.
Damals standen die Trümmer des im Jahre 1812 gegen Rußland marschierten Re¬

giments in Danzig. Von dortcn schickte der Oberst von Horadam im Juni 1813
Berichte an den Herrn Kriegsminister von lüdsrstsin. Dieselben sind in der Oorrs-
sxoncksns des Herrn von kildörstsin mit dem Großhcrzog erwähnt, jedoch nirgends zu
finden. Ein Gleiches gilt für die Napporle der Befehlshaber des OonlinMnks 1813, Haupt¬
mann von Hsnssnsiainsr und Oberst-Lieutenant llnckelhauser. Diese Berichte sind eben¬
falls in obiger Oorrssxoncksn? erwähnt und besprochen, jedoch unfindbar.

Ich erlaube mir an Euer Hochwohlgeboren die ergebene Bitte und Anfrage, ob in
dem Nachlasse des Freiherrn von Eberstein, primatischcn Kriegsministers, in dieser
Richtung etwas zu finden ist und ob ich davon Einsicht bekommen könnte.

*) Zeitschr. des Vereins für Hess. Geschichte. Neue Folge VIII. Heft 1 u. 2, S. 177—203.
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Sollten in Ihrem Familienarchivc sich keine Akten dieser Art Hefinden, so werden Sie
wahrscheinlich meinen Rsobsrobsn die richtige Lenkung geben können.

Die korrssnondsim des Kriegsministcrs mit dem Großherzog fand ich im k, preuß.
Staatsarchiv in Berlin. Sonderbarerweise erwähnt dieselbe sämtliche betreffende Rapports
als beiliegend, jedoch liegen diese nicht bei und befinden sich weder in Berlin, noch in
Würzburg, fioch in Aschaffenburg.

Indem ich im Voraus Euer Hochwohlgcborcn meinen aufrichtigsten Dank erstatte, be¬
nutze ich diese Gelegenheit zu der Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.Knill. Karnaps,

Rechtsanwalt des Kaiserlich-Deutschen Konsulats in -4ntrvsrpsn
(35 Rus van Lrös).

Dem Freiherrn Louis Ferdinand von Eberstein, Dresden.
Nun war mir vor mehreren Jahren ein Schreiben der „großHerzog!.

Hess. Bürgermeisterei der Provinzial-Hauptstadt Mainz" vom
L6. Januar 1859 zugegangen, worin mir mitgeteilt wurde, daß die von dem
verstorbenenStaats-Minister Kurl Dbsoäor 1. Freiherrn von llbsrstsin der
Stadtllibliothek zn Mmnz zur Aufbewahrung übergebenen Papiere aus¬
schließend die Geschichte des Gvoschrrzogthuilis Frankfurt betreffen.

Nachdem ich dem Advokaten Herrn (iuillaums Lernens am 3. Aug. 1881
hiervon Mitteilung gemacht hatte, erhielt ich von demselben folgendes Antwort¬
schreiben ct. <Z. Unvsrs, 8. August 1381:

Hochgeehrter Herr! Ich beehre mich, Ihnen für Ihre gefällige Mitteilung meinen
verbindlichsten Dank auszusprechen.

Ich habe mich sofort an die betreffenden Behörden in Mainz gewendet und hoffe, dort
die so lang gesuchten Dokumente zu finden.

Von dem Resultat meiner Rsobsrolrsu werde ich Ihnen Bericht erstatten.
Mit dem erneuerten Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung Knill. Kornaus.
Von dem Resultate seiner Recherchen konnte mir aber Herr Rechtsanwalt

tZsrnays keine Mitteilung machen, denn er wurde am 7. Januar 183S zu Brüssel
ermordet. Hornaus, seiner Geburt nach ein Deutscher, sah schon in zarter Jugend
seine Familie nach Belgien auswandern. Im Alter von S2 Jahren begann er
in Antwerpenim Jahre 1870 seine Laufbahn als Advokat. Dabei bewahrteer
eine große Vorliebe für militär-geschichtliche Studien, die ihn, verbunden mit
einer aufrichtigen Anhänglichkeit an sein einstiges deutsches Vaterland, dazu führten,
speciell die Schicksaleder Rheinbundtruppenunter Napoleon I. zu verfolgen und
den hierauf bezüglichen kärglich fließenden Quellen nachzuspüren. Seine Studien
über das Großherzogthum Frankfurt und die Schicksale seiner Truppen
konnten als abgeschlossen gelten. Dieselbensind daher auch von seinem Freunde
Freiherrn von Urcienno herausgegebenworden. Aus diesem Buche nun ist er¬
sichtlich, daß Kornaus' Nachforschungen in der Mainzer Stadtbibliothekvon gutem
Erfolge gewesen sind, denn darin (S- 393 ff.) findet sich einer von den lange
gesuchten Berichten des Obersten Horadam an den Minister v. Eber¬
stein abgedruckt:
Der Großhcrzoglich Frankfnrtischc Major und Kontingents - Kommandant Horadam

an

Se. Excellcnz den Herrn Minister der Kriegs-Administration Baron von Eberstein.

„Seit meinem letzten Rapportschreiben, in welchem ich Euer Excellenz von dem Marsche
des Kontingents nach Wilna zu benachrichtigen die Ehre hatte, habe ich die härteste Zeit
meines Daseins verlebt. DatiZus und Kälte haben mir. bis Wilna eine Menge Menschen
und 11 Drain Pferde getödtet, das schlechte Do^is, die geringe vivsrs und die halbe
louraZs Rationsn aldorten schwächten die Uebriggebliebenen noch vollends ab, wodurch
die Kranke sich mit jedem Tage merklich anhäuften, für welche an keine Aufnahme in
Hospitäler zu denken war, es starben vielmehr jede Nacht einige unter den Gesunden in
den Quartieren, die man des Morgens auf die Straaße warf. In diesem Zustande erhielt
ich am 2ten d. die Drctrss, am in der Division über Niüicki auf der Straaße nach
Minsk der sich zurückziehenden Armee entgegen zu gehen. Der Ksnsral Krassisn führte
uns an und wir kamen bis Dsiniana, 7 Meilen von Wilna, wo wir schon schwärmende
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Kosacken antrafen und des andern Morgens die ^.vaniAaräs der Armee ankommen sahen,
welche im schrecklichsten Zustande verelendet und gröhtentheils ohne Waffen, ohne Kavallerie
und Artillerie stets von Kosaken verfolgt diesen ungeheuren Rückzug machte In der
empfindlichsten Külte traten wir, nachdem der größte Theil der Armee und selbst Se, Ma¬
jestät der Kaiser in der Nacht am 5^n durchpassiert war, in der Nacht vom auf den
?ten den Rückweg nach Willna an, wo wir nach ausgehaltenen vielen Leiden des Abends
9"Ahr ankamen und die alten Quartiere bezogen. Aus diesem mir ewig unvergeßlichen
Marsche blieben meine besten Leute todt auf der Straße, deren Zahl ich des Nachtmarschcs
wegen, bey welchem den Menschen die Augen zufrohrcn — nicht angeben kann; die Hälfte
des Regiments hatte dabey Hände und Füße, auch die Nasen erfroren, welche Unglückliche
ich grösten Thcils in Wilna zurückließ, als wir am lOwtz den Rückweg über Kovno weiter
antraten. Den OKivisr pa^onr Herren Ober Lieutenant Melzer schickte ich am 6lU! mit
dem Kassawagcn nach Königsberg, um für das Regiment Geld zu empfangen, die übrigen
konroons musten auf höheren Örckrss in Wilna zurückbleiben und durften erst am lb-n
in der Nacht mit jenen der übrigen Regimenter abgeschickt werden, mit welchen und denen
Equipagen vieler (Isnsrais fic'gleiches Schicksal hatten, am anderen Morgen in einem
Dsliiis stecken zu bleiben und durch die vorbey ziehende Armee geplündert zu werden,
wobey das höchste ^.srarinnr den größten Theil der Monturen des letzten Quartals, was
ich nicht schon hatte austheilcn lassen — und die Officiers ihre ganze DagaZs vcrlohren,
— Nur 5V Douis ck'ors hatte ich zur Nothdurft aus der Kasse zurückbehalten, die dabey
entkamen, andere Regimenter sahen wir hingegen sich in ihre gefüllten Kassen thcilen und
selbst Wagen des Kaiserlichen Schatzes und alle lüalsoUsn der Generals blieben nicht ver¬
schont, wovon wir etwas später noch Augenzeugen Warden, Ich verlohr dabey mein Pack-
Pferd mit den besten Effekten und allen Papieren,

Am ldl^n Morgens nachdem wir abermal die ganze Nacht bivouagniri hatten, zogen
wir aus Wilna und die zu geschmolzene Division machte die ^.rrisr Darcls, Schon
in der Stadt sprengten die Kosacken von allen Seiten gegen uns an, eine halbe Stunde
vor derselben suchten uns aber einige Tausend derselben, die 4 Kanonen auf Schlitten mit
sich führten, mit welchen sie ein mörterischcs Kartätschen-Feuer auf die gegen die Kavallerie
nöthige geschlossene Ooionns machten, sum) uns das weiter marschieren zu verwehren, oder
auch die'noch unter den Waffen stehende Trupp zu zernichten, wogegen wir ohne Kanonen,
nur mit Gewehr im Arm weiter ziehen konnten, und acht haben mußten, die Lücken aus¬
zufüllen, daß die nach uns lüsterne Kosacken nicht in die jedesmal gegen ihre Angriffe
formierte Huarrss eindrangen. So begleiteten uns diese bis an den Äbcnd, töteten und
verwundeten uns eine Menge Officiers und Soldaten, und das Regiment Frankfurt litt
am meisten. Ich selbst erhielt eine heftige Oontusion am linken Knie, die mich zwang,
das Regiment zu verlassen,

Obrist-Disutsnani Oornsii, Oapit: Düsssr und Disui: v, kinAsiinann wurden
schwehr verwundet und musten zurückgelassen werden, wahrscheinlich sind sie alle drey todt,
was jedoch, ohngeachtct es mehrere behaupten wollen, nicht bestimmt angegeben werden kann,

Oaxiiains DnicsUrasnssr's Pferd ward erschossen, durch dessen Sturz er ein Bein
zerquetschte und eine Rippe brach, Dapii, Drsiclsndaoir, DosÄilrsr und DsnninZ wur¬
den leicht verwundet, Insul: Daunasri und IVunsoir wurden in Wilna, die Oaxii:
NssÜA und Draoib, dann der Insul: Loirasksr auf dem Marsch gefangen.

Fast alle Offiziers des Regiments sind von laliZus Krank und abgemattet, von den
Oaxilainsn ist NiMsi allein noch unter den Waffen, ich selbst kann mich bey meiner sonst
so festen gesunden Konstitution noch nicht erholen, fühle mich vielmehr an allen Gliedern
gelähmt und durch den ganzen Körper geschwächt, ohngeachtet ich kein Glied merklich erfrohr.

Meine besten Untcrofficicrs besonders solche, die in der Folge zu Olüoisrs Brauch¬
barkeit verriethen, habe ich Verlohren, und hier sehe ich an jenen, welche noch von Wilna
hiehcr sich mit Mühe schleppten, einen ungeheuren Gräuel, indem die OirirurAsn ihnen
täglich Finger und Fußzehen abschneiden, 28S Mann sind gegenwärtig hier, davon aber
kaum 100 noch Waffenfähig Dsnsral Dsviiiisr kommandirt die DriZuäs und Dsnsral
Narobanä die Division, in der alle Regimenter gleiches Schicksal hatten und nicht mehr
2000 Streitbare Männer aufbringen. Seit gestern trist das Naoäonslsche Oorxs von
Riga hier ein, dessen Stärke ich nicht kenne: indessen geht viel willkührlich hier durch und
wir haben Orärss, stündlich zum Abmarsch in Bereitschaft zu seyn. Was von denen Er¬
frorenen noch gehen konnte, habe ich bereits gegen Danzig abgeschickt, werde aber noch
eine bedeutende Anzahl hier ihrem Schicksal überlassen müssen. Was aus dem dabey ge¬
standenen Preußischen Oorxs geworden ist, kann niemand mit Gewißheit angeben, eben so
wenig, wo der Feind steht und welche Bewegungen er mache, wovon jedoch tausenderley
Nachrichten im Publikum einlaufen.

Auf dem Weeze hieher gicngen die meisten Nrain-Pferde noch Verlohren, Herr
Ober Insul, Nsissr, der mit dem Kassewagcn nach Danzig gieng, hat deren 6 bey sich,
auch hier sind 3 Stück, So sind alle Feld- und Kochgcräthschaftcn durch die flüchtige
Soldaten weggeworfen worden, um ihr Fortkommen zu erleichtern. Am meisten schmerzt

20
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mich der Verlust der schönen theurcn Gewehre, die zu Vs durch die blessirtc und Gefangne
zu Grunde gingen.

Hier hatte ich noch ein kleines växöt von etlichen 100 Paar orckonauos Hosen ge¬
lassen, zn deren Fortbringung mir in dem Drang der Umstände nicht das geringste Mittel
zu Gebot stand, um also nicht auch diese noch ganz zurücklassen zu müssen, folgte ich dem
Beyspiel andrer Regimenter und verkaufte sie, nachdem ich einige ausgeplünderte bekleidet
hatte, um 350 Thaler an einen hiesigen Juden.

In dem Augenblick, wo ich frische Äuuitüou für die Waffenfähige Mannschaft und
auf acht Tage Zwieback empfing, sehe ich mich in der nemlichen Lage wie zu Wilna und
erwarte stündlich die Orckrss zum Abmarsch, wobey wir wahrscheinlich bei der ^.rrisr Llarcks
sehn werden, eine ausführlichere Nslalloii ist mir unmöglich. Horaciain."

Königsberg den 3^>> llanuar 1813.

Anton Gottlob von Eberstein,
Sr. Durch!, zu Anhalt-Bernburg und Zerbst Ober-Berghaupt-

mann zu Harzgerode

(S. 1139),
geb. S. Dec. 1690 auf Neuhaus, ch 9. April 1747 zu Harzgerode. Am 14. es. m.
wurde Anton Gottlob in der Kirche zu Rötha in das Eberstein'sche Erbbegräbnis
des Abends beigesetzt. Als er von Harzgerode nach Rötha gebracht wurde, gingen
der Leiche die Bergleute von Leinungen und Morungen voran, und die Rothaer
Schulkinder gingen derselben in Procession entgegen. Acht Tage lang wurde
täglich von 11—12 Uhr Mittags ein Trauerläutcn geHallen. Er hatte sich 1731
mit Johanne Charlotte geb. von Wcrthern a. d. H. Klein-Werther lgeb.
24. Juni 1693, ß 24. Febr. 1771 zu Harzgerode, beigesetzt in Rötha 1. März sj. a.)
verheirathet. Nahe Anverwandte von ihm waren der Land- und Geheime-
Rath von Werthern auf Klein-Werther, der Oberstlieutenant von
Werthern auf Brücken, der mit einer geb. v. Wilcke vermählt war, und der
Ober-Hofmeister Anton v. Werthern zu Sondershausen. Diese und
deren Kinder kamen sehrhäufig nach Harzgerod e, wohingegen auch A. G. v. E, meistens
in Begleitung „seiner lieben Frau", in Klein-Werther und Brücken
anwesend war. Schwäger von ihm (Herren v. Werthern) waren in Ungarn,
Italien, Kurland :c. Leider hat nicht nur seine eigene Familie durch den Ge-
Heime-Rath v. Werthern Vermögen eingebüßt (s. oben S. 249). sondern
auch mein Urgroßvater, der Oberst I. Karl Fr. Frhr. v. E. in Tilsit (s. obenS. 252 ff.).

Drei von Anton Gottlob's v. E. Brüdern wohnten in seiner Nachbar¬
schaft. Der Graf Ernst Friedrich v. E. wohnte in Leinungen, der Jäger¬

meister Christian v. E. in Stolberg und sein jüngster Bruder Wilhelm
stand in Wanzleben bei dem k. Preuß. Leib-Luirassisr-Reg. Daß er Vater¬
stelle bei seiner Nichte Christiane v. E. aus den Eichen versah, ist oben be¬
reits erwähnt. Die Schwester der letztern war in Groß-Leinungen bei dem
Grafen Ernst v. E- In Leinungen wohnten auch noch viele Mitglieder der
Wolf-Dietrich'schen Branche.

Bei der brüderlichen Teilung erhielt der Ober-Berghauptmann das Harra s'sche
Gut zu GeHofen, mußte aber die Erbportion seines Bruders Wolf Dietrich
mit übernehmen. Im Jahre 1721 acquirierte er zwar von seinem Bruder Ernst
Rudolf (Ober-Stallmeister in Eichstädt) die Rittergüter Neuhaus und Paß¬
bruch, verkaufte dieselben jedoch 1729 wieder an den Fürsten Viktor Friedrich
zu Anhalt-Bernburg. Kurz vorher ereignete sich folgender Vorfall:

Am 16. Okt. 1728 beklagte sich der zu Harzgerode wohnende Schutzjnde Solo¬
mon Liebermann beim Fürsten von Anhalt „welchergcstalt ich vor wenig Tagen meiner
Frauen Bruder Levin Mündel, der itzo bei mir in Brod und Diensten ist, mit einigen
Waren über Land gesendet, da er denn sogleich von dem Herrn Berghauptmann von



Ebcrstein zu Neuhaus nebst denen meinigen mitgegebenen Waren gefangen ge¬
nommen worden, der ungcgründeten und nichtigen Ursach wegen, daß er auf einem
Reiseküttel ein paar rothe Aufschläge gehabt, welche dieses Herrn von Eberstein
Meinung nach von dem ihm ehemals gestohlenen'Scharlach sein sollen. Ob er
nun wohl auf vieles Lamentieren meinen Dienstboten endlich losgcgeben, so hat er dennoch
die sämtlichen Waren zurückbehalten, will solche auch eher nicht folgen lassen, bis ich seinem
Begehren nach erwiesen, daß die gedachten rothen Aufschläge von seinem gestohlenen
Scharlach nicht wären, und woher ich solche bekommen? Wann aber, Durchlauchtigster
Fürst, gnädigster Fürst und Herr, so es nöthig, hinlänglich darzuthun wäre, daß besagter
Reise rock vorlängstens in Hildesheim gckaufet und "keineswegs von dem Gestohlenen
das Geringste daran befindlich, daher denn umsoweniger gedachtem Hrn. Berghaupt¬
mann freigestanden, aus bloßer Muthmaßungen sonder einige inckioisl wider hochfürstl.-
anhalt. Schntzjnden zu proosckiren und sofort von dem Arrest, so eine sxsoiss sxson-
tüonis ist, wider alles Recht und Billigkeit den Anfang zu machen und mir aufzuerlegen,
nsAatüvara und den tülsl einer posssssion zu erweisen, da ihm doch über Ew. hochfürstl.
Durchl. Unterthanen keine jnrisckiotion zustehet," und bittet den Fürsten, die gnädigste
Orckrs zu erteilen, daß der Berghauptmann von Eberstein die arrestierten Waren
sofort herausgeben möge.

Dies geschieht, und dem v. Ebcrstein wird aufgegeben, die zurückbehaltenen Waren,
wenn es sich angcbrachtermaßcn also verhielte und nichts Erhebliches dawider anzustellen
wäre, dessen man in lrnno ovsntnin in vier Tagen gewärtig sein wollte, dem Lnxxli-
eantsn verabfolgen zulassen, mithin denselben dadurch klaglos zu stellen. Anton Gott¬
lob v. Ebcrstein erwidert aber den anhäl tischen Räthcn in einer geharnischten
Philippica vom 28. Okt. sj a. 1) daß hochfürstl. Landesregierung über ihn
oder seine Güter Ncuhaus und Pnßbrnch sich keine oansas oonnitionsin anmaßen
könne; 2) er Sr. hchfstl. Dchl. nsxn üornoAiali seiner Güter Ncuhaus und Pahbruch
wegen nicht verwandt, sondern nur Kckslitatsrn vasallitüsain davor prästierc; 3 daß
er daher demselben (dem Fürsten von Anhalt) von seinen Gerichten keine Rechenschaft
zu geben, noch weniger 4) die aotns .jnrisckiotionis oorri^iren zu lassen,^ nicht schuldig,
er sich auch 5) in gnisla xosssssions I. «gnasi libsrriini sxsroitüi jnrisckiotionis be¬
finde, welches auch der fürstl. Regierung selbst gar wohl bekannt sei. Diese Punkte vor¬
ausgesetzt, könne es fürstl. Regierung gar nicht verargen, wenn er die vermeintliche Ver¬
ordnung unaufgcbrochen wieder zurückgeschickt hätte. Damit aber die Regierung er¬
sehe, daß er den Rechten nach xroosckire und dem Juden keineswegs zu nahe getreten
sei, wolle er aus ganz besondern rsZarck vor hochfürstl. Regierung, jedoch onrn sxxrssss
xrotsstations derselben, von denen notibns jnrisckiotionis nicht zu rsxonckiren oder ihm
in seiner wohlhcrgcbrachtcn xosssss 1. gnasi libsrriini sxsroitiis jnrisckiotionis beein¬
trächtigen zu lassen, ckssnxsr nrotsstancko das ?aotnrn kürzlich hersetzen: Es sei ihm
nämlich vor nicht gar langer Zeit aus seiner Kutsche das rothe Tuch samt dem aus¬
wendigen Leder geschnitten und gestohlen worden. Da er nun trotz aller angewandten
Mühe den Dieb nicht habe ermitteln können, so sei von ungefähr ein ihm bis dahin ganz
fremder Jude auf seinen Hof gekommen, der an seinem Kittel einen rothen Kragen
und rothe Aufschläge gehabt, die dem aus seiner Kutsche geschnittenen Tuche ganz
gleich, daß der Jude auch selbst nach Gegeneinanderhaltung des Tuches in Gegenwart
seiner und andern Leute gestchen müssen, es wäre darunter nicht der geringste Unterschied
anzutreffen. Auf Befragen, woher er das Tuch habe, habe der Jude erst geschwiegen und
endlich angegeben, er habe den Kittel samt den Aufschlägen und Kragen in
Hildeshcim gekauft. Da aber solches nicht wahrscheinlich, sondern vielmehr zu ver-
muthen sei, wann der Jude das Tuch nicht selbst gemauset, er es doch von dem Dieb
könne gekauft oder sonsten bekommen haben. Um nun hinter die Wahrheit zu kommen,
habe er den Inden in eines seiner Unterthanen Hause 2 Tage bencbst seinen wenigen
Waren, die er, der Jude, selbst habe versiegeln müssen, behalten, bis er ihm seinen Ge¬
währsmann nennen, oder ein beglaubigtes Attest von Hildeshcim herbeigeschafft
habe. Als er aber von des Licbermann Weibe erfahren habe, daß der Verhaftete aus
Harzgeroda sei, habe er ihn laufen lassen und ihm versprochen, die Waren herauszugeben,
wenn er entweder Oantion vor dem Amte in Harzgerode bestelle, oder das verlangte
Attest aus Hildeshcim herbeischaffe, und sei er auch jetzt noch bereit, solches zu thun. Er
trage daher zu fürstl. Regierung das Vertrauen, sie werde ihn für einen unterthänigst
treuen Diener Sr. hochfürstl. Durchlaucht halten und ihn mit dcrgl. Anmuthcn künftig
verschonen und in seinen wohlhergebrachten Rechten nicht ferner tnrbiren und kränken,
den Licbermann vielmehr vor seine Gerichte verweisen und dessen Advokaten be¬
deuten, daß er die Regel aotor sscznitnr tor>nnr rsi künftighin besser obssrvircn lasse.

Auszug aus den Akten des Amtsgerichts zu Sangcrhauscn, die Rittergüter Ncuhaus
und Paßbruch betr., äs anno 1709 ff. Hyp. Nsx. Xo. XVHI. Xo. 4 welchen ich
durch die Gefälligkeit des Herrn Olsrnsns Nsnssl in, Sangerhausen erhalten habe.

20"-



In meinen Händen befinden sich drei KalenderAnton Gottlob's von Eber¬
stein, in denen er a, a, nachstehendeAufzeichnungen gemacht:

1732.

Januarius. Dm 9. linzns ist mein Gehöfischer Wagen heraufkommen, den Igten
hierblieben und den II teil wieder hinunter gefahren. Den Ilten Januar Johann Balthasar
Hettich bei mir als Kutscher angezogen, bekommt zu Lohn 10 Thlr, Den löten
Adamen auf sein Lohn 3 Thlr,, it, dem Gärtner auf sein Lohn 1 Thlr, Den 18 ten
ist der Gehöfische Wagen hierkommen und den 19, wieder weggefahren. Den 22ten
dem Vorreiter auf sein Lohn 2 Thlr, 6 Gr, Den 23tcn auf Friedrichsrode gefahren,
den 24ten auf Alsleben, den 25ten auf Bernburg, den 2Kten wieder zurücke auf
Alsleben, den 28ten auf Friedrichsrode, den 29ten wieder nach Harzgerode
kommen. Den 31tcn nach Wallenstedt zu meinem gndgstn, H, hsstl. Dl. geritten,

Februarius, Den 2tcn von Wallenstedt zurückkommen. Den 5tcn auf GeHofen
gefahren und den 8 teil wieder hierkommcu. Den Il ten zur <üontsrsn2 eines Anschlages
nach Kl,-Werther gefahren. Den löten wieder nach Hause kommen. Den 18tcn nach
Leinungen zur Lohnung gefahren. Den 23ten wieder von Leinungcn nach Hause
kommen,

Martins. Den Ilten an meinen Hrn, Schwager nach Memel geschrieben !7o, l
und ihm darbei die Rechnung wegen der Pferde, it, die Rechnung wegen meines Kapitals
und seine hier im Lande zurückgelassene Sachen durch die Bergbotin Grafen auf die
Quedlinburg fahrende Post nach Quedlinburg geschickt. Den löten zu Rothe in der
Kirche gewesen. Dm 18ten meinem Hrn, Schwager, dem Hrn, Hauptmann, nach
Italien geschrieben und nach Brücken geritten den litten, den 2öten sich daselbst mit
dem alten Pachter verglichen und den 2l ten wieder nach Harzgero de kommen. Den
2kten nach Friedrichsrode und den 27ten nach Bernburg gefahren.

Aprilis. Dm Iten von Bernburg auf Alsleben gefahren, dm 3tcn von Als¬
leben auf Friedrichsrode und Harzgerode gefahren. Den 8ten auf Sanger¬
hausen gefahren und allda den 9ten meinen gn, H, höchst. Dl, erwartet und mit Ihnen
auf Sonoershausen gereiset. Den 21 ten mit meinem qn, H, hochsstl. Dl, wieder von
So ndershauscn auf Sangerhausen und von dar mit meinen Pferden wieder auf
Harzgerode gefahren. Den '23ten der Kutscher in Nordhausen von meiner l, Frau
16 Gr, Den 39 ten nach Gehoscn gereiset,

Majus. Den 22ten früh von GeHofen auf Leinungen, allda in die Kirche
ge gangen und den Abend noch bis Harzgerode gefahren. Den 2ktcn an Hrn, Ober-
Stallmeister geschrieben, ihm seine Sachen und Geld geschickt,

Junius. Den löten Johannen, dem Schneider, auf sein Lohn 2 Thlr, Dm
löten und 17ten Rübsamcn gesäet. Dm 29. 3u»H ist unsere Fürstin mit einer Prin¬
zessin glücklich entbunden früh 6 Uhr,

Julius. Den Iten von Horl ein miserable Reh, war eine alte abgesogene
Ricke, Den 8tcn habe Johann Philipp Kurzhalsen aus Langenrodc zum
Kutscher angenommen und ihm bis Neujahr 1733 benebst der völligen Öivrss 4 Thlr,
am Lohne versprochen, ist also ein Bärenhäuter, Den Ilten wieder davon gelaufen. Den
löten auf Bernburg gefahren und von dar den 19 ten wieder kommen. Dm 22ten ist
eine Bergwerks-öoulsrsu? gewesen und sind darzu der Geheim ^.ssistsn? - Rath
Rcphuhn und Hr, Kanzler Müller geschickt worden und sind dm 25ten wieder weggegangen.
Den 27ten bin mit meiner lieben Frau auf Stolberg gefahren, von dar dm28ten
auf Klein-Werther, um mit dem Hrn, Landrath von Hagen und der Mama Vor¬
mund Landszmäioo Wedel ern die Güter meiner Hrn. Schwäger in einen Anschlag
zu bringen. Den 31tcn bin auf die Werne zum Hrn, dsnsral-^lagor Spiegel
gefahren und auf dm Abend wieder nach Werth er. Dm 31 ten erhielt die betrübte Zei¬
tung, daß unsere gnädigste Fürstin von Bernburg den 29 Abends zwischen 10 und
11 Uhr gestorben,

Augnstus. Den Iten von Kl,-Werther wieder nach Hause kommen. Den 2ten
auf Bernburg, um bei meinem gnstn, Herrn hsstl. Dl, die Oonciolonos abzulegen, ge¬
fahren, von dar dm 3 ten wieder zurück auf Harzgerodc gefahren. Dm 4 ten an
meinen Hrn, Schwager Karlen, den Lieutenant, nach Marburg geschrieben.
Dm Ilten von Morungcn 1 Reh, 2 Hasen, davon der eine Hase etwa 4 Wochen alt,
it, ein Reh von Horl, so der Hr, Berg-Lserstarius Hilgard nach Jene geschickt.
Den 24ten zu Rothe gewesen. Den 27ten mit meiner l, Frau auf Bernburg ge¬
fahren, Den 28 ten ist das Begängnis der sel, Fürstin gewesen. Den 3ö tcn ist meine
l, Frau wieder zurück auf Harzgerode, ich aber bin in Wernburg blieben.

September. Den Iten von Bernburg mit Hrn, Ober-Forstmeister von Ingers¬
leben auf Friedrichsrode gefahren, den 3ten von Fricderichsrode auf Harzgerode,
den 9ten aus Stolberg geritten, dm Ilten wieder auf Harzgerode, allwo ich meinen
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Hrn, Schwager, den dornst NsorZs Friedrich gefunden habe. Den 18ten ist
mein Hr. Bruder, der Lieutenant hierkommen. Den Löten nach Ballenstett zu
meinem gnst H. hfstl. Dl. mit meinemHrn Bruder, dem Lieut cnant, geritten; den
24teil bin mit dem Lieutenant auf Stolberg geritten, daselbst den Kammerherrn
angetroffen, und bin ich den 29ten Abends wicoer auf Harzgerode allein geritten.
Den 29ten an meinen Hrn. Bruder, den Ober-Stallmeister, geschrieben, it. an
meinen Hrn. Schwager nach Kurland idlo. 5 geschrieben, it. an meinen Hrn. Schw ager
nach„Jtalien geschrieben, it. an meinen Schwager, den Lieutenant, nach Marburg
mit Überschickung der Mama Rechnung geschrieben.

Oktober. Den 2tcn auf GeHosen mit meiner l. Frau und Frln. Schwägerin
gefahren. Den19ten von Gchofen aufLeinungen gefahren, den29ten dablieben und
den 2i ten wieder gottlob glücklich nach Harzgerode komen. Den 29 ten von Horl einen
Kcndigten Hirsch und 1 Hasen.

November. Den 5tcn ist mein Hr. Bruder, der Hauptmann, bcnebst Hrn. von
Rockhanse n hier gewesen. Den 8 ten bin mit meinen Hrn. Brüdern auf Friedrichs¬
rode gereisct, von dar der Hauptmann dcnlöten auf GeHofen, den Ilten der Lieute¬
nant nach seinem Quartier, ich aber nach Harzgerode gerciset. Den 21 ten habe Johann
Konrad Heringen aus Schloß-Heldrungen zum Schneider angenommen und
habe ihm auf 2 Jahr zum Lohn versprochen 16 Thlr. benebcnst der Invrss an Rock,
Weste, Hut, 2 Paar Hosen und Strümpfe nebst einem Kittel. Den 24 ten bin allein auf
GeHosen gcfahrn, von dar den 28 ten auf Eisleben, den 29 ten auf Friedrichsrode, den 39 ten
auf Harzgerode.

1737.

Januarius. Den 3ten an meinen Hrn. Schwager nach Ungern und an die Frau
Witwe von Kaiserling nach Kurland geschrieben. Den Ilten zu Gernrode bei der
Frau Gräfin gewesen. Den Ilten wegen der Neuhäuser Affairen nach Eisleben
gefahren. Den 18 ten mit dem Hrn. Geheimen Rath von Bünau Konferenz gehalten.
Den 19ten wieder zurück nach Friedrichsrode und Harzgerode gefahren. Den 22ten aus
Bernburg gefahren und von Eisleber Reise referiert. Den 25 ten von Bernburg auf
Harzgerode wieder gefahren. Den 2ktcn mit dem Gärtner aufs neue auf 1^ Jahr als
bis Ätichel 1738 gehandelt und ihm zu der gegebenen Invrss noch 1 Paar Hosen, 2 Paar
Strümpfe und 17 Thlr. Lohn versprochen. Den 28 ten auf Halberstadt und den 31 ten
wieder auf Harzgerodc gefahren.

Fcbruarius. Den 12 ten mit meinem Hrn. Bruder, dem Lieutenant, auf Leinungen
und den 13 ten allein wieder auf Harzgcrode gefahren.

Martins. Den 14 ten mit 2 Rekruten vor den Preußischen Kronprinzen, als Heinrich
Heinemannen von Rieder und JohannHeinrich Zimmermanncn von Wallenstedt, von Bernburg
bis Haseloff, den 15 ten bis Michendorf, den 16 ten bis Potsdam, den 17 ten bis vor Berlin,
den 18 ten bis Ruppin und Reinsberg gereiset und sie alle an den Kronprinzen übergeben,
den 29 ten von Reinsberg bis OrunZönburg und den 21 ten bis Berlin gefahren, den
27 ten auf Potsdam, den 29 ten auf Brandenburg gefahren, den 39ten bis Detz, den 31 ten
bis Bernburg.

Uprilis. Den 5 ten von Wernburg bis Wanzlcben zu meinem Hrn. Bruder, den
Lieute nant, den 8 ten bis Friedrichsrode, den 9 ten bis Harzgerode gefahren, den Ilten
auf Leinungen gefahren und Frl. Charlottchen wieder unter gebracht. Den 12ten von
Lcinungen auf Harzgerodc, den 15 ten auf Eislebcn und 16 ten wieder zurück auf Harzge¬
rode gefahren. Den 23 ten auf Halbcrstadt gefahren und die Königlichen Befehle über¬
geben, den 24 ten wieder auf Harzgerode gefahren.

Majus. Den Ilten von Lsrsnissiino inso auf Sondershausen und Ebeleben
vers chickt worden, den 19 ten auf Ebelebcn gefahren, den 29ten wieder auf Gonders¬
hausen gefahren, den 24 ten auf Harzgerodc gefahren, den 25 ten auf Bernburg gefahren
und ist selbigen Abend noch der Prinz Leopold mit der Prinzeß von Kothen getraut
worden. Den 28 ten sind die Lolsnnitütsn angegangen und die tlratnlutionss abgcleget
worden.

Junins. Den Iten ist der Prinz mit der Gemahlin auf Dessau gefahren, den 2 ten
bin mit Herrn von Bornstedt auf Friedrichsrode und von dar mit meiner l. Frau auf
Harzgerode gefahren. Den 5 ten mit meiner l. Frau auf Stolberg, welche mit der Christiane
sogt, auf Kl.-Werther gefahren, ich aber in Stolberg geblieben, und den 6ten früh
ist meine l. Frau wiederkommen, da wir gleich wieder auf Harzgerodc gefahren. Den 16 ten
zu Rothe gewesen. Den 19 ten nach Eisleben gefahren und von dar den 29 ten wieder
auf Harzgerode. Den 21 ten nach Wallenstedt zu Ssrsnissirn. und wieder nach Haus ge¬
fahren.

lulius. Den 5 ten den Brunnen angefangen und zu Hayn gewesen. Den 8 ten ist
der Hr. GehR. v. Rothmaler und mein Hr. Br., der Jägermeister, zu mir kommen.
Den löten sind diese beiden auf Friedrichsrode gefahren, und hingegen der Hr. von Rock-

!
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Hausen und mein Bruder, der Hauptmann, zu mir kommen. Den Ilten sind beide
auch wieder weggcsahrcn und hingegen mein Hr. Bruder, der Lieutenant, zu mir kommen.
Den 18tcn mit Hrn. Lieutenant auf Stolbcrg gefahren, den 2ötcn mit leidigem wieder
auf Harzgerode gefahren und ist Abends meine Frln. Schwägerin von Kl.-Werther
kommen. Den 22tcn ist mein Hr. Bruder, der Licut., wieder nach seinem Quartier nach
Wanzlebcn gereiset. Den 2>iten ist die Fr. von Bornstedt zu Friedrichsrode mit einer
jungen Tochter niederkommen. Den 3ötcn bei dem Hrn. von Bornstedt zu Friedrichs¬
rode Gevatter gestanden mit der Fr. Hofmeistcrin von Gersdorf, Fr. Llsiisral Friesen
vor ihren Sohn, Hrn. GeheimdeR. von Bünau und Frln. Wilhclminchen von
Ingersleben, lind heißt das Kind Lopliia illbsrtiiia Hönristts. Auch ist dcn3ötcn
meine Frl. Schwägerin wieder auf Kl.-Werther gefahren.

iliisstistus. Den Itcn mit meiner l. Frau, beiden Frl. von Ingersleben, Hrn.
Ober-Forstmeister von Ingersleben und Hrn. von Bornstedt zu Mittage bei dem
Hrn. GeheimdeR. von Bünau gegessen. Den 2ten mit meiner l. Frau wieder auf
Harzgerode gefahren, den 3tcn Nachmittag auf Lcinungen gefahren, mit meiner l. Frau
den 4 tcu von Leinungen auf GeHofen. Den 5 ten ist Lörsnissimus mens mit der ganzen
Hofstadt nach Ballcnstedt kommen, den 7 ten bin über Sangerhauscn wieder auf Harzgervdc
gefahren. Den löten ist meine Fr. Schwägerin, die Jägerineistcrin, von Stolberg
zu Friedrichsrode mit einem Sohn niederkommen, den 18 ten ist meine l. Frau zu Ballcn¬
stedt gewesen, den 19 ten auf der Erichsburg gewesen; Den 25 ten sind Ihro Hoheiten
unsere gnädigste Fürstin Abends nach 5 Uhr mit einer Prinzeß in Ballcnstedt glücklich
entbunden worden, worauf ich solchen Abend hinunter gefahren. Den 28 ten Nachmittag
ist die neugeborne Prinzeß vom Hrn. Lupsrintsiicksiit aus Bernburg gctausct und ihr
der Name Charlotte Wilhelmina gegeben, worbei ich die Gnade gehabt, bencbst unserer
hiesigen Prinzeß und Hrn. von Bornstedt solche Prinzeß aus der Taufe zu heben. Den
31ten bin wieder auf Harzgerode gefahren.

Lvptoinbsi'. Den 3tcu ist eine Bergwerks-Oontsrsirs gewesen und der Hr. Ge¬
heimdeR. von Rothmaler und Hr. KammcrR. Rephuhn die Oommissarisii. Den
4 ten bin mit Hrn. KammerR. Rephuhn auf der Ehrichsburg gewesen, und ist der dasige
Stollenbau anzufangen befohlen worden. Den 5 teil ist den Morgen meine l. Frau und
mit ihr die Fr. von Bornstedtcn auf Ballcnstedt, ich aber mit dem Hrn. Gehcimde-
Rath von Rothmaler Nachmittags nachgefahren. Den 7ten bin ich wieder auf Harz-
aerode gefahren. Den 8 ten bin ich auf Halberstadt gefahren und den 11 ten bei Hrn.
Llsn. Marwitz gegessen. Den löten bin von Halberstadt auf Harzgerode gefahren. Den
13 ten ist Lsrsnissiraus zu Harzgcrode auf dem Wachtel- und Hühucrschießen gewesen.
Den löten bin mit Hrn. von Bornstedt auf der Ehrichsburg gewesen und ihm gezeiget,
wo der Stollen hinkommen und durchgetrieben werden soll, hernach von dar auf Ballcn¬
stedt gefahren. Den 2ö tcn ist des Fürstens Geburtstag oslsbrirct und 2 Hirsche xar
toros gcjaget worden. Den 23 ten bin von Wallenstedt auf die Ehrichsburg gefahren, den
Stollen anfangen lassen und die ersten Hiebe gethan. Den 2K ten hat Lsrsirissimiis mich
bei den Stollen bestellet, allwo ich auch gewesen. Dieselben aber sind nicht kommen. Den
27ten bin mit meiner l. Frau auf Kl.-Werther gefahren. Den 28tcu sind die Kvnigl.
Öommissarisii dagewesen. Den 29tcn bin zu Großen-Werthcr bei dem Hrn. Rc-
gierungsrath Kielewein zu Gaste gewesen.

Ovtobsr. Den Itcn bin ich von Werther auf Stolberg gefahren und wegen Un¬
päßlichkeit nicht eher als den 4 teil auf Harzgerode wieder fahren können. Den Z tcn bin
aus Wallenstedt gefahren, den ktcn sind Ihro Hoheiten zur Kirchen gegangen, den 8 ten
von Wallenstedt aus Harzgerode wieder gefahren. Den löten aus Bernburg und wieder
zurück aus Harzgerode gefahren. Den 2ötcn zu Rothe gewesen und von Horl ein Reh
mitgenommen. Den 22 ten an meinen Hrn. Schwager, den Hauptmann, in das große
Lager in der Türkei geschrieben und ihm das Schreiben und in Kl.-Werther gehaltene
UrotoenU von den Halbcrstädtschcn Oomraissarisii Abschrift geschickt.

üovsinbsr. Den 2 ten mit meiner l. Fr. auf Wallenstedt gefahren, den 5 ten meine
l. Frau wieder auf Harzgerode, den 9 ten bin ich wieder auf Harzgerode gefahren. Den
13 ten ist Lsrsnissimrts msus mit der ganzen Hofstadt wieder auf Bernburg gegangen.

Heevinbsi'. Den 2 ten ist Lsrsiri.ssiin.rts nrsns mit Ihro'Hoheiten und dem Prinzen
Norit-t von Dessau nach Wallenstedt kommen. Den 3 ten bin ich auf Ballcnstedt gefahren.
Den 4 ten ist ein Saujagen gewesen und 126 St. gefangen. Den 13 ten ist die sämtl.
Herrschaft wieder auf Bernburg gegangen. Den 17 ten ist mein Bruder, der Graf, zu
mir kommen und den 21 tc» wieder weggefahrcn.

Den Iktcn März 1737 zu Potsdam mit Ihro Ilaz. dem König gespeisct und daselbst
kennen lernen den Asusral-Insrit. von Bodenbruch, so zugl. Obclhofmeister von der
Königin, Hrn. dsirsral-blsg. Pflantz, Hrn. Obristcn Terschau, den Obristen Mas sau
(Mechow), den Obristcn ?osotorvslrzt, den Obristl. von Knesebeck, den Major Bredau,
Hrn. Major von . . . ., welcher zugleich Hofmeister von die Prinzen Hoheiten.
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Bei dem Kronprinzen habe kennen lernen den 18ten März zu Reinsberg: Fr. Ober-
Hofmeisterin Witwe von Calisch, gcborne von Wolfskchl, Frl. von Schock, Frl.
von Walmnth, Fr. GcheimdeR. von Molden, Fr. Obristin von Cannenbcrg, königl.
GchcimdeR. und Ober-Hofmstr. vom Kronprinzen Hrn. von Molden, den Kammerhcrrn
von der Königin von Brand, Major von Sennig, Rittmeister von Kayscrling,
Licut. von Bodcnbruch, Adjutant, Hauptmann von Willig, Lieut. Lirauson, em
Franzose, Hrn. Jordan, gewesenen Priester.

Den 22tcn bei Ihre Hoheiten der Markgräfin kennen lernen: Fr. Ober-Jäger-
mcisterin von Hatzfeld und Hrn. lZ. von Seckendorf, den 23tcn Frl. von Wolfs¬
kchl, den 2Ztcn °Frau Gräfin von Gräbin (Gröben?) mit ihrer Tochter und Frl. von
Bcilwitz, die Frl. von Blicksen und Frl. von Feldheim, sind Hosckamss, und Hrn.
von Feldheim, der Frl. Bruder, Kammcrjunkcr von der Markgräfin.

Ferner in Berlin kennen lernen dsnsrsl-Insnb. und donvsrnsnr von Glaesen..,

Obristcn Gr. von Drugs, Obristwachtmstr. von Oslsnit^, ^Hrn. Obristw. von Löben,
I. fl. Dchl. den Prinzen von Bebern, Hrn. Lieut. von Wartenberg, Hrn. Lieut.
von Einbeck, Hrn. Obristw. von Bcßel, Frln. von Knesebeck, Hrn. Obristw. von
Reden, Hauptm. von Luderitz, Lieut. von Benckendorf, Lieut. von Bonin, Lieut. von
Wobser:c. 1743.

.kniuiariii«. Den 3teil bin ich nach Hcimb zum Fürsten von Schaumburg gefahren, -
den 5 teil bin ich wieder zurück auf Harzgerode gefahren, Den 8 tcn ist meine Frl. Schwä¬
gerin und jüngster Schwager zu mir kommen j ib. ist mein neuer Schneider angezogen.
Den löten ist der Hr. Hauptmann von Mellin, Hr. Licut. v Wulfsen und mein
Vetter, der Licut. Karl, von Nordhausen aus zu mir kommen. Den 18ten ist der
Hr. Hauptmann v. Mellin nach Berlin, Hr. v. Wulfsen und Vetter wieder nach Nord¬
hausen abgcreiset, it. ist gemeldten Tages mein Hr. Schwager, der Lient. d. H, von
Berlin wieber kommen. Den 21 tcn ist ineine Frl. Schwägerin und jüngster
Schwager wieder auf Kl.-Werther gereiset. Den 24ten ist mein Hr. Schwager wieder¬
kommen, und ist der Fürst von Schanmburg hier bei der Prinzeß Dchl. gewesen, da ich
denn auch meine Oonr mitmachen müssen. Den 2ö ten habe meinem Holzfvrster Hans
Martin. Werner durch die Gchösische Wagen, so mir Getreide gebracht, 2V Thlr. über¬
schickt. Den löten ist mein neuer Gärtner Christian Brand ans Quedlinburg ange¬
zogen und bekommt bencbst der lüvrss zum Jahrlohne 11 Thlr. Den 24 tcn ist mein
Schwager, der Hr. Obristl., benebst seiner Frau Gem., Sohn und Schwägerin hierkommen.
Den 2Ztcn ist mein alter Gärtner Starfinger abgezogen und nach Holland gereiset.
Den 2!) tcn sind wir alle insgesamt nach Halbcrstadt und den 30 tcn von dar wieder auf
Harzgerode gefahren.

I'ebrnäiins. Den Itcn ist der Hr. Obristl. und Lieutenant mit ihm wieder nach
Brücken gefahren. Den 10 tcn ist der Hr. Pfarrer von Königerode hier gewesen. Den
18 tcn bin ich mit meinem Hrn. Bruder, dem Jägermeister, auf Friedrichsrode und von
dar den 20 tcn auf Eisleben gefahren, allwo wir unsern Bruder, den Grafen, gefunden.
Den 21ten habe ich dem Stände - Oonvsirb beigewohnet, und haben wir drei Brüder
Mittags bei dem Hrn. Ober-Aufseher von Hopfgarten gegessen. Den 22tcn bin mit
meinem Bruder, dem Jägermeister, wieder auf Friedrichsrode und ich allein den 23 tcn
von dar auf Harzgerode gefahren.

Zlartius. Den 4 teil bin ich mit meiner l. Frau und der Christiane aus Brücken
gefahren, den 7 tcn bin ich mit selbigem von Brücken auf Leinungen gefahren, allwo
ich kurz vorhero ein Kutschpferd mit dem Pachter Nrininssn vertauschet und ihm 12 Thlr.
12 Gr. zugeben. Den 8 ten sind wir von Leinungen auf Harzgerode gefahren und haben
Frln. ülsonorchen mitgenommen, auch ist mein jüngster Herr Schwager mit hieher
gereiset. Den Uten bin ich auf dem Glückstern gewesen. Den 12ten bin ich mit meinem
jüngsten Schwager auf Halberstadt gefahren. Den 14te» haben wir bei dem Kammer-
Präsidenten gegessen; den löten sind wir wieder ans Harzgerode gefahren. Den 10ten
habe Johann Friederich Beckern aus Wester-Egcln zum Kutscher angenommen. Den
19 tcn bin ich mit dem Amtsschreiber auf der Silberhütie gewesen, »m vor Rcinicken eine
Wohnung zu besehen; hernach sind wir auf den Glücksstern gefahren. Ib. ist der Hr.
Obristl. mit seiner Fr., Frln. Schwägerin benebst meinem Hrn. Schwager, den Lieutenant,
zu mir kommen; den 24 tcn sind sie wieder weggereiset. Den 27 ten bin ich auf dem
Glückssterne gewesen.

4prili8. Den lOten ist mein Bruder, der Rittmeister, von Wanzleben zu mir
kommen. Den 17tc» ist der Rittmeister wieder weg. Den 19ten ist der Jägermeister
hierkommen und den 20 tcn wieder auf StolberjN Den 22 ten bin ich mit meiner l. Frau,
Frln. Schwägerin, welche bencbst meinem Hrn. Schwager, den Lieutenant, den 1ö tcn zu
mir kommen, Frln. Eleonorchcn und der Christiane auf Brücken gefahren. Den 23ten
bin ich mit der Eleonorchen und der Christiane aus Leinungen und wieder auf
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Brücken gefahren. Den 24tcu bin ich ganz allein auf GeHofen und wieder auf
Brücken gefahren. Den 23tcu bin ich mit meiner l, Frau und beiden Fräulein auf
Klein-Werther gefahren,

Ztlajus. Den I teil bin ich von Klein-Werther mit meiner l, Frau, beiden Frln,
und jüngstem Schwager auf Stolberg gereisct. Den 4tcn bin mit meiner l Frau und
beiden Fräulcn wieder auf Harz gerode gefahren,

ckuuius. Den Ikten ist der Hr, vseanus von Königerode hier gewesen. Den Ilten
habe ich angefangen, den ?zu-ruoutsr Brunnen zu trinken, it, kam mein jüngster Hr.
Schwager zu mir. Den 23 teil kam früh mein Schwager, der Lieutenant, ick, den Abend
kam mein Bruder, der Graf, bcnebst Frln, Mnthcn und der Christiane Schwester (d, i,
Charlotte), dergl, die Fr. Ober-Stallmcisteriu (wahrscheinlich die Schwägerin aus Eichstädt)
bcnebst ihrem Sohn und beiden Frln, Töchtern, Den 27tcn fuhr der Graf und
Fr, Ober-Stallmcisterin wieder auf Leinungen, Den 28ten kam mein Bruder, der
Jägermeister, zu mir und fuhr den Löten auf Friedrichsrode. Den Löten kam mein
Bruder, der Rittmeister, zu mir,

ckiiliu^. Den 2ten ritt mein Bruder, der Rittmeister, auf Leinungen und Ge¬
Hofen, Den 3ten ritt mein jüngster Hr, Schwager wieder auf Weither) Den 13ten
fuhr mein Schwager, der Lieutenant, auf Werther, Den löten kam mein Bruder, der
Jägermeister, und jüngste Hr, Schwager zu mir. Den 24tcu ist mein Bruder, der Ritt¬
meister, wieder auf Wanzleben geritten. Den 2ö tcu bin ich mit meinem jüngsten Hrn.
Schwager auf Quedlinburg gefahren, Abends bei Hrn, O, Kaulitz gegessen und die Nacht
da geschlafen. Den 39 teil sind wir von dar zu meinem Bruder, den Rittmeister, nach
Wanzleben gefahren, Abends 6 Uhr hinkommen und ihn bcnebst dem Vetter dornet
wohlgefunden,

X„xii!>tii8. Den 2ten bin ich mit meinem Hrn, Schwager von Wanzleben auf
Zerbst gefahren und allda Abends 6 Uhr glücklich ankommen. Den 3tc» sind wir zu
Mittage nach Hofe mit der Kutsche gcholet worden. Abend rciscte Fst, Christian Aug.,
welche den ölten wieder nach Herbst kommen waren, auf Dornburg und kamen den 5 tc»
früh wieder und fuhren Nachmittag zum Bürger-Königschießcn, woselbst er vor seine Ge¬
mahlin König ward. Den 8tcn war wieder dergl, Königschicßen und ward des Fst, Ch,
Aug, Prinz Friedrich König durch den besten Schuß, so der Hauptmann von dalisch vor
ihn gethan. Den 12ten Nachmittag ging Fst, Chr. Aug, benebst seiner Gemahlin Prinz
und Prinzeß Tochter auf Dornburg, und von da den l 3 teil über Braunschweig auf Jevcrn,
Den löten ging der regierende Herr Joh. Lud, auch früh ab über Hannover auf Jevern,
um sich huloigcn zu lassen; ich aber reisetc mit meinem Schwager auf Wanzleben zu
meinem Bruder, welcher den llitc» Hrn, Obristl, Asscburg, Major von Endcmann,
Licut, Kalkreiter und dornst dornsssveskz^ zum Essen hatte. Den Ilten haben wir
bei dem Hrn, Obristl, Asseburg, den l8tcu bei Hrn, Major Endemann gegessen. Den
Löten sind wir von Wanz leben über Egeln, Gattersleben, allwo wir zu Mittag gefüttert,
und Wallenstedt wieder auf Harzger odc gefahren. Den Lktcn ist Abends halb S Uhr
meines Herrn Schwagers des Herrn Obristl, Frau Gemahlin zu Brücken mit einem
jungen Sohne glückt, niedergekommen. Den 2ltcn reisete früh 6 Uhr meine l, Frau auf
Brücken und schickte mir die Pferde wieder und ist Nachmittags der kleine Sohn getaufet
und ist ihm der Name Ludewig Friedrich August (v. Werthern) beigclcgct worden. Den
28ten bin ich mit Frln, Eleonorchcn und meiner Christiane 'nachgefahren und zu
Mittage glücklich in Brücken angekommen. Den 3l>ten bin ich ganz allein gegen Abend
nach Lcinungen gefahren. Den 31ten bin ich gegen Abend von Leinungen wieder
aus Brücken gefahren.

Kepteniber. Den 2ten kam mein Vetter, der dornet Wolf Heinrich von Wanz¬
le ben, auf Brücken und ist den 3ten wieder auf Leinungen geritten. Den 4ten bin ich
mit meiner l, Frau, Frln, Eleonorchcn, der Christiane und meinem jüngsten Hrn,
Schwager früh von Brücken auf GeHofen gefahren, woselbst der Vetter, der dornet,
auch hin kam. Den ktcn früh ritt mein jüngster Hr, Schwager auf Lcinungen, Den
lten bin ich früh mit meiner l, Frau von GeHofen auf Ring leben, von dar auf
Frankenhauscn, wo wir zu Mittag gegessen, und Nachmittags auf Brücken gefahren.
Den 8tcn sind wir von Brücken gegen Abend auf Lcinungen und den ötcu von
Leinungen auf Harzgerode gefahren und Abends 3 Uhr allda glückl, ankommen Frln.
Elconorchen ist bei ihren Schwestern in Leinungcn geblieben. Den löten kam mein
jüngster Hr, Schwager zu mir. Den lltcn kam mein Bruder, der Jägermeister, und
war das Vogelschießen in Harzgerode. Den 29 teil bin ich zum heil, Abendmal gewesen.
Den 3(>ten bin ich auf Leinungen gefahren,

Oktober. Den lten bin ich mit dem Vetter dornet Joche» Friederichcn früh
auf Brücken und Nachmittags bis Quersurt gefahren und daselbst meinen Hrn, Schw,,
den Licut,, angetroffen. Den 2 tcn bin ich von Qucrfurt auf Weißenfels und Nachmittags
aus Jauche gefahren. Den 3ten habe ich in Jauche die Hufen- und Erbzinsgelder ein-



gehoben. Den 4tcn bin ich von Jauche auf Wcißcnfels gefahren und daselbst mich mit
dem Inspsctor Heintzc» unterredet. Den Ztcn bin ich von Weißenfcls auf GeHosen und
den kten auf Brücken gefahren; meine l, Frau, die Christiane, Hrn Schwager, Fr, n,
Frln, Schwägerin wohl gefunden, und ist die Fr, Obristl, zur Kirche gegangen. Den
7tcn ist mein jüngster Hr, Schwager benebst der Frln, Schwester wieder auf Wcrther
gefahren. Den lltcn bin ich mit meiner l, Frau, Frln, Elisabeth und der Christiane
auf GeHosen gefahren. Den litten Abends wurde meine l, Frau an heftigen Bluten
krank, daß ich auch den 12tcn nach dem Ooctor, welcher den itttcu ankam, schickenmußte,
und kam den >2tcn mein Hr, Schwager, der Obristl,, mit feiner Frau zu mir. Den löten
kam mein jüngster Hr, Schivager zu mir. Den löte» fuhr der Obristl, wieder auf
Brücken. Den 23tcn bin ich mit meiner noch nicht völlig rcstitnirtcn l, Frau auf
Brücken gefahren und den 24tcn mit ihr, meinen jüngsten Schwager, Frln, Lieschen
und der Christiane auf Harzgerode gefahren. Den hötcn wurde ein Weibesmensch
und junger Kerl hier gefangen. Den 28ten ist mein jüngster Schwager wieder auf
Werther,

»vvvinbei-. Den l tc» bin ich von Harzgerode auf Lcinungen gefahren, den 2ten
bin ich von L, auf Brücken gefahren. Den 4teu bin ich benebst Hrn, u. Fr, Obristl,
von Brücken bis Schwancnjec gefahren. Den Ztcn sind wir von Schwancnsce bis
Erfurt gefahren, allwo ich meine Kutsche vertauschet gegen eine neue und 133 Thlr, zu¬
gegeben. Den t! teu sind wir von Erfurt bis Hemleben gefahren, allda die Nacht bei dem
Pfarrer geblieben und den 7tcn auf Gehofcn, von dar der Hr, und Fr, Obristl, nach
Brücken gefahren. Den 8ten bin ich von Gchofen bis Brücken, und den gtcn ist der
Hr. und Fr. Obristl. mit mir benebst der Frln, von Wilckcn und kleinen Karl aus
Harzgcrodc gefahren, und ist mein jüngster Hr, Schwager auch zu mir kommen. Den
12ten ist meine Fr, Schwägerin, die Jngermeistcriu, mit einem jungen Sohn in
Friedrichsrode niederkommen. Den löten ist der Hr. u. Fr. Obristl. wieder auf
Brücken gefahren. Den 19tcn ist mein jüngster Hr, Schwager wieder auf Werther
geritten,

Ilovainder. Den litten ist der Hr, Hauptmann von Röllhausen von Kassel zu
mir kommen. Den löten bin ich mit den Hrn, von Rockhausen auf Eislcbcn, und
von dar den 17 teu auf Merseberg gefahren. Den 18 teu haben wir uns aus denen
^.ctsir inlorrniret, Den litten habe ich vor des Hauptmann scl, Kinder den Hrn.
Hauptmann von Röllhausen und Hrn, Inspektor Heinstcn das Jauchische Lehn vor
2900 Mfl, erkauft, haben sogleich den Kaufbrief unterschrieben, und sind den 2lt tcu wieder
zurück bis Sangerhausen und den 21 teu auf Leinungcn gefahren. Den 23tcn bin
ich allein von Leinungcn wieder auf Harzgcrodc gefahren. Den 27 teu bin ich mit
meiner l, Frau, Frl, Elisabeth und der Christiane auf Kl,-Werther in einem
Futter gefahren,

Ehestiftnng Herrn Ober-Verghauptinanns.
Kund und zu wissen sei hiermit, daß zwischen dem hochwohlgcb. Herrn, Herrn Anton

Gottlob von Ebcrstein, Erb- und Gcrichtsherrn auf Gehofcn :c,, Sr, hochfürstl, Durchl.
zu Anhalt-Zcrbst und Bernburg hochbestallter Ober-Berghauptmann, und Dero Werth-
geschätzten Frau Gemahlin, der Hochwohlgeb, Frauen, Frauen Zohnnuen Charlotten ge-
hvrnen Herrin von Werthcr, vermählten von Eberstcin, mit Vollwort und Gcnehm-
haltung Dero gcrichtl, bestätigten Onratoris, des hochwohlgcb, Herrn Wolf Dietrich
von Eberstein, Erb- und Gerichtsherrn auf Gehofcn und Jauche, Sr, Königl, zc, ?c,,
nachfolgende pacta ctotalia christadel, Gebrauch nach verabredet, beliebet und geschlossen
worden. Es hat nämlich abgedachte Frau Ober-Berghauptmannin I, Ch, Herrin von
Werther, vcrmählcte von Eberstein, über die Ausstattung und paraplrsrnal-Gelder
eintausend Thaler, den Thlr, zu 24 Gr., den Gr, zu 12 H gerechnet, zum Heiraths-
gut und Ehe gel de ihrem vielgeliebten Eheherrn A, G, von Eberstcin baar und in
einer unzertrcnnten Summe an groben Münzsortcn zugewandt und ausgczahlet, welcher
sie auch wirklich in Empfang genommen und selbe an den Herrn von Geujau zu Darn¬
stedt wegen seiner scl, Frau Schwester Frauen Magdalenen Elisabethen von
Gcusau'geborncn von Eberstein aus dem Harras'schen Gute zu GeHosen zu
fordern gehabter Gelder wiederum bezahlet und darmit eine Lehnschuld getilget hat. Hier¬
gegen nun verspricht der Herr Obcr-Berghanptmann A, G, von Eberstein vor sich
und seine Erben und Lehnsfolgcr, seiner herzgeliebtcstcn Fr, Gemahlin I, Ch, von Eber¬
stein gcbornen Herrin von Werthcr angeregte eintausend Thlr, Heirathsgelder
zu verleibdingen und darzu eintausend Thaler zum Gegenvermächtnisse, also in
Summa 2000 Thlr, zu setzen, die ihr auf den Fall, dafernc nach Gottes heil, Rath er,
der Hr. Ober-Berghauptmann (welches doch Gott der Allmächtige noch lange Zeit in
Gnaden verhüten wolle) ehr dann seine Wertheste Fr, Gemahlin das Zeitliche gesegnen
sollt, nach Leibzuchtsrccht und Gewohnheit alljährl, und jedes Jahr besonders mit 200 Thlrn,,
so lange sie ohne Verrückung des Witwcnstuhls beim Leben bleibt, unweigerlich verzinset und
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an guter unwiderrufcncr Münzen auf zwei Termine, nämlich Ostern und Nialraslis, welcher
Termin nach dem Todesfall der erste sein wird, auf derer Herren Erben und Mitbelehntcn
Kosten und Gefahr geliefert und ausgezahlt werden sollen; darzn derselben vor Brennholz,
Getreide und anderer zu ihrer Haushaltung behörigen Eingeschneide, wie es Namen haben
mag, sicbenzig Thlr, aus GeHofen, dem sogenannten Harras'schcn Hofe, welcher
rations letzterwähnter 7<Z Thlr. sowohl, als obberührter 200 Thlr. oum clausula, von-
stituti xosssssoris st xssto siksotivo zu mehrerer Sicherheit ihr zur ausdrücklichen
b.z?xotbse cum jnrs rstsntionis st lutsstsutias hiermit eingesctzet wird, alljährlich auf
obige Maße zu zahlen und an den Ort ihrer Wohnung oder wo sie es hinverlangct, ohne
einige Kosten zu liefern. Woferne sie aber ihren Witbenstuhl verrücken und sich wieder
verheirathen würde, bekommt sie nur die intsrirten 1000 Thlr. Ehcgelder bencbenst denen
xa.rs.xbsrual-Geldern nach vorhergegangener cinviertcljähriger Loskündigung, welche beiden
Teilen freistehet. Die 70 Thlr. aber vor andere zu ihrer Haushaltung behörige Ein-
gcschneide, wie auch die 1000 Thlr. Gcgenvermächtnis fallen des Herrn Ober-Berghaupt¬
manns Herrn Erben und Lehnsfolgcrn auf den Verheirathnngsfall, als Veränderung des
Witwenstuhls, lediglich wieder zurücke. Die xars.xüsrna.l-Gclder aber werden nach land-
üblichcr Gewohnheit vom Todesfall an mit 5 xroOsnt verzinset, gestalt ihr denn auch
in ihrem Witwenstande über die xs.rs.plrsrna.i-Gclder und ihr ander Vermögen samt Ge¬
rade und Mußteil durch Nsstamsut cionationis intsr vivos st mortis os-nsa. oder son-
sten frei zu ckisponiren vorbehaltlich verbleibt, desgleichen auch die Loskündigung wegen
der paraxb.srn.ai-Gelder.

Wann aber mchrerwähnte hochwohlgcb. Frau Ober-Berghauptmannin vor ihrem
Ehchcrrn (welches doch Gott der Herr lange Zeit verhüten wolle) mit Tode abgehen und
die Zeitlichkeit verlassen sollte, so soll ihr überlebender Eheherr das Ehegcld herauszugeben
nicht schuldig und gehalten sein, sondern es soll solches mit dem Lehn sonsoliäirct und
dem Herrn Ober-Berghauptmann verbleiben.

Wie nun Obcnangesührtes alles und jedes zwischen beiden hochadcligcn Oontrabsntsn,
der hochwohlgcb. Frauen gerichtl. bestätigten Hrn. Ourators und des Herrn Ober-Bcrg-
hauptmanns Herrn Brüdern als Lehnsfolgcrn wohlbedächtig abgehandelt, beliebet
und versprochen worden: So rsnrrnoircn sie nicht nur allen und jeden hicrwiderlaufendcn
Ausflüchten und Rechtswohlthaten, sondern es gnittiren oft berührter Herr Ober-Berg¬
hauptmann und Dero hoch- und Wohlgeb Herren Brüder der Hochwohlgeb. Frau 4. Ob..
von Dbsrstsin gebornen Herrin von IVsrtbsr über den Empfang der 1000 Thlr. Ehcgelder
hierdurch cum rsunnoiations sxssxtionis mm immsrs.ts.s vsl mm in lsmlum eon-
vsrsas psennias zu rechtbcständigst. Urkundlich ist diese Ehestiftung sowohl von dem
Herrn Ober-Berghauptmann/Dero werthgeschätzten Frau Gemahlin, als auch dieser
gerichtl. bestätigten Ourstors und des Herrn Ober-BerghauptmannS hochgedachten
Herrn Brüdern als Lehnsfolgcrn eigenhändig unterschrieben und mit ihren angcbornen
Petschaften besiegelt, auch jedem Teil ein liixsrnplar zugestcllct worden, und soll hiernächst
behöriger Oberaufscher-Amts Oonssns und Oontarma-tion. ausgcwirket werden. Geschehen
Harzgerodc, den 1731.
Schreiben des Obcr-Bcrghnuptmann AntonGottlob von Ebcrstci» an seinen

Bruder Ernst Friedrich Grafen von Ebcrstci» zn Groß-Leinnngcn <i. «I. Harz¬
gerode, 27. Juni 1737.

Hochgeborner Graf, allerliebster Herr Bruder! Die mir zugestoßene große Unpäßlich¬
keit hat mich abgehalten, das Schreiben zu denen Rechnungen sowohl zu übcrschicken, als

meines allerliebsten Herrn Bruders jüngst an mich abgelassenes Schreiben zu beantworten;
denn ich nicht im Stande gewesen, eine Feder zu führen, auch dieses jetzo mit größter Roth
und Zittern der Hand schreibe. Zuvörderst freuet mich und meine l. Frau herzlich, den aller¬
liebsten Herrn Bruder, Frau Gemahlin Gnaden (welcher gehorsamst die Hände küsse) und
sämtl. junge Herrschaft wohl zu wissen. Wie wir an allerseits uns nun rss^>. gehorsamst
und dienstl. empfehlen, so wünschen wir von Herzen beständige Oont.iimg.tum alles er-
sprießl. Wohlergehens. Hiernächst gehet hierbei das Schreiben an die Hrn. Brüder zur
Rechnung, und freuet mich sowohl des Hrn. Ol. (?) Ehrlichkeit, als daß mein allerliebster
Herr Bruder rssolvirst, ihme die 24 Thlr. zu geben, damit die bewußten Sachen in
unsere Hände kommen. Ich bin viclmalen dafür verbunden. Gott gebe, daß es uns viel
hilft und wir dadurch ein son.la.Ksm.snt in unserm großen Verdruß und Anfechtung
kriegen. Hrn. Frickens Berechnung von 1731 hat ja Hr. Maas); ich habe nichts, als nur
ein Stück davon, welches ihm geschickt. Sonsten bin meinem allerliebsten Hrn. Bruder ich
sehr verbunden für die abschriftl. Oomm.nnios.tion des mit dem Hrn. v. Schnurbein
in Leipzig errichteten Vergleichs, woraus ich ersehe, daß wir darin von unserm mit ihm
errichteten Oontrast abgehen und neue Neben- und Erläutcrungsxnnota. crstl. machen,
2tens ihme von der künftig fallenden Ausbeute nicht nur die bis anhero von einem
Quartal zum andern ohne Interesse gehabte 8 bis 900 Thlr., sondern auch die zur Kohlen-
lonrnirung a. 5 xroOsnt von einem Jahr zum andern gehabte 5000 Thlr., ja gar die
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zum Vorstande gegen 5 xrodsnt mit gezahlte 8000 Thlr, bezahlen und gleichsam als ein
IZcncsnr annehmen wollen, daß der Hr, v, Schnnrb. uns die 7000 Thlr, stehen
lassen will, Weilen wir nun durch solchen Nebenvergleich ledigl, von dem conlirinirtsn
Haupt-Oonlracbs sowohl, als der von uns allen unterschriebenen Sanderschen
Instruction erstl, abgehen; 2tens uns dadurch in den Stand setzen, daß wir nicht
einmal die auf der Kupferhütte haftende gemeinschaftl, , , , Schulden bezahlen, oder was
der doruiuuu für Ausgaben vorstoßen könnten; Rens zu bestreiten; 4teus aber keiner
noch in 5 Jahren einen Xsr, Ausbeute oder Überschuß zu gewartcn hat, welches nicht
aller Oonvsnicn^ ist, anderer Sachen und Schaden darvon bis ckato zu übergehen:
so zweifele nicht, es werden mein allerliebster Herr Bruder sowohl, als der Hr,
Hauptmann (Wolf Dietrich v, Eberstein) nur aä iutsriru und bis auf der übrigen
Gcbrüderc ratiüca.tioir solches als ein Neben-Ooutraat zu Papier haben bringen
lassen, widrigenfalls bitte, auf Mittel und Wege bedacht zu sein, wie solche wieder
zu heben; denn ich sonsten nicht umhin kann, zu äsclarirsn, wie mir, so gern ich auch
wollte, ohnmöglich fallt, solchen zu raliücirsn, sondern ledigl, bei dem Hanpt-Ooutraot
und der mitgegebenen Instruction zu verbleiben. Meinem allerliebsten Herrn Bruder
empfehle nuch übrigens nochmalen, uno obgleich wegen meiner harten lllalalis aufhören
muß zu schreiben, so höre ich doch nicht auf, bis an das Ende meines Lebens zu beharren,
meines allerliebsten Herrn Bruders ganz ergebener treuer Diener und Bruder

Harzgerode, 27, llunij 1737, A. G. von Eberjlein,

Ernst Kudols Freiherr von Eberstein,
Stifter der KicbstcidtifGen Wrcrnche

(S. 1140),

fürstbischöfl, eichstädtischer Ober-Stallmeister (geb. am 13. Juli 1694 auf

Neuhaus), verheirathete sich am 9, Januar 1719 zu Höchst mit Maria Anto-

netta Karolina (geb. 29, Juni 1693, f 15, März 1765 zu Eichstädt), des

Philipp Adama Frhrn, von Dienheim, kurmaiuz. Geh, Raths und Ober-

Amtmauns zu Höchst und Hochheim, Tochter, Der zwischen den Brautleuten
abgeschlossene Ehevertrag lautet:

Kund und offenbar feie männiglich mit diesem Briefe, daß heut zu End gemelkten
änto förderst Gott dem Allmächtigen zu Ehren, Fortpflanzung seiner christlichen Kirche,
auch menschlichen Geschlechts und auter Freundschaft eine Bcredung der heiligen Ehe be¬
schlossen worden zwischen dem Rcichsfrei Hochwohlgcbornen Herrn Limst Itnilolpii Frei¬
herrn von Ebcrstcin, des weiland Reichsfrei Hochwohlgcbornen Herrn cHrristian Tnä-
rviZs Freiherrn von Eberstein, und der Reichsfrei Wohlgcborncn Frau Dlsonora. Lopirin
Freiin von Eberstein, geborenen Freiin von IVsrtRsr, eheleiblichcm Sohn, an einem Teile,
sodann der Reichfrei Wohlgcborncn Fräulein N-irl-r Intauvttn Carolina Freiin von
Monvciitt, des Reichsfrei Wohlgcborncn Herrn ?1ri1ipp 7l.<1aina> Freiherr» von Oisn-
trsinr und der Reichsfrei Wohlgebornen Frauen Unna NnAclalsna Frciin Xnsbll von
XnzisnsllsirdoAsn ehelicher Tochter, am andern Teile, und zwar mit vorgeholtem Rath
und Bclicbung beiderseits Eltern und Freundschaft, wie solches alles des mchrcrn folgends
und zu Ende gemcldt ist.

Erstlich will wohlermeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstcin wohlgcdachte
Fräulein Naris, üntonoita Carolina, Freiin von visnüsiin zu heiliger Ehe und seiner
Ehe-Gemahlin, und sie hinwiederum obgemeldtcn Herrn Ernst Rudolph von Ebcrstcin zu
ihrem Herrn und Ehe-Gemahl nehmen und haben, gleichwie eines dem andern aus freiem
guten Willen mit gegebener Handtreu angelobet und versprochen hat, einander ehrlich und
getreulich zu lieben und zu meinen, wie es Gott gefällig und christlichen Eheleuten wohl-
anftehet, solches auch durch pricsterliche Loxnlalion und Lonsciicbion vollziehen und be¬
stätigen zu lassen, darauf

2, wohlgcdachter Herr ?üi1ixp ^.äain Freiherr von visnbsim freundlich bewilliget,
wohlgemcldter seiner Fräulein Tochter Naris. ^.ntonslts, Earoliiig, von Oisnüsiin zu
einem rechten Heiraths-Gut und Aussteuren 3000 Gulden Rheinisch Haupt-Guts, und
zwar 1500 fl, zum Anstehen ihres künftigen Gemahls nach Sachsen-Recht binnen Jahr
und Tag zu inksrirsndcn Dolis und 1500 fl, zu bcsonstigcm Mitgut und Abfindung,
jeden zu 15 Batzen oder 60 Xr, Rheinischer Währung gerechnet, an guter gangbarer Münze
zu geben, weilen aber bishcro ausgestandenen großen Krieges und dahero noch immer
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fort dringend beschwerlicher Zeiten die Haupt-Lunrrna der 3000 fl, sogleich abzulegen nicht
wohl thunlich, so hat sich wohlgcdachter Herr Olrilixx ^.clara von Oisubsira dahin er¬
kläret, sich aufs äußerste zu bemühen, solche 3000 sl, binnen Jahr und Tag anzu¬
schaffen und abzutragen, inmittelst aber diese 3000 fl. als seiner Fräulein Tochter Aussteuer
auf alle seine Güter oder deren Renten und Gefälle ohne Unterschied, wo dieselben gelegen,
anzutreffen oder worin sie bestehen, doch auf mehr nicht als so viel hierzu von Nvihcn
kraft dieses ausdrücklichen zu versichern, wie dann diese davor zur wahren O^xotbse
srrb Oiausula ooustitmtü xosssssorii ar xaoto stksstüvo hiermit gestellct sein und
hoffen sollen, um sich allenfalls daran zu erholen. Jnmittelst aber verspricht Herr von
Oisvlrsiirr nach Verfliehung des ersten Jahres, als in welchem kein lutsrssss nach hiesigem
Landcs-Brauch davon gegeben zu werden Pflegen, und dafern binnen solchem Jahr die
Haupt-Luiuras. nicht abgetragen sein sollte , solche 3000 fl. seiner Fräulein Tochter mit
5 pro Lsuto jährlich richtig zu verxsusiouiren, wobei dann

3. Fräulein blaria Oaroliua mit ehrlicher adeliger Kleidung und Gcschmuck, wie sich
nach ihrem Stand und Ehren gebühret, zu ihrer hochzeitlichen Osstüvitasb versehen und
also damit ausgefcrtigct werden soll, dergestalt, daß mit abgedachtem Hciraths-Gut und
der deswegen obbeschriebenen Versicherung, nicht weniger der jetzigen Versicherung stand¬
mäßiger Kleidung und Zugehör sie Fräulein Oaroiias wohlzufrieocn, daß selbe dankbarlich
angenommen, uno dagegen

4. nach löblichem Ritterschafts-Hcrkommcn, auch wie solches vermöge der bei dem
Stamm von Oisulrsi.ru vorhandenen uralten väterlichen Oisxositiousu ausgerichteter und
soulrriurrter xuotoruru Oarrriiias geordnet und von undenklichen Jahren her obssrviret
worden, mit Vorwissen und Bewilligung vorerwähnten Herrn Ernst Rudolph von Ebcrstein
ihres künftigen Ehegemahls vor dem ehelichen Beilager in der besten und beständigsten
Form Rechtens, wie solches von Rechts und irgender Gewohnheit heracbr. am kräftigsten
geschehen soll, kann oder mag, eine gebührliche eidl. Verzicht thun soll auf alle väterliche
und mütterliche, auch brüderliche und schwesterliche Erb- und Erbfälle, was ctwan künftig
ab iutsstsbo erlediget werden möchte, so lang Mannsstamm von ihrem Herrn Vater
Obilixx ^.äaru von visubsiiu herrührend vorhanden, und also alle Gerechtigkeit, so sie
daran zu haben, und zu erlangen vermeinte, dem nächsten Erben männlichen Geschlechts
von diesem Oisubsiruschen Stamme zum Besten ohne Anspruch lassen, jedoch sxprssss
vorbehaltlich, daß, wann ein oder der andere, denen ältern Geschwistern und Anver¬
wandten ihr etwas sx asguisitüs oder Errungenen, so nicht den Stamm abüsiret, durch
eine bsstarusutliche oder andere Oisxositüou oder Donation vermachen oder IsZircn
wollte, solches freistehen, ohnbenommen und ohnbcschränkt sein solle. Nicht weniger ihr,
ihrer Kinder und Nachkommen Recht auf den Fall, wann, da Gott vor feie, der ganze
männliche Oisnbsirn'sche Stamm verlöschen sollte, ganz ohnbeschadct, alles nach mehreren
Inhalt der hierüber aufgerichteten rsnnnoiations notnl und Verzicht-Briefs, so von ihrem
künftigen Ehe-Herrn mit besiegelt und unterschrieben zurück gegeben werden solle, welches
alles dann wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein nebst gedachter Fräulein mit
freundlichem Willen und Gefallen angenommen und nicht weniger als andere in dieser
Heiraths-Verschrcibung gemeldte Orurots adlig zu halten versprochen. Dahingegen hat

5. wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstcin versprochen, verwilligct und zu¬
gesagt, abgedachtes Heiraths-Gut und Mitgift mit 3000 fl. gleicher Währung als 1500 fl.
Gcgcnvermächtnis und 1500 fl. Wiederlage wegen der sonstigen Mitgift zu widerlegen, da
benebst auch

6. mchrgedachter seine künftige Ehe-Gemahlin gleich nach beschchenem Bcilagcr mit
500 fl. Haupt-Gelds vorgesetzter Währung adeligem Gebrauch nach zu beschenken und zu
verehren, mit welcher Morgengabe die Fräulein Oarolius von Oioubsiin. nach ihrem Willen
und Belieben zu handeln, zu thun und zu lassen, Macht haben soll; inmaßen aber

7. der Herr Bräutigam dermalen keine eigenen und liegenden Güter in brüderlicher
Teilung bekommen, sondern erst dereinst nach dessen Frau Mutter in Gottes Hand stehendem
Ableben das frciadeligc Ebcrsteinische Stamm- und Ritter-Gut Ncuhaus, welches selbiger
von ihme und seinen Herren Brüdern zum Wittumb aci ckies vitas eingeräumt ist, zu
gewartcn, inmittelst aber seine Erbzzortiou von seinen Herren Brüdern verxsnsiouirt hat,
als ist hierdurch sxxrssss xaoisorrct, daß dessen künftige Gemahlin Fräulein Oaroiins
von Oisubsira vor diese sämtlichen Haupt-Lrwainöir a 0500 rheinische fl als 3000 fl.,
so sie ob sxxrirnirtermaßen ihrem Gemahl zubringet, 3000 fl. ihr dagegen von selbigem
gemachten Wiederlagen und 500 fl. Morgcngabe dessen freiadelige ihme ietzo in der brüder¬
lichen Teilung zugcfallende Renten unterpsändlich orrrn Ooustituto ° xosssssorio all.
ckistm Lrroaruain hiemit und in kraft Dieses verschrieben sein, hinkünftig aber, wann
er zu dem Besitz des Guts Neuhaus gelanget, darauf versichert, und so dann des Ends
und zu mehrer Versicherung auch der erfordert. Lehn-Herrn-Oonssus, inzwischen aber
seiner Herren Gebrüderen Einwilligung förderst beigebracht und in deren Namen inmittelst



von dem ältesten unterschrieben werden solle, dergestalt, daß auf künftigen des Herrn
Bräutigams Todesfall, welches Gott noch lang verhüten wolle, die jetzige Fräulein öaro-
lins von Oisnlrsiin von wegen den vorgeschriebenen Haupt-Lnrninsn als zusammen
6500 fl, wann sie anders ihre versprochene MW fl, wirklich eingebracht, wovon, weilen die
Herren Gebrüdere sich mit einander dahin verglichen, daß keiner dem andern mehr als
1000 Thlr, als Ehcgeld der nach Sachsen-Recht davon stsblirten gedoppelten ?snsion
ä 10 pro Osnto halber einnehmen und ihrer Weiber übriges Zubringen nur als xs.ro,-
xlrsrirol auf die Güter versichert werden sollen, 1500 fl, als ein ivahres Ehegcld und ckos,
die übrigen 1500 aber obberührtcrmaßen als ein zugebrachtes Gut und Aussteuer ooimi-
cksriret werden, jedoch sxxrssss xaoisoiret worden, daß diese 1500 fl, ebner Gestalt, als
die 1500 fl, ckos oder Ehegeld, das lUrivilsAinin mit beschweret und beschuldet werden zu
können, und der xrioritsst halber vor allen andern Llrseiiborsir, und sonst, es heiße wie
es wolle, genießen und haben solle, außer daß es nur mit 5 pro osirto, und nicht mit
10 pro osnto verpsnsionlret wird, zu ihrem Unterhalt alle und eines jeden Jahrs
500 rheinische fl, jährlichen haben, und zwar wann ihr Herr Bräutigam nach der Frau
Mutter Gnad, Tod zum Besitz des ihm kraft Vergleichs und Teilung zugekommenen
Gutes NcuhauS, hinkünftig kommen solle, diese 500 fl, rheinisch aus diesem ihr deshalb
ietzo verschriebenen Guts entweder selbst nutzen, genießen und gebrauchen können, oder
ihr von dessen Herren Brüdern von denen bei selbigen stehen habenden tüoxitoiisn aus
denen sclbiaen, wohin sie will, ohne ihre, sondern auf seiner Kinder oder Gebrüdern und
der Lehns- issolger Kosten und Gefahr, so lang sie lebt und den Witben-Stuhl nicht ver¬
rücket, ausbezahlet werden müssen; sollte

8, sie, die sothane Fr, Witwe; aber zur andern Ehe schreiten und die 3000 fl,
wären wirklich eingebracht und bezahlt, hat dieselbe entweder samt denen 3000 fl, Wicdcr-
lage und 500 fl, Morgcngab ihres künftigen Eheherrn Kinder oder Brüdern binnen Jahr und
Tag aufzukündigen, auf welchen Fall diese ihr dann 0500 fl, zusammen von clato der
Aufkündigung an binnen Jahr und Tag baar zu bezahlen schuldig sein, und hören sodann
die jährlichen 500 fl, rheinisch ?snsioir gänzlich auf und osssircn völlig, dafern aber ihr
gefallen sollte, diese 6000 fl. ferncrs in ihres Gemahls Kinder oder Brüder Güter stehen
zu lassen, werden ihr dagegen von Zeit der vollzogncn andern Ehe an mehr nicht als
325 fl, rheinisch jährlich aus selbigen auf beschriebene Weise bezahlt, wobei auch zu ge¬
denken, daß so sie im Fall zur zweiten Ehe schreiten sollte und es wären noch Kinder der
ersten Ehe vorhanden, nach ihrem Tod diesen billig zum Voraus die von ihrem seligen
Vater herkommenden 3500 fl, samt demjenigen, was sie nach jetzigem Herrn Bräutigams
Todesfall, entweder an Gerade und Mußtcil, oder an der Errungenschaft zur Hälfte, nach-
deme sie eins von beiden binnen denen gesetzten 4 Wochen nach fetzigem Herrn Bräutigams
Hintritt auscrwählen wird, bekommen hat, verbleibet; zu dem Übrigen aber gehen sie mit
denen Kindern anderer Ehe zu gleichen Teilen, auch verspricht

9, Hochgedachtcr Herr Bräutigam, wann er nach seinem Tod ein mehrercs Vermögen
als ietzo wirklich Vorhanden, entweder durch Selbsterwerb oder Ererbung hinterließe, daß
seine Lehns-Erben und Folgere wohlgedachter Fräulein Llsrolins, mit einem mehreren
Wittumb versehen sollten, auf Maß er sich mit selbigem deshalben setzen will und wird;
wäre es aber

10, Sache, daß vor solchem künftigen Fall die versprochenen 3000 fl, Mitgift wider
Vcrhoffen entweder ganz nicht eingebracht worden, oder nur die Hälfte bezahlt wären, soll
es bei ihr Fräulein Llarolins, stehen, dasselbe entweder sodann nach binnen 3 Monat
darnach einzubringen und vorgcdachten völligen jährlichen Gehalt zu genießen, oder sich,
dasselbe an denen vorermcldtcn jährlichen Gehalt verschriebenen 500 fl,, wann gar nichts
eingebracht, mit 225 fl,; wären aber nur 1500 fl, ins Lehn wirklichen bezahlt, mit 100 fl.
abkürzen und abziehen zü lassen, wie ihr das gefallen und erwählen würde, da sichs auch

11, welches Gott gnädig verhüten wolle, über kurz oder lang also zutragen würde,
daß Wohlgcmeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstein mit Tod abginge, und
nicht eheliche Erben, so von ihrer beider Leiber geboren, vorhanden, so solle ihr der sothanen
Frau Witbe freistehen, binnen 4 Wochen sich anzuerklären, ob sie nach der durch Sachsen
Recht denen Witben zu gut ausgemachter und gebräuchlicher Gerade und Mußteil greifen,,
oder aber die Hälfte der Errungenschaft erwählen wollte; wählet sie die Gerade und Mutz¬
teil, so fällt sodann alle xrastsnsion auf die Hälfte der Errungenschaft gänzlich hinweg
gleichwie wenn sie zur solchen halben Errungenschaft preisten sollte, sie alsdann im Geringsten
keine Gerade noch Mnßteil zu fordern hat, sondern sich mit Einem von Beiden, welches
sie auflöset, lediglich begnügen muh, aber dieses soll ihr folgen, und werden vom Tag des
Falls nicht nur jährlich und eines jeden Jahrs, so lange sie lebt, die 500 fl,, so ihr ob-
stchcndermaßcn nach allen Umständen verschrieben seind, sondern auch all ihr eigen hero
ererbtes und zugebrachtes Gut, Kleider, Kleinodien und Geschmuck, auch nachdeme sie er¬
wählen wird, entweder die Gerade oder Mußteil, oder Äsärmto asrs alisno, als ohne
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welches keine Errungenschaft zu ctstsriuiiriren, und zu achten ist, der halbe Teil aller in¬
stehender ehe gewonnener und errungenen Noditisn und erblichen Gütern, so viel deren
nämlich von beiden Eheleuten erkauft, bezahlt oder sonstett an sich gebracht worden; die
Lehn-Giiter aber, und was er von seiner?s.rniiis irgend ererbet hat, ingleichcn Hecrgeräth
verbleiben der Ebcrstcin'schcn I'ainiiis, und mit ?assiv-Schulden soll die Fräulein Larotürs,
durchaus nichts und in keinem Fall was zu thun haben. Über alles Obgemeldte will

12. er-, Herr von Eberstein, auf den Fall, da nämlich keine Kinder vorhanden, durch
eine tsstarnsirtliche üiszzositioir sie Fräulein Ourotirm noch absonderlich bedenken und
versichern und sich dcshalbcn mit seinen Herrn Lehns-Folgern vvrcndhero setzen und ver¬
gleichen, und wann

13. gemcldte Fräulein Oarotina, nach ihres künftigen Ehe-Herrn Absterbcns auch
atz intsstato mit Tod abgehen würde, und von ihren beiden Leiber keine Kinder vor¬
handen, alsdann soll alles vorgcmeldt zugebrachtes Heirathsgut, Niederlage und Morgcn-
gab, zusammen d 6500 fl Haupt-Geld, Kleider, Kleinodien und Gcschmuck, 'auch was sonsten
von ihrer Seiten dahin kommen, von ihr ererbt, oder zugefallen und eingebracht worden,
samt dem halben Teil, so sie von den währender ihrer Ehe mit einander errungen, oder
aber nachdemc sie erwählet hat, an deren Statt ein Gerade und Mußteil bekommen, hinter
sich auf ihre nächste Erben fallen, wie dann

14. auch ferners auf den Fall, daß sie beide künftige Ehe-Leute Kinder mit einander
(welches der Allerhöchste verleihen wolle) gewinnen, und dann er, Ernst R»dolph von
Eberstein, vor Wohlgedachter seiner Ehe-Gemahlin mit Tod abginge, ein oder mehr Kinder
hinterlassend, so soll sie Fräulein Oaroiins,, so lange sie ihren Witben-Stand nicht ver¬
rücket, als Mutter und Mitvormünderin bei denen Kindern sitzen bleiben, alles mit Zu¬
ziehung, Einwilligung und Gcnchmhaltung eines der nächsten Lehns-Folgern, oder wen
Herr Bräutigam in seinem Nssturnsnt als solchen benennet, als des Haupt und Mitvor-
münders; Es scie Lehn oder eigen, und was sie beide zusammen gebracht, genießen, nutzen
und gebrauchen, alle Güter und Häuser in wesentlichem Bau und Besserung erhalten, alle
Renten, Zinsen und Gefälle auch Gerechtsame fleißig beobachten lassen, ihren Kindern
zum Nützlichsten und Besten vorstehen, dieselbe, wann es Söhne, auf Universitäten und
Reisen nothdürftig und standmäßig halten und selbigen die Güter nicht chender, als bis
sie zur Magorsirnitüt gelangen, zwar ohne Rechnung, jedoch auch ohne allezeit ihrer
näministration gemachte Schulden abtreten solle. Es wäre dann, daß die rsvsnusn zu
ihren Ltuäisn und Reisen nicht hingelanget und sie zu dem Ende mit Zuziehen des Herrn
Haupt-Vormunders und nächsten Lehns-Folgcrs etwas dazu erborget und aufgenommen
hätte, allerseits Kinder, männlich und weiblichen Geschlechts nach Gelegenheit'mit Rath
beiderseits Freundschaft versorgen, verheirathen und aussteuern, auch alles dasjenige thun,
was einer getreuen Mutter und Vormündern,, gegen ihre Kinder wohl geziemet und ge¬
bühret, doch daß sie alle wichtigen Sachen mit Rath der Lehns-Folgcr und der ihr zuge¬
ordneten Vormunden bedenken, handeln und verrichten solle, wo aber

15. ihr, Fräulein Os-rotina, nicht beliebig und bequem sein würde, bei denen Kindern
zu bleiben, soll ihr in diesem Fall alsdann alles dasjenige werden, was und wie solches
auf den Fall, da keine ehelichen Kinder von ihrer beiden Üeiber geboren vorhanden wären,
obbeschrieben, sie mag alsdann aus ihrem Witben-Stand und zu einer andern Ehe treten
oder nicht, alles auf Art und Maß, als im Vorigen bei jedem Fall sxprirrriret; wäre es
aber Sache, daß vorbcmeldte Fräulein vor ihrem Ehgemahl (welches Gott verhüten wolle)
ohne Nsstarnsut mit Tod abginge, so solle alsdann ihine Herr Ernst Rudolph von Eber¬
stein die Zülll) fl., so sie Fräulein Oarotirm ihme zugebracht, samt denen 5vl) fl. Morgen¬
gabe, und alles, was sie während der Ehe ererbt und errungen helfen, cigenthümlich ver¬
bleiben, jedoch daß im Fall Kinder von ihrer beider Leiber ehelichen geboren, vorhanden,
Er die Kinder als ein getreuer Vater ehrlich und zu allen Tugenden auferziehcn, in ihrem
vollkommenen Alter mit Rath und That beiderseits Freundschaft bestatten helfen, und
all dasjenige thun, was einem getreuen Vater gebühret. Wäre es aber Sache, daß Er,
Herr Ernst Rudolph, Freiherr von Eberstein, folgends zur andern Ehe schreiten und Kinder
darinnen erzeugen würde, so sollte es vorgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstcin mit
Fräulein Oarotino. erzeugte Kinder ihr mütterlich Gut an 35l)l> fl. und die Hälfte alles
bis zu deren Tod Errungenen zum Voraus haben, und dann im Väterlichen mit ihren
Gebrüdern oder Geschwistern, so in folgender Ehe erzeuget, in gleiche Teile gehen, und
ausgesteurct werden. Und dicweilen wohlgedachter Herr Ernst Rudolph, Freiherr von
Eberstein, evangelischer, sie, Fräulein Naria, Ourotiiru, aber der e.ulüvlischen livtixion
ist, so hat wohlgcdachter ihr künftiger Ehcgemahl sie, Fräulein Oarotirm, versichert, sie
alle und jederzeit der NötiZion halber ganz ohnangcfochtcn zu lassen, und seine Sache
dahin zu richten, daß die beide künftige Eheleute, wo nicht alle, doch die meiste Zeit an
vatliolischcn Orten ihr häusliches Wesen zu halten, so fort die Fräulein, wo sie auch ist,
ihren oattrolischen Gottes-Dienst ohne seine Hinderung abwarten und beiwohnen können.
Zur Urkund dessen ist dieser Heiraths-Hotul auch von beiderseits anwesenden hochadeligen
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Freundschaften unterschrieben und mit deren angebornem Petschaft bekräftiget worden. So
geschehen ITövIrsI, den S, stau. 1719.

(H. 8.) Ernst Rudolph Freiherr non Eherstein.
ll-. 8.) stlniiv ^utoilsttk ltni olillv von Ilikulieim.
(Ii,. 8.) pliilipp Ida,»» Freiherr von Dienhcim.
(I-. 8.) Ernst Friedrich Gras von Eberstein.
(I-. 8.) IVail Dietrich Freiherr von Ebcrstcin.
sin. 8.) t'ni'I Freiherr von Ebcrstcin.
(I-, 3.) einton Gottlob Freiherr von Ebcrstcin.
sie. 8.) IngHl-it (tlii'istinn IVillioli» Freiherr von Cbcrstein.
sie. 8.) IVilliolin Freiherr von Ebcrstcin.
sie. 8.) Lloonors 8opliin Frciin von Ebcrstcin geborene Frciin von

Wertster», Witbe, in Vormundschaft meines obstehenden un¬
mündigen Sohns Vl'ilbvli» Freiherrn von Cbcrstein.

Revers Hrn. Ober-Stallmeisters und seiner Gemahlin wegen deren Ehestiftnng <1. «!.Höchst, den9. Zannar 1719.
Nachdeme mein herzgelicbter Bruder Herr Ernst Friedrich, des heiligen römischen

Reichs Graf von Eberstein, mir auf mein bittliches Ansuchen die Freundschaft und
Liebe gethan und meine Ehestiftung auf Maße, wie sie dermalen eingerichtet ist, da sie
nicht anders eingegangen und angenommen werden wollen, um zur Endschaft der Sache
und Schluß' der Heirath zu gelangen, nicht allein vor sich mit unterschrieben, sondern auch
unserer übrigen Brüder gleichmäßig Unterschrift und Einwilligung in solche Ehestiftnng,
und sonderlich den darin enthaltenen siebenten prurab Armrautirsb hat, darbe! aber des
mehrcrn mir rsruoirstriret, welchergestali alles solches und die darin zum Witthum ver¬
schriebenen 599 rheinische Gülden ein mehrers erforderten, als bei Aufrechtverblcibung
unseres ohnwiderruflich ausgemachten Lehnstammes und meinem jetzigen Vermögen
vorhanden und thulich sei, und er danncnhero selbst davon Verdruß und Nachteil vor sich
haben und man den Zuschuß kraft der gethanen (Z-rmruirtis von ihm xrastsircliren dürfe,
welches ich auch selbst also befunden und genugsam verstanden habe. Als rsvsrsire ich
mich hiermit vor mich, meine Erben und Erbnehmen sub bonorum aus¬
drücklich und wohlbedächtig, obbenamten meinen herzgelicbtesten Bruder wegen dieser
Unterschrift und (Z-uaranbis solcher meiner Ehestiftung allenthalben schadlos zu halten
und gegen alle Ansprüche und Anforderungen auch männiglich auf meine Unkosten zu
vertreten, wie denn auch meiner künftigen Gemahlin Einwilligung hierinne und mit
Unterschrift ouur Gurs-tors dieses meines bündigen llsvsrsss zu verschaffen, gegen
welchen uns beiderseits kein einzig Recht, noch einig geist- noch weltlich oder sonstiges
ZZsuötroium oder Dxospiüou, oder was noch künftig von dergleichen erfunden werden
möchte, schützen soll. Alles treulich sonder Gefährde wissentlich und wohlverständigt aus-
gestellet. Ilöotrsi, den 9. Uauuarrj 1719.

(Id. 8.) Ernst Rudolph Freiherr von Ebcrstcin.
Unriv .lulanotta (larolins von Eberstein gcborne von vieiilikiin.

Am Z .Juli 1719 bestätigte des Königs, Kurfürsten rc. ?c. Friedrich August
von Sachsen Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfeld Johann Friedrich
von Stammer auf Rammelburg der Frau Maria Antonetta Karoline
von Eberstein geb. von Dienheim auf ihr Ansuchen Hrn. Christian
Marschall von Bieberstein als „Kurator hier im Lande," nachdem
letzterer schon 10 Tage zuvor folgende Urkunde mit unterschrieben hatte:

Nachdem die Hoch- und Hochwohlgeborenen Herren, Herren Ernst Friedrich des
h eiligen römischen Reichs Graf von Eberstein, auch Herr Wolf Dietrich, Herr Karl,
Herr Anton Gottlob, Herr August Christian Wilhelm und Herr Wilhelm aller¬
seits Gebrüder von Eberstein ouui lduratorio wegen Herr Wilhelms von Eberstein meine
hochgeehrteste Herren Schwäger mir auf meines lieben Mannes und mein bittliches An¬
suchen dj« Freundschaft und Liebe erwiesen, und meine Ehestiftnng in solchen Harrains
unterschrieben, daß auf unverhofften Todesfall meines lieben Mannes Sie mir aus dessen
Lehn-Gütern Fünfhundert Gulden Rheinisch jährlich zum Leibgedinge zahlen wollten, nach¬
dem aber ich nebst meinem Herrn Gurators verständiget worden bin, daß mein lieber
Mann, Herr Ernst Rudolph von Eberstein, mit seinen Herren Brüdern einen gewissen
Lehnstamm mit keinen Onsrs beschweret werden sollte, in Bezahlung der mir gelobten
599 Gulden Rheinisch aber solcher sehr Aravirst würde, indem sein übriges itzigcs Ver¬
mögen nicht wohl hinlänglich, mir die 599 Gulden Rheinisch abzuwerfen, und ich aber
keinesweges gesonnen bin, mein hochgelicbte Herren Schwägere Gutheit zu mißbrauchen und
den oonstitmirbsr, Lehnstamm zu beschweren:

So will daher mich hiermit dahin freiwillig erkläret haben, daß ich bei ereignenden
Fall aus meines lieben Mannes itzigen Gütern mehr nicht fordern will, als was die-



selben ertragen können, und will ich vor allen Dingen und zuvörderst den oonstülnirtsn
Lehnstamm abrechnen lassen, will auch die mir unterschriebene Ehe-Stiftung änderst nicht
xroänoirsn und vor mich allsAiron als auf dasjenige, was über den mehrbcsagten Lehn¬
stamm vorhanden sein wird. Zu Urkuud habe ich diese Erklärung wohlbedächtig und mit
Genehmhaltung meines gerichtlich bestätigten Herrn Onrntoris. auch mit Vorbewußt
meines lieben "Mannes unterschrieben, und besiegelt von mir gestcllet.

Geschehen Neuhaus, den 28. llnnis 1719.
(b. 8.) Zlni-iv ^.»louncttv Caroline von Ckersteln gcbohrnc

von ttienbeim.
(Ii,. 8.) Christian Marschall von Bieberstein, curat, nois der

Frau Ober-Stallmeister von Obsrsbsin.
<!,. 8.) Lrimt liuilolpll von überstei».

Victor Fürst zu Anhalt konfirmiert des Ober-Stallmeisters V. R. v. Cberstcin Hei¬
rathsvertrag am 16. 8ept. 1721.

Von Gottes Gnaden Wir Victor Friederich Fürst zu Anhalt, Herzog zu Sachsen,
Engern und Westphalen, Graf zn iseaiiie». Herr zu Vernbnrg und Zerbst zc. Urkunden
hiermit. Demnach Uns der Wohlgebornc fürstl bischöfl. Eichstädtische Ober-Stallmeister
Ernst Rudolph von Ebcrstci» als LehnSvasall Uns gehorsamst ersuchet, daß Wir vorher¬
beschriebene, zwischen ihm und seiner Ehel iebstcnstder Freiin von Oi.snbsi.rn ge¬
troffene Ehe-Öaota ct. U. den 9. llan. 1719, nachdcme er die von seinem Vater sei. auf das
Gut Ncnhans gemachte Lehenschuld bei dem herzogt, braunschwcigischcn Geheimten Rath
Wilhelm von Wilkenit; ä 2000 Rthlr. von ihrem Eingebrachten übernommen und be¬
zahlet, gnädigst oontirrnircn und Unjern lehnshcrrl. Oonssns darüber zu erteilen gnädigst
geruhen möchten, und Wir dann darbet nichts Bedenkliches befunden: Als oonllriniren
und bestätigen Wir besagte Ehe-Onota in allen Olansnln und Onnobsn hiermit der¬
gestalt, daß darüber stets gehalten und so oft es nöthig die Oonbrabönten landsfürstl.
aeschützct werden sollen, jedoch Uns und männiglich an seinen Rechten ohnschädlich.
Urkundlich haben Wir Uns eigenhändig unterschrieben und Unser fürstl. Irwins! wissentlich
darunter drücken lassen. So geschehen Bernburg, den 16. 8sr>1. 1721.

(O. 8.) Vivlor Mrjl zu Anhalt.
Der Ober-StallmeisterErnst Rudolf v. Eberstein starb am 26. Dec. 1736

zu Ober-Mössing und hinterließ die Witwe, zwei Töchter: Maria Theresia
Wilhelmina Antonetta lgeb. 10. März 1722 zu Eichstädt, verm. mit dem
fürstl. basel. Ober-Stallmeister Joseph Niclas Reich von Reichenstein)
und Maria Elconora Antonetta (geb. 29. April 1723 zu Eichstädt,
st 17. Dec. 1777 zu Arlesheim) und einen Sohn: Christian Franz Anton
Karl Ludwig >geb. 4. Nov. 1719 zu Eichstädt, st II. Januar 1797 zu Basel),
welcher bis 1742 in Rom studierte und dann TmilfiroM des Hochstifts zu
Basel wurde. Herr vr. V,. Lieber zu Basel hat die Güte gehabt, mir über
den DompropstFranz v. Eberstein unterm 27. Ose. 1S73 Folgendesmitzuteilen:

„Als die Franzosen das bischöflich-baselische Gebiet 1793 in Besitz nahmen, verließ
das Domstift seine Residenz in dem nahen Dorfe Arleshcim und brachte — ein be-
merkenswerthcs Oastnin — sein Archiv und seinen Kirchenschatz nach Basel in Sicher¬
heit, also in dieselbe Stadt, die 1529 sich vom Bischof losgesagt und protestantisch geworden
war. Es scheint, daß der Dompropst Oran? Anton kein Bedenken trug, seinen Wohnsitz
nach Basel zu verlegen, und daß er sogar hier sein Leben beschloß. Derselbe ist übrigens
hier keineswegs vergessen: er scheint sich auch litterarisch bcthätigt zu haben. In den
neuen Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, 3 Abthlg. (Lasel 1816) von
Markus Lutz werden S. 174 ff die Schicksale des Baslerischen Stift-Kapitels erzählt,
und zwar beruft sich der Verfasser auf die „lateinische Urschrift des sel. Dom¬
propst ?rs.n2 Freiherrn von Obsrstsin." Ob ein solches lateinisches Nanu-
soript in hiesigen Bibliotheken vorhanden ist, vermag ich noch nicht mit Bestimmtheit zu
sagen; meine bisherigen Nachforschungen waren bis zetzt ohne Erfolg Dagegen habe ich
in einem handschriftlichen Sammelbaude, der aus dem Nachlaß des erwähnten Markus
Lu tz stammt, ein Schriftstück gefunden, das folgenden Titel hat: „Avis, Ooolssias Last-
11611813, 16. 68li ()0I18t,i1)1l1)i011633)5110 tl.3.163 3I136HII6 01'6.il13l,i01163 (Z1136 III ^^1300^)1
Lasilisnsis Arobivo Ulannsoriptas asssrvantnr vsl tz.xis sckibas sunt. Oollsotüonsin
actornavib ( brist. Vranciscus Carolns ab liberst ein sinsclsin soolsslas oanonions
Anno äoinini 1760." Oiroa 45 Folioseiten.

Im gleichen Baude stehen „Nsrnxli Lasilisnsis slnscksingns oapitnli lata,."
4 Folioseiten, auf Wunsch des Bibliothekars von 8b. Llasii im Schwarzwatd im I. 1761
niedergeschrieben, jedoch ohne Name des Verfassers. Vielleicht ist dieser Aufsatz von
Lutz für seine Geschichte des Basier Domstifts benutzt worden."
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August Christian Wilhelm von Elmstein,
Stifter der noch btnhenden Worunger Wrcrnche

(S. 1204),

gräfl. stolberg. Hof-Jägermeister, war der 10. Sohn Christian Ludwig's v. Eber¬

stein auf Neuhaus. Er wurde am 7. Aug. 1697 auf Neuhaus geboren (vgl.

oben S. 164) und verheirathete sich I) 1730 mit Johanne Louise von Ingers¬

leben (f 1752); II) >755 mit Louise Eberhardine von Trebra. Bei der

brüderlichen Teilung erhielt er das Vorwerk und Dorf Morungen und den

4. Teil von den Amtsforsten und Jagden, und acquirierte am 24. Juni 1720

das Vorwerk und Dorf Horla wiederkäuflich von seinem Bruder Karl in

Dillenburg (f. vorn S. 173 ff.). Sein Vater, der Stammvater der Neuhäuser

Linie Christian Ludwig v. Eberstein, war am 24. Okt. 1717 auf Neuhaus

mit Hinterlassung von 7 Söhnen: Ernst Friedrich, Wolf Dietrich, Karl, Anton

Gottlob, Ernst Rudolf, Christian und Wilhelm gestorben. Letzterer, der

nachmalige Major Wilhelm v. Eberstein, errichtete unterm 25. Mai 1750 ein

Testament und setzte darin seine beiden noch lebenden Brüder (Graf Ernst

und Jägermeister Christian) und deren lebende Söhne, wie auch feiner

verstorbenen Brüder zurückgelassene noch lebende Söhne zu Erben

ein, die sich in Lapita teilen sollten. Gemäß des Testaments des Major Wilhelm

erhielten der Jägermeister Christian v. E. mit seinen 3 Söhnen 1r Ehe:
Friedrich Ludw. Wilh., Heinrich Karl Wilh. und Karl Gottlieb August

Anteile an den Fideikommißgütern zu GeHofen. Der zuletzt genannte Sohn

Karl, kursächs. Estandartjunker, f 1^ Jahr vor seinem Vater (12. Januar 1764),

der nun dasjenige st, -> an dem vom Major Wilhelm hinterlassenen Grundbesitze w.,

welches dem verstorbenen Sohne überkommen war, dem in 2r Ehe am 10. Nov. 1762

zu Morungen geborenen Wilh. Ludw. Gottlob vermachte:

Hespoiisn», jurickionm, die Erbfolge des Jägermeisters Christian von Eberstein
betreffend (Jan. 1766).

Als uns Abschriften zweier letzten Willen, auch Dxtraot eines Gerade-Kaufs mit
Dit. H.. 1Z 0. bemerket, samt zehen unterschiedenen Fragen zugeschicket und unsere Rechts-
bclehrung darüber gebeten worden; demnach erachten wir nach fleißiger Verlesung und
Erwägung darauf in Rechten gegründet und zu erkennen sein:

lind anfangs auf die erste Frage: Hat 4Vi1b.sluius, einKursächsischcr von Adel, im
Jahre 1750 in dem beigefügten Testamente sud 4. seine damals noch am Leben gewesenen
zwei Brüder, Drnsstnrn und tüllristianuin, samt deren Söhnen, sowohl derer bereits
vor ihm verstorben gewesenen Brüder sämtl. Söhne zu Erben, und zwar in Llaxita der¬
gestalt, daß die Väter mit denen Söhnen, und diese beiderseits mit denen übrigen seiner
verstorbenen Brüder Söhnen das Seinige in Llapita, teilen sollen, zu Dnivsrss.1-Erben
eingcsetzet, anbei Znllo 7 in folgenden Ausdrücken äisxonirct:

„Da ich nun lediglich der Familie zum Besten, um dieselbe in etwas bessere Umstände
zu setzen, ich mir es so herzlich sauer werden lassen, und meine Tage zwar llonstt, aber
dabeibin Sorgen vor meiner Brüder Kinder mit vieler tntigns im Dienst zugebracht und
das Meiste meiner Vcrlassenschaft durch meinen sauren Dienst erworben; so will und ver¬
ordne ich auch, daß dasjenige, so meine Herrn Brüder und Brüder-Söhne, auch derer ver¬
storbene Herren Brüder hintcrlassene Söhne von mir ererben, nicht verthan werden solle,
sondern es soll als ein wahres Lehn geachtet werden, und soll Keiner Macht haben, es zu
verpfänden, oder das Daxitai zu verthun, denn dieses das einzige Mittel, den 11. H. Manns¬
stamm aufrecht zu erhalten, daher denn die Güter nicht wieder zerrissen werden sollen."

Und es ist hierauf der Nsstator IViUrsinins 1757, vor ihm aber sein einer mit in-
stituicrtcr Bruder Drnsstus (i 20. April 1752) Todes verfahren, da denn der andere über¬
lebende Bruder Lllristianns mit seinen dreien selbiger Feit allbercits geboren gewesenen
Söhnen Friedrichen, Heinrichen und Karln, darneben derer andern Brüder-
Kindern, jeder zu dem fünfzehentcn Teile, dieser Disposition gemäß zur Lnoosssion
gelanget. Dahingegen ermeideter Ollristianns nachhero 1763 ans der andern Ehe
noch einen Sohn. Namens Gottlob, erzeuget, in eben selbigem Jahre aber, also nach an¬
getretener Erbschaft, der eine abgedachter seiner mit instituierter drei Söhne, Karl, Todes

21



— 322 —

verblichen, dessen ererbtes V" Teil der 'lVilbslruischcn Verlassenschaft Dbristianus, als
jenes Vater und bsrss lssitirnus bis zu seinem am 4, Xovsrubr, 1765 ebenfalls erfolg¬
ten tödlichen Hintritt überkommen und genossen, in der von ihm errichteten Disposition
sub D aber seinem Sohne zweiter Ehe, vo'rbenamten Gottloben, und zwar allein beschieden,
und es entstehet die Frage: Ob dieser Obristiauus den von seinen: jüngsten Sohne
erstercr Ehc, Darolo, herrührenden fünfzehnten Teil aus liVilbslrai Erbschaft seinen beiden
übrigen Söhnen, Friedrichen und Heinrichen, mit Bestände Rechtens entziehen und
dem'Sohne zweiter Ehe, Gottloben, allein zuwenden mögen?

Ob nun wohl ^Vilbslurus die Macht, über die von ihm verfällten Erbanteile auf ihren
Todesfall zu tsstircn, seinen Erben nicht ausdrücklich benommen, jedoch bei wirklichen
Didsioornruissis laruilias, wo nicht bei deren Errichtung eine besondere Vorschrift ge¬
geben, die von der Kamills darzn gehören, so, wie es die Ordnung der Suooessiou ad
rntsstato bestimmt, einander folgen, in welcher Rücksicht alle drei Söhne Dbristiaui
gleiches Recht haben würden, Hicrnächst die von ^Vilbslrno geäußerte Intention, den
Mannsstamm aufrecht zu erhalten, auch, wenn der eine Sohn Odristiani, Gottlob, der
ohnedies aus "Wrlbslrni Vermögen noch nichts zu dergleichen Behuf überkommen, zu dem
'/is, welchen sein Bruder Darolus von 'VLilbsliuo ererbet gehabt, nach seines Vaters
Olrristiani Disposition snd D gelangete, erhalten werden würde, Übcrdiescs, wasmaßen
hier nicht sowohl ein Dicksioonnnissnin tarnilias errichtet, als nur die Bewegnngsursache,
warum ^Vilbslrnus sämtliche männliche ^.Znatsn mit seinem Nachlasse bedacht habe, in
dieses letztem Willen geäußert worden wäre, sowohl daß, wenn einmal, wie von denen
andern beiden Söhnen des Odristiani, auch übrigen Erben des IVildslini vor bekannt
angenommen worden, Dbristiauus mit Ausschluß derer übrigen 13 zum Mannsstammc
gehörigen Personen, seinem Sohne Darolo allein in dessen Vis Teil suoosdlren können , er
es auch einem seiner zum Mannsstamme gehörigen Sohne vorzüglich vor denen andern
zuteilen mögen, davor gehalten werden dürste, auch die dagegen angezogene Dsois, Dlsot,
Laxou, X ds anno 1746, so bloß auf die gemeinschaftliche Aufhebung oder Abänderung
derer Didsiooiuinissorurn tarnilias gehet, anhero nicht zuziehen. Im übrigen aber ein
Besitzer eines Didsioornrnissss wider dessen Dnnckation auch nicht zum Nachteil seiner
Söhne hierunter etwas abzuändern, oder dem zuwider vorzunehmen berechtiget ist.

Dennoch aber und dicweil aus denen vorangezogcnen Worten Hpbi 7 des 'Wilbslrni-
schen Testaments allerdings ein wirkliches Didsioorninissurn tarnilias, und zwar ein
solches, kraft dessen diese aus ^Villrslini Vermögen auf gleiche Art unterstützet werden soll,
erscheinet. Allermaßen nicht nur die ganze Familie, nämlich der Mannsstämm zu wieder¬
holten Malen darinnen und sonst im Testamente benennet, nach Zxbo 8 auch sogar in
denen jeder seiner Brüder Töchtern ausgesetzten Eintausend Thalcrn, deren Brüder oder
überhaupt der männliche Nachlaß Didsioorurnissaris substituiret, desgleichen, daß das¬
jenige, so dessen Brüder oder Brudcrs-Sohn ererben, nicht verthan, ja'nicht einmal ver¬
pfändet, also noch weniger gänzlich auf jemanden traustsriret werden solle, untersaget,
Nochmehr aber, daß es als ein wahres Lehn geachtet werden soll, vcrsehn, ein Lehn aber
der Besitzer in prasjudioiurn derer, denen die Luoosssiou daran zukömmt, durch ein
Nsstainsut auch einen vor dem andern außer der Ordnung oder vorzüglich nicht traus-
tsrircn kann. Überhaupt selbiger sofort im Eingange des Testaments, daß er für seine
noch lebende Brüder und deren, auch deren verstorbenen Söhne gleiche Liebe trage, und
dahero keinen dem andern vor- oder nachsetzen wolle, geäußert. Dabei nicht außer Obacht
zusetzen, wenn Zxbo 3, 4 enthalten, daß die vor ^Vilbslnri tödlichem Hintritte etwa annoch
znerzcugcndc Brüders-Söhne mit denen übrigen Miterbcn gleiches Recht haben, eines vor
ihm versterbenden Erben Anteil aber nicht seinem Vater oder Brüdern, sondern der ganzen
Erbschaft und allen insgesamt anhcim fallen solle, daraus anloZios, daß ein nach dsvol-
vlrter Erbschaft allererst Geborner um so weniger eines bessern Rechts, als die, so ihm
wirklich suoosdiren, teilhaftig werden solle, zu iutsriren, Jedoch eben da ^Vilbslrnus,
daß nach eines Erben Tode dessen einmal erlangtes Erbteil auf allerseits ihn überlebende
Dobasrsdss fallen solle, nicht besonders verordnet, daß, was in den Zweifels-Gründen

angeführet, nämlich guod lir dubio tsstator ordiusna Luoosssionis ab iutsstato, ut
tlllus luZrsdiatur loourn Dstuuoti ssgui voluisss osnssatur, mit sich bringet, daß
Dbristiauus mit seines Sohnes Daroli '/"Teile von diesem allein befället worden, solches
aber einem seiner lebenden Söhne vor den andern nicht aussetzen mögen. Gleichwohl
dessen zwei Sohne erster Ehe, wie sich aus denen übrigen Fragen und dessen Disposition
sub D ergiebt, außerdem seine Erben ultra lsAitinaarn worden, folglich auch hierunter sich
dem, was er in Gottlobs Davorsna haben wollen, nicht widersetzen mögen: So ist zwar
Dbrlstiauus, das von seinem Sohne Darolo ihm angefallene, mit einen: Didsiooininiss
belegte '/" Teil aus 'lVilbslrni Erbschaft dem jüngsten Sohne Gottloben allein zu ver¬
machen nicht befugt gewesen, jedoch dessen Verfügung von seinen andern beiden Söhnen
Dridsrlso und Dsurioo demohngeachtet, soferne sie außerdem von ihm selbst ein mchreres
als das Pflichtteil ererben, sich zu unterwerfen und nachzukommen.
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Zum andern und auf
die andere Frage

hat vorgcdachtcr Olrristianus in seiner väterlichen Willcns-Verordnung sub Zplro 8 gewollt,
daß von dem unter seinem eignen aus seines Bruders IVillrslini Verlassenschaft aus
seine Person erhaltenen Bergwerke und Kupferhütte, und außer solchen auch noch an dem
ganzen Berg- und Hüttenwerke in Besitz habenden '/>->, seine drei Söhne gehalten sein
sollen, die Ausbeute mit ihren Schwestern gleich zu teilen, so lange diese lcdig und un-
vcrheirathct bleiben. Wannenhero darüber: Ob selbiger seinen zweenen Töchtern die Darti-
oipirung von denen Ausbeuten des zu seinem von IVillislnio ererbten gehörigen
Bcrgantcils vermachen können, oder solche dessen drei Söhnen zu gleichen Teilen unbeschwert
verbleiben müssen? Zweifel vorfällt.

Ob nun wohl IVillrslinns aus vorangczogencr vorzüglicher Wahrnehmung des männ¬
lichen Stammes seines Geschlechts seinen bliäosn, dazu diese beide Töchter des Olrristiani
zu zählen, weiter nichts, als jeder hin tau send Thulcr, wenn sie bei seinem Absterben noch
unvcrheirathet sein würden, jedoch so, daß ihre Väter und Brüder daran einiges Recht
nicht haben sollten, im 4. Fplio seines Nsstainsnts snb ^ beschicken, folglich diese von
allen übrigen und dem, was zu sothancm '/is ihres Vaters gehörig, ausgeschlossen scheinen.
Vielmehr, als ob diese Ausbeute zu der mit dem Diclsivoinnrisss nach Entscheidung voriger
Frage beschwerten Erb-?ortion zu zählen wäre, um so mehr wahrscheinlicher wird, als
Oliristianns selbst in seiner Disposition snb D Aplro 8 hierbei mit ausdrücklichen Worten
zum Voraus setzet, daß die unter mehr erwähntem seinem V>° mit begriffen sei, also dieses
wider sich gelten lassen müssen, übcrdem einige Rcchtslchrcr in den Gedanken stehen, daß
die lrnotns nistallioi nicht als rsnasosntss anzusehen, folglich nicht zu denen Nutzungen,
sondern zu der Lnlzstans des Vermögens sowohl als die Kuxe selbst zu rstsrircn wären,
denn gewissermaße beitritt, daß in Kursachscn nach dem rubra Zsnsrali der

Doristit. Dlsot. 25. l?art 11.
vsrbis. oder jemand anders daran den nsruntrnotnin und den Gebrauch hat, der darin
enthaltene Satz, daß sie nicht wachsenden Früchten gleich, sondern vor bewegliche Güter, so
dem Weibe sonst in der Ehe zukommen, geachtet werden sollen, vor Allgemein von Vielen
angenommen werden will, solchem nach, daß Olrristiani Dispositiv, als der IVillislrni-
scheu zuwiderlaufend und das Dicksiooininiss vermindernd ipkrojurs null und nichtig
wäre, vermeinet wird.

Dennoch aber und dieweil das von IVillislmo intsndierte Diclsioonunissnrn tainilias,
sowohl denen vsrbis clispositionis, als dem ganzen Zusammenhange des Testaments nach,
sich nicht auf die Einkünfte der jedem zugekommenen Erb-Dortion erstrecket, sondern nur
die Lubstantiarn selbst aKloiret. Oliristianns aber, wenn er, daß die Ausbeute derer
Bergwerke unter seinem, vom Bruder IVillrslrno überkommenen Erbteile begriffen sei, be¬
hauptet hat, sich nur irrig, welches der Wahrheit nicht zu prasgnckioiren vermöchte; oder
zweideutig, daß er die Ausbeute und Bergteilc, so solche hervorbringen, pro Lz^noniinis
angenommen, ausgedrücket hat. Hingegen die Meinung, daß Ausbeute in rsZnla all
Drnotns rsnasosntss einfolglich zu dem nsnlrnotn zu rstsriren, sowohl der Natur der
Sache, da Erze allerdings nachwachsen, und nsntrnotuarins all Dxsinplnin clornini
von einer Sache Gebrauch machen kann, als denen gemeinen Rechten D. 13. Z 5 D <1. usu-
Irnot. D. A. A 2. 3 socksrn. D 1 D. cl tnvcko not. D 7. K 13 14. D. solut. naatini.
und der vorangezogcnen Oonstitntioni Dl. 25 1' 11 gemäß, maßen nach dieser letztern
nur in Ansehung des dem. Vater und Ehemanne zustehenden Nießbrauchs solche zur Lnlz-
stau? des Vermögens geschlagen wird, dahingegen von dem übrigen in rnbro gedachten
nsntrnotnariis in niZro nichts entschieden, dergestalt es bei der ik-SAnl verblieben, jenes
aber nur eine Ausnahme abgiebt. Ans allen Fall Olrristianns nicht in psrpstnnrn,
sondern nur, solange die Töchter nnverhcirathct bleiben, denen Söhnen selbige zur psr-
osption derer Ausbeuten von diesem '/,° zuziehen, auferleget hat, wodurch diese um so
weniger beschweret, da er ihnen sein eigenes des ganzen Berg- und Hüttenwerks, darüber
er ohnstrcitig zu clisponireu vermocht," allein zugeeignet hat, wogegen die Töchter sich eben¬
falls mit der bloßen Ausbeute davon begnügen "lassen, folglich die Söhne auf alle Fälle
sattsam entschädiget sein, und diese Disposition allemal von Olrristiani eigenem '/s auch
wegen des Ertrags der Ausbeute, das von IVillislnro herrührende 1Ü5 T?ils in Erfüllung
zu setzen, ihnen oblieget; welches aber auf keiner Seite der IVillrslinischcn licksioonunissa-
rischen Absicht oder Vorschrift dergestalt zuwider laufen würde:

So hat Olrristia.no rsspsotn seiner drei Söhne, seinen zwei Töchtern den Mitgenuß
der Ausbeute des von IViltrslnro überkommenen Anteils derer Berg- und Hüttenwerke,
bis zu deren Verheirathung zu gönnen, allerdings frei gestanden, und mögen diese, dessen
drei Söhne, sich der Befolgung desselben mit Bestände keineswcges entäußern.

Zum Dritten und auf
die dritte Frage

ist von Olrristia.no in seiner beiliegenden Disposition snlr lZ unter andern anbefohlen
worden, das zu bauen angefangene" neue Gebäude, wenn es bei seinem Leben nicht fertig21*
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würde, nach dem vorhandenen Risse vollends zu Stande zu bringen, damit seine Gemahlin
mit ihren Töchtern, so lange sie Witbc, und erstere unverheiratet bleiben, darin wohnen,
und ihre Wirtschaft treiben könnten, derselbe aber, ohne solchen Bau auszuführen, aus
der Welt gangen, und es wird nunmehr«:

Ob Dieses Kinder und Erben selbigen vollends zu beendigen nicht entübriget sein könnten?
angefraget.

Ob nun wohl aus der vorangezogcnermaßen geäußerten Absicht, seiner hinterbleibcn-
den Witbe einen destobequcmern Witbcnsitz zu verschaffen, daß diese ihn dazu verleitet,
auch wohl gar durch ungestümes Anhalten, so der Gültigkeit derer Testamente sonst Abbruch
thut, verleitet haben möge, glaubhaft wird. Hingegen dieses Drasstauciun: höchst nachteilig,
ganz unnöthig und ohnüberlcgt, Allcrmaßcn selbiger nach der Ehestiftung allbercits eine
Wohnung auf dem Amtshofe zu bl, oder fünfundzwanzig Thaler zur Hausmiethe verschrieben.
Dagegen tsstator den Bau wegen von denen Unterthanen darzuals einen anzubauenden Flügel
und (Zeiten an sich aber ganz überflüssigen Gebäude, verweigerter Dienste erliegen lassen müssen,
fo, daß er nicht viel weiter als mit Legung des Grundes gekommen, danncnhero denen Erben die
Ausführung dieses Rechts derer Baufrohnen, oder außerdem deren Entrathung den an sich
selbst kostbaren, an verschiedene tausend Thaler vermuthlich ansteigen werdenden Bau,
merklich erschweren dürfte: Jedoch die Witbc und Töchter in dem allbereits stehenden
Wohnhause hinlänglichen Gelaß haben. Sobald erstere den Witbenstuhl, Ivic ihr als einer
noch jungen Person wohl zuzutrauen, verrücket, letztere aber zur Ehe vcrschrciten, diese
sämtliche Kosten ganz vergeblich aufgewendet sein würden: Bevorab, da das Gut, darum
dieser Bau zu beendigen, nur pfandweise an Oüristianuru gekommen, diesen: nach bei er¬
folgender Wiedercinlösung sämtl, Baukosten als bloße srwapius voiuxtuarii ohne einigen
Entsatz damit an die Eigenthümcr übergehen, und gänzlich verloren sein müßten: Derge¬
stalt dieses gewissermaßen einer Oonckitioni turpi oder absonas ähnlich geachtet werden
könnte. Wenigstens, daß die Befolgung desselben, so lange bis die Baudienste Wider die
Unterthanen erfochten, ckiiksriret werden müßte, der Billigkeit gemäß, sich erachten läßt, je
weniger eine Zeit, innerhalb welcher diese zu bewirken, bestimmt ist: dennoch aber und weil
die Fortstcllung eines willkürlichen, auch unnöthigcn Gebäudes arbitrii, überhaupt einem
Jeden unbenommen, seine Erben auf selbst beliebige Art, sogar bis auf den vierten Teil
der Erbschaft, und nach Beschaffenheit derer Umstände noch weiter zu onsriren. Die Ver¬
besserung derer Güter und Grundstücke auch durch Gebäude, aber gewissermaßen zu Beför¬
derung des boni public: gereichet, und gewöhnlich nicht weniger, daß adligen Witben auf
mehrern Rittersitzcn ihrer Ehc-Oousortsu den Aufenthalt zu wählen frei gestellet, oder
ihnen mehrere Vorteile, als in denen pacbis ckotai, verabredet, verschaffet werden; danncn¬
hero alle Einwendungen wider den anbefohlenen Bau in Rechten nicht gegründet, übrigens
sich von selbst verstehet, daß diese Obliegenheit, so zu einem xrasssutü coruraocko gereichet,
baldmöglichst erfüllet werden, die abgängigen Frohnen aber durch einstweiligen, von denen
widersetzlichen Unterthanen zu rsxsturendcn Vorschuß und Handlanger ums Lohn unter¬
dessen verrichtet werden können. Und wenn auch Oüristianus zu dieser Verfügung durch
seiner Ehegemahlin soiiicitiren gcnöthigct worden wäre, dieses doch nicht die Errichtung
des Testaments an sich beträfe, "also keine Unbeständigkeit nach sich zöge, zu malen der
Witbe Aufenthalt nicht die einzige Bewegungsursache'darzu, sondern zugleich mit auf die
Töchter gesehen worden:

So lässct sich, wie die Erben von'Erfüllung dieser Obliegenheit des vorgeschriebenen
Baues zu befreien, keine rechtliche Anleitung ausfindig machen.

Zum Vierten und auf
die vierte Frage

findet sich von Ostristiano sub 4Z ßxüo 4. 5, vorgeschrieben, daß seine drei Söhne, dessen
in Besitz gehabtes Gut, solange an einen Meistbietenden; jedoch an keinen Andern, als
einen Fremden gemeinschaftlich verpachten sollen, bis der jüngste Sohn, Gottlob, seine
küag'orsnnitasb erreichet, und das 24, Jahr erfüllet haben würde, welches denen beiden
ältern äußerst nachteilig vorkömmt, und die Frage: Ob ihnen nicht demohngeachtct, ehen-
der ack Divisionen: zu xrovocircn, und hierdurch hiervon abzugehen, ein Äcg übrig sei?
veranlasset.

Ob nun wohl alle Gemeinschaft, als rnatsr äiscoräinrnrn in denen Rechten verhaßt,
und Niemand ordentlicher Weise wider Willen darinnen zu verbleiben, genöthiget werden
darf. Solche auch in gegenwärtigem Falle die verdrießlichen Folgen nach sich ziehen würde.
In mehrere Erwägung, daß der jüngste Sohn, Gottlob, allererst 1763 zur Welt gebracht,
worgegen die beiden ältern Brüder vorlängst ihre voigtbaren Jahre erreichet, und an eigen¬
beliebiger nutzbarer Anwendung ihres väterlichen Erbteils dadurch behindert werden. So¬
gar selbst des unmündigen Bruders daher besorglicher Verlust, Dergleichen Obervormund¬
schafts wegen überhaupt möglichstermaßeu vorzubauen; dennoch aber und dieweil es hier
wiederum lediglich auf der Willkür des tsstaboris und leiblichen Vaters beruhet; der vor
seine Kinder wohl über dieses die beste Entschließung zu fassen, und einzusehen, die?ras-
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sumtüon vor sich hat. Ohnehin aber ein Hauptschade nicht einmal angegeben werden mag.
Vielmehr die Verpachtung derer Land- und Rittergüter die hergebrachte Art solche zu
nutzen; vornehmlich auch, wo kein urAsns ass alisuum, unbewegliche Grundstücken, derer
Niuorsuuiuiu möglichstermaßen zu erhalten getrachtet werden foll: dahero die Veran¬
staltung eines nicht immerwährenden, sondern nur bis zu des jüngsten Sohnes Mündigkeit
dauren sollenden gemeinschaftlichen Besitzes destochendcr zu unterstützen, als sonst der Un¬
mündige außer Stande, bei einer anzustellenden privat - Oitatiou wegen Annehmung des
Lehns sein eigen Bestes wahrzunehmen, käme, übrigens, welches auch bei bevorstehender
anderer und dritten, sowohl folgenden Fragen, zum Boraus gcsetzet wird, daraus kein
Oravarusu in dem Pflichtteile, so absgus onsrs zu hinterlassen, abzunehmen. Dagegen
die beiden ältesten Söhne zwcifels ohne ein mehreres, als dieses beträgt, von ihrem Bater
Oüristiano, ererben werden. Sodann aber auch orwris IsZitiraas sich nicht entbrcchen
dürften:

So sind Hsnrimis und ?ri<Z.srious, bevor ihr Bruder, Gottlob, mündig worden, mit
der xrovocations g-ci äivisionsiu wegen des väterlichen Gutes nicht zu hören. Zum
Fünften und auf

die fünfte Frage

wird: Ob nicht wenigstens beiden, oder einem von diesen ältcrn Söhnen unter eben denen
Bedingungen, so ein Fremder einzugehen erbötig, die Zeit der Oommuiiioii über vorbe¬
sagtes Gut in Pacht vorzüglich auszuthun sei? rechtliche Entscheidung verlanget.

Ob nun wohl die eigentliche Ursache, warum Oüristiauus solches untersaget, nicht
noch ein wahres Bedenken zu ergründen, so, daß dieses wirklich unter die katmlus Oispo-
sitionss rsrsriret werden möchte: und, wenn kein annehmlicher Oxtraotms sich fände, von
selbst sothancs Verbot seinen Abfall leiden würde. Anstatt, daß die Urassumtion ver¬
walte, wie sie als Brüder und Sclbsttcilhaber des gemeinschaftlichen Besten mehr als ein
eigennütziger, oder doch seinen Borteil denen VerPachtern vorziehender anderer Pachter
wahrzunehmen geneigt. Vornehmlich aber die Besorgnis einschlägt, daß, wenn der jüngste
Bruder gar während dessen, oa einmal mit einem Oouciuaiors auf sechs Jahr ge¬
schlossen, aus dieser Zeitlichkeit abgefordert würde, oder solches gar in denen letztem sechs
Jahren vor der Nasorsuuitast, sich zutrüge, sie ultra iuisrtiousru tsstatoris, und über die
19 Jahre der Niuorsuuitast hinaus in der Nothwendigkcit, den Pacht auszuhalten vor¬
blieben; dennoch aber und dicweil es gleiche Bewandtnis, wie bei voriger Frage hat, und
nicht darauf, wieferne Oüristiaui Wille seinen Söhnen nutzbar oder schädlich sei, zu rstise-
tiren, sondern lediglich, ob die Freiheit, solches zu befehlen, in denen Rechten eingeschränkt
sei; welches letztere hier ermangelt. Demnächst der Fall, daß ein anderer Pächter sich nicht
angeben möchte, schwerlich sich ereignen dürfte, oder doch im Voraus die Entscheidung da¬
rauf nicht zu setzen. Im Übrigen bei denen lutsrssssutsu stehet, auf wenigere, als sechs
Jahre zu schließen, oder sich darüber, wenn vor Endschaft der Pachtzeit davon abgegangen
würde, im Voraus mit denen Oouciuotoribus eines gewissen zu vereinigen; So haben die
beiden ruasorsuusu Brüder Friedrich und Heinrich auch der Zulassung zum Pachte über¬
haupt oder vor einem Fremden, die in Llüristiani Testamente gesetzte Zeit über sich in
keine Wege zu erfreuen. Zum Sechsten und auf

die sechste Frage

at Oüristianus seiner erstern Gemahlin beträchtliche Gerade 1737 vor biotarisn. und Zeugen,
esage überschicktcn bixtraeis sub O an sich gekauft, und es begehret nach dessen Aode

die zweite Gemahlin, oder nunmehrige Witbe, solche als adlige Gerade gleich denen übrigen
ihr zuständigen, vor sich hinwegzunehmen, weshalber: Ob selbige hierunter gegründet sei,
oder wem diese erkaufte Gcradcstücke sonst aus dem Erbe des Oüristiani zukommen? recht¬
licher Ausspruch anverlangct wird.

Ob uun wohl die zur Gerade sonst gehörigen Stücke, wenn deren unfähige Manns¬
und andere Personen, solche durch Kauf oder andere Art, von Frauenspersonen an sich
bringen, diese Eigenschaft verlieren, und als Erbe anzusehen, sowohl wenn Ehemänner der¬
gleichen, und insonderheit die von ihren verstorbenen Eheweibern herrührenden bei ihrer
anderweitcn Verheirathung in ihrem Gewahrsam behalten; oder sich ausdrücklich, daß die
folgenden Ehe-Oonsortiusn daran kein Recht haben sollen, erklären; oder auch solche Stücke
nur zu Zeiten zum wirthschaftlichen Gebrauche zu nehmen verstatten, nachhero aber ihnen
wieder ausliefern und verschließen lassen; wenigstens, daß dieses also nach dem Gebrauche
erfolgen solle, überhaupt und ein vor allemal' die Einrichtung treffen, eine Ehefrau au
diesen Stücken kein Recht, ihrer, als Gerade teilhaftig zu werden, überkommet. Besonders
hier in i?s.oto angeführet zu befinden, daß die Hinterbliebene Witbe selbst Tisch-,
Bettzeugc, Betten, Leinen und anderes dergleichen Geräthe nicht in zulänglicher Anzahl
ihm eingebracht habe, mithin Oüristianus bei seinem starken Hauswesen, das von seiner
verstorbenen Gemahlin erkaufte Geräthe zu Hiilfe nehmen müssen. Überhaupt jetzt be¬
nannte Stücke auf alle Fälle nicht zur adligen Gerade, unter welcher rsiicwa solche xras-
isuckiret, sondern zur gemeinen Gerade gehörig. Zudem behauptet wird, es fei zu über-
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sehen, daß Oüristüani erste Gemahlin ihre Gerade um ein so geringes ?rstünm, davor
sie ihm solche verkauft, anderer Gestalt nicht, als in Ansehung ihrer Kinder überlassen habe,
in welcher Rücksicht solche entweder diesen aus erster Ehe erzeugten Kindern, als von deren
Mutter herrührend, alleinig anhcim, oder wenigstens ins gemeine Erbe falle, so. daß der
überlebenden Witbcn an Geradcstückcn, ein mehreres, als was an dergleichen sie selbst
eingebracht, oder währender Ehe seit 1755 vom vsürumbo angeschafft, und ihn im Be¬
schluß gegeben worden, nicht zuständig sei; dennoch aber und dieweil, wenn einmal Obristiani
zweite Gemahlin, die von der erstern erkaufte Gerade mit Zulassung desselben in ihrem
Beschließe behalten, selbige zu der Zeit die gualitscksm Asraäioam Hinwiederuin ange¬
nommen. Hingegen daraus, daß die Wäsche nach dem Gebrauche hinwiederum beizulegen
und zu verwahren, zu denen weiblichen Verrichtungen gehöre, eben nicht, daß sie solche in
mariiü Gewahrsam bringen sollen, solget: Vielmehr es Lürristiuni. eigne Schuld gewesen
wäre, wenn er zwar die Absicht, daß der erstern Gemahlin Gerade nicht der letztern in
dieser Hnnliimst, zukommen solle, gehabt, gleichwohl darüber, daß sie selbige nach dem Ge¬
brauche ihm wieder einhändigen sollen, nicht gehalten hätte. Hierüber in der Lxseis imvtü,
daß sie solche Als Frau vom Hause, aufbewahren müssen, zugestanden worden. Ferner
nichts rslsviret, wenn angeführct, daß er die Gcradestücke erster Ehe gewiß selbst beschlossen,
aufbewahret, und die Schlüssel dazu an sich behalten haben würde, wofern er nicht selbig
zum Häuslichen ihn mit zu überlassen, sich in die Nothwendigkeit versetzet, gesehen hätte.
Allcrmaßen ein Hausvater in rsAula das Nothdürftige, so seine Ehegattin nicht besitzet,
ohnehin anzuschaffen pslichtig, also, da er dieses aus erster Ehe, schon in Bereitschaft ge¬
habt, solches an die Stelle des neuen anzuschaffen gewesenen, und welches Viclnas nicht
streitig gcmachet, tritt, wofcrne er nicht, als worauf es, wie in denen Zwcifelsgründen
bereits gedacht wird, hier lediglich beruhet, ausdrücklich diese Stücke der Frauen Gewahrsam,
oder der gualickntü Asraeiioas sximiret, sie hingegen nur listigerweisc, oder aus Nach¬
lässigkeit, oder wegen des nicht beendigten Gebrauchs und nicht erfolgen können der Wieder¬
instandsetzung zu andcrweiter Anwendung, oder reinlicher Beilegung und um zufälliger
Verhinderungen willen, selbige bsmpors mortis unter sich behalten gehabt hätte, übrigens
denen Kindern voriger Ehe in dem Geradekaufe sud L! bcsonderst nicht xrosxioiret, bei
Gcradckauscn aber, das Kauf-?rstinm meistens auf ein geringes gesetzt wird, so gebühret
die von tübristiano, von seiner verstorbenen Gemahlin verkaufte Gerade, zwar dessen Hinter¬
bliebene Witbe, in so soserne, wenn sie solche ohne Bedingung und mit dieser Gcnehm-
haltung bei seinem Ableben, gleich andern Gcradestücken besessen; außerdem aber dessen
sämtlichen Kindern zum gemeinen Erbe. Zum Siebenten und auf

die siebente Frage

hat Obristiani verstorbene Gemahlin, nachdem sie vorbcsagtcn Geradekauf mit ihm ge¬
schlossen gehabt, von ihren Anverwandten, viele sonst zur Gerade gehörige Stücke, als Erbe
oder Gerade ererbet, und wird darüber: Ob solche mit unter die ihm verkaufte Gerade zu
zählen, oder Verkäuferin auf ihre nächste Niftcl, oder auf wen sonst verfällct habe? Unsere
in Rechten gegründete Meinung verlanget.

Ob nun wohl die Gerade eine nnivorsidas rsrnm, so ihren Zuwachs, auch Abgang
leidet, folgbar anch die künftige bei darüber geschlossenen Oontraotsn darunter zu ver¬
stehen. Dann alles, was Oüristiairi erster Gemahlin auch von männlichen Anverwandten,
als Erbstücke etwa zugekommen sein möchte, soferne es bei Weibspersonen, als Gerade zu
oonsiclsriren auch bei ihr diese (jualitasd angenommen, dahero daß alles dieses ihm in
der dsnsralitmst nach der Anfüge snb O mit überlassen sei, anscheinen will, übrigens,
welchcrgcstalt einzelne Gcradestücke, wenn in gesetzter Zeit die Gerade überhaupt von der
nächsten Niftel gesucht, auch nach Ablauf des Jahrs gefordert werden können, davor ge¬
halten wird.

Dennoch aber und dieweil Lllrrisiüani erste Gemahlin ihm sub O nur ihre sämtl.
Geradestücke soviel deren vorhanden lwclchcr Ausdruck zu zweien unterschiedenen Malen
gebraucht), mithin nicht die künftige, noch universitärem käuflich überlassen. Jedoch er
als tdlaritus und üsres mobiliaris, die nachhero ihr zugefallenen, nachdem der nächsten
Niftel, so intro. annnin sich gar nicht gemeldet, die Urassorixtion entgegen stehet, und
da ohne dies res mobiiiarss, j'o auch keine Gcradestücke, durch einjährigen Besitz aogniriert
werden, das Eigenthum daran erlanget, Oüristiani Töchter aber, die aus der andern Ehe,
dazu, als Geradestücke der erstern Gemahlin, kein vorzügliches Recht haben. Daß aber
Onristianus einige davon seiner Hinterbliebenen Witbe übergeben, und diese dadurch solche
vor sich in gualitats Asrnckicm s-oguiriert habe, nicht angeführet.

So sind Oüristiani verstorbener Gemahlin, nachgcschlossencn Geradekaufe L! seiter 1737
ererbte, oder sonst aognirierte Gcradestücke, zwar nicht als ihm. verkauft, jedoch als ihm sonst
verblieben, unter seine sämtl. Kinder gleich dem übrigen Erbe zu verteilen. Zum Achten
und auf

die achte Frage
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wird hierbei der Zweifel: Ob nicht von der Gerade, so Obristiano seine vor ihm ver¬
blichene Ehegattin snb O verkauft gehabt, deren beiderseitigen Söhnen die Isgiiims. zu¬
gekommen sei? aufgeworfen.

Ob nun wohl Obrislianns in seiner väterlichen Disposition snb D Zpbo 9 selbst
zugestehet, daß von deren Nachlasse seinen mit ihr erzielten drei Söhnen das Pflichtteil
angefallen gewesen und er solches dem Sohne, Heinrichen annoch rückständig verblieben,
Friedrichen aber nur von sechstausend Thalern Eingebrachten abgestattet habe. Darneben
sich Fälle ereignen, darinnen auch in snbsiciinm von der Gerade dergleichen gefordert
werden kann; dennoch aber und dieweil der Regel nach Söhne an der mütterlichen Gerade
keinen Anteil haben und Obrislianns allbereits 1737 seinem verstorbenen Ehewcibc die
Gerade abgekauft gehabt, so, daß zur Zeit ihres Ablebens selbige nicht mehr in deren bonis
gewesen: DsAitima hingegen nur nach dem, was Eltern wirklich verlassen, zu oornpntüren,
Ilm so weniger eine inotüoiosa vonckrtio Dsracias vorgewaltet, und die von ihm an sich
gebrachte Geradestücken, nicht in Ansehung Verkäuferin, sondern Käufers, die Eigenschaft
gemeiner Erbstücke an sich genommen: So lasset sich eine von denen verkauften Gerade-
stiicken denen Söhnen des Obristüani zugefallene DsAitnma, mit Bestände Rechtens nicht
behaupten. Zum Neunten und auf

die neunte Frage
hat Obrisiianns die uns zugeschickte Disposition such D von zweien Zeugen unterschreiben
lassen, so der Unterschrift nach bei deren Errichtung gegenwärtig gewesen sein sollen, und
es tragen dessen Kinder Verlangen, durch deren Aussage sich wegen Beständigkeit sothancn
letzten Willens in Gewißheit zu setzen, zu welchem Ende: Ob nicht zuvörderst crmeldete
Zeugen über die dabei vorgefallene'Umstände zur eidl, Anzeige anzuhalten, auch worüber
sie diesfalls eigentlich zu befragen? rechtlichen Unterricht zu überkommen gewünschet wird.

Ob nun wohl bei allen tsstamsntarischcn Dispositionen deren Beständigkeit gnoack
tormaiia zu untersuchen, und zum Voraus zu setzen. Nichts desto weniger in Betracht, daß
zwei Zeugen Obristüani letzten Willen mit unterschrieben, auch vollzogen, sowohl zugleich,
daß sie bei solchem zugegen sich befunden haben, unter ihres Namens Unterzeichnung, und
vorgcdruckten Siegeln von ihnen uttsstirt worden, die Vermuthung, daß es damit seine
Richtigkeit habe, vorwaltet, Hiernächst Dbristianns seine erstere Meinung, nicht zu ckis-
xoniren, geändert haben, oder das, so er verordnet, von einem ihm etwa diesfalls gcthanen
unbilligen Ansinnen unterschieden sein kann, und einmal ein letzter Wille sxisturct, da¬
rinnen er denn sogleich in dem Eingänge, daß eS nur eine Dispositiv xaronlum intor
libsros sein solle, zu erkennen gegeben. Hierzu aber, wenn nur die Willensmeinung sich
zu Tage legt, keine sonderlichen Umstände und Lolsnnitastsn erfordert werden. Von
einer persona sxtransa aber weiter nichts darinnen enthalten, als einige zum Vorteil
seiner Witbe abzielende, die bsrsckis institntion nicht angehende Verfügungen, die allen¬
falls, durch die beschehcne Zuziehung zweier Zeugen aufrecht erhalten werden. Wenn man
aber zu einer Überzeugung, daß es'mit allen seine Richtigkeit bei Errichtung eines letzten
Willens habe, gelangen will, zuDrnirung der wahren und genauen Bewandtnis, auch die
Befragung derer Zeugen über Umstände, die eben nicht unumgänglich zur Gültigkeit ge¬
hörig, Vieles beizutragen vermag, also diensam scheinet, wenigstens nicht schaden kann.
Insonderheit nachfolgende in der taoti spsois diesfalls, bemerkte und zu entdecken ge¬
wünschte Bedenklichkeitcn dem ersten Anschn nach erheblich sind, Wicfcrne nämlich der
Nsstator damalcn noch bei völligem gesunden Verstände und Sinnen gewesen? Die Zeugen
sowohl als übrige damals etwa gegenwärtige Personen annoch richtig gekcnnct habe? Noch
vornehmlich und äistinot sprechen können? Im Beisein deren zwei Zeugen die Dispo-
silion sud D vor der Unterschrift völlig durchsehen habe? Ihm dieselbe von jemand andern
und von wem vorhero deutlich, auch vom Anfange bis znm Ende Wort für Wort vorge¬
lesen, und von demselben dessen Inhalt durchgängig verstanden, approbiret, sodann aber
allererst unterschrieben worden? und was sonst allenthalben hier vorgegangen sei? maßen
ein Nssialor in, nein Issiancii den Gebrauch seiner Sinne haben, was vorgehe, er unter¬
schreibe und vollziehe, und zwar vollständig wissen muß, ohne dessen allen Vorhcrgehung,
der Hains nnUns, ihm etwas anders, oder nicht vorher genugsam erwognes und ver¬
standenes snpxoniret; wenigstens man nicht eis ssria eins volnnlais gewiß oder etwas,
der Handlung Zuwiderlaufendes dazwischen gekommen sein, und die Ooniinni-
iaisin aolns rnisrrninpiret haben könnte. Wo im Gegenteil eingewendet werden dürfte,
daß die übrigen erwähnten Umstände, ob und von wem ihm die Hand geführct worden?
oder ob die Unterschrift in Anwesenheit der Zeugen erfolget? irrslsvand wären, indem,
was von einem nicht schreiben könnenden U'ssiaiors Rechtens ist, bloß auf einen des
Schreibens gänzlich uncrsahrncn gehet, und die Erfordernis der Unterschrift xropria mann
auch alsdann, wenn einer mit geführter Hand solche bewirke, erfolge. Dabei xariias rationis
sich ereigne, ob bei allen oder einigen Unterschriften die Hand geführct worden sei; in
welchem letztern Fall doch prassnUivia vorhanden, da ob Dobitiiaism issiaioris auf
die Beständigkeit erkannt worden, NsnoUsn, Nbsori sl Drax, Dancksob. Nil, gni Nsstam,
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lue. poss. Z XIII in Lu. Däit. Lcbosu. ps.Z. 483. Desgleichen, daß die Unterschrift im
Beisein derer Zeugen bei einem tsstarusuto subscripto und besonders patsruo bcschehen
sei, nicht äs substuutia. ist, sowohl, wenn einmal die Hand dabei geführet werden können,
einerlei sei, wer solches gethan habe, indem dieser nicht die äuctus selbst anders als tsststor
will, ziehen kann, sondern sie nur vollführen hilft, und bloß der Schwäche der Hand zu
statten kommt, selbiger aber seine mit geführter Hand bewirkte Unterschrift doch selbst sieht;
dergestalt sogar ein DsZsturius, bsrss, oder anderer der darinnen bouoriret, wenn er
auch selbst die Hand führe, lediglich ruauus uuxiliatricss prusstire, die Ursache aber,
warum dergleichen Personen bei Nsstarusutsu nicht coucurriren können, allhier ermangele,
inmaßen in der

Dscis. DIsct. IX. uovissiiuu äs uuuo 1746

allein Derjenigen erwähnet, so einen letzten Willen geschrieben, aufgesetzt, äictirt oder sonst
gefcrtigct, dahero auch tsstutori, durch eigenhändige Einrückung oder Anmerkung der¬
gleichen Personen sogar etwas zu bestimmen nachgelassen.

Dennoch aber und dicwcil Libristiaui Dispositiv an keinem vitio visibili sxtsruo
laboriret, da denn tssturusuts solange, bis dagegen ein anders ordentlich ausgeführet, in
ihren Vs-Iors bleiben, dahero behörig zu xubliciren, zu sxscutircn, auch dem eingesetzten
Erben die Dosssss sscuuäuiu tubulas mitzuteilen überhaupt wenn letzte Willen vor
unbeständig erkläret werden sollen, nicht durch sururuarische Befragungen derer dabei aä
bibirten Zeugen prasps-rutoris zu verfahren, sondern wer selbige anzufechten vermeinet,
sich im Voraus unter der Hand feste setzen, oder es auf den Ausgang des Drocsssus an¬
kommen lassen muß. Jedoch einige starke prussuiutiousu, daß es mit Obristiuui Dispo-
sitiou nichl richtig zugangen sei, daher erwachsen, wenn er in seiner letzten Krankheit einem
seiner vertrauten Freunde eröffnet, daß in ihn gedrungen würde, eine väterliche Dispo-
sitiou zu errichten, er aber sich durchaus dazu, und nicmalen entschließen würde, indem
er das, so ihm unter den Fuß gegeben worden, in seinem Gewissen nicht verantworten
könne. Dergleichen Vermuthungen daher stärker werden, wenn er bereits zwei Tage vor
dem ästo des Testaments sub D und also 4 Tage vor seinen: darauf erfolgten Ende von
einem heftigen Schlagflusse gerührct worden. Dahero denn und da ohne dies einem jeden
Beweisführer freistehet, aus seine Kosten auch sogar auf überflüssige ^.rticul, wenn sie
nicht offenbar L!s.xtiös und zur Gefährde abzielen, Zeugen abhören zu lassen, auch in
gegenwärtiger Erbschaftssache, sofern ihm nicht die Entscheidung folgender Frage entgegen
stehet, unverwehrt in traruits eines darüber zu erhebenden Processus, oder allenfalls uä
psrpstuuru rsi rusiuoriuru, künftig die zwei Zeugen, so bei Errichtung der Disposition
sich anwesend befunden haben sollen, über alle in denen Zweiselsgründen berührte Lürcuru-
stsutisu durch darauf gerichtete Beweis-^.rticul anzugeben, welches denn, daferne, zu-
malen Obristiaui Freund dessen gegen ihn gethan obangezogene Äußerungen erhärtete,
zu einen: supplstorio oder purZütorio nach Befinden coopsrrren könnte. Eigentlich aber
die Vsliäitust der Dbristiauischen Disposition sub L vorwaltenden Umständen nach,
nur davon abhängen würde: ob entweder zu der Zeit da er solche im Beisein derer Zeugen
unterschrieben und sich darzu bekennet, sowohl sie solche unterschreiben lassen; oder aber,
wenn er sie vorher bereits unterschrieben gehabt, zu der Zeit, als er sie denen Zeugen, zu
ihrer ebenmäßigen Unterschrift vorgelegt, diese von ihnen verlanget und verrichtet worden,
wenigstens soweit annoch seiner Sinnen mächtig gewesen, daß er den ^.ctuur, der vorgehe,
und was geschehe, auch was er sage, gewußt. Ferner davon: Ob er die Unterschrift selbst
und allein ohne geführte Hand bewerkstelliget? an: wenigsten die Witbe, oder sonst eine
in: Testamente bedachte Person ihm dabei behülflich gewesen und die Hand geführet, oder
seinen Namen geschrieben. Oder sofern er nicht vor den Zeugen seinen Namen geschrieben,
er wenigstens vor selbigen, daß dieses seine eigne Unterschrift, und solches seine Dispositiv
sei, vernehmlich zu erkennen gegeben. Hierüber davon, ob die Zeugen zu gleicher Zeit, da
er in ihrem Beisein entweder die Unterschrift verrichtet, oder sich zu der vorherigen be¬
kennet, ihr Nan: und Siegel beigefügt. Und endlich davon: daß Zeugen keine üuportuuus
soUicitutiouss oder andere Handlungen, so der Ubsrtati actus tsstauäi entgegenstünden,
wahrgenommen, da im Gegenteil alle übrige bei dieser Frage in der spscis tuet: obruo-
virten Dubia hierbei nichts auf sich haben würden, gestalten in der Notariat-Ordnung
des Kaisers käaxüuiliaui äs auuo 1512. Nit. von Testamenten, para^r. die Form eines
Testaments in Schriften :c. ohne Unterseid verordnet, daß einer mit eigner Hand schreibe,
oder wo er nicht schreiben könnte, oder als denn nicht möchte, durch e:nes andern achten
Zeugen Hand seinen Namen und auf sein Begehren unterschreiben lasse, von Führung der
Hand aber nichts ausnimmt, sondern auf alle Fälle des Nichtkönnens, darunter auch das
nicht allein können, zu verstehen; oder des Nichtwollcns, welches das Nichtwollcn wegen
Beschwerlichkeit von der Schwäche unter sich begreift, den achten Zeugen erfordert; dcme
die Dispositiv juris civilis nicht abstimmig. Dagegen wenn aus einigen Seiten der
Name mit geführter Hand, oder wenigstens auf einer Seite allein unterschrieben, jenes
gewissermaßen bloß überflüssig scheinet, und nach Anleitung angeregter Noturis-t-Ordnung
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I. ö. vsrbis an einem Ort unterschreiben lassen: allenfalls die einmalige Unterschrift auf
solchen Fall hinlänglich. Demnächst sx rations juris Avusrali, die Personen, so etwas
aus einem Testament zu geWarten haben, vor aller Oouourrsrm dabei ausgeschlossen
werden, dahero anch in Duvro der Dsois. DIsot. IX. eis anno 1746 der unbestimmte
Ausdruck: so mit Aufrichtung eines Testaments oder letzten Willens zu thnn gehabt; an¬
zutreffen. Weiter auch bei einem tsstarusuto xarsutuur iutsr lidsros privilsZiato, da
einmal Zeugen aclüibirct, und, das; diese dabei gewesen, vsutilirct wird, und psrsouas
sxlransas, es sei auch so wenig es wolle, daraus partioipircn sollen, rsspsotu dieser die
Zeugen, ob alles, was äs Lubstautia. richtig erfolgt sei, wissen, also auf Vrelangeu an¬
zeigen müssen. Und aber acl Vs-Iiclitatsur nöthig, daß pator, wie eilt anderer Nsstator,
seinen Namen entweder vorhero oder im Beisein derer Zeugen geschrieben habe, und in
dem .4.otu tsstaucki, so entweder die Unterschrift, oder Bekcnnung zu selbiger, der Dosts.-
tor ungeztvungen, die Zeugen aber proptsr Lioutinuitatsiu actus die Unterschrift zu¬
gleich verrichten, sowohl jener seinen Willen hinlänglich zu erkennen zu geben, und soviel
als zum ^.otu tsstaucli nöthig, annoch zu begreifen im Stande sei, indessen in dieser
Disposition verschiedenes der Witbc des düristiaui ziemlich Vorteilhaftes enthalten, so
allcrdinges mehr, als eine iutsr Ulzerös gültige bloße Ludsori.pti.ou erfordert. Da im
Gegenteil bei dieser Bewandtnis die übrigen in dieser Frage sxoitirt gewesenen Drodls-
urata von der Gemüthsverfassung Odristiaui überhaupt, ob er noch bei völligem ge¬
sunden Verstände und Sinnen sich befunden? Die Zeugen und alle übrige etwa gegen¬
wärtig gewesene Personen annoch richtig gekannt habe? oder noch, außer was zur
Dsolaratious luoutis erforderlich richtig habe sprechen können? Ob er die Disposition
vor der Unterschrift erst selbst und völlig durchlesen? Ob ihm dieselbe von Jemand
anders vorher vorgelesen worden? Ob Solches deutlich auch vom Anfange bis zu Ende
Wort für Wort vorgelesen? Derselben Inhalt von ihme durchgängig verstanden und
approbiert, und sodann erst von ihm unterschrieben worden? Endlich 'von wem die Vor¬
legung geschehen, woscrne nicht, wie doch unvermuthlich, sxsoiatiru, daß eine bedenkliche
Person solche bewerkstelliget, oder Dssts-tor das, was in der Disxostiou gestanden, vorher

nicht durchlesen, solches aber supxouirt, oder anders, als es seiner Meinung gemäß, abge¬
faßt gewesen, suppsclitiret werden kann, übertrieben, und deren Inhalt weder einem todt-
kranken tsstatori bei der Schwachheit des Körpers und Geistes zuzumuthen, noch die
Zeugen per vsruru uaturaiu clistiuot zu beantworten im Stande auch nicht einmal zu
der vs.iickits.ts tsstsursuti gehörig. Endlich im gegenwärtigen Falle, ob und wie die
Zeugen rsguiriret, nichts rsisvirct, sondern diese nur als tsstss vsritstis nicht soisuui-
tstis erforderlich sind?

So mögen die Düristiaui Disposition sub D unterschriebene Zeugen extra. pro-
osssuru und prasparatoris, es wäre denn in psrpstus.ru rsi insinoriarn darüber, Ivas
bei dessen Vollziehung vorgangen, zu deren Anfechtung mit rechtlichem Erfolge nicht abge¬
höret worden. Es würde auch vou allen vorangeführten Umständen dessen Kindern wieder
die Rechtsbeständigkeit sothanen letzten Willens in Dorrnalibus weiter nichts zustatten
kommen, als wenn durch diese Zeugen oder auf andere Art mittelst ordentlichen Beweises,
daß Dsststor solche weder selbst und allein geschrieben, noch im Beisein besagter zwei
Zeugen solches gethan, oder die Unterschrift, als vorher besehen, vor die scinige erkannt,
oder zu gleicher Zeit die Zeugen solche nicht unterschrieben. Oder auch , daß Ouristiauus
zu damaliger Zeit, da dieses bescheheu, nicht einmal, was in Ansehung dieser Handlung
vorgehen solle, hinreichend zu erkennen zugeben im Stande gewesen, noch, was diesfalls
vorgenommen werde, gewußt. Oder auch, daß er eine supxoirirtc seiner Meinung zu¬
widerlaufende Schrift, aus Jrrthum s-utorisiret,' oder aber überhaupt diese Disposition
aus Zwang und listiger Überredung vollzogen habe, ausgeführet werden könnte. Zum
Letzten und auf

die zehente Frage

befindet sich in Oüristisui mehr crmeldeter Disposition snb D Z 12 die Vorsehung, daß
der oder diejenigen, so wider solche handeln, sie anfechten, oder deswegen Zank und Streit
oder Droosss erregen würden, von seiner Erbschaft Eintausend Thaler verlieren, und
solche die andern Erben, welche sie befolgten, unter sich teilen sollten, weshalbcr die Erben,
so ettva diesem Testamente zuwider rechtlichen Droosss zu erheben, sich gcnöthigct erachten,
der Besorgnis: Ob dasjenige, so der Disposition zuwider Klage erheben möchte, dem
Verluste vou Eintausend Thalern ausgesetzet sein würde? durch Unjern Ausspruch ent¬
rissen zu werden Verlangen tragen.

Ob nun wohl, daferne solches auf Veranlassung dieses etwa in ein und andern bei¬
fälligen Dssxonsi geschähe, daß sie dadurch wenigstens soviel, von sothancr Oonunination
frei zubleiben, vor sich erhielten, überhaupt da der Dvsutus rechtlicher Droossss ckukzius
und auch, wo denen Kindern vorstehende Entscheidungen abfällig, sie doch nach denen bei¬
gefügten Zweifelsgründen, in zureichender Drolzg.iziiitg.ts iitiAsuäi vorsiren würden. An
sich aber, einen durch dergleichen Bedrohungen von dem Gesuch rechtlicher Hülfe abhalten
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zu wollen, unbillig; wenigstens diese beigefügte Strafe nicht auf das wegen der Witbe
diesfalls geordnete nach dem Dontsxts zugehen, und ihrcnthalber nur die DlnusrU: so
lieb ihnen mein väterlicher Segen; eingeflossen zu fein scheinen will, überhaupt in An¬
sehung ihrer die Worte: nicht das geringste in Weg legen; oder: ihr Tort thun;
litor von widerrechtlichen Unternehmungen; auf solche Weise mich die Untersagung
der Droossss lediglich gedeutet werden mochte. Dennoch aber und dicweil ein jeder
Nsstator und auch Eltern mittelst der Dautslas sooiiri sogar guoaci Dravairrsii IsAitirnas,
wenn die Erben nicht alles solche übersteigenden Duroluirrsirti verlustig sein wollen, durch
anirsotirte Doiirrninntiouss ihre letzte Willen wider alle Anfechtungen sicher stellen können.
Auncbcu die Worte: und sollen meine vvrbcnannte Kinder derselben stracklich und unver¬
brüchlich nachkommen, eine absolute Befolgung mit sich bringen. Die in Dasurn Doutrn-
voirtionis angcdrohcte Strafe, auch ohne dies nur eine gewisse, dem Ansehn nach den
Pflichtteil nicht verletzende Summe enthält, und ohnehin Dsstatori freigestanden hätte, von
Anfange einem Kinde soviel weniger auszusetzen. Inzwischen sich hierbei von selbst ver¬
stehet, daß, wenn das Testament gar null uüd ungültig wäre, und es gar acl Dnusanr
iirtostati käme, die Strafe gleich hinwcgficl.

Nicht minder, wenn ein Kind bloß an der DsZitirna. ihm begnügen lassen wollte: So
würde das Kind so dieser Disposition auf einige Weise zuwiderhandelte oder Droossss
erregte, in die darauf gesetzte Einbuße von Eintausend Thalern allerdings verfallen. Es
wäre denn, daß gar die Unbeständigkeit derselben ausgcführct werden konnte, oder solches
bloß auf der DsAitiurs. besteh wollte.

Alles von Rechtswegen urkundlich mit Unscrm Jnsiegel besiegelt,
sD, L.) Oickinniiiis svnioi nnd andere Doetoros der

llni'istvilt'aeiiltnet in der Ilniversitnvt Leipzig.

I'iozvet der Ehe-IUieten Herrn Bruder 01» islians.
Im Namen der hochheiligen Dreifaltigkeit Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes

und Gottes des heiligen Geistes: welche zu dicscr'christadel, Hciraths-Handlung himmlischen
Segen, auch beständige Gesundheit bis ins späte Alter und alles erwünschte'Wohlergehen
mildiglich in Gnaden verleihen wolle, sei hiermit kund und zu„wissen, daß nachdem durch
Gottes sonderbare Fügung, inbrünstigem Gebet und reifer Überlegung, auch mit Zu¬
ziehung derer rssp, Hochadel, lieben Eltern und nächsten Anverwandten der Hochwohlgeb,
Herr -Vngnst Ubiistinn VVillielm von UborsUno, Erb- und Gerichtsherr auf GeHofen,
Lein- und Morungcn, entschlossen, sich zu verehelichen nnd seine /l,üsoinoir aus unge-
heuchclter Liebe und großen Treue auf die Hochwohlgeb, Fräulein .lobonnn Dvvisn von
iliig-orslsbon, des Hochwohlgeb, Herrn Dnspnr Dsrirriolr von InAsrslsbsn, Sr.
Königl, Mas, in Polen und Kurfürst!, Durchl, zu Sachsen hochbestalltcn Lsgusstrations-
Oberforstmeisters der Grafschaft Mansfeld, Erbherrn auf Fricdrichs->Vills nnd Königerode,
mit der gleichfalls hochwohlgcbornen Frauen 'VVilbslrnins Diisnbs tbsn von
Dnubssnob erzeugten zweiten Fräulein Tochter, gerichtet und diese ihre christgebührcnde
Gegenliebe gegen hvchgedachten Herrn von Dbsrstsin oontsstiret und sich deshalbcr im
Beisein der herzlich geliebten Eltern mit einander verlobet und die eheliche Treue zu-
gesaget haben, also hat denen Hochwohlgeb, und hochwcrthgeschätzten Eltern solches gütigst
gefallen und haben ihren Oonssns darin wohlmeinend erteilet, daß auch nunmchro christ¬
lichem Gebrauch nach durch pricsterliche Dopulntion diese Ehe vollzogen werden soll. So
haben auch beide Hochverlobte künstige Eheleute mit Genchmhalt- und Einwilligung derer
Herzgeliebtesten Eltern und nächsten Anverwandten folgende xaots. clotalia mit einander
wohlbedächtig beliebet und geschlossen.

Nämlich es geloben und versprechen beiderseits Hochvcrlobte, als christliche Eheleute
sich einander zu lieben, in unverfälschter Liebe und beständiger Treue einander zu be¬
halten, in keinerlei Roth und Gefahr in Lieb und Leid, wie es die göttliche Allmacht ver¬
hängen sollte, zu verlassen, sondern einander bis in den Tod beständig und treu zu ver¬
bleiben, Allcrmaßcn auch hochgedachter Ober-Forstmeister Herr 0, D, von InAorslsbsn
und hochgcmcldte Frau 'VVl D, von Dantsnsaole eine beliebte Gleichheit unter ihren gc-
liebtesten Kindern zu erhalten sich rssolviret, jedem Kinde 2000 Thlr, zum Heiraths-
gut mitzugeben, und da auch durch Gottes Schicksal Erbschaft erfolgen möchte durch nahe
Anverwandte, soll die künftige Frau Gemahlin nach der Eltern gemachten Disposition
ihren andern Schwestern gleich sein. So versprechen und geloben sie, vftqemeldter ihrer
gclicbtestcn Fräulein Tochter 2000 Thlr. ohne die Ausstattung an Schmuck, lUobilisn und
anderm Geräthe, und so lange diese 2 nr Thlr, nicht gczahlet werden, mit 5 xroDsnt, land¬
üblich zu verintsrsssiren. Und wie nun mchrgemeldtc Hochwohlgeb, Fräulein Braut
ihrem künftigen Ehcgcmahl die 2000 Thlr nämlich 1 in Thlr, looo äotns und 1 irr Thlr.
als xaraplisrnal-Gelder zu Erleichterung der ehelichen Bürde zuzuwenden gütigst ent¬
schlossen; so aoosxtiret hochgedachter Herr Bräutigam nicht nur solches, sondern ver¬
spricht mit Dou, soirs und Einwilligung seiner Herrn Brüder vor sich, seine Erben
und Erbnehmer, die 1000 Thaler ciotal-Gelder auf sein Gut zu Morungcn und das



Eigenthum, so er über des sei. Herrn Ober-Jägermeisters Lehnstamm zn Horl
aognirirsl hat, zu nehmen und seiner herzlich gelicbtestcn Fränlcin Braut 1000 Thlr,
dargcgcn zu setzen und also ein Vermächtnis von 200(1 Thlrn, zu oonstütmiren, welche sie
auf den Fall, da ihr künftiger Herr Gemahl (welches doch Gott in Gnaden lange Zeit
verhüten wolle) vor ihr sterben sollte, ans demjenigen, was er außer denen oou-
sliluirten Lehnstämmen zu Morungcn und Horl und am Forste eigcnthümlich
besitzet, wieder zu empfangen hat, oder, so lange sie unabgesühret bleiben, mit
10 proD,, und also mit 200 Thlr, alljährlich verinlsrrsssiret nimmt Jedoch stehet
in ihrem Belieben, binnen Jahr und Tag nach Ableben ihres Herrn Gemahls die Ehe¬
gelder aufzukündigen oder stehen zu lassen, Hicrnächst so versprechen der Herr Bräu¬
tigam auf solchen Fall, da er vor seiner künftigen Frau Gemahlin versterben sollte, ihr
zu besserer und mehrerer Lubsisksns außer der Gerade, mit welcher es nach denen bekannten
Sachsen-Rechten gehalten werden soll, nebst der freien Wohnung in Morungcn, so
lange sie den Witbcnsitz nicht verändert, oder Mornngen nicht rsluirct wird, alljährlich
150 Thlr, aus diesen alloclial-Gütern zahlen und das benvthigte Feuerholz zur Feuerung
frei reichen zu lassen, Daferne sie aber lieber anderwärts wohnen wollte, sollen ihr
jährlich 50 Thlr, vor die Wohnung und also jährlich 2/o,, Thlr, auf zwei beliebige Ter¬
mine gezahlct werden. Damit auch hochgedachte Fräulein Braut wegen ihres Einge¬
brachten, Gegcnvermächtnissen und dessen, was sie künftighin ihrem Herrn Gemahl zuwenden
würde (jedoch behält sie sich über dieses letztere die freie Disposition intsr vivos ob
mortis oansa ausdrücklich bevor), desto mehr" gesichert sein möge, so setzet der Herr Bräu¬
tigam die Güter Morungcn und Horl und den Forst, oder die rsinitions-Lninrns
pro rata, auch in soweit, als dieses dazu nicht hinlänglich sein sollte, vor sich, seine Kinder
und Nachkommen dessen jetzigen 7ten Teil an denen sämtlichen Berg- und Hütten¬
werken ihr hiermit zur ausdrücklichen D^potiaoo onrn fürs rstsntionis st insistsn-
tias, nicht ehe davon zu weichen, bis sie gänzlich satistaoiret ist. Wann aber hochge¬
dachte Fräulein Braut vor ihrem künftigen Herrn Gemahl nach Gottes heil, Rathschluß
das Zeitliche gesegnen sollte, sodann, falls sie keine Kinder hinterließe, soll ihr künftiger
Herr Gemahl von denen eingebrachten 2000 Thlrn, 1500 behalten und die übrigen 500
ihren Geschwistern nach vorhergehender halbjähriger Aufkündigung wiederum auszuzahlen
schuldig und gehalten sein, Daferne aber ein oder mehr Kinder vorhanden wären, so soll
er diesen von denen eingebrachten 2000 Thlrn, 1000 Thlr, geben und die übrigen
1000 Thlr. Ehegeld vor sich einzig und allein behalten.

Die älteste Tochter Sr Ehe des Jägermeisters Christian v. Ebenstem
Philippine Auguste Louise (geb, 4, Lspt, 1753 zu Morungcn) starb am
9. April 1734 zu Sangerhausen und wurde auch daselbst begraben. (Kirchen¬
buch zu St, Jacobi,)

„Am 15, Nov. 1784 frägt Fräulein Christiane von Trebra namens ihrer Schwester,
der Frau Jägermeisterin v, Ebcrstein an, was die Setzung eines Leichensteins koste,
da letztere ihrer Fräulein Tochter auf hiesigem Kirchhofe einen solchen setzen lassen wolle,
Superintendent Rost giebt nach Rücksprache mit dem Kostenverwalter die Summe auf
10 Thlr, an. Der Rath (zu Sangerhauscn) protestiert gegen die alleinige Höhenbestimmung
Seitens des Superintendenten, da er Patron der Kirchen sei, und verbietet, den Stein
auf dem Kirchhofe aufstellen zu lassen, was auch vom Totengräber geschieht, als der
Stein aufgestellt werden sollte, Rath beschloß in Zusammensitzung, der Frau von Ebcr¬
stein die Aufstellung eines Leichensteins gegen Zahlung von 20 Thlrn. zu gestatten, weil
sonst in dcrgl, Fällen von solchen adligen Personen soviel gezahlt sei, Super int, Rost
protestiert gegen diese Höhe und beschwert sich beim Donsistorinin in Leipzig, welches die
Höhe der Forderung, da das Grab nicht ausgemauert werden solle, ans 10 Thlr, bestimmt,

Akten, betr, den von den w, v, Eb, zu setzenden Lcichenstein, im Besitz des Herrn
Ol, Nsinzsl zu Sangerhausen,
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*) Abschrift dieser Ahnentafel wurde mir im April 1(658 durch den K866 zu Stuttgart -s Generalmajor a. D.
und Herrn auf Domeneck Franz Frhrn. von Iroyff mitgeteilt. Derselbe war vermählt mit Christiane Clemen¬
tine (geb. 7. April K80H), des Ministers Aarl Ch. Frhrn. v. Eberstein 5. Tochter.



— 333 —

Register
der hauptsächlichsten Personen-Namen.

v. Absbcrg 78-31. 92. 97.
Ammon 299.
Andrea 43.
v. Anhalt Hrz. 154. 306 ff.
v. Appenburg 257.260-265.

276.
Archenholz 32. 214.
v. Arndorf 167.
v. Arnstedt 124. 143.
v. Ilschhausen 81.
v. d. Asseburg 312.
v. Aufscß 86. 94.
M Augsburg Bisch. 82. 87 ff.
v. Außem 32. 47—57. 171.

192.193. 200.212.230. 231.
236—242. 247. 249—251.
254. 255. 267. 270. 284.

Axthelm 131.
L.

Baader 79.
v. Baden Markgr. 89.
v. Bamberg Mich. 77. 78.

81-86. 87 fs.
v. Bandemcr 123. 124.
Barth 250. 267. 263. 270.
Bauer 144. 145.
v. Baudißin 114.
v. Bayern Hrz., Kurf, und

Psalzgr. 84. 86 ff. 96.
v. Beichlingen Gr. 60.
Below 104 ff.
v. Bendeleben 12.
v. Berlepsch 132.
v. Berlichingen 96.
Bernays 303 ff.
Beyer 254. 255.
v. Biela 11. 63. 75.
v. Blankenstein 7—12.
Blume 106.
v. Bodungcn 137.
v. Böhmen K. 37 ff. 98 ff.
Bohne 9. 10.
v. Bonin 311.
ctss ZZorclss 142.
Lrösinin 278.
v. Borck 268. 270.
v. Bornstedt 253. 309. 310.
v. Bortfeld 102.
Böttcher 29. 33.
Böttgcr 126.
v. Brand 115. 311.
Brand v. Lindau 143.
Brandis 249.
Brandt 223.
v. Brandenburg Mgr., Kurf.

77-82. 87 ff. 93 ff. 97 ff.
Brauer 239. 247-252. 259.

263. 264. 265. 268. 284.235.

v. Braunschw. Hrz. 61.
v. Bredow 110.
Breitung 4.
Breuning 51. 56.
Brosemann 61. 62.
v. Brüggen 130.
v. Brühl Gr. 7. 116. 117.

128. 130. 143.
v. Buchenau 82.
Büchner 9.
v. Bünau Gr. 134. 309.
v. Burgsdorf 147. 150.
v. Büring 16-21. 27. 28. 31.

42-44. 47. 48. 164—172.
179. 182. 185 — 189.
193 — 199. 201 — 204.
207-215. 219 — 231.

v. Buttlar 35. 205.

e.
v. Carlsburg 121—126.
düanasrirs 18.
Chop 300.
v. Cramer 37. 223-231.
Creuziger 7. 143.

O.
v. Dachröden 284.
v. Dalberg 286. 302 ff.
Daun 128. 129. 135.
Debus 33.
v. Dcick 200.
Demelius 290-294.
v. Deutschland Kaiser 87 ff.

94. 98.
v. Dienheim 315 fs.
Dieterich 49. 51. 195. 199.

201. 203. 208. 209.
211 — 213. 216. 217.
218 — 225. 234. 243.

Dietrich 173.
Dietz 33-35. 42. 55.
Dilthey 18. 31.
v. Diemar 133.
v. Dicpenbrock 224. 225.
Drmsuss 203.
v. Ditfurth 107-109.
v. Donop 13-16. 20. 51. 227.
v. Drcchsel 134. 135.
Drechsler 122.
v. Dubinsky 277.
Dunckel 5.
Düngerküß 39.

v. Ebersberq 77.
v. Ebcrstein Gr. 77. 92.
v. Ehenhcim 98.
v. Eichstädt Bisch. 82. 37 ff.
Elrichshäuscr 95.
v. Embs 30.

v. Endcmann 312.
v. Erbach Gr. 286.
Ertzbach 152.
v. Eschwege 137. 138.

v. Falkcnstein Gr. 60.
v. Feldheim 311.
v. Finckenstein Gr. 36 — 33.

270.
Fink 120. 181. 232.
Fischer 75. 76. 165. 167.

170.
Fleck 63. 123. 124.
v. Flcischbein 50.
v. Flcmming Gr. 118. 140.

142. 154-162. 179.
v. Frankcnbcrg 273.
v. Frankenstcin 60.
v. Frankfurt Grhrz. 302 ff.
Frege 131.
Freytag 131. 145.
v. Friesen Gr. 139.
Frosch 142.
v. Fuchs 79. 84.
Fünfrock 52—55.

Q.
Gardeike 76.
Geier 251.
v. Gcroldseck 77.
v. Gersdorf 103—106.
v. Geusan 177. 313.
v. Geyer 78—80.
Gilg 80.
v. Glafey 151.
Gockcr 78. 80.
v. Görmar 9.
v. Grävcn 123. 124. 128.
Greinciscn 228.
Grimm 76.
Gros; 43. 168.
Groß v. Trockau 77.
v. Grote 109. 110. 164.
v. Grumbach 34.
Grüncisen 43.
0. Grünthal 5.
tZ-nisokraril 280.
v. Gülchcn 21—25. 23. 29.

33.35. 36. 51. 52. 55. 171.
175. 188. 226. 230.

v. Guttcnberg 229. 237.
(Stiefmutter Karl's v.
E. Kinder 1r Ehe).

Gutzkow 286.

v. Hachenburg Gr. 49. 177.
201. 207. 211. 214. 215.
219. 223. 224.

v. Hakcborn 60,



v. Hanau Gr. 77.
v. Harras S7. 98.
Hase 62.
v. Häseler 164.
v. Hausen 247s 254. 258. 253.

263. 28S.
Hapnzer 171.
Hccker 171.
v. Heideck 73. 82.
Heinrich 137.
Heintz 7. 313.
Heinz (Henn) 73.
Helbig 73. 76.
v. Heldrungen 60.
v. Hclmolt 3—11.
Hempelius 110.
v. Henncbcrg Gr. 87. 32.
Hcrdegen 35s
v. Herzberg Gr. 38.
v. Hessen Lndgr. 155 ff.
v. Heßberg 38.
Heuß 80.
Hcyde 37.
Hild 210.
Hilaard 55.236-233.246.308.
v. Hitzackcr103.
Hofer v. Uhrfahren 103.
Höser 66. 239-242.
Hoffmann 10. 43. 217. 231.
v. Hohenlohe Gr. 36. 77.
v. Hohenthal 254—289.
v. Hohnstein 58—61.
Holchim 140.
Holzinger 35.
v. Hopfgartcn 147. 150. 289.

311.
Höpfncr 264.
Horadam 303 ff.
v. Hoym 102.
Hornung 66 ff.
v. Hülsen 129.
v. Hutten 82.

I.
Ihm 15. 16. 18. 28
v. Ingersleben 308. 321. 330.
Ising 40.
v. Jtzenblitz 124.

U.
Jährlichen 291. 237. 238.
Jeckel 181. 182. 191—194.

200. 206.
Johann 258. 274.
John 291. 232. 234.
v. Jossa 62.
Juden 34. 281. 282. 306 ff.
Junqmann 33.
Just°132. 140. 142.

Li.
v. Kalb 164.
v. Kalckreuth 265. 312.
Kamann 278. 273. 281.
v. Kalte 124.
v. Kaufberg 252. 253. 263.
Kaulitz 312.

— 334 —

v. Kayscrling 311.
Keller 137.
Keilberg 138. 139.
v. Kerscnbrnch 61.
v. Kevernbnrg Gr. 60.
Kcyser 260—276.
v. Kilchberg Gr., f. Hachenb.
Kilo 15. 16.
Kicseling 9. 10.
v. Kindsberg 36.
Klauer 75. 76.
v. Kleefeld 130. 132.
Klemm 255.
v. Klüchtzncr 151.
Klungcr 268.
Kncbll v. Katzenellenbogcn315.
v. Knesebeck 310 ff.
v. Kniestädt 13. 14. 21. 28.
Koch 35. 273.
v. Kalbitz 60.
v Königstein Gr. 61.
v. Kopp 33. 40. 43.
v. Kospoth 140.
v. Kötzschau 138.
v. Kracht 251. 257. 261. 264.

276.
iU.

Lange 35. 104 ff. 226-232.
Laurcnzius 273.
v. Lautcnsack 330.
v. Lauter 77.
v. Leipziger 232.
o. Leulersheim 98.
v. Lichtcnstein 73. 86.
Libot 170. 179.
v. Löbel 148.
v Löben 7. 147. 311.
v. Loen 38. 52.
v Löser Gr. 149-152.
v. Loß 11.
v. Löwe 139.
v. Luchau 92—95.
v. Luczinsky 121-129.

132—135.
v. Lüdinghausen gen. Wolff

153
Ludolf 51.
Ludwig 55.
v. Luerwald 176.
v. d. Lühe 51.
Lützsch 218. 219.
v. Lützelburg 102.

v. Mainz Bisch. 83. 84. 87 ff.
154.

v. Mansfeld Gr. 58—61.
100-102.

v. Manteufel Gr. 156.
Marck 250. 268. 275.
Marschall v. Bieberstein 319.

320.
Marschalk 73-81.
Marstaller 77.
Marlini 248 -284.
v. Massow 310.

v. Mecklenb. Hrz. 61.
v. Mellin 311.
Menzel 102. 307. 331.
Merkel 62.
Mensel 279. 280.
Morder 98.
Morgenstern 235.
v. Mülverstedt 102.
v. Münchhausen 110.

N.
v. Nassau Gr. u. Fürsten

13-30. 38-44. 87. 154.
155. 164. 175. 176. 182.
184. 131. 192. 201. 207.
215 - 218. 223—225. 226 ff.

v. d. Rathen Gr. 107.
v. Naundorf 131.
v. Neidcck 77.
v. Neitschüü 144.
Niels; 104.°
v. Nordeck 173.191-138.200.

201. 204. 206.
v. Nostitz Gr. 117.
Nußbcrger 80.

0.
v Öbschelwitz10. 11.
Ochs 85. '
v. Ölsnitz 311.
Osterloh °254. 264.
v. ÖsterreichErzh. 76. ff. 89. ff.

38 ff.
v. Öttingen Gr. 73—82.

v. Pampus 38.
v. Pannewitz 275.
Peck 80, 81.'
v. Peine 113. 114.
Pctzold 140. 142.
Pfau 18.
v. Plettenberg 36. 77. 279.
v. Ponickau 162.
v. Posern 134. 135.
v. Prelis 103.
v. Preußen, Könige 35 ff.

116 ff. 260. 281. 310 ff.
v. Preuß 144. 145. 152. 279.
Pürkel 79.

v. Quast 107.
v. Qucrfurt 61.
v. Quernheim 172. 173. 176.

179. 130. 135. 138. 199.
200. 203. 223. 229.

Hriruims loilius 280.

Ranke (Bater Leopold's v. R.l
153.

v. Rantzau Gr. 103. 104.
v. Rappoltstein Gr. 92.
Raschau 149. 151.
v. Raneck 38.
Rauschner 35.
v. Rechberg 82.
Rechbcrger 78. 30.



— 335 —

v, Redwitz 77,
v, Reacnsburg Bisch, 87 ff,
v, Reichenstein 284, 320,
Reichmann 14, 20, 24/39, 40,

48—57, 210.222-224,229,
231,

Reichsritterschaft 52. 53. 219.
220.

Reinhard 261. 269.
v. Reinstem Gr. 60.
v, Ainhofen 85. 98:
Rixncr 110.
v. Rochow 122. 130.
t>, Röllhausen 309. 313.
v, Rodenhansen 229, 230.
Roedenbeck153,
v, Rosenberg 78—80, 93.
v, Rössing 112 ff. 164,
Rost 331,
t>, Rotenhan 82,
v, Rothmalcr 309,
Rückert 40,
Rudloff 247, 253, 254,

258-264, 268, 270, 271,
285, 288.

v, Rüdt 129. 130.
v. Ruitz 277,
v, Ruppin Gr, 61,
Rupstein 259,
v, Rutowskh Gr. 118, 130.

138. 143.

o, Sachsen Herz., Kurf, n,
Könige 5—12, 81 ff, 86 ff,
95, 115 ff, 136-143,
156—163,

v. Sacken 115,
0, Salza 60, 126,
Sauer 40, 44, 211, 220, 221,
Sauerzapf 280,
v, Schacht 110,
v, Schack 311,
Schäffler 303, '
Scharpf 78,
v, Schanmberg 82—85,
Schenk v, Limpurg 83, 86,
v, Schsnkendorf 124,
v, Schierstcdt 109,
Schill 121, 122,
o, Schimpff 116,
Schlegel 4,
v, Schlichting 139,
v. Schlichen 130,
v, Schlüsselberg 78.
v. Schmettau 120.
Schneider 302.
Schneidewind 63.
v. Schnurbein 314.
Schräm 210, 214-216. 222.

224.
Schröder 140. 141.
Schulz 66 fs,
Lelrnstsrns 282.
Schütz o. Holzhäuser!13.17.22.

v. Schwarzbnrg Gr, 59, 61,
v, Schwarzenberg 82, 86. 93,
o, Schwarzenfels 35.
Schwarzköpf 137.
Schwerlck 18,
v. Seckendorf 93 —93. 311.
Secur 110 ff.
v. Seebach 52—55. 154. 161.

178, 179, 189,
v. Scclbach 33—42, 52—54,

172, 173,
v, Scidlitz 264,
v, Seinsheim 83, 98,
Seipp 228.
v. Selb 73,
Selmling 26,
v, Selmnitz 164.
Gestenreich 290.
Scrbelloni 122—135.
v, Sickingcn 77,
Sieber 320.
v, Solms Gr, 131,
v, Sonntag 134, 135.
0. Spauer'Gr. 37, 38.
v. Speier Bisch. 84. 87 ff,
Spet 95.
v. Spiegel 164, 308,
Spröde 197, 200, 221,
v, Spruneck 128,
v. Stammer 101—103, 319,
v, Staubitz 77,
Steinbach 66 ff.
Steproth 189. 196. 198. 206.
Steuber 181, 182. 194, 198,

202-214. 217, 221-223,
Stich 40, 193-195. 199.
v, Stiebar 77. 78.
Sticglcder 114,
v. Stöckem 112.
0, Stockhausen 63.
v. Stolberg Gr. 57—61, 75.

164, 274,
0, Streitberg 77, 85, 86,
v, Stntterhcim 231. 261, 264.

265. 273.

v. Tettenborn 129.
v. Tcutscher 289.
Theiß 208-215. 218. 222.
v. Thunfeld 85,
v. Thüngen 77—82.
Tilcmann 18. 20. 23. 40 43.

167. 171,
v. Tottleben 129.
0, Trebra 4. 5.103.136. 247.

284, 285, 321. 331,
Treitschke 249,
v. Treßkow 124.
Trinius 311
v. Truchscß 77—79. 94. 98
v Trumbach 176, 198, 201,

204, 206. 216. 217. 223.
v, Tullstedt 60.
Tunckel 5.

II.
v. Uebel 153.
ö, Üchtritz 264. 276. 281.
Unckelhäuscr 303.
v. Ungar 230.

V.
Vcitlein 78—81.
v, Veldenz Hrz, 87—89.
Vogel 137, 276. 284. 291, 294.
Boit 78, 79,

^7.
v, Wachenheim13—16,20—22.

28.
Wahl 29-35. 226. 230. 231.
Walch 78 80.
v. Waldenstein 77,
0, Wartenbcrg 311,
0, WeiherS 77,
v, Wcndt 249—253, 284,
v, Werder 110, 164,
Werner 278,
v, Wertheim Gr, 82,
v, Wcrthcrn 136. 164. 166.

175. 248-253. 264-268.
276. 279. 306-319.

Wiederholdt 30—33.
Wiesenhüter 244,
v, Wilcke 250, 313,
v, Wilckenstein 229,
v, Wimpfen 295,
0, Wintzingerode 75,
v. Wilsberg 97.
Witschet 291.
v. Witten 264.
v. Wittgenstein Gr. 19.
v, Wiklcben 5.
v, Wo°bser311,
v, Molden 311,
v, Wolffersdorff 301,
v, Wolkcnburg 60,
v, Wolframsdorf 102,
v, Wolfskehl 38, 311,
v, Worms Bisch, 84, 87 ff,
v, Wulfsen 108, 109 311,
v, Wurmb 101,147,150,151,
v, Württemberg Gr, u, Hrz,

61, 87 ff, 128, 129.
v, Würzburg Bisch, 77, 81.

84—36. 87 ff, 89. 100.

v. Nienburg 77. 90,
v. Mika 78-80,

v. Zehmcn 264, 271.
Zcidler 110.
v, Zeuksch 117. 252.
V.Ziegesar 18-24, 31,44,171.
Ziclfclder 62.
v, Zschackwitz 124,
Zürcher 80.
v. Zwirlein 33, 35. 230. 231.



AMM5verzeichm'5. Seite

Burg Ebcrstein 3
Nachrichten über GeHofen 4

„ Jaucha 7
„ „ Reinsdorf . , 7

Der Zehent zu Löhnberg 13
Das Rittergut Eichen im freien Grund Burbach 38
Nachrichten über die Ämter Lein- und Morungen 57
Stammbaum der Grafen zu Stolberg ,60
Nachrichten über das Bergwerk zu Leinungcn :c 61

„ „ den v, Eberstein'schen Grundbesitz zu Auleben 63

Philipp und Mangold v. Eberstein 76
Eberhard, Erasmus und Wilhelm v. Eberstein 81
Asmus und Peter v, Eberstein 84
Lorenz v, Ebcrstein 36
Karl v. Eberstein aus Flurstedt 97
Philipp v. Eberstein aus GeHofen 98
Hans und Heinrich v. Eberstein und Nachkommen des elfteren 191
Der Gcneral-Fcldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstein und Kinder 193

Domhöscr Linie.

Der Domherr Anton Albrecht v. Eberstcin, dessen Witwe und Kinder 112
Oberstlieutenant Karl Friedrich von Eberstein 114
August Maximilian v. Eberstein 137
Otto Christoph v. Eberstein 139
Friedrich Wilhelm v. Eberstein 139
Christian Ludwig v. Eberstein 139
Franz Heinrich v. Eberstein 149
Ernst Ludwig v. Eberstein 143
Der Hauptmann Karl Friedrich v. Eberstein 143
General Robert Baron v. Eberstein 153

Ncuhiiusrr Linie.
Graf Ernst Friedrich v. Eberstein 154
Ober-Jägermeister Karl Frhr. v. Eberstein 164
Graf Ernst Friedrich v. Eberstein als Vormund 178
Oberst Joh. Karl Friedrich Frhr. v. Eberstein und Hofrath Wilhelm, dessen Sohn 226
Die Erben des Hofrath Wilhelm Frhrn. v. Eberstein 289
Der Minister Karl Theodor Frhr. v. Eberstein 392
Ober-Bcrghauptmann Anton Gottlob v. Ebcrstein 396
Ober-Stallmeister Ernst Rudolf und Dompropst Franz v. Eberstein zu Basel . . 315
Jägermeister August Christian Wilhelm v. Ebersteiu 321.

Wesentliche Druckfehler und Berichtigungen.
S. 9 Zeile 7 von oben steht Janarii für Januarii.

12
15

, 2430
50

77
114
169
177

>178

197
, 202
. 224
. 296
, 301
. 174

7 „ unten „ untern unterm.
22 „ „ „ Tirowegen „ Derowegen.
13 „ „ „ vorgestellter „ vorgestellter.
27 „ oben „ Hernachher „ hernacher.
19 „ „ „ Pachtgeld „ Pachtgelder.
27 „ „ „ meinem „ meinen.
14 „ „ 800 „ 8000.

6 „ „ „ nicht nicht „ nicht.
12 „ „ und und „ und.
4 „ unten „ Trüchsen Truchseß.

18 „ oben „ kasselischem „ kasselischen.
7 „ unten „ Namem „ Namen.

13 „ „ „ odann „ sodann.
13 „ oben „ legt „ O'est.
15 „ „ „ teurer „ tsuir.
12 „ unten „ Schröde „ Spröde.
ii „ „ „ Überhüttenwerkes „ Überhüttengeldes.
10 „ „ „ aus als „ als.

27 " Erzieherin " nachmalige Erzieherin.
29 „ oben „ sud äato .... aufgerichtetem Vergleiche gemäß als (daß?) für d a ß d e m

sud äato Neuhaus, den 19. Juli 1721 u. ooukiriu. Eisleben, den 22. Januar 1722
flufyerichteten Vergleiche gemäß.












	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Burg Eberstein.
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12

	Im Gebiete der Grafen und Fürsten zu Nallau.
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38

	Im Gebiete der unmittelbaren freien Reichsritterschaft des mittelrheinischen Kreises.
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57

	Historische Nachrichten über die Amter Leinungen und Morungen.
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61

	Historische Nachrichten über das Berg- und Hüttenwerk zu Lein- und Morungen.
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63

	In der Goldenen Aue.
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76

	Die Gebrüder Philipp und Mangold von Eberstein.
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81

	Eberhard von Eberstein, ... und die Gebrüder Erasmus und Wilhelm von Eberstein.
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84

	Asmus und Peter von Eberstein zu Marktsteinach.
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86

	Lorenz von Eberstein.
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97

	Karl von Eberstein aus Flurstedt.
	Seite 97
	Seite 98

	Philipp v. Eberstein aus Gehofen, 1529.
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101

	Hans Georg und Hans Heinrich Gebrüder von Eberstein zu Gehofen.
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103

	Der General-Feldmarschall Ernst Albrecht von Eberstein.
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112

	Der Domherr Anton Albrecht von Eberstein ...
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114

	Karl Friedrich von Eberstein 
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137

	August Maximilian von Eberstein.
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139

	Otto Christoph von Eberstein / Friedrich Wilhelm von Eberstein / Christian Ludwig von Eberstein
	Seite 139
	Seite 140

	Franz Heinrich von Eberstein
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142

	Ernst Ludwig von Eberstein
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153

	Ernst Friedrich, Reichsgraf von Eberstein.
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163

	Karl Freiherr von Eberstein, ...
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177

	Graf Ernst Friedrich von Eberstein.
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226

	Johann Karl Friedrich Freiherr v. Eberstein genannt von Büring, ...
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277

	Lebenslauf Wilhelm's von Eberstein.
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286
	Seite 287
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301

	Karl Theodor Freiherr von Eberstein, ...
	Seite 302
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306

	Anton Gottlob von Eberstein, ...
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315

	Ernst Rudolf Freiherr von Eberstein, ...
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320

	August Christian Wilhelm von Eberstein, ...
	Seite 321
	Seite 322
	Seite 323
	Seite 324
	Seite 325
	Seite 326
	Seite 327
	Seite 328
	Seite 329
	Seite 330
	Seite 331

	Ahnenprobe ...
	Seite 332

	Register der hauptsächlichsten Personen-Namen.
	Seite 333
	Seite 334
	Seite 335

	Inhaltsverzeichnis. / Wesentliche Druckfehler und Berichtigungen.
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


